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Bundestag 	 Bundesrat 

— Sozialbudget 1968 	Anlage zu V/416 
Sozialbericht/Sozialbudget 1969/70 	VI/643 	 208/70 
Sozialbericht/Sozialbudget 1971 	VI/2155 	 212/71 
Sozialbericht/Sozialbudget 1972 	VI/3432 	 288/72 
Sozialbericht/Sozialbudget 1973 	7/1167 	 680/73 
— Sozialbudget 1974 	7/2853 	 797/74 
Sozialbericht/Sozialbudget 1976 	7/4953 	 252/76 
Sozialbericht/Sozialbudget 1978 	8/1805 	 210/78 
Sozialbericht/Sozialbudget 1980 	8/4327 	 407/80 
Sozialbericht/Sozialbudget 1983 	10/842 	 565/83 
Sozialbericht/Sozialbudget 1986 	10/5810 	 320/86 
Sozialbericht/Sozialbudget 1990 	11/7527 	 479/90 

Hinweise: 
Zu den sozialen Aspekten der Umweltpolitik wird auf die Umweltberichterstattung 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit verwie-
sen. 
Die synomym verwendeten Begriffe Ostdeutschland, neue Länder und neue Bun-
desländer beziehen sich auf das Territorium der ehemaligen DDR sowie das frühe-
re Ost-Berlin. 

 

Seite 

III. Wirtschaft liche und soziale Zusammenhänge 	  232 

1. Entwicklung von Verdiensten und Kaufkraft 	  232 

2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 	  232 

Iv. Definitionen und Rechtsgrundlagen 	  235 

1. Definitionen 	  235 

2. Rechtsgrundlagen 	  239 

Anhang – Auszug aus dem Materialband 	  243 

Fundstellen (Drucksachen-Nr.) früherer Sozialberichte/Sozialbudgets 





Teil A 

Maßnahmen und Vorhaben der Gesellschafts- und Sozialpolitik 



Drucksache 12/7130 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Einleitung 

Zwei fundamentale Ereignisse — die Wiederherstel-
lung der deutschen Einheit und die Weiterentwick-
lung der Europäischen Gemeinschaft zur Europäi-
schen Union durch den Vertrag von Maastricht — 
prägen seit 1990 auch die Sozialpolitik. 

Insbesondere die historische Aufgabe der Wieder-
herstellung der deutschen Einheit hat alle Poli-
tikbereiche schlagartig vor neue Aufgaben und 
Herausforderungen gestellt, für deren Bewältigung 
auf keinerlei Erfahrungen zurückgegriffen werden 
konnte. Denn nirgendwo auf der Welt gab es bisher 
in entwickelten Industriestaaten eine (f riedliche) Sy-
stemtransformation von einer sozialistischen Plan- zu 
einer Sozialen Marktwirtschaft. Dieses Ereignis 
machte eine Neubestimmung der Möglichkeiten und 
eine Neuorientierung der Inhalte auch der Sozialpoli-
tik notwendig. 

Im Vordergrund der Politik der Bundesregierung 
stand und steht der Aufbau in den neuen Ländern. 
Für die Sozialpolitik bedeutete dies nicht nur, das 
bewährte System der sozialen Sicherung in den neu-
en Ländern rechtlich und verwaltungsmäßig zu eta-
blieren, sondern zunächst und vor allem die Men-
schen in der Umbruchphase sozial abzusichern. 
Denn der unumgängliche Strukturbruch hat viele 
Menschen existenziell betroffen. Eine dem Sozial-
staatsgebot des Grundgesetzes verpflichtete Politik 
mußte deshalb dafür sorgen, daß mit Beginn der 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion am 1. Juli 
1990 sowohl die Weichen für den wi rtschaftlichen 
Aufholprozeß gestellt wurden, als auch daß die mit 
dem Strukturbruch verbundenen Lasten sozialver-
träglich blieben. Vor allem die aktive Arbeitsmarkt-
politik, die Leistungen der sozialen Sicherungssyste-
me und die wohnungsmarktpolitischen Maßnahmen 
haben dazu beigetragen, den Systemwechsel sozial-
verträglich zu gestalten und damit auch seine Akzep-
tanz zu sichern. 

Die zentralistische Planwirtschaft hat eine marode 
Wirtschaft hinterlassen. Die wi rtschaftliche Lei-
stungskraft der neuen Länder ist deshalb trotz aller 
Bemühungen und allenthalben erkennbarer Anzei-
chen des Aufschwungs auch über drei Jahre nach der 
Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion immer 
noch gering. Infolgedessen werden sie auch noch in 
Zukunft auf Hilfe aus den alten Ländern sowohl für 
den weiteren Aufbau der Wi rtschaft als auch zur Fi-
nanzierung des sozialen Sicherungssystems ange-
wiesen sein. Insgesamt sind zwischen 1991 und 1993 
öffentliche Mittel (einschließlich der Leistungen aus 
den Sozialversicherungen) in einer Größenordnung 
von 360 Mrd. DM in die neuen Länder geflossen. 
Allein die Renten- und Arbeitslosenversicherung ha-
ben zwischen 1991 und 1993 rd. 118 Mrd. DM nach 
Ostdeutschland transferiert. 

Um diese historische nationale Aufgabe bewältigen 
zu können, ohne die Stabilität der Währung und das 
wirtschaftliche Fundament Deutschlands zu gefähr-
den, bedurfte und bedarf es einer Umsteuerung bei 
allen öffentlichen Leistungen und einer Neuordnung 
ihres föderalen und gegliederten Systems. Bei die-
sem Umbau, der sich nicht nur auf den Sozialstaat 
bezieht, muß zudem neuen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen und der veränderten konjunkturel-
len Lage in Westdeutschland Rechnung getragen 
werden. 

Die Sozialpolitik der Bundesregierung läßt sich bei 
der Bewältigung dieser Aufgabe von folgenden 
Handlungsmaximen leiten: 

Wachstum und Beschäftigung stärken: Die Bun-
desregierung hat sich das von den Fraktionen der 
CDU/CSU und FDP Anfang 1994 beschlossene 
„Aktionsprogramm für mehr Wachstum und Be-
schäftigung" (BTDrs. 12/6625) zu eigen gemacht 
und wird es im Laufe des Jahres 1994 zügig um-
setzen * ). 

Konsequent sparen: Mit dem Föderalen Konsoli-
dierungsprogramm und dem Spar-, Konsolidie-
rungs- und Wachstumsprogramm trug die Bun-
desregierung den seit und mit der deutschen 
Einheit veränderten Prioritäten Rechnung und lei-
stete zugleich einen Beitrag zur angemessenen 
Verteilung der Lasten. 

Energisch den Mißbrauch bekämpfen: Mit der 
verstärkten Mißbrauchsbekämpfung wird Mit-
nahmeeffekten im Sozial- und Steuerbereich ein 
Riegel vorgeschoben. Die dadurch freiwerdenden 
Mittel dienen der Erhaltung der Funktionsfähig-
keit und Finanzierbarkeit der sozialen Sicherung. 

— Die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Teilsysteme 
und die Wirksamkeit der einzelnen Instrumente 
erhöhen: Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz ist 
der durch das Gesundheitsreformgesetz eingelei-
tete Umbau dieses Bereichs fortgeschrieben und 
das Sozialsystem in einem wichtigen Bereich er-
heblich effizienter gestaltet worden. 

Neue Herausforderungen annehmen und den So-
zialstaat — wo notwendig — gezielt weiterent-
wickeln: Die Einführung einer sozialen Pflegever-
sicherung soll die letzte große Lücke in der 
Absicherung von Lebensrisiken schließen. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung wichtige 
Bausteine geschaffen und umgesetzt, um auch den 
Sozialstaat auf den demographischen, wirtschaftlich-
technischen und sozio-strukturellen Wandel einzu- 

*) Auf dieses Programm wird im Rahmen dieses, am 31. 
Dezember 1993 abschließenden Sozialberichts nicht nä-
her eingegangen. 
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stellen. Schwerpunkte der Sozialpolitik der Bundes-
regierung in der 12. Legislaturpe riode waren: 

— Sicherung des Generationenvertrages 

— Verbesserung der Chancen für Senioren, am ge-
sellschaftlichen und wi rtschaftlichen Leben aktiv 
teilzunehmen 

— Verbesserung des Familienlastenausgleichs 

— Förderung von Frauen zur praktischen Verwirkli-
chung der Gleichberechtigung 

— verstärkte Kinder- und Jugendförderung 

— Sicherung des Arbeitnehmerschutzes 

Zur Einbindung des geeinten Deutschlands in die 
neue Weltordnung nach Beendigung des Kalten 
Krieges hat die Bundesregierung den europäischen 
Integrationsprozeß energisch vorangetrieben. Der 
am 9. und 10. Dezember 1991 zwischen den Mitglied-
staaten der EG ausgehandelte Vertrag über die Euro-
päische Union (Vertrag von Maast richt), der mittler-
weile von allen EG-Ländern ratifiziert worden ist, 
weist der Europäischen Gemeinschaft den Weg zur 
Europäischen Union. Das in diesem Zusammenhang 
mitunterzeichnete „Abkommen über die Sozialpoli-
tik" , das inzwischen alle Mitgliedstaaten außer 
Großbritannien ratifiziert haben, verleiht der euro-
päischen Sozialpolitik eine neue Qualität. Die Euro-
päische Union kann nunmehr — unter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips — über den engen Bereich des 
Arbeitsschutzes hinaus eine europäische Sozialpoli-
tik gestalten, deren Ziel die Herstellung eines Sok-
kels von gemeinschaftsweit verbindlichen Mindest-
standards ist. Damit hat sich die deutsche Position in 
doppelter Weise durchgesetzt: 

— Mit dem Vertrag von Maastricht wird neben der 
europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 
auch die soziale Dimension der Gemeinschaft 
ausgebaut. Ohne die soziale Komponente ist eine 
politische Union — wie sie das Ergebnis des euro-
päischen Integrationsprozesses sein soll — unvor-
stellbar. 

— Gemeinschaftsweit verbindliche Mindeststan-
dards sind das Ziel der europäischen Sozialpolitik, 
denn sie überfordern einerseits die wi rtschaftlich 
schwächeren Mitgliedstaaten nicht und lassen 
andererseits Raum für weitergehende soziale Ab-
sicherungen in stärkeren Ländern. 

Die Vollendung der inneren Einheit Deutschlands in 
einem zusammenwachsenden Europa erfordert je-
doch nicht nur von der Politik eine Um- und Neu-
orientierung. Gefordert ist auch ein Umdenken bei 
jedem einzelnen. Langjährige Gewohnheiten müs-
sen überprüft, Verkrustungen aufgebrochen und 
Prioritäten neu gesetzt werden. Leistungs- und Zu-
kunftsfähigkeit des Sozialstaates hängen entschei-
dend ab von den Werten und Haltungen, die das ge-
sellschaftliche Klima in Deutschland bestimmen. 
Bereitschaft zum Wandel und Mut zum Handeln aller 
sind unverzichtbare Eckpfeiler für eine langfristige 
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Sozialsystems 
unter sich rasch wandelnden Bedingungen. Dabei 
hängen Leistungsfähigkeit und Finanzierbarkeit des 
Sozialstaates entscheidend von der Leistungsfähig-
keit und dem Leistungsvermögen der Volkswirt-
schaft ab. Deshalb sind alle Maßnahmen, die zu 
einem höheren Beschäftigungsstand beitragen, zu-
gleich auch für den Sozialstaat von zentraler Bedeu-
tung. 

I. Sozialunion in Deutschland 

1. Das Jahr der Einheit 

1. Als im Herbst 1989 Zehntausende von Deutschen 
in der ehemaligen DDR durch ihre Flucht nach Un-
garn und in die osteuropäischen Botschaften der 
Bundesrepublik Deutschland sowie durch ihre fried-
lichen Demonstrationen in allen größeren Städten die 
Maueröffnung am 9. November 1989 und den Sturz 
des SED-Regimes erzwangen, ahnte niemand, daß 
nur ein knappes Jahr später, am 3. Oktober 1990, die 
staatliche Einheit Deutschlands durch den Beitritt der 
DDR zum Grundgesetz nach über 40 Jahren der Tei-
lung wiederhergestellt sein würde. 

Der Bundeskanzler ging in seinem „10-Punkte-Pro-
gramm zur Überwindung der Teilung Deutschlands 
und Europas" am 28. November 1989 noch von einem 
Jahrzehnt bis zur Wiedererlangung der staatlichen 
Einheit Deutschlands aus. Doch die wachsende Zahl 
der Übersiedler machte das mangelnde Vertrauen 
der Menschen in die Übergangsregierung Modrow 

deutlich. Daraufhin schlug die Bundesregierung be-
reits am 6. Februar 1990, also noch vor den ersten 
freien Wahlen in der ehemaligen DDR, die Schaffung 
einer Währungsunion im selben Jahr vor. Über deren 
Modalitäten sollte mit der ersten frei gewählten Re-
gierung der DDR verhandelt werden. Am 24. April 
1990 wurden diese Verhandlungen aufgenommen, 
wobei schnell Klarheit bestand, daß eine Währungs-
union nur in Verbindung mit einer gleichzeitig zu 
schaffenden Wirtschafts- und Sozialunion sinnvoll 
und machbar war. 

Leitbild für die Konzeption der Währungs-, Wi rt
-schafts- und Sozialunion wurde die in Westdeutsch-

land bewährte Soziale Marktwirtschaft, auf die das 
System der DDR schrittweise umgestellt werden soll-
te. Bei Unterzeichnung des Vertrages zur Schaffung 
dieser Union am 18. Mai 1990 (Staatsvertrag) ging 
man noch davon aus, daß diese Vorstufe zur deut-
schen Einheit für die Dauer von ein bis eineinhalb 
Jahren Bestand haben würde. Am 1. Juli 1990 trat die 
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Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in Kraft. 
Doch bereits am 4. Juli wurden die Verhandlungen 
über den Einigungsvertrag aufgenommen. Schon am 
31. August 1990 wurde der „Vertrag über die Herstel-
lung der Einheit Deutschlands — Einigungsvertrag" 
unterzeichnet. Unterdessen hatte die Volkskammer 
am 23. August „den Beitritt der Deutschen Demokra-
tischen Republik zum Geltungsbereich des Grundge-
setzes der Bundesrepublik Deutschland gemäß Arti-
kel 23 des Grundgesetzes mit Wirkung vom 3. 
Oktober 1990" beschlossen und die Modalitäten der 
ersten gesamtdeutschen Wahl zum Deutschen Bun-
destag im Dezember 1990 gebilligt, wie dies im soge-
nannten Wahlvertrag vom 3. August vereinbart wor-
den war. 

Der rasche Verfall der DDR und der rapide Nieder-
gang ihrer Wirtschaft hatten zu dieser Beschleuni-
gung des Einigungsprozesses geführt. Insbesondere 
war immer deutlicher geworden, daß mit den unzu-
reichenden und sich ebenfalls im Umbruch befind-
lichen Verwaltungsstrukturen die Transformation 
hin zu marktwirtschaftlichen und rechtsstaatlichen 
Strukturen nicht zu bewältigen war. 

2. In dieser Übergangsphase der Auflösung einer 
Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und 
der nur schrittweise möglichen Etablierung einer 
neuen Ordnung kam der Sozialpolitik eine herausra-
gende Bedeutung zu. Denn es galt nicht nur, den 
rechtlich-institutionellen Rahmen für einen funktio-
nierenden sozialen Rechtsstaat zu schaffen, sondern 
zunächst und vor allem die Menschen in der Um-
bruchphase abzusichern. 

3. Eine Hauptaufgabe bestand darin zu verhindern, 
daß die 3,1 Mio. Rentner in der ehemaligen DDR mit 
Beginn der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 
ins soziale Abseits gerieten. Die Renten sicherten 
schon unter den Bedingungen des SED-Regimes nur 
unzureichend den Lebensstandard im Alter oder bei 
Invalidität. Mit der Preisfreigabe am 1. Juli 1990, die 
vor allem bei den zuvor hochsubventionierten Gütern 
des täglichen Bedarfs zu drastischen Preissteigerun-
gen führte, war mit einer durchschnittlichen Rente 
von 475 (Ost-)Mark, selbst wenn sie in D-Mark aus-
bezahlt wurde, der Lebensunterhalt kaum zu bestrei-
ten. Eine subsidiär eintretende Sozialhilfe gab es 
nicht. Deshalb wurden mit der Währungsumstellung 
die Renten nicht nur im Verhältnis 1:1 von Mark der 
DDR auf D-Mark umgestellt, sondern zugleich um 
durchschnittlich 24 % erhöht. Für Kleinstrenten unter 
495 DM wurde zudem ein Sozialzuschlag eingeführt, 
der sie auf mindestens 495 DM aufstockte. All dies 
mußte zwischen dem 18. Mai (Unterzeichnung des 
Staatsvertrages) und dem 1. Juli (Beginn der Wäh-
rungs-, Wirtschafts- und Sozialunion) — also binnen 
6 Wochen — geleistet werden. 

4. Mit dem Umbruch verbunden war ein starker Be-
schäftigungsabbau. Ohne das Instrument der erleich-
terten und erweiterten „Struktur"-Kurzarbeit wären 
nach dem 1. Juli 1990 binnen weniger Monate Zehn-
tausende Personen arbeitslos geworden mit der Ge-
fahr, auch vorübergehend mittellos zu werden, weil 
die Arbeitsverwaltung trotz zügigen Aufbaus nicht so 
rasch ihre Leistungen für eine so große Zahl von 
Menschen hätte zur Verfügung stellen können. Au- 

ßerdem wäre mit einem abrupten Anstieg der of-
fenen Arbeitslosigkeit — einem bis zu diesem Zeit-
punkt unbekannten Phänomen in Ostdeutschland — 
die  Akzeptanz des politischen Einigungsprozeßes 
ernsthaft in Frage gestellt worden. 

Der Arbeitsmarktpolitik war damit für die Um-
bruchphase u. a. die gesamtgesellschaftliche Aufga-
be zugewachsen, den sozialen Frieden in den neuen 
Ländern zu sichern und so zu gewährleisten, daß der 
Transformationsprozeß nicht an der Akzeptanzfrage 
scheitert. Auch und gerade vor diesem Hintergrund 
ist die massive Ausweitung der Ausgaben für die ak-
tive Arbeitsmarktpolitik in Ostdeutschland zu sehen 
und zu bewerten. 

5. Schließlich galt es, das Niveau der Gesundheits-
versorgung auf westdeutschen Standard anzuheben. 
Es fehlte an Verbrauchsmaterial und Arzneimitteln. 
Die Ausstattung von Krankenhäusern und Pflegehei-
men war — abgesehen vom zum Teil miserablen bau-
lichen Zustand — unzureichend. Für Dialysepatien-
ten waren nicht genügend Behandlungsplätze 
vorhanden, das Rettungswesen bedurfte dringender 
Verbesserungen. Die Sicherstellung der medizini-
schen Versorgung der Bevölkerung wurde zudem 
durch die im Sommer 1989 einsetzende Abwande-
rungswelle von Angehörigen der Gesundheitsberufe 
beeinträchtigt. 

Um die größten Versorgungslücken zu schließen, 
legte die Bundesregierung noch Ende 1989 ein 
medizinisches Soforthilfeprogramm auf, mit dem 
für das Jahr 1990 insgesamt 520 Mio. DM zur Verfü-
gung gestellt wurden. Mit den Mitteln dieses Pro-
gramms wurde die Beschaffung von Arzneimitteln, 
Verbrauchsmaterialien und medizinisch-technischen 
Geräten bis hin zur kompletten Neuerrichtung von 
5 Dialysezentren mit je 20 Dialyseplätzen, der Auf-
bau von Sozialstationen und die Beschaffung von 
Rettungswagen sowie die Behandlung von Patienten 
in Westdeutschland finanziert. 

2. Schaffung des einheitlichen sozialen 
Rechtsstaats 

6. Neben diesen Sofortmaßnahmen zur sozialen Ab-
sicherung der Bevölkerung galt es, den einheitlichen 
sozialen Rechtsstaat zu schaffen und zu gestalten. 

Rechtseinheit 

7. Schon sehr früh bestand Einvernehmen darüber, 
die soziale und wirtschaftliche Einheit Deutschlands 
nach den Prinzipien der in Westdeutschland so er-
folgreichen Sozialen Marktwirtschaft zu gestalten. 
Nur erfolgreiches Wirtschaften schafft auf Dauer die 
materiellen Voraussetzungen für Wohlstand und so-
ziale Sicherheit. Sozialer Friede und sozialer Konsens 
wiederum sind unverzichtbare Rahmenbedingungen 
für wirtschaftliche Stabilität und Prospe rität. Eine 
diesen Grundsätzen verpflichtete Politik muß daher 
den Schutz vor Not und den Folgen großer Lebensri-
siken, das Arbeitsrecht und den Arbeitsschutz sowie 
den sozialen Ausgleich nach den Grundsätzen der 
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Solidarität und Subsidiarität sicherstellen, denn sonst 
sind sozialer Friede und sozialer Konsens langfristig 
nicht zu erhalten. 

8. Der Staatsvertrag vom 18. Mai 1990 legte daher 
folgerichtig fest, daß Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion eine Einheit bilden und daß die sozialen 
Standards in Ost- und Westdeutschland auf Grundla-
ge der Gestaltungsprinzipien der Arbeits- und So-
zialrechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland 
vereinheitlicht werden. Mit der am 1. Juli 1990 in 
Kraft getretenen deutsch-deutschen Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion begann auf der Grund-
lage der Umstellung von Löhnen und Renten im Ver-
hältnis von 1:1 von Mark der DDR auf D-Mark die 
schrittweise Übertragung des bundesdeutschen 
Rechts- und Institutionensystems der sozialen Siche-
rung auf das Gebiet der ehemaligen DDR. 

9. Mit dem Einigungsvertrag, der am 3. Oktober 
1990 in Kraft trat, wurde dieses Ziel weitgehend er-
reicht. Übergangsregelungen wurden auf das not-
wendige Maß beschränkt: 

Da die Institutionen der sozialen Sicherung größ-
tenteils neu aufgebaut werden mußten, erfolgte 
die Umstellung auf das westdeutsche Leistungs-
recht schrittweise: Zum 1. Januar 1991 wurde z. B. 
das Recht der Krankenversicherung weitgehend 
vereinheitlicht, bis zum 1. Januar 1992 war die 
Rechtseinheit im Bereich der Renten- und Unfall-
versicherung hergestellt. 

— Aus Gründen des Vertrauensschutzes galten eini-
ge DDR-Regelungen befristet fort  (z. B. im Ar-
beitsrecht: Gewährung eines Hausarbeitstages, 
Arbeitsfreistellung für die Betreuung erkrankter 
Kinder) oder wurden bef ristete Übergangsvor-
schriften zur Absicherung des materiellen Le-
bensstandards geschaffen (z. B. Sozialzuschlag zu 
Leistungen der Renten-, Unfall- und Arbeitslosen-
versicherung). 

Zur ausreichenden sozialen Flankie rung des wirt-
schaftlichen Umstrukturierungsprozesses insbe-
sondere im Bereich der Arbeitslosenversicherung 
waren auch neue Instrumente entwickelt worden, 
wie etwa die bis Ende 1992 geltende Sonderrege-
lung des § 63 AFG-DDR zur Zahlung von Struk-
tur-Kurzarbeitergeld auch bei Kurzarbeit Null. 

— Schließlich erteilten die Vertragsparteien in 
Art . 30 des Einigungsvertrages dem ersten ge-
samtdeutschen Gesetzgeber einige Prüfaufträge, 
weil entweder das bestehende westdeutsche 
Recht vom Bundesverfassungsgericht als grund-
gesetzwidrig verworfen worden war (z. B. die un-
terschiedlichen Regelungen der Kündigungsfri-
sten und der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
für Arbeiter und Angestellte — in diesen beiden 
Bereichen sollte das DDR-Recht bis zur gesamt-
deutschen Neuregelung fortgelten), oder weil es 
— historisch bedingt — so zersplittert war, daß 
eine Neuordnung notwendig erschien (z. B. im 
Bereich des Arbeitsschutzes). 

Die Übergangsregelungen sind ausführlicher in den 
nachfolgenden Kapiteln zu den einzelnen Sachge-
bieten dargestellt. 

Verwaltungsaufbau 

10. Rechtsangleichung als Voraussetzung für die so-
ziale Einheit bedingte einen völligen Neuaufbau des 
sozialen Sicherungssystems in Ostdeutschland. 

Dieser Neuaufbau betraf vor allem die Sozialversi-
cherung. In Organisation, Leistungsrecht und Ab-
grenzung des versicherungspflichtigen Personen-
kreises hatte sich die Sozialversicherung in beiden 
Teilen Deutschlands, ausgehend vom gemeinsamen 
Ursprung, der Sozialversicherung des Deutschen 
Reiches, erheblich auseinanderentwickelt. In der 
ehemaligen DDR war das nach Zweigen gegliederte 
Sozialversicherungssystem zugunsten einer Ein-
heitsversicherung, die Kranken-, Renten- und Un-
fallversicherung unter einem Dach zusammenfaßte, 
aufgegeben und die Arbeitslosenversicherung abge-
schafft worden. 

Zur Umsetzung der mit dem Staatsvertrag und dem 
Einigungsvertrag getroffenen Grundsatzentschei-
dung, das westdeutsche soziale Sicherungssystem 
auf die neuen Länder zu übertragen, war es erforder-
lich, nach Zweigen gegliederte Sozialversicherungs-
träger neu zu errichten, den versicherungspflichtigen 
Personenkreis zu definieren, die den Versorgungssy-
stemen zuzuordnenden Personen zu bestimmen und 
zur Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips auch nicht-
staatlichen Trägern im Bereich der Wohlfahrts- und 
Jugendpflege den ihnen zukommenden Gestal-
tungsraum zu eröffnen. Ergänzend hierzu war der 
Aufbau eines Sozialhilfesystems notwendig. 

Um den Übergang von der Einheitssozialversiche-
rung zur gegliederten Sozialversicherung verwal-
tungstechnisch bewältigen zu können, ermöglichte 
der Staatsvertrag die übergangsweise Beibehaltung 
eines gemeinsamen Trägers für die Kranken-, Ren-
ten- und Unfallversicherung, allerdings unter der Be-
dingung, daß Einnahmen und Ausgaben der einzel-
nen Zweige st rikt voneinander getrennt würden. 
Diese Funktion übernahm bis Ende 1991 die Über-
leitungsanstalt Sozialversicherung. Bis zu diesem 
Zeitpunkt war auch der Aufbau des gegliederten 
Sozialversicherungssystems einschließlich einer Ar-
beitslosenversicherung weitestgehend abgeschlos - 
sen. 

11. Aufbau der Arbeitslosenversicherung: 

Nachdem die DDR bereits im März 1990 mit dem 
Aufbau von Arbeitsämtern nach westdeutschem Vor-
bild begonnen hatte, wurden aufgrund des mit dem 
Staatsvertrag erlassenen Arbeitsförderungsgesetzes 
der DDR (AFG-DDR) 38 Arbeitsämter und 161 Ne-
benstellen aufgebaut, die nach dem Beitritt am 3. 
Oktober 1990 als Dienststellen in den Bereich der 
Bundesanstalt für Arbeit übergingen. Zudem wurden 
zwei Landesarbeitsämter errichtet. Konfrontiert mit 
immensen Aufgaben als Folge des wirtschaftlichen 
Zusammenbruchs des maroden Systems der ehema-
ligen DDR erwies sich die Arbeitsverwaltung in den 
neuen Ländern als äußerst effizient. Hierzu trug nicht 
zuletzt auch die erhebliche personelle Verwaltungs-
hilfe aus der westdeutschen Arbeitsverwaltung bei 
(im Jahresdurchschnitt 1992 waren es etwa 2 000 Mit- 
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arbeiter). Mittlerweile sind in der Arbeitsverwaltung 
in den neuen Ländern über 28 000 Mitarbeiter tätig. 

12. Aufbau der Rentenversicherung: 

Als Träger der Arbeiterrentenversicherung wurde für 
jedes neue Bundesland eine Landesversicherungs-
anstalt errichtet, die Landesversicherungsanstalt 
Berlin dehnte ihre Zuständigkeit auf das frühere 
Ost-Berlin aus. Die bundesweiten Rentenversiche-
rungsträger, also Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte, Bundesknappschaft, Seekasse und Bun-
desbahnversicherungsanstalt, dehnten ihre Zustän-
digkeit auf die neuen Länder aus und bauten do rt 

 eine Infrastruktur für Auskunft und Beratung auf. 
Damit die neu errichteten Landesversicherungsan-
stalten gemeinsam mit den bundesweiten Trägern 
die bis dahin in der Verantwortung der Überleitungs-
anstalt zu erfüllenden Aufgaben zum 1. Januar 1992 
eigenverantwortlich übernehmen konnten, war eine 
umfangreiche personelle Aufbauhilfe erforderlich. 
Zur Einarbeitung der mittlerweile über 8 000 Mitar-
beiter (1. Januar 1994) wurde eine große Zahl von 
Beschäftigten aus den Landesversicherungsanstalten 
der alten Ländern abgeordnet. Die Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte entsandte rund 330 Mit-
arbeiter zu Einsätzen in die Auskunfts- und Bera-
tungsstellen in den neuen Ländern. Die für die neuen 
Länder zuständige Abteilung der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte verfügte am 1. Januar 
1994 über 1 850 Beschäftigte. Um die Bearbeitungs-
dauer der bei den Landesversicherungsanstalten-Ost 
gestellten Rentenanträge in Grenzen zu halten, über-
nahmen und übernehmen bis auf weiteres auch noch 
die Landesversicherungsanstalten-West die Bearbei-
tung bestimmter Kontingente von Rentenanträgen 
aus den neuen Ländern. 

13. Altershilfe für Landwirte: 

Wegen des mit dem Übergang zur Sozialen Markt-
wirtschaft verbundenen tiefgreifenden und noch 
nicht abgeschlossenen Strukturwandels der Land-
wirtschaft in den neuen Ländern wurde die gesetzli-
che Altershilfe für Landwirte noch nicht übergeleitet. 
Folglich wurden auch noch keine landwirtschaftli-
chen Alterskassen errichtet. Die Überleitung der Al-
terssicherung für Landwirte ist im Rahmen der ge-
planten Agrarsozialreform beabsichtigt. 

14. Aufbau der Unfallversicherung: 

Zu Beginn des Jahres 1991 wurde die Organi-
sationsstruktur der Unfa llversicherung auf die neuen 
Länder übertragen. Aufgrund der Branchenbezogen-
heit dieses Sozialversicherungszweiges kam es so-
wohl zu einer Ausdehnung der Zuständigkeit von 
Berufsgenossenschaften, die in den alten Ländern ih-
ren Sitz haben, auf die neuen Länder, als auch zur 
Errichtung von neuen Berufsgenossenschaften. Die 
Träger der Unfallversicherung übernahmen zum 
1. Januar 1991 sämtliche Aufgaben, die bis dahin die 
Überleitungsanstalt übergangsweise in ihrem Auf-
trag ausgeführt hatte. Insgesamt sind 125 Stützpunk-
te in den neuen Ländern eingerichtet und für die 
Überwachungs- und Beratungstätigkeiten in der Un-
fallverhütung Fachleute aus den neuen Ländern ein-
gestellt worden. 

15. Aufbau der Krankenversicherung: 

Zum 1. Januar 1991 wurde auch das gegliederte Kran-
kenversicherungssystem in den neuen Ländern er-
richtet. Alle acht Kassenarten sind nunmehr do rt  ver-
treten. Zwölf neue Allgemeine Ortskrankenkassen 
(AOK's) wurden geschaffen, die AOK Berlin dehnte 
ihre Zuständigkeit auf das frühere Ost-Berlin aus. 
Bundesunmittelbare Ersatzkrankenkassen und Be-
triebskrankenkassen, die Bundesknappschaft und 
die Seekasse erstrecken sich nun ebenfalls auf die 
neuen Länder. Die Krankenkasse für den Gartenbau 
hat sich auf die neuen Länder erstreckt, die LKK Ber-
lin und die LKK Sachsen sind neu errichtet worden. 
Ferner sind 54 Betriebskrankenkassen und 36 In-
nungskrankenkassen in den neuen Ländern errichtet 
worden. Mittlerweile sind über 90 % der dortigen Be-
völkerung in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert. Auch der Aufbau des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen ist weitgehend abge-
schlossen. Im Zuge der Schaffung eines dichten Net-
zes von Betreuungs- und Geschäftsstellen wurden rd. 
23 000 Mitarbeiter von den Krankenversicherungs-
trägern neu eingestellt, von denen etwa 80 bis 89 % 
aus den neuen Ländern kommen. 

16. Aufbau der Versorgungverwaltung: 

Die Versorgungsverwaltung, die das soziale Entschä-
digungsrecht durchführt, mußte in den neuen Län-
dern aus dem Nichts heraus aufgebaut werden. Dazu 
war fachliche Hilfe der alten Länder und finanzielle 
Unterstützung der notwendigen Schulungs- und Ho-
spitationsmaßnahmen durch den Bund (Kosten 1993 
allein ca. 6 Mio. DM) notwendig. Heute ist der Auf-
bau der Behörden nahezu abgeschlossen, wobei 
Engpässe vorwiegend im Bereich der ärztlichen Be-
gutachtung weiter bestehen. Das Ausmaß der von 
der neu aufgebauten Versorgungsverwaltung er-
brachten Leistung wird deutlich, wenn man in Rech-
nung stellt, daß von den bis Ende November 1993 
gestellten rd. 391 000 Anträgen mittlerweile rd. 
350 000 beschieden werden konnten. 

17. Aufbau der Sozialhilfeträger: 

Aufgrund des Sozialhilfegesetzes der DDR, das am 1. 
Juli 1990 in Kraft trat, hatten die Kreise und kreisfrei-
en Städte Sozialämter zu errichten. Handlungsfähige 
Kommunalverwaltungen, die das schwierige, auf den 
Einzelfall abzustellende Sozialhilferecht vollziehen 
können, wurden mit Unterstützung westlicher Pa rt

-nerkommunen, durch Bundesförderung der Verwal-
tungshilfe und durch Schulungsmaßnahmen des 
vorhandenen Personals geschaffen. In der Anfangs-
phase kam der Verwaltung zugute, daß die 
Inanspruchnahme von Sozialhilfe noch weit unter 
dem westdeutschen Niveau lag. 

Die obersten Landessozialbehörden und die überört-
lichen Träger der Sozialhilfe wurden im Laufe des 
Jahres 1991 mit tatkräftiger Unterstützung und zum 
Teil erheblicher personeller Verwaltungshilfe der 
westdeutschen Pa rtnerländer und der dortigen über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe aufgebaut. Anfangs 
wurden die Aufgaben des überörtlichen Trägers der 
Sozialhilfe, wie im Einigungsvertrag festgelegt, von 
den Landessozialministerien wahrgenommen. In der 
Zwischenzeit haben die Länder Brandenburg, Sach- 
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sen-Anhalt und Thüringen Landesämter errichtet, 
die neben anderen sozialen Aufgaben die Aufgaben 
der überörtlichen Sozialhilfe vollziehen. In Sachsen 
besteht seit dem 1. Januar 1992 ein Landeswohl-
fahrtsverband, und in Mecklenburg-Vorpommern 
sind die Vollzugsaufgaben des überörtlichen Trägers 
der Sozialhilfe mit wenigen Ausnahmen auf die örtli-
chen Träger übertragen. Damit ist eine Angleichung 
an die Strukturen der alten Länder vollzogen wor-
den, wo die von den Ländern bestimmten überört-
lichen Träger der Sozialhilfe zum Teil staatliche 
Behörden und zum Teil kommunale Selbstverwal-
tungskörperschaften sind. 

Rechtspflege 

18. In der ehemaligen DDR gab es keine Gewalten-
teilung und keine unabhängige Justiz. Das Recht war 
der politischen Macht untergeordnet. Unabhängige 
Gerichte, die den einzelnen vor staatlicher Willkür 
schützten und ihm ermöglichten, seine Rechte durch-
zusetzen, fehlten. Um das Rechtsstaatprinzip auch in 
den neuen Ländern durchzusetzen, bedurfte es da-
her eines Neuaufbaus der Justiz auch für die Berei-
che des Arbeits- und Sozialrechts. 

19. Arbeitsrechtspflege: 

Die Errichtung eigenständiger Arbeits- und Landes-
arbeitsgerichte in den neuen Ländern konnte zum 
Jahreswechsel 1992/93 abgeschlossen werden. Mit 
dem verhältnismäßig raschen Aufbau einer selbstän-
digen, weitgehend funktionierenden Arbeitsrechts-
pflege und der Bewältigung des enormen Anfalls an 
arbeitsgerichtlichen Verfahren seit dem Beitritt hat 
der Rechtsstaat eine große Herausforderung bestan-
den. Die Situation der arbeitsgerichtlichen Recht-
sprechung hat sich zunehmend positiv entwickelt: 
Während 1991 die Zahl der Neueingänge mit über 
280 000 die Zahl der Erledigungen mit ca. 190 000 
noch erheblich überstieg, standen 1992 den knapp 
170 000 Eingängen über 215 000 Erledigungen ge-
genüber. Damit konnten Rückstände in erheblichem 
Umfang abgebaut werden. Diese Entwicklung ist 
nicht zuletzt auf personelle Hilfe der alten Länder 
und die finanzielle Unterstützung im Rahmen des 
Förderprogramms der Bundesregierung seit 1990 zu-
rückzuführen. Vor allem für die Neueinstellung von 
Richtern durch die neuen Länder und die Entsen-
dung von Richtern und Rechtspflegern aus den alten 
Ländern standen zwischen 1990 und 1993 mehr als 
32 Mio. DM zur Verfügung. 

Inzwischen ist im gesamten Bundesgebiet ein für Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber einheitlicher Zugang zu 
den Arbeitsgerichten erreicht, nachdem die Tätigkeit 
der betrieblichen Schiedsstellen für Arbeitsrecht, die 
bisher dem arbeitsgerichtlichen Verfahren in den 
neuen Ländern vorgeschaltet waren, mit Ablauf des 
Jahres 1992 durch ein Aufhebungsgesetz beendet 
wurde. 

20. Sozialrechtspflege: 

Durch den Einigungsvertrag wurde am 3. Oktober 
1990 in den neuen Ländern das Sozialgerichtsgesetz 
mit verschiedenen Maßgaben in Kraft gesetzt. Zu

-

nächst waren dort für die sozialgerichtliche Recht-
sprechung Kammern und Senate für Sozialrecht bei 
den Kreis- und Bezirksgerichten, besetzt jeweils mit 
einem Berufsrichter und zwei ehrenamtlichen Rich-
tern, zuständig. Im Land Berlin wurde die Zuständig-
keit für die sozialgerichtlichen Streitigkeiten auf das 
Westberliner Sozial- und Landessozialgericht über-
tragen. Die Errichtung selbständiger Sozial- und 
Landessozialgerichte in den neuen Ländern konnte 
bis zum Sommer 1993 abgeschlossen werden. 

Die für die Sozialgerichtsbarkeit zuständigen Gerich-
te konnten die erst langsam anwachsende Zahl von 
Klagen von Anfang an bewältigen. Hierzu trugen vor 
allem die mit dem Einigungsvertrag eingeführte kon-
sequente Vorverfahrensregelung und die frühzeiti-
gen, großzügigen personellen, finanziellen und sach-
lichen Hilfen durch die alten Länder und den Bund 
bei. Von seiten des Bundes standen für die Neuein-
stellung von Richtern durch die neuen Länder und 
die Entsendung von Richtern aus den alten Ländern 
zwischen 1991 und 1993 knapp 28 Mio. DM zur Ver-
fügung. Zusätzlich wurden in den Jahren 1990 und 
1991 für Sofortlehrgänge zur Schulung von Richtern 
aus der ehemaligen DDR auf dem Gebiet des Sozial-
rechts von Bund und Ländern Mittel bereitgestellt. 
Auch wurden Informations-, Bildungs- und Schu-
lungsveranstaltungen u. a. von Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbänden mit dem Ziele der Gewin-
nung und Schulung ehrenamtlicher Richter durch er-
hebliche finanzielle Unterstützung gefördert. 

Der Aufbau und die Arbeit der für die Sozialgerichts-
barkeit zuständigen Gerichte hat sich auf dieser 
Grundlage von Anfang an positiv entwickelt, ohne 
daß es schwerwiegende Probleme gegeben hätte. 

3. Soziale Abfederung des wirtschaft lichen 
Strukturbruchs in den neuen Ländern 

21. Die Mängel sozialistischer Planwirtschaft und 
die Abschottung der DDR von der weltwirtschaftli-
chen Arbeitsteilung hatten zu technisch rückständi-
gen, unrentablen und nicht wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftsstrukturen mit hoher verdeckter Arbeits-
losigkeit und rücksichtslosen Umweltbelastungen 
geführt. Nicht-marktfähige Produkte und ein erheb-
licher Produktivitätsrückstand — gemessen am Brut-
toinlandsprodukt je Erwerbstätigen lag die Produkti-
vität nur bei knapp einem Drittel des westdeutschen 
Niveaus — kennzeichneten die Situation zu Beginn 
der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Mit 
dem Zusammenbruch des RGW und der Auflösung 
der ehemaligen Sowjetunion fielen zudem die bis da-
hin wichtigsten Exportmärkte für Waren aus der ehe-
maligen DDR weg. Dies alles hatte zur Folge, daß die 
Industrieproduktion zwischen 1990 und 1992 um 
zwei Drittel abnahm, was erhebliche Beschäftigungs-
verluste nach sich zog. 

Waren im Jahresdurchschnitt 1989 noch rd. 9,9 Mio. 
Personen in der ehemaligen DDR erwerbstätig, so 
gab es in den neuen Ländern im Jahresdurchschnitt 
1993 nur noch rd. 6,1 Mio. Erwerbstätige. Der stärkste 
Rückgang fand im Jahre 1991 mit einem Minus von 
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1,6 Mio. Erwerbstätigen statt, seitdem verlangsamt 
sich der Beschäftigungsabbau ganz erheblich. 

22. Verglichen mit dem Rückgang der Beschäfti-
gung von 1989 bis 1993 um rd. 3,8 Mio. Erwerbstäti-
ge, stieg die Arbeitslosigkeit eher moderat an (Jah-
resdurchschnitt 1993: 1,15 Mio.). Zum Teil ist dies auf 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in den alten Län-
dern mit oder ohne Wohnsitzwechsel (seit 1989 in 
einer Größenordnung von rd. 1 Mio.) zurückzufüh-
ren. Als positives Signal kann auch gewertet werden, 
daß der Anteil der Arbeitsvermittlungen, der auf re-
guläre längerfristige Beschäftigung entfällt, von 
36,2 % 1991 über 53,6 % 1992 auf 54,1 % 1993 deut-
lich angestiegen ist. 

Insbesondere hat aber die aktive Arbeitsmarktpolitik 
mit massivem Einsatz ihrer Instrumente den Beschäf-
tigungsabbau beträchtlich abgefedert und bewirkt, 
daß keine dem Beschäftigungsrückgang entspre-
chende Arbeitslosigkeit entstand. 

Durch die günstige Sonderregelung beim Kurzarbei-
tergeld wurde in der ersten Phase des wirtschaft-
lichen Umbruchs der Beschäftigungsabbau zeitlich 
gestreckt. Die von der abrupt geänderten Nachfrage-
situation betroffenen Bet riebe erhielten einen zeitli-
chen Spielraum zur Beschäftigungsanpassung (vgl. 
Tz. 55). 

Eine weitere spürbare Entlastung des Arbeitsmark-
tes konnte auch durch die nur in den neuen Ländern 
geltenden Regelungen zum vorzeitigen Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben erzielt werden. Ende Dezem-
ber 1993 haben ca. 778 000 Personen Leistungen we-
gen des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Erwerbs-
leben bezogen (vgl. Tz. 62). 

Mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wurde eine be-
trächtliche Anzahl von Arbeitnehmern (vgl. Tz. 60) 
vor Arbeitslosigkeit bewah rt . Durch ihren Einsatz vor 
allem in den Bereichen Umweltschutz, Landschafts-
pflege und Landwirtschaft, Sanierung von Industrie-
gelände, Rekultivierung von Tagebauflächen und 
Verbesserung der Infrastruktur wurden zugleich die 
Voraussetzungen für die Ansiedlung neuer, moder-
ner und zukunftsträchtiger Arbeitsplätze verbessert. 
Mehr als die Hälfte aller geförderten Aktivitäten wa-
ren im engeren Sinne investiv (vgl. Tz. 54, 64). Die 
Arbeitsmarktpolitik leistet damit einen wichtigen ak-
tiven Beitrag zur Umstrukturierung der Wi rtschaft in 
den neuen Ländern. 

Im Hinblick auf die Grenzen, die dem Einsatz von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gezogen sind, wur-
de mit dem zum 1. Januar 1993 neu geschaffenen 
Instrument der Arbeitsförderung Ost (§ 249h AFG) 
eine weitere Möglichkeit zur Förderung von Beschäf-
tigungen in den Bereichen Umweltschutz, soziale 
Dienste und Jugendhilfe bereitgestellt (vgl. Tz. 61). 
Ende 1993 waren bereits Maßnahmen für rd. 63 000 
Personen wirksam. Darüber hinaus wurde mit dem 
neu geschaffenen Instrument des § 249 h AFG ver-
hindert, daß ABM-Strukturen zusammenbrachen. 

Die begonnenen Arbeiten konnten fortgesetzt, Ar-
beitsplätze neu geschaffen und Beschäftigungssi-
cherheit über einen längeren Zeitraum garantiert 
werden. Vor allem im Bereich der sozialen Dienste 
und der Jugendhilfe konnte der Aufbau einer sozia-
len Infrastruktur nachhaltig gefestigt werden. Ein 
Fünftel aller nach § 249 h Beschäftigten war im Be-
reich der Sozialen Dienste tätig; damit wurden in der 
Vergangenheit kommunale und soziale Strukturen 
vor dem Zusammenbruch und damit vor dem Chaos 
bewahrt. 

Der wirtschaftliche Strukturwandel ist begleitet von 
einem Wandel der beruflichen und qualifikatori-
schen Anforderungen an die Arbeitnehmer. Weiteres 
zentrales Instrument der Arbeitsmarktpolitik zur ak-
tiven Unterstützung des Strukturwandels in den neu-
en Ländern war und ist deshalb die Förderung der 
beruflichen Bildung. Arbeitnehmer haben nach einer 
solchen Qualifizierungsmaßnahme deutlich bessere 
Aussichten, in ein neues dauerhaftes Arbeitsverhält-
nis vermittelt zu werden: Nach einer Untersuchung 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
bezogen lediglich 31 % der Teilnehmer, die mit Erfolg 
eine Vollzeitmaßnahme der beruflich€ Weiterbil-
dung abgeschlossen haben, sechs Monate später 
noch oder wieder Arbeitslosengeld oder Arbeitslo-
senhilfe. Befanden sich 1991 im Jahresdurchschnitt 
noch rd. 280 000 Teilnehmer in einer beruflichen Bil-
dungsmaßnahme, so waren es im Jahresdurchschnitt 
1993 rd. 380 000. 

Insgesamt konnte die aktive Arbeitsmarktpolitik 1991 
und 1992 jahresdurchschnittlich jeweils 1,9 bis 2 Mio. 
Personen vor Arbeitslosigkeit bewahren, 1993 bezif-
ferte sich der Entlastungseffekt auf rd. 1,6 Mio. 

4. Angleichung der Lebensbedingungen in 
Deutschland 

23. Die Tarifverdienste in der ehemaligen DDR be-
liefen sich zu Beginn des Jahres 1990 nur auf rd. 30 % 
des westdeutschen Niveaus; die Renten waren so 
niedrig, daß sie die Existenz nur unzureichend si-
cherten. Bis Ende 1992 stieg das durchschnittliche 
Niveau der tariflichen Grundvergütungen auf rd. 
73 % des Westniveaus, 1993 auf rd. 80 %. Da jedoch 
nicht alle tariflichen Zusatzleistungen in gleichem 
Ausmaß angepaßt wurden und zudem in Ostdeutsch-
land durchweg noch keine übertariflichen Zulagen 
gewährt werden, erreichten die effektiven Arbeits-
entgelte 1993 im gesamtwirtschaftlichen Durch-
schnitt rd. 69 % des westdeutschen Niveaus; 
allerdings mit der Folge, daß die Lohnstückkosten 
erheblich über dem westdeutschen Niveau lagen 
(1993 rd. 45 % über Westniveau). 

24. Aufgrund dieser Entwicklung erhöhten sich die 
Einkünfte eines durchschnittlichen Arbeitnehmer-
haushaltes (Ehepaar mit 2 Kindern) vom 2. Halbjahr 
1990 bis zum 2. Halbjahr 1992 deutlich: 
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Tabelle: Entwicklung des monatlichen Haushalts

-

einkommens eines durchschnittlichen Arbeitneh

-

merhaushaltes mit 2 Kindern in den neuen Ländern 

2. Hj. 1990 2. Hj. 1992 prozentuale 
Verände

-

rung 

Haushaltsbrutto-
einkommen 	 3 294 DM 5 725 DM 73,8 

Haushaltsnetto-
einkommen 	 2 731 DM 4 355 DM 59,5 

sonstige Einkom- 
men 	 12DM 13DM 8,3 

ausgabefähige 
Einkommen 	 2 743 DM 4 368 DM 59,2 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
Anmerkung: Bei der Interpretation der Daten ist zu berück-
sichtigen, daß im Jahre 1990 die Sonderzahlungen in die 
1. Jahreshälfte vorgezogen worden waren, während sie 1992 
in die 2. Jahreshälfte fielen. 

Bei diesem Vergleich ist zu beachten, daß vom 2. 
Halbjahr 1990 bis zum 2. Halbjahr 1992 als Folge der 
Arbeitsmarktentwicklung die Zahl der Haushalte mit 
Doppelverdienern um rd. 10 Prozentpunkte abge-
nommen hatte. Wäre der Anteil der Doppelverdiener 
konstant geblieben, hätten sich die Haushaltsein-
kommen noch stärker erhöht. Selbst unter Berück-
sichtigung der Preissteigerungen, insbesondere der 
Mieten, blieben kräftige reale Zuwächse des ausga-
befähigen Einkommens in Höhe von gut 25 % im ge-
nannten Zeitraum. 

25. Wegen der positiven Entwicklung des Haus-
haltseinkommens konnten die privaten Konsumaus-
gaben stark zunehmen. Zwischen dem 2. Halbjahr 
1990 und dem 2. Halbjahr 1992 stieg der Verbrauch 
eines Arbeitnehmerhaushaltes mit 2 Kindern um 
rund 36 % oder knapp 865 DM. Dabei erhöhten sich 
die Ausgaben für Wohnen um 275 % oder 287 DM. 

26. Von der Angleichung der Löhne und Gehälter 
profitieren auch all diejenigen, die Lohnersatzlei

-

stungen oder Renten beziehen. Denn diese Lei-
stungen werden im Ausmaß der allgemeinen Ent-
geltentwicklungen regelmäßig erhöht. Davon haben 
insbesondere die Rentnerinnen und Rentner profi-
tiert. 

Seit dem Inkrafttreten des Staatsvertrages am 1. Juli 
1990 wurde das Rentensystem in den neuen Ländern 
auf das westdeutsche Versicherungssystem schritt-
weise umgestellt. Der letzte Schritt wurde mit dem 
Rentenüberleitungsgesetz am 1. Januar 1992 vollzo-
gen. Seitdem werden die Renten in Ost- und West-
deutschland nach den gleichen Prinzipien berechnet, 
d. h. die Rentenhöhe richtet sich nach der Anzahl der 
Versicherungsjahre und der während dieser Zeit er-
zielten Verdienste. Rente ist nun auch für die ostdeut-
schen Rentner Alterslohn für Lebensleistung (vgl. 
Tz. 114 ff.). 

Als Folge der Neubewertung der Renten und der 
Rentenanpassungen im Ausmaß der allgemeinen 
Entgeltentwicklung haben sich die durchschnittli-
chen Versichertenrenten binnen 3 Jahren mehr als 
verdoppelt. 

Die verfügbare durchschnittliche Versichertenrente 
in den neuen Ländern ist bei Männern von 572 M am 
30. Juni 1990 auf 1521 DM am 1. Januar 1994 gestie-
gen. Gemessen an der verfügbaren durchschnittli-
chen Versichertenrente in den alten Ländern betrug 
am 1. Januar 1994 die Durchschnittsrente der Männer 
in den neuen Ländern 86,7 % (Schätzung des Bun-
desministeriums für Arbeit und Sozialordnung). 

Bei den verfügbaren durchschnittlichen Versicher-
tenrenten von Frauen ist der Anstieg noch deutlicher. 
Sie erhöhten sich von 432 M am 30. Juni 1990 auf 
979 DM am 1. Januar 1994. Das Verhältnis zur durch-
schnittlichen Versichertenrente von Frauen in den al-
ten Ländern stieg von 67,8 % auf 128,7 % (Schätzung 
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung). Damit liegt die durchschnittliche Versicher-
tenrente der Frauen in den neuen Ländern über der 
in den alten Ländern! Maßgeblich für diese Entwick-
lung ist zum einen, daß die Rentnerinnen in den neu-
en Ländern häufiger und länger erwerbstätig waren 

Tabelle: Entwicklung der durchschnittlichen Versichertenrenten in den neuen Ländern') 

Männer Frauen Männer und Frauen 

30. 6. 1990: 	 572 	M = 100 432 	M = 100 475 	M = 100 
1. 7. 1990: 	 739 DM = 129,2 524 DM = 121,3 590 DM = 124,2 
1. 1. 1991: 	 870 DM = 152,1 620 DM = 143,5 697 DM = 146,7 
1. 7. 1991: 	 992 DM = 173,4 716 DM = 165,7 802 DM = 168,8 
1. 1. 1992: 	 1 145 DM = 200,2 764 DM = 176,9 881 DM = 185,5 
1. 7. 1992: 	 1 242 DM = 217,1 826 DM = 191,2 956 DM = 201,3 
1. 1. 1993: 	 1 295 DM = 226,4 861 DM = 199,3 997 DM = 209,9 
1. 7. 1993: 	 1 470 DM = 257,0 952 DM = 220,4 1 116 DM = 234,9 
1. 1. 1994 2 ) 	 1 521 DM = 265,9 979 DM = 226,6 1 151 DM = 242,3 

') ohne Hinterbliebenenrenten, einschließlich Auffüllbetrag. 
2) Schätzung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung Rentenversicherungsbericht 1993 
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
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als die in Westdeutschland. Zum anderen erhalten 
knapp 90 % von ihnen aus Vertrauensschutzgründen 
Auffüllbeträge zur Sicherstellung des am 31. Dezem-
ber 1991 erreichten Rentenniveaus. Diese Auffüllbe-
träge werden allerdings nicht angepaßt und ab 1996 
stufenweise abgeschmolzen. 

Die Rentnerinnen und Rentner haben damit erheb-
lich von der deutschen Einheit profitiert. 

5. Finanzierung der sozialen Einheit 

27. Zwischen der inländischen Produktion und der 
inländischen Verwendung in Ostdeutschland klafft 
eine erhebliche Lücke, die Transfers aus dem Westen 
notwendig macht. Die inländische Verwendung 
überstieg 1991 das selbsterwirtschaftete Inlandspro-
dukt um 95 % (vgl. Schaubild). Diese Diskrepanz hat 
sich zwar verringert, die inländische Verwendung 
überstieg 1993 das erwirtschaftete Inlandsprodukt 
nur noch um 78 %. Gleichwohl wird auch in Zukunft 
ein West-Ost-Transfer in erheblichem Umfang not-
wendig sein. 

1993 hatte er netto einen Umfang von rd. 
138 Mrd. DM (Soll). Für 1994 wird mit einem Netto- 
Transfer von rd. 133 Mrd. DM gerechnet. 

Mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 
wurde der ostdeutschen Volkswirtschaft ein sehr lei-
stungsfähiges soziales Sicherungssystem zugeord-
net, das zudem als Folge der mit der Transformation 
verbundenen beschäftigungspolitischen Probleme 
überdurchschnittlich in Anspruch genommen wird. 
Die hierfür notwendigen Finanzierungsmittel erwirt-
schafteten allerdings die neuen Länder bei weitem 
noch nicht aus eigener Kraft. Von 204,3 Mrd. DM, die 
zur Finanzierung der Sozialleistungen in den neuen 
Ländern aufgewendet wurden, konnten 1993 nur 
76,4 % aus eigenem Finanzaufkommen aufgebracht 

werden. Der Rest wurde durch West-Ost-Transfers 
der Arbeitslosen- und Rentenversicherung finanziert. 

28. Wegen des noch geringen Beitragsaufkommens 
in Ostdeutschland waren zur Sicherstellung der Zah-
lungsfähigkeit der Arbeitslosen- und Rentenversi-
cherung in den neuen Ländern deshalb in den Jahren 
1991 bis 1993 umfangreiche Transfers der westdeut-
schen Arbeitslosen- und Rentenversicherung not-
wendig. Sie erreichten bei haushaltsmäßiger Ab-
grenzung 1991 rd. 25 Mrd. DM, 1992 43 Mrd. DM 
und 1993 50 Mrd. DM (einschließlich Bundeszuschuß 
zur Bundesanstalt für Arbeit). Dies entsprach 1991 
einem rechnerischen Äquivalent von etwa 2 1/2 Bei-
tragssatzpunkten, 1992 und 1993 von rd. 3 Beitrags-
satzpunkten in der westdeutschen Sozialversiche-
rung (im Rahmen des Sozialbudgets, Teil B des 
Sozialberichts, Tz. 177 und 194 wird von einer ande-
ren methodischen Abgrenzung ausgegangen). Mit 
anderen Worten: Die gegenwärtige Zunahme der Be-
lastung mit Sozialabgaben ist wesentlich durch die 
aus der Wiedervereinigung resultierende Auswei-
tung der Sozialversicherung auf ganz Deutschland 
bedingt. 

29. Die Bewältigung der Herausforderungen der 
Vereinigung Deutschlands wird durch gemeinsames 
Vorgehen im Bewußtsein gesamtwirtschaftlicher 
Verantwortung erleichtert. Deshalb hat die Bundes-
regierung einen Solidarpakt zwischen Staat und Ge-
sellschaft vorgeschlagen. Kernstück des Solidarpakts 
sind auf der einen Seite maßvolle Tarifabschlüsse so-
wie ein stärkeres Verantwortungsbewußtsein der 
Wirtschaft für den Aufbau im Osten. Auf der anderen 
Seite ist ein Beitrag der öffentlichen Haushalte nötig, 
der im Föderalen Konsolidierungsprogramm zusam-
mengefaßt worden ist. 

Die entscheidenden Eckpunkte des Föderalen Kon-
solidierungsprogramms ab 1995 sind: 

Produktion und inländische Verwendung 
— Ostdeutschland — 

Quelle: bis 1. Hj. 93: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 3, für 1990 Stand Juni 1993 
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Einrichtung des Erblastentilgungsfonds zur Be-
dienung und Tilgung der Schulden, die mit der 
Auflösung der DDR zusammenhängen, 

Schaffung eines klaren Finanzrahmens der Lei-
stungen des Bundes und der westdeutschen Län-
der für die neuen Länder im Umfang von rd. 
56 Mrd. DM pro Jahr, 

Umsetzung des in der Geschichte Deutschlands 
wohl größten Wohnungsbauförderungspro-
gramms für die neuen Länder. 

Die Finanzierung erfolgt durch eine ausgewogene 
Mischung von Maßnahmen: 

— Einführung eines Solidaritätszuschlags auf die 
Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer zum 
1. Januar 1995, 

— Ausgabenkürzungen mit einem Gesamtvolumen 
von über 10,5 Mrd. DM im Jahr für alle Gebiets-
körperschaften, 

— Abbau von Steuervergünstigungen, der sich ab 
1995 auf 5,5 Mrd. DM jährlich belaufen wird. 

Mit dem Föderalen Konsolidierungsprogramm wur-
de die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufholpro-
zeß in den neuen Ländern und damit für die weitere 
Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland 
nachhaltig verbessert und gleichzeitig dem Prinzip 
der solidarischen Lastenverteilung Rechnung getra-
gen. 

6. Soziale Sicherung im Umbau 

30. Die deutsche Einheit, die zunehmende europäi-
sche Integration und der weltweite Wandel der poli-
tischen und wirtschaftlichen Verhältnisse seit dem 
Ende des Ost-West-Konflikts haben die Anforderun-
gen und den Handlungsrahmen von Wirtschafts-, Fi-
nanz- und Sozialpolitik erheblich verändert. 

Die finanziellen Lasten, die Deutschland derzeit zu 
tragen hat, haben spürbar zugenommen. Die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wi rtschaft steht mit 
der Schaffung des EG-Binnenmarktes und der sich 
entwickelnden Konkurrenz der Schwellenländer ins-
besondere in Asien und Osteuropa verstärkt auf dem 
Prüfstand. Der Umbruch in den neuen Ländern stellt 
die Sozialpolitik mittelfristig vor enorme zusätzliche 
Aufgaben. Darüber hinaus müssen Antworten auf 
neue soziale Herausforderungen gefunden werden. 
Dies alles erfordert eine ständige Anpassung des so-
zialen Sicherungssystems, damit der Sozialstaat auch 
in Zukunft Schutz vor Not, Absicherung großer Le-
bensrisiken und sozialen Ausgleich bewirken kann. 

Die Sozialpolitik der Bundesregierung läßt sich bei 
der Bewältigung dieser Aufgabe von vier Hand-
lungsmaximen leiten: 

— Konsequent sparen, 

— energisch den Mißbrauch bekämpfen, 

— die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Teilsysteme 
und die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen 
erhöhen, 

— neue Herausforderungen annehmen und den So-
zialstaat gezielt weiterentwickeln, ohne daß die 
Gesamtbelastung der Gesellschaft steigt. 

Konsequent sparen 

31. Die Möglichkeiten sind erschöpft, die derzeiti-
gen finanziellen Belastungen über zusätzliche Ein-
nahmen zu finanzieren. Die Abgabenquote stieg von 
gut 38,5 % 1990 auf 42 % 1993. Im Zusammenhang 
mit der Bahnreform mußte zudem die Mineralölsteu-
er erhöht werden. Ab 1995 wird zur Finanzierung der 
Erblasten der ehemaligen DDR — wie im Rahmen 
des Föderalen Konsolidierungsprogramms beschlos-
sen — ein 7,5 %iger Solidaritätszuschlag eingeführt. 
Mit der Anknüpfung an die Lohn-, Einkommen- und 
Körperschaftsteuer ist sichergestellt, daß hierdurch 
höhere Einkommen vergleichsweise mehr belastet 
werden als niedrige. Dieser Effekt wird noch durch 
eine soziale Komponente verstärkt, die über den 
Grundfreibetrag hinausgeht. 

Die Mehrbelastung der Bürger mit Steuern und So-
zialabgaben wird zwischen 1991 und 1995 einen Um-
fang von rd. 115 Mrd. DM jährlich erreichen, das sind 
gut 3,5 % des Bruttosozialprodukts. Soll vermieden 
werden, daß Investitionsfähigkeit und Wachstums-
kraft massiv Schaden nehmen und dadurch der Wi rt

-schaftsstandort Deutschland gefährdet wird, kann 
eine noch höhere Abgabenbelastung nicht vertreten 
werden. Andernfalls ergäben sich gravierende Fol-
gen für Beschäftigung und Arbeitsmarkt. 

Auch eine Ausdehnung der staatlichen Neuverschul-
dung ist nicht möglich. Ohne Konsolidierungsmaß-
nahmen hätte die Nettokreditaufnahme des Bundes 
auf über 90 Mrd. 1994 steigen müssen. Dies wäre 
wirtschaftspolitisch und mit Blick auf die Belastung 
zukünftiger Generationen nicht vertretbar gewesen. 

Deshalb waren Entlastungen beim Bund in einer 
Größenordnung von rd. 20 Mrd. DM 1994 mit deutli-
chem Anstieg in den Folgejahren notwendig, wie sie 
der Bundestag mit den Gesetzen zur Umsetzung des 
Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms 
beschlossen hat. 

32. Die Umsetzung des Spar- und Konsolidierungs-
konzepts im Sozialbereich (vgl. im einzelnen Ober-
sicht) orientiert sich an folgenden Eckpunkten: 

— Keine Kürzung von Sozialversicherungsrenten 
und Kriegsopferversorgungsleistungen. Damit 
werden 16,5 Mio. Menschen von Eingriffen ver-
schont. Außerdem erhalten die fast 780 000 Bezie-
her von Altersübergangsgeld und Vorruhestands-
geld weiterhin ungekürzte Leistungen. 

— Maßvolle Absenkung der Lohnersatzleistungen 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz und Begren-
zung der Sozialhilfe. 

— Verbesserung der Instrumente zur Mißbrauchs-
bekämpfung und stärkere Einkommensberück-
sichtigung bei der Gewährung von Nicht-
Versicherungsleistungen (wie Kinder- und 
Erziehungsgeld); damit werden die knapper ge- 
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wordenen Mittel auf die sozial Schwächeren kon-
zentriert. 

— Reduzierung von Nicht-Versicherungsleistungen 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz (Verkürzung 
der Bezugsdauer der originären Arbeitslosenhilfe 
auf 1 Jahr, Reduzierung der Bezugsdauer der Ein-
gliederungshilfe für Spätaussiedler auf 6 Monate). 

— Sicherung der Finanzierbarkeit der Instrumente 
aktiver Arbeitsmarktpolitik u. a. durch verbesser-
te Steuerungsmöglichkeiten bei Fortbildungs-
und Umschulungsmaßnahmen und Konzentration 
der Förderung auf Arbeitslose. 

Zu den Konsolidierungsmaßnahmen im Sozialbe-
reich gehören auch die Herabsetzung und spätere 
Auszahlung der Arbeitnehmer- Sparzulage nach dem 
Fünften Vermögensbildungsgesetz sowie die Sen-
kung des Höchstbetrags der Steuerbegünstigung für 
die verbilligte Überlassung von Vermögensbeteili-
gungen an Arbeitnehmer. 

Diese Maßnahmen im Sozialbereich sind vor dem 
Hintergrund zu sehen, daß durch die deutsche Verei-
nigung das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und damit 
das durchschnittliche Wohlstandsniveau — vorüber-
gehend — abgesunken ist (vgl. Schaubild). 

Übersicht über die Einsparmaßnahmen und andere 
Maßnahmen im Rahmen des Spar-, 
Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms 
(SKWP) im Sozialbereich 

I. Maßnahmen des 1. Gesetzes zur Umsetzung des 
SKWP: 

A. Änderungen im Arbeitsförderungsgesetz 

1. Absenkung der Lohnersatzleistungen Arbeitslo-
sengeld, Arbeitslosenhilfe, Kurzarbeitergeld, 
Eingliederungshilfe und Schlechtwettergeld um 
3 Prozentpunkte, für Bezieher mit Kindern um 
1 Prozentpunkt; das Eingliederungsgeld wird 
einheitlich um 3 Prozentpunkte gesenkt 

2. Absenkung des Unterhaltsgeldes auf die Lei-
stungssätze des Arbeitslosengeldes 

3. Absenkung des Übergangsgeldes auf 75 % (Be-
zieher mit Kindern) bzw. 68 % (Bezieher ohne 
Kinder) des letzten Nettoarbeitsentgelts 

4. Begrenzung der Bezugsdauer für die originäre 
Arbeitslosenhilfe auf 1 Jahr 

5. Orientierung der Bemessung der Lohnersatzlei-
stung am Entgelt des Arbeitslosen in den letzten 
6 (bisher 3) Monaten vor Eintritt der Arbeitslosig-
keit 

6. Umwandlung des Anspruchs auf Unterhaltsgeld 
von einer Pflicht- in eine Kann-Leistung 

7. Wegfall der Förderung der beruflichen Fortbil-
dung und Umschulung für die in einem Arbeits-
verhältnis stehenden Arbeitnehmer mit Be-
rufsabschluß, die nicht von Arbeitslosigkeit un-
mittelbar bedroht sind 

8. Das Schlechtwettergeld wird letztmalig in der 
Schlechtwetterzeit 1995/96 gewährt. Vorher ent-
fallen die Randmonate November und März; für 
die jeweils erste Stunde an einem Ausfalltag be-
steht künftig kein Anspruch auf Schlechtwetter-
geld 

Bundesrepublik Deutschland 
BIP je Einwohner in Preisen von 1991 
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9. Volle Übernahme der Sozialabgaben bei Kurzar-
beitergeld durch die Arbeitgeber auch in den er-
sten 6 Monaten der Kurzarbeit 

10. Abschaffung der Vorfinanzierung des Konkurs-
ausfallgeldes durch die Bundesanstalt für Arbeit 

11. Beibehaltung des Beitragssatzes zur Arbeitslo-
senversicherung in Höhe von 6,5 % 

12. Herabsetzung der Höchstbezugsdauer für die 
Spätaussiedlern gewährte Eingliederungshilfe 
auf 6 Monate 

13. Entlastung der Bundesanstalt für Arbeit und des 
Bundes von den Aufwendungen für Bezieher von 
Altersübergangsgeld, die bereits Altersrente in 
Anspruch nehmen können (ab 1995) 

14. Fortentwicklung der Arbeitsvermittlung 

15. Veränderung der Abberufungsmöglichkeiten aus 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

16. Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
Bundesanstalt für Arbeit und Trägern der Sozial-
hilfe u. a. mit dem Ziel, Sozialhilfeempfänger ge-
gen eine Kostenerstattung auch in Weiterbil-
dungs- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
einbeziehen zu können 

17. Anpassung des Bedarfssatzes für die Berufs-
ausbildungsbeihilfe für im Elternhaus wohnende 
unter 21jährige Teilnehmer an Berufsbildungs-
maßnahmen an den vergleichbaren Schüler-
BAFöG-Satz 

18. Befristete Integration des Sonderprogramms des 
Bundes für besonders beeinträchtigte Langzeit-
arbeitslose in das Arbeitsförderungsgesetz (bis 
Ende 1998) 

19. Angleichung der Dauer der Sperrzeit wegen Ab-
lehnung der Aufnahme einer angebotenen zu-
mutbaren Arbeit oder wegen Ablehnung bzw. 
Abbruch von Maßnahmen der beruflichen Bil-
dung an die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsauf-
gabe 

20. Verbesserung der Rechtsgrundlagen für Melde-
kontrollen 

21. Schaffung der Möglichkeit zur Berufung von 
Ausländern in die Selbstverwaltungsorgane der 
Bundesanstalt für Arbeit 

B. Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes 

22. Verlängerung der Überlassungdauer bei Arbeit-
nehmerüberlassung von 6 auf 9 Monate und Er-
leichterung der Kollegenhilfe 

C. Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 

23. Änderung des Bundesversorgungsgesetzes, so 
daß Zwangsarbeiter oder deren Hinterbliebene, 
die bei der Zwangsarbeit in der ehemaligen DDR 
Gesundheitsschäden erlitten haben, weiterhin 
Leistungen der Unfallversicherung erhalten 

D. Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 

24. Begrenzung des Kindergeldanspruches von Aus-
ländern auf solche Ausländer, die im Besitz einer 
Aufenthaltsberechtigung oder -erlaubnis sind 

25. Verstärkte Anrechnung der Einkünfte von über 
16 Jahre alten Kindern auf den Kindergeldan-
spruch der Eltern 

26. Absenkung des Kindergeld-Sockelbetrages für 
dritte und weitere Kinder von 140 DM auf 70 DM 
monatlich, wenn das kindergeldrechtliche Jah-
reseinkommen bei Verheirateten 100 000 DM, 
bei sonstigen Berechtigten 75 000 DM übersteigt 

E. Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes 

27. Für die ab dem 1. Januar 1994 geborenen Kinder 
wird - bezogen auf die ersten 6 Lebensmonate 
- für den Bezug des Erziehungsgeldes eine zu-
sätzliche Einkommensgrenze eingeführt. Eltern 
mit hohen Einkommen (Jahresnettoeinkommen 
von 100 000 bei Verheirateten/75 000 DM bei 
Alleinerziehenden) werden vom Bezug des Er-
ziehungsgeldes ausgeschlossen 

II. Maßnahmen des 2. Gesetzes zur Umsetzung des 
SKWP: 

A. Änderung des Bundessozialhilfegesetzes 

1. Anhebung des Eckregelsatzes zum 1. 7. 1994 und 
1. 7. 1995 um bis zu 2 %, höchstens jedoch jeweils 
in Höhe der voraussichtlichen Entwicklung der 
durchschnittlichen Nettolohn- und -gehaltsum-
me je beschäftigten Arbeitnehmer im Bundesge-
biet ohne neue Länder in den Jahren 1994 und 
1995 

2. Einführung des prospektiven Entgeltsystems, 
d. h. im voraus vereinbarter Pflegesätze zwischen 
den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe und 
den Trägern von Einrichtungen; Abkehr vom 
Selbstkostendeckungsprinzip mit nachträgli-
chem Ausgleich von Über- oder Unterdeckungen 

3. Verpflichtung von arbeitslosen Sozialhilfeemp-
fängern zur Annahme einer für sie zumutbaren 
Arbeitsgelegenheit 

4. Haftung des Erben eines Sozialhilfeempfängers 
mit dem Wert des im Zeitpunkt des Erbfalles vor-
handenen Nachlasses 

5. Verstärkung der Rückzahlungspflicht bei sozial-
widriger Leistungsveranlassung 

6. Erleichterte Vergabe von Darlehen bei Woh-
nungsnotfällen 

B. Änderung der Reichsversicherungsordnung und 
des Gesetzes über die Krankenversicherung der 
Landwirte 

1. Streichung der Zahlung der Mutterschaftspau-
schale in Höhe von 400 DM je Leistungsfall an 
die Krankenkassen 

C. Änderung des Zivildienstgesetzes und des Solda-
tenversorgungsgesetzes 

8. Verpflichtung der Beschäftigungsstellen, die 
Geldbezüge der Zivildienstleistenden in Höhe 
von 25 % zu übernehmen 
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D. Änderung des Bundesausbildungsförderungsge-
setzes 

9. Berücksichtigung der durch den Wegfall des 
Kindergeldanspruchs bedingten Einkommens-
minderung bei der Einkommensanrechnung; 
Folgeänderung zur Änderung des Bundeskin-
dergeldgesetzes (siehe Teilziffer I.D. Nr. 25) 

E. Änderung des Unterhaltsvorschußgesetzes 

10. Begrenzung des Unterhaltsvorschußanspruchs 
von Ausländern auf solche, die im Besitz einer 
Aufenthaltsberechtigung oder -erlaubnis sind 

III. Maßnahmen des Gesetzes zur Bekämpfung des 
Mißbrauchs und zur Bereinigung des Steuer-
rechts (StMBG) 

A. Änderungen im Einkommensteuergesetz 

1. Abschaffung der bisher unbef risteten Über-
gangsregelung zur Einschränkung der Steuer-
freiheit von Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-
beitszuschlägen mit Wirkung von 1996 an zur 
Verhinderung gezielter mißbräuchlicher Ausnut-
zung 

2. Angleichung der Arbeitslohngrenzen für die 
Lohnsteuerpauschalierung bei Teilzeitbeschäf-
tigten an die Arbeitsentgeltgrenze für die Sozial-
versicherungsfreiheit von geringfügig Beschäf-
tigten 

3. Anhebung der Kilometer-Pauschale für Pkw bei 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
von 0,65 DM auf 0,70 DM 

4. Wiederberücksichtigung von Kindern zwischen 
18 und 27 Jahren, die freiwillig Wehrdienst lei-
sten und deren Berufsausbildung dadurch unter-
brochen wird, bei der Einkommensteuer 

5. Erweiterung des Kinderfreibetrages auf Kinder 
im Ausland 

6. Senkung des steuerlichen Höchstbetrages für die 
verbilligte oder unentgeltliche Überlassung von 
Vermögensbeteiligungen an Arbeitnehmer von 
500 DM auf 300 DM (§ 19a EStG) 

7. Wegfall der Steuerbegünstigung nach § 19 a 
EStG bei Überlassung von Vermögensbeteili-
gungen, die im Fünften Vermögensbildungsge-
setz ausgeschlossen wurden 

B. Änderungen des Vermögensbildungsgesetzes 

8. Herabsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage für 
die Anlage vermögenswirksamer Leistungen in 
Vermögensbeteiligungen von 20 % auf 10 

9. Verschiebung der Auszahlung der Arbeitneh-
mer-Sparzulage auf den Ablauf der für die Anla-
geform geltenden Sperrfrist 

10. Verringerung des Verwaltungsaufwands für die 
Arbeitgeber 

11. Generelle Einschränkung der Möglichkeiten, 
vermögenswirksame Leistungen außerbetrieb-
lich in Vermögensbeteiligungen anzulegen aus 
Gründen des Anlegerschutzes 

Mißbrauch energisch bekämpfen 

33. Mißbrauch muß auf allen Ebenen und in allen 
Bereichen entschieden bekämpft werden. Wer Steu-
ern oder Sozialabgaben hinterzieht, Subventionen 
oder Sozialleistungen erschleicht oder zu Unrecht 
bezieht, begeht kein Kavaliersdelikt, sondern unter-
miniert die Grundlagen unseres Gemeinwesens. Wie 
der Bericht über „Mißbrauch und Fehlentwicklun-
gen bei öffentlichen Leistungen" , den die Bundesre-
gierung am 9. Juni 1993 verabschiedet hat, zeigt, gibt 
es Mißbrauch nicht nur im Sozialbereich, sondern bei 
nahezu allen öffentlichen Leistungen. Mit dem Föde-
ralen Konsolidierungsprogramm (FKP) sind zusätz-
lich Maßnahmen zur Mißbrauchsbekämpfung einge-
leitet worden. Mit den Gesetzen und Maßnahmen zur 
Umsetzung des Spar-, Konsolidierung- und Wachs-
tumsprogramms (SKWP) ist die Mißbrauchsbekämp-
fung auf weitere Bereiche ausgedehnt und intensi-
viert worden. 

34. Allein durch die Maßnahmen, die 1993 im Be-
reich der Bundesanstalt für Arbeit ergriffen wurden 
— wie etwa verschärfte Meldekontrollen für Arbeits-
lose, Erhöhung der Zahl der bet rieblichen Prüfungen 
oder bundesweite Razzien gegen illegale Ausländer-
beschäftigung und Arbeitnehmerüberlassung (vgl. 
Tz. 72) — wurde bis Ende 1993 ein gegenüber dem 
Vorjahr höheres Mißbrauchsvolumen von mehr als 
1,4 Mrd. DM aufgedeckt und eingespart. Im Steuer

- 

und Subventionsbereich ist entsprechend zu verfah-
ren. 

Effizienz erhöhen 

35. Bei knappen Kassen sind im Interesse der Absi-
cherung der wirklich Schutzbedürftigen Ineffizien-
zen und Fehlsteuerungen im Sozialsystem weniger 
denn je hinnehmbar. Maßnahmen zur Effizienzstei-
gerung und zum Abbau von Fehlsteuerungen sind 
vor allem im Gesundheitswesen und im Bereich der 
Weiterbildungsförderung ergriffen worden. 

36. Gesundheitswesen 

Nach dem Gesundheits-Reformgesetz wurde mit 
dem Gesundheitsstrukturgesetz (vgl. Tz. 159) die 
dringend notwendige Reform des Gesundheitswe-
sens ein weiteres Stück vorangebracht. Ziel war es 
nicht nur, durch eine Sofortbremsung bei den Ausga-
ben den Beitragssatzanstieg zu stoppen, sondern 
auch Steuerungsdefizite abzubauen und notwendige 
Strukturveränderungen in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung auf den Weg zu bringen. 

Im Hinblick auf die demographische Entwicklung 
und den medizinisch-technischen Fortschritt sind 
weitere Reformschritte in der Krankenversicherung 
notwendig und geplant. Zur Vorbereitung erarbeitet 
der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion 
im Gesundheitswesen Perspektiven und Lösungs-
möglichkeiten für die Zeit über das Jahr 2000 hinaus. 
Es geht vor allem um ein neues Gleichgewicht zwi-
schen dem gesundheitspolitisch Notwendigen und 
dem finanziell Machbaren. 
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37. Weiterbildung 

Im Zuge der zunächst notwendigen raschen Auswei-
tung von Fortbildungs- und Umschulungsmaßnah-
men blieb nicht aus, daß sich auch unse riöse Anbie-
ter von Weiterbildungsmaßnahmen in den neuen 
Ländern etablieren konnten. Unseriösen Praktiken 
galt es entgegenzutreten. Deshalb wurde mit dem 
Gesetz zur Änderung von Fördervoraussetzungen im 
Arbeitsförderungsgesetz und in anderen Gesetzen 
(AFG-Änderungsgesetz) vom 18. Dezember 1992 
(vgl. Tz. 70) zur besseren Überprüfung der Qualität 
von Bildungsmaßnahmen und zur Konzentration der 
Förderung auf arbeitsmarktpolitisch zweckmäßige 
Bildungsmaßnahmen unter anderem festgelegt, daß 

vor Beginn die Bildungsmaßnahmen durch die 
Bundesanstalt für Arbeit abschließend überprüft 
werden; 
die Bildungsmaßnahme als solche im Hinblick 
auf Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
zweckmäßig sein muß; 

— die Teilnehmer vor Beginn der Bildungsmaßnah

-

me vom Arbeitsamt beraten werden müssen; 
die Förderung eines bereits einmal nach dem 
AFG geförderten Teilnehmers grundsätzlich auch 
bei Arbeitslosigkeit erst nach einer bestimmten 
Zeit möglich ist. 

Gezielte Weiterentwicklung 

Aufgrund sich ändernder wirtschaftlicher Verhältnis-
se und sozialer Lebenslagen besteht auch in einem 
gut ausgebauten Sozialstaat ständiger Anpassungs-
bedarf. 

38. Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten 

Im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung und 
die damit einhergehenden Veränderungen in der Ar-
beitswelt sind die zwischen Arbeitern und Angestell-
ten differenzierenden Regelungen im Arbeitsrecht 
überholt und müssen sukzessive vereinheitlicht wer-
den. Dies ist dem Gesetzgeber auch vom Bundesver-
fassungsgericht aufgegeben worden. 

Mit dem Gesetzentwurf zur Neuregelung der Entgelt

-

fortzahlung (vgl. Tz. 90) und dem Kündigungsfristen

-

gesetz (vgl. Tz. 91) wird diesem Auftrag entsprochen. 

Das Kündigungsfristengesetz paßt nicht einfach die 
Kündigungsfristen der Arbeiter an das höhere Ni-
veau bei den Angestellten an. Inhaltlich handelt es 
sich vielmehr um eine echte Neuorientierung im Sin-
ne eines mittleren Weges zwischen den bestehenden 
Fristen für Arbeiter und Angestellte. Die weitgehen-
de Umstellung der Kündigungswirkung vom Quar-
talsende auf das Monatsende bewirkt darüber hinaus 
eine Entzerrung der Kündigungstermine. Dadurch 
wird die schubweise Belastung des Arbeitsmarktes, 
der Arbeitsverwaltung und der Arbeitsgerichte zum 
jeweiligen Quartalsende vermieden. Die Regelung 
vereinheitlicht die Kündigungsfristen für Arbeiter 
und Angestellte auf einem Mindestniveau. Der Ge-
setzgeber beläßt den Tarifvertrags- und Arbeitsver-
tragsparteien auch zukünftig einen erheblichen 

Spielraum zur branchenspezifischen und individuel-
len Gestaltung der Fristen. Damit wird zugleich ein 
Beitrag zu einer größeren Flexibilität des Arbeits-
marktes geleistet. 

39. Absicherung des Pflegerisikos 

Pflegebedürftigkeit ist ein allgemeines Lebensrisiko, 
das jederzeit durch angeborene Behinderung, Unfall 
oder Krankheit, vorwiegend aber mit zunehmendem 
Alter eintreten kann. Eine Absicherung für den Pfle-
gefall — vergleichbar den Risiken Krankheit sowie 
Einkommenseinbußen bei Alter, Unfall und Arbeits-
losigkeit — gibt es nicht, obwohl der Einzelne vor 
allem im Falle stationärer Pflegebedürftigkeit regel-
mäßig nicht im Stande ist, die damit einhergehenden 
Belastungen aus eigener Kraft zu bewältigen. Das 
bewährte und weltweit anerkannte System der sozia-
len Sicherheit in Deutschland weist insoweit noch 
eine Lücke auf, die im Interesse der Pflegebedürfti-
gen und ihrer Angehörigen, aber auch im Interesse 
der Weiterentwicklung unserer sozialen Sicherheit 
als eines der tragenden Fundamente unseres Ge-
meinwesen geschlossen werden muß. 

Die Notwendigkeit zur Absicherung des Pflegerisi-
kos ergibt sich aber nicht nur aus dem allgemeinen 
Lebensrisiko, pflegebedürftig zu werden. Der drin-
gende Handlungsbedarf beruht auch auf 

— der aufgrund der demographischen Entwicklung 
steigenden Zahl der Pflegebedürftigen, die we-
gen veränderter Familienstrukturen zunehmend 
nicht mehr in der Familie versorgt werden können 

— dem Mangel an Pflegekräften und einer unzurei-
chenden Pflegeinfrastruktur 

— der unbefriedigenden Abhängigkeit vieler Pfle-
gebedürftiger von der Sozialhilfe. 

Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen 
haben sich deshalb im Januar 1991 vorgenommen, 
das Risiko der Pflegebedürftigkeit in der 12. Legisla-
turperiode gesetzlich abzusichern. 

Der Deutsche Bundestag hat am 22. Oktober 1993 ein 
Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der Pfle-
gebedürftigkeit (Pflege-Versicherungsgesetz — Pfle-
geVG) in der 2. und 3. Lesung beschlossen, das auf 
gleichlautenden Entwürfen der Bundesregierung 
und der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und FDP 
beruht. Danach wird eine soziale Pflegeversicherung 
unter dem Dach der Krankenkassen für die Versi-
cherten der gesetzlichen Krankenversicherung ein-
geführt. Hiervon werden rd. 90 % der Bevölkerung 
erfaßt. Diejenigen, die gegen das Krankheitsrisiko 
bei einem privaten Versicherungsunternehmen ver-
sichert sind, haben einen privaten Pflegeversiche-
rungsvertrag abzuschließen. 

Als fünfte Säule unseres Sozialversicherungssystems 
wird die Pflegeversicherung durch Beiträge der Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer sowie der Rentner und 
Rentenversicherungsträger finanziert. Die Arbeitge-
berbeiträge zur Pflegeversicherung sollen dabei 
nicht zu einer Erhöhung der Arbeitskosten führen. 
Die Unternehmen dürfen im Interesse der Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wi rtschaft sowie zur 
Sicherung der Arbeitsplätze nicht belastet werden. 
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Der Bundesrat hat am 5. November 1993 wegen des 
zustimmungsbedürftigen Pflege-Versicherungsge-
setzes den Vermittlungsausschuß angerufen. Der 
Ausschuß hat Änderungen zum Pflege-Versiche-
rungsgesetz vorgeschlagen, die vom Deutschen Bun-
destag in seiner Sitzung am 10. Dezember 1993 mehr-
heitlich beschlossen wurden. 

Der Bundesrat hat am 17. Dezember 1993 mehrheit-
lich dem Pflege-Versicherungsgesetz nicht zuge-
stimmt. In einer zugleich gefaßten Entschließung hat 
der Bundesrat jedoch zum Ausdruck gebracht, daß er 
von einem zweiten Vermittlungsverfahren zur Pfle-
geversicherung ausgehe, in dem insbesondere eine 
Einigung zu dem strittigen Punkt „Kompensation der 
Beitragsbelastungen der Arbeitgeber" erzielt wer-
den könne. Eine erneute Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses war dem Bundesrat aus verfassungs-
rechtlichen Gründen nicht möglich. 

Angesichts der sozial- und gesellschaftspolitischen 
Bedeutung der Pflegeversicherung und im Hinblick 
auf den Entschließungsantrag des Bundesrates hat 
die Bundesregierung am 20. Dezember 1993 be-
schlossen, die erneute Durchführung eines Vermitt-
lungsverfahrens zu verlangen. Das zweite Vermitt-
lungsverfahren, in dem es neben der Frage der 
Kompensation auch um weitere Leistungsverbesse-
rungen in Höhe von zuletzt annähernd 1 Mrd. DM 
geht, begann am 2. Februar 1994. 

In einem Grundsatzbeschluß hat sich der Vermitt-
lungsausschuß am 10. März 1994 auf die folgenden 
wesentlichen Inhalte des Pflege-Versicherungsgeset-
zes geeinigt, die von den Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und FDP in einem gemeinsamen, gleichlauten-
den  Entschließungsantrag am 11. März aufgegriffen 
worden sind: 

a) Leistungen der Pflegeversicherung 

Häusliche Pflege 

Die Leistungen in der häuslichen Pflege werden 
nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit gestaffelt. 
Als Sachleistungen zur Pflege betragen sie monat-
lich 

— für erheblich Pflegebedürftige bis zu 750 DM 

— für Schwerpflegebedürftige bis zu 1 800 DM 

— für Schwerstpflegebedürftige bis zu 2 800 DM, 
wobei in besonderen Härtefällen die Sachlei-
stungen bis zu 3 750 DM monatlich betragen 
können. 

Das Pflegegeld im Sinne von Geldleistungen be-
trägt monatlich für 

— erheblich Pflegebedürftige 400 DM 

— Schwerpflegebedürftige 800 DM und für 

— Schwerstpflegebedürftige 1 300 DM. 

Pflegegeld und Pflegesachleistungen können 
auch kombiniert in Anspruch genommen werden. 

Bei Verhinderung der Pflegeperson übernimmt 
die Pflegekasse einmal jährlich für 4 Wochen die 
Kosten für eine Ersatzpflegekraft bis zu 2 800 DM. 
Über die übrigen Leistungen wie Tages- und 

Nachtpflege, Kurzzeitpflege, Pflegehilfsmittel, 
Zuschüsse zu pflegebedingtem Umbau der Woh-
nung und unentgeltliche Pflegekurse für Angehö-
rige und ehrenamtliche Pflegepersonen besteht 
ebenfalls Einigkeit. 

Wer häusliche Pflege leistet, wird in den Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung einbezogen; 
Beiträge zur Rentenversicherung werden je nach 
Pflegestufe und Umfang der Pflegetätigkeit zwi-
schen 200 und 600 DM monatlich gezahlt. Damit 
wird vor allem die soziale Sicherung von Frauen, 
die im häuslichen Bereich überwiegend die Pfle-
geleistungen erbringen, verbessert. 

Stationäre Pflege 

In der stationären Pflege werden Leistungen bis 
zu 2 800 DM monatlich (im Durchschnitt monat-
lich 2 500 DM) gezahlt. 

Für Schwerstpflegebedürftige stehen zur Vermei-
dung von Härtefällen ausnahmsweise bis zu 
3 300 DM monatlich zur Verfügung. Kosten für 
Unterkunft und Verpflegung trägt der Pflegebe-
dürftige. Die Finanzierung der Investitionskosten 
obliegt den Ländern. 

b) Anschubfinanzierung Ost 

Die Finanzierung des investiven Nachholbedarfs 
für ostdeutsche Pflegeeinrichtungen erfolgt für 8 
Jahre über die eintretenden Einsparungen in der 
Kriegsopferversorgung und -fürsorge, von denen 
jeweils 640 Mio. DM auf den Bund und 
160 Mio. DM auf die Länder entfallen; folglich 
steht eine Gesamtleistung von 6,4 Mrd. DM für 
die Anschubfinanzierung Ost zur Verfügung. 

c) Die Pflegeversicherung wird als 5. Säule der So-
zialversicherung grundsätzlich durch hälftige 
Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber fi-
nanziert. 

Die Leistungen der häuslichen Pflege werden ab 
1. April 1995 und die Leistungen der stationären 
Pflege ab 1. Juli 1996 gewährt. 

Zur Finanzierung dieser Leistungen wird ein Bei-
trag in Höhe von 1 % ab 1. Januar 1995 und von 
1,7 % ab 1. Juli 1996 erhoben. 

d) Aus wirtschaftlichen Gründen ist ein Ausgleich 
bei den Beitragsanteilen der Arbeitgeber notwen-
dig. Dazu streichen die Länder im Zusammen-
hang mit der 1. Stufe der Pflegeversicherung 
(häusliche Pflege) einen Feiertag, der stets auf 
einen Werktag fällt, durch entsprechende Ent-
scheidungen der Landtage. 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates das Inkrafttreten der 2. Stufe (stationäre 
Pflege) zu bestimmen. 

Voraussetzung ist, daß durch ein Gutachten des 
„Sachverständigenrates zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" die Frage 
geklärt wird, ob eine weitere Kompensation 
durch Abschaffung eines 2. Feiertages notwendig 
und diese ggf. im erforderlichen Umfang erbracht 
ist. 
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Soweit in einem Land die Kompensation durch 
Abschaffung von einem oder ggf. zwei Feiertagen 
nicht erbracht ist, übernehmen die Arbeitnehmer 
zunächst den gesamten Beitragsanteil zur Pflege-
versicherung. 

e) Im Laufe des Jahres 1995 werden Bundestag und 
Bundesrat prüfen, ob und ggf. welche gesetzge-
berischen Konsequenzen aus evtl. unterschiedli-
chen Regelungen in den 16 Ländern zu ziehen 
sind. Entsprechendes gilt, wenn das Gutachten 
des Sachverständigenrates ergeben sollte, daß 
zur weiteren Kompensation in der 2. Stufe die Ab-
schaffung eines weiteren Feiertages nicht geeig-
net ist. Dies gilt auch für die Frage der Selbstver-
waltung bei nicht hälftiger Beitragszahlung durch 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

(g) Das Entgeltfortzahlungsgesetz wird in dem die 
Pflegeversicherung betreffenden Teil entspre-
chend geändert. 

Damit wird die fast 20jährige Diskussion um die Ab-
sicherung des Pflegerisikos einer bef riedigenden Lö-
sung zugeführt. Die Situation der 1,65 Mio. Pflegebe-
dürften und ihrer Angehörigen wird sich aufgrund 
des Pflege-Versicherungsgesetzes nachhaltig ver-
bessern. Ein wesentliches Ziel der Pflegeversiche-
rung wird erreicht: Die Abhängigkeit von der Sozial-
hilfe wird vom Regelfall wieder zur Ausnahme 
werden. Durch das Pflege-Versicherungsgesetz wird 
der Sozialstaat konsequent weiterentwickelt und da-
mit diese Lücke im Netz unserer sozialen Sicherheit 
geschlossen. 

7. Sozialstaat und Grundgesetz 

40. Wegen der Geschwindigkeit des Vereinigungs-
prozesses war eine allgemeine Überprüfung des 
Grundgesetzes auf eventuell notwendige Änderun-
gen und Ergänzungen vor der Wiedervereinigung 
nicht möglich. Der Einigungsvertrag beschränkte 
sich insoweit auf die zwingend notwendigen bei-
trittsbedingten Änderungen. Die weitere Überprü-
fung unserer Verfassung wurde durch A rt . 5 des Eini-
gungsvertrages dem ersten gesamtdeutschen 
Gesetzgeber überantwortet. Seit Januar 1992 befaßte 
sich eine von Deutschem Bundestag und Bundesrat 
paritätisch besetzte „Gemeinsame Verfassungskom-
mission" (GVK) mit den im Zusammenhang mit der 
deutschen Einheit aufgeworfenen Fragen zur Ände-
rung oder Ergänzung des Grundgesetzes und erar-
beitete hierzu Vorschläge an die gesetzgebenden 
Körperschaften, die über ihre Annahme oder Ab-
lehnung entscheiden werden. Die GVK hat ihre Be-
ratungen im Sommer 1993 abgeschlossen und ihre 
Änderungsvorschläge zusammen mit dem Abschluß-
bericht im Herbst 1993 den gesetzgebenden Körper-
schaften zugeleitet. 

Staatsziele und soziale Grundrechte 

41. Eingehend hat sich die GVK mit Überlegungen 
zur Aufnahme zusätzlicher Staatsziele und sozialer 
Grundrechte in die Verfassung auseinandergesetzt,  

wie sie besonders nachdrücklich aus den neuen Län-
dern verlangt wurde. Bei der Abstimmung haben nur 
die Staatsziele „Umweltschutz" und „Minderheiten-
schutz" die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit ge-
funden. Bei den weiteren Vorschlägen, die insbeson-
dere auf die Einfügung sozialer Grundrechte — wie 
Recht auf Arbeit, Recht auf Wohnung, Recht auf Bil-
dung und Recht auf soziale Sicherheit — abzielten, 
wurde die erforderliche Mehrheit nicht erreicht. 

Nach Ansicht der Bundesregierung, die dieses Er-
gebnis der Beratungen in der GVK begrüßt, sprechen 
schwerwiegende Gründe gegen die Aufnahme der-
artiger Staatszielbestimmungen in das Grundgesetz. 
Sie wären mit erheblichen Gefahren für die offene 
Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialverfassung der So-
zialen Marktwirtschaft verbunden, deren wichtigste 
Eigenschaft ist, flexibel auf neue und sich ändernde 
Bedingungen reagieren zu können. Gerade weil der 
Verfassungsgesetzgeber das bereits bestehende So-
zialstaatsgebot des Art . 20 Grundgesetz inhaltlich 
bewußt offen gehalten hat, konnte sich die Wi rtschaft 
entfalten und der Sozialstaat entsprechend den sich 
wandelnden Bedürfnissen und Erfordernissen ausge-
staltet werden. Durch die Aufnahme sozialer Staats-
ziele würde diese Offenheit des Grundgesetzes 
gegenüber zukünftigen, nicht absehbaren Entwick-
lungen aufgegeben. Beim Bürger würden lediglich 
hohe Erwartungen erweckt, die der Staat nicht einlö-
sen könnte. Im Ergebnis würde dies nichts zu der 
angestrebten Sozialunion beitragen und die Akzep-
tanz der Verfassung und damit auch ihre einheitsstif-
tende Wirkung schmälern. 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

42. Bei den Beratungen der GVK über Änderungen 
im Grundrechtskatalog bildeten Vorschläge zu A rt . 3 
Abs. 2 Grundgesetz (Gleichberechtigung /Gleichstel-
lung von Frauen und Männern) sowie zu Art. 6 
Grundgesetz (Ehe und Familie, Schutz anderer auf 
Dauer angelegter Lebensgemeinschaften) den 
Schwerpunkt. 

Zu Art . 3 Abs. 2 Grundgesetz hat sich die GVK nach 
intensiven, kontroversen Beratungen mit großer 
Mehrheit für folgende Ergänzung der Verfassung 
ausgesprochen: „Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern und wirkt auf die Beseitigung beste-
hender Nachteile hin" . 

Ziel dieses Änderungsvorschlages ist es, wie die 
GVK in ihrem Abschlußbericht hervorhebt, dem be-
reits bestehenden Grundsatz des Grundgesetzes, 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt", zur 
stärkeren Durchsetzung in der Lebenswirklichkeit zu 
verhelfen. Durch die Ergänzung des  Art. 3 Abs. 2 
Grundgesetz soll ein Staatsziel normiert werden, 
durch das die zuständigen staatlichen Organe ange-
halten werden, Maßnahmen zur Erreichung der tat-
sächlichen Gleichberechtigung zu ergreifen. Dabei 
geht es nicht nur darum, Rechtsnormen zu beseiti-
gen, die Vor- oder Nachteile an die Geschlechtszuge-
hörigkeit knüpfen, sondern darum, die Lebensver- 

 



Drucksache 12/7130 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

hältnisse von Frauen und Männern auch real 
anzugleichen. 

Die Vorschläge zur Änderung des Art . 6 Grundgesetz 
— sie enthielten unter anderem die ausdrückliche 
Verpflichtung des Staates zur Förderung von Pflege-
und Erziehungsleistungen in der Familie — haben 
nicht die notwendige Mehrheit gefunden. 

Regionalisierung der Sozialversicherung 

43. Von den zahlreichen weiteren diskutierten Vor-
schlägen ist für den Bereich der Sozialpolitik die For-
derung der Länder nach einer Regionalisierung der 
Sozialversicherung von Bedeutung. Diese Diskussion 
betrifft zwei unterschiedliche Komplexe. 

Verfassungsrechtlich geht es den Ländern um eine 
Änderung des Art . 87 Abs. 2 Grundgesetz mit dem 
Ziel einer Erweiterung ihrer Aufsichtskompetenzen 
über die sozialen Versicherungsträger im Bereich der 
gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Rentenversiche-
rung. Die GVK hat am 1. Juli 1993 einstimmig eine 
Verfassungsänderung dahingehend empfohlen, daß 
ein Sozialversicherungsträger auch dann landesun-
mittelbar bleiben soll, wenn er sich auf bis zu 3 Län-
der erstreckt, sofern sich die betroffenen Länder auf 
eine Aufsichtsführung geeinigt haben. Gesetzent-
würfe, die neben anderen Änderungsvorschlägen 
der GVK die Neuregelung der Bundesunmittelbar-
keit von Sozialversicherungsträgern aufgreifen, wur-
den bereits in Bundesrat und Bundestag eingebracht. 

Organisationsrechtlich verfolgen die Länder das Ziel 
einer Verlagerung von Zuständigkeiten der Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte (BfA) auf die 
Landesversicherungsanstalten. Dieser Forderung ist 
die Bundesregierung massiv entgegengetreten, weil 
sie der Ansicht ist, daß die Diskussion die Funktions-
fähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung in 
einer für diese äußerst schwierigen Phase der Mitge-
staltung der sozialen Einheit Deutschlands gefähr-
det, in der die Umsetzung des Rentenreformgesetzes 
1992 sowie die Überleitung des neuen Rentenrechts 
auf die neuen Länder und die Durchführung der Ren-
tenumstellung auf das neue Recht absolute Priorität 
genießen. Die Initiativen der Arbeits- und Sozialmi-
nisterkonferenz widersprechen außerdem den Be-
schlüssen der Unabhängigen Föderalismuskommis-
sion, die von der Bundesregierung unterstützt 
werden. 

Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen 
zwischen Bund und Ländern 

44. Im Rahmen der Verfassungsdiskussion haben 
die Länder auch die Aufteilung der Gesetzgebungs-
kompetenzen zwischen Bund und Ländern hinter-
fragt. Zu diesem Komplex hat die GVK Empfehlun-
gen verabschiedet, die insbesondere eine Änderung 
der Voraussetzungen vorsehen, unter denen der 
Bundesgesetzgeber im Bereich der — auch für die 
Sozialpolitik relevanten — konkurrierenden und der 
Rahmengesetzgebung tätig werden kann. Die vorge-
schlagene Neufassung des Art . 72 Abs. 2 Grundge-
setz, der auf die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet und die Wahrung der 
Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse ab-
stellt, und die vorgesehene Erweiterung der Klage-
möglichkeiten der Länder beim Bundesverfassungs-
gericht, ob der Bundesgesetzgeber im Einzelfall 
gesetzgeberisch tätig werden darf, sind aus Sicht der 
Bundesregierung problematisch. Bei einer entspre-
chenden Umsetzung der Empfehlungen der GVK 
durch Deutschen Bundestag und Bundesrat, die noch 
offen ist, erscheinen Kompetenzauseinandersetzun-
gen zwischen Bund und Ländern auch im Bereich der 
Sozialgesetzgebung nicht ausgeschlossen. 

Grundgesetz und Europa 

45. Umgesetzt als Art. 23 Grundgesetz (neu) sind im 
Zusammenhang mit der Ratifizierung des Vertrages 
über die Europäische Union (Maastricht-Vertrag) be-
reits die Empfehlungen der GVK zu dem Komplex 
„Grundgesetz und Europa". Dabei wurden die Betei-
ligung des Bundestages sowie der Länder in Angele-
genheiten der Europäischen Union im Grundgesetz 
geregelt. Die im neuen Verfassungstext festgelegten 
Grundsätze beziehen sich u. a. auf die Mitwirkung 
des Deutschen Bundestages sowie der Länder durch 
den Bundesrat an der innerstaatlichen Willensbil-
dung in Angelegenheiten der Europäischen Union. 
Für den jeweiligen Grad der Beteiligung ist insbeson-
dere die Ausgestaltung der Gesetzgebungskompe-
tenzen von Bund und Ländern maßgeblich. Für die 
Sozialpolitik bedeutet dies: In dem Maße, in dem mit 
der Verwirklichung der Sozialunion sozialpolitische 
Gesetzgebungskompetenzen an die Europäische 
Union übertragen werden, werden die Länder über 
den Bundesrat an der Willensbildung in Brüssel be-
teiligt. 
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II. Arbeit und Beruf 

1. Wi rtschaft liche Entwicklung und 
Arbeitsmarkt 

Alte Länder 

46. In den Jahren 1990 und 1991 verzeichneten die 
alten Länder, auch bedingt durch die starke Nachfra-
ge aus den neuen Ländern, ein starkes reales Wi rt

-schaftswachstum von 5,7 % (1990) bzw. 4,5 % (1991). 
Ab Herbst 1991 ist Westdeutschland jedoch zuneh-
mend in den Sog der internationalen Konjunktur-
schwäche geraten. Die wi rtschaftliche Aktivität ist 
1992 nur geringfügig weiter angestiegen (+ 1,6 %). 
1993 war ein deutlicher Rückgang des realen Brut-
toinlandsprodukts um 1,9 % festzustellen. Die Anzei-
chen mehren sich aber, daß inzwischen die konjunk-
turelle Talsohle durchschritten ist. 

Die wirtschaftliche Entwicklung spiegelt sich in der 
Beschäftigung- und Arbeitsmarktentwicklung wider. 
1990 und 1991 stieg die Zahl der Erwerbstätigen (In-
landskonzept) um rd. 820 000 bzw. 750 000, 1992 noch 
um 260 000 an. Mit rd. 29,49 Mio. Erwerbstätigen 
wurde 1992 der höchste Beschäftigungsstand in der 
Geschichte Westdeutschlands erreicht. Gleichzeitig 
nahm die Arbeitslosigkeit 1990 um 155 000 und 1991 
um 194 000 (auf 1,69 Mio.) ab, so daß die 2 Millionen-
Marke in beiden Jahren deutlich unterschritten wer-
den konnte. Zugleich war es möglich, eine große 
Zahl deutschstämmiger Aussiedler aus Osteuropa, 
Einpendler und Übersiedler aus den neuen Ländern 
sowie eine aufgrund steigender Erwerbsbeteiligung 
wachsende Zahl von Frauen in den westdeutschen 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Aufgrund eines gestie-
genen Arbeitskräfteangebots und der schwächeren 
wirtschaftlichen Entwicklung ist allerdings die Ar-
beitslosigkeit 1992 um 119 000 wieder angestiegen. 
1993 gab es infolge der starken Rezession einen Be-
schäftigungsrückgang und eine Zunahme der Ar-
beitslosigkeit um rd. 500 000. 

Löhne und Preise stiegen 1990 und 1991 spürbar stär-
ker an als in den Jahren zuvor. Wegen der Entlastun-
gen im Zuge der Tarifreform der Lohn- und Einkom-
mensteuer konnten die westdeutschen Arbeitnehmer 
1990 noch einen deutlichen Anstieg der Nettoreal-
verdienste erzielen. Seitdem sind die Nettorealver-
dienste hingegen infolge von Steuer- und Abgaben-
erhöhungen zur Finanzierung der deutschen Einheit 
zurückgegangen. 

Neue Länder 

47. Der Übergang von der sozialistischen Planwirt-
schaft zur Sozialen Marktwirtschaft ist in Ostdeutsch-
land zwangsläufig mit einem tiefgreifenden Struk-
turwandel verbunden. Zur Hinterlassenschaft der 
DDR gehörten nicht wettbewerbsfähige Wirtschafts

-

strukturen und hohe verdeckte Arbeitslosigkeit. Mit 
Öffnung der Mauer bevorzugten die ostdeutschen 
Verbraucher das westliche Warenangebot. Da zudem 
die bisherigen Märkte in Osteuropa wegfielen, ging 
die Industrieproduktion um mehr als die Hälfte zu-
rück. Das Bruttoinlandsprodukt betrug 1991 in den 
neuen Ländern pro Kopf der Bevölkerung nur rd. 
28 % des entsprechenden Wertes in den alten Län-
dern. Inzwischen ist dieser Wert auf rd. 40 % ange-
stiegen. 

Mit dem Übergang zur Marktwirtschaft entfiel in 
weiten Bereichen die staatliche Preisfestsetzung und 
Subventionierung von Gütern und Dienstleistungen. 
Preissteigerungen — vor allem für Waren des tägli-
chen Bedarfs, die künstlich verbilligt worden waren 
— waren die Folge. Durch die hohen Lohnsteigerun-
gen wurde allerdings der Preisanstieg (insbesondere 
die Mietsteigerung) mehr als ausgeglichen. 

Die Produktionsrückgänge haben zu einer drasti-
schen Verringerung der Beschäftigung geführt. Die 
Zahl der Erwerbstätigen in den neuen Ländern ist 
von rd. 9,9 Mio. 1989 auf rd. 6,1 Mio. 1993 zurückge-
gangen. Bis zu rd. eine halbe Million Ostdeutsche 
arbeiteten im Jahr 1992 als Pendler in Westdeutsch-
land. Durch die frühe Übernahme des Arbeitsförde-
rungsrechts und den hohen Mitteleinsatz für Maß-
nahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (Kurzarbeit, 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Fortbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen, Vorruhestands- und Al-
tersübergangsgeld) war es möglich, den Beschäfti-
gungseinbruch in den neuen Ländern arbeitsmarkt-
wirksam abzuschwächen und den Anstieg der 
Arbeitslosigkeit in Grenzen zu halten: Im Jahres-
durchschnitt 1992 waren in den neuen Ländern rd. 
1,17 Mio. Menschen arbeitslos, im Jahresdurch-
schnitt 1993 rd. 1,15 Mio. 

Zur Schaffung neuer, wettbewerbsfähiger Arbeits-
plätze fördert die Bundesregierung Investitionen und 
Existenzgründungen in den neuen Ländern durch In-
vestitionszuschüsse , zinsgünstige Kredite und steu-
erliche Erleichterungen, durch die in den Jahren 1991 
bis 1993 private Investitionen von in- und ausländi-
schen Unternehmen in einer Größenordnung von rd. 
270 Mrd. DM angeregt wurden. Insbesondere fließen 
umfangreiche öffentliche Mittel in den Ausbau der 
Infrastruktur (Verkehrswegebau, Telekommunika-
tion etc.). Darüber hinaus werden Wohnungsbau und 
Wohnungsbaumodernisierung besonders gefördert. 
Die Treuhandanstalt hat mittlerweile rd. 13 600 der 
vormals „volkseigenen" Betriebe und Betriebsteile 
privatisiert. Die Erwerber haben den Erhalt von rd. 
1,5 Mio. Arbeitsplätzen zugesichert. Aufschwung-
tendenzen sind vor allem in der Bauwirtschaft und 
dem Dienstleistungsbereich erkennbar. Diese massi-
ve Investitionsförderung hat mittlerweile zu einer er-
heblichen Beschleunigung des Anpassungsprozesses 
geführt. Die Bundesregierung geht davon aus, daß 
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nach einem realen Wachstum von 9,7 % im Jahre 
1992 und 6,3 % 1993 der Aufholprozeß der ostdeut-
schen Wirtschaft sich weiter fortsetzt (1994: + 7,5 %), 
der Beschäftigungsrückgang sich deutlich verlang-
samt und die Arbeitslosigkeit nur noch geringfügig 
ansteigt (von 1,15 auf 1,2 Mio). 

Bewegungen am Arbeitsmarkt 

48. Die Arbeitslosen sind keine festgefügte Perso-
nengruppe; hinter der Gesamtzahl der Arbeitslosen 
stehen erhebliche Bewegungsvorgänge am Arbeits-
markt: 

Wegen des Konjunktureinbruchs in den alten Län-
dern stieg im Jahre 1993 die Zahl der Arbeitslosmel-
dungen um 15 % gegenüber dem Vorjahr auf 
4,55 Mio. an. Die Zahl der Abgänge aus Arbeitslosig-
keit nahm gleichzeitig mit 4,06 Mio. um 11 % gegen-
über 1992 zu. Die Arbeitsämter vermittelten mehr als 
1,4 Mio. Personen in Beschäftigungen über sieben 
Tage Dauer; rund die Hälfte hiervon war zuvor ar-
beitslos gewesen. Mit einem Zugang von ca. 2 Mio. 
offenen Stellen ging der Stellenzugang 1993 gegen-
über dem Vorjahr um 6,4 % zurück. Die Zahl der 
Kurzarbeiter in den alten Ländern hat sich hingegen 
1993 auf jahresdurchschnittlich 767 000 erhöht und 
lag im Dezember 1993 noch bei 556 000 Personen. 

In den neuen Ländern ging 1993 gegenüber 1992 der 
Zugang an Arbeitslosen um 5 % auf 1,44 Mio. zurück. 
Gleichzeitig verminderte sich auch der Abgang aus 
Arbeitslosigkeit auf 1,37 Mio. Personen. 667 000 Per-
sonen wurden von den Arbeitsämtern 1993 in Be-
schäftigungen über sieben Tage Dauer vermittelt 
(4,4 % mehr als 1992), darunter 549 700 Arbeitslose. 
243 000 Personen wurden in Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen vermittelt, und 233 000 zuvor Arbeitslo-
se traten in Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung ein. 

Den Arbeitsämtern in den neuen Ländern wurden 
1993 758 000 Stellenangebote gemeldet, 8 % mehr 
als 1992. Die Kurzarbeiterzahl ging erneut von 
370 000 im Jahresdurchschnitt 1992 auf 181 000 in 
1993 zurück. 

Arbeitsmarkt für Frauen 

49. Die Frauenerwerbstätigkeit hat zu Beginn der 
90er Jahre in den alten Ländern zunächst weiter zu-
genommen. Einem Anstieg der Beschäftigung zwi-
schen 1991 und 1992 (jeweils 2. Quartal), der zu fast 
70 % den Frauen zugute gekommen ist (plus rd. 
246 000) folgte eine Phase der konjunkturbedingten 
Konsolidierung. Trotz sich verschlechternder wirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen blieb die Beschäf-
tigungszahl der Frauen 1993 (2. Quartal) im Vergleich 
zum Vorjahreszeitpunkt weitgehend konstant auf ho-
hem Niveau. Hierfür dürfte insbesondere die über-
durchschnittliche Beschäftigung von Frauen im ex-
pandierenden Dienstleistungsbereich ursächlich 
sein. Außerdem dürfte sich die weiter ansteigende 
Zahl von Teilzeitarbeitsverhältnissen hier ausgewirkt 
haben. Von Juni 1992 bis Juni 1993 hat sich die sozial- 

versicherungspflichtige Teilzeitarbeit von Frauen er-
neut — entgegen der Gesamtentwicklung — ausge-
dehnt (plus 3,1 % auf 2,55 Mio.). 

Im Jahresdurchschnitt 1993 waren in den neuen Län-
dern rd. 734 000 Frauen arbeitslos. Die Arbeitslosen-
quote der Frauen war damit 1993 fast doppelt so hoch 
wie die der Männer (Frauen: 21 %; Männer: 11 %). 
Trotz der ungünstigen Arbeitsmarktsituation ist ein 
breiter Rückzug der Frauen aus dem Erwerbsleben 
jedoch nicht zu beobachten. Der Anteil der Frauen 
am Erwerbspersonenangebot beträgt knapp 50 %. 
Nach den Ergebnissen der Mikrozensus-Erhebung 
vom Mai 1992 ist die Erwerbsquote der Frauen mit 
75 % weit höher als in den alten Ländern (60 %). 
Zwar unterschritt 1993 die Arbeitslosenzahl der Frau-
en das Vorjahresniveau, aber ihr Anteil an allen Ar-
beitslosen war mit 63,9 % immer noch sehr hoch. 
Deshalb setzen die Arbeitsämter die Instrumente der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik zunehmend intensiv zur 
Bekämpfung von Frauenarbeitslosigkeit ein. 

Arbeitsmarkt für Jugendliche 

50. In den neuen Ländern konnte die Zahl der ar-
beitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren zwischen 
Dezember 1990 und Dezember 1993 trotz der mit dem 
Strukturwandel einhergehenden wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten auf etwa gleichem Niveau (rd. 
127 000 Ende 1993 gegenüber rd. 124 000 Ende 1990) 
gehalten werden, ihr Anteil an der Gesamtarbeitslo-
sigkeit in Ostdeutschland sank von 19,3 % auf 
10,8 %. Der intensive Einsatz des Arbeitsmarktinstru-
mentariums hat zu dieser vergleichsweise günstigen 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt Ost für Jugendli-
che beigetragen. Die Arbeitslosenquote der Jugend-
lichen unter 25 Jahren in den neuen Ländern lag 
Ende 1993 bei 12,2 % (alle Arbeitslosen: 16,2 %), be-
zogen auf die gleichalt rigen abhängigen zivilen Er-
werbspersonen. 

Die konjunkturbedingte Verschlechterung des Ge-
samtarbeitsmarktes in den alten Ländern seit Anfang 
1992 hat dort  auch zu einem Anstieg der Zahl der 
arbeitslosen Jugendlichen geführt: Mit 15 % zusätzli-
chen Arbeitslosen Ende 1992 und 20 % Ende 1993 — 
jeweils gegenüber dem Vorjahr — war die Zunahme 
bei den Jüngeren unter 25 Jahren im Vergleich zu 
allen Altersgruppen etwas geringer. Der Anteil der 
Jüngeren an der Gesamtzahl der Arbeitslosen in 
Westdeutschland ging entsprechend auf knapp 14 % 
Ende 1993 leicht zurück. Ende 1993 wurde mit 
342 000 Arbeitslosen unter 25 Jahren in den alten 
Ländern eine altersspezifische Arbeitslosenquote 
von 8 % erreicht (alle Altersgruppen 9,1 %, jeweils 
bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbsperso-
nen). 

Aussiedler am Arbeitsmarkt 

51. Die Zahl der nach Deutschland kommenden 
Aussiedler ist insbesondere aufgrund des durch das 
Aussiedleraufnahmegesetz vom 28. Juni 1990 neu 
geregelten Aufnahmeverfahrens seit dem Höhe-
punkt der Zuzüge 1990 (fast 400 000) stark zurückge- 
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gangen. 1992 kamen insgesamt rd. 230 000 Aussied-
ler in die Bundesrepublik Deutschland, 1993 waren 
es knapp 219 000. Da die Aussiedler meist nur gerin-
ge oder keine Kenntnisse der deutschen Sprache be-
sitzen, treten sie zunächst in einen Deutschsprach-
kurs ein (von der Bundesanstalt für Arbeit geförderte 
Eintritte 1993 in Ost- und Westdeutschland zusam-
men: 121700). Häufig benötigen die Aussiedler auch 
Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung und Um-
schulung, da sie ihre Ausbildung oder ihre berufli-
chen Erfahrungen in anderen Wi rtschaftssystemen 
und nicht auf dem gleichen technischen Stand er-
worben haben. Die Teilnahme an dera rtigen Maß-
nahmen ist aufgrund gesetzlicher Änderungen 
allerdings deutlich zurückgegangen. Während 1992 
noch rd. 100 600 Aussiedler in einer Maßnahme zur 
Fortbildung und Umschulung eintraten, waren es 
1993 nur knapp 24 900. 

Die weitere Eingliederung der Aussiedler in den Ar-
beitsmarkt läuft nicht immer reibungslos. Die Zahl 
der arbeitslosen Aussiedler in den neuen Ländern lag 
im Dezember 1993 bei rd. 187 500. Unter den Arbeits-
losen sind rd. 61 % Frauen; Ursache ist vor allem, daß 
sie häufig für Berufe qualifiziert sind, für deren Aus-
übung gute Deutschkenntnisse erforderlich sind. Die 
unter den Aussiedlern befindlichen Facharbeiter ha-
ben dort , wo entsprechende Engpässe auf dem hiesi-
gen Arbeitsmarkt bestehen, zu einer Milderung des 
Kräftemangels beigetragen; insoweit dürften sie 
kaum Einheimische verdrängt haben. 1993 vermittel-
ten die Arbeitsämter rd. 28 200 Aussiedler in Arbeit, 
17,1 % weniger als 1992. 

Besondere Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik 

52. Die positive Beschäftigungsentwicklung in der 
zweiten Hälfte der 80er und zu Beginn der 90er Jahre 
in Westdeutschland hat zum Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit auch bei Personengruppen beigetragen, die 
sich am Arbeitsmarkt besonderen Problemen gegen-
übersehen. Dazu gehören vor allem nicht hinrei-
chend qualifizierte, gesundheitlich eingeschränkte, 
behinderte und ältere Arbeitslose. Langzeitarbeitslo-
se (ein Jahr oder länger arbeitslos) weisen zumeist 
mehrere dieser vermittlungshemmenden Merkmale 
auf. Gut die Hälfte aller Langzeitarbeitslosen hat kei-
ne abgeschlossene Berufsausbildung, 43 % unter-
liegt gesundheitlichen Einschränkungen, 41 % sind 
älter als 55 Jahre (September 1992). 

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen konnte von ihrem 
Höchststand im September 1988 bis September 1991 
um mehr als ein Drittel auf 455 000 zurückgeführt 
werden; dazu haben seit Mitte 1989 entscheidend 
auch die beiden Programme der Bundesregierung 
zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit beige-
tragen. Aufgrund der Möglichkeit der flexiblen Kom-
bination von Maßnahmen der sozialen Betreuung, 
beruflichen Qualifizierung und Beschäftigung wurde 
das Programm für besonders beeinträchtigte Lang-
zeitarbeitslose und weitere schwerstvermittelbare 
Arbeitslose mit Wirkung ab 1. Januar 1994 in das Ar-
beitsförderungsgesetz übernommen. 

Die erfolgreiche Bekämpfung der Langzeitarbeitslo-
sigkeit stößt jedoch zunehmend auf Grenzen, gezo-
gen durch einen verbleibenden Ke rn  immer schwe-
rer vermittelbarer Langzeitarbeitsloser einerseits und 
generell verschlechterter beruflicher Eingliede-
rungschancen für Arbeitslose aufgrund des Kon-
junktureinbruchs andererseits. Insbesondere aus 
letzterem Grunde ist ein Wiederanstieg der Langzeit-
arbeitslosenzahl auf über 600 000 zu verzeichnen. 

Die ersten Strukturdaten für den Arbeitslosenbe-
stand in den neuen Ländern im September 1992 zei-
gen, daß mit 271 000 Langzeitarbeitslosen 24,4 
aller Arbeitslosen schon 1 Jahr oder länger arbeitslos 
waren. 

Sozialversicherungsfreie Beschäftigung 

53. Die amtliche Statistik gibt über A rt  und Umfang 
sozialversicherungsfreier Beschäftigung (geringfü-
gig entlohnte oder kurzfristige Beschäftigung) und 
geringfügiger Nebentätigkeit nur unzureichende In-
formationen. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung hatte daher 1987 einen Forschungs-
auftrag zur Bestandsaufnahme in den alten Ländern 
vergeben. Um einen Überblick über die Situation in 
den neuen Ländern und die seitherige Entwicklung 
in den alten Ländern zu erhalten, wurde 1992 eine 
Wiederholungsuntersuchung durchgeführt. Dem-
nach gab es im vereinten Deutschland im Frühjahr 
1992 rd. 3 Mio. versicherungsfrei Beschäftigte und rd. 
1,5 Mio. geringfügig Nebentätige. 

In den alten Ländern stieg die Zahl der sozialversi-
cherungsfrei Beschäftigten seit 1987 um 14,5 % auf 
2,6 Mio. und damit etwa im gleichen Umfang wie die 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (plus 
13 %). Die Zahl der geringfügig Nebentätigen ver-
doppelte sich auf 1,2 Mio. Der Anteil des Arbeitsvolu-
mens durch geringfügige Beschäftigung am gesam-
ten Arbeitsvolumen aller Erwerbstätigen stieg leicht 
von 4,5 auf 4,8 %. 

In den neuen Ländern ist die geringfügige Beschäfti-
gung deutlich weniger verbreitet als in den alten 
Ländern. Im Frühjahr 1992 gab es knapp 400000 
sozialversicherungsfrei Beschäftigte und knapp 
300 000 geringfügig Nebentätige. Der Anteil des Ar-
beitsvolumens geringfügiger Beschäftigung am ge-
samten Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen in den 
neuen Ländern wird auf etwa 2 % geschätzt. 

2. Aktive Arbeitsmarktpolitik: Forcierter 
Einsatz in den neuen Ländern bei weiter 
hohem Niveau in den alten Ländern 

54. Zur aktiven Arbeitsmarktpolitik zählen alle ar-
beitsmarktpolitischen Instrumente, die gestaltend 
auf den Arbeitsmarkt einwirken. Die Instrumente 
können auf die Angebotseite (Arbeitnehmer) oder 
auf die Nachfrageseite (Arbeitgeber) des Arbeits-
marktes abzielen. Entscheidend ist, daß sie zu einem 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage auf dem 
Arbeitsmarkt beitragen. 
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Zu den wichtigsten arbeitsmarktpolitischen Instru-
menten gehören 

— auf der Seite des Arbeitsangebots die Förderung 
der beruflichen Bildung (qualitative Verbesse-
rung des Faktors Arbeit), Lohnkostenzuschüsse 
(Kompensation individueller Benachteiligungen) 
und Altersübergangs-/ Vorruhestandsgeld (Ver-
ringerung des Arbeitsangebots); 

— auf der Seite der Arbeitsnachfrage insbesondere 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Maßnah-
men der produktiven Arbeitsförderung Ost 
(Schaffung von befristeten Beschäftigungsgele-
genheiten) sowie Kurzarbeitergeld (Erhaltung 
von Arbeitsplätzen). 

Die aktive Arbeitsmarktpolitik entlastet nicht nur den 
Arbeitsmarkt, sondern unterstützt und flankie rt  auch 
den wirtschaftlichen Wandel. Sie trägt zur Realisie-
rung eines hohen Beschäftigungsstandes und zu 
einer ständigen Verbesserung der Beschäftigungs-
struktur bei. Sie erhöht die berufliche Beweglichkeit 
der Erwerbstätigen und bekämpft dadurch sowohl 
Arbeitslosigkeit als auch einen Mangel an Arbeits-
kräften. Hauptsächlich setzt die aktive Arbeitsmarkt-
politik beim einzelnen Arbeitnehmer an und bietet 
diesem zahlreiche Hilfen zur Vermeidung und Been-
digung von Arbeitslosigkeit. Besonders für die Ar-
beitskräfte, die den sogenannten Problemgruppen 
des Arbeitsmarktes angehören, sind Maßnahmen der 
aktiven Arbeitsförderung zur beruflichen Eingliede-
rung unverzichtbar. 

Die Bedeutung der aktiven Arbeitsmarktpolitik zeigt 
sich vor allem im wirtschaftlichen Umbruchprozeß in 
den neuen Ländern, bei dessen Bewältigung sie zen-
trale Aufgaben übernommen hat. Ohne eine ange-
messene existenzielle Absicherung der vom Beschäf-
tigungsabbau betroffenen Personen und ohne den 
sinngebenden Charakter der Maßnahmen der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik wäre in der Bevölkerung die 
notwendige Akzeptanz und Bereitschaft für die ex-
tremen Belastungen des Systemwandels nicht vor-
stellbar. Deshalb war es von entscheidender Bedeu-
tung, daß möglichst früh mit dem Aufbau einer 
funktionsfähigen Arbeitsverwaltung begonnen (vgl. 
Tz. 11) und das Instrumentarium zur sozialen Abfede-
rung des Beschäftigungsabbaus geschaffen wurde. 

Mit Beginn der Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union am 1. Juli 1990 trat das AFG der DDR (AFG

-

-DDR) in Kraft, das weitgehend dem westdeutschen 
Arbeitsförderungsgesetz (AFG) entsprach. Zur sozia-
len Absicherung des zu erwartenden Strukturwan-
dels in der DDR und der Auswirkungen auf dem Ar-
beitsmarkt enthielt das AFG-DDR eine Reihe von 
Sonderregelungen, die im Einigungsvertrag zum 
größten Teil als bef ristet weitergeltende Sonderrege-
lungen im Rahmen des dann für ganz Deutschland 
geltenden AFG für die neuen Länder übernommen 
wurden. Dadurch konnten zum einen die Arbeitneh-
mer frühzeitig zusätzliche Qualifikationen zur Be-
wältigung neuer beruflicher Anforderungen erlan-
gen. Kurzarbeit, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
und Maßnahmen der produktiven Arbeitsförderung 
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Ost nach dem neuen § 249 h AFG haben zum ande-
ren den andernfalls arbeitslosen Arbeitnehmern 
sinnvolle Beschäftigungsbrücken gebaut. Gleichzei-
tig wird ein unverzichtbarer Beitrag zum Aufbau der 
erforderlichen wirtschaftsnahen Infrastruktur gelei-
stet. So waren gut die Hälfte aller geförderten Aktivi-
täten im engeren Sinne investiv, d. h. sie dienten der 
Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, zur 
baulichen Instandsetzung/ Planung und zur Umwelt-
verbesserung (s. Schaubild). 

In den neuen Ländern wurden durch den massiven 
Einsatz der Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpo-
litik in den Jahren 1991 und 1992 jeweils annähernd 
2 Mio. Menschen vor Arbeitslosigkeit bewahrt . Mit 
etwa 1,6 Mio. Menschen war auch 1993 eine ho-
he Arbeitsmarktentlastungswirkung festzustellen. 
Gleichzeitig ist in den alten Ländern die aktive Ar-
beitsmarktpolitik nicht zurückgefahren worden, son-
dern die Arbeitsmarktentlastungswirkung erhöhte 
sich von 345 000 (1990) über 367 000 (1991) und 
390 000 (1992) auf 431000 Personen (1993) (vgl. 
Tabelle). 

Aktive Arbeitsmarktpolitik 
Personen 

— in Tausend — 

Förderungsbereich 1989 
1990 

Nur West West 
1991 

Ost West 
1992 

Ost West 
1993 

Ost 

Berufliche Weiterbildung 
Teilnehmer (JD) 327 350 364 280 372 491 348 381 
Eintritte (JS) 490 574 594 892 575 888 348 294 

Rehabilitation (berufsfördernde 
Bildungsmaßnahmen) 
Teilnehmer (JE) 106 108 112 8 121 23 — — 
Eintritte (JS) 94 95 102 11 108 22 — — 

FdA incl. Überbrückungsgeld 
(Bewilligungen) (JS) 269 248 235 237 164 226 119 

Allgemeine Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen 
Arbeitnehmer in ABM (JD) 97 83 83 183 78 388 51 237 
Vermittlungen in ABM (JS) 101 97 98 422 81 296 63 243 

Arbeitnehmer nach § 249 h AFG 
(JD) — — — — — — — 22 

LKZ für ältere Arbeitnehmer (JE) 18 23 29 29 3 18 4 

Beschäftigungshilfen für Langzeit-
arbeitslose (Bund) (JS) 
`Lohnkostenzuschüsse (Bewilli-
gungen) 15 33 25 19 10 7 9 
'Projektförderung (Bewilligungen) 2 11 9 14 6 2 

Empfänger von Altersübergangs-/ 
Vorruhestandsgeld (JD) — — — 658' — 811 — 849 

Kurzarbeiter (JD) 108 56 145 1 616 283 370 767 181 

Arbeitsmarktentlastungswirkung 365 345 367 1 881 390 1972 431 1 618 

JD = Jahresdurchschnitt JE = Jahresendbestand JS = Jahressumme FdA = Förderung der Arbeitsaufnahme: LKZ = 
Lohnkostenzuschüsse. 

(JE) 
1) Einschließlich Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost und ABM-Stabilisierungsprogramm des Bundes. 
2) Vermiedene Arbeitslosigkeit durch ABM, berufliche Weiterbildung, Kurzarbeit und Vorruhestandsregelungen. 
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. 

Daß Frauen entsprechend ihrem Anteil an den Ar-
beitslosen in die Arbeitsförderungsmaßnahmen ein-
bezogen werden sollen, wird durch die Novellierung 
des Arbeitsförderungsgesetzes Sowohl im Bereich 

der beruflichen W

m 18. Dezember 
1992 ausdrücklich klargestellt. S

eiterbildung insgesamt, wie auch 

bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den alten 
Ländern sind diese Anteile fast erreicht. In den neuen 
Ländern ist es im Verlauf des Jahres 1993 zu einem 
erfreulichen Anstieg des Frauenanteils in Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen um mehr als 12 % gekom-
men. Allerdings spiegelt sich der Anteil der Frauen 
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bei der Arbeitslosenzahl noch nicht im Bereich der 
beruflichen Weiterbildung wider. Er muß weiter er-
höht werden. 

Kurzarbeit 

55. Herkömmlicherweise ist das Kurzarbeitergeld 
eine Hilfe der Arbeitsförderung bei konjunkturellen 
Beschäftigungseinbrüchen in den Betrieben („Kon-
junktur" -Kurzarbeitergeld). Arbeitsausfälle vorüber-
gehender Natur, die bei den Arbeitnehmern zu Ent-
geltausfällen führen, sollen durch Kurzarbeitergeld 
überbrückt werden. Ziel ist, die Arbeitsplätze für die 
Zeit nach Überwindung der konjunkturellen Krise zu 
erhalten. Dabei hat das Bundesministerium für Ar-
beit und Sozialordnung durch Rechtsverordnung die 
Bezugsfrist für Kurzarbeitergeld auf 24 Monate ver-
längert. Um eine reibungslose Vermittlung in unge-
förderte Arbeitsverhältnisse zu ermöglichen, kann in 
einem Betrieb Kurzarbeitergeld über einen Zeitraum 
von 6 Monaten hinaus nur gewährt werden, wenn 
der Leistungsempfänger der Arbeitsvermittlung zur 
Verfügung steht. 

Neben dem „Konjunktur"-Kurzarbeitergeld kennt 
das Arbeitsförderungsgesetz auch ein Kurzarbeiter-
geld, das gewährt wird, wenn die Arbeitsausfälle auf 
strukturellen Veränderungen beruhen. Bedeutender 
als in Westdeutschland war in den letzten drei Jahren 
das „Struktur"-Kurzarbeitergeld in Ostdeutschland. 
Die Wirtschaftsordnung der ehemaligen DDR hatte 
den dortigen Betrieben in großem Umfang unpro-
duktive personelle Überkapazitäten aufgezwungen, 
die beim Übergang zur Sozialen Marktwirtschaft 
nicht erhalten bleiben konnten. Mit Inkrafttreten der 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion Mitte 1990 
hätte die ostdeutsche Wirtschaft schlagartig Freiset-
zungen von vielen hunderttausend Arbeitnehmern 
vornehmen müssen. 

Der soziale Friede konnte in der schwierigsten Zeit 
der Umstellung wesentlich dadurch erhalten werden, 
daß in großem Umfang „Struktur"-Kurzarbeitergeld 
gezahlt wurde, so daß die Arbeitnehmer ihre Arbeits-
verhältnisse und ihr bet riebliches Umfeld nicht ver-
loren. So bezogen in der ersten Jahreshälfte 1991 
ständig mehr als 1,8 Mio. Arbeitnehmer Kurzarbei-
tergeld; bis zum Jahresende sank die Zahl auf rd. 
1 Million; ab Januar 1992 auf gut eine halbe Million 
mit weiter abnehmender Tendenz. Im Jahr 1993 be-
zogen 181400 Arbeitnehmer in den neuen Ländern 
Kurzarbeitergeld. Der rasche Abbau der Kurzarbeit 
mündete nicht in einen entsprechend hohen Anstieg 
der Arbeitslosigkeit, sondern wurde weitgehend 
durch den Einsatz der anderen Instrumente der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik aufgefangen. 

Förderung der beruflichen Bildung 

56. Die Förderung der beruflichen Bildung war auch 
zu Beginn der 90er Jahre ein wesentliches Element 
aktiver Arbeitsmarktpolitik. 

Die berufliche Ausbildung des Fachkräftenachwuch

-

ses und die laufende Anpassung der beruflichen 

Qualifikation der Beschäftigten in Wi rtschaft und 
Verwaltung an den technischen und strukturellen 
Wandel durch berufliche Weiterbildung gehören vor-
rangig zu den Aufgaben der Arbeitgeber. Infolge der 
zahlenmäßigen Abnahme der Zugangsjahrgänge am 
Arbeitsmarkt wird der Bedarf an aktueller Qualifika-
tion weniger als bisher durch Neueinstellung von 
nach dem neusten Stand Ausgebildeten gedeckt 
werden können. Statt dessen wird es verstärkt darauf 
ankommen, die benötigte Qualifikation den bereits 
beschäftigten Arbeitnehmern zu vermitteln. Hier öff-
net sich auch ein Feld für besondere tarifliche Verein-
barungen. 

Insbesondere zur Abwendung drohender und bereits 
eingetretener Arbeitslosigkeit bietet jedoch die 
aktive Arbeitsmarktpolitik ein vielfältiges Instrumen-
tarium der Förderung der beruflichen Bildung an. Ar-
beitsmarkt- und Berufsbildungspolitik der Bundesre-
gierung tragen mit ihrer Förderung der beruflichen 
Bildung der Tatsache Rechnung, daß Arbeitnehmer 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung wesentlich 
stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind wie Ar-
beitnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung; 
wegen des weiteren Rückgangs der  Za hl der Ein-
facharbeitsplätze werden die Arbeitsmarktchancen 
der Nicht-Qualifizierten weiter sinken. Infolgedessen 
muß der Anteil der Jugendlichen, die ohne abge-
schlossene Berufsausbildung in das Erwerbsleben 
eintreten, weiter verringert werden. 

Die Aufwendungen der Bundesanstalt für Arbeit für 
die Förderung der beruflichen Bildung insgesamt (für 
Aus- und Weiterbildung einschließlich institutionel-
ler Förderung) betrugen für die alten und neuen Län-
der zusammen 1991 rd. 13 Mrd. DM, 1992 und 1993 
jeweils rd. 20 Mrd. DM, davon entfielen allein auf 
Ostdeutschland 1991 5,25 Mrd. DM, 199212 Mrd. DM 
und 1993 11,37 Mrd. DM. 

Berufliche Weiterbildung 

57. In den neuen Ländern erforderte der grundle-
gende wirtschaft liche Umbruch eine Anpassung der 
beruflichen Qualifikationen an die neuen Erforder-
nisse einer modernen Arbeitswelt. Dafür wurden im 
Arbeitsförderungsgesetz Sonderregelungen — jetzt 
bis Ende 1995 geltend — getroffen: Danach kann in 
den neuen Ländern auch die Teilnahme an berufli-
chen Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen an 
Fachhochschulen, Hochschulen und ähnlichen Bil-
dungsstätten gefördert werden. Die individuelle För-
derung der Teilnehmer kann auch dann schon er-
folgen, wenn die Arbeitnehmer allgemein von 
Arbeitslosigkeit bedroht sind, die Kündigung aber 
noch nicht unmittelbar bevorsteht. 

Die Förderung der beruflichen Weiterbildung hat in 
den neuen Ländern sehr rasch einen hohen Stand 
erreicht. Fortbildung und Umschulung haben dar-
über hinaus in erheblichem Umfang den Arbeits-
markt in den neuen Ländern entlastet. 1991 und 1992 
traten allein in den neuen Ländern jeweils fast 
900 000 Teilnehmer in Maßnahmen der Fortbildung 
und Umschulung ein. Im Jahr 1993 belief sich die 
Zahl der Neueintritte auf fast 300 000 Personen. 
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Die Bundesanstalt für Arbeit ist in sehr großem Um-
fang bemüht, Frauen beruflich zu qualifizieren. 1993 
sind in den neuen Ländern rd. 168 000 Frauen in Fo rt

-bildungs- und Umschulungsmaßnahmen eingetre-
ten; dies entspricht einem Anteil an allen Eintritten 
von 57 % . In den alten Ländern haben insgesamt rd. 
138 000 Frauen Fortbildungs- und Umschulungsmaß-
nahmen begonnen; der Frauenanteil an allen Eintrit-
ten betrug hier 39 %. 

Institutionelle Förderung der beruflichen Bildung 

58. Wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche 
Qualifizierungsoffensive in den neuen Ländern war 
die schnelle Verfügbarkeit einer großen Zahl von 
Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung mit 
westlichem Know-how. Aus Mitteln der Bundesre-
gierung wurde daher mit über 400 Mio. DM bereits 
seit Mitte 1990 der rasche Aufbau eines Netzes hoch-
wertiger beruflicher Weiterbildungsinstitutionen ge-
fördert; rd. 40 000 Weiterbildungsplätze in 269 Ein-
richtungen mit Modellcharakter haben seit Anfang 
der 90er Jahre im neuen Weiterbildungsmarkt Ost 
Qualifizierungsmaßstäbe gesetzt. 

Im Rahmen der institutionellen Förderung nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz sind 1992 Neubewilligun-
gen in Höhe von insgesamt 73,7 Mio. DM erfolgt; da-
von rd. 64,6 Mio. DM für die neuen Länder. Rund 
63 % der Mittel wurden als Darlehen gewährt. Die 
Zuwendungen wurden vorrangig für die qualitative 
Verbesserung von rd. 14 400 Schulungsplätzen ein-
gesetzt. 

Förderung der beruflichen Ausbildung 

59. Um jedem Jugendlichen 1991 auch in den neuen 
Ländern ein Ausbildungsplatzangebot machen zu 
können, hat die Bundesregierung am 24. Ap ril 1991 
im Rahmen des „Gemeinschaftswerks Aufschwung 
Ost" eine Reihe von Ausbildungsplatzinitiativen für 
Ostdeutschland beschlossen. Diese Aktivitäten des 
Bundes wurden durch Programme und Maßnahmen 
der neuen Länder zur Förderung der beruflichen Bil-
dung ergänzt. 

Kernpunkt war das Sonderprogramm des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Wissenschaft zur Förde-
rung von Ausbildungsplätzen in kleinen Unterneh-
men (bis 20 Beschäftigte), das von den Arbeitsämtern 
durchgeführt wurde (Finanzvolumen 250 Mio. DM). 
Für jeden im Jahre 1991 abgeschlossenen Ausbil-
dungsvertrag wurde ein einmaliger Zuschuß in Höhe 
von 5 000 DM zur Verfügung gestellt; bei restlicher 
Ausbildungsdauer von unter sechs Monaten 
2 500 DM. Durch das Programm wurden fast 30 000 
betriebliche Ausbildungsplätze gefördert. 

Um alle Bewerber mit Ausbildungsplätzen zu versor-
gen, richtete die Bundesanstalt für Arbeit außerdem 
in großem Umfang Ausbildungsplätze in überbe-
trieblichen Einrichtungen ein. Neben der Förderung 
der Berufsausbildung von lernbeeinträchtigten oder 
sozial benachteiligten Auszubildenden in überbe-
trieblichen Ausbildungseinrichtungen trug vor allem 

die bis zum Ende des Ausbildungsjahres 1992/93 fo rt
--geltende Sondervorschrift des § 40 c Abs. 4 AFG/ 

DDR dazu bei, nicht vermittelten Schulabgängern 
und Auszubildenden, die ihren Ausbildungsplatz 
wegen Konkurses oder Betriebsstillegung verloren, 
eine außerbetriebliche Berufsausbildung zu ermögli-
chen. Im Beratungsjahr 1990/91 mündeten 35 000, im 
Beratungsjahr 1991/92 16 000 und im Beratungsjahr 
1992/93 2 600 Bewerber auf eine nach dieser Sonder-
vorschrift geförderte außerbetriebliche Ausbildungs-
stelle ein. Im Ergebnis konnte 1991 und 1992 allen 
Bewerbern ein Ausbildungsangebot gemacht wer-
den. Ende September waren jeweils mehr unbesetzte 
Ausbildungsstellen vorhanden als nicht vermittelte 
Bewerber gemeldet. 

Um auch für das Ausbildungsjahr 1993/94 alle Be-
werber aus den neuen Ländern mit Ausbildungsplät-
zen zu versorgen, hat die Bundesregierung gemein-
sam mit den Regierungen der neuen Länder 
einschließlich Berlin im September 1993 eine Ge-
meinschaftsinitiative zur Förderung von bis zu 10 000 
außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen beschlossen, 
die zur Hälfte aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds finanziert werden. Ende September 1993 hat-
ten bereits über 4 500 Bewerber einen durch die Ge-
meinschaftsinitiative geförderten Ausbildungsplatz 
gefunden. Zu diesem Zeitpunkt verzeichneten die 
Arbeitsämter noch rd. 2 900 nicht vermittelte Bewer-
ber und 2 100 unbesetzte bet riebliche Ausbildungs-
stellen. Bis Ende 1993 erhöhte sich die Zahl der be-
setzten außerbetrieblichen Ausbildungsplätze nach 
der Gemeinschaftsinitiative auf 7 743, die Zahl der 
noch nicht vermittelten Bewerber verminderte sich 
auf 333, so daß unter Berücksichtigung der noch ver-
fügbaren betrieblichen und außerbetrieblichen Aus-
bildungsplätze auch 1993 jeder Bewerber mit einem 
Ausbildungsplatz versorgt werden konnte. Die 1993 
im Vergleich zu 1991 stark gesunkene Zahl der not-
wendigen außerbetrieblichen Ausbildungsplätze mit 
staatlicher Förderung zeigt, daß Bet riebe, Verwaltun-
gen und Praxen in den neuen Ländern in zunehmen-
dem Maße in der Lage sind, ihrer Verantwortung für 
die betriebliche Berufsausbildung nachzukommen. 
Die Zahl der den Arbeitsämtern gemeldeten besetz-
baren betrieblichen Berufsausbildungsstellen erhöh-
te sich im Vermittlungsjahr 1992/93 um 8 875 auf 
83 959 (+ 11,8 %). 

Langjährige Erfahrungen mit der Benachteiligtenför-
derung nach § 40 c AFG zeigen, daß auch Jugendli-
che mit schulischen Defiziten und sozialen Schwie-
rigkeiten mit Hilfe intensiver Förderung erfolgreich 
ausgebildet werden können. Die Bundesregierung, 
die Bundesanstalt für Arbeit und die Landesregierun-
gen sind seit 1991 bemüht, die gesetzlichen, mate riel-
len und personellen Voraussetzungen für die Berufs-
ausbildung benachteiligter Jugendlicher auch in den 
neuen Ländern zu schaffen. Seither werden im Rah-
men der AFG-Förderung zunehmend mehr benach-
teiligte Jugendliche durch ausbildungsbegleitende 
Hilfen (Zugänge 1991: 1124 Teilnehmer; 1992: 5 372 
Teilnehmer) oder durch eine Berufsausbildung in 
einer überbetrieblichen Einrichtung (Zugänge 1991: 
3 197 Teilnehmer; 1992: 5 545 Teilnehmer) mit dem 
Ziel unterstützt, einen qualifizierten Berufsabschluß 
zu erreichen. 
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Das Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft fördert seit 1991 Maßnahmen zur Weiter-
entwicklung der Berufsausbildung benachteiligter 
Jugendlicher in den neuen Ländern. Dazu wurden 
Studien erstellt, Handreichungen erarbeitet und 
Fachtagungen durchgeführt. Besondere Themen-
schwerpunkte bildeten die Verknüpfung von 
Maßnahmen der Benachteiligtenförderung und För-
dermöglichkeiten der Jugendhilfe, der Benachteilig-
tenförderung und Regionalentwicklung sowie die 
Kooperation zwischen Ausbildungsträgern und den 
Berufsschulen. Die Bundesanstalt für Arbeit unter-
stützt die Träger durch ein spezielles Fortbildungs-
programm für das Personal in der Benachteiligtenför-
derung. 

Die Erfolge bei der Versorgung der Jugendlichen mit 
Ausbildungsstellen wären ohne den intensiven Ein-
satz von Berufsberatung und Ausbildungsstellenver-
mittlung der Bundesanstalt für Arbeit nicht möglich 
gewesen. Der Beratungs- und Informationsbedarf bei 
Jugendlichen, Eltern und Bet rieben war außeror-
dentlich hoch angesichts der erforderlichen umfas-
senden Neugestaltung des Bildungs- und Ausbil-
dungswesens. So waren bereits im ersten Jahr nach 
der Wiedervereinigung weit über 280 000 Ratsuchen-
de zu verzeichnen; die Zahl stieg in der Folgezeit 
weiter deutlich an. 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

60. Die Bundesanstalt für Arbeit fördert Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen durch Gewährung von Zu-
schüssen und Darlehen an die Träger. Entsprechend 
den langjährig in den alten Ländern bewährten För-
derungsbedingungen müssen die geförderten Arbei-
ten im öffentlichen Interesse liegen, zusätzlich und 
arbeitsmarktpolitisch zweckmäßig sein. Die Förde-
rung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen dient der 
beruflichen Wiedereingliederung von Arbeitslosen. 
Vorrangig sollen schwervermittelbare Zielgruppen 
der Arbeitsmarktpolitik gefördert werden. 

In den neuen Ländern hatten die Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen von Anfang an eine umfassendere 
Funktion. Im Hinblick auf die besonderen Gegeben-
heiten (Umfang und Struktur des Beschäftigungs-
rückgangs bzw. der Arbeitslosigkeit, Defizite im In-
frastruktur- und Umweltbereich sowie bei sonstigen 
im öffentlichen Interesse liegenden Arbeiten) wer-
den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen do rt  vorüber-
gehend zu günstigeren Bedingungen gefördert. So 
gibt es (bis 31. Dezember 1995 bef ristete) Sonderre-
gelungen, z. B. für die Zulassung von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts als Maßnahmeträ-
ger und auch für die Höhe der Förderung. 

Die wichtigsten Sonderregelungen der ABM-Förde-
rung in den neuen Ländern sind wohl der leichtere 
Zugang zum 100 %-Lohnkostenzuschuß (einschließ-
lich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung) 
sowie in den Jahren 1991 und 1992 die Möglichkeit 
der Gewährung von Sachkostenzuschüssen aus Mit-
teln des Gemeinschaftswerks „Aufschwung Ost" der 
Bundesregierung. Die teilweise Übernahme von 
Sachkosten war erforderlich, um leichter investive 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf den Weg zu 
bringen, die aktuell Beschäftigungsmöglichkeiten 
schaffen und zugleich in besonderem Maße den 
Strukturwandel durch Verbesserung der wirtschafts-
nahen Infrastruktur unterstützen und damit die Ent-
stehung von Dauerarbeitsplätzen fördern. Insoweit 
sind die Ausgaben für Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men Investitionen, die früher oder später volkswirt-
schaftliche Erträge erwarten lassen. 

Bei der Überbrückung des Beschäftigungsrückgangs 
in den neuen Ländern kam der Förderung von Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen von Anfang an eine 
herausragende Bedeutung zu, was durch den Um-
fang von zeitweilig bis zu 405 000 Beschäftigten in 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen eindrucksvoll be-
legt wird. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen können 
aber immer nur eine Brücke zwischen Arbeitslosig-
keit und einer Beschäftigung in einem regulären Ar-
beitsverhältnis des ersten Arbeitsmarktes sein. Sie 
sind kein dauerhafter Ersatz für fehlende Arbeitsplät-
ze, zudem ist die damit verbundene hohe Belastung 
der öffentlichen Haushalte nur angesichts der Son-
dersituation der Wiedervereinigung vertretbar. Da-
her haben Bundesregierung und Bundesanstalt für 
Arbeit für die neuen Länder zwischenzeitlich mit der 
allmählichen Anpassung des Fördervolumens und 
der Förderbedingungen an die im übrigen Bundes-
gebiet geltenden Bedingungen begonnen. 

Frauen sollen an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
entsprechend ihrem Anteil an den Arbeitslosen be-
teiligt werden. Das bedeutet, daß vor allem in den 
neuen Ländern der Frauenanteil bei Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen noch erhöht werden muß. Die Ver-
einbarungen zur Durchführung des ABM-Stabilisie-
rungsprogramms 1993 der Bundesregierung gaben 
deshalb ausdrücklich vor, daß die Arbeitsämter be-
sondere Aktivitäten zur weiteren Erhöhung des An-
teils der Frauen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
in die Wege leiten sollen, soweit dieser Anteil noch 
nicht dem Anteil an allen Arbeitslosen entspricht. Bis 
Ende 1993 konnte der Anteil der Frauen an Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen bereits auf 57 % gesteigert 
werden (Jahresdurchschnitt 1992: 41 %). 

Leistungen der produktiven Arbeitsförderung Ost 
nach § 249 h AFG 

61. Die Hilfen der aktiven Arbeitsmarktpolitik nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz waren, als sie in den 
60er Jahren konzipiert wurden, nicht auf Arbeits-
marktverhältnisse zugeschnitten, wie sie im Zuge der 
Einheit Deutschlands aufgetreten sind. Die schwieri-
ge Arbeitsmarktlage einerseits und die begrenzten 
finanziellen Möglichkeiten andererseits erforderten 
ein neues Instrument der Arbeitsförderung Ost. Die-
ses mußte im Hinblick auf die derzeitige Haushaltsla-
ge und -entwicklung bei Bundesanstalt für Arbeit 
und Bund möglichst kostenneutral sein. 

Mit dem § 249 h AFG, der am 1. Januar 1993 in Kraft 
getreten ist, wurde der Bundesanstalt für Arbeit die 
Möglichkeit eröffnet, in den Bereichen Umwelt, so-
ziale Dienste und Jugendhilfe die Beschäftigung von 
zuvor Arbeitslosen und von Arbeitnehmern, die vor- 
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her in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Kurzar-
beit standen, zu fördern. Die Bundesanstalt kann 
Haushaltsmittel, die andernfalls für Arbeitslosengeld 
oder Arbeitslosenhilfe ausgegeben werden müßten, 
für die produktive Beschäftigung der Zielgruppen 
einsetzen. Die Regelung ist wegen des besonderen 
Bedarfs an Sanierung, Rekultivierung, Aufbau und 
Verbesserung in den genannten Tätigkeitsbereichen 
räumlich auf den neuen Teil des Bundesgebiets be-
grenzt. Zeitlich ist sie auf eine Dauer von fünf Jahren 
bis 1997 befristet. Die Förderung erfolgt durch Zu-
schüsse an Arbeitgeber, die Arbeitnehmer der ge-
nannten Zielgruppen einstellen und beschäftigen. 
Insbesondere in den Förderungsbereichen soziale 
Dienste und Jugendhilfe sollen Frauen zusätzliche 
Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet werden. Im 
Dezember 1993 wurden 63 400 Personen in Beschäfti-
gungsverhältnissen nach § 249 h AFG gefördert. 

Vorruhestandsregelungen 

62. Angesichts der grundlegenden politischen und 
wirtschaftlichen Veränderungen mit absehbar gra-
vierenden Beschäftigungseinbußen in der Endphase 
der ehemaligen DDR wurde von der DDR-Regierung 
noch eine Vorruhestandsregelung geschaffen, die 
unter bestimmten Voraussetzungen Männer mit Voll-
endung des 60. Lebensjahres und Frauen mit Vollen-
dung des 55. Lebensjahres in Anspruch nehmen 
konnten. Obwohl in den alten Ländern eine gesetzli-
che Vorruhestandsregelung nicht bestand, einigten 
sich die Vertragsparteien des Einigungsvertrages, 
wegen der besonderen Arbeitsmarktlage in den neu-
en Ländern, auf eine modifizierte Fortgeltung der 
Vorruhestandsverordnung der ehemaligen DDR für 
die Arbeitnehmer, die die Voraussetzungen dieser 
Verordnung bis zum 2. Oktober 1990 erfüllten. Seit 
dem 3. Oktober 1990 ist die zuvor bei dem jeweiligen 
Arbeitgeber liegende Zahlungspflicht vom Bund 
übernommen worden. Die Auszahlung des Vorruhe-
standsgeldes erfolgt durch die Dienststellen der Bun-
desanstalt für Arbeit. Ende Dezember 1993 bezogen 
rd. 170 000 Personen Vorruhestandsgeld. Für den 
Vorruhestand hat der Bund bisher in den Jahren 1991 
bis 1993 15,3 Mrd. DM aufgewendet. 

Die Altersübergangsgeld-Regelung für Ostdeutsch-
land, die mit dem Einigungsvertrag in das Arbeitsför-
derungsgesetz eingefügt worden ist, sollte Arbeit-
nehmern, die nach der Herstellung der Einheit 
Deutschlands in fortgeschrittenem Alter arbeitslos 
geworden waren, ermöglichen, die Zeit bis zum Be-
zug einer Altersrente zu überbrücken. Anspruchsbe-
rechtigt waren Arbeitnehmer aus den neuen Län-
dern, die in der Zeit vom 3. Oktober 1990 bis 31. 
Dezember 1992 im Alter von mindestens 55 Jahren 
aus einem beitragspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnis in den neuen Ländern ausgeschieden sind 
und andernfalls Arbeitslosengeld für die Höchstdau-
er von 32 Monaten hätten beziehen können. Der An-
spruch besteht längstens für 60 Monate. Die Höhe 
des Altersübergangsgeldes beträgt 65 % des durch-
schnittlichen (pauschalierten) Nettoarbeitsentgeltes 
der letzten drei Beschäftigungsmonate. Die ur-
sprünglich bis zum 31. Dezember 1991 befristete Al

-

tersübergangsgeld-Regelung wurde durch Rechts-
verordnung des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung zweimal bis zum 31. Dezember 1992 
verlängert. Damit wurde die gesetzlich eingeräumte 
Ermächtigung in vollem Umfang ausgeschöpft. 

Das Altersübergangsgeld hat sich als wirkungsvolles 
Instrument erwiesen, um älteren Arbeitslosen den 
Übergang zur Rente zu erleichtern und den Arbeits-
markt beträchtlich zu entlasten: 1993 bezogen über 
600 000 Personen Altersübergangsgeld. Von der Vor-
ruhestandsregelung und der Altersübergangs-Rege-
lung haben etwa 1,1 Mio. Arbeitnehmer in den neuen 
Ländern Gebrauch gemacht. 

Berufliche Eingliederung Langzeitarbeitsloser 

63. Die Arbeitsmarktpolitik hat in den alten Ländern 
die günstige Phase des langanhaltenden Beschäfti-
gungsaufschwungs genutzt, um durch gezielte För-
derung die berufliche Eingliederung der Langzeitar-
beitslosen zu verbessern. Seit Mitte 1989 können die 
Arbeitsämter aus Bundesmitteln folgende Hilfen im 
Rahmen zweier Sonderprogramme einsetzen: 

Im Rahmen der „Aktion Beschäftigungshilfen für 
Langzeitarbeitslose" können Arbeitgebern, die 
Langzeitarbeitslose unbef ristet einstellen, Lohn-
kostenzuschüsse für die Dauer von einem Jahr 
gewährt werden. Die Zuschußhöhe orientiert sich 
an der Dauer der vorausgegangenen Arbeitslosig-
keit. Die Lohnkostenzuschüsse bieten einen Aus-
gleich für anfängliche Minderleistung des Lang-
zeitarbeitslosen und für den häufig erhöhten 
Aufwand des Betriebes, Langzeitarbeitslose an 
die Anforderungen des Arbeitsplatzes her-
anzuführen. Das Programm ist — nach einer er-
neuten Aufstockung und Verlängerung der Be-
willigungsmöglichkeiten bis Ende 1994 — mit 
2,25 Mrd. DM ausgestattet. Bis Ende September 
1993 konnten mit diesen Beschäftigungshilfen rd. 
118 000 Langzeitarbeitslose in unbefristete Be-
schäftigungsverhältnisse vermittelt werden, da-
von auch 19 000 in den neuen Ländern. Das Pro-
gramm ist damit sehr erfolgreich angenommen 
worden. 

Aus dem Gesamtbetrag für die „Aktion Beschäfti-
gungshilfen für Langzeitarbeitslose" stehen der 
Bundesanstalt für Arbeit 200 Mio. DM für einen 
gezielten Einsatz im Rahmen von Modellmaßnah-
men zur Verfügung. Die Lohnkostenzuschüsse 
können dabei nach erweiterten Förderungsbe-
dingungen mit dem Ziel der beruflichen Ein-
gliederung von besonders schwer vermittelbaren 
Langzeitarbeitslosen gewährt werden. Die Bun-
desanstalt für Arbeit führt diese Maßnahmen in 26 
„Modellarbeitsämtern" in den alten und den neu-
en Ländern durch, häufig in Kombination mit der 
Projektförderung aus dem zweiten Sonderpro-
gramm. 

— Im Rahmen des zweiten — ab 1. Januar 1994 in das 
Arbeitsförderungsgesetz übernommenen — Son-
derprogramms „Maßnahmen für besonders be-
einträchtigte Langzeitarbeitslose und weitere 
schwerstvermittelbare Arbeitslose" können die 
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Ausgaben der Aktiven Arbeitsmarktpolitik 
Finanzierung 

- in Millionen DM - 

1990 1991 1992 1993 
Förderungsbereich 1989 Nur West West 	Ost West 	Ost West 	Ost 

Berufliche Bildung (indiv. und 
inst.) 6 430,6 7 186,3 7 648,9 	5 250,2 8 190,5 12 060,4 8 020,6 11 373,5 

Aktive Hilfen zur Eingliede 
rung von Aussiedlern 1) 2 066,4 2 792,2 2 161,2 	13,8 1 868,7 	70,8 1 575,5 	103,3 

Berufliche Rehabilitation (in- 
div. u. inst.) 2 941,1 3 193,3 3 603,3 	100,9 4 035,6 	324,8 4 082,4 	527,1 

Förderung der Arbeitsaufnah- 
me (incl. Überbrückungsgeld) 232,2 133,9 140,8 	52,5 168,6 	130,9 128,4 	111,3 

Allgemeine Arbeitsbeschaf- 
fungsmaßnahmen (ABM) 2 ) 3 070,3 2 368,8 2 538,6 	5 515,2 2 510,6 10 783,6 2 371,8 	9 731,2 

Progr. Arbeitsförderung Ost 
nach § 249h AFG 3 ) - - - 	- - 	- - 	408,3 

Lohnkostenzuschüsse (LKZ) 
für ältere Arbeitnehmer 320,8 398,1 514,2 	0,4 606,4 	19,8 562,6 	69,3 

Beschäftigungshilfen für Lang- 
zeitarbeitslose (Bund 4 ) 
- Lohnkostenzuschüsse 56,7 439,0 403,05 ) 335,6 	55,4 204,6 	122,0 
- Projektförderung 1,0 36,3 83,1 123,2 	6,4 92,7 	29,8 

Programm Weiterbildungsein- 
richtungen Ost (Bund) 6 ) - (75,3) - 	197,1 - 	96,8 - 	32,0 

Modellprojekte zur Schaffung 
von Dauerarbeitsplätzen7) 1,4 2,5 1,8 0,9 	0,2 0,7 	2,2 

Leistungen nach dem8 ) 
Vorruhestands- bzw. Altersteil- 
zeitgesetz 545,6 400,2 285,2 	- 152,6 	- 62,3 	- 
Altersübergangs-Vorruhe- 
standsgeld9) - - - 	8 374,0 - 14 448,5 - 18 513,8 

Kurzarbeitergeld (Kug) 452,7 239,6 478,8 10 005,9 949,9 	2 652,5 3 335,3 	918,7 

Ausgaben insgesamt 16 118,8 17 190,2 17 858,9 29 510,0 18 942,6 40 650,1 20 436,9 41 942,5 

1) Sprachförderung und Eingliederungsgeld bzw. -hilfe während FuU- bzw. Reha-Maßnahmen eigene Berechnung. 
2) Einschließlich Gemeinschaftswerk „Aufschwung Ost" 1991 2 439,9 Mio. DM; 1992 3 000,0 Mio. DM) und ABM-Stabili-

sierungsprogramm des Bundes 1993 281,2 Mio. DM West; 1 145,4 Mio. DM Ost). 
3) Einschließlich Bundesmittel 1993 94,4 Mio. DM. 
4) Befristete Arbeitsmarktprogramme des Bundes „Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose (Lohnkostenzu-

schüsse) und Maßnahmen für besonder beeinträchtigte Langzeitarbeitslose und weitere schwerstvermittelbare Arbeitslo-
se" (Projektförderung). 

5) Wegen fehlender Aufschlüsselung zwischen Ost und West werden die Ausgaben nur West zugerechnet. 
6) Institutionelles Förderprogramm des Bundes „ Förderung der Einrichtung von Institutionen der beruflichen Weiterbildung 

in den neuen Bundesländern und dem Ostteil Berlins". 
7) Titel „Förderung der Erprobung neuer Wege in der Arbeitsmarktpolitik" im Bundeshaushalt. 
8) VRG ausgelaufen am 31. 12. 1988, Altersteilzeitgesetz ausgelaufen am 31. 12. 1992, für beide weiterhin Zahlungen für 

Altförderfälle. 
9) Einschließlich Bundesmittel für Vorruhestandsgeld (1991 5 693,8 Mio. DM; 1992 5 118,7 Mio. DM; 1993 4 486,1 Mio. 

DM) und Altersübergangsgeld 1993 568,4 Mio. DM). 
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. 
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Arbeitsämter Bundesmittel im Umfang von 
790 Mio. DM für die berufliche Eingliederung des 
genannten Personenkreises einsetzen. Die Mittel 
werden als Projektförderung Maßnahmeträgern 
zur Verfügung gestellt, die diese Arbeitslosen be-
schäftigen, beruflich qualifizieren und sozial be-
treuen. Dabei sind auch Kombinationen dieser 
Maßnahmeelemente möglich. Die Hilfen umfas-
sen: 

• Zuschüsse für Investitionen, um Maßnahmen 
zielgruppengerecht zu gestalten; 

• Zuschüsse bis zu einer Laufzeit von zwei Jahren 
zum laufenden Betriebsmittelaufwand (bis auf 
insgesamt 5 Jahre verlängerbar); 

• Zuschüsse bis zu einer Laufzeit von zwei Jahren 
zu den Kosten für besonders geschultes Anlei-
tungs- und Betreuungspersonal (bis auf insge-
samt 5 Jahre verlängerbar). 

Aufgrund der starken Nachfrage wurde das Pro-
gramm wiederholt verlängert und aufgestockt. Der 
erfolgreiche Einsatz läßt sich daran ablesen, daß im 
Zeitraum 1. Juli 1989 bis Ende Oktober 1993 1 383 
Anträge mit einem Mittelvolumen von 497 Mio. DM 
bewilligt wurden und bislang rd. 41 700 schwerstver-
mittelbare Arbeitslose an dem Programm partizipiert 
haben. 

Ausgaben absolut und relativ auf Höchstniveau 

64. Um die Auswirkungen des Zusammenbruchs 
der sozialistischen Planwirtschaft auf den ostdeut-
schen Arbeitsmarkt sozial abzufedern und Arbeitslo-
sigkeit so weit wie möglich zu vermeiden, wurde die 
aktive Arbeitsmarktpolitik ab Oktober 1990 in den 
neuen Ländern offensiv eingesetzt. So betrugen in 
Ostdeutschland die Ausgaben für aktive Arbeits-
marktpolitik (Haushalte von Bundesanstalt für Arbeit 
und Bund) im Jahr 1991 über 29,5 Mrd. DM. Die grö-
ßten Ausgabeposten waren dabei die Bereiche Kurz-
arbeitergeld mit 10,0 Mrd. DM, Altersübergangsgeld 
und Vorruhestandsgeld mit 8,4 Mrd. DM, berufliche 
Aus- und Weiterbildung mit 5,3 Mrd. DM, und Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen mit 5,5 Mrd. DM (vgl. 
nebenstehende Tabelle). 

Im Jahr 1992 betrugen die Aufwendungen für die 
neuen Länder bereits über 40,6 Mrd. DM. Gemessen 
an den Gesamtausgaben für Arbeitsmarktpolitik in 
den neuen Ländern mit 55,8 Mrd. DM betrug damit 
der Anteil der aktiven Arbeitsmarktpolitik weit über 
70 %. Im Jahr 1993 erhöhten sich die Aufwendungen 
für aktive Arbeitsmarktpolitik in den neuen Ländern 
auf fast 42 Mrd. DM. 

Trotz dieses starken Anstiegs der Ausgaben für akti-
ve Arbeitsmarktpolitik in den neuen Ländern wurde 
in den alten Ländern der Einsatz aktiver Instrumente 
der Arbeitsmarktpolitik auf hohem Niveau fortge-
führt. So wurden 1991 in Westdeutschland hierfür fast 
17,9 Mrd. DM ausgegeben. Im Jahr 1992 erhöhten 
sich die Aufwendungen auf 18,9 Mrd. DM, 1993 auf 
rd. 20,4 Mrd. DM. Damit wurden im gesamten Bun-
desgebiet nach über 47 Mrd. DM 1991 im Jahr 1992 
fast 60 Mrd. DM und 1993 über 62 Mrd. DM für akti-
ve Arbeitsmarktpolitik ausgegeben. Bei einem Ge

-

samtvolumen für Arbeitsmarktpolitik von rd. 
88 Mrd. DM 1991 und rd. 111 Mrd. DM 1992 sind dies 
über 50 %, ein Höchststand der für die aktive Ar-
beitsmarktpolitik erzielt wurde. Im Jahr 1993 wurde 
ebenfalls fast die Hälfte der Gesamtausgaben für ak-
tive Arbeitsmarktpolitik verwendet. 

3. Die Kosten der Arbeitsmarktpolitik und 
ihre Finanzierung 

65. Die Auswirkungen der deutschen Vereinigung 
auf den Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit wer-
den besonders deutlich, wenn man die Gesamtaus-
gaben zwischen den Jahren 1988 und 1992 betrach-
tet, die sich in diesem Zeitraum weit mehr als 
verdoppelt haben (vgl. Tabelle). 

Gesamtausgaben der Bundesanstalt für Arbeit 
(in Mrd. DM) 

Jahr bisheriges 
Bundesgebiet 

neue 
Länder 

insgesamt 

1988 40,8 - 40,8 
1989 39,8 - 39,8 
1990 41,4 2,5') 43,9 
1991 42,0 29,9 71,9 
1992 47,5 46,0 93,5 
1993 59,0 50,5 109,5 

*) ab 3. Oktober 1990 
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. 

Zur Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik in den 
neuen Ländern wurde der Beitragssatz zur Bundes-
anstalt für Arbeit, der von Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern je zur Hälfte getragen wird, vom 1. Ap ril 
bis zum 31. Dezember 1991 von 4,3 % auf 6,8 % des 
beitragspflichtigen Bruttolohns erhöht. Im Jahr 1992 
betrug der Beitrag 6,3 %; ab dem Jahr 1993 beträgt er 
6,5 %. 

An den Aufwendungen der aktiven Arbeitsmarktpo-
litik (vgl. Tz. 64) für die neuen Länder beteiligt sich 
auch der Bund in erheblichem Umfang. So trägt er 
die Kosten des Vorruhestandsgeldes nach der Vorru-
hestandsverordnung der ehemaligen DDR, die im 
Jahre 1991 in Höhe von 5,7 Mrd. DM, im Jahre 1992 in 
Höhe von 5,1 Mrd. DM und im Jahre 1993 in Höhe 
von 4,5 Mrd. DM anfielen. Weiterhin hat er für Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Ge-
meinschaftswerkes „Aufschwung Ost" im Jahr 1991 
2,44 Mrd. DM, im Jahr 1992 3 Mrd. DM und im 
Jahr 1993 für das ABM-Stabilisierungsprogramm 
1,4 Mrd. DM ausgegeben. Den raschen Aufbau eines 
Netzes hochwertiger beruflicher Weiterbildungsein-
richtungen hat der Bund bereits ab Mitte 1990 mit 
mehr als 400 Mio. DM gefördert. Ab 1993 beteiligt 
sich der Bund auch an der Finanzierung des Alters-
übergangsgeldes, an der produktiven Arbeitsförde-
rung Ost nach § 249h AFG sowie an der Förderung 
zur Eingliederung von Spätaussiedlern. 
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Neben den vorerwähnten einigungsbedingten Son-
derbelastungen wurde die Finanzsituation der Bun-
desanstalt für Arbeit im Jahr 1992 und insbesondere 
im Verlauf des Jahres 1993 zusätzlich durch die sich 
verschlechternde konjunkturelle Lage in den alten 
Ländern beeinflußt. Im Jahr 1992 wurde ein Bundes-
zuschuß in Höhe von 13,8 Mrd. DM zur Abdeckung 
des bei der Bundesanstalt für Arbeit entstandenen 
Defizits erforderlich. Trotz der mit dem AFG-Ände-
rungsgesetzes vom 18. Dezember 1992 zum 1. Januar 
1993 ergriffenen Maßnahmen war insbesondere we-
gen steigender Ausgaben für Arbeitslosen- und 
Kurzarbeitergeld in den alten Ländern sowie wegen 
der aufgrund des Beschäftigungsabbaus in West-
deutschland verminderten Beitragseinnahmen auch 
im Jahr 1993 ein Bundeszuschuß in Höhe von rd. 
24 Mrd. DM unvermeidbar. 

4. Europäische Strukturfonds und EGKS-
Hilfen 

66. Zur Unterstützung des Transformationsprozes-
ses in den neuen Ländern wurden von der Europäi-
schen Gemeinschaft für den Zeitraum 1991 bis 1993 
insgesamt über 3 Mrd. ECU in Preisen von 1991 für 
Maßnahmen im Rahmen der Strukturfonds bereitge-
stellt. Dabei entfielen auf den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) 50 %, den 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für 
die Landwirtschaft (EAGFL) 20 % und den Europä-
ischen Sozialfonds (ESF) 30 % der Fördermittel. Da 
50 % der Maßnahmekosten anderweitig finanziert 
werden müssen, kann durch die EG-Förderung ein 
Maßnahmevolumen von 12 Mrd. DM ausgelöst wer-
den. 

Während der EFRE vorwiegend das Wirtschaftspo-
tential stärken, die Strukturanpassung unterstützen 
sowie Wirtschaftswachstum und Schaffung von Ar-
beitsplätzen fördern und der EAGFL die Entwicklung 
ländlicher Gebiete und die Strukturanpassung der 
Landwirtschaft vorantreiben sollen, geht es beim ESF 
in erster Linie um die Qualifizierung arbeitsloser und 
von Arbeitslosigkeit bedrohter Jugendlicher und Er-
wachsener sowie um Existenzgründungen und Be-
schäftigungshilfen. 

Nachdem die Umsetzung der ESF-Förderung an-
fänglich Schwierigkeiten bereitete, verläuft die Pro-
grammdurchführung mittlerweile zufriedenstellend. 
75 % der Fördermittel werden in eigener Verantwor-
tung durch die neuen Länder verwaltet. Für die rest-
lichen Mittel (Bundesprogramm) wurde die Bundes-
anstalt für Arbeit mit der Umsetzung betraut. 
Zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und So-
zialordnung und der Bundesanstalt für Arbeit wurde 
zu diesem Zweck eine Vereinbarung getroffen, um in 
den neuen Ländern über das Arbeitsförderungsge-
setz hinausgehende Leistungen zu ermöglichen; 
daneben soll der Strukturanpassungsprozeß arbeits-
marktpolitisch flankiert werden. Das Bundespro-
gramm enthält u. a. folgende Maßnahmen: 

— Unterhaltsgeld bei Fortbildung und Umschulung, 
sofern kein Anspruch nach dem AFG besteht; 

— Teil-Unterhaltsgeld bei Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen mit einem Qualifizierungsanteil von 
20 % bis 50 %; 

— Aufstockung der Kinderbetreuungskosten bis zu 
120 DM bzw. 250 DM in besonderen Härtefällen; 

— Aufstockung der Fahrtkosten für Fortbildungs- 
und Umschulungsmaßnahmen; 

— Einstellungsbeihilfen für Teilnehmer, die zum 
Zwecke der Einarbeitung in die alten Länder ent-
sandt werden. 

Für die alten Länder mußten für 1993, dem letzten 
Jahr der laufenden Förderperiode, ein eigener Ent-
wicklungsplan und eigene operationelle Programme 
vorgelegt werden. Das dazugehörige Gemeinschaft-
liche Förderkonzept wurde im Dezember 1992 verab-
schiedet. Die Programme stellen im wesentlichen 
eine Fortsetzung der Sozialfondsaktivitäten der Jah-
re 1990 bis 1992 dar. Schwerpunkte sind Qualifizie-
rungsmaßnahmen und Einstellungshilfen zugunsten 
von Langzeitarbeitslosen und Jugendlichen unter 
besonderer Berücksichtigung von Frauen, Behinder-
ten und ausländischen Arbeitnehmern. Die Förde-
rung in neuen Technologien genießt dabei besonde-
res Gewicht. Das ESF-Fördervolumen für die alten 
Länder betrug im Zeitraum 1990 bis 1993 rd. 
1275 Mio. ECU. Der Fördersatz beträgt 45 %. Um die 
Förderung flexibler zu gestalten, wurde der Beg riff 
der Langzeitarbeitslosigkeit dahingehend erweitert, 
daß Personen mit vermittlungshemmenden Merkma-
len — unabhängig von der Dauer ihrer Arbeitslosig-
keit — förderfähig sind. Zu dieser Gruppe gehören 
auch die Zollagenten und -spediteure sowie die ar-
beitslos gewordenen Zivilbeschäftigten alliierter 
Truppen. 

67. Die Gemeinschaftsinitiativen zu den Humanres-
sourcen, die über die Unterstützung von transnatio-
nalen und innovativen Maßnahmen eine gemein-
schaftsweite Dimension in den Bereichen der 
Berufsqualifikationen und Beschäftigungsmöglich-
keiten (EUROFORM) sowie zugunsten von Frauen 
(NOW), Behinderten und sozial Benachteiligten (HO-
RIZON) eröffnen sollen, umfassen ein ESF-Fördervo-
lumen von EU-weit insgesamt 815 Mio. ECU für die 
Programmlaufzeit 1991 bis 1993. Der Anteil der Bun-
desrepublik Deutschland (alte Länder) beläuft sich 
auf rd. 78 Mio. ECU. 

68. Die Strukturfondsverordnungen sind im Juli 
1993 einer Revision unterzogen worden, von der ins-
besondere die Verordnung über den Europäischen 
Sozialfonds betroffen ist. Anstelle der Definition för-
derfähiger Maßnahmen wurden nur noch allgemeine 
arbeitsmarktpolitische Ziele festgelegt, die mittels 
dieses gemeinschaftlichen arbeitsmarktpolitischen 
Instruments erreicht werden sollen. Der förderfähige 
Personenkreis wurde erweitert. Neben Langzeitar-
beitslosen und jugendlichen Arbeitslosen werden 
nunmehr auch die vom Arbeitsmarkt ausgegrenzten 
Personen, das sind Personen mit mehr als einem ver-
mittlungshemmendem Merkmal, in die Förderung 
aufgenommen. Einen eigenständigen Förderschwer-
punkt bildet die Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen auf dem Arbeitsmarkt. 
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Als neues Ziel wurde zudem die Erleichterung der 
Anpassung der Arbeitnehmer, insbesondere der von 
Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmer, an die in-
dustriellen Wandlungsprozesse und Veränderungen 
der Produktionssysteme in die Verordnung bezüglich 
des Europäischen Sozialfonds aufgenommen. Hier 
sollen Beschäftigte, die Gefahr laufen, z. B. im Zuge 
der Einführung neuer Produktionssysteme ihren Ar-
beitsplatz zu verlieren, so qualifiziert werden, daß sie 
— ohne arbeitslos zu werden — einen neuen Arbeits-
platz einnehmen können. 

Für den Förderzeitraum 1994 bis 1999 wurden die 
Mittel für alle drei Europäischen Strukturfonds noch 
einmal erheblich aufgestockt und belaufen sich nun-
mehr auf 141 Mrd. ECU in Preisen von 1992 vergli-
chen mit 63 Mrd. ECU in Preisen von 1988 im Zeit-
raum 1989-1993. 

69. Nach den Richtlinien des Bundesministers für 
Arbeit und Sozialordnung zu Artikel 56 § 2 b des Ver-
trags über die Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl (EGKS-Vertrag) erhalten 
Arbeitnehmer der Montanbereiche Kohle und Stahl, 
die von strukturell bedingten Stillegungs-, Teilstille-
gungs- oder Betriebseinschränkungsmaßnahmen 
betroffen werden, zusätzliche soziale Anpassungshil-
fen. 

Es sind dies 

— Beihilfen zur Förderung der regionalen Mobilität, 

— Beihilfen bei Wiederbeschäftigung, 

— Beihilfen bei Arbeitslosigkeit. 

Von 1970 bis Ende 1993 sind an die Arbeitnehmer der 
beiden Montanbereiche Anpassungsbeihilfen in Hö-
he von insgesamt rd. 1956 Mio. DM gezahlt worden. 
Für 1994 sind hierfür 366 Mio. DM vorgesehen. 

Im Hinblick auf die massiv eingetretenen strukturel-
len und konjunkturellen Probleme in der europäi-
schen Stahlindustrie seit Ende 1992 wird erwartet, 
daß in den Jahren 1993 bis 1995 in Deutschland wei-
tere 30 000 Arbeitsplätze in der Stahlindustrie end-
gültig wegfallen werden. Die Europäische Kommis-
sion hat für diesen Anpassungsprozeß zusätzliche 
Mittel in Höhe von 240 Mio. ECU für die Stahlindu-
strie in der EU zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe die-
ser zusätzlichen Mittel sollen betriebsbedingte Kün-
digungen vermieden werden. 

Die Gewährung dieser Beihilfen trägt mit dazu bei, 
daß die Anpassungsprozesse im Kohle- und Stahlbe

-

reich sozialverträglich durchgeführt werden können. 

5. Gesetz zur Änderung von 
Fördervoraussetzungen im 
Arbeitsförderungsgesetz und in anderen 
Gesetzen vom 18. Dezember 1992 

70. Im Mai 1992 hat die Bundesregierung angesichts 
der zu erwartenden Ausgabensteigerung im Bundes-
haushalt beschlossen, die Netto-Kreditaufnahme zu 
begrenzen und die finanziellen Anstrengungen noch 
stärker auf die Förderung beschäftigungswirksamer 
Investitionen in den neuen Ländern zu konzentrie

-

ren. Um die Belastungen des Bundes zu begrenzen, 
beschloß die Bundesregierung, die Ausgaben im Be-
reich der Bundesanstalt für Arbeit durch gesetzliche 
Maßnahmen zu stabilisieren. Angesichts des erreich-
ten Fördervolumens der aktiven Arbeitsmarktpolitik, 
insbesondere in den neuen Ländern, war eine vor-
sichtige Nachsteuerung im Bereich der arbeitsmarkt-
politischen Instrumente vertretbar. Um weiterhin 
einen hohen Stand der Arbeits- und Bildungsförde-
rung vor dem Hintergrund knapper Finanzmittel zu 
erhalten, wurden die Beitragszahler zur Bundesan-
stalt für Arbeit durch das AFG-Änderungsgesetz von 
der Finanzierung bestimmter Leistungen entlastet. 
Gleichzeitig wurden gesetzliche Änderungen be-
schlossen, um die begrenzten Finanzmittel zielge-
richteter einzusetzen. 

Im einzelnen wurden folgende Änderungen be-
schlossen: 

Die Leistungen des Arbeitsförderungsgesetzes 
zur Eingliederung von Spätaussiedlern wurden 
modifiziert und werden — abgesehen von Über-
gangsfällen — seit dem 1. Januar 1993 aus Bun-
desmitteln finanziert. 

Bestimmte berufliche Bildungsmaßnahmen (sog. 
§ 41 a-Maßnahmen) wurden aus der Förderung 
ausgeklammert. 

Zur besseren Überprüfung der Qualität von Bil-
dungsmaßnahmen und zur Konzentration der För-
derung auf arbeitsmarktpolitisch zweckmäßige 
Bildungsmaßnahmen wurde u. a. festgelegt, daß 

• Bildungsmaßnahmen vor der Förderung der 
Teilnehmer durch die Bundesanstalt für Arbeit 
abschließend überprüft werden müssen, 

• die Bildungsmaßnahme als solche im Hinblick 
auf Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
zweckmäßig sein muß, 

• die Teilnehmer vor Beginn der Bildungsmaß-
nahme vom Arbeitsamt beraten werden müssen 
und 

• die Förderung eines bereits einmal nach dem 
AFG geförderten Teilnehmers grundsätzlich 
auch bei Arbeitslosigkeit erst nach einer be-
stimmten Zeit möglich ist. 

Die Förderkonditionen bei allgemeinen Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen in den neuen Ländern 
wurden mit Rücksicht auf die hier vorliegenden 
besonderen Bedingungen noch nicht — wie ur-
sprünglich im Einigungsvertrag vorgesehen — 
auf die in Westdeutschland geltenden Bedingun-
gen zurückgeführt. Für eine Übergangszeit wird 
weiterhin eine 90 % bzw. 100 % Förderung unter 
erleichterten Bedingungen ermöglicht, jedoch 
von der Vereinbarung angemessen niedrigerer 
Arbeitsentgelte oder einer auf 80 % einer Vollbe-
schäftigung reduzierten Arbeitszeit abhängig ge-
macht. Damit werden die Beschäftigungsmöglich-
keiten bei knappen Finanzmitteln gestreckt. 

Einarbeitungszuschüsse werden grundsätzlich 
nur noch in Höhe von 30 % des Arbeitsentgelts 
und längstens bis zu einem halben Jahr gezahlt. 
Nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 
ist ein 50 %iger Zuschuß möglich. Der Arbeitge- 
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ber ist zukünftig zur Rückzahlung des Einarbei-
tungszuschusses verpflichtet, wenn der geförder-
te Arbeitnehmer nicht mindestens für die 
doppelte Zeit der Förderung bei ihm beschäftigt 
wird. 

— Die besonderen Leistungen zur beruflichen Reha-
bilitation Behinderter werden nicht mehr ge-
währt, wenn die dauerhafte berufliche Eingliede-
rung der Behinderten bereits durch die Hilfen im 
Nichtbehindertenbereich gewährleistet werden 
kann. 

Die Förderung von Kursen zum nachträglichen 
Erwerb des Hauptschulabschlusses sowie von a ll

-gemeinbildenden Kursen aus Mitteln der Bei-
tragszahler zur Bundesanstalt für Arbeit, mit der 
Versäumnisse des allgemeinen Bildungssystems 
korrigiert wurden, entfällt. 

Neben den genannten Maßnahmen zur Stabilisie-
rung der Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit wur-
de durch das Gesetz ein neues Förderinstrument zur 
produktiven Arbeitsförderung Ost (§ 249h AFG) ein-
geführt. Danach hat die Bundesanstalt für Arbeit die 
Möglichkeit, die Beschäftigung von sonst arbeitslo-
sen Arbeitnehmern durch einen pauschalierten Zu-
schuß zu den Lohnkosten in Höhe des ersparten Ar-
beitslosengeldes bzw. der Arbeitslosenhilfe zu för-
dern (vgl. Tz. 61). 

Um die Arbeitslosenversicherung von Belastungen 
zu befreien, die ihr durch Frühverrentungsregelun-
gen aufgebürdet werden, wurden folgende Regelun-
gen im Arbeitsförderungsgesetz getroffen: 

Die Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld bei 
Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe bei älteren Ar-
beitnehmern wird ab 1995 verkürzt. 

— Abfindungen bei Arbeitsaufgabe ohne wichtigen 
Grund werden zukünftig teilweise auf das Ar-
beitslosengeld angerechnet. 

— Die Arbeitgeber sind grundsätzlich zur Erstattung 
des Arbeitslosengeldes, das an ältere Arbeitneh-
mer gezahlt wird, verpflichtet. 

Zur Erleichterung der Mißbrauchsbekämpfung hat 
die Bundesanstalt für Arbeit seit 1. Januar 1993 die 
Möglichkeit, auch ohne einen konkreten Anfangs-
verdacht in Betrieben, die Ausländer beschäftigen, 
Prüfungen vorzunehmen. Werkvertragsarbeitneh-
mer werden verpflichtet, ihre Arbeitserlaubnis am 
Arbeitsplatz mitzuführen. Die Bundesanstalt wurde 
ermächtigt, Gebühren für die Erteilung der Arbeits-
erlaubnis an Werkvertragsarbeitnehmer bei den Ar-
beitgebern zu erheben. 

Weitere Änderungen des Arbeitsförderungsgesetzes 
wurden im Rahmen der Umsetzung des Spar-, Konso-
lidierungs- und Wachstumsprogramms vorgenom-
men (vgl. Tz. 32). 

6. Alleinvermittlungsrecht der Bundesanstalt 
für Arbeit 

71. Seit einigen Jahren wird im Zusammenhang 
mit Deregulierungsüberlegungen auch das 

Alleinvermittlungsrecht der Bundesanstalt für Arbeit 
diskutiert. Es wird geltend gemacht, daß der Schutz 
der Arbeitnehmer und die Gewährleistung der Auf-
gabenwahrnehmung der Bundesanstalt für Arbeit 
ein Verbot privater Arbeitsvermittlung nicht erforde-
re. 

Die Bundesregierung hat am 10. Juli 1992 das Über-
einkommen Nr. 96 der internationalen Arbeitsorga-
nisation über „Büros für entgeltliche Arbeitsvermitt-
lung " gekündigt. Nach diesem Übereinkommen 
wird gewerbsmäßige Arbeitsvermittlung nur in Aus-
nahmefällen zugelassen. 

Gemäß dem ersten Gesetz zur Umsetzung des 
Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms 
(1. SKWPG) wird der Zugang zur Arbeitsvermittlung 
für private Vermittler erleichtert, 1994 sind weitere 
Deregulierungsschritte geplant. 

7. Bekämpfung der illegalen Beschäftigung 
und des Leistungsmißbrauchs 

72. In Vollzug des Föderalen Konsolidierungspro-
gramms hatte das Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung die zuständigen Stellen aufgefordert, 
illegale Beschäftigung und Leistungsmißbrauch noch 
stärker als bisher zu bekämpfen. Durch diese zusätz-
lichen Anstrengungen werden unrechtmäßiger Lei-
stungsbezug verhindert und Zahlungen an Arbeitslo-
se und Arbeitgeber rückgängig gemacht, die zu 
Unrecht Leistungen von der Bundesanstalt für Arbeit 
erhalten haben. Zudem werden die Einnahmen aus 
Beiträgen und Steuern dadurch gesteigert, daß Ar-
beitgeber die Beschäftigten ordnungsgemäß anmel-
den bzw. illegale Beschäftigung durch legale Be-
schäftigung ersetzen. 

Bereits im September 1991 hatte die Bundesanstalt 
für Arbeit in den neuen Ländern 12 Bearbeitungsstel-
len zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung mit 
87 Mitarbeitern bei bestimmten Stützpunktarbeits-
ämtern eingerichtet, so daß nunmehr bundesweit 41 
solcher Bearbeitungsstellen mit 471 Mitarbeitern be-
stehen. Sie bekämpfen insbesondere Arbeitnehmer-
überlassung (Leiharbeit), die ohne Erlaubnis der 
Bundesanstalt ausgeübt wird, und illegale Auslän-
derbeschäftigung. 

Alle Arbeitsämter verfolgen Personen und Unterneh-
men, die Leistungen des Arbeitsamtes (z. B. Arbeits-
losengeld oder Arbeitslosenhilfe) zu Unrecht in An-
spruch nehmen. Dabei nutzt die Bundesanstalt die 
elektronische Datenverarbeitung, um die Daten der 
von den Arbeitgebern zur Sozialversicherung gemel-
deten Beschäftigungsaufnahmen — hierzu gehört 
auch die Aufnahme eines geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisses — mit ihren Daten über Empfän-
ger von Leistungen abzugleichen. Dieser Datenab-
gleich wurde Mitte 1991 auch in den neuen Ländern 
eingeführt. Mitte 1992 waren alle Arbeitsämter ein-
bezogen. 

Weiterhin dienen Außenprüfungen in Bet rieben da-
zu, Arbeitnehmer zu ermitteln, die Leistungen bezie-
hen und von ihren Arbeitgebern nicht zur Sozialver-
sicherung angemeldet werden. Während in der 
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Vergangenheit die Außenprüfungen im wesentli-
chen auf arbeitslose Leistungsbezieher ausgerichtet 
waren, stellt das Gesetz zur Umsetzung des Födera-
len Konsolidierungsprogramms (FKPG) durch eine 
neue Vorschrift über Außenprüfungen klar, daß die 
Bundesanstalt für Arbeit bei allen Empfängern von 
Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz, also 
auch bei Arbeitgebern prüfen darf, ob Leistungen zu 
Unrecht erbracht wurden. Weiterhin hat das Gesetz 
unter anderem eine Erweiterung der Vorschriften 
über die Mitführungspflicht des Sozialversicherungs-
ausweises und über die Sofortmeldung des Arbeit-
nehmers durch den Arbeitgeber spätestens am Tag 
der Beschäftigungsaufnahme eingeführt. Die Pflicht 
zur Mitführung des Sozialversicherungsausweises 
und zur Sofortmeldung besteht jetzt auch im Gast-
stätten- und Beherbergungsgewerbe sowie bei der 
Personen- und Güterbeförderung. 

Eine weitere Maßnahme der verstärkten Bekämp-
fung illegaler Beschäftigung stellt die Einbindung 
der Zollverwaltung dar. Seit Juli 1991 führen die 
Hauptzollämter Außenprüfungen nach dem SGB IV 
durch. Mit Inkrafttreten des FKP-Gesetzes sind die 
Prüfrechte der Hauptzollämter erweitert worden, so 
daß sie nunmehr neben der Kontrolle des Sozialversi-
cherungsausweises und der Einhaltung der Melde-
pflichten der Arbeitgeber nach dem Vierten Buch So-
zialgesetzbuch bei ihren Außenprüfungen auch 
Leistungsmißbrauch und illegale Ausländerbeschäf-
tigung bekämpfen. Die Prüfrechte der Hauptzolläm-
ter sind insoweit denen der Arbeitsämter angegli-
chen worden. Die Zollverwaltung hat ihre 
Prüfgruppen im Juli 1992 auch bei den 20 Hauptzoll-
ämtern in den neuen Ländern eingerichtet und setzt 
seit März 1993 bundesweit bei 113 Hauptzollämtern 
800 Beamte zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung 
ein. 

Durch den Datenabgleich und die Außenprüfungen 
der Arbeits- und Zollverwaltung hat die Bundesan-
stalt für Arbeit bereits im Jahre 1992 einen Schaden 
von rd. 202 Mio. DM an unrechtmäßig gezahlten So-
zialleistungen und nicht abgeführten Sozialversiche-
rungsbeiträgen aufgedeckt. Zusätzliche Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Leistungsmißbrauch und illega-
ler Beschäftigung haben 1993 zu erheblichen Erfol-
gen geführt. Hierzu hat wesentlich beigetragen, daß 
die Bundesanstalt für Arbeit erstmals — neben ihren 
tagtäglich stattfindenden Außenprüfungen — groß 
angelegte Razzien durchführte, an denen auch die 
Hauptzollämter, die Polizei, die Ausländerämter und 
die Krankenkassen beteiligt waren. 

Darüber hinaus haben die Arbeitsämter seit März 
1993 häufiger und mehr als sonst üblich Arbeitslose 
aufgefordert, sich beim Arbeitsamt zu melden. Ne-
ben anderen intensivierten Maßnahmen stellen Son-
derprüfdienste der Arbeitsämter verstärkt fest, ob die 
Voraussetzungen für die Zahlung von Schlechtwet-
tergeld und Kurzarbeitergeld vorliegen. 

Das Finanzvolumen aller zusätzlichen Maßnahmen 
lag 1993 bei rd. 1,45 Mrd. DM. Damit ist der Jahres-
zielwert von 550 Mio. DM deutlich überschritten 
(vgl. auch den Bericht der Bundesregierung über die 
Umsetzung der Maßnahmen zur Mißbrauchsbe

-

kämpfung und Anpassung einzelner öffentlicher Lei-
stungen an veränderte Rahmenbedingungen). 

8. Soziale Aspekte der Bildungspolitik 

73. Bildung, Aus- und Weiterbildung sind Grundla-
gen der persönlichen und sozialen Entfaltung des 
einzelnen. Sie bestimmen aber auch maßgeblich die 
Entwicklungsmöglichkeiten einer Gesellschaft. Ein 
besonders wichtiges Ziel der Bildungspolitik ist es, 
dafür zu sorgen, daß den Schulabgängern Ausbil-
dungsmöglichkeiten in Bet rieben, beruflichen Schu-
len, Hochschulen und überbetrieblichen Bildungs-
einrichtungen in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen. Entsprechend dem Prinzip der Chancenge-
rechtigkeit ist jungen Menschen wi rtschaftlich die 
Ausbildung, die ihrer Neigung, Eignung und Lei-
stung entspricht, auch zu ermöglichen, wenn sie und 
ihre unmittelbaren Angehörigen nicht in der Lage 
sind, die hierfür erforderlichen Mittel selber aufzu-
bringen. 

Weiterhin bleibt es eine wesentliche Aufgabe der Bil-
dungspolitik, durch soziale, regionale, kulturelle 
oder sonstige Gegebenheiten bedingte Beeinträchti-
gungen abzumildern bzw. zu beheben. 

74. Die deutsche Einigung erfordert die Zusammen-
führung zweier unterschiedlicher Bildungssysteme. 
Im Gegensatz zur föderalen Gliederung des Bil-
dungswesens in der Bundesrepublik Deutschland 
war das Bildungswesen der DDR zentralisiert; es er-
folgten quantitative Vorgaben, eingebunden in die 
allgemeine Volkswirtschaftsplanung. Das Bildungs-
wesen der DDR ging von einem verbindlichen „so-
zialistischen Erziehungsauftrag" aus mit weitrei-
chenden Folgen für Schulen und Hochschulen, für 
das Erziehungsrecht der Eltern und die Pflichten der 
Lehrer. 

Die Berufsausbildung fand in Bet rieben und Schulen 
statt, im Gegensatz zum „dualen System" in der alten 
Bundesrepublik aber in ausschließlich staatlicher 
Trägerschaft mit Lenkung in die volkswirtschaftlich 
als notwendig angesehenen Berufsrichtungen. 

Ab Mai 1990, nach der Wahl der ersten demokratisch 
legitimierten Regierung der DDR, wurde die schritt-
weise Zusammenführung der Bildungssysteme ein-
geleitet. Zur Vorbereitung der Zusammenführung 
der beiden Bildungssysteme leisteten die Bundesre-
gierung, die Landesregierungen sowie die Kultus-
und Wissenschaftsministerien der alten Länder viel-
fältige Beiträge durch materielle Unterstützung, 
Übermittlung von Kenntnissen, Erfahrungen und 
personelle Hilfe. Für eine Erneuerung von Hochschu-
le und Forschung in den neuen Ländern wurde von 
Bund und Ländern 1991 ein Sonderprogramm mit 
einem Gesamtvolumen von knapp 2,5 Mrd. DM ver-
einbart, das bis 1996 läuft und im Verhältnis von 75 zu 
25 % von Bund und neuen Ländern finanziert wird. 
Außerdem haben in den Jahren 1991/92 das Aus-
bildungsplatzförderungsprogramm (250 Mio. DM, 
31 000 Lehrstellen) und die Gemeinschaftsinitiative 
des Bundes, der neuen Länder und des Landes Berlin 
zur Förderung von bis zu 10 000 überbetrieblichen 
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Ausbildungsplätzen (500 Mio. DM unter Beteiligung 
des Europäischen Sozialfonds) zu einer ausgegliche-
nen Lehrstellenbilanz beigetragen. 

Ausbildung 

75. Jeder junge Mensch muß die Möglichkeit ha-
ben, seine Persönlichkeit zu entfalten und seine be-
ruflichen Chancen zu nutzen. Der Berufsausbildung 
kommt dabei eine überragende Bedeutung zu (vgl. 
Tz. 59). Um persönlichen Voraussetzungen und fach-
lich geänderten Anforderungen besser zu entspre-
chen, sind Bildungsinhalte, Lehr- und Lernmethoden 
und Bildungszeiten stärker zu differenzieren. So sol-
len das Ausbildungsplatzangebot für traditionelle 
und neue Berufe erweitert und die Förderung der 
Berufsausbildung von benachteiligten Jugendlichen 
verbessert und weiterentwickelt werden. Das Bun-
desministerium für Bildung und Wissenschaft hat da-
zu ein „Handlungskonzept für die Qualifizierung von 
Jugendlichen, die bisher ohne abgeschlossene Be-
rufsausbildung bleiben", vorgelegt. Neben Maßnah-
men in der Berufsausbildung sind vor allem Maßnah-
men im vorberuflichen Bereich sowie zur beruflichen 
Nachqualifizierung junger Erwachsener notwendig. 
An der Umsetzung des Konzeptes sind deshalb in 
besonderer Weise die Länder beteiligt. 

Im Auftrage des Bundesministers für Bildung und 
Wissenschaft ist ein Konzept entwickelt worden, das 
dazu beiträgt, die Integration schwer lernbehinderter 
Jugendlicher in das Berufsleben zu erleichtern. 
Durch intensive zwei- bis dreijährige berufsvorberei-
tende Maßnahmen werden die Jugendlichen auf 
eine Berufsausbildung bzw. auf eine Beschäftigung 
im Betrieb vorbereitet. Verläuft die Vorbereitung er-
folgreich, können sie anschließend mit der Berufs-
ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
beginnen. 

Das Programm zur Förderung besonders Begabter in 
der beruflichen Bildung schließt eine Lücke in der 
Berufsausbildung. Es verbessert die Chancengerech-
tigkeit in der beruflichen Bildung und trägt dazu bei, 
der Begabtenförderung in Schule und Hochschule 
etwas Vergleichbares in der beruflichen Bildung an 
die Seite zu stellen. 

In der Berufsausbildung müssen weiterhin europäi-
sche Bezüge an Bedeutung gewinnen, z. B. in Form 
der Anerkennung fremdsprachlicher Kenntnisse bei 
den Auszubildenden. 

76. Ausbildungsordnungen sind nach dem Berufs-
bildungsgesetz bzw. der Handwerksordnung die 
bundesweit einheitlich geltende Grundlage für eine 
geordnete Berufsausbildung. Moderne zeitgerechte 
Ausbildungsordnungen sind für den einzelnen Ar-
beitnehmer und das einzelne Unternehmen, aber 
auch für die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft 
insgesamt von entscheidender Bedeutung. Sie lei-
sten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung 
der beruflichen Qualifikationen, indem sie Ausbil-
dungsinhalte im Sinne von Mindestforderungen 
festlegen und Grundlage der einzelbetrieblichen 
Ausbildungspläne sind. Seit Inkrafttreten des Berufs-
bildungsgesetzes von 1969 sind 248 Berufe in Indu 

strie, Handwerk und Landwirtschaft, im Bereich der 
freien Berufe, der Hauswirtschaft und im öffentlichen 
Dienst neu geordnet worden. In diesen Berufen wer-
den 96 % aller Auszubildenden im dualen System 
ausgebildet. Die Gesamtzahl der Ausbildungsberufe 
einschließlich der fortgeltenden Altregelungen be-
trägt z. Z. 373 (ohne Erprobungsverordnungen). 

Neben der Überarbeitung der noch bestehenden 
„Altregelungen" und der Novellierung der Anfang 
und Mitte der 70er Jahre neugeordneten Ausbil-
dungsberufe („2. Modernisierungswelle") stand in 
den letzten Jahren die Einführung und die Umset-
zung des Berufsbildungsrechtes in den neuen Län-
dern im Vordergrund. Mit der Einführung des Berufs-
bildungsgesetzes und der Handwerksordnung in den 
neuen Ländern wurden alle Facharbeiter-Ausbil-
dungsberufe der früheren DDR aufgehoben. Ausbil-
dungsverhältnisse dürfen seitdem do rt  nur noch in 
Ausbildungsberufen abgeschlossen werden, die 
nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerks-
ordnung anerkannt sind; begonnene Ausbildungs-
verhältnisse konnten nach dem alten Recht abge-
schlossen werden. Diese Umstellung erfolgte meist 
reibungslos, da zwischen den meisten DDR-Fachar-
beiterberufen und den in den alten Ländern aner-
kannten Ausbildungberufen eine hinreichende Ähn-
lichkeit bestand. In einigen Fällen wurden jedoch, 
zunächst bef ristet, ehemalige DDR-Berufe nunmehr 
als anerkannte Ausbildungsberufe wieder zugelas-
sen, da in den alten Ländern keine vergleichbaren 
Ausbildungsberufe existierten, entsprechende Qua-
lifikationen auf dem Arbeitsmarkt aber nach wie vor 
benötigt werden. Auf diese Weise sollten Ausbil-
dungsmöglichkeiten erhalten bleiben und teilweise 
neu geschaffen werden. Insbesondere geht es darum, 
daß in den neuen Ländern der Bedarf an Fachleuten 
gedeckt werden kann und der besonderen Bedeu-
tung einzelner Ausbildungsgänge (insbesondere Ei-
senbahner/-in im Betriebsdienst, Baugeräteführer 
und Holzspielzeugmacher/-in) Rechnung getragen 
wird. Es wird überlegt, anerkannte Ausbildungsbe-
rufe zu novellieren und umzustrukturieren, um Be-
sonderheiten bestimmter Berufe in der früheren DDR 
Rechnung zu tragen (z. B. Kunstporzellanmaler und 
Porzellangestalter, Meißen). Die Überprüfung, wel-
che Berufe der ehemaligen DDR für Deutschland ins-
gesamt anerkannt werden sollten, weil sie für den 
Arbeitsmarkt erforderlich sind, ist noch nicht abge-
schlossen. Wichtig ist, daß Erfahrungen und Sonder-
bedingungen in den neuen Ländern bei der Neuord-
nung der Ausbildungsordnungen berücksichtigt 
werden. 

77. Überbetriebliche Ausbildungsstätten dienen zur 
Ergänzung der betrieblichen Berufsausbildung im 
dualen System. Sie bieten in der Regel jene Ausbil-
dungsinhalte an, die im Betrieb nicht hinreichend 
vermittelt werden können, aber notwendiger Teil der 
Ausbildung sind. Die in den überbetrieblichen Aus-
bildungsstätten stattfindenden ergänzenden Kurse 
für Auszubildende — vor allem aus dem Handwerk 
— gewährleisten ein umfangreiches Ausbildungs-
platzangebot ohne Abstriche bei der erforderlichen 
Qualität der Berufsausbildung. Aus Mitteln des Bun-
des werden Zuschüsse zu den Lehrgangs- und Inter-
natskosten überbetrieblicher Ausbildungsmaßnah- 
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men überwiegend im Bereich des Handwerks 
gewährt. Für die Förderung überbetrieblicher beruf-
licher Ausbildungsstätten und Berufsbildungszen-
tren wurden gemeinsam von den Bundesministerien 
für Bildung und Wissenschaft und für Wi rtschaft rd. 
223 Mio. DM für Investitionen verausgabt. Überbe-
triebliche Bildungsstätten — Berufsförderungs- und 
Berufsbildungswerke (vgl. Tz. 211) garantieren auch 
denjenigen eine angemessene berufliche Qualifizie-
rung, die zu ihrer beruflichen Bildung begleitender 
medizinischer, psychologischer und pädagogischer 
Hilfe bedürfen. Erhebliche Beträge wurden für die 
Qualifizierung des Personals der bet rieblichen Be-
rufsausbildung in den neuen Ländern aufgewendet 
(Personalqualifizierungsprogramm für die neuen 
Länder (PQO) 1991-1993, rd. 55,3 Mio. DM). 

78. Mit Hilfe von Modellversuchen werden neue 
Ansätze zur Verbesserung der beruflichen Bildung — 
insbesondere der Ausbildungsqualität — entwickelt 
und erprobt. Schwerpunktbereiche bei den laufen-
den Modellversuchen sind der Einsatz neuer Techni-
ken in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, die 
Erprobung neuer Ausbildungsmethoden, die Ent-
wicklung neuer Ausbildungsberufe, Hilfen zur Be-
rufsausbildung benachteiligter, behinderter und aus-
ländischer Jugendlicher sowie die Qualifizierung des 
Ausbildungspersonals und der Umweltschutz. Im 
Rahmen des „Innovationstransfers Berufsbildung" 
werden Transfer- und Entwicklungsvorhaben geför-
dert, die zur zügigen Angleichung des Quali-
fizierungsniveaus in den Regionen Deutschlands 
beitragen und die strukturelle Anpassung der Berufs-
bildung in den neuen Ländern an die laufenden oder 
zu erwartenden Änderungen in der Wi rtschaft und 
auf dem Arbeitsmarkt unterstützen. Mit diesen Pilot-
projekten werden zum einen berufspädagogische In-
novationen bekannt gemacht und verbreitet, zum an-
deren werden für spezifische Probleme der 
Berufsbildung in den neuen Ländern eigenständige 
Lösungsmöglichkeiten entwickelt. Die bisher geför-
derten Vorhaben betreffen u. a. neue Technologien, 
kaufmännische Ausbildung, Umweltschutz. 

79. Im Zuge der deutschen Einheit stellt sich die be-
rufliche Situation von Frauen in Ost und West unter-
schiedlich dar. Das Spektrum der von Frauen ge-
wählten und ausgeübten Berufe, das sich im Westen 
langsam aber kontinuierlich erweitert, verringert 
sich eher in den neuen Ländern aufgrund der wirt-
schaftlichen Umbruchsituation. Mit einer gemeinsa-
men Initiative unter dem Motto „Frauen geben Tech-
nik neue Impulse" sollen das Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft, die Bundesanstalt für Ar-
beit und die Generaldirektion Telekom deshalb über 
Möglichkeiten technischer Berufe für Frauen infor-
mieren. Hierbei gilt es, die Präsenz von Frauen in 
technikorientierten Berufen in allen Bereichen und 
auf allen Ebenen sichtbar zu machen und zu verstär-
ken sowie die Information von Schülerinnen, Eltern, 
Lehrkräften und Beratungspersonal zu verbessern. 
Schließlich sollen die Bet riebe dafür gewonnen wer-
den, vermehrt Frauen für technikorientierte Berufs-
ausbildungen einzustellen und ihnen bessere berufli-
che Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. 

Weiterbildung 

80. Das Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft hat die Situation von Erwachsenen eingehend 
analysiert, die aufgrund ihrer sozialen Situation, 
schulischer Defizite, ihrer Nationalität oder ihres 
Geschlechtes bisher keine volle berufliche Qualifi-
zierung erreicht haben. In einer vom Bundesinstitut 
für Berufsbildung durchgeführten langjährigen Mo-
dellversuchsreihe ist ein Konzept zur Weiterbildung 
dieser Personengruppen entwickelt und erprobt wor-
den. Es ist teilweise in die Förderung der Umschu-
lung nach dem Arbeitsförderungsgesetz eingegan-
gen. Das Konzept sieht drei Phasen vor, eine 
Vorbereitung, eine in der Regel 24-monatige Um-
schulung und eine Nachbetreuung. Die drei Phasen 
sind eng miteinander verknüpft. Neben der Weiter-
bildung im Betrieb wird die Umschulung in über-
betrieblichen Einrichtungen angeboten, die für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verstärkt Betriebs-
praktika organisiert haben. Zusätzlich zu den 
Fachausbildern werden die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von Sozialpädagogen gefördert und un-
terstützt, die sich auch um die Rahmenbedingungen 
der Umschulung kümmern. Zu den Rahmenbedin-
gungen gehören u. a. eine angemessene finanzielle 
Unterstützung und die Betreuung von Kindern, ins-
besondere von alleinerziehenden Frauen und Män-
nern, die in besonderem Maße auf eine qualifizierte 
Weiterbildung angewiesen sind. 

Mit Vorrang werden Frauen im Rahmen dieser Nach-
qualifizierung gefördert, z. B. Sozialhilfeempfänge-
rinnen und Frauen nach der Familienphase. Die Er-
kenntnisse aus der Modellversuchsreihe haben dazu 
beigetragen, daß das Bundesministerium für Frauen 
und Jugend im Jahre 1989 ein Programm zur Wieder-
eingliederung von Frauen in das Erwerbsleben nach 
der Familienphase startete. Bei der Auswahl der Be-
rufe für die berufliche Weiterbildung der Frauen wird 
der Bedarf der jeweiligen Arbeitsmarktregion be-
rücksichtigt. 

81. Die technischen, wi rtschaftlichen und sozialen 
Veränderungen in unserer Gesellschaft stellen die 
Berufstätigen vor immer neue Anforderungen. Der 
beruflichen Qualifizierung, vor allem durch ständige 
Weiterbildung in der Verbindung von Arbeiten und 
Lernen, kommt daher eine große Bedeutung zu — im 
Interesse des einzelnen, der Wi rtschaft und der Ge-
sellschaft (vgl. Tz. 56, 57). Nur durch große gemein-
same Anstrengungen von Staat, Wirtschaft und allen 
gesellschaftlichen Kräften kann die Weiterbildung zu 
einem gleichwertigen Teil unseres Bildungswesens 
ausgebaut werden, der die herkömmlichen Bereiche 
Schule, Berufsausbildung und Hochschule ergänzt. 
Dies ist der Hintergrund der 1987 vom Bundesmini-
ster für Bildung und Wissenschaft ins Leben gerufe-
nen „Konzertierten Aktion Weiterbildung" . Sie trägt 
durch den übergreifenden Dialog der Beteiligten der 
Weiterbildung dazu bei, die auf den einzelnen und 
die Gesellschaft zukommenden Herausforde rungen 
rechtzeitig zu erkennen, Perspektiven und Konzepte 
zu entwickeln, bei der Lösung neuer Aufgaben zu-
sammenzuarbeiten und die Öffentlichkeit auf die Be-
deutung der Weiterbildung aufmerksam zu machen. 
Die Bundesregierung fördert den Ausbau der Weiter- 
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bildung im Rahmen ihrer Kompetenzen und finan-
ziellen Möglichkeiten, insbesondere durch Modell-
vorhaben, Forschungsprojekte und die staatliche 
Anerkennung wichtiger außerschulischer Fortbil-
dungsabschlüsse. 

Hochschule, Wissenschaft 

82. Bildung und Wissenschaft sind entscheidende 
Grundlagen der kulturellen, wi rtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung des Standorts Deutschland. Die 
Verantwortung für diese Bereiche liegt hauptsächlich 
bei den Ländern. Die Bundesregierung hat im Rah-
men ihrer Zuständigkeit diesem Politikbereich be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet und in Zusam-
menwirken mit den Ländern Maßnahmen zur 
Sicherung von Qualität und Leistungsfähigkeit in 
Hochschule und Forschung entwickelt (vgl. das Eck-
wertepapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 
Vorbereitung des bildungspolitischen Spitzenge-
sprächs 1993). 

83. Für den Hochschulausbau sind auch in den kom-
menden Jahren erhebliche Mittel notwendig. Der 
Bund stellt hierfür in den alten und den neuen Län-
dern 1993 und 1994 1,68 Mrd. DM bereit. In der Fi-
nanzplanung ab 1995 sind jährlich 1,6 Mrd. DM vor-
gesehen. Dabei haben der verstärkte Ausbau der 
Fachhochschulen sowie die Hochschulen in den neu-
en Ländern besondere Priorität. Speziell zum Ausbau 
der Hochschulen in den neuen Ländern sind in der 
Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 1991/92 Vor-
haben mit einem Gesamtvolumen von 878,5 Mio. DM 
vom Bund zu 50 % mitfinanziert worden. Damit 
konnten Investitionen ohne Verzögerungen fortge-
führt, dringende Bau- und Sanierungsmaßnahmen 
begonnen und Hochschuleinrichtungen schnell mit 
wissenschaftlichen Großgeräten, Computern und 
Büchergrundbeständen ausgestattet werden. Der Fi-
nanzbedarf wird beträchtlich steigen, wenn die vom 
Wissenschaftsrat empfohlenen Planungen umgesetzt 
und zum Rahmenplan angemeldet werden. 

Mit dem Erneuerungsprogramm für Hochschule und 
Forschung in den neuen Ländern (Hochschulerneue-
rungsprogramm) vom Juli 1991, das im Juli 1992 über-
prüft und auf insgesamt 2,427 Mrd. DM aufgestockt 
wurde, stellen Bund und neue Länder Soforthilfen 
zur personellen Erneuerung der Hochschulen in Ost-
deutschland, zum Erhalt des wissenschaftlichen Po-
tentials und zur Sicherung der Infrastruktur in Wis-
senschaft und Forschung bereit (Finanzierung im 
Verhältnis von 75 zu 25 bis Ende 1996). Darin enthal-
ten sind 410 Mio. DM aus dem Gemeinschaftswerk 
„Aufschwung Ost" für 1991 und 1992. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Max-
Planck-Gesellschaft erhalten nach einem Beschluß 
der Regierungschefs von Bund und Ländern vom De-
zember 1989 in den nächsten 5 Jahren (1991 bis 1995) 
in den alten Ländern jährlich 5 % mehr Mittel, damit 
auch dadurch die Forschung nachdrücklich gefördert 
werden kann. In den neuen Ländern wurden bisher, 
dem Bedarf entsprechend, deutlich höhere Steige-
rungsraten erreicht. 

84. Aufgrund einer Bund-Länder-Vereinbarung aus 
dem Jahre 1989 über die gemeinsame Förderung von 
Graduiertenkollegs werden mittlerweile in den alten 
Ländern knapp 200 Graduiertenkollegs gefördert 
(Finanzvolumen 1993: 73 Mio. DM). 

Für die Jahre 1990 bis 1994 ist die Schaffung von bis 
zu 40 000 zusätzlichen Studentenwohnraumplätzen 
beabsichtigt. Der Bund stellt dafür 600 Mio. DM be-
reit; zusammen mit den Finanzierungsanteilen der 
alten Länder und Träger ergibt sich ein Investitions-
volumen von rd. 2 Mrd. DM. Darüber hinaus stellt 
der Bund bundeseigene bebaute und unbebaute 
Grundstücke für den Studentenwohnraum verbilligt 
zur Verfügung (Preisnachlässe bis zu 50 bzw. 80 % 
des Verkehrswertes). 

Zur Zeit stehen in den neuen Ländern noch für rd. 
zwei Drittel aller Studierenden Wohnheimplätze zur 
Verfügung. Die Versorgungsquote mit Studenten-
wohnraum wird auf merklich unter 50 % sinken, 
wenn die Überbelegung durch Sanierung abgebaut 
wird und abbruchreife Gebäude wegfallen. Da es 
derzeit keinen p rivaten Wohnungsmarkt gibt, kommt 
dem Studentenwohnraumbau besondere Bedeutung 
zu. Als Sofortmaßnahme hat der Bund den neuen 
Ländern dafür 1991 und 1992 rd. 230 Mio. DM zur 
Verfügung gestellt. Weitere Bundesmittel in Höhe 
von 250 Mio. DM stehen für Sanierungs- und Neu-
baumaßnahmen ab 1993 bis 1997 zur Verfügung. 
Durch Komplementärmittel der Länder und durch 
den Trägeranteil entsteht ein Investitionsvolumen 
von insgesamt rd. 400 Mio. DM. 

Auch in den neuen Ländern sind inzwischen die 
Grundlagen für die Begabtenförderung und die För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses, insbe-
sondere über die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geschaffen worden. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten ist auch die Förderung mit Promo-
tionsstipendien und anderen Stipendien voll ange-
laufen. 

85. Die Integration behinderter Studienbewerber 
und Studierender in den Hochschulbereich erfordert 
besondere Fördermaßnahmen. Hierzu gehören — 
neben der behindertengerechten Ausstattung von 
Hochschuleinrichtungen — frühzeitig einsetzende 
Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen. Der Bun-
desminister für Bildung und Wissenschaft finanziert 
deshalb seit 1982 eine zentrale Beratungsstelle für 
behinderte Studienbewerber und Studierende beim 
Deutschen Studentenwerk. Ihre Hauptaufgaben sind 
die Dokumentation der Studienmöglichkeiten für Be-
hinderte und chronisch kranke Studieninteressierte 
und Studierende in den alten und jetzt auch neuen 
Ländern, die weitere Information und Beratung die-
ses Personenkreises über Studienmöglichkeiten so-
wie die Mitwirkung an ihrer Verbesserung. Ferner 
unterstützt die Bundesregierung die Betreuung be-
hinderter Studenten in Selbsthilfegruppen in ganz 
Deutschland. 

Eine Bestandsaufnahme der Studiensituation Behin-
derter in den neuen Ländern soll mit dem Projekt 
„Studieren mit Behinderungen in den neuen Bundes-
ländern" geleistet werden. Das seit Anfang 1993 lau-
fende Projekt „Studienbedingungen und Studienver- 
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halten von Behinderten" soll Auskunft geben über 
Probleme der konkreten Lebens- und Studiensitua-
tion von Behinderten mit dem Ziel, die Studienbedin-
gungen und die Beratungspraktiken von Hochschu-
len zu verbessern und zu einer neuartigen 
Vernetzung von Betreuungs- und Beratungsdiensten 
zu kommen. 

Ausbildungsförderung 

86. Den Kern der sozialen Sicherung für Schüler und 
Studenten bildet die Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). 
In einigen Ländern bestehen darüber hinaus ergän-
zende Fördermöglichkeiten für Schüler, die nach 
dem BAföG nicht förderungsberechtigt sind. Zum 1. 
Januar 1991 wurde durch den Einigungsvertrag der 
Geltungsbereich des BAföG auf das Gebiet der ehe-
maligen DDR ausgedehnt. 

In der verhältnismäßig kurzen Zeitspanne seit dem 
Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland 
wurde in den neuen Ländern eine funktionierende 
Förderungsverwaltung aufgebaut: Insgesamt sind 
216 Ämter für Ausbildungsförderung im kommuna-
len Bereich bei den Kreisen und kreisfreien Städten 
und 15 Ämter für Ausbildungsförderung im Hoch-
schulbereich bei den Studentenwerken eingerichtet 
worden. Mit der Einrichtung der Obersten Landesbe-
hörden für Ausbildungsförderung in allen neuen 
Ländern wurden die grundlegenden Voraussetzun-
gen für den Vollzug durch die Länder geschaffen. In 
einem breit angelegten Schulungs- und Betreuungs-
programm, das vom Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft mit Hilfe des Deutschen Studen-
tenwerkes durchgeführt und mit 2,3 Mio. DM finan-
ziert wurde, sind seit Oktober 1990 rd. 700 Mit-
arbeiter in den neu gebildeten Ämtern für 
Ausbildungsförderung für den Vollzug des Gesetzes 
geschult worden; zusätzlich wurden die einzelnen 
Ämter durch fachkundige Berater aus den Ämtern in 
den alten Ländern bis Ende 1992 beraten und be-
treut. 

Der Übergang vom Stipendienrecht der DDR auf die 
Ausbildungsförderung nach dem BAföG setzte Aus-
nahme- und Anpassungsregelungen voraus, um der 
besonderen Situation in den neuen Ländern Rech-
nung zu tragen. So wurde durch den Einigungsver-
trag zur Einführung des BAföG zum 1. Januar 1991 
folgende Übergangsregelung geschaffen: 

Bis zur endgültigen Bescheiderteilung nach dem 
BAföG wurde für die Monate Januar bis ein-
schließlich März 1991 Ausbildungsförderung in 
Höhe des im Dezember 1990 nach DDR-Recht ge-
zahlten Stipendiums gewährt. 

Die besondere Situation bei den Einkommen in 
den neuen Ländern wurde durch eine Änderung 
der Einkommensanrechnung berücksichtigt. 

Auch die dem Einigungsvertrag nachfolgende Ge-
setzgebung war darauf gerichtet, die Entwicklung in 
den neuen Ländern zu berücksichtigen. Die Bundes-
regierung und der Gesetzgeber reagie rten bereits 
durch zwei Änderungsgesetze flexibel auf speziell in 

den neuen Ländern aufgetretene Probleme. Mit dem 
14. Änderungsgesetz vom 30. Juli 1991 wurde z. B. bei 
der Einkommensanrechnung eine Aktualisierungs-
möglichkeit geschaffen und damit kurzfristig der 
veränderten Einkommenssituation in den neuen Län-
dern Rechnung getragen. Damit konnte ein aufge-
kommenes Problem gelöst werden. 

Mit dem 15. BAföG-Änderungsgesetz vom 19. Juni 
1992, das am 1. Juli 1992 in Kraft getreten ist, wurde 
der Grundbedarf an das Niveau der alten Länder an-
geglichen. Er beträgt seit Herbst 1992 für Studieren-
de einheitlich 570 DM. Studentinnen und Studenten 
erhalten nunmehr in den alten Ländern Ausbildungs-
förderung bis zu 940 DM monatlich, in den neuen 
Ländern bis zu 855 DM monatlich. Der noch verblei-
bende Unterschied der Förderungshöchstsätze ist in 
erster Linie auf das unterschiedliche Mietniveau zu-
rückzuführen, dem differenzie rte Regelungen des 
sog. Wohnbedarfs im BAföG und des Wohnzuschlags 
in der Härteverordnung Rechnung tragen. Insgesamt 
konnte mit den Verbesserungen des 15. BAföG-Än-
derungsgesetzes ein weiterer Schritt zur Schaffung 
gleicher Lebensverhältnisse in Ost und West vollzo-
gen werden. 

Durch das 16. BAföG-Änderungsgesetz vom 13. Juli 
1993 wurde die Studienabschlußförderung bis zum 
30. September 1996 verlängert. Damit bleibt gewähr-
leistet, daß Studierende, die nicht wegen mangeln-
der Leistungsbereitschaft, sondern wegen der derzeit 
noch problematischen Studienbedingungen ihre 
Ausbildung erst nach Ablauf der Förderungshöchst-
dauer beenden können, in der Examensphase wirt-
schaftlich abgesichert und nicht auf eine Erwerbstä-
tigkeit angewiesen sind. 

Im vereinigten Deutschland wurden 1992 rd. 600 000 
Schüler und Studenten nach dem BAföG gefördert. 
Bund und Länder wendeten rd. 4 Mrd. DM für die 
Ausbildungsförderung auf. 

Um die bundesrechtlichen Regelungen zur Unter-
stützung von Familien mit Kindern in der Ausbil-
dungsförderung vollständig darzustellen, muß die 
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz im Zusammenhang mit dem 
Familienlastenausgleich gesehen werden. Durch den 
ab 1. Januar 1990 verbesserten Einkommenssteuerta-
rif werden auch Familien mit Kindern wi rtschaftlich 
entlastet. Diese Entlastung wird ergänzt durch ein 
duales System direkter Leistungen in Form von Kin-
dergeld und ggf. Kindergeldzuschlag und indirekter 
Leistungen in Form von Steuervergünstigungen (vgl. 
Tz. 267, 323). 

Europäische Aspekte der Bildungspolitik 

87. Im Bereich der beruflichen Bildung hat die Euro-
päische Gemeinschaft deutliche Akzente gesetzt und 
insbesondere die Rolle der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung für die Realisierung des Europäischen 
Binnenmarktes betont. Am 22. Juli 1991 beschloß der 
Rat das Aktionsprogramm PETRA II (Aktionspro-
gramm für die Berufsbildung Jugendlicher und zur 
Vorbereitung der Jugendlichen auf das Erwachse-
nen- und Erwerbsleben), daß das seit 1988 laufende 

 



Drucksache 12/7130 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Programm mit erweitertem Aktionsbereich und er-
höhtem Budget fortsetzt. Das Programm soll durch 
besondere Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene die 
Politik der Mitgliedstaaten ergänzen und dazu bei-
tragen, das Niveau und die Qualität der beruflichen 
Erstausbildung anzuheben. 

Das Ende Mai 1990 verabschiedete Programm FOR-
CE hat zum Ziel, die berufliche Weiterbildung in der 
Gemeinschaft auf allen Ebenen und für alle Erwerbs-
tätige zu fördern. Einen weiteren Schwerpunkt stellt 
das EUROTECNET-Programm dar, dessen Ziel die 
Förderung der Aktivitäten der Mitgliedstaaten zur 
Anpassung der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
an die veränderten Qualifikationsanforderungen 
durch neue Informationstechnologien ist. Dieses Pro-
gramm wurde durch Ratsbeschluß vom 18. Dezember 
1989 für weitere fünf Jahre verlängert. 

Die hohe wirtschafts-, beschäftigungs- und sozialpo-
litische Bedeutung der beruflichen Weiterbildung 
wird durch eine Empfehlung des Rates vom 1. Juni 
1993 über den Zugang zur beruflichen Weiterbildung 
unterstrichen, deren Ziel es ist, den Zugang der Ar-
beitnehmer in der Europäischen Union zur berufli-
chen Weiterbildung während ihres gesamten Er-
werbslebens zu verbessern. 

Das LINGUA-Programm, das sich vor allem an 
Fremdsprachenlehrer und -ausbilder, Hochschulen 
(Sprachstudenten, Lehr- und Verwaltungspersonal), 
Unternehmen, Berufsverbände und Jugendliche in 
der Berufsausbildung wendet, wird fortgeführt. Es 
soll neue Impulse für das Erlernen von Fremdspra-
chen geben und zu einem verbesserten Fremdspra-
chenunterricht in den Mitgliedstaaten beitragen. 

88. Von erheblicher Bedeutung für die Verwirkli

-

chung des Binnenmarktes sowie die Entwicklung 

eines europäischen Sozial- und Bildungsraumes sind 
auch die Aktionsprogramme der Europäischen Union 
im Hochschulbereich. Das COMETT-Programm zur 
Förderung der Zusammenarbeit von Hochschulen 
und Wirtschaft im Technologiebereich wurde daher 
Ende 1988 für fünf Jahre (1990 bis 1994) verlängert. 
Das ERASMUS-Programm von 1987, das 1989 eben-
falls bis 1994 verlängert wurde, hat zum Ziel, die 
Mobilität der Studenten und des Lehrpersonals zu 
erhöhen und die Zusammenarbeit zwischen Hoch-
schulen in den Mitgliedstaaten zu fördern. Die Zu-
sammenarbeit im Hochschulwesen zur Mobilitätsför-
derung wurde durch das TEMPUS-Programm mit 
Beschluß des Rates vom 7. Mai 1990 auf die Staaten 
Mittel- und Osteuropas ausgedehnt. TEMPUS soll 
die Entwicklung und Erneuerung der Hochschulsy-
steme in den Ländern Mittel- und Osteuropas durch 
die Zusammenarbeit mit Pa rtnern in der Europäi-
schen Union fördern. Es soll dazu beitragen, den Be-
darf an hochqualifizierten Arbeitskräften in diesen 
Ländern zu decken. 

Durch das seit 1988 bestehende Netzwerk zur Förde-
rung der beruflichen Bildung von Frauen IRIS, das 
stetig erweitert und nun von der Europäischen Korn-
mission bis 1998 verlängert wurde und die 1990 initi-
ierte ESF-Gemeinschaftsinitiative „Neue Chancen 
für Frauen (NOW)" wurden wesentliche Impulse für 
die Frauenförderung in der beruflichen Bildung und 
der Weiterbildung gegeben. 

So wurden das Ziel der Chancengleichheit und die 
Verbesserung der Situation von Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt durch Maßnahmen der beruflichen Quali-
fizierung, Beratung und Weiterbildung im Rahmen 
der jüngsten Reform der Strukturfonds in die ESF-

-Verordnung ausdrücklich aufgenommen. 

III. Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen 

1. Arbeitsrecht 

89. Das Arbeitsrecht hat in der Bundesrepublik 
Deutschland in jahrzehntelanger Entwicklung einen 
hohen Stand erreicht. Wie jeder andere Teil unserer 
Rechtsordnung muß sich auch das Arbeitsrecht in der 
täglichen Praxis bewähren. Die dabei maßgeblichen 
Prüfkriterien können nicht für alle Zeiten und unter 
allen Bedingungen dieselben sein: Der Wandel ge-
sellschaftlicher Anschauungen sowie technische und 
wirtschaftliche Veränderungen erfordern eine Wei-
terentwicklung des Arbeitsrechts. Dabei hat sich das 
Arbeitsrecht daran zu orientieren, daß es in erster 
Linie Arbeitnehmerschutzrecht ist. Unverzichtbare 
Schutzfunktionen dürfen nicht beeinträchtigt wer-
den. 

Im übrigen vermag die Gesetzgebung auf dem Ge

-

biet des Arbeitsrechts im allgemeinen nur den Min

-

deststandard zu setzen und den institutionellen Rah

-

men zur Verfügung zu stellen, innerhalb dessen die 
Tarifvertragsparteien sowie Arbeitgeber und Be-
triebsräte die Arbeitsbedingungen regeln und damit 
auch den jeweils aktuellen Erfordernissen vor Ort an-
passen können. 

Neuregelung der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall 

90. Durch die vorgesehene umfassende Neurege-
lung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall wird 
die verfassungswidrige Ungleichbehandlung zwi-
schen Arbeitern und Angestellten beseitigt und eine 
Angleichung der unterschiedlichen Vorschriften der 
alten und neuen Länder vorgenommen. Darüber 
hinaus wird der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts entspro-
chen, nach der die Regelung in § 1 Abs. 3 Lohnfort-
zahlungsgesetz, die die geringfügig Beschäftigten 
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von der Lohnfortzahlung ausnimmt, gegen Artikel 
119 des EG-Vertrages verstößt und nicht mehr anzu-
wenden ist. 

Neuregelung der gesetzlichen Kündigungsfristen 

91. Am 15. Oktober 1993 ist das Gesetz zur Verein-
heitlichung der Kündigungsfristen von Arbeitern und 
Angestellten (Kündigungsfristengesetz) in Kraft ge-
treten. Die Neuregelung schuf für Arbeiter und An-
gestellte in den alten und neuen Ländern einheitliche 
gesetzliche Kündigungsfristen und beseitigte damit 
in den alten Ländern einen der letzten verbliebenen 
Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten 
im Bereich des individuellen Arbeitsrechts. Zugleich 
entfiel damit der einzige wesentliche arbeitsgesetz-
liche Unterschied zwischen Arbeitnehmern in den 
alten und neuen Ländern. Die beiderseits einzuhal-
tende Grundkündigungsfrist beläuft sich jetzt ein-
heitlich auf vier Wochen zum 15. oder Ende eines 
Kalendermonats. Die verlängerten Kündigungsfri-
sten für die Arbeitgeberkündigung betragen zwi-
schen einem Monat zum Monatsende nach zweijäh-
riger Betriebszugehö rigkeit und sieben Monaten 
zum Monatsende nach zwanzigjähriger Betriebszu-
gehörigkeit (jeweils ab dem 25. Lebensjahr des Ar-
beitnehmers gerechnet). Damit verlängern sich die 
gesetzlichen Kündigungsfristen für rund 14,5 Mio. 
Arbeiter in Ost und West, für rund 3,5 Mio. Angestell-
te in den neuen Ländern sowie für die Angestellten in 
den alten Ländern in Bet rieben mit nicht mehr als 
zwei Angestellten. Das Gesetz sieht die Möglichkeit 
vor, in Tarifverträgen vom Gesetz abweichende Kün-
digungsfristen zu vereinbaren. Die Kündigungsfri-
sten nach dem Seemannsgesetz und für in Heimar-
beit Beschäftigte nach dem Heimarbeitsgesetz sind 
entsprechend angepaßt worden. 

Heimarbeit in den neuen Ländern 

92. Nach dem Einigungsvertrag finden das Heimar-
beitsgesetz und die dazu ergangene Durchführungs-
verordnung seit dem 1. Juli 1991 auch in den neuen 
Ländern Anwendung. Damit sind die Voraussetzun-
gen für einen angemessenen Schutz der in Heimar-
beit Beschäftigten geschaffen. 

Nach dem Recht der ehemaligen DDR waren Heim-
arbeiter Werktätige und hatten daher dieselben 
Rechte wie diese. In der Bundesrepublik Deutsch-
land sind Heimarbeiter keine Arbeitnehmer, aber 
gelten wie diese als besonders schutzbedürftig. 
Durch ungünstige strukturelle Gegebenheiten, fami-
liäre Verpflichtungen, wie Kindererziehung, Betreu-
ung von pflegebedürftigen Angehörigen oder eine 
eigene Behinderung, sind sie oft nicht in der Lage, 
einer regelmäßigen Arbeit in einem Bet rieb nach-
zugehen und müssen deshalb zu Hause arbeiten. 
Ausreichender Schutz vor einer unsozialen und un-
gerechten Behandlung werden durch das Heimar-
beitsgesetz und die do rt  vorgesehenen staatlichen 
Einrichtungen und Heimarbeitsausschüsse gewähr-
leistet. Diese Ausschüsse können wie Tarifvertrags-
parteien für die in Heimarbeit Beschäftigten — jetzt 

auch in den neuen Ländern — die Entgelte, den Ur-
laub sowie sonstige Arbeitsbedingungen festlegen. 
Die Überwachung der Einhaltung der zugunsten der 
in Heimarbeit Beschäftigten festgesetzten Arbeitsbe-
dingungen und gesetzlich geregelten Schutzbestim-
mungen durch die Auftraggeber obliegt den Arbeits-
ministern der Länder. Diese haben zum Teil die vor 
allem zur staatlichen Entgeltüberwachung notwen-
digen Stellen eingerichtet. Inzwischen sind von den 
Heimarbeitsausschüssen für nahezu alle Wirtschafts-
bereiche in den neuen Ländern Entgeltregelungen 
und Regelungen über die sonstigen Arbeitsbedin-
gungen festgesetzt worden. Diese werden im An-
schluß an die Tarifabschlüsse für die vergleichbaren 
Betriebsarbeiter entsprechend angepaßt. 

Umsetzung des Betriebsverfassungsgesetzes in 
den neuen Länder 

93. Der Übergang von der Planwirtschaft zur Sozia-
len Marktwirtschaft in der damaligen DDR hat be-
reits frühzeitig auch die Übertragung der gesetzli-
chen Vorschriften über die Mitbestimmungsrechte 
der Arbeitnehmer auf Betriebsebene erfordert. 

Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Bet rieben 
ist in der Bundesrepublik Deutschland seit Jahrzehn-
ten ein tragender Grundpfeiler der Wirtschafts- und 
Sozialordnung. Sie hat sich in den Zeiten des Wieder-
aufbaus nach dem Krieg und des wi rtschaftlichen 
Aufschwungs bewährt. Aber gerade auch in Kri-
senzeiten konnten mit der Mitbestimmung die 
durch wirtschaftlichen Strukturwandel ausgelösten 
Schwierigkeiten bewältigt werden. 

Die Bildung marktwirtschaftlicher Strukturen in der 
ehemaligen DDR sollte daher von Anfang an von der 
Mitbestimmung begleitet werden, um die Aufgaben, 
die die Einführung einer Währungs-, Wi rtschaft- und 
Sozialunion mit sich brachte, im Interesse sowohl der 
Arbeitnehmer als auch der Unternehmen sozial f ried-
lich lösen zu können. 

Dementsprechend enthielt bereits der 1. Staatsver-
trag vom 18. Mai 1990 die Verpflichtung, das Be-
triebsverfassungsgesetz 1972 (BetrVG) mit Beginn 
der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in Kraft 
zu setzen. Mit dem sog. Mantelgesetz vom 21. Juni 
1990 ist dieses Gesetz mit Übergangsbestimmungen 
am 1. Juli 1990 auf das Gebiet der damaligen DDR 
übergeleitet worden. Mit dem Einigungsvertrag ist 
darüber hinaus das Sprecherausschußgesetz in den 
neuen Ländern in Kraft gesetzt worden. 

Um in der Umbruchsituation schnellstmöglich in den 
Betrieben der ehemaligen DDR die bestehenden Be-
triebsgewerkschaftsleitungen durch demokratisch 
legitimierte Arbeitnehmervertretungen zu ersetzen, 
hat bereits das sog. Mantelgesetz in § 30 Nr. 3 eine 
Übergangsregelung zu § 13 BetrVG vorgesehen, wo-
nach die erstmaligen Bet riebsratswahlen nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz bis zum 30. Juni 1991 
stattfinden konnten. Zusätzlich war bis zum 30. Okto-
ber 1990 ein vereinfachtes Wahlverfahren nach de-
mokratischen Grundsätzen zugelassen, welches den 
Betrieben der ehemaligen DDR ermöglichen sollte, 
kurzfristig eine demokratisch legitimie rte Arbeitneh- 
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mervertretung zur Wahrnehmung der Arbeitnehmer-
interessen, begrenzt bis zum 30. Juni 1991, zu wäh-
len. 

Die Umstellung von einem staatlich verordneten 
Alleinvertretungsanspruch des FDGB auf ein frei-
heitliches Betriebsrätesystem mit demokratisch legi-
timierten Arbeitnehmervertretern ist so flächendek-
kend und weitgehend nahtlos gelungen. Die 
Betriebsräte in den neuen Ländern können nunmehr 
im Rahmen der ihnen zugewiesenen Beteiligungs-
rechte, unabhängig und an den Gegebenheiten der 
jeweiligen betrieblichen Situation orientiert, die 
Interessen aller im Bet rieb beschäftigten Arbeitneh-
mer wahrnehmen. 

94. Wo das in den alten Ländern bereits eingespielte 
System in den neuen Ländern zu Problemen oder 
unbefriedigenden Ergebnissen führte, sind rechtzei-
tig entsprechende Maßnahmen ergriffen worden: 

— So sind die Arbeitnehmer vor Ort in zahlreichen 
Schulungsveranstaltungen, die vor allem von den 
Gewerkschaften mit finanzieller Unterstützung 
der Bundesregierung durchgeführt worden sind, 
mit den für sie neuen Regeln der Mitbestimmung 
vertraut gemacht worden. Insgesamt sind hierzu 
von der Bundesregierung bis zum 31. März 1993 
rund 57 Mio. DM für 5 232 Veranstaltungen be-
willigt worden. 

— Des weiteren ist das Gesetz über die Spaltung der 
von der Treuhandanstalt verwalteten Unterneh-
men (SpTrUG) betriebsverfassungsrechtlich ab-
gesichert worden. Den Bet riebsräten ist in den 
Fällen, in denen die Unternehmensspaltung mit 
einer Betriebsspaltung verbunden ist und folglich 
damit auch das Amt des Bet riebsrats an sich been-
det wäre, ein Übergangsmandat für längstens drei 
Monate zur weiteren Wahrnehmung der Inte-
ressen der betroffenen Arbeitnehmer eingeräumt 
worden (vgl. § 13 SpTrUG). 

Die im Zuge der notwendigen Betriebssanierun-
gen, Privatisierungen und Stillegungen unaus-
weichlichen Entlassungen mußten sozial abgefe-
dert werden. Mit ausdrücklicher Billigung der 
Bundesregierung konnte aufgrund einer zwi-
schen der Treuhandanstalt und den Gewerkschaf-
ten getroffenen Vereinbarung vermieden werden, 
daß der Grundsatz „Kein Sozialplan bei Betriebs-
änderungen im Falle des Fehlens finanzieller Mit-
tel der Unternehmen" in den neuen Ländern auf-
grund der dortigen schwierigen wi rtschaftlichen 
Lage zum Regelfall wurde. Die Vereinbarung 
stellt sicher, daß alle Arbeitnehmer in von der 
Treuhandanstalt verwalteten Unternehmen einen 
realisierbaren Sozialplananspruch auch dann er-
halten, wenn ein Unternehmen über keine ausrei-
chenden Mittel zur Finanzierung eines Sozial-
plans verfügt. Die Verteilung des von der 
Treuhandanstalt zur Verfügung gestellten Sozial-
planvolumens ist ausschließlich den Betriebspart-
nern überlassen, die unter Berücksichtigung von 
Beschäftigungsdauer, Alter, sozialen Verhältnis-
sen und sonstigen Faktoren der betroffenen 
Arbeitnehmer betriebsspezifische Regelungen 
schaffen können. 

Europäische Betriebsräte 

95. Die Verwirklichung des Europäischen Binnen-
marktes zum 1. Januar 1993 führte zum weltweit 
größten Wirtschafts- und Sozialraum und erfordert 
auch für die Arbeitnehmervertreter die Möglichkeit 
einer grenzüberschreitenden Kooperation. 

Nach dem Scheitern der sog. Vredeling-Initiative hat 
die Kommission der Europäischen Gemeinschaft 1991 
einen modifizierten Entwurf für eine „Richtlinie zur 
Einsetzung Europäischer Betriebsräte " vorgeschla-
gen. Ziel dieser Richtlinie soll es sein, Informations-
und Konsultationsrechte der Arbeitnehmer in ge-
meinschaftsweit operierenden Unternehmen und 
Konzernen zu verankern und damit die Grundlage zu 
einem institutionalisierten Dialog über die Binnen-
grenzen hinweg zu schaffen. 

Diese Zielsetzung wird von der Bundesregierung 
nachdrücklich unterstützt, da sie eine Chance bietet, 
die soziale Dimension des Europäischen Binnen-
marktes in diesem bedeutsamen Bereich zu verwirk-
lichen. 

Umfang, Zusammensetzung, Zuständigkeiten und 
Arbeitsweise des Europäischen Bet riebsrats sollen in 
der Richtlinie nur als Mindestvoraussetzungen gere-
gelt werden. In erster Linie sollen diese Inhalte durch 
den Abschluß einer Vereinbarung zwischen der je-
weiligen Unternehmens- oder Konzernleitung 
einerseits und einem besonderen Verhandlungsgre-
mium, welches sich aus Vertretern der Arbeitnehmer 
des Unternehmens bzw. Konzerns zusammensetzt, 
festgelegt werden. Durch die so gegebene Möglich-
keit der flexiblen Ausgestaltung kann den unter-
schiedlichen organisatorischen und strukturellen Be-
sonderheiten in den einzelnen Konzernunternehmen 
am besten Rechnung getragen werden. 

Kommt zwischen den Verhandlungspartnern trotz 
Wunsch des besonderen Verhandlungsgremiums in-
nerhalb eines Jahres keine Vereinbarung über die 
Einsetzung eines Europäischen Bet riebsrates (EBR) 
zustande, so ist nach den im Anhang der Richtlinie 
ausgewiesenen Mindestbedingungen über Informa-
tions- und Konsultationsrechte der Arbeitnehmer ein 
sog. „Mindest-EBR" einzurichten. 

Die nach dem Richtlinienentwurf vorgesehenen Be-
teiligungsrechte des Europäischen Bet riebsrates be-
schränken sich ausschließlich auf Informations- und 
Konsultationsrechte. Der Europäische Bet riebsrat be-
sitzt keine Mitbestimmungsrechte; er kann die 
Durchführung von Unternehmensentscheidungen 
weder blockieren noch verhindern. 

Des weiteren hat die Einrichtung eines Europäischen 
Betriebsrats nicht die Harmonisierung einzelstaatli-
cher Regelungen zur Arbeitnehmermitwirkung zum 
Ziel. Die unterschiedlichen Strukturen der nationa-
len Interessenve rtretungen bleiben ausdrücklich un-
berührt. 

Der Richtlinienentwurf erfüllt inzwischen die Anlie-
gen der Bundesregierung nach Aufnahme einer Ten-
denzschutzbestimmung sowie der Verankerung des 
Grundsatzes der vertrauensvollen Zusammenarbeit. 
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Nachdem der Entwurf wegen des Widerstandes des 
Vereinigten Königreichs im Ministerrat nicht mit der 
bisher erforderlichen Einstimmigkeit (A rt . 100 EG

-

-Vertrag) verabschiedet werden konnte, soll nunmehr 
entsprechend dem Protokoll über die Sozialpolitik 
des Vertrages von Maastricht weiterverfahren wer-
den. 

Arbeitsnachweisgesetz 

96. Zur Umsetzung der sogenannten Nachweis-
richtlinie der EG (91/533/EWG) wird die Bundesre-
gierung den Entwurf eines Gesetzes über den Nach-
weis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden 
wesentlichen Bedingungen (Arbeitsnachweisgesetz) 
vorlegen. Mit diesem Gesetz wird jeder Arbeitgeber 
verpflichtet, dem Arbeitnehmer einen schriftlichen 
Nachweis über die wesentlichen Vertragsbedingun-
gen auszuhändigen, soweit diese nicht bereits in 
einem schriftlichen Arbeitsvertrag oder in einem son-
stigen aus Anlaß der Einstellung dem Arbeitnehmer 
ausgehändigten Schriftstück festgehalten sind. Ziel 
ist es, sowohl für die Arbeitgeber als auch für die 
Arbeitnehmer mehr Sicherheit durch bessere Kennt-
nis ihrer Rechte und Pflichten zu schaffen. Das ge-
plante Gesetz dient neben dem Schutz der Arbeit-
nehmergruppen, die regelmäßig keinen schriftlichen 
Arbeitsvertrag erhalten, auch der Vermeidung ar-
beitsrechtlicher Streitigkeiten während oder bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses und schafft da-
durch mehr Rechtsklarheit. 

Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der 
Arbeitnehmer 

97. Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß 
sich ein wirksamer Datenschutz für die beim Arbeit-
geber anfallenden sensiblen Daten der Arbeitneh-
mer wirkungsvoller durch ein eigenständiges, be-
reichsspezifisches Gesetz, das den Besonderheiten 
dieser Rechtsmaterie Rechnung trägt, gewährleisten 
läßt, als durch die allgemeinen datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen. Die Sensibilität der Arbeitneh-
merdaten und der Einsatz der elektronischen Daten-
verarbeitung im Personalwesen erfordern eine sehr 
sorgfältige Konzeption und Ausgestaltung der ge-
setzlichen Regelung, die die jeweilige Verarbei-
tungsmöglichkeit berücksichtigt. Die Bundesregie-
rung hat mit den umfangreichen Vorbereitungen für 
dieses Gesetz begonnen. 

Änderung der Pfändungsfreigrenzen für 
Arbeitseinkommen 

98. Zum 1. Juli 1992 ist das Sechste Gesetz zur Ände-
rung der Pfändungsfreigrenzen in Kraft getreten. Es 
paßt die bis dahin lange Zeit unverände rt  gebliebe-
nen pfändungsfreien Beträge bei der Zwangsvoll-
streckung in Lohnforderungen den geänderten wirt-
schaftlichen Bedingungen an und gibt darüber 
hinaus dem Schuldner die Möglichkeit, im Einzelfall 
eine Heraufsetzung des unpfändbaren Teils seines 
Arbeitseinkommens zu beantragen, wenn er nach 

weisen kann, daß sein notwendiger Lebensunterhalt 
im Sinne des 2. Abschnittes des Bundessozialhilfege-
setzes für sich und seine unterhaltsberechtigten An-
gehörigen bei Anwendung der zivilprozessualen 
Pfändungsfreigrenzen nicht gedeckt wäre. 

2. Arbeitsschutz 

Ein hoher Arbeitsschutz ist nicht nur ein Ausdruck 
des Bemühens um den Gesundheitsschutz der Ar-
beitnehmer, sondern er hat darüber hinaus auch eine 
erhebliche volkswirtschaftliche und betriebswirt-
schaftliche Bedeutung. So waren z. B. 25 % der Er-
krankungen der Beschäftigten im Jahr 1990 Muskel-
oder Skeletterkrankungen, die häufig arbeitsbedingt 
sind. 

Konkrete Fälle zeigen, daß rechtzeitiger und effekti-
ver Arbeitsschutz den Krankenstand senken, Ausfall-
tage vermeiden, Motivation und Engagement der 
Mitarbeiter verbessern und somit die Wettbewerbs-
fähigkeit der Bet riebe stärken und die Volkswirt-
schaft von hohen Kosten entlasten kann. 

Beispielhaft hierfür steht ein mittelständisches Unter-
nehmen der Metallverarbeitung mit insgesamt 270 
Beschäftigten; eine Analyse des Krankenstandes 
zeigte eine Häufung gesundheitlicher Beschwerden 
im Muskel- und Skelettbereich. Gemeinsam durch-
geführte Maßnahmen führten dazu, daß die Be-
schwerden deutlich zurückgingen und der Kranken-
stand innerhalb von ca. drei Jahren von 9 % auf 3 % 
sank. Parallel dazu waren eine geringere Personal-
fluktuation sowie ein Anstieg der Arbeitsmotivation 
und -zufriedenheit der Beschäftigten zu verzeichnen. 

99. Die Bundesregierung betreibt die Fortentwick-
lung des Arbeitsschutzrechts wie auch die Erweite-
rung der Handlungsmöglichkeiten im Arbeitsschutz 
durch Forschung, Information und Beratung, um not-
wendige weitere Verbesserungen und die Anpas-
sung an aktuelle Entwicklungen, insbesondere im 
Hinblick auf den raschen technischen Wandel, zu er-
reichen. 

Seit der deutschen Einigung stehen die Bemühungen 
zur Anwendung des übergeleiteten Rechts im Rah-
men einer neuen Kompetenzordnung in den neuen 
Ländern im Vordergrund. Mit dem Einigungsvertrag 
wurde das westdeutsche Rechts- und Institutionensy-
stem des Arbeitsschutzes auf die neuen Länder über-
tragen. Beim notwendigen Aufbau neuer staatlicher 
Arbeitsschutzbehörden haben die alten Länder die 
neuen Länder erheblich unterstützt. Die Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung haben ihre Tätigkeit 
auf Ostdeutschland erstreckt und do rt  entsprechende 
Strukturen aufgebaut (vgl. Tz. 14). Für das Tätigwer-
den von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Be-
triebsärzten aus der ehemaligen DDR wurden wichti-
ge Vorkehrungen durch den Einigungsvertrag und 
besondere Vereinbarungen des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung mit den zuständigen 
Institutionen getroffen. Bund, Länder und Unfallver-
sicherungsträger unternehmen weitere Anstrengun-
gen, um einer Vernachlässigung des Arbeitsschutzes 
in den Betrieben entgegenzuwirken, die gegenwär- 
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tig vor allem mit der Bewältigung des massiven 
Strukturwandels beschäftigt sind. 

Neuordnung des Arbeitsschutzes nach Artikel 30 
des Einigungsvertrags 

100. Neben der grundsätzlichen Überleitung des 
westdeutschen Arbeitsschutzrechts auf das Gebiet 
der ehemaligen DDR mit bestimmten Maßgaben legt 
Artikel 30 Abs. 1 Nr. 2 des Einigungsvertrags als Auf-
gabe des gesamtdeutschen Gesetzgebers fest, den 
öffentlichrechtlichen Arbeitsschutz in Übereinstim-
mung mit dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften und dem damit konformen Teil des Arbeits-
schutzrechts der früheren DDR zeitgemäß neu zu 
regeln. Das öffentlich-rechtliche Arbeitszeitrecht ein-
schließlich der Zulässigkeit von Sonn- und Feiertags-
arbeit sowie der bestehende Frauenarbeitsschutz 
sollen gemäß Artikel 30 Abs. 1 Nr. 1 des Einigungs-
vertrags möglichst bald einheitlich kodifiziert 
werden. 

Bei dem zu berücksichtigenden EG-Recht handelt es 
sich um eine Vielzahl von Richtlinien, die zum einen 
als sog. „Binnenmarkt-Richtlinien" zum Abbau tech-
nischer Handelshemmnisse nach Artikel 100 a EG-
Vertrag erlassen wurden und Voraussetzungen wie 
Beschaffenheit, Prüfungen und Kennzeichnungen 
von technischen Arbeitsmitteln und die Einstufung 
und Kennzeichnung von Gefahrstoffen abschließend 
regeln. Bei der Einhaltung dieser Richtlinien können 
die betreffenden Erzeugnisse in der Gemeinschaft 
frei vermarktet werden. Zum anderen ist das deut-
sche Recht an Mindestanforderungen anzupassen, 
die in Richtlinien nach Artikel 118 a EG-Vertrag fest-
gelegt sind. Diese Richtlinien sind darauf gerichtet, 
die Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt 
zu fördern, um die Sicherheit der Arbeitnehmer zu 
gewährleisten und ihre Gesundheit zu schützen. 

Unter Berücksichtigung der zeitlichen und inhaltli-
chen Vorgaben des EG-Rechts sowie der gewachse-
nen Strukturen im öffentlich-rechtlichen Arbeits-
schutz werden die Aufgaben der Neuordnung und 
Anpassung an das Gemeinschaftsrecht schrittweise 
mit folgenden Maßnahmen gelöst: 

Novellierung des Gerätesicherheitsgesetzes zur 
Neuregelung des Bereichs der Beschaffenheits-
anforderungen an Geräte, Maschinen und Anla-
gen und Umsetzung entsprechender EG-Richtli-
nien nach Artikel 100 a EWG-Vertrag durch Erlaß 
darauf gerichteter Rechtsverordnungen; 

— ein neues Gesetz über Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit und darauf gestützte 
Rechtsverordnungen zur Neuregelung des Be-
reichs des bet rieblichen Arbeitsschutzes und Um-
setzung entsprechender EU-Richtlinien nach Arti-
kel 118 a EG-Vertrag; 

ein Arbeitszeitrechtsgesetz zur Neuregelung des 
Bereichs der Arbeitszeit gemäß Artikel 30 Abs. 1 
Nr. 1 Einigungsvertrag; 

Beibehaltung sondergesetzlicher Regelungen, in 
denen der Arbeitsschutz mit anderen Schutzzie

-

len verbunden ist oder die für bestimmte Aspekte 
des sozialen Arbeitsschutzes erlassen sind. 

Neue Grundvorschriften für den betrieblichen 
Arbeitsschutz 

101. Mit dem neuen Gesetz über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit sollen die jetzt zer-
splittert geregelten allgemeinen Grundsätze und 
Pflichten zum betrieblichen Arbeitsschutz in Über-
einstimmung mit der EG-Rahmenrichtlinie verein-
heitlicht, veraltete Arbeitsschutzvorschriften abge-
löst und bewährte zusammengefaßt werden. Das 
Gesetz soll grundsätzlich für alle Tätigkeitsbereiche 
in gewerblicher Wirtschaft, Bergbau, Landwirtschaft 
und öffentlichem Dienst und für alle Beschäftigten-
gruppen gelten. Es wird an einem Arbeitsschutzbe-
griff ausgerichtet, der nicht nur die Verhütung von 
Unfällen und Berufskrankheiten umfaßt, sondern 
den Schutz vor allen arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren und die menschengerechte Gestaltung der 
Arbeit zum Ziel hat. 

Zu den wichtigen Neuerungen gehören eine gene-
relle Gefahrenermittlungs- und Beurteilungspflicht 
des Arbeitgebers und seine Pflicht, bei Arbeits-
schutzmaßnahmen bestimmte gesetzlich festgelegte 
allgemeine Grundsätze zu beachten. Darüber hinaus 
sind umfassende Pflichten zur Unterrichtung und An-
hörung der Beschäftigten bei allen Arbeitsschutz-
maßnahmen vorgesehen. Den Beschäftigten werden 
Pflichten zur Unterstützung des Arbeitgebers bei sei-
nen Arbeitsschutzmaßnahmen auferlegt. Geregelt 
werden aber auch Nachteilsverbote, wenn Arbeit-
nehmer sich beschweren oder bei besonderen Gefah-
rensituationen oder Pflichtverletzungen des Arbeit-
gebers die Arbeit einstellen. Die bewäh rten 
Bestimmungen des Arbeitssicherheitsgesetzes über 
die Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräften 
für Arbeitssicherheit werden im wesentlichen unver-
ändert  übernommen. Außerdem werden die Zustän-
digkeiten, Aufgaben und Befugnisse der Voll-
zugsbehörden und der im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung 
errichteten Bundesanstalten für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin gesetzlich neu geregelt. 

Neu sind auch gesetzliche Vorschriften zur arbeits-
medizinischen Vorsorge, in denen der Zweck solcher 
Maßnahmen, Anlaß und Umfang von ärztlichen Un-
tersuchungen zu Vorsorgezwecken und der Umgang 
mit den bei solchen Untersuchungen erhobenen 
Befunden und darauf gestützten ärztlichen Beurtei-
lungen näher geregelt werden. In diesem Zusam-
menhang werden besondere Verbote und Einschrän-
kungen für Untersuchungen festgelegt, mit denen 
die erblich bedingte Anfälligkeit eines Beschäftigten 
für eine Erkrankung bei bestimmten Einwirkungen 
am Arbeitsplatz festgestellt werden kann. Die dazu 
vorgesehenen Regelungen ziehen für den Bereich 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge Konsequenzen 
aus der breiten Diskussion in Parlament und Öffent-
lichkeit über Vor- und Nachteile einer Anwendung 
der Genomanalyse bei Arbeitnehmern. Es soll sicher-
gestellt werden, daß der präventive Einsatz solcher 
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Untersuchungen unter Wahrung des Selbstbestim-
mungsrechts der Beschäftigten einschließlich ihres 
Rechts auf Nichtwissen erfolgt und der Vorrang des 
objektiven Arbeitsschutzes nicht beeinträchtigt wird. 

Nach dem Entwurf des Bundesministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung sollen die im Gesetz ent-
haltenen relativ abstrakt gefaßten Arbeitsschutz-
pflichten auf untergesetzlicher Ebene durch Rechts-
verordnungen und in Unfallverhütungsvorschriften 
der selbstverwalteten Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung konkretisiert werden. Hierzu werden 
Verordnungsermächtigungen in das Gesetz aufge-
nommen sowie der Präventionsauftrag der Unfallver-
sicherungsträger nach der Reichsversicherungsord-
nung entsprechend dem Arbeitsschutzbegriff des 
Gesetzes auf die Verhütung aller arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren erweitert. Damit wird gleich-
zeitig die Voraussetzung geschaffen für eine Ver-
besserung der Zusammenarbeit von staatlichen 
Gewerbeaufsichtsbehörden und technischen Auf-
sichtsdiensten der Unfallversicherungsträger beim 
Vollzug des Arbeitsschutzes. Angesichts der vielfälti-
gen Aufgaben, die mit der Neuregelung auf alle am 
Arbeitsschutz Beteiligten zukommen, sind beide 
Dienste unverzichtbar. Trotz mancher Kritik wird da-
her kein Anlaß gesehen, den historisch gewachsenen 
Dualismus von Staat und Selbstverwaltung, der in 
seiner heutigen Ausprägung sowohl als ein Element 
der Subsidiarität als auch der praxisnahen Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen durch die Sozialpart-
ner zu verstehen ist, aufzugeben. Aufgrund einer 
Subsidiaritätsregelung wird die Bundesregierung 
von der Rechtsverordnungsermächtigung nur Ge-
brauch machen, wenn ausreichende Regelungen 
durch Unfallverhütungsvorschriften nicht getroffen 
oder nicht zu erwarten sind. 

Mit dem Gesetz wird gleichzeitig eine Anpassung 
der bestehenden, noch auf der Grundlage der Ge-
werbeordnung erlassenen Arbeitsstättenverordnung 
an die EG-Richtlinie über Mindestvorschriften für Si-
cherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten 
vorgenommen. Parallel zu dem Gesetz werden 
Rechtsverordnungen zur Umsetzung weiterer Einzel-
richtlinien wie z. B. über die Benutzung von Arbeits-
mitteln, die Benutzung von Schutzausrüstungen, die 
manuelle Handhabung schwerer Lasten und Arbei-
ten an Bildschirmgeräten erarbeitet, die nach Inkraft-
treten des Gesetzes zu erlassen sind. 

Unfallverhütung in den neuen Ländern 

102. Zum 1. Januar 1991 haben sich die gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften auf das Gebiet der 
neuen Ländern erstreckt. 

Seit diesem Zeitpunkt sind die Unfallverhütungs-
vorschriften auch für Ostdeutschland wirksam 
geworden. Die wichtigsten erlassenen Unfallverhü-
tungsvorschriften dieser Unfallversicherungsträger 
sind: 

— Allgemeine Vorschriften (VBG 1) 
— Kraftbetriebene Arbeitsmittel (VBG 5) 
— Arbeitsmedizinische Vorsorge (VBG 100) 

— Erste Hilfe (VGB 109) 

— Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit (VBG 122) 

— Betriebsärzte (VBG 123) 

— Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) 
— Krane (VBG 9) 

— Fahrzeuge (VBG 12) 

— Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren 
(VBG 15) 

— Bauarbeiten (VBG 37) 

— Gase (VBG 61) 

— Lärm (VBG 121) 

— Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz (VBG 
125). 

Ausbau des Regelwerks der 
Unfallversicherungsträger und Anpassung an die 
Rechtslage im EG-Binnenmarkt 

103. Der Gesetzgeber hat den Trägern der gesetzli-
chen Unfallversicherung, das sind hauptsächlich die 
Berufsgenossenschaften, die Verhütung von Unfällen 
im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit als 
ihre erste Aufgabe zugewiesen. Zur Erfüllung dieses 
Auftrags haben die Berufsgenossenschaften das 
Recht erhalten, eigene Vorschriften zu erlassen. So ist 
inzwischen ein umfangreiches Vorschriftenwerk ent-
standen, das in den Jahren 1991 und 1992 durch fol-
gende Unfallverhütungsvorschriften ausgebaut und 
aktualisiert wurde: 

— Kohlenstaubanlagen (VBG 3) 

— Druckluftbehälter auf Wasserfahrzeugen (VBG 
18) 

— Verwendung von Flüssiggas (VBG 21) 

— Hochöfen und Direktreduktionsschachtöfen 
(VBG 28) 

— Treibladungspulver (VBG 55 c) 

— Feste einheitliche Sprengstoffe (VBG 55 e) 

— Zündstoffe (VBG 55 h) 

— Pulverzündschnüre und Sprengschnüre (VBG 
55 j) 

— Organische Peroxyde (VBG 58) 

— Wärmeübertragungsanlagen mit organischen 
Wärmeträgern (VBG 64) 

— Leitern und Tritte (VBG 74) 

— Arbeitsmedizinische Vorsorge (VBG 100) 

— Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen 
(VBG 113). 

Um Handelshemmnisse zu beseitigen und damit den 
freien Warenverkehr auf dem europäischen Binnen-
markt zu gewährleisten, hat die Europäische Ge-
meinschaft entsprechende Richtlinien erlassen. Die- 
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se Handelsrichtlinien werden im Rahmen der 
sozialen Dimension des Binnenmarktes durch Ar-
beitsschutzrichtlinien ergänzt. Die Richtlinien sind in 
nationales Recht zu übertragen. Auch die Regelungs-
materie der Unfallverhütungsvorschriften der Berufs-
genossenschaften ist von den Richtlinien betroffen, 
insbesondere durch die 

Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1989 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
für Maschinen (89/392/EWG-Maschinen-Richtli-
nie) und die 

Richtlinie des Rates vom 30. November 1989 über 
Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln 
durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/655/EWG-
Benutzer-Richtlinie) . 

Den Vorgaben dieser Richtlinien mußten die Unfall-
verhütungsvorschriften rechtlich angepaßt werden 
mit der Folge, daß für neue Maschinen die Bau- und 
Ausrüstungsbestimmungen in den Unfallverhü-
tungsvorschriften ab 1. Januar 1993 ihre rechtliche 
Verbindlichkeit verlieren, sofern die in den Unfall-
verhütungsvorschriften behandelten Maschinen vom 
Geltungsbereich der EG-Maschinen-Richtlinie erfaßt 
werden. Der Anwender darf vom 1. Januar 1993 an 
neue Maschinen nur noch einsetzen, wenn sie den 
Anforderungen der EG-Maschinen-Richtlinie ent-
sprechen. Maschinen, die den bis zum 31. Dezember 
1992 geltenden nationalen Vorschriften entsprechen, 
dürfen übergangsweise noch bis 31. Dezember 1994 
neu in Betrieb genommen werden. Alle im Betrieb 
befindlichen Maschinen müssen spätestens am 1. Ja-
nuar 1997 der EG-Benutzer-Richtlinie entsprechen. 

Durch entsprechende Nachträge sind 72 Einzelun-
fallverhütungsvorschriften an die neue durch die EG-
Richtlinie geschaffene Rechtssituation angepaßt wor-
den. 

Novellierung der Gefahrstoffverordnung 

104. Die am 1. November 1993 in Kraft getretene 
Novelle der Gefahrstoffverordnung verbessert den 
Schutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz beim Um-
gang mit Gefahrstoffen durch folgende wesentliche 
Änderungen 

umfassendes Herstellungs- und Verwendungs-
verbot von Asbest; 

Kennzeichnung aller gefährlichen Stoffe und zu-
künftig auch aller Stoffgemische mit Gefahren-
symbolen, Gefahrenhinweisen und Sicherheits-
ratschlägen; 

Einführung eines EU-weiten Sicherheitsdaten

- 

blattes zur ausführlichen Unterrichtung der be-
rufsmäßigen Verwender von gefährlichen Stoffen 
und Zubereitungen; 

Verbesserung der Arbeitsschutzmaßnahmen 
beim Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstof-
fen; 

Einführung von Arbeitsschutzmaßnahmen beim 
Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen; 

— Einführung von Arbeitsschutzmaßnahmen beim 
Umgang mit erbgutverändernden Gefahrstoffen; 

Fortschreibung und Vereinheitlichung von über 
mehrere Verordnungen verstreuten Herstellungs-
und Verwendungsverboten. 

Darüber hinaus wird der Schutz der p rivaten Ver-
braucher durch eine Kennzeichnungspflicht auch für 
gefährliche Haushalts- und Hobbychemikalien sowie 
das Gebot kindersicherer Verschlüsse und tastbarer 
Warnhinweise für Sehbehinderte bei besonders gifti-
gen Stoffgemischen verbessert. 

Gerätesicherheit 

105. Das Gesetz über technische Arbeitsmittel (Ge-
rätesicherheitsgesetz) besteht seit mehr als 20 Jah-
ren. Es hat seither Sicherheitsmaßstäbe auf dem Ge-
biet der technischen Arbeitsmittel und ihnen 
gleichgestellten technischen Erzeugnisse gesetzt. 
Damit leistet das Gerätesicherheitsgesetz einen we-
sentlichen Beitrag für den Bereich des vorbeugenden 
Arbeitsschutzes, insbesondere für die Herstellung 
von sicheren und gesundheitsverträglichen Arbeits-
bedingungen. 

Gleichzeitig dient das Gesetz dem Verbraucher-
schutz, da in seinen Anwendungsbereich nicht nur 
gewerblich genutzte technische Arbeitsmittel, son-
dern auch Haushaltsgeräte, Spo rt -, Freizeit- und Ba-
stelgeräte sowie Spielzeug fallen. 

Im Rahmen der Neuordnung des öffentlich-rechtli-
chen Arbeitsschutzes, die im wesentlichen durch 
Harmonisierungsentwicklungen auf europäischer 
Ebene und den Auftrag aus dem Einigungsvertrag 
ausgelöst wurde, war auch eine Anpassung des Ge-
rätesicherheitsgesetzes notwendig. Der Anwen-
dungsbereich des Gerätesicherheitsgesetzes und die 
Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen 
wurden so erweitert, daß damit alle zum Schutz der 
Arbeitnehmer und Verbraucher erforderlichen Maß-
nahmen für das Inverkehrbringen technischer Gerä-
te geregelt werden können. 

Nach dem Gerätesicherheitsgesetz sind Hersteller 
und Einführer verpflichtet, nur sicherheitstechnisch 
einwandfreie technische Arbeitsmittel auf den Markt 
zu bringen. Inzwischen liegen Verordnungen vor, die 
— auf das Gerätesicherheitsgesetz gestützt — EG

-

-Richtlinien in innerstaatliches Recht umsetzen. Hier-
zu gehören beispielsweise Verordnungen, die Be-
schaffenheitsanforderungen an einfache Druckbe-
hälter, Gasverbrauchseinrichtungen, persönliche 
Schutzausrüstungen, Maschinen und Spielzeug fest-
legen. Die behördlichen Eingriffsmöglichkeiten, mit 
denen verhindert werden soll, daß sicherheitstech-
nisch nicht einwandfreie Erzeugnisse an die Ver-
braucher gelangen, wurden erweitert. 

Die Neufassung des Gerätesicherheitsgesetzes ent-
hält auch neue EU-konforme Regelungen über Prüf-
und Bewertungsverfahren. Stellen, die ein Erzeugnis 
prüfen oder seine Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Anforderungen bescheinigen, müssen in einem 
besonderen Verfahren zugelassen sein und werden 
von der zuständigen Landesbehörde überwacht. 
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Maßnahmen zur Realisierung der Vollbetreuung im 
sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen 
Bereich nach dem Arbeitssicherheitsgesetz 

106. Das Arbeitssicherheitsgesetz bezieht vom 
Grundsatz her seit 1973 alle Arbeitnehmer in die si-
cherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung 
ein. Aus Gründen der Durchführbarkeit des Arbeits-
sicherheitsgesetzes in der Aufbauphase waren Klein-
betriebe mit Ausnahme der Bauwirtschaft und der 
Schiffahrt jedoch bisher nicht in die Betreuung ein-
bezogen. In der Regel werden heute Bet riebe mit et-
wa 30 oder mehr Arbeitnehmern sicherheitstech-
nisch und betriebsärztlich beraten. Daraus folgt, daß 
bisher weniger als 5 % der Bet riebe mit rd. 55 % aller 
Arbeitnehmer durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und Betriebsärzte betreut werden. Dies ist nicht be-
friedigend, da auch in Kleinbetrieben Arbeits- und 
Gesundheitsschutz dringend erforderlich ist. 

Die laufenden Aktivitäten zur Umsetzung der EG- 
Arbeitsschutz-Richtlinien nach Artikel 118 a EG-Ver-
trag sind ein weiterer Grund für die Bemühungen des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung, 
das Betreuungsdefizit in Kleinbetrieben möglichst 
rasch abzubauen und die do rt  Beschäftigten einzube-
ziehen. Im übrigen hat die Bundesregierung bereits 
1989 in ihrer Antwort auf eine Große Anfrage zum 
Arbeitssicherheitsgesetz angekündigt, daß die si-
cherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung 
der Betriebe auf der Grundlage des Arbeitssicher-
heitsgesetzes verbessert werden soll. 

Die Initiativen im Bereich des Arbeitssicherheitsge-
setzes beziehen sich schwerpunktmäßig auf die Fel-
der 

— Einbeziehung der Kleinbetriebe in die sicher-
heitstechnische und betriebsärztliche Betreuung; 

— Erarbeitung von „Qualitätsmerkmalen" für die si-
cherheitstechnische und betriebsärztliche Betreu-
ung; 

— Verbesserung der Qualifikation der bet rieblichen 
Arbeitsschutzexperten. 

Für die sicherheitstechnische Betreuung von Klein-
betrieben hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung als eine Alternative das sog. „Unter-
nehmermodell" in die Diskussion gebracht. Es be-
steht aus zwei ineinandergreifenden Aspekten: Teil-
nahme des Unternehmers an Motivations- und 
Informationsmaßnahmen zum bet rieblichen Arbeits

-

-und Gesundheitsschutz, ergänzt durch bedarfsge-
rechte externe sicherheitstechnische Beratung des 
Unternehmers durch Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit. Das „Unternehmermodell" soll dazu beitragen, 
unter Berücksichtigung der besonderen organi-
satorischen und personellen Verhältnisse die sicher-
heitstechnische Betreuung im Kleinbetrieb wirksam 
und bedarfsgerecht zu gestalten. 

Des weiteren hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung mit den Fachverbänden, den So-
zialpartnern, den Berufsgenossenschaften und den 
Ländern abgestimmte Rahmenbedingungen für be-
triebsärztliche Betreuung von Kleinbetrieben nach 
dem Arbeitssicherheitsgesetz erarbeitet. Die be- 

triebsärztliche Tätigkeit in Kleinbetrieben baut zu-
künftig auf der Kenntnis der konkreten Belastungen 
und Gefährdungen der Beschäftigten auf. Dies er-
möglicht es dem Betriebsarzt, den Unternehmer z. B. 
bei der gesundheitsgerechten Gestaltung der Arbeit 
wirksam zu beraten, um so bereits im Vorfeld mögli-
cher Erkrankungen der Beschäftigten den Ursachen 
erfolgreich zu begegnen. Die weitere inhaltliche 
Ausgestaltung der Rahmenbedingungen erfolgt der-
zeit mit allen Beteiligten in sechs Arbeitsgruppen. 

Ergänzend hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung gemeinsam mit den Fachverbänden 
einen Ratgeber für die betriebsärztliche Betreuung 
nach dem Arbeitssicherheitsgesetz veröffentlicht, in 
dem dem Unternehmer aufgezeigt wird, wie er die 
Qualität der betriebsärztlichen Betreuung in seinem 
Betrieb positiv beeinflussen und welche Leistungen 
er von den Anbietern erwarten kann. Für den sicher-
heitstechnischen Bereich haben Vorarbeiten zur Er-
arbeitung von Qualitätsmerkmalen begonnen. 

Ergänzend wird eine Ausweitung und inhaltliche 
Weiterentwicklung der Ausbildung für Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit vorgeschlagen. Dies ergibt sich 
u. a. auch aus den neuen Anforderungen des EG-
-Rechts. Gemeinsam mit dem Hauptverband der ge-

werblichen Berufsgenossenschaften erfolgt die Aus-
arbeitung der neu konzipierten Ausbildung für Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, um letztendlich eine 
wirksame Verbesserung des bet rieblichen Arbeits-
schutzes zu erreichen. 

Modellvorhaben zur Bekämpfung arbeitsbedingter 
Erkrankungen 

107. Neben den Berufskrankheiten im Sinne der Be-
rufskrankheiten-Verordnung versteht man unter ar-
beitsbedingten Erkrankungen Krankheitsbilder, die 
durch Arbeitseinflüsse verursacht oder mitverursacht 
sind oder die im Falle außerberuflicher Genese durch 
Arbeitsplatzverhältnisse in ihrem Verlauf beeinflußt 
werden. Die genaue diagnostische Abklärung und 
Prävention dieser meist chronisch verlaufenden 
Krankheiten wird dadurch erschwert, daß es sich 
überwiegend um sogenannte Volkskrankheiten mit 
multifaktoreller Genese handelt. 

Neben dem persönlichen Schicksal der Betroffenen 
haben arbeitsbedingte Erkrankungen durch Arbeits-
unfähigkeit und Frühinvalidität eine enorme sozio-
ökonomische Bedeutung. 

Der moderne, EU-weit geforderte Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz für alle Beschäftigten geht über die 
bisherige klassische Aufgabenzuteilung an den Ar-
beitsschutz mit Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten hinaus. 

In einem Modellvorhaben des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung wird seit 1993 versucht, 
durch die Einrichtung von „Arbeitsmedizinischen 
Zentren" (AMZ) die Abklärung der (Teil-)Ursachen 
arbeitsbedingter Erkrankungen zu verbessern. Da-
durch können sowohl eine gezielte Beratung der Ar-
beitnehmer als auch neue Präventionsstrategien er-
möglicht werden. 
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Zur Unterstützung des Projektes wird ein Berater-
kreis aus der Ärzteschaft und den beteiligten Institu-
tionen eingerichtet. Dieser soll das Bundesministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung bei der Umsetzung 
der sozialpolitisch gewollten Zielvorstellungen un-
terstützen und Hilfestellung bei der wissen-
schaftlichen Begleitung der Modellvorhaben leisten. 

Arbeitnehmerschutz beim Umgang mit 
Krankheitserregern 

108. Krankheitserreger — das sind zumeist Mikroor-
ganismen, wie z. B. Bakterien oder Viren, aber auch 
Pilze und Parasiten — stellen einen allgegenwärtigen 
Bestandteil der Umwelt und damit auch der näheren 
Arbeitsumgebung dar. Ein erhöhtes Risiko, mit 
Krankheitserregern in Kontakt zu kommen, besteht 
nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch 
beispielsweise bei Tätigkeiten in der Abfall- und Ab-
wasserwirtschaft, der Forschung sowie der Nah-
rungsmittel- und Arzneimittelproduktion. Durch die 
beschleunigte Entwicklung der Bio- und Gentechno-
logie werden zunehmend immer mehr Arbeitnehmer 
mit, zumeist harmlosen, Mikroorganismen umgehen 
müssen. Eine entscheidende Rolle für das Infektions-
risiko am Arbeitsplatz spielt die Frage, ob die Arbeit-
nehmer bewußt — wie z. B. in der Labordiagnostik — 
oder unbewußt — wie z. B. in der Müllentsorgung — 
mit Krankheitserregern zu tun haben. 

Die Europäische Gemeinschaft hat auf die durch die 
Bio- und Gentechnologie gestiegene Bedeutung von 
Mikroorganismen am Arbeitsplatz reagie rt  und im 
Jahr 1990 eine Richtlinie zum Schutz aller Arbeitneh-
mer beim Umgang mit potentiellen Krankheitserre-
gern erlassen („Richtlinie des Rates vom 26. Novem-
ber 1990 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 
Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der 
Arbeit" 90/679/EWG). Diese Richtlinie schreibt dem 
Arbeitgeber eine sorgfältige und gewissenhafte 
Überprüfung des Infektionsrisikos der Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz vor. An diese Risikobewertung 
knüpfen verschiedene Schutzmaßnahmen techni-
scher aber auch organisatorischer A rt  an. Die Bun-
desregierung beabsichtigt, die Richtlinie durch eine 
Verordnung in nationales Recht umzusetzen. 

Forschungs- und Entwicklungsprogramm „Arbeit 
und Technik" 

109. Die Bundesregierung hat 1989 das Forschungs

-

-und Entwicklungsprogramm „Arbeit und Technik" 
verabschiedet. Es dient der Vorsorgeforschung in der 
Arbeitswelt. Die zentralen Ziele des Programms sind: 

— Der Schutz der Gesundheit durch Abbau und Ab-
wehr gefährdender Belastungen und 

— die menschengerechte Gestaltung von Arbeit und 
Technik. 

Das Regierungsprogramm wird durch die Bundesmi-
nisterien für Forschung und Technologie, Arbeit und 
Sozialordnung sowie Bildung und Wissenschaft ge-
tragen. An der Ausgestaltung des Programms und an 
der Vorbereitung der Förderentscheidungen wirken 

die Tarifvertragsparteien sowie Fachwissenschaftler 
mit. Aus Sicht der Sozialpolitik kommt dem vorbeu-
gendem betrieblichen und überbetrieblichen Ge-
sundheitsschutz im Programm besondere Bedeutung 
zu. Durch Forschung und Entwicklung werden neue 
Erkenntnisse, Instrumente und Methoden sowie An-
stöße zur Schaffung neuer Strukturen geschaffen, die 
das bestehende Arbeitsschutzsystem und seine Ak-
teure wirkungsvoll in ihren präventiven Aufgaben 
unterstützen. Ein besonderer Akzent des Programms 
liegt auf der Förderung von Forschung und Entwick-
lung in den neuen Ländern. Sowohl besondere Defi-
zite in der Arbeitswelt als auch ein Nachholbedarf 
bei der Entwicklung von entsprechendem For-
schungs- und Gestaltungs-know-how machen hier 
besondere Förderanstrengungen erforderlich. 

3. Arbeitszeitflexibilisierung 

Betriebszeiten 

110. Zur Verbesserung der Standortbedingungen ist 
es aus Sicht der Bundesregierung erforderlich, Be-
triebszeiten und individuelle Arbeitszeiten weiter zu 
entkoppeln. In der Bundesrepublik Deutschland sind 
die Maschinenlaufzeiten nicht ausdrücklich geregelt. 
Einer durchgehenden Produktion stehen derzeit nur 
die Vorschriften der Gewerbeordnung mit dem Be-
schäftigungsverbot von Arbeitnehmern an Sonn- und 
Feiertagen entgegen. Wöchentliche Betriebszeiten 
von bis zu 144 Stunden sind daher in allen Produk-
tionsbereichen möglich, in Bereichen, in denen 
Sonntagsarbeit erlaubt ist, sogar Betriebszeiten von 
bis zu 168 Stunden. 

Dieser Rahmen wird bislang von den wenigsten Un-
ternehmen voll ausgeschöpft. Alle bislang bekannten 
Umfrageergebnisse (amtliche Statistiken hierzu gibt 
es nicht) deuten darauf hin, daß in Deutschland 
auch im Vergleich zu wichtigen Wettbewerbern 
noch erhebliche Spielräume für eine Ausweitung der 
Betriebszeiten bestehen. Insbesondere durch intelli-
gente betriebliche Arbeitzeitlösungen unter Einbe-
ziehung von Teilzeitarbeit können höhere Betriebs-
zeiten erzielt und damit die Attraktivität des 
Wirtschaftsstandortes Deutschland verbessert wer-
den. 

Hier sind in erster Linie die Tarifvertragsparteien und 
die Betriebspartner gefordert. Die Tarifvertragspar-
teien sollten in Tarifverträgen vielfache Regelungen 
über flexible Arbeitszeitformen festlegen und damit 
entweder den vom Gesetzgeber vorgegebenen Rah-
men ausfüllen oder nach dem Günstigkeitsprinzip 
über diesen Rahmen hinausgehen. In der Privatwirt-
schaft können Arbeitgeber und Bet riebsrat nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz, im öffentlichen Dienst 
Dienststellenleiter und Personalrat aufgrund des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes bzw. der Per-
sonalvertretungsgesetzes der Länder ebenfalls die 
Arbeitszeit flexibel gestalten. 
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Arbeitszeitgesetz: Verbesserte Spielräume in der 
Arbeitszeitgestaltung 

111. Veränderte Anforderungen einer modernen Ar-
beitswelt, der hohe Grad der Technisierung und die 
gestiegenen Leistungsanforderungen haben die Ar-
beitsbedingungen der Arbeitnehmer qualitativ stark 
verändert. Dies erfordert auch eine Anpassung der 
seit 1938 geltenden Arbeitszeitordnung. Mit dem 
Entwurf eines Arbeitszeitgesetzes werden die Rah-
menbedingungen für eine flexiblere und individuel-
lere Arbeitszeitgestaltung verbessert und der Ge-
sundheitsschutz der Arbeitnehmer wirksamer und 
praktikabler gestaltet. 

Dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend hat die Bun-
desregierung darauf verzichtet, weitergehende ge-
setzliche Vorgaben für die Arbeitszeitgestaltung zu 
machen. Damit obliegt es den Tarifvertragsparteien 
und den Betriebspartnern, an den Arbeitnehmerin-
teressen orientierte, wirtschaftlich zweckmäßige und 
arbeitsmarktpolitisch wünschenswerte Arbeitszeiten 
zu vereinbaren. 

Arbeitszeitschutz 

Auch nach dem neuen Arbeitszeitrecht bleibt es 
beim Grundsatz des 8-Stunden-Tages. Dennoch wird 
eine intelligentere Verteilung der Arbeitszeiten mög-
lich: Die tägliche Arbeitszeit kann auf bis zu 10 Stun-
den verlängert werden; sie ist innerhalb eines Zeit-
raums von sechs Monaten (bisher: zwei Wochen) auf 
durchschnittlich 8 Stunden auszugleichen. Die Min-
destruhezeit nach der Beendigung der täglichen Ar-
beitzeit beträgt nach wie vor grundsätzlich 11 Stun-
den. Die Mindestruhepausen werden einheitlich für 
Frauen und Männer neu geregelt. 

Nachtarbeit 

Anstelle des vom Bundesverfassungsgericht für ver-
fassungswidrig erklärten Nachtarbeitsverbots für Ar-
beiterinnen sind für Frauen und Männer nunmehr 
einheitliche Schutzvorschriften bei Nachtarbeit vor-
gesehen: Die Nachtarbeit darf 8 Stunden täglich im 
Rahmen enger Durchschnittsgrenzen nicht über-
schreiten, und Nachtarbeitnehmer haben Anspruch 
auf Zusatzurlaub oder Lohnzuschlag. 

Sonntagsarbeit 

Das grundsätzliche Verbot der Beschäftigung von Ar-
beitnehmern an Sonn- und Feiertagen wird entspre-
chend dem verfassungsrechtlichen Gebot beibehal-
ten. Ausnahmen vom Beschäftigungsverbot bleiben 
nach den bisherigen Grundsätzen zulässig. Sie wer-
den der technischen Entwicklung der letzten 100 
Jahre angepaßt und in 16 Ausnahmetatbeständen zu-
sammengefaßt. Ergänzend kann die Auf sichtsbehör-
de  Ausnahmen bewilligen, wenn die Arbeitnehmer 
an Sonn- und Feiertagen mit Arbeiten beschäftigt 
werden, die aus chemischen, biologischen, techni-
schen oder physikalischen Gründen einen ununter

-

brochenen Fortgang auch an Sonn- und Feiertagen 
erfordern. Darüber hinaus sind Ausnahmen zur Si-
cherung der Beschäftigung möglich. An Sonn- und 
Feiertagen beschäftigte Arbeitnehmer erhalten 
einen Ersatzruhetag in der Woche. Eine Mindestzahl 
von Sonntagen muß für jeden Arbeitnehmer beschäf-
tigungsfrei bleiben. 

Frauenarbeitsschutz 

Aufgrund der Neuregelung des Arbeitsschutzrechts 
durch das Arbeitsschutzrahmengesetz und die da-
rauf gestützten Rechtsverordnungen erscheint ein 
Verzicht auf den speziellen Frauenarbeitsschutz im 
Entwurf eines Arbeitszeitgesetzes gerechtfertigt. Bis 
auf das Beschäftigungsverbot für Frauen im Bergbau 
unter Tage werden alle Beschäftigungsverbote und 
-beschränkungen für Frauen aufgehoben. 

Teilzeitarbeit 

112. Die Bundesregierung sieht in der Teilzeitarbeit 
einen Weg, zusätzliche Beschäftigung zu ermögli-
chen und dadurch den Arbeitsmarkt zu entlasten. 
Kurzfristiges Ziel muß es sein, das Angebot an sozial-
versicherungspflichtiger Teilzeitarbeit in Wi rtschaft 
und Verwaltung auszuweiten, und zwar auch in den 
neuen Ländern, in denen im Bereich der Teilzeitar-
beit ein besonderer Nachholbedarf besteht. Denn 
Teilzeitarbeit ist wi rtschaftlich sinnvoll, beschäfti-
gung- und arbeitsmarktpolitisch notwendig sowie so-
zialpolitisch erstrebenswert. Der Wunsch nach Teil-
zeitarbeit besteht oft in bestimmten Phasen einer 
Erwerbsbiographie, z. B. als Brücke zwischen Beruf 
und Familie sowie als gleitender Übergang aus der 
Berufstätigkeit in den Ruhestand. Umfragen haben 
ergeben, daß ca. 2 Millionen der Vollzeitbeschäftig-
ten Arbeitnehmer in Westdeutschland und eine hal-
be Million in Ostdeutschland bereit wären, ihre Ar-
beitszeit deutlich zu reduzieren. Inte rnational liegt 
Deutschland bei Teilzeitarbeit mit ca. 16 % im Mittel-
feld. Zum Vergleich: In den Niederlanden liegt die 
Teilzeitquote bei 34 % und in Schweden bei 24 %. 

Mit einer Reihe von gesetzlichen Maßnahmen ist der 
Rahmen für eine flexiblere Gestaltung der Arbeits-
zeit vergrößert worden: 

— Mit 	dem 	Beschäftigungsförderungsgesetz 
(BeschFG) wurde die Attraktivität der Teilzeitar-
beit durch die arbeitsrechtliche Gleichstellung 
von Teilzeitarbeitnehmern mit den Vollzeitarbeit-
nehmern und durch das Benachteiligungsverbot 
erhöht und die Anpassung der Arbeitszeit an den 
Arbeitsanfall (sog. Arbeit auf Abruf) ebenso wie 
die Arbeitsplatzteilung (sog. job-sha ring) gere-
gelt. 

— Durch das Achte Gesetz zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften sind die Möglichkeiten 
der Teilzeitbeschäftigung und der Beurlaubung 
für Beamte, Richter und Soldaten erheblich er-
weitert worden. 

— Mit Einführung der Teilrente ist für ältere Arbeit-
nehmer die Möglichkeit geschaffen worden, 
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durch Verkürzung ihrer Arbeitszeit gleitend aus 
dem Erwerbsleben auszuscheiden. 

Gefordert sind jetzt die Tarifvertrags- und Betriebs-
parteien, diesen Rahmen auszufüllen. 

Überstunden verantwortungsbewußt einsetzen 

113. Im längerfristigen Vergleich ist die Zahl der 
Überstunden beträchtlich zurückgegangen: Im 
Durchschnitt der Jahre 1983 bis 1988 wurden nach 
Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit 64,8 
Überstunden pro Arbeitnehmer und Jahr geleistet 
gegenüber 79,4 Überstunden im Jahre 1980 und 
157,4 im Jahre 1970. Nach einem konjunkturbeding-
ten Anstieg von 1989 bis 1990 (71,0) ist ihre Zahl seit-
dem wieder gefallen, so daß im Jahresdurchschnitt 
1992 mit 64,9 und 1993 mit rund 57 Überstunden pro 
Arbeitnehmer zu rechnen ist. Damit wären 1992 ins-
gesamt von allen Arbeitnehmern 1,71 Milliarden 
Überstunden geleistet worden, was einem Anteil der 
Überstunden am gesamten Arbeitsvolumen der Ar-
beitnehmer von 4,1 % entspräche. 

In den neuen Ländern ist das entsprechende Über-
stundenniveau je Arbeitnehmer aufgrund der 
dortigen Wirtschaftslage für das Jahr 1992 mit 
23,7 Überstunden erheblich geringer. Die von allen 
Arbeitnehmern geleisteten Überstunden machen 
deshalb im Verhältnis zum gesamten Arbeitsvolu-
men nur 1,5 % aus. 

Vermeidung und Abbau von Überstunden sind ein 
wichtiger Teil einer Strategie zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit. Hier sind in erster Linie die Tarifver-
tragsparteien und die Betriebspartner gefordert. Aus 
ihrer Sachnähe heraus können sie mit Tarifverträgen, 
Betrieb- und Dienstvereinbarungen wesentlich bes-
ser und schneller als der Gesetzgeber auf die Heraus-
forderungen der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes 
reagieren. 

Die Bundesregierung beobachtet die Entwicklung 
der Überstunden aufmerksam. Sie wird — wie im 
Rahmen des Überstundenberichts 1986 und der Ant-
wort  auf die Große Anfrage „Politik für die Arbeit-
nehmer" zugesagt — evtl. notwendig werdende 
Schritte und Maßnahmen mit den Sozialpartnern er-
örtern. 

Iv. Alterssicherung 

1. Alterssicherungssystem der ehemaligen 
DDR 

Grundsicherung anstelle von 
Lebensstandardsicherung 

114. Das Rentenversicherungssystem der ehemali-
gen DDR beschränkte sich weitgehend auf die Siche-
rung des Existenzminimums und kannte keine regel-
mäßigen Rentenanpassungen, die für die alten 
Menschen die Gewähr einer Beteiligung an der wirt-
schaftlichen Entwicklung hätten bieten können. Die 
DDR-Sozialversicherung war deshalb nicht in der La-
ge, den während des Erwerbslebens erreichten Le-
bensstandard zu sichern; sie war mehr eine Renten-
versorgung als eine Rentenversicherung. 

115. Die Ursache für diese — gemessen an dem von 
der westdeutschen Rentenversicherung gewährlei-
steten Sicherungsniveau — unzureichende Versor-
gung alter Menschen lag in dem statischen, d. h. 
nicht dynamischem Rentenrecht der DDR, das dem in 
der Bundesrepublik in den Jahren vor 1957, also vor 
Einführung der beitragsbezogenen, dynamischen so-
wie lebensstandardsichernden Rente, vergleichbar 
war. 

Die Rente aus der Sozialpflichtversicherung errech-
nete sich aus einem beitragsunabhängigen Festbe-
trag, der von der Anzahl der Arbeitsjahre abhängig 
war und zwischen 170 Mark monatlich bei unter 25 
Arbeitsjahren und 210 Mark monatlich bei 40 und 

mehr Arbeitsjahren betrug, und einem beitragsbezo-
genen Steigerungsbetrag, der sich entsprechend den 
versicherten Entgelten auf monatlich 1 % des auf 600 
Mark begrenzten versicherbaren Monatsverdienstes 
belief. 

116. Die über 600 Mark liegenden Einkommensteile 
konnten in der Pflichtversicherung nicht abgesichert 
werden, da von 1947 bis zur Herstellung der Sozial-
union am 1. Juli 1990 die Beitragsbemessungsgrenze 
stets 600 Mark betrug. Da sich der durchschnittliche 
monatliche Bruttoverdienst aller Arbeiter und Ange-
stellten bis zum Jahr 1988 immerhin auf über 1000 
Mark erhöht hatte, entstand daher zunehmend eine 
Schere zwischen dem zuletzt erzielten Erwerbsein-
kommen und den Rentenleistungen aus der Sozial-
pflichtversicherung. 

Auch die im Jahr 1971 geschaffene Zusatzrentenver-
sicherung in der Sozialversicherung (FZR), in der das 
600 Mark übersteigende Arbeitseinkommen freiwil-
lig versichert werden konnte, vermochte die Situa-
tion — jedenfalls für den überwiegenden Teil der 
Rentner — nicht wesentlich zu verbessern. Die aus 
der FZR zu gewährende monatliche Zusatzrente war 
ebenfalls statisch, d. h. nicht dynamisiert, und betrug 
für jedes Jahr der Zugehörigkeit zu dieser Versiche-
rung 2,5 % des erzielten monatlichen Durchschnitts-
entgelts über 600 Mark. 

117. Eine Rente nach 45 Arbeitsjahren konnte da-
nach ohne FZR höchstens 210 Mark zuzüglich des 
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Steigerungsbetrags von 45 x 6 Mark = 270 Mark, also 
insgesamt 480 Mark betragen. Der Mindestbetrag 
nach 45 und mehr Arbeitsjahren lag bereits bei 470 
Mark im Monat, die Mindestrente bei bis zu 15 Ar-
beitsjahren schon bei 330 Mark. Die geringe Streu-
ung der Renten in ihrer Höhe war somit die Folge 
umfangreicher Mindestrenten- und -betragsregelun-
gen. 

Im Juni 1990 — also vor Herstellung der Sozialunion 
— belief sich z. B. die Rente von Versicherten mit 45 
Arbeitsjahren einschließlich FZR, in denen sie stets 
den Durchschnittsverdienst aller Versicherten erzielt 
hatten — abhängig vom Jahr des Rentenzugangs —, 
auf folgende Beträge: 

Renten- Rente aus der Sozial- Rente aus der 
zugangsjahr pflichtversicherung FZR 

1970 470 Mark — 
1975 470 Mark 12 Mark 
1980 470 Mark 35 Mark 
1985 478 Mark  70 Mark 
1. Halb- 
jahr 1990 480 Mark 122 Mark 

118. Neben dem Rentensystem innerhalb der Sozial-
versicherung der ehemaligen DDR gab es eine Viel-
zahl von Zusatz- und Sonderversorgungssystemen, 
durch die für bestimmte Berufsgruppen teils obli-
gatorisch, teils freiwillig — die niedrigen Renten der 
Sozialversicherung einschließlich FZR durch Lei-
stungen aus einem Zusatzversorgungssystem er-
gänzt oder durch Leistungen aus einem Sonderver-
sorgungssystem ersetzt wurden. 

Die Leistungen aus den Zusatz- und Sonderversor-
gungssystemen lagen nach A rt  und Umfang be-
trächtlich über denen aus der Sozialversicherung 
einschließlich FZR. Dies galt insbesondere für die 
Höhe der Versorgungsleistungen, die sich nach dem 
letzten Bruttoentgelt oder dem Entgelt der günstig-
sten 10 Jahre bemaßen und im Regelfall etwa 60 bis 
80 % dieses Entgelts betrugen, wobei in Zusatzver-
sorgungssystemen teilweise eine Begrenzung auf 
einen Betrag von 800 Mark monatlich vorgesehen 
war, die dann allerdings wiederum zum Teil im letz-
ten Jahr des Bestehens der ehemaligen DDR aufge-
hoben wurde. Leistungen aus Versorgungssystemen 
konnten, was allerdings erst bei der nach Herstellung 
der Einheit Deutschlands erfolgten Bestandsaufnah-
men festgestellt wurde, eine Höhe von bis zu 12 000 
Mark monatlich erreichen. 

Erster Angleichungsschritt an die westdeutsche 
Rentenversicherung durch den Staatsvertrag 

119. In dem zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der DDR am 18. Mai 1990 geschlossenen 
Staatsvertrag wurde der erste Schritt zur Anglei-
chung des Rentensystems der DDR an das der Bun-
desrepublik vereinbart. Die FZR sowie die Zusatzver-
sorgungssysteme und das Sonderversorgungssystem 
des Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Na-
tionale Sicherheit wurden bis zum 30. Juni 1990 ge

-

schlossen, d. h. es konnten ab diesem Datum keine 
neuen Ansprüche mehr erworben werden. Neuein-
beziehungen waren nach dem Einigungsvertrag 
auch bei den anderen Sonderversorgungssystemen 
spätestens vom 3. Oktober 1990 an nicht mehr zuläs-
sig. 

Die Umsetzung der Angleichung erfolgte durch das 
noch von der Volkskammer der DDR verabschiedete 
Rentenangleichungsgesetz vom 28. Juni 1990 und 
führte zu einer Anhebung der Renten aus der Sozial-
pflichtversicherung der ehemaligen DDR einschließ-
lich der FZR auf das Nettorentenniveau der Bundes-
republik. Maßstab für die Anhebung der Renten aus 
Sozialpflichtversicherung und FZR war ein Rentner 
mit 45 Versicherungsjahren, der immer den Durch-
schnittsverdienst in der DDR erzielt und zur FZR frei-
willige Beiträge entrichtet hat. Seine Rente sollte 
70 % des aktuellen durchschnittlichen Nettoverdien-
stes in der DDR erreichen. Bei Versicherten mit einer 
höheren oder einer niedrigeren Zahl an Versiche-
rungsjahren war diese Zielgröße entsprechend höher 
oder geringer. Hierdurch haben 2,3 Mio. der Rentne-
rinnen und Rentner, die eine Rente aus eigener Versi-
cherung bezogen, eine zum Teil erhebliche Verbes-
serung der Einkommenssituation erfahren. Die 
Rentenangleichung brachte den Rentnerinnen und 
Rentnern eine Rentenerhöhung um durchschnittlich 
rd. 30 %. Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag 
stieg zum 1. Juli 1990 von 475 Mark auf 590 DM. 

Renten, die neben Leistungen aus einem Zusatzver-
sorgungssystem gezahlt wurden, und Renten aus 
Sonderversorgungssystemen wurden dabei nicht an-
geglichen; vielmehr erfolgten für Sonderversor-
gungsleistungen und für Leistungen aus bestimmten 
Zusatzversorgungssystemen Höchstbetragsbegren-
zungen. 

120. Zur Aufrechterhaltung des Nettorentenniveaus 
wurde angesichts der hohen Entgeltsteigerungsraten 
in den neuen Ländern die Anpassung der Renten 
durch Rechtsverordnung nicht nur zum 1. Juli, wie in 
den alten Ländern, sondern zusätzlich auch zum 
1. Januar eines Jahres eingeführt. 

121. Um den Empfängern niedriger Renten das Be-
streiten eines angemessenen Lebensunterhalts zu er-
möglichen, wurde außerdem der vom Bund finan-
zierte Sozialzuschlag eingeführt. Er übernimmt für 
eine Übergangszeit, in der es noch kein funktionie-
rendes Sozialhilfesystem in den neuen Ländern gibt, 
die Funktion der Sozialhilfe. Der Sozialzuschlag wur-
de in der Zeit vom 1. Juli 1990 bis zum 31. Dezember 
1991 in Höhe von monatlich bis zu 165 DM gezahlt, 
sofern die Summe aller aus der Sozialpflichtversi-
cherung gezahlten Renten, Zusatzrenten und Ver-
sorgungen aus Zusatz- und Sonderversorgungs-
systemen den Betrag von 495 DM unterschritt. 
Erhöhungsbeträge aufgrund der Anpassungen zum 
1. Januar und zum 1. Juli 1991 blieben unberücksich-
tigt. 

122. Wenn auch das Nettorentenniveau seit dem 1. 
Juli 1990 in beiden Teilen Deutschlands grundsätz-
lich gleich hoch ist, so bedeutet dies jedoch nicht, daß 
auch die Rentenzahlbeträge ab diesem Zeitpunkt 
gleich hoch sind. Solange sich die Durchschnittsent- 
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gelte der Arbeitnehmer in den alten und neuen Län-
dern noch unterscheiden, werden auch die Renten-
zahlbeträge in Ostdeutschland unter denen in 
Westdeutschland liegen. Der Angleichungsprozeß ist 
aber im Gange und wird zur Folge haben, daß mit der 
Angleichung der Einkommensverhältnisse ver-
gleichbare Versicherungsverläufe auch zu gleichen 
Rentenzahlbeträgen führen. 

So betrug die Rente eines Durchschnittsverdieners 
mit 45 Versicherungsjahren in den neuen Ländern 
am 1. Juli 1990 672 DM, verglichen mit 1 667 DM in 
den alten Ländern; dies entsprach einem Verhältnis 
von 40 %. Durch die beiden jeweils 15prozentigen 
Rentenanpassungen zum 1. Januar und zum 1. Juli 
1991 erhöhte sich die Rente des Durchschnittsverdie-
ners in den neuen Ländern zum 1. Juli 1991 auf 
889 DM, im Vergleich zu der auf 1751 DM gestiege-
nen Vergleichsrente in den alten Ländern erreichte 
das Verhältnis nunmehr bereits 51 %. 

123. Auch die durchschnittlichen Zahlbeträge der 
Renten, errechnet aus der Summe der Rentenausga-
ben auf der einen und der Anzahl der Rentenempfän-
ger auf der anderen Seite, haben sich von der Zeit 
vom 1. Juli 1990 bis zum 1. Juli 1991 in beachtlicher 
Weise entwickelt. 

Die Versichertenrenten an Männer betrugen am 1. 
Mai 1990 (also vor Inkrafttreten der Währungs-, Wi rt

-schafts- und Sozialunion) im Durchschnitt 572 Mark. 
Am 1. Juli 1991 betrug die vergleichbare Durch-
schnittsrente 992 DM. Dies entspricht einer rechneri-
schen Steigerung von 73 % . Für Frauen beliefen sich 
die vergleichbaren Beträge auf 432 Mark am 1. Mai 
1990 und auf 716 DM am 1. Juli 1991; die Erhöhung 
betrug 284 DM bzw. 66 %. Die Witwenrenten, die als 
Leistung ungekürzt gezahlt wurden, betrugen am 1. 
Mai 1990 (unter Berücksichtigung eventuell gezahl-
ter gekürzter Versichertenrenten) durchschnittlich 
419 Mark. Einschließlich Sozialzuschlag erhöhten 
sich die Witwenrenten bis zum 1. Juli 1991 auf durch-
schnittlich 768 DM, was einer rechnerischen Steige-
rung von 83 % entspricht. 

2. Renten -Überleitungsgesetz 

124. Der im August 1990 abgeschlossene Einigungs-
vertrag hatte die abschließende Überleitung des 
westdeutschen Rentenrechts auf die neuen Länder 
zum 1. Januar 1992 einem besonderen Gesetz vorbe-
halten. Diesen Gesetzgebungsauftrag erfüllte der 
Deutsche Bundestag mit dem am 21. Juni 1991 in brei-
tem politischen Konsens verabschiedeten Renten-
Überleitungsgesetz, dem der Bundesrat einstimmig 
zugestimmt hat. Am 1. Januar 1992 trat deshalb das 
durch das Rentenreformgesetz 1992 reformierte Ren-
tenrecht des Sozialgesetzbuches VI in den alten und 
neuen Ländern gemeinsam in Kraft; seither gilt ein 
einheitliches Rentenrecht in Deutschland. Allerdings 
wurden für die neuen Länder aus Vertrauensschutz-
gründen zeitlich befristete Übergangsregelungen 
eingeführt, die eine schematische und undifferen-
zierte Rechtsübertragung verhindern und stattdessen 
eine allmähliche Anpassung der Systeme ermögli-
chen. Sie verhindern vor allem, daß durch die Über

-

leitung ein Rentner eine niedrigere Rente erhält, als 
sie ihm nach dem Rentenrecht der ehemaligen DDR 
am 31. Dezember 1991 zustand. 

Für die Versicherten und Rentner in den neuen 
Ländern bedeutet die Einbeziehung in das lohn- und 
beitragsbezogene, dynamische und lebensstandard-
sichernde System der gesetzlichen Rentenversiche-
rung wirkliche soziale Sicherheit im Alter und damit 
endlich auch die Gleichbehandlung mit den Versi-
cherten und Rentnern in den alten Ländern. Rente ist 
damit auch in den neuen Ländern Lohn für Lebens-
leistung. Die Rentnerinnen und Rentner in den neuen 
Ländern haben deshalb erheblich von der deutschen 
Einheit profitiert. 

Durchführung der Rentenüberleitung 

125. Die seit dem 1. Januar 1992 neu zugehenden 
Renten werden nun auch in den neuen Ländern unter 
Zugrundelegung der individuellen Entgelte berech-
net. Die Unterschiede in den Einkommensverhältnis-
sen zwischen alten und neuen Ländern werden bis 
zur Angleichung der Lebensverhältnisse durch einen 
besonderen aktuellen Rentenwert (Ost) bei der Ren-
tenberechnung berücksichtigt. Bis zur Angleichung 
der Einkommensverhältnisse fallen auch die Renten-
anpassungen entsprechend den stärkeren Entgelt-
steigerungsraten in Ostdeutschland höher aus als in 
Westdeutschland. Sie sind zudem in kürzeren Zeitab-
ständen erforderlich, weil andernfalls in dieser Phase 
schnell wachsender Löhne und Gehälter ein nicht 
vertretbares Zurückbleiben der Renten hinter der 
Lohn- und Gehaltsentwicklung die Folge wäre. Dar-
über hinaus orientieren sich diese Rentenanpassun-
gen an der jeweils aktuellen Entgeltentwicklung, da-
mit — wie gesetzlich vorgeschrieben — in den alten 
und neuen Ländern ein gleiches Nettorentenniveau 
gewährleistet bleibt. 

Als Vertrauensschutz wird bei Versicherten, die in 
der Zeit von 1992 bis Ende 1996 in Rente gehen und 
die sowohl die versicherungsrechtlichen Vorausset-
zungen für einen Rentenanspruch nach dem Sozial-
gesetzbuch VI als auch nach dem bis zum 31. Dezem-
ber 1991 geltenden Rentenrecht der ehemaligen DDR 
erfüllen, eine Vergleichsberechnung vorgenommen 
und der höhere Rentenbetrag gezahlt. Angepaßt 
wird dann jedoch nur der anpassungsfähige Betrag, 
der sich aus der Berechnung nach den Vorschriften 
des Sozialgesetzbuches VI ergibt. 

126. Die Bestandsrenten in den neuen Ländern, also 
die nach dem bis zum 31. Dezember 1991 geltenden 
Recht berechneten Renten, sind zum 1. Januar 1992 
nach den Prinzipien des lohn- und beitragsbezoge-
nen Rentenversicherungssystems des SGB VI umge-
wertet worden. Für den einzelnen Rentner bedeutete 
diese Umwertung seiner Rente, daß er von 1992 an 
eine Rente erhält, in deren Höhe sich seine Arbeits-
leistung, also seine Arbeitsjahre und die Höhe seines 
Arbeitsverdienstes widerspiegeln. 

Die Umwertung der Bestandsrenten führte zu keiner 
Neuberechnung der Renten. Unter Verwendung der 
vorhandenen maschinell verarbeitungsfähigen Da-
ten wurde jede Rente auf der Grundlage der Anzahl 
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der zurückgelegten Arbeits- bzw. Versicherungsjah-
re und der während dieser Zeit erzielten Verdienste 
ein anpassungsfähiger Rentenbetrag ermittelt, der 
der regelmäßigen Anpassung unterliegt. Lag der sich 
daraus ergebende anpassungsfähige Betrag unter 
der bis zum 31. Dezember 1991 geleisteten Rente, 
wird ein Auffüllbetrag gezahlt, um sicherzustellen, 
daß kein Rentner durch die Umwertung weniger 
Rente erhält als zuvor. Dieser Auffüllbetrag wird in 
unveränderter Höhe bis Ende 1995 gezahlt und erst 
danach allmählich unter Anrechnung auf die jeweili-
ge Anpassung abgeschmolzen. Dabei ist sicherge-
stellt, daß es durch das Abschmelzen des Auffüllbe-
trags zu keiner Kürzung der zuvor gezahlten Rente 
kommen kann. 

Die Umwertung der Bestandsrenten bewirkt, daß un-
ter Gewährleistung von berechtigtem und weit über 
die diesbezüglichen Vorgaben im Einigungsvertrag 
hinausgehenden Vertrauensschutz allmählich er-
reicht wird, daß die Renten in Ost und West, denen 
gleiche Voraussetzungen zugrundeliegen, auch tat-
sächlich gleich hoch sind. In den Fällen, in denen ein 
Auffüllbetrag gezahlt wird — vor allem bei Renten an 
Frauen — ist das Rentenniveau vorübergehend sogar 
höher als bei vergleichbaren Versicherten in den al-
ten Ländern. 

127. Die Überleitung des westdeutschen Renten-
rechts konnte nicht schematisch erfolgen; vielmehr 
waren Übergangsregelungen erforderlich, die eine 
allmähliche Anpassung der Systeme ermöglichen. 
Eine solche Übergangsregelung ist der Sozialzu-
schlag, der eingeführt wurde, weil es in der ehemali-
gen DDR kein funktionsfähiges Sozialhilfesystem 
gab. 

Ab dem 1. Januar 1992 wird der Sozialzuschlag in 
Höhe des Betrags gezahlt, um den bei Allein-
stehenden das monatliche Einkommen den Betrag 
von 600 DM und bei Verheirateten das monatliche 
Gesamteinkommen den Betrag von 960 DM unter-
schritt. Diese Regelung gilt auch für Personen, die 
erstmals in den Jahren 1992 oder 1993 eine Rente 
beziehen. Als Einkommen werden dabei insbesonde-
re Erwerbseinkommen aus selbständiger oder aus 
unselbständiger Tätigkeit und Renten mit Ausnahme 
der Grundrenten nach dem Bundesversorgungsge-
setz berücksichtigt. Für Alleinstehende und Verhei-
ratete, die beide Bezieher einer Invalidenrente für 
Behinderte nach dem Rentenrecht der ehemaligen 
DDR waren, stellte eine Besitzschutzregelung sicher, 
daß eine Minderung des bisherigen Gesamtzahlbe-
trags aus Rente und Sozialzuschlag für diesen Perso-
nenkreis vermieden wurde. 

Die Grenzbeträge werden regelmäßig entsprechend 
der durchschnittlichen Steigerung des Regelsatzes 
der Sozialhilfe in den neuen Ländern erhöht. Zum 1. 
Juli 1992 sind sie auf 658 DM für Alleinstehende so-
wie auf 1 054 DM für Verheiratete und rückwirkend 
zum 1. Juli 1993 auf 674 DM für Alleinstehende sowie 
auf 1 080 DM für Verheiratete gestiegen. Bis zu dieser 
Höhe wird den Rentnern die Differenz als Sozialzu-
schlag zum sonstigen Einkommen gezahlt. Der So-
zialzuschlag wird längstens bis zum 31. Dezember 
1996 gezahlt, also bis zu einem Zeitpunkt, zu dem der 

Aufbau eines leistungsfähigen Sozialhilfesystems ab-
geschlossen sein dürfte. 

Auswirkungen der Rentenüberleitung 

128. Besonders eindrucksvoll und offensichtlich wa-
ren die Rentenerhöhungen, die sich aus der Renten-
überleitung und der gleichzeitig zum 1. Januar 1992 
erfolgten Rentenanpassung um 11,65 % ergeben ha-
ben. Sie haben bei rd. 96 % der Rentner zu einer 
Rentenerhöhung geführt. Für Frauen ergab sich im 
Durchschnitt eine Erhöhung des Zahlbetrags (Versi-
cherten- und ggf. Witwenrente, einschließlich Auf-
füllbetrag) um 21,1 %, bei Männern um 14,8 %. 

Die Versichertenrenten für Frauen in den neuen Län-
dern erreichten im zweiten Halbjahr 1993 im Durch-
schnitt — trotz des niedrigeren aktuellen Renten-
werts (Ost) — nach Abzug des von den Rentnern zu 
tragenden Krankenversicherungsbeitrags eine Höhe 
von 952 DM monatlich; in den alten Ländern dage-
gen nur 761 DM monatlich. Diese Unterschiede sind 
nicht allein darauf zurückzuführen, daß die Frauen in 
den neuen Ländern wegen der in der ehemaligen 
DDR wesentlich höheren Erwerbsbeteiligung im 
Durchschnitt eine höhere Anzahl an Versicherungs-
jahren nachweisen können, sondern auch auf den 
Auffüllbetrag, den 88,8 % aller Versichertenrenten-
empfängerinnen erhalten, und zwar in einer durch-
schnittlichen Höhe von 230 DM. 

Der sich aus der Gegenüberstellung der verfügbaren 
Eckrenten (jeweils 45 Versicherungsjahre mit Durch-
schnittsentgelt, nach Abzug des Krankenversiche-
rungsbeitrags) in neuen und alten Ländern ergeben-
de Verhältniswert ist — differenzie rt  nach dem 
Rentenbeginn — von 29,1 % bis 37,3 % am 30. Juni 
1990 auf 75,3 % am 1. Januar 1994 angestiegen. Als 
Folge dieser Entwicklung erhöhten sich die Renten-
ausgaben von 16,7 Mrd, Mark im Jahr 1989 auf 
51,6 Mrd. DM im Jahr 1993. 

129. Die Einführung der Altersgrenzen des Sozial-
gesetzbuches VI wirkt sich vor allem für Männer in 
Form einer Absenkung des Rentenzugangsalters aus. 
Statt wie bis Ende 1991 nur mit 65 Jahren ist ein Ren-
tenbeginn nun vielfach schon mit 60 oder 63 Jahren 
möglich. Es wird geschätzt, daß die Altersgrenzen 
des SGB VI dazu führen, daß künftig rund 200 000 
Männer vor dem 65. Lebensjahr und damit in der 
Regel früher als bisher die Altersrente in Anspruch 
nehmen konnten. Dabei handelt es sich um langjäh-
rig Versicherte ab Vollendung des 63. Lebensjahres, 
langjährig versicherte Schwerbehinderte ab Vollen-
dung des 60. Lebensjahres und Arbeitslose ab Voll-
endung des 60. Lebensjahres. Genauere Aussagen 
über den Umfang des Personenkreises sind erst mög-
lich, wenn die entsprechenden statistischen Anga-
ben der Rentenversicherungsträger vorliegen. 

Für Frauen hat sich bei der Altersrente zunächst nicht 
viel geändert. Entweder erfüllen sie die Vorausset-
zungen für die Altersrente ab Vollendung des 60. Le-
bensjahres nach dem Sozialgesetzbuch VI, was an-
gesichts des hohen Grades der Erwerbstätigkeit der 
Frauen in der ehemaligen DDR der Regelfall ist, oder 
die bis Ende 1996 geltende Vertrauensschutzrege- 
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lung kommt zur Anwendung, wonach die Frauen mit 
mindestens 15 Arbeitsjahren ab dem vollendeten 60. 
Lebensjahr die Altersrente in Anspruch nehmen kön-
nen, im letzteren Fall allerdings begrenzt auf den 
Monatsbetrag der Rente, der ihnen am 31. Dezember 
1991 nach dem damals noch geltenden Rentenrecht 
der ehemaligen DDR zugestanden hätte. 

130. Vielen Versicherten, denen das Rentenrecht 
der ehemaligen DDR den Zugang zu einer Invaliden-
rente, die eine Erwerbsminderung von mindestens 
zwei Drittel voraussetzte, versperrt hatte, wurde 
durch die Rentenüberleitung der Weg in die Rente 
wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit 
eröffnet. 

131. Die Einführung der Anrechnung von Kinderer-
ziehungszeiten nach dem Sozialgesetzbuch VI führte 
in den neuen Ländern im 2. Halbjahr 1993 zu einer 
monatlichen Rentenerhöhung um 24,13 DM je  Kin-
dererziehungsjahr. 

Im Rentenrecht der ehemaligen DDR gab es zwar 
bereits eine auf dem Papier recht eindrucksvolle Be-
rücksichtigung der Kindererziehung für die Rente, in 
dem bei der Geburt von mindestens drei Kindern für 
jedes Kind drei Kindererziehungsjahre angerechnet 
wurden. Ein Kindererziehungsjahr führte jedoch mo-
natlich höchstens zu 6 Mark Rente, in den zahlrei-
chen Fällen, in denen Mindestbeträge zur Anwen-
dung kamen, wirkten sich Kindererziehungsjahre 
überhaupt nicht rentensteigernd aus. 

132. Die Übertragung des westdeutschen Hinter-
bliebenenrentenrechts, das auch für Todesfälle vor 
dem 1. Januar 1992 angewendet wird, führte zu einer 
spürbaren Verbesserung der materiellen Situation 
der Witwen. 

Nach dem Rentenrecht der ehemaligen DDR konnte 
eine Witwe oder ein Witwer eine Witwen- oder Wit-
werrente nur dann erhalten, wenn der oder die Ver-
storbene die finanziellen Aufwendungen für die Fa-
milie überwiegend erbracht hatte. Außerdem 
bestand der Anspruch für den hinterbliebenen Ehe-
gatten nur ab Erreichen der Altersgrenze von 60 bzw. 
65 Jahren, bei Invalidität oder bei Erziehung eines 
Kindes unter 3 Jahren oder von zwei Kindern unter 8 
Jahren. Das Sozialgesetzbuch VI hingegen räumt 
Witwen und Witwern — letzteren allerdings nur, 
wenn die Ehefrau nach 1985 gestorben ist — einen 
Anspruch auf Hinterbliebenenrente unabhängig da-
von ein, wer den Unterhalt der Familie überwiegend 
bestritten hat. Anspruch auf „große" Witwen- oder 
Witwerrente besteht ab Vollendung des 45. Lebens-
jahres, bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit, bei Er-
ziehung eines Kindes unter 18 Jahren oder wenn für 
ein Kind gesorgt wird, das aufgrund einer Behinde-
rung seinen Lebensunterhalt selbst nicht bestreiten 
kann. Sie beträgt 60 % der Rente, auf die der verstor-
bene Ehegatte Anspruch hätte. In den übrigen Fällen 
besteht Anspruch auf die „kleine" Witwen- oder Wit-
werrente in Höhe von 25 % der Rente, auf die der 
verstorbene Ehegatte Anspruch gehabt hätte. Auf die 
Witwen- bzw. Witwerrente wird allerdings eigenes 
Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen zu 40 % an-
gerechnet, soweit es einen Freibetrag übersteigt. 

Durch das neue Rentenrecht hat sich in den neuen 
Ländern für rund 780 000 Witwen die Witwenrente 
um durchschnittlich 270 DM pro Monat erhöht. Darin 
enthalten sind diejenigen Witwen, die zwar bereits 
nach dem DDR-Rentenrecht eine Witwenrente bezo-
gen, bei denen jedoch aufgrund der strengen Zusam-
mentreffensregelungen der Zahlbetrag auf ein Vier-
tel reduziert wurde. Für rund 150 000 Witwen 
entstand durch das Renten-Überleitungsgesetz erst-
mals der Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente. 

Überführung der Leistungen aus Sonder- und 
Zusatzversorgungssystemen in die 
Rentenversicherung 

133. Im Zusammenhang mit der Rentenüberleitung 
ist auch — entsprechend den Vorgaben des Staats-
vertrages, die der Einigungsvertrag bestätigte — die 
Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus 
den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der 
ehemaligen DDR in die Rentenversicherung erfolgt. 

Bei denjenigen, die im Dezember 1991 Zusatz- oder 
Sonderversorgungsleistungen bezogen haben, er-
folgt eine rückwirkende Neuberechnung (frühestens 
für Zeiten ab dem 1. Juli 1990) auf der Grundlage der 
während des gesamten Erwerbslebens bezogenen 
und in der Rentenversicherung berücksichtigungsfä-
higen Einkommen. Da die Neuberechnung zum 
1. Januar 1992 wegen des Fehlens der erforderlichen 
Daten nicht möglich war, ist grundsätzlich in einem 
vorläufigen pauschalen Verfahren ein anpassungsfä-
higer Rentenbetrag ermittelt worden. Liegt dieser 
Rentenbetrag unter der (Gesamt-) Leistung, auf die 
im Dezember 1991 Anspruch bestand, wird der bishe-
rige Betrag aus Besitzschutzgründen vorläufig weiter 
gezahlt. Der Besitzschutz endet dann, wenn entwe-
der die neu berechnete Rente einen höheren Betrag 
ergibt oder der anpassungsfähige Betrag bzw. die 
neu berechnete Rente infolge der Anpassungen über 
dem Besitzschutzbetrag liegt. 

Renten an ehemals Zusatz- oder Sonderversorgte 
werden, wie bei allen anderen Rentenversicherten, 
nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches VI be-
rechnet. Dabei werden die individuellen Entgelte 
— in Ausnahmefällen mit Einkommensbegrenzun-
gen — zugrunde gelegt. Bei Rentenbeginn in den 
Jahren 1992 und 1993 wird in den Fällen, in denen 
nicht nur die Voraussetzungen für den Rentenan-
spruch nach dem Sozialgesetzbuch VI gegeben sind, 
sondern auch die Voraussetzungen für eine Leistung 
nach den Vorschriften der ehemaligen DDR vorlie-
gen, aus Vertrauensschutzgründen mindestens der 
Betrag gezahlt, der im Dezember 1991 zu zahlen ge-
wesen wäre, wenn zu diesem Zeitpunkt Anspruch 
bestanden hätte, und zwar solange, bis der Renten-
betrag den weitergewährten Betrag in Folge der An-
passungen übersteigt. 

134. Solange eine Leistung, der überführte Ansprü-
che und Anwartschaften aus Sonder- und Zusatzver-
sorgungssystemen der ehemaligen DDR zugrunde-
liegen, in einer Höhe gezahlt wird, die aus 
Besitzschutz- bzw. Vertrauensschutzgründen über 
dem Betrag liegt, der sich als Rente aus der Anwen- 
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dung des Sozialgesetzbuches VI ergibt, führt die 
Rentenanpassung noch zu keiner Erhöhung des 
Zahlbetrags. Die Anpassung führt erst dann zu einer 
Zahlbetragserhöhung, wenn die nach den Vorschrif-
ten des Sozialgesetzbuches VI ermittelte Rente den 
Besitzschutz- bzw. Vertrauensschutzbetrag erreicht. 

Die Berechnung von Renten, denen in Sonder- oder 
Zusatzversorgungssystemen entstandene Ansprü-
chen bzw. Anwartschaften zugrundeliegen, nach den 
Grundsätzen des Sozialgesetzbuches VI führt nach 
Auslaufen des Besitz- und Vertrauensschutzes dazu, 
daß diese Renten denen vergleichbarer Versicherter 
in den neuen Ländern entsprechen. Nach der Anglei-
chung der Einkommensverhältnisse in Ost und West 
werden ehemals Sonder- und Zusatzversorgte — 
ebenso wie die übrigen Rentner in den neuen Län-
dern — eine Rente erhalten, die in ihrer Höhe der 
eines Rentners im alten Bundesgebiet entspricht, 
wenn beiden die gleiche Zahl an Versicherungs-
bzw. Arbeitsjahren und ein vergleichbares versicher-
tes bzw. berücksichtigtes Einkommen zugrunde lie-
gen. 

Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetz 

135. Im ersten Jahr der Geltung des Sozialgesetzbu-
ches VI in den neuen Ländern stieg die Zahl der 
gestellten Rentenanträge von bisher durchschnittlich 
etwa 220 000 bis 240 000 auf rd. 600 000. Diese Ent-
wicklung ist auf die Einführung von Rentenarten, die 
es im bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Renten-
recht der ehemaligen DDR nicht oder in dieser Form 
nicht gab, zurückzuführen — Witwen- und Witwer-
rente, Altersrente an Männer vor Vollendung des 65. 
Lebensjahres und Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit. Die Rentenversicherungsträger in 
den neuen Ländern konnten die hohe Zahl an Ren-
tenanträgen trotz umfangreicher personeller und 
verwaltungstechnischer Unterstützung aus den alten 
Ländern nicht bewältigen. Ende November 1993 
warteten noch rd. 480 000 Rentenantragsteller auf ih-
ren Rentenbescheid. Hinzu kam, daß sich bei den 
Vorbereitungsarbeiten zur Neuberechnung der rd. 
300 000 Renten, denen in die Rentenversicherung 
überführte Ansprüche aus Zusatz- oder Sonderver-
sorgungssystemen zugrunde liegen, herausstellte, 
daß vor allem wegen der häufig unbefriedigenden 
Datenlage die abschließende Rentenfeststellung in 
einem für die Berechtigten akzeptablen Zeitraum 
nicht möglich war. Das am 27. Mai 1993 vom Deut-
schen Bundestag in parteiübergreifendem Konsens 
verabschiedete Rentenüberleitungs-Ergänzungsge - 
setz enthält deshalb umfangreiche Regelungen zur 
Erleichterung der Rentenfeststellung und der Nach-
weise für die Rentenberechnung. 

Ziel dieser Regelungen ist es, daß die Versicherten, 
die in den Jahren 1992 und 1993 ihren Rentenantrag 
gestellt haben und noch auf ihren Rentenbescheid 
warten, sowie die ehemals zusatz- und sonderver-
sorgten Personen, für die die Renten noch individuell 
zu berechnen sind, möglichst rasch ihren endgülti-
gen Rentenbescheid erhalten. Dabei gibt es keine 
Abstriche am materiellen Leistungsanspruch, so daß 

den Berechtigten die Verbesserungen aus der Ren-
tenüberleitung weiterhin voll zugute kommen. 

3. Berufliche Rehabilitierung in der 
Rentenversicherung Ostdeutschlands 

136. In der sowjetischen Besatzungszone und später 
in der DDR wurden zahlreiche Menschen aus po-
litischen Gründen Opfer von gravierenden und 
rechtsstaatwidrigen Eingriffen in ihr berufliches 
Fortkommen. Solche politisch motivierten Verfol-
gungsmaßnahmen führten beispielsweise dazu, daß 
Menschen entweder eine Erwerbstätigkeit nicht aus-
üben oder nur ein vermindertes Einkommen erzielen 
konnten. Sie wirken sich deshalb häufig — besonders 
spürbar in der Rentenhöhe — bis in die Gegenwart 
aus. 

Um einen Ausgleich der durch politische Verfolgung 
verursachten Einbußen in der Alterssicherung zu 
schaffen, sieht das im Entwurf eines Zweiten SED- 
Unrechtsbereinigungsgesetzes enthaltene Berufliche 
Rehabilitierungsgesetz den Ausgleich von Nach-
teilen in der Rentenversicherung als Schwerpunkt 
der beruflichen Rehabilitierung vor (vgl. Tz. 240). 
Verfolgungszeiten sollen in der Rentenversicherung 
als Pflichtbeitragszeiten gelten, für die bei der Ren-
tenberechnung ein Verdienst zugrundegelegt wird, 
der bei pauschaler Betrachtungsweise ohne Verfol-
gung erzielt worden wäre. Der Verfolgte wird hier-
durch rentenrechtlich so gestellt wie der Durch-
schnitt der Versicherten mit vergleichbarer 
Qualifikation in den neuen Ländern. 

Gleichzeitig sollen Verfolgungszeiten als beitragsge-
minderte Zeiten gelten, denen bei der Rentenberech-
nung mindestens der Wert zugrunde zu legen ist, der 
sich an der im gesamten Versicherungsleben mit 
Ausnahme der Verfolgungszeiten erbrachten Bei-
tragsleistung orientiert. Es ist vorgesehen, die sich 
daraus ergebende Rentenleistung mit der zu verglei-
chen, die sich aus der Bewe rtung der Verfolgungszei-
ten als Pflichtbeitragszeiten ergibt, und die höhere 
der beiden Leistungen zu gewähren. 

War mit der politischen Verfolgung der Verlust eines 
Anspruchs oder einer Anwartschaft aus einem Zu-
satz- oder Sonderversorgungssystem verbunden, gilt 
der Verlust als nicht eingetreten. 

4. Ergebnisse des Rentenreformgesetzes 
1992 

137. Zum 1. Januar 1992 ist das reformierte Renten-
recht des Sozialgesetzbuches VI nicht nur in den neu-
en Ländern in Kraft getreten, sondern durch das Ren-
tenreformgesetz 1992, das 1989 in breitem politischen 
Konsens vom Deutschen Bundestag und vom Bun-
desrat verabschiedet wurde, auch in den alten Län-
dern in Kraft gesetzt worden. 

Ziel der Rentenreform ist es, das bewährte System 
der lohn- und beitragsbezogenen Rente, die nach 
einem erfüllten Arbeitsleben den Lebensstandard si-
chert, zu erhalten und die sich aus Veränderungen 
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der Rahmenbedingungen ergebenden finanziellen 
Risiken gleichgewichtig auf alle an der Rentenversi-
cherung Beteiligten — also Beitragszahler, Rentner 
und Bund — zu verteilen, um so die Renten langfri-
stig zu sichern. Der Generationenve rtrag wird durch 
den Ausbau familienbezogener Leistungen gestärkt. 
Die Reform schafft dadurch mehr soziale Gerechtig-
keit und mehr Sicherheit für alle — für die Rentner 
sowie für die Beitragszahler. 

Selbstregulierender Finanzierungsmechanismus 

138. Innerhalb des Finanzierungssystems der Ren-
tenversicherung wurde zur langfristigen Sicherung 
der Renten ein finanzieller Verbund zwischen Rent-
nern, Beitragszahlern und Bund geschaffen, durch 
den seit 1992 Bundeszuschuß, Beitragssatz und Ren-
tendynamik selbstregulierend so miteinander ver-
bunden sind, daß die sich aus der demographischen 
Entwicklung ergebenden Belastungsveränderungen 
bei allen drei Beteiligten gleichmäßig auswirken und 
somit in ihren Auswirkungen begrenzt werden. 

— Die jährliche Anpassung der Renten zum 1. Juli 
erfolgt entsprechend der Nettolohnentwicklung. 
Die Höhe der Rentenanpassung ist danach nicht 
allein von der Entwicklung der Bruttoentgelte, 
sondern darüber hinaus auch von der Verände-
rung der Belastungen der Arbeitnehmer durch 
Steuern und Sozialabgaben, also von der Ent-
wicklung des verfügbaren Einkommens der Ar-
beitnehmer abhängig. Dadurch, daß bei der Ren-
tenanpassung auch die Belastungsveränderung 
bei den Renten durch Sozialversicherungsbeiträ-
ge und Steuern berücksichtigt wird, wird eine 
dauerhafte Stabilisierung des Nettorentenniveaus 
erreicht. Die neue nettobezogene Rentenanpas-
sung formuliert das Prinzip der Solidarität zwi-
schen den Generationen präziser als die bisherige 
bruttolohnbezogene Anpassung und verbindet 
die Interessen von Rentnern und Aktiven. 

— Der Bundeszuschuß erhöht sich nicht mehr wie 
vor 1992 ausschließlich entsprechend der Ent-
wicklung der Bruttoarbeitsentgelte, sondern zu-
sätzlich entsprechend dem Verhältnis, in dem sich 
der Beitragssatz verändert. Damit wird der Anteil 
des Bundeszuschusses an den Rentenausgaben 
nicht nur stabilisiert, vielmehr übernimmt der 
Bund in verstärktem Maße Verantwortung für die 
sich aus veränderten ökonomischen, sozialen und 
demographischen Rahmenbedingungen erge-
benden Risiken für die Rentenfinanzen. 

— Muß der Beitragssatz angehoben werden, bewirkt 
dies eine Dämpfung des Rentenanstiegs, indem 
sinkende verfügbare Einkommen der Versicher-
ten den Anpassungssatz vermindern. Zum ande-
ren steigt gleichzeitig der Bundeszuschuß, wo-
durch der Beitragsanstieg verlangsamt und damit 
die Beitragszahler weniger stark belastet werden. 

Anhebung und Flexibilisierung der Altersgrenzen 

139. Die vorzeitigen Altersgrenzen von 60 und 63 
Jahren werden schrittweise bis zur Regelaltersgren-
ze von 65 Jahren angehoben. Die gleitende Anhe-
bung der vorzeitigen Altersgrenzen beginnt im Jahre 
2001 und wird für langjährig Versicherte im Jahre 
2006, für Frauen und Arbeitslose im Jahr 2012 er-
reicht sein. Die Altersgrenze für Schwerbehinderte, 
Erwerbs- und Berufsunfähige und für langjährig un-
ter Tage Beschäftigte, die die Wartezeit von 35 Jah-
ren erfüllen, wird allerdings auch weiterhin bei 60 
Jahren liegen. Die Erhöhung der Altersgrenzen ist 
u. a. erforderlich, um die Rentenausgaben als Folge 
einer steigenden Lebenserwartung und der damit 
verbundenen zunehmenden durchschnittlichen Ren-
tenbezugsdauer weniger stark ansteigen zu lassen. 

140. Die Rentenreform ist auch eine Reform für älte-
re Arbeitnehmer, denn sie ermöglicht mehr Wahlfrei-
heit beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhe-
stand. Jeder einzelne Arbeitnehmer soll freier 
darüber entscheiden können, wann er in Rente geht. 
Dazu dienen zwei Angebote: 

Zum einen kann sich der einzelne Arbeitnehmer da-
für entscheiden, länger im Erwerbsleben zu bleiben 
oder — nach Anhebung der Altersgrenzen — bereits 
bis zu drei Jahre vor dem 65. Lebensjahr die bisheri-
gen vorzeitigen Altersrenten in Anspruch zu neh-
men. Diese Entscheidung beeinflußt aufgrund der 
dann unterschiedlichen Rentenbezugsdauer die mo-
natliche Rentenhöhe. Jeder Monat, der über das 65. 
Lebensjahr hinaus gearbeitet wird, erhöht die Rente 
zusätzlich um 0,5 %. Nach Abhebung der Altersgren-
ze senkt jeder Monat des früher gewählten Renten-
beginns die Rente um 0,3 %. 

Zum anderen haben Versicherte nunmehr auch die 
Möglichkeit, ihre Altersrente nicht nur in voller Hö-
he, sondern auch als Teilrente in Anspruch zu neh-
men. Die Versicherten können einerseits einen Teil 
ihrer Rente beziehen und andererseits hinzuverdie-
nen. Die Teilrente beträgt entweder ein Drittel, die 
Hälfte oder zwei Drittel der erreichten Vollrente. Je 
geringer der Anteil der Teilrente an  der Vollrente ist, 
desto größer sind die Hinzuverdienstmöglichkeiten. 
Ab Vollendung des 65. Lebensjahres ist der Hinzu-
verdienst nicht mehr begrenzt. Mit Teilrente und 
Teilzeitarbeit ist erstmals ein gleitender Übergang 
vom Erwerbsleben in den Ruhestand möglich. 

Neuordnung der Bewe rtung beitragsloser und 
beitragsgeminderter Zeiten 

141. Von wesentlicher Bedeutung ist auch die Ein-
führung der sogenannten „Gesamtleistungsbewer-
tung" , die eine Neubewertung der sog. beitragsfrei-
en Zeiten (Anrechnungszeiten, Zurechnungszeiten 
und Ersatzzeiten) und der beitragsgeminderten Zei-
ten zur Folge hat. Anrechnungszeiten sind vor allem 
Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Krankheit, in de-
nen eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung ungewollt unterbrochen wurde, sowie Zeiten 
der Ausbildung an Schulen, Fachschulen oder Uni-
versitäten. 
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Nach dem bis Ende 1991 geltenden Recht war für die 
Anrechnung dieser Zeiten die Erfüllung der soge-
nannten „Halbbelegung" Voraussetzung, bei der un-
ter Umständen ein einzelner Monatsbeitrag darüber 
entscheiden konnte, ob beitragslose Zeiten für die 
Rente angerechnet wurden oder nicht. Dieses „Alles-
oder-Nichts-Prinzip", das vor allem verheiratete 
Frauen benachteiligt hatte, ist zugunsten einer indi-
viduellen Vorgehensweise ersetzt worden. Die bei-
tragsfreien oder beitragsgeminderten Zeiten steigern 
im Rahmen der sogenannten „ Gesamtleistungbe-
wertung " in jedem Fall die Rente. Die Bewe rtung 
dieser Zeiten erfolgt individuell nach der von den 
einzelnen Versicherten erbrachten Gesamtleistung 
an Beiträgen während des gesamten Versichertenle-
bens vom 16. Lebensjahr bis zum Versicherungsfall. 

142. Im Rahmen dieser Neuregelung werden die 
maximalen Anrechnungszeiten im Sinne der Bei-
tragsgerechtigkeit sinnvoll begrenzt. Die insgesamt 
anrechenbare Zeit nach dem vollendeten 16. Lebens-
jahr wird für die Ausbildungszeit auf 7 Jahre be-
grenzt. Hierbei wird nicht mehr in einzelne Ausbil-
dungsbereiche unterschieden und dem Versicherten 
wird die Möglichkeit eingeräumt, bei längeren Aus-
bildungszeiten, die häufig ja auch höhere Einkom-
men nach sich ziehen, künftig Beiträge nachzahlen 
zu können. 

Die Zurechnungszeit, die bei Frühinvaliden und Hin-
terbliebenen von jüngeren Versicherten als beitrags-
freie Zeit berücksichtigt wird, ist verlängert worden. 
Der Endzeitpunkt ist vom vollendeten 55. auf das 60. 
Lebensjahr hinausgeschoben, wobei die Zeit bis zum 
55. Lebensjahr weiterhin voll und die Zeit zwischen 
dem 55. und dem 60. Lebensjahr bis zu einem Drittel 
angerechnet wird. 

Kindererziehungszeiten und 
Familienlastenausgleich 

143. Obwohl das Rentenreformgesetz 1992 von der 
allgemeinen Zielsetzung bestimmt war, den Ausga-
benanstieg in der Rentenversicherung zu dämpfen, 
konnten mit diesem Gesetz wichtige familienpoliti-
sche Verbesserungen verwirklicht werden. 

Bereits 1986 war mit dem Hinterbliebenenrenten-
und Erziehungszeiten-Gesetz für die Erziehungsper-
sonen der Geburtsjahrgänge ab 1921 als erster Schritt 
die Anrechnung von einem Versicherungsjahr er-
folgt. 1987 folgte mit dem Kindererziehungslei-
stungs-Gesetz der zweite Schritt, durch den Lei-
stungen für Kindererziehung für die vor 1921 
geborenen Mütter eingeführt wurde, deren Einbezie-
hung bereits in den ersten Schritt aus finanziellen 
Gründen hatte unterbleiben müssen. 

Der damit eingeschlagene Weg wurde mit dem Ren-
tenreformgesetz 1992 weitergefüh rt : 

— Für ab 1992 geborene Kinder wird die Kinderer-
ziehungszeit um 2 Jahre auf 3 Jahre aufgestockt. 

— Auch für Geburten vor 1992 wurden Kinderbe-
rücksichtigungszeiten bis zum 10. Lebensjahr des 
Kindes eingeführt. Sie mildern die Folgen erzie

-

hungsbedingter Lücken in den Rentenbiogra-
phien insbesondere von Frauen. 

— Ab 1992 sind ferner Pflegeberücksichtigungszei-
ten eingeführt worden. Sie sind gerade für Frauen 
von besonderer Bedeutung, denn ganz überwie-
gend sind es die Frauen, die pflegebedürftige An-
gehörige in der Familie pflegen und betreuen. 

— Ergänzend zu den Pflegeberücksichtigungszeiten 
wird ermöglicht, daß freiwillige Beiträge von Pfle-
gepersonen ebenfalls ab 1992 als Pflichtbeiträgen 
gelten. Dadurch kann u. a. ein Anspruch auf Ren-
te wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erwor-
ben oder aufrechterhalten werden. Daneben kön-
nen Pflegepersonen, die ihre Beschäftigung 
zeitlich reduziert haben, ihre Pflichtbeiträge auf-
stocken. 

Die Rente nach Mindesteinkommen wird fortge-
führt. Wer — aus welchen Gründen auch immer — 
wenig verdient hat, wird bei der Rentenberech-
nung bessergestellt. Alle Beschäftigungszeiten 
bis 1991 werden bis zum 1,5 fachen des erzielten 
Verdienstes, höchstens bis zu 75 % des Durch-
schnittslohns aufgewertet. Voraussetzung für die 
Rente nach Mindesteinkommen sind nunmehr 35 
Versicherungsjahre. Diese Regelung kommt vor 
allem Frauen zugute, zumal Zeiten der Kinderer-
ziehung einschließlich der Kinderberücksichti-
gungszeiten und auch Pflegeberücksichtigungs-
zeiten auf diese 35 Jahre angerechnet werden. 

144. Die schrittweise Vorgehensweise von Bundes-
regierung und Gesetzgeber bei der Anerkennung 
von Kindererziehungszeiten im Rentenrecht hat das 
Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 7. 
Juli 1992 voll bestätigt. Nach seiner Auffassung ist es 
sachlich angemessen und rechtlich vertretbar, diese 
Vorgehensweise auch beim weiteren Abbau kinder-
erziehungsbedingter Nachteile in der Rentenversi-
cherung, den das Gericht für erforderlich hält, beizu-
behalten. 

Dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind im 
übrigen keine Vorgaben zu Zeitpunkt und Umfang 
weiterer Schritte in Richtung auf eine verbesserte Be-
rücksichtigung von Kindererziehung im Rentenrecht 
zu entnehmen. Das Bundesverfassungsgericht billigt 
dem Gesetzgeber bei der Verbesserung der Kinder-
erziehungsregelungen vielmehr eine ausreichende 
Anpassungszeit zu. Es räumt ihm eine Verbesserung 
in mehreren Stufen unter Berücksichtigung der je-
weiligen Haushaltslage des Bundes und der finan-
ziellen Situation der Rentenversicherung ein. 

145. Die besondere Bedeutung, die die getroffenen 
Regelungen bereits heute für eine große Zahl von 
Müttern hat, wird an folgenden Zahlen deutlich: Im 
Jahre 1993 wurden in den alten Ländern rd. 2,8 Mio. 
Mütter der Jahrgänge ab 1921 und ebenso viele Müt-
ter der Jahrgänge vor 1921 mit einem jährlichen Ko-
stenaufwand von rd. 5,4 Mrd. DM durch die Regelun-
gen für Kindererziehung begünstigt. Insgesamt 
wurden für diesen Zweck in den Jahren 1986 bis 1993 
rd. 25 Mrd. DM in den alten Ländern ausgegeben. 
Für die einzelne Mutter machten sich diese Verbes-
serungen in den alten Ländern durch monatliche 
Rentensteigerungen im Jahre 1993 von durchschnitt- 
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lich rd. 67 DM (bei Müttern der Jahrgänge ab 1921) 
bzw. durch monatliche Kindererziehungsleistungen 
von durchschnittlich rd. 82 DM (für Mütter der Jahr-
gänge bis 1920) bemerkbar. Für die neuen Länder 
lassen sich Angaben in dieser differenzie rten Art 

 noch nicht machen. Es kann jedoch gesagt werden, 
daß dort  mehr als 1,6 Mio. Mütter von den Kinderer-
ziehungsregelungen im Rentenrecht begünstigt wer-
den. 

146. Insgesamt wirkte sich die Rentenreform 1992 
als eine deutliche Verbesserung der Alterssicherung 
der Frauen aus. Für den Rentenzugang 1992 hat sich 
für rd. 80 % der Frauen ihre Rente im Durchschnitt 
um 5,4 % erhöht. Für die Frauen mit einem Kind be-
trägt die Rentensteigerung ca. 5,5 %, mit zwei Kin

-dern 7,4 % und mit drei und mehr Kindern ca. 8,6 %. 
Dabei ist die Erweiterung der Kindererziehungszei-
ten für Geburten nach 1991 noch nicht berücksichtigt. 

Einkommenssituation der Rentner 

147. Die materielle Situation der älteren Menschen 
kann auf der Grundlage von Höhe und Entwicklung 
der Rentenzahlbeträge, wie sie die Rentenbestands-
statistik liefert, allerdings nur sehr unzureichend be-
urteilt werden. 

Um ein differenzie rtes Bild über Art  und Höhe der 
Einkünfte im Alter (eigene und abgeleitete Lei-
stungen bzw. Ansprüche in Rentenversicherung und 
den übrigen gesetzlichen Alterssicherungssystemen 
sowie sonstige Einkünfte) zu erhalten, hat das Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung die in 
den Jahren 1986 und 1987 durchgeführte Untersu-
chung „Alterssicherung in Deutschland 1986 (ASID 
1986) " in Auftrag gegeben. Es zeigte sich, daß die 
Höhe der Rente allein nicht aussagekräftig ist und 
deshalb auch keine Rückschlüsse auf das Vorhan-
densein von Armut im Alter zuläßt (zu den Ergebnis-
sen vgl. im einzelnen Sozialbericht 1990, Tz. 111). 
Zum einen kann eine Person mehrere Renten bezie-
hen (beispielsweise bei Frauen der gleichzeitige Be-
zug einer Versicherten- und einer Witwenrenten), 
zum anderen können Renten mit weiteren Einkom-
men aus unterschiedlichen Quellen zusammentref-
fen. Dies gilt für Einzelpersonen, mehr aber noch für 
Ehepaare bzw. Haushalte. Gerade bei niedrigen Ren-
tenzahlbeträgen lag das Nettogesamteinkommen auf 
einem wesentlich höheren Niveau: Beispielsweise 
betrug das Nettogesamteinkommen verheirateter 
Männer mit einer Versichertenrente unter 500 DM 
einschließlich des Einkommens der Ehefrau im 
Durchschnitt 2 353 DM. Verheiratete Frauen mit 
einer Versichertenrente von unter 500 DM verfügten 
zusammen mit dem Ehegatten über ein durchschnitt-
liches Nettogesamteinkommen von 2 531 DM. Für 
alleinstehende Rentner (innen) mit Rente unter 
500 DM beliefen sich die Durchschnittseinkommen 
auf 1 344 DM (Männer) bzw. 1 297 DM (Frauen). Ähn-
liches ließ sich auch für die Witwenrenten zeigen: 
Witwen mit einer Witwenrente von unter 500 DM 
hatten 1986 im Durchschnitt ein Nettogesamtein-
kommen von rd. 1 271 DM. Auch eine Vielzahl niedri-
ger Renten sagt somit nichts über das Ausmaß von 
Armut im Alter aus. Niedrige Renten trugen häufig 

nur zur Aufbesserung vorhandener sonstiger Alters-
einkommen bei. 

148. Zur Gewinnung aktuellerer Daten hat das Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung die Un-
tersuchung „Alterssicherung in Deutschland 1992 
(ASID 1992)" in Auftrag gegeben. Diese Nachfolge-
untersuchung zur ASID 1986 wird erstmals auch zu-
verlässige und detaillie rte Informationen über die 
Einkommenslage älterer Menschen in den neuen 
Länder liefern. Neben einer Beurteilung der Auswir-
kungen der Rentenüberleitung wird auch ein Ver-
gleich zur materiellen Situation älterer Menschen im 
Westen ermöglicht. So werden beispielsweise die 
Auswirkungen des unterschiedlichen Erwerbsver-
haltens von Frauen in der ehemaligen DDR im Ver-
gleich zur Bundesrepublik untersucht werden kön-
nen. Für die alten Länder wird u. a. ein Vergleich zu 
Ergebnissen der Vorgängeruntersuchung ASID 1986 
möglich sein. Erste vorliegende Teilergebnisse lassen 
erkennen, daß die aus der ASID 1986 gewonnenen 
Hauptergebnisse im wesentlichen bestätigt werden, 
d. h. niedrige Renten sagen noch nichts über Alters-
armut aus. Die Endergebnisse der ASID 1992 werden 
voraussichtlich Mitte 1994 vorliegen. 

5. Fremdrentenrecht 

149. Das Fremdrentenrecht wurde im Rahmen des 
Renten-Überleitungsgesetzes an die veränderten Le-
bensverhältnisse angepaßt. Aus der Vereinigung 
Deutschlands mußten Konsequenzen im Bereich des 
Fremdrentengesetzes gezogen werden. Hinzu ka-
men die in jüngster Vergangenheit eingetretenen po-
litischen Umwälzungen in den Staaten Ost- und Süd-
osteuropas. Die politischen Verhältnisse in diesen 
Staaten haben sich, insbesondere im Hinblick auf die 
Situation der do rt  wohnenden deutschstämmigen 
Minderheiten, im Vergleich zur Zeit der Schaffung 
des Fremdrentengesetzes Ende der fünfziger Jahre 
erheblich verändert. 

Bereits durch das Rentenreformgesetz 1992 wurden 
zum 1. Juli 1990 weitreichende Neuerungen einge-
führt. Insbesondere die feinere Einstufungssystema-
tik, die um das Kriterium Wirtschaftsbereiche ergänzt 
wurde, ist hier zu nennen. Aufgrund der Wiederver-
einigung Deutschlands wurde durch den Staatsver-
trag vom 18. Mai 1990 festgelegt, daß für Übersiedler 
aus der ehemaligen DDR, die nach diesem Stichtag 
nach Westdeutschland umgezogen sind, das Fremd-
rentengesetz keine Anwendung mehr findet. 

150. Im Zusammenhang mit dem Renten-Überlei-
tungsgesetz wurde die Konzeption des Fremdrenten-
gesetzes in den gesetzgebenden Organen erneut dis-
kutiert. Ergebnis der Beratungen war, daß noch 
vorhandene Besserstellungen von Berechtigten nach 
dem Fremdrentengesetz gegenüber hiesigen Versi-
cherten weiter korrigiert wurden und bei Aussied-
lern, die erst nach dem 31. Dezember 1990 zugezogen 
sind, eine Absenkung der individuell ermittelten 
Rente auf 70 % erfolgt. Diese Absenkung trägt den 
auch innerhalb des alten Bundesgebietes unter- 
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schiedlichen Lebensbedingungen Rechnung, ohne 
das für das Fremdrentengesetz bestimmende Ein-
gliederungsprinzip aufgeben zu müssen. Mit dem 
Abschlag von 30 % wird die Integration der Aussied-
ler in strukturschwache Gebiete in Deutschland si-
muliert. 

Das Fremdrentengesetz folgt damit weiterhin dem 
Grundsatz der Eingliederung, d. h. die nach diesem 
Gesetz Berechtigten werden so gestellt, als ob sie ihr 
Arbeits- und Versicherungsleben in der Bundesrepu-
blik Deutschland zurückgelegt hätten. Diese Einglie-
derung wird wie bisher grundsätzlich dadurch ver-
wirklicht, daß den Fremdrentenberechtigten für ihre 
in den Herkunftsgebieten zurückgelegten Versiche-
rungszeiten fiktive Verdienste zugeordnet werden, 
die vergleichbare Versicherte in Deutschland erzielt 
hätten. Nach den im Renten-Überleitungsgesetz er-
folgten Neuregelungen wird für die Ermittlung der 
Verdienste auf die Entgeltstruktur in den neuen Län-
dern abgestellt. Diese fiktiven Verdienste sind an-
schließend unter Berücksichtigung des Abschlages 
von 30 % Grundlage der nach dem im Sozialgesetz-
buch VI enthaltenen Rentenrecht vorzunehmenden 
Rentenberechnung, die sich insoweit grundsätzlich 
nicht von der Berechnung der Renten hiesiger Versi-
cherter unterscheidet. 

151. Daneben sollte das Problem des Fremdrenten-
rechts nicht isoliert von der sonstigen Kriegsfolgen-
gesetzgebung gesehen werden. Das Kriegsfolgenbe-
reinigungsgesetz hat inzwischen diejenigen, die 
nach dem 31. Dezember 1992 geboren sind, von den 
Begünstigungen der Kriegsfolgengesetzgebung aus-
genommen. 

V. Gesundheit 

1. Überleitung des 
Krankenversicherungsrechts auf die neuen 
Länder 

153. Mit dem Übergang zu einem gegliederten So-
zialversicherungssystem mußte auch die Kranken-
versicherung auf eine neue rechtliche und organi-
satorische Basis gestellt werden (zum Aufbau der 
Krankenversicherung vgl. Tz. 15). 

Seit dem 1. Januar 1991 gilt das Fünfte Buch des So-
zialgesetzbuches (Sozialgesetzbuch V), in dem die 
rechtlichen Grundlagen der gesetzlichen Kranken-
versicherung geregelt sind, auch in den neuen Län-
dern. Für sie enthält das Sozialgesetzbuch V zahlrei-
che Übergangsregelungen. 

Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung in 
den neuen Ländern wurde kraft Gesetzes jeder, der 
bei einem der Sozialversicherungsträger der ehema-
ligen DDR versichert war. Wegen der Einkommens-
unterschiede zwischen alten und neuen Ländern 

6. Betriebliche Altersversorgung 

152. Gemäß einer Regelung im Einigungsvertrag ist 
am 1. Januar 1992 das Gesetz zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung, dessen Geltungsbe-
reich bis dahin auf die alten Länder beschränkt war, 
mit bestimmten Maßgaben in den neuen Ländern in 
Kraft getreten. Damit sind die Voraussetzungen dafür 
geschaffen worden, daß die betriebliche Altersver-
sorgung in Ostdeutschland einen ebensolchen Stel-
lenwert als wichtige betriebliche Sozialleistung er-
langen kann wie in Westdeutschland. Schon heute 
wächst in den neuen Ländern die Zahl der Unterneh-
men, die ihren Arbeitnehmern Versorgungszusagen 
erteilen. 

Danach fallen alle in Ostdeutschland ab dem 1. Ja-
nuar 1992 erteilten bzw. bestätigten Versorgungszu-
sagen in den Anwendungsbereich des Betriebsren-
tengesetzes. Für die betroffenen Arbeitnehmer hat 
dies insbesondere folgende Vorteile: 

Sie behalten ihre Anwartschaft auf eine zugesagte 
Betriebsrente auch dann, wenn sie vor Eintritt des 
Versorgungsfalles (also z. B. vor dem Erreichen der 
vereinbarten Altersgrenze) aus dem Bet rieb aus-
scheiden, sofern sie beim Ausscheiden mindestens 35 
Jahre alt sind und ihre Versorgungszusage entweder 
mindestens 10 Jahre lang bestanden hat oder bei 
mindestens 12jähriger Betriebszugehörigkeit die 
Versorgungszusage mindestens 3 Jahre bestand. 
Nach Eintritt des Versorgungsfalles hat der Arbeitge-
ber alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden 
Betriebsrenten zu prüfen und hierüber nach billigem 
Ermessen zu entscheiden. In der Regel erfolgt bei 
ausreichender wirtschaftlicher Lage des Unterneh-
mens insoweit ein Inflationsausgleich. 

wurde die Versicherungspflichtgrenze niedriger als 
in den alten Ländern festgesetzt; sie wird schrittweise 
auf das Niveau der alten Länder angehoben. 

Die Versicherten in den neuen Ländern haben An-
spruch auf die gleichen Leistungen wie die Versi-
cherten in den alten Ländern. Stufenweise wurde die 
Zuzahlung der Versicherten in den neuen Ländern 
eingeführt. Seit 1. Januar 1993 gelten in Ost- und 
Westdeutschland die gleichen Zuzahlungsregelun-
gen, mit Ausnahme bei stationärer Krankenhausbe-
handlung und stationären Kurmaßnahmen. 

Die Härtefallgrenzen liegen in den neuen Ländern 
wegen der geringeren Einkommen niedriger als in 
den alten. So werden 1994 Alleinstehende bei einem 
Bruttoeinkommen bis zu 1 232 DM (alte Länder: 
1 568 DM) im Monat vollständig von bestimmten Zu-
zahlungen befreit (sog. Sozialklausel). Die zumutba-
re Eigenbelastung (sog. Überforderungsklausel) liegt 
ebenfalls niedriger als in den alten Ländern. Für die 
Befreiung von Arznei- und Verbandmittelzuzahlun- 
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gen gilt seit dem 1. Januar 1993 wegen des West-
Preisniveaus der Arznei- und Verbandmittel die 
West-Einkommensgrenze auch in den neuen Län-
dern, so daß Alleinstehende bis zu einem Einkom-
men von 1568 DM von der Arzneimittel- bzw. Ver-
bandmittelzuzahlung befreit sind. 

Bis zur Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnis-
se zwischen Ost- und Westdeutschland haben die 
Krankenkassen Einnahmen und Ausgaben getrennt 
für die alten und neuen Länder auszuweisen. 

Zur Finanzierung von dringend notwendigen Kran-
kenhausinvestitionen in den neuen Ländern wurde 
durch das Gesundheitsstrukturgesetz ein Gemein-
schaftsprogramm von Bund, Ländern und gesetzli-
cher Krankenversicherung eingerichtet. Der Bund 
wird in den Jahren 1995 bis 2004 eine jährliche Fi-
nanzhilfe von 700 Mio. DM gewähren. Die neuen 
Länder und die Krankenkassen leisten einen Finan-
zierungsbeitrag in gleicher Höhe. Damit sind die 
finanziellen Voraussetzungen für den Aufbau einer 
modernen Krankenhausinfrastruktur geschaffen 
worden. 

Das Gesundheitsstrukturgesetz hat in allen Berei-
chen auf die besondere Situation der neuen Länder 
Rücksicht genommen. Mit ihm wird auch sicherge-
stellt, daß die finanzielle Stabilität der Krankenkas-
sen in den kommenden Jahren erhalten bleibt und 
der Auf- und Ausbau des Gesundheitswesens in den 
neuen Ländern nicht gefährdet werden. 

2. Finanzentwicklung der gesetzlichen 
Krankenversicherung 

154. Die gesetzliche Krankenversicherung mit ih-
rem breit gefächerten Leistungsspektrum bildet das 
Kernstück des Gesundheitswesens in der Bundesre-
publik Deutschland. Rund 90 % der Bevölkerung 
sind in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sichert. Dies verdeutlicht deren herausragende Stel-
lung im Gesundheitswesen. Die Erhaltung und 
Weiterentwicklung eines leistungsfähigen Gesund-
heitswesens sind daher eng mit der Funktions-
fähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung 
verknüpft. 

Der gesetzlichen Krankenversicherung liegt das Soli-
darprinzip zugrunde. Die Beiträge errechnen sich aus 
dem Beitragssatz bezogen auf das jeweilige Arbeits-
entgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze (beitrags-
pflichtige Einnahmen), es wird also die individuelle 
Leistungsfähigkeit berücksichtigt. Der Anspruch auf 
Sachleistungen — dem bei weitem überwiegenden 
Teil der Gesamtleistungen — ist unabhängig von der 
Höhe der vom Einzelnen gezahlten Beiträge. Jeder 
Versicherte erhält — ohne Rücksicht auf seine finan-
zielle Situation — die medizinisch notwendige Ver-
sorgung. Die finanzielle Stabilität der gesetzlichen 
Krankenversicherung kann bei gleichbleibenden 
Beitragssätzen nur gewahrt werden, wenn sich die 
Ausgabenentwicklung der Krankenkassen im Rah-
men der beitragspflichtigen Einnahmen hält. 

155. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversi-
cherung sind in den alten Ländern von 1970 bis 1993  

von 25,2 Mrd. DM auf 175 Mrd. DM gestiegen. Die 
Folge dieser über der Steigerungsrate der beitrags-
pflichtigen Einnahmen liegenden Ausgabenentwick-
lung war ein Anstieg des durchschnittlichen allge-
meinen Beitragssatzes von 8,2 % im Jahr 1970 über 
12,0 % im Jahr 1982 auf 12,9 % im Jahr 1988. 

Nach einer Stabilisierung infolge des Gesundheits-
Reformgesetzes vom 1. Januar 1989 stiegen die Lei-
stungsausgaben wieder stärker als die beitrags-
pflichtigen Einnahmen, u. a. wegen verzögerter 
Umsetzung der Instrumente des Gesundheits-Re-
formgesetzes durch Bindung der Selbstverwaltung 
beim Aufbau in den neuen Ländern. 1991 und 1992 
lag das Wachstum der Ausgaben jeweils etwa dop-
pelt so hoch wie das der beitragspflichtigen Einnah-
men. Die Folge waren Defizite von rd. 5,6 Mrd. DM in 
1991 und rd. 9,1 Mrd. DM in 1992. Der durchschnittli-
che allgemeine Beitragssatz, der bis 1991 auf 12,2 % 
zurückging, stieg bis zum 1. Januar 1993 auf 13,4 % 
an und stabilisierte sich anschließend auf diesem 
Niveau. 

156. Die Hauptursachen für die Ausgabenentwick-
lung in der gesetzlichen Krankenversicherung sind 
Überkapazitäten, unwirtschaftliche Strukturen und 
medizinisch nicht erforderliche Mengenausweitun-
gen. Faktoren wie z. B. die demographische Entwick-
lung und der medizinisch-technische Fortschritt wir-
ken nur langfristig und erklären die kurzfristigen 
Ausgabenschübe nicht. 

Steigende Ausgaben und Beitragssätze waren 1991 
und 1992 vor dem Hintergrund der finanziellen Bela-
stungen durch den Aufbau in den neuen Ländern 
und angesichts der Herausforderungen durch den 
europäischen Binnenmarkt besonders problema-
tisch. Deshalb bestand 1992 dringender Handlungs-
bedarf. Zum einen mußten die wachsenden Defizite 
der gesetzlichen Krankenversicherung abgebaut 
werden. Zum anderen ging es darum, Strukturmaß-
nahmen einzuleiten, um die Ausgabenentwicklung 
der gesetzlichen Krankenversicherung mittelfristig 
zu stabilisieren. Die erforderliche Korrektur wurde 
mit dem Gesundheitsstrukturgesetz vom 21. Dezem-
ber 1992 vorgenommen. Um die Finanzierbarkeit der 
gesetzlichen Krankenversicherung auch über das 
Jahr 2000 hinaus zu sichern, werden weitere Schritte 
notwendig sein. 

157. In den neuen Ländern verlief die Finanzent-
wicklung 1991, im ersten Jahr der Einführung der 
gegliederten Krankenversicherung, zunächst zufrie-
denstellend. Der allgemeine Beitragssatz lag einheit-
lich für alle Krankenkassen bei 12,8 %. Die Kranken-
kassen erzielten 1991 einen Überschuß von rd. 
2,8 Mrd. DM. Seit dem 1. Januar 1992 setzen die 
Krankenkassen in den neuen Ländern ihren jeweili-
gen Beitragssatz entsprechend der Entwicklung der 
Einnahmen und Ausgaben selbst fest. Der allgemei-
ne Beitragssatz konnte 1992 auf 12,6 % gesenkt wer-
den. 1992 stiegen die Ausgaben jedoch wesentlich 
stärker als die Einnahmen, so daß sich ein Defizit von 
rd. 260 Mio. DM ergab. Der Trend zur defizitären 
Entwicklung im Jahr 1992 zeigte die Notwendigkeit, 
auch die neuen Länder in das Gesundheitsstruktur-
gesetz einzubeziehen. 
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158. Ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesundheits-
strukturgesetzes ist die Gefahr des finanziellen Ruins 
für die gesetzliche Krankenversicherung gebannt. 
Sie steht wieder auf einem soliden Fundament. Das 
zeigten Finanzschätzungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung 1993 deutlich: 

Aus 9,1 Mrd. DM Defizit 1992 in den alten Ländern ist 
1993 ein Überschuß von rd. 9,1 Mrd. DM geworden. 
In den neuen Ländern wurde das Defizit von 
260 Mio. DM in 1992 durch einen Überschuß von rd. 
1,1 Mrd. DM in 1993 abgelöst. Insgesamt steht einem 
Defizit von rd. 9,4 Mrd. DM in 1992 im gesamten 
Bundesgebiet 1993 ein Überschuß von rd. 
10,2 Mrd. DM gegenüber. 

Nach einem Wachstum der Leistungsausgaben je 
Mitglied von 9,2 % in 1992 gab es 1993 in den alten 
Ländern einen Rückgang von 1,3 %. Dem stand ein 
Anstieg der Grundlöhne von 3,9 % gegenüber. Auch 
in den neuen Ländern blieben die Steigerungsraten 
bei den Leistungsausgaben mit 11,2 % deutlich unter 
dem Anstieg der beitragspflichtigen Einnahmen in 
Höhe von 16,8 %. 

3. Neugestaltung der gesetzlichen 
Krankenversicherung durch das 
Gesundheitsstrukturgesetz 

159. Das Gesundheitsstrukturgesetz stellte die ge-
setzliche Krankenversicherung auf eine solide finan-
zielle Basis. Der größte Erfolg bei dieser Entwicklung 
ist, daß die Ausgabenrückgänge weniger eine Folge 
erhöhter Zuzahlungen und Leistungsausschlüsse 
sind, sondern vielmehr die im Gesundheitsstruktur-
gesetz enthaltenen Anreize für mehr Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit Verhaltensänderungen bei 
allen Beteiligten in Gang gesetzt haben, insbesonde-
re bei den Leistungserbringern. Es wird gespart, aber 
ohne Qualitätseinbußen in der medizinischen Versor-
gung. 

Durch die Sofortbremsung der Ausgaben wurde der 
Beitragsatzanstieg gestoppt. Seit 1. Januar 1993 wer-
den die Ausgaben zeitlich befristet auf 3 Jahre in 
wesentlichen Bereichen begrenzt. Damit dürfen die 
Ausgaben für Krankenhausbehandlung, ärztliche 
und zahnärztliche Behandlung, stationäre Kuren so-
wie die Verwaltungskosten der Krankenkassen nicht 
stärker als die beitragspflichtigen Einnahmen der 
Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung 
steigen. Ebenfalls zur Sofortbremsung der Kosten 
tragen bei: das Arznei- und Heilmittelbudget, die 
Absenkung der Arzneimittelpreise, Absenkung der 
Preise für Zahnersatzleistungen sowie eine Begren-
zung der Preiszuwächse bei Heil- und Hilfsmitteln 
sowie bei Fahrkosten. Dabei bestehen für die neuen 
Länder Sonderregelungen, die die weitere Anglei-
chung des Versorgungsniveaus ermöglichen. Die La-
sten der Einsparungen durch das Gesundheitsstruk-
turgesetz wurden gerecht und sozial ausgewogen 
verteilt. Den Hauptanteil von ca. drei Viertel trugen 
die Leistungserbringer, die Versicherten trugen ca. 
ein Viertel. 

Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz wurden aber 
auch Steuerungsdefizite abgebaut und notwendige 
Strukturveränderungen in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung auf den Weg gebracht: 

— Im Krankenhausbereich wurde zum 1. Januar 
1993 das Selbstkostendeckungsprinzip aufgeho-
ben. Der bisherige allgemeine tagesgleiche Pfle-
gesatz soll — soweit wie möglich — durch Sonder-
entgelte und Fallpauschalen abgelöst werden. 

— Bestehende strukturelle Probleme und Verwer-
fungen zwischen den verschiedenen Kassenarten 
werden durch die Organisationsreform gelöst. Die 
unterschiedlichen Kassenwahlrechte von Arbei-
tern  und Angestellten werden ab 1996/97 ange-
glichen. Der Wettbewerb zwischen den Kranken-
kassen wird intensiviert. Mit dem Risiko-
strukturausgleich wird für die Krankenkassen 
eine vergleichbare Wettbewerbsposition geschaf-
fen. Auch die Selbstverwaltung wird effizienter 
organisiert. Damit wird das bewäh rte Prinzip der 
Selbstverwaltung in der Krankenversicherung 
gestärkt. 

— Der aus dem Konkurrenzdruck bei niedergelasse-
nen Ärzten resultierende Anstieg der Leistungen 
in der ambulanten ärztlichen Versorgung, der me-
dizinisch häufig nicht zu erklären ist, wurde durch 
effizientere Wirtschaftlichkeitsprüfungen und 
durch die Einschränkung von Neuzulassungen in 
bereits überbesetzten Gebieten im Rahmen der 
vertragsärztlichen Bedarfsplanung entschärft. 

Angesichts der ungünstigen demographischen Ent-
wicklung sowie des medizinisch-technischen Fo rt

-schritts sind weitere Reformschritte in der Kranken-
versicherung notwendig und geplant. Zur Vor-
bereitung erarbeitet der Sachverständigenrat für die 
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen Perspekti-
ven und Lösungsmöglichkeiten für die Zeit über das 
Jahr 2000 hinaus. Es geht v. a. um ein neues Gleich-
gewicht zwischen dem gesundheitspolitisch Not-
wendigen und dem finanziell Machbaren. 

Neuregelungen im Leistungsrecht 

160. Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz wurden 
leistungsrechtliche Maßnahmen ergriffen, die vor-
aussichtlich zu Einsparungen von ca. 2,5 Mrd. DM 
bei den Versicherten führen werden. Gleichzeitig 
wurden aber auch Leistungsverbesserungen für die 
Versicherten vorgenommen. Die bedeutendsten An-
derungen sind: 

— Kieferorthopädische Leistungen bei Versicherten, 
die zu Beginn der Behandlung das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, werden nicht mehr von der ge-
setzlichen Krankenversicherung erstattet. Dies 
gilt nicht für Versicherte mit schweren Kieferfehl-
stellungen. Darüber hinaus wurde der Anspruch 
auf Versorgung mit Zahnersatz für bestimmte Per-
sonengruppen, z. B. Versicherte, die sich nur vor-
übergehend im Inland aufhalten, grundsätzlich 
von einer einjährigen Wartezeit abhängig ge-
macht. 
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Bei allen verordneten Arzneimitteln und Ver-
bandmitteln galt 1993 eine einheitliche Zuzah-
lung. Sie betrug je Mittel — bemessen nach dem 
Apothekenabgabepreis — 3 DM, 5 DM oder 
7 DM. Seit 1. Januar 1994 bestimmt sich die Zu-
zahlung nach der Packungsgröße. Durch Rechts-
verordnung des Bundesministeriums für Gesund-
heit wurden einheitliche Kriterien für kleine, 
mittlere und große Packungen festgelegt. Die Zu-
zahlung beträgt je Packung für kleine Packungs-
größen 3 DM, für mittlere Packungsgrößen 5 DM 
und für große Packungsgrößen 7 DM. Wenn der 
Apothekenabgabepreis den Festbetrag über-
steigt, wird die Zuzahlung nach der Höhe des 
Festbetrags errechnet. Unabhängig davon hat der 
Versicherte — wie bisher — die  Differenz zwi-
schen dem Festbetrag und dem darüber hinaus-
gehenden Apothekenabgabepreis zu tragen. 

— Die 10 %ige Zuzahlung bei Massagen, Bädern 
und Krankengymnastik ist auch dann zu leisten, 
wenn die Behandlung in Arztpraxen erfolgt. 

Bei der Krankenhausbehandlung wurde die Höhe 
der Zuzahlung, die volljährige Versicherte zu lei-
sten haben, neu geregelt. 1993 betrug die Zuzah-
lung der Versicherten bei vollstationärer Behand-
lung 11 DM je Kalendertag. Es blieb bei der 
Begrenzung auf höchstens 14 Tage innerhalb 
eines Kalenderjahres. 1994 erhöht sich der Zuzah-
lungsbeitrag auf 12 DM. Die Zuzahlung bei statio-
nären Kurmaßnahmen ist der Höhe nach an die 
Zuzahlung bei Krankenhausbehandlung ange-
paßt worden. 

Bei den Leistungen der Krankenkassen bei 
Schwerpflegebedürftigkeit werden bei Um- und 
Aussiedlern ab dem 1. Januar 1993 für die erfor-
derliche Vorversicherungszeit auch Zeiten der 
Zugehörigkeit zu einem staatlichen Gesundheits-
system im Herkunftsland wie Mitgliedszeiten in 
der gesetzlichen Krankenversicherung der Bun-
desrepublik Deutschland berücksichtigt, um die-
sem Personenkreis den Zugang zu diesen Lei-
stungen zu erleichtern. 

Die Voraussetzung und der Umfang der Übernah-
me von Fahrkosten zu Lasten der Krankenkasse 
sind ausgeweitet worden. Nunmehr übernehmen 
die Krankenkassen Fahrkosten unter Anrech-
nung einer Eigenbeteiligung in Höhe von 20 DM 
je Fahrt auch bei Fahrten zu einer ambulanten 
Behandlung, wenn dadurch eine an sich gebotene 
stationäre Krankenhausbehandlung vermieden 
oder verkürzt wird oder diese nicht ausführbar ist. 
Bei Serienbehandlungen ist die Eigenbeteiligung 
der Versicherten dabei auf die erste und letzte 
Fahrt beschränkt. Für Versicherte, die ein p rivates 
Kraftfahrzeug benutzen, wurde die Kilometer-
pauschale erhöht und dynamisiert. 

Die Absicherung des Krankheitsrisikos bei einem 
Auslandsaufenthalt — abgesehen von Reisen in 
EU-Staaten oder Staaten, mit denen bilaterale So-
zialversicherungsabkommen bestehen, sowie von 
Fällen, in denen eine entsprechende Behandlung 
einer Krankheit nur im Ausland möglich ist — ob-
liegt der Eigenverantwortung der Versicherten. 

Neu ist, daß die Krankenkasse die Kosten für eine 
unverzüglich erforderliche Behandlung über-
nimmt, wenn Versicherte sich hierfür wegen einer 
Vorerkrankung oder des Lebensalters nachweis-
lich nicht versichern können. Diese Voraussetzun-
gen sind von der Krankenkasse vor Beginn des 
Auslandsaufenthaltes festzustellen. Die Kosten 
dürfen nur bis zu der Höhe, in der sie im Inland 
entstanden wären, und für längstens 6 Wochen im 
Kalenderjahr übernommen werden. Die Kosten 
für Vorbeugungsmaßnahmen vor einer p rivaten 
Auslandsreise (z. B. Malariaprophylaxe) werden 
nicht mehr übernommen. 

Die Krankenkassen können nunmehr Selbsthilfe-
gruppen und -kontaktstellen mit gesundheitsför-
dernder oder rehabilitativer Zielsetzung durch 
Zuschüsse fördern. 

161. Die Versicherten in den neuen Ländern haben 
Anspruch auf die gleichen Leistungen wie die Versi-
cherten in den alten Ländern. Zuzahlungen waren 
bis zum 1. Juli 1991 nicht zu leisten. Seitdem erfolgt 
eine schrittweise und gestaffelte Anpassung an das 
westdeutsche Niveau der Zuzahlungspflicht. Damit 
niemand durch die Zuzahlungen überfordert wird, 
gelten modifizierte Härtefallregelungen, die dem 
niedrigeren Einkommensniveau in Ostdeutschland 
Rechnung tragen. 

Erhöhung der Transparenz durch verbesserte 
Informationsrechte 

162. Versicherte können ab 1996 von ihrer Kranken-
kasse jährlich eine detaillie rte Aufstellung über Art 

 und Kosten ambulanter und stationärer Behandlun-
gen sowie alle ärztlich verordneten Leistungen er-
halten. Das gesetzlich geregelte Verfahren stellt die 
Belange des Datenschutzes sicher. 

Jährlich werden in den alten Ländern 800 Mio. Ver-
ordnungen und rd. 400 Mio. Abrechnungsscheine 
verarbeitet. Um den dazu nötigen Verwaltungsauf-
wand zu verringern, wurde die bereits im Gesund-
heits-Reformgesetz geplante bundesweite Einfüh-
rung der Krankenversicherungskarte endgültig für 
1995 vorgeschrieben. 

Beitragsrechtliche Änderungen 

163. Der von den Krankenkassen bisher nach Sat-
zungsrecht erhobene Mindestbeitrag für freiwillig 
versicherte Mitglieder, die hauptberuflich selbstän-
dig erwerbstätig sind, wurde auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt. Danach errechnet sich der Min-
destbeitrag auf der Grundlage von 75 % der monatli-
chen Bezugsgröße (1994: West 3 920 DM, Ost 
3 080 DM). Dies stellt sicher, daß sich dieser Perso-
nenkreis angemessen an der solidarischen Finanzie-
rung der gesetzlichen Krankenversicherung betei-
ligt. 

Bei allen freiwillig Versicherten, die nach dem 31. 
Dezember 1992 in Ruhestand gegangen sind und die 
neuen Voraussetzungen für eine Pflichtmitglied-
schaft in der Krankenversicherung der Rentner nicht 
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erfüllt haben, wird die gesamte wirtschaftliche Lei-
stungsfähigkeit bis zur Beitragsbemessungsgrenze 
für die Beitragszahlung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung herangezogen. Für die vor dem 1. Ja-
nuar 1993 in der Krankenversicherung der Rentner 
Versicherten ergaben sich im Hinblick auf die Bei-
tragszahlung keine Änderungen, auch wenn sie 
während ihres Erwerbslebens überwiegend freiwillig 
versichert waren. 

Ambulante ärztliche Versorgung 

164. Die Ausgaben der Krankenkassen für ärztliche 
Leistungen dürfen in den Jahren 1993 bis 1995 um 
nicht mehr als die beitragspflichtigen Einnahmen 
(früher: Grundlöhne) der Mitglieder der Krankenkas-
sen steigen. Eine Sonderregelung gibt es allein für 
Leistungen des ambulanten Operierens und für Prä-
ventionsleistungen: Der auf diese Leistungen entfal-
lende Ausgabenanteil darf stärker steigen, und zwar 
um zusätzlich 10 bzw. 6 %. 

1993 stand das Honorarvolumen von 1991, erhöht ent-
sprechend dem Zuwachs der beitragspflichtigen Ein-
nahmen der Mitglieder der Krankenkassen in 1992 
und 1993, zur Verfügung. Für die neuen Länder galt 
als Ausgangswert für das ärztliche Honorarbudget 
1993 das Doppelte des Honorarvolumens des 1. Halb-
jahres 1992. Außerdem wird das Honorarbudget we-
gen der im Zuge der Umstrukturierung des Gesund-
heitswesens der neuen Länder zu erwartenden 
höheren Zulassungszahlen von Kassenärzten um 4 % 
für 1993 und um jeweils 3 % für 1994 und 1995 aufge-
stockt. 

165. Die Bewertung ärztlicher Leistungen bleibt 
allein Angelegenheit der Selbstverwaltung, die sich 
in Zukunft dabei von folgenden gesetzlich fixierten 
Zielvorgaben leiten lassen muß: 

— Um die kontinuierliche medizinische Betreuung 
der Versicherten durch ihre Hausärzte zu verbes-
sern, soll die Abrechnung bestimmter Leistungen 
in Zukunft den Hausärzten vorbehalten sein. Dar-
über hinaus soll für die Betreuungs-, Koordina-
tions- und Dokumentationsleistungen des Haus-
arztes eine „Hausärztliche Grundvergütung" 
eingeführt werden. Zu den Hausärzten zählen die 
Allgemeinärzte, die praktischen Ärzte sowie In-
ternisten und Kinderärzte, letztere soweit sie nicht 
in einem besonderen Spezialgebiet tätig sind. Die 
Versicherten sollen einen Hausarzt wählen, der 
von anderen Ärzten Unterlagen und Informatio-
nen einholen kann, wenn der Patient dies zuläßt. 
Der direkte Zugang zum Facharzt bleibt weiterhin 
offen. 

— Die gemeinsame Selbstverwaltung von Ärzten 
und Krankenkassen soll die Struktur der Labor-
leistungen mit dem Ziel neu ordnen, die in 
erheblichem Umfang vorhandenen Wirtschaft-
lichkeitsreserven zu erschließen und die Einspa-
rungen 	zugunsten 	der 	hausärztlichen 
Grundvergütung einzusetzen. 

— Die Selbstverwaltung soll die einzelnen ärztlichen 
Leistungen der Gebührenordnung soweit wie 

möglich zu Leistungskomplexen zusammenfas-
sen, um falsche Anreize zu medizinisch nicht er-
forderlichen Leistungsausweitungen abzubauen. 
Einzelleistungsvergütungen bleiben aber erhal-
ten, soweit dies medizinisch erforderlich ist. 

166. Der Ausbildungsstand in der ambulanten Ver-
sorgung wurde durch eine dreijährige Pflichtweiter-
bildung in der Allgemeinmedizin ab dem 1. Januar 
1994, die als Mindestvoraussetzung für die Nieder-
lassung als Vertragsarzt eingeführt wurde, verbes-
sert, d. h. wer sich als Vertragsarzt niederlassen 
möchte, muß dann neben dem Medizinstudium eine 
ärztliche Weiterbildung absolviert haben. 

167. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der nieder-
gelassenen Ärzte um mehr als die Hälfte ange-
stiegen. Der durch die zunehmende Arztdichte ent-
standene Konkurrenzdruck führt nachweislich zu 
Mehrausgaben der Krankenkassen. Der Gesetzge-
ber hat daher Regelungen zur Begrenzung der Zahl 
der Vertragsärzte und Vertragszahnärzte getroffen. 
Ab dem 1. Januar 1993 wurde die bereits bestehende 
Bedarfsplanung wirksamer ausgestaltet, so daß in 
überversorgten Regionen Zulassungsbeschränkun-
gen angeordnet wurden. 

Ab 1. Januar 1999 endet die Kassenarztzulassung 
grundsätzlich mit dem 68. Lebensjahr. Eine Ausnah-
meregelung trägt vor allem den besonderen Bedin-
gungen der Ärzte der neuen Länder Rechnung. Zu-
dem ermöglicht das Gesundheitsstrukturgesetz ab 
dem 1. Januar 1993 dem niedergelassenen Arzt, 
einen Arzt anzustellen, Die angestellten Ärzte wer-
den im Rahmen der Bedarfsplanung auf die freien 
Vertragsarztsitze angerechnet. 

168. Polikliniken, Ambulatorien sowie staatliche 
Arztpraxen in den neuen Ländern sind, soweit sie am 
1. Oktober 1992 noch bestanden, weiterhin unbefri-
stet zur ambulanten Versorgung der gesetzlich Versi-
cherten zugelassen. Ebenfalls unbefristet zur ambu-
lanten Versorgung zugelassen sind diabetologische, 
nephrologische, onkologische und rheumatologische 
Fachambulanzen mit Dispensaireauftrag. Diese Ein-
richtungen, in denen Ärzte verschiedener Fachrich-
tungen auf die Versorgung chronisch Kranker spezia-
lisiert sind, haben sich in den neuen Ländern 
bewährt . Der Status der kirchlichen Fachambulan-
zen wird durch das Gesundheitsstrukturgesetz klar-
gestellt: Sie sind bis zum 31. Dezember 1995 zur am-
bulanten Versorgung zugelassen. 

Im Rahmen der Bedarfsplanung sind die Ärzte, die in 
den vorgenannten Einrichtungen beschäftigt sind, 
den niedergelassenen Ärzten gleichgestellt. Sobald 
Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, ist 
eine Anstellung von Ärzten nur dann möglich, wenn 
hierdurch der Personalbestand der Einrichtung vom 
1. Oktober 1992 nicht erweitert wird. 

Bessere Verzahnung ambulanter und stationärer 
Versorgung 

169. Durch die gemeinsame Großgeräteplanung 
von niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern 
wird der wirtschaftliche Einsatz von Großgeräten si- 
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chergestellt und Überkapazitäten entgegengewirkt. 
Die mit einer hohen Auslastung von medizinisch-
technischen Großgeräten verbundenen Rationalisie

-

rungsgewinne (Fixkosten werden auf große Lei-
stungsmengen verteilt) sollen durch eine Abstufung 
der Vergütung (Degression 20, 30 und 40 %) auch 
den Krankenkassen zugute kommen. 

Die Zulassung von Krankenhäusern zu ambulanten 
Operationen und zur vor- und nachstationären Be-
handlung ist ein entscheidender Schritt zur besseren 
Verzahnung mit dem ambulanten Sektor. Die Kran-
kenhäuser können eingewiesene Patienten im Rah-
men der vor- und nachstationären Behandlung zeit-
lich begrenzt ambulant behandeln. Damit wird 
erreicht, daß stationäre Krankenhausaufenthalte ver-
mieden bzw. verkürzt werden. 

Stationäre Versorgung 

170. Ziel der weitreichenden strukturellen Ände-
rungen durch das Gesundheitsstrukturgesetz ist es, 
die Wirtschaftlichkeit in der stationären Versorgung 
zu erhöhen und die Verzahnung von stationärer und 
ambulanter Versorgung grundlegend zu verbessern. 
Die medizinische Qualität der Leistungen der Kran-
kenhäuser wird nicht beeinträchtigt. Die wichtigsten 
Maßnahmen zur Erreichung dieser Zielsetzungen 
sind: 

— Das Selbstkostendeckungsprinzip, das bisher der 
Erstattung der Leistungen der Krankenhäuser zu-
grundeliegt, wird durch ein leistungsorientiertes 
Entgeltsystem ersetzt. Damit wird ein grundle-
gender Strukturfehler im Krankenhaus beseitigt. 

— Für den Zeitraum 1993 bis 1995 werden auch die 
Zuwachsraten der Krankenhausausgaben be

-grenzt. Die Budgets der Krankenhäuser dürfen in 
diesem Zeitraum grundsätzlich nicht stärker stei-
gen als die beitragspflichtigen Einnahmen der 
Krankenkassenmitglieder. 

171. Das neue Vergütungssystem wird zum 1. Januar 
1995 eingeführt. Krankenhäuser können ab diesem 
Zeitpunkt freiwillig nach dem neuen System verfah-
ren und werden damit vorzeitig von der Anbindung 
ihres Budgets an die beitragspflichtigen Einnahmen 
befreit. Ab 1996 müssen alle Krankenhäuser nach 
dem neuen Vergütungssystem abrechnen. Kranken-
hausleistungen, die nach 1995/1996 nicht mit Fall-
pauschalen und pauschalierten Sonderentgelten 
vergütet werden, werden über ein krankenhausindi-
viduell zu verhandelndes Budget vergütet. Dieses 
Restbudget wird über Abteilungspflegesätze und 
einen Basispflegesatz abgerechnet. Den Abteilungs-
pflegesätzen werden die Kosten zugeordnet, die auf-
grund der ärztlichen und pflegerischen Leistungser-
bringung entstehen. Der Basispflegesatz enthält die 
nicht-medizinischen Kosten. 

Das Bundesministerium für Gesundheit hat einen 
Referentenentwurf zur Pflegesatzverordnung vor-
gelegt, in dem rd. 38 Fallpauschalen und rd. 102 
pauschalierte Sonderentgelte vorgesehen sind. Die 
Bewertungsrelationen/Punktzahlen dazu werden 
bundesweit vorgegeben; die Punktwerte werden lan- 

desweit vereinbart. Das einzelne Krankenhaus muß 
sich somit auf ein Preissystem einstellen, das sich 
grundsätzlich nicht mehr an seinen Kosten orientiert. 

172. Gemäß einer Absichtserklärung des Deutschen 
Bundestages soll die duale Finanzierung schrittweise 
in einem mittel- und längerfristigen Prozeß durch ein 
monistisches Finanzierungssystem (Finanzierung 
auch der Investitionen über die Pflegesätze) ersetzt 
werden. 

Um die Bedingungen zur Finanzierung von Kranken-
hausinvestitionen durch privates Kapital zu verbes-
sern und den Investitionsstau in den Krankenhäusern 
zu verringern, können Kapitalkosten z. T. in den Pfle-
gesätzen berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, 
daß sich dadurch keine höheren Pflegesätze als bei 
vergleichbaren öffentlich voll geförderten Kranken-
häusern ergeben. Darüber hinaus werden die 
Krankenkassen verpflichtet, ab 1996 pflegesatzent-
lastende Rationalisierungsinvestitionen in den Kran-
kenhäusern zu finanzieren. 

In der stationären Versorgung bestehen Überkapazi-
täten. Um den Abbau oder die Umwidmung nicht 
notwendiger Krankenhausbetten zu erleichtern, soll 
sich die pauschale Investitionsfinanzierung der Län-
der ab 1994 nicht mehr ausschließlich an der Zahl der 
Krankenhausbetten orientieren. 

173. Die Kündigung unwirtschaftlicher Kranken-
häuser durch die Krankenkassen ist erleichtert wor-
den. Die zuständige Landesbehörde kann im Falle 
der Kündigung eines Plankrankenhauses die Geneh-
migung nur versagen, wenn und soweit das Kran-
kenhaus für die Versorgung unverzichtbar ist. Durch 
die Regelung, daß eine Kündigung dann wirksam 
wird, wenn das Land nicht innerhalb von 6 Monaten 
widerspricht, wird Rechtsklarheit geschaffen. 

Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz ist zudem für die 
allgemeine Krankenpflege und Kinderkrankenpfle-
ge eine neue leistungsorientierte Personalbemes

-

sung  durch die Pflege-Personalregelung in Kraft ge-
treten. Mit dieser Regelung wird erstmals der 
Personalbedarf im Pflegebereich eines Krankenhau-
ses nach der Pflegebedürftigkeit der zu versorgen-
den Patienten und damit nach der pflegerischen 
Leistung bemessen. Durch die neuen Personalbe-
messungsbestimmungen entstehen auf der Basis 
1991 ca. 26 000 neue Stellen für Pflegepersonal. 

Zahnmedizinische Versorgung 

174. Auch die Ausgaben für die zahnärztliche Be-
handlung (ohne Zahnersatz und Kieferorthopädie) 
dürfen 1993 bis 1995 nur noch im Rahmen der bei-
tragspflichtigen Einnahmen je Mitglied steigen. Bei 
Zahnersatz und Kieferorthopädie wurde wegen der 
Überbewertung eine Punktwertabsenkung vorge-
nommen. Die abgesenkten Punktwerte wurden für 
das Jahr 1993 festgeschrieben. Ab 1994 können 
wieder Steigerungen auf der abgesenkten Basis ver-
einbart werden, die jedoch den Zuwachs der bei-
tragspflichtigen Einnahmen der Krankenkassenmit-
glieder nicht überschreiten dürfen. 
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175. Für alle zahnärztlichen Leistungen wurde ein 
degressiver Punktwert eingeführt, weil die fixen Ko-
sten (Mieten, Geräte) bei steigender Auslastung pro 
Behandlungsfall geringer werden. An den sinkenden 
Kosten sollen auch die Krankenkassen teilhaben. In 
den neuen Ländern gilt wegen des großen Nachhol-
bedarfes eine Übergangsregelung. Im übrigen wird 
durch die Fortsetzung der Anpassung der Punktwer-
te gewährleistet, daß der Punktwert in den neuen 
Ländern sich kontinuierlich dem in den alten Län-
dem angleicht und sich somit die Ertragssituation der 
Praxen in den neuen Ländern weiter verbessern 
wird. 

176. Nicht mehr durch die gesetzliche Kranken-
versicherung erstattet werden große Brücken und 
Kombinationsversorgungen mit mehr als zwei Ver-
bindungselementen. Sofern nur noch ein Restzahn-
bestand von drei Zähnen vorliegt, bezuschußt die 
Krankenkasse auch das dritte Verbindungselement. 

Zu den ausgegrenzten Leistungen gibt es funktionale 
Alternativen (herausnehmbarer oder Kombinations- 
Zahnersatz), so daß die Versorgung der Versicherten 
mit gutem Zahnersatz gewährleistet bleibt. 

Der Versicherte wird auch in Zukunft eine Rechnung 
seines Zahnarztes erhalten und seinen Anteil direkt 
mit dem Zahnarzt abrechnen. Damit ist die Informa-
tion des Versicherten über die Inanspruchnahme von 
Leistungen und deren Kosten gewährleistet, so daß 
der Patient die Möglichkeit hat, sich kostenbewußt 
zu verhalten. 

Qualitätssicherung in der medizinischen 
Versorgung 

177. Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz wurde die 
erstmals durch das Gesundheits-Reformgesetz bun-
desgesetzlich verankerte Verpflichtung zur Quali-
tätssicherung in der medizinischen Versorgung er-
weitert. Gezielte Verfahren sollen den Vergleich 
sowie die Bewe rtung und Kontrolle der diagnosti-
schen und therapeutischen Behandlung, ihrer Ergeb-
nisse und der damit verbundenen organisatorischen 
Abläufe ermöglichen. Damit verbindet sich als Ziel 

— die Sicherstellung einer hohen Qualifikation des 
medizinischen Personals sowie einer guten medi-
zinischen Infrastruktur, 

— eine humane und wirksame Durchführung von 
Diagnostik und Therapie sowie 

— die Gewährleistung eines bestmöglichen Ergeb-
nisses von Diagnostik und Therapie. 

Sinn der gesetzlichen Regelung ist es, Qualitätssiche-
rungsverfahren möglichst systematisch in allen we-
sentlichen medizinischen Bereichen einzuführen. 
Mit der Entwicklung von Qualitätssicherungsmaß-
nahmen und der Umsetzung sind die Selbstverwal-
tungspartner des Gesundheitswesens beauftragt. 
Das Bundesministerium für Gesundheit fördert die 
medizinische Qualitätssicherung zudem mit einem 
Modellprogramm. Der Nutzen der Qualitätssiche-
rung kommt allen Patienten zugute. 

Arzneimittelversorgung 

178. Auf dem Arzneimittelsektor waren Struktur-
veränderungen notwendig, die dauerhaft zu einer 
wirtschaftlicheren Verordnung führen. Die von der 
Arzneimittelversorgung ausgehende defizitäre Ent-
wicklung mußte gestoppt werden. Gleichwohl ge-
währleisten die Maßnahmen, daß nach wie vor jeder 
die medizinische Versorgung erhält, die er braucht. 

179. Die Preise für verordnungsfähige Arzneimittel, 
die keinen Festbetrag haben, wurden zum 1. Januar 
1993 gesenkt, und zwar bezogen auf die Preise zum 
Stichtag 1. Mai 1992 für verschreibungspflichtige 
Arzneimittel um 5 % und für verschreibungsfreie 
Arzneimittel (die auch ohne Rezept in der Apotheke 
gekauft werden können) um 2,0 %. Die abgesenkten 
Preise bzw. die Preise neu zugelassener Arzneimittel 
werden bis Ende 1994 eingefroren. Die Krankenkas-
sen sparen dadurch 1993 und 1994 durchschnittlich 
etwa 1,5 Mrd. DM pro Jahr. Die Absenkung gilt auch 
für die auf Privatrezept abgegebenen Arzneimittel. 
Werden für Arzneimittel Festbeträge festgesetzt, ent-
fällt das Preismoratorium. 

In den neuen Ländern mußten die Apotheken den 
Krankenkassen einen Rechnungsabschlag gewäh-
ren. Der Preisabschlag wurde mit diesem Rech-
nungsabschlag so verrechnet, daß dieser sich zum 
1. Januar 1993 von 22 % auf 20 % reduzierte. Auf-
grund der günstigen Ausgabenentwicklung bei Arz-
neimitteln in den neuen Ländern wurde der Rech-
nungsabschlag bereits ab dem 1. Juli bis zum 31. 
Oktober 1993 ausgesetzt. Die gesetzliche Regelung 
eines Rechnungsabschlags ist am 31. Dezember 1993 
ausgelaufen. 

180. Den Ärzten wurde für Verordnungen von Arz-
nei- und Verbandmitteln ein Budget in Höhe von rd. 
24 Mrd. DM für 1993 zur Verfügung gestellt. Das ist 
etwa der Betrag von 1991, der nach Auffassung aller 
Experten bereits überhöht war. Mit diesem Betrag ist 
die Arzneimittelversorgung mehr als sichergestellt, 
weil die Arzneimittelpreise gesenkt wurden, weitere 
preissenkende Festbeträge gebildet werden und die 
Zuzahlung der Versicherten erhöht wurde. Steigende 
Arztzahlen sowie gesetzliche Leistungsausweitun-
gen sind im Arzneimittelbudget berücksichtigt. Das 
Arzneimittelbudget ist im Jahr 1993 deutlich unter-
schritten worden. 

Die Therapiefreiheit der Ärzte blieb voll erhalten. Ein 
dem einzelnen Arzt vorgegebenes Budget, das im 
Laufe des Jahres „ausgeschöpft sein könnte", gab es 
nicht. Für die neuen Länder gilt das Arzneimittelbud-
get erst ab 1994. 

181. Durch das Gesundheits-Reformgesetz sind 1989 
Arzneimittelfestbeträge eingeführt worden. Festbe-
trag heißt: Die Krankenkasse erstattet bei gleichwer-
tigen zur Auswahl stehenden Arzneimitteln (Festbe-
tragsgruppe) einen bestimmten Betrag — aber nicht 
jeden Preis. Die Bildung von Festbeträgen wird ver-
bessert. Der von den Festbeträgen erfaßte Arzneimit-
telumsatz beläuft sich zum 1. Januar 1994 auf 52 % 
der Arzneimittel-Ausgaben der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (Einsparvolumen rd. 1,5 Mrd. DM 
p. a.). 
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182. In der Bundesrepublik sind ca. 55 000 Arznei-
mittel entweder zugelassen oder registriert oder gel-
ten aufgrund der Übergangsvorschriften als zugelas-
sen oder registriert. Hierin sind auch die gesondert 
gezählten unterschiedlichen Darreichungsformen 
und Wirkstärken enthalten. Unwi rtschaftliche Arz-
neimittel sowie solche gegen geringfügige Gesund-
heitsstörungen (Erkältungsmittel usw.) sind schon 
heute von der Erstattungsfähigkeit in der gesetzli-
chen Krankenversicherung ausgeschlossen. 

Zur Verbesserung der Transparenz auf dem Arznei-
mittelmarkt wird von unabhängigen Sachverständi-
gen eine Liste der Arzneimittel erarbeitet, die von der 
gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden 
(Liste verordnungsfähiger Arzneimittel) und die zum 
31. Dezember 1995 verbindlich werden soll. Nicht auf 
die Liste kommen und damit nicht zu Lasten der ge-
setzlichen Krankenversicherung verordnungsfähig 
sind 

— Arzneimittel, deren therapeutischer Nutzen ge-
ringfügig oder deren therapeutische Zweckmä-
ßigkeit zweifelhaft ist, 

Arzneimittel, die nicht erforderliche Bestandteile 
enthalten oder deren Wirkung wegen der Viel-
zahl der enthaltenen Wirkstoffe nicht mit ausrei-
chender Sicherheit beurteilt werden kann, 

Arzneimittel gegen geringfügige Gesundheitsstö-
rungen. 

In begründeten Fällen kann der Arzt auch Arzneimit-
tel verordnen, die nicht auf der Liste aufgeführt sind. 
Er hat diese Verordnungen auf einem gesonderten 
Verordnungsblatt vorzunehmen und zu begründen. 
Die Therapiefreiheit bleibt also in vollem Umfang er-
halten. Ausdrücklich ist im Gesetz zudem festgelegt, 
daß die besondere Wirkungsweise der Naturheilmit-
tel zu beachten ist. 

Hilfsmittel 

183. Wegen der Besonderheit der Hilfsmittelversor-
gung wurde dieser Bereich von der Budgetierung 
ausgenommen. Gemäß § 127 Abs. 2 Sozialgesetz-
buch V dürfen allerdings die am 31. Dezember 1992 
geltenden Preise für Hilfsmittel in den Jahren 1993 
bis 1995 höchstens im Rahmen der Pro-Kopf-Grund-
lohnentwicklung der alten Länder steigen. 

Mit den bereits durch das Gesundheits-Reformgesetz 
eingeführten Festbeträgen für Hilfsmittel wurden 
wesentliche Schritte zu stärker wettbewerblich 
orientierten Rahmenbedingungen im Hilfsmittelbe-
reich geschaffen. Inzwischen ist rd. 40 % des Marktes 
für Hilfsmittel (Sehhilfen, Hörgeräte, Stoma-Artikel, 
Einlagen) mit Festbeträgen belegt. Rund ein Drittel 
der Anbieter von Sehhilfen liefern zum Festbetrag. 
Dabei schwankt die Anzahl der Festbetragslieferan-
ten je nach Wettbewerbsintensität in der Region 
zwischen 5 und 50 %. Festbeträge können somit ein 
erfolgreiches Instrument sein, um Wettbewerbspro-
zesse in Gang zu setzen und Wirtschaft-
lichkeitsreserven zu erschließen. 

Die Leistungserbringer sind nicht verpflichtet, zum 
Festbetrag anzubieten. Gleichwohl ist davon auszu-
gehen, daß die Krankenkassen die Festbeträge so 
festsetzen werden, daß die Wettbewerbsintensität 
dazu führt, daß möglichst viele Gesundheitshand-
werker zum Festbetrag anbieten können. Soweit der 
Preis über dem Festbetrag liegt, hat der Versicherte 
zuzuzahlen. Die Einführung von Festbeträgen muß 
daher mit gezielter Versichertenaufklärung und -in-
formation einhergehen, um eine ausreichende 
Markttransparenz zu gewährleisten. Die Durchfüh-
rung von Preisvergleichen bei Leistungserbringern 
von Hilfsmitteln und die Benennung von Festbe-
tragsanbietern wird durch § 127 Abs. 3 Sozialgesetz-
buch V nunmehr in den Rang einer gesetzlich aus-
drücklich geregelten Befugnis der Krankenkassen 
erhoben. Dadurch wird die Durchsetzung von Fest-
beträgen für Hilfsmittel erleichtert. Gleichzeitig 
werden die Voraussetzungen für mehr Eigenverant-
wortung und ein preisbewußtes Inanspruchnahme-
verhalten der Versicherten entscheidend verbessert. 

Organisationsreform, Wahlfreiheit und 
Risikostrukturausgleich 

184. Das Gesundheitsstrukturgesetz enthält im Rah-
men einer umfassenden Organisationsreform ver-
schiedene Regelungen, mit denen bestehende Be-
schränkungen der Kassenwahlrechte und die 
strukturell bedingten Beitragssatzunterschiede ab-
gebaut werden sollen. Nach geltendem Recht wird 
ein Teil der Versicherten, insbesondere Arbeiter, 
einer Krankenkasse kraft Gesetzes zugewiesen. Die-
se Ungleichbehandlung wird ab 1996 durch eine um-
fassende Neuregelung beseitigt: 

— Alle Mitglieder der gesetzlichen Krankenversi-
cherung erhalten Zugang zu allen Ersatzkassen. 

— Mitglieder von Ersatz-, Betriebs- und Innungs-
krankenkassen können auch Ortskrankenkassen 
am Wohnort oder Beschäftigungsort wählen. 

— Betriebs- und Innungskrankenkassen sind für 
Mitglieder wählbar, wenn sie in einem Bet rieb be-
schäftigt sind, für den eine Bet riebs- oder In-
nungskrankenkasse besteht, oder wenn sie der 
Betriebs- oder Innungskrankenkasse zuletzt an-
gehört haben oder der Ehegatte do rt  versichert ist. 
Außerdem haben Betriebs- und Innungskranken-
kassen ab 1996 die Möglichkeit, sich für alle übri-
gen Mitglieder in ihrem „Bezirk" durch Satzungs-
regelungen zu öffnen. 

— Ein Kassenwechsel ist jeweils zum Jahresende 
erstmalig zum 1. Januar 1997 möglich. 

Die See-Krankenkasse, die Bundesknappschaft und 
die Landwirtschaftliche Krankenversicherung blei-
ben aufgrund ihrer organisatorischen Besonderhei-
ten von der Neuregelung im wesentlichen unberührt. 

185. Durch die Neuregelung der Kassenwahlrechte 
wird der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen 
verstärkt. Voraussetzung für die Ausweitung der 
Kassenwahlrechte ist deshalb der Abbau von Wett-
bewerbsverzerrungen zwischen den Krankenkassen. 
Die bisherigen internen Finanzausgleichsregelun- 
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gen in der allgemeinen Krankenversicherung sind 
daher mit Wirkung zum 1. Januar 1994 durch den 
Risikostrukturausgleich ersetzt worden. Ab 1995 wird 
auch die Krankenversicherung der Rentner in den 
Risikostrukturausgleich einbezogen und der bisheri-
ge Finanzausgleich in diesem Bereich abgeschafft. 

Ziel des Risikostrukturausgleichs ist es, die struktu-
rell verursachten Beitragssatzunterschiede und da-
mit die Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Krankenkassen abzubauen. Mit dem Risikostruktur-
ausgleich werden die finanziellen Auswirkungen der 
von den Krankenkassen nicht beeinflußbaren Unter-
schiede in der Höhe der beitragspflichtigen Einnah-
men der Mitglieder (Grundlöhne), der Zahl der bei-
tragsfrei Familienmitversicherten, des Geschlechts 
und des Alters der Versicherten ausgeglichen. Dieses 
Verfahren gewährleistet, daß Ausgabenunterschiede 
zwischen den Krankenkassen, die nicht auf die un-
terschiedliche Risikobelastung der Krankenkassen 
zurückzuführen sind, wie bisher aus den Beitragsein-
nahmen der Krankenkassen zu finanzieren sind. Un-
wirtschaftlichkeit oder kostenträchtige Versorgungs-
strukturen werden sich somit weiterhin in der Höhe 
des Beitragssatzes der Krankenkassen niederschla-
gen. 

186. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß die vor-
handenen Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit durch Kas-
senzusammenschlüsse nur selten genutzt worden 
sind. Deshalb sind die Möglichkeiten zur Vereini-
gung von Orts- und Innungskrankenkassen ab 1993, 
von Betriebskrankenkassen ab 1996 erheblich ver-
bessert worden. Für Ersatzkassen sind erstmals ab 
1995 Vereinigungsmöglichkeiten geschaffen wor-
den. 

Auf Seiten der Krankenkasse wird die Verantwor-
tung des Geschäftsführers in den Vordergrund ge-
stellt. Bei rechtswidrigen Leistungsentscheidungen 
hat die Aufsichtsbehörde eine Prüfung haftungs-
rechtlicher Konsequenzen für den Geschäftsführer 
zu veranlassen. Bislang wurden lediglich die Kran-
kenkassen und ihre Verbände regelmäßigen Prüfun-
gen ihrer Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsfüh-
rung unterzogen. Diese Prüfpflicht ist nun auch auf 
die Kassenärztlichen Vereinigungen und Bundesver-
einigungen ausgedehnt. 

Die innere Organisation der Krankenkassen — 
Selbstverwaltung und Geschäftsführung — wird zum 
1. Januar 1996 an eine wettbewerbsorientierte Kran-
kenversicherungslandschaft angepaßt. Die Vertre-
terversammlung und der bisherige Vorstand sowie 
der hauptamtliche bisherige Geschäftsführer werden 
von einem deutlich verkleinerten Verwaltungsrat (bis 
zu 30 Mitglieder) und einem hauptamtlichen Vor-
stand (bis zu 3 Mitglieder) abgelöst. Die Vertreterver-
sammlungen wählen bis zum 30. Juni 1995 aus ihrer 
Mitte die Mitglieder des neuen Verwaltungsrats, der 
wiederum den künftigen Vorstand wählt. Die Amts-
zeit des Vorstandes beträgt sechs Jahre. Eine 
Wiederwahl ist möglich. Die Kompetenzen des Ver-
waltungsrats, den Vorstand zu überwachen und Ent-
scheidungen von grundsätzlicher Bedeutung selbst 
zu treffen, sichern der Selbstverwaltung ihren hohen 
Stellenwert. 

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats (Arbeit-
nehmer-/Arbeitgeberanteil) entspricht der Zusam-
mensetzung der bisherigen Vertreterversammlung. 
Dem Spitzenverband jeder Kassenart wird die Mög-
lichkeit eingeräumt, mit einem qualifizierten Mehr-
heitsbeschluß die Zusammensetzung zu ändern. 

Gesetzliche Krankenversicherung im Jahr 2000 

187. Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz hat der 
Gesetzgeber sofort wirkende Sparmaßnahmen und 
erste Schritte zur strukturellen Veränderung vorge-
nommen. Der medizinisch-technische Fortschritt, die 
steigende Inanspruchnahme von Gesundheitslei-
stungen, eine zunehmende Lebenserwartung sowie 
der demographische Wandel, aber auch noch beste-
hende Fehlsteuerungen, insbesondere Wettbewerbs-
beeinträchtigungen, machen eine Fortsetzung der 
eingeleiteten Konsolidierung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung unerläßlich. Zu diesem Zweck hat 
der Bundesminister für Gesundheit den Sachverstän-
digenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheits-
wesen beauftragt, ein Sondergutachten vorzulegen, 
in dem u. a. zu folgenden Fragen Stellung genommen 
werden soll: 

Inwieweit ist die solidarische Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung aus weitge-
hend von Arbeitnehmern und Arbeitgebern auf-
zubringenden Pflichtbeiträgen aus Erwerbsein-
kommen auf weitere Bemessungsgrundlagen 
auszudehnen, um die Leistungsfähigkeit bei der 
Beitragsbemessung besser zu berücksichtigen? 

Welche Leistungen sollen unter Berücksichtigung 
der Grundsätze der Solidarität und der Subsidiari-
tät aus gesundheits- und sozialpolitischer Sicht 
weiterhin durch die gesetzliche Krankenversiche-
rung  und welche können vom Einzelnen über-
nommen werden? 

Inwieweit ist ein Umbau der heutigen Angebots-
und Honorarstrukturen nötig, um die Wirtschaft-
lichkeit der Leistungserbringung zu erhöhen? 

Welche Auswirkungen wird der EU-Binnenmarkt 
auf das Angebot und die Inanspruchnahme sowie 
die Kosten und Preise für Gesundheitsleistungen 
im Rahmen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung haben? 

4. Weitere Änderungen im Leistungsrecht 

188. Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des So-
zialgesetzbuches V vom 20. Dezember 1991 wurde 
das Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversi-
cherung, aufbauend auf dem Gesundheits-Reform-
gesetz von 1989, gezielt ausgebaut. So wurden beim 
Kinderkrankengeld, das Eltern als Ersatz für Lohn-
ausfall bei Betreuung eines erkrankten Kindes von 
der Krankenkasse gezahlt wird, die Altersgrenze des 
zu betreuenden Kindes vom 8. auf das 12. Lebensjahr 
heraufgesetzt und die Bezugsdauer von 5 auf 10 Ar-
beitstage verdoppelt. Das Krankengeld, das von je-
dem Elternteil für jedes seiner Kinder in Anspruch 
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genommen werden kann, wird insgesamt auf 25 Ar-
beitstage je Kalenderjahr für jeden Elternteil be-
grenzt. Aus Gründen der Gleichbehandlung beträgt 
die Anspruchsdauer bei Alleinerziehenden je Kind 
im Kalenderjahr bis zu 20 Arbeitstage, bzw. für meh-
rere Kinder insgesamt bis zu 50 Arbeitstage. 

189. Auch bei der Haushaltshilfe, für die die Kran-
kenkassen bei Erkrankung eines Elternteils unter be-
stimmten Voraussetzungen aufkommen, wurde die 
Altersgrenze des zu betreuenden Kindes vom 8. auf 
das 12. Lebensjahr heraufgesetzt. Zudem ist die 
Früherkennung von Krankheiten bei Kindern durch 
die Möglichkeit verbessert worden, unter ärztlicher 
Verantwortung erbrachte nichtärztliche und nicht-
medizinische sozialpädiatrische Leistungen zu La-
sten der gesetzlichen Krankenversicherung in An-
spruch zu nehmen, wenn und soweit sie der 
Diagnostik und der Aufstellung eines Behandlungs-
plans dienen. 

Im Interesse der älteren Versicherten wurde für die 
Inanspruchnahme von Leistungen bei Schwerpflege-
bedürftigkeit alternativ zu den erforderlichen Vor-
versicherungszeiten eine Mindestversicherungszeit 
von 180 Kalendermonaten eingeführt, die beliebig 
bis zur Feststellung der Schwerpflegebedürftigkeit 
verteilt sein kann. 

190. Beim Zahnersatz sorgt eine gleitende Härtef all-
regelung dafür, daß Versicherte bei der medizinisch 
notwendigen Versorgung mit Zahnersatz nicht durch 
den gesetzlichen Eigenanteil unzumutbar belastet 
werden. Nach altem Recht hatte eine geringfügige 
Überschreitung der Härtefallgrenze die Belastung 
der Versicherten mit dem vollen Eigenanteil zur Fol-
ge. Eine vollständige Übernahme der Zahnersatzko-
sten durch die Krankenkasse ist nur für Bezieher 
niedriger Einkommen und für bestimmte Personen-
gruppen möglich. Die Krankenkasse übernimmt seit 
dem 1. Januar 1992 den vom Versicherten zu tragen-
den Teil an den berechnungsfähigen Kosten für me-
dizinisch notwendigen Zahnersatz insoweit, als das 
Dreifache der Differenz zwischen den monatlichen 
Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt und der zur 
vollständigen Befreiung maßgebenden Einkom-
mensgrenze überstiegen wird. 

191. Ferner wurden durch das Kriegsopferversor-
gungsanpassungsgesetz 1990 die Maßnahmen zur 
künstlichen Befruchtung zum 1. Juli 1990 als Lei-
stungen der gesetzlichen Krankenkassen abschlie-
ßend definiert . Gleichzeitig wurde bestimmt, daß die 
Kosten der künstlichen Befruchtung rückwirkend ab 
1. Juli 1989 von den gesetzlichen Krankenkassen ge-
tragen werden. 

192. Mit dem zum 5. August 1992 in Kraft getretenen 
Schwangeren- und Familienhilfegesetz wurden die 
noch in der Reichsversicherungsordnung verbliebe-
nen Vorschriften „Empfängnisverhütung" und 
„Schwangerschaftsabbruch und Sterilisation" in das 
Sozialgesetzbuch V übernommen. Als wesentliche 
Änderung ist hierbei die Einführung eines Anspruchs 
auf Versorgung mit ärztlich verordneten empfängnis-
regelnden Mitteln für Versicherte bis zum vollende-
ten 20. Lebensjahr hervorzuheben. Nach dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Mai 1993 

trägt die gesetzliche Krankenversicherung weiterhin 
die gesamten Kosten für Schwangerschaftsabbrüche 
aus medizinischer, embryopathischer oder kriminolo-
gischer Indikation. 

5. Gebührenrecht 

193. Die auf Grund des Einigungsvertrages in den 
neuen Ländern zunächst auf 45 % der westdeutschen 
Gebührensätze begrenzte Vergütungshöhe für privat-
ärztliche und privatzahnärztliche Leistungen sowie 
für Leistungen der Hebammenhilfe in der gesetzli-
chen Krankenversicherung wurden inzwischen auf 
75 % der westdeutschen Gebührensätze angehoben. 

Durch die Erste Verordnung zur Änderung der Heb-
ammenhilfe-Gebührenverordnung wurden mit Wir-
kung vom 1. Juli 1990 für die Vergütung der freiberuf-
lich tätigen Hebammen im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung eine Reihe struktureller Ver-
besserungen vorgenommen. Wesentlich angehoben 
wurden insbesondere Gebühren für Leistungen der 
Mutterschaftsvorsorge und Schwangerenbetreuung 
sowie die Gebühren für Hausbesuche. 

6. Medizinischer Dienst 

194. Als Nachfolgeeinrichtung des Vertrauensärztli-
chen Dienstes ist in allen Ländern ein Medizinischer 
Dienst der Krankenversicherung aufgebaut worden. 
Träger des Medizinischen Dienstes sind Arbeitsge-
meinschaften der Krankenkassen. Sie haben die 
Aufgabe, die Krankenkassen bei allen schwierigen 
Entscheidungen zu beraten. Dies bet rifft z. B. die Be-
gutachtung der Schwerpflegebedürftigkeit, die Bera-
tung der Krankenkassen in allgemeinmedizinischen 
Fragen, insbesondere bei Vertragsverhandlungen so-
wie Fragen der Qualitätssicherung. 

7. Aufbau einer Knochenmarkspenderdatei 

195. Die Bundesregierung fördert im Rahmen eines 
besonderen Modellprogramms das Ziel, eine bun-
desweite Knochenmarkspenderdatei mit 150 000 
freiwilligen Spendern aufzubauen und diese in den 
internationalen Verbund einzubringen. Die Übertra-
gung von Knochenmark kann für viele Patienten mit 
Erkrankungen des blutbildenden Systems, z. B. Leu-
kämien, die einzig lebensrettende Therapie dar-
stellen. 

Ein erheblicher Teil der Fördermittel fließt an die 
Deutsche Knochenmarkspenderdatei in Tübingen 
(DKMS). Sie gewinnt bundesweit freiwillige Spen-
der, veranlaßt die Bestimmung der Blutmerkmale der 
Spender und gibt die Daten anonymisiert an das Zen-
trale Knochenmarkspender-Register in Ulm (ZKRD) 
weiter. In Ulm entsteht mit Bundesmitteln ein effi-
zientes vollautomatisches Kommunikationssystem 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
europäischen sowie amerikanischen Knochenmark-
spender-Registern. Es verbindet die existierenden 
nationalen Systeme. Damit ist sichergestellt, daß für 
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den Patienten national und inte rnational nach einem 
geeigneten Spender gesucht werden kann. 

In mehreren Kommissionen werden die datenschutz-
rechtlichen, medizinischen, ethischen und rechtli-
chen Fragen erörtert. Die Bundesärztekammer wird 
Richtlinien für die medizinischen Fragen erarbeiten. 
Eine wissenschaftliche Begleitung soll die Effektivi-
tät überprüfen. 

Derzeit werden die Voraussetzungen für die Errich-
tung einer Stiftung als bundesweiter Träger erarbei-
tet. 

Der Aufbau der Knochenmarkspenderdatei wird bis 
1994 dauern, um dann in die Regelfinanzierung 
durch die Krankenkassen überzugehen. 

8. Modellmaßnahmen zur Verbesserung der 
Versorgung von Krebspatienten 

196. Im Rahmen der ersten Stufe des Modellpro-
gramms zur besseren Versorgung von Krebspatien-
ten (Förderzeitraum 1981 bis 1989) wurden 55 Be-
handlungsschwerpunkte in Form von Tumorzentren 
und Onkologischen Schwerpunkten aufgebaut. Da-
mit werden ca. 55 % der jährlichen Krebsneuerkran-
kungen in diesen Behandlungsschwerpunkten ver-
sorgt. In einer zweiten Stufe soll erreicht werden, daß 
möglichst alle Krebspatienten in ein Nachsorgekon-
zept eingebunden werden. Hierzu ist die noch unzu-
reichende Zusammenarbeit zwischen kleineren 
Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten und  Be - 
handlungsschwerpunkten durch die Förderung von 
onkologischen Arbeitskreisen in städtischen und 
ländlichen Regionen zu verbessern. In den neuen 
Ländern werden entsprechende Versorgungsstruk-
turen durch die Förderung von medizinisch-techni-
schen Geräten für die Krebsdiagnostik und -therapie 
sowie moderner Datenverarbeitungs- und Kommuni-
kationstechnologien aufgebaut. 

Im Rahmen von Modellvorhaben soll darüber hinaus 
erprobt werden, inwieweit die Versorgung schwer-
kranker Krebspatienten in der Sterbephase durch 
Förderung von Palliativstationen („Linderung der 
Beschwerden" ) in Krankenhäusern verbessert wer-
den kann. 

Um die physische und psychische Belastung der 
krebskranken Kinder zu reduzieren, wird zudem der 
Ausbau teilstationärer Behandlungsmöglichkeiten 
gefördert. Die Kinder werden nur tagsüber in der be-
handelnden Klinik ärztlich und pflegerisch betreut, 
um die Nebenwirkungen der intensiven Nachbe-
handlung besser aufzufangen. 

9. Modellmaßnahmen zur Verbesserung der 
Versorgung chronisch Kranker 

197. Wegen der gesundheitspolitischen Bedeutung 
chronischer Erkrankungen werden bereits seit 1987 
vom Bund Modellmaßnahmen gefördert. Sie sollen 
aufzeigen, wie Defizite in der Prävention, Behand-
lung und Nachsorge chronischer Erkrankungen be-
hoben werden können. 

Da bei chronischen Erkrankungen häufig mehrere 
Fachdisziplinen an der Behandlung mitwirken, wer-
den in verschiedenen Modellvorhaben interdiszipli-
näre Behandlungs- und Betreuungskonzepte entwik-
kelt, in denen Ärzte unterschiedlicher Fachgebiete 
sowie Psychologen, Sozialarbeiter und Angehörige 
verschiedener medizinischer Fachberufe mitwirken. 
Einen Schwerpunkt hierbei bildet der Aufbau von 21 
Rheumazentren. Ein weiterer Schwerpunkt des Mo-
dellprogramms ist die Erprobung des Einsatzes neuer 
Verfahren in der ambulanten und stationären Versor-
gung sowie in der Rehabilitation chronisch Kranker. 
Hierzu werden (z. B. im Bereich der präoperativen 
Diagnostik bei Epilepsie) in Spezialabteilungen die 
dafür erforderlichen medizinischen Geräte finanziert. 

198. Schwerpunkte der Modellprogramme bei Kin
-dern sind die Verbesserung der Versorgung diabetes- 

kranker Kinder und Kinder mit spina bifida sowie von 
Kindern, die wegen der Art , Schwere oder Dauer 
ihrer Krankheit in Sozialpädiatrischen Zentren be-
handelt werden. Um die ambulante und stationäre 
Betreuung von Kindern mit Diabetes mellitus zu ver-
bessern, wird ein Datenverarbeitungssystem zur Er-
fassung und Integration der durch verschiedene me-
dizinische Institutionen erhobenen Befunde 
entwickelt. Für Mitarbeiter Sozialpädiatrischer Zen-
tren und Spina-bifida-Ambulanzen der neuen Län-
der werden Möglichkeiten der fachlichen Weiterbil-
dung in Einrichtungen der alten Länder gefördert. 
Nach erfolgreichem Abschluß von zwei laufenden 
Modellprogrammen zur „Erfassung angeborener 
Fehlbildungen ” wird den Ländern die Möglichkeit 
gegeben, angeborene Fehlbildungen nach einheitli-
chen Kriterien regional zu erfassen und zu bewe rten, 
um Ursachen z. B. im Umweltbereich zu ermitteln 
und Präventionsmaßnahmen zu veranlassen. 

10. Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Immunschwächekrankheit AIDS 

199. Die Bundesregierung hat ein Konzept der AIDS-
Bekämpfung entwickelt, in dessen Mittelpunkt die 
Minimierung der HIV-Neuinfektionen, die optimale 
Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV und 
AIDS sowie die Förderung eines akzeptierenden und 
solidarischen Umgangs mit Betroffenen stehen. 

Im Rahmen des Sofortprogramms der Bundesregie-
rung zur Bekämpfung von AIDS hat allein das Bun-
desministerium für Gesundheit in den Jahren 1987-
1991 für gesundheitliche Aufklärung, Modellmaß-
nahmen und klinische sowie sozialwissenschaftliche 
Forschung über 500 Mio. DM eingesetzt. Daneben 
hat u. a. das Bundesministerium für Forschung 
und Technologie für die Jahre 1984-1994 ca. 
152 Mio. DM für AIDS-bezogene Grundlagenfor-
schung und klinische Forschung bereitgestellt. 

Zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung der HIV- 
Infektionen und AIDS-Erkrankung sind Aufklärung 
und Beratung die vorrangigen Mittel, da in Kürze 
nicht mit einsatzfähigen Impfstoffen oder Behand-
lungsmethoden mit gesichertem Heilungserfolg zu 
rechnen ist. Das Bundesministerium für Gesundheit 
führt deshalb mit Nachdruck Aufklärungskampagnen 
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durch, die sich sowohl an die Bevölkerung allgemein 
als auch an spezielle Zielgruppen richten (z. B. Ju-
gendliche, ausländische Mitbürger, Reisende). Für die 
Präventionsarbeit in den Hauptbetroffenengruppen 
wird die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. seit 1985 mit er-
heblichem Mittelaufwand finanziell unterstützt. 

200. Im Rahmen von zahlreichen Modellprogram-
men der Bundesregierung wurden Beratungs- und 
Betreuungsangebote für Ratsuchende, Gefährdete 
und Menschen mit HIV und AIDS erprobt und fo rt

-entwickelt. Die Arbeit der AIDS-Fachkräfte in den 
Gesundheitsämtern hat dem öffentlichen Gesund-
heitsdienst einen wichtigen Platz in der AIDS-Be-
kämpfung verliehen. Durch das sog. „ Sozialstatio-
nenmodell " wurden ambulante Hilfs- und 
Unterstützungsangebote erprobt. Auf die Herausar-
beitung besonderer Hilfestellungen für Menschen 
mit HIV und AIDS zielt das Modell „Psychosoziale 
Beratung". HIV-Prävention im Drogenbereich war 
Ziel des Modellprogramms „AIDS und Drogen" . 
Durch das sog. „ Streetworker-Modell" wurden durch 
Sozialarbeiter an Szenetreffpunkten Aufklärung und 
Beratung angeboten. Zur Verbesserung der medizi-
nischen Versorgung von AIDS-Patienten wurden 
darüber hinaus 23 Behandlungsschwerpunkte (Uni-
versitätskliniken und Krankenhäuser der Maximal-
versorgung) durch zusätzliche Personal- und 
Sachmittel unterstützt. 

Im Rahmen des Modellprogramms zur Verbesserung 
der Versorgung chronisch Kranker werden einige 
Modellvorhaben im Bereich AIDS durchgeführt. Da-
bei steht die Erprobung der teilstationären Versor-
gungsform im Vordergrund. 

201. Ende 1991 liefen die meisten AIDS-Modellpro-
gramme in den alten Ländern aus. Noch zwei Jahre 
länger wurden die Modellprogramme „Frauen und 
AIDS" und „AIDS und Kinder" gefördert. Ausgerich-
tet an der Entwicklung, Erprobung und Verbesse-
rung von Beratungs- und Betreuungsangeboten, an 
dem Schutz der Bevölkerung vor einer HIV-Infektion 
sowie der Verhinderung von Ausgrenzung und Dis-
kriminierung Betroffener haben die Modellprogram-
me mit ihren insgesamt über 700 geförderten 
Personalstellen wirksame Hilfe bei der AIDS-Be-
kämpfung geleistet. Was 1987 vielfach Vorstoß in 
Neuland bedeutete und sich dann bewäh rt  hat, ist 
nach Ablauf der Bundesförderung in die Anschlußfi-
nanzierung der Länder oder anderer Kostenträger 
übergegangen. 

Auch nach Auslaufen des sog. Sofortprogramms En-
de 1991, hat das Bundesministerium für Gesundheit 
in jedem Jahr erhebliche Mittel für die AIDS-Be-
kämpfung eingesetzt. Neben bundesweiten Aufklä-
rungskampagnen finanziert der Bund weiterhin Vor-
haben zur Entwicklung und Erprobung optimaler 
Beratungs- und Betreuungsmaßnahmen sowie  For-
schungsprojekte im medizinischen und psychosozia-
len Bereich. 

202. Maßnahmen zur AIDS-Prävention in den neu-
en Ländern wurden unverzüglich nach der Vereini-
gung eingeleitet. Zur Unterstützung des Auf- und 
Ausbaus der AIDS-Prävention in den neuen Ländern 
und Ost-Berlin fördert der Bund seit 1991 mobile 

Projektteams, die Mitarbeiter in Gesundheitsämtern, 
Beratungsstellen und im Schulbereich fortbilden, 
Selbsthilfegruppen unterstützen und sich an öffent-
lichkeitswirksamen Kampagnen beteiligen. Darüber 
hinaus werden zur Entwicklung und Umsetzung ziel-
gruppenspezifischer Angebote für Hauptbetroffene 
über die Deutsche AIDS-Hilfe Streetworker in Ro-
stock, Magdeburg, Weimar, Leipzig und Dresden 
finanziert. Bedrohliche gesundheitliche Entwicklun-
gen in den Regionen zu den östlichen Nachbarstaa-
ten, die seit Öffnung der Grenzen mit der sozialen 
Umbruchsituation einhergehen, haben dazu geführt, 
daß Ende 1993 ein besonderes Modellprojekt von 
Streetwork im grenzüberschreitenden Raum zu 
Polen und Tschechien gestartet wurde. An der Finan-
zierung beteiligen sich neben dem Bundesministeri-
um für Gesundheit die Länder Sachsen, Mecklen-
burg-Vorpommern ebenso wie die EU und WHO. 

11. Psychiatrie 

203. Nach fast 20 Jahren Psychiatriereform in den 
alten Ländern ist festzustellen, daß in der psychiatri-
schen Versorgung ein Strukturwandel stattgefunden 
hat, der sich an den in der Psychiatrie-Enquete-Kom-
mission von 1975 bereits formulierten Grundsätzen 
einer bedarfsgerechten, dezentral organisierten Ge-
meindepsychiatrie orientiert hat. Die Bundesregie-
rung hat durch eine großzügige Modellförderung 
dazu beigetragen, dem Reformimpuls der Psychia-
trie-Enquête zum Durchbruch zu verhelfen. So sind 
in einigen Regionen die neuen Konzepte schon in 
bemerkenswe rter Weise etabliert worden. Diese Ent-
wicklung hat jedoch noch nicht flächendeckend 
stattgefunden, vieles muß noch weiterentwickelt, er-
gänzt und korrigiert werden. Das zentrale Problem 
der Umstrukturierung ist nach wie vor der Aufbau 
dezentraler und gemeindeintegrierter ambulanter 
und komplementärer Versorgungsdienste zur Ver-
sorgung chronisch psychisch Kranker sowie die Ent-
wicklung von sinnvollen Kooperations- und Koordi-
nationsbeziehungen zwischen den Diensten. Die 
1990 verabschiedete „Verordnung über Maßstäbe 
und Grundsätze für den Personalbedarf in der statio-
nären Psychiatrie" ermöglicht eine aufgabenbezoge-
ne Personalbemessung und sichert somit einen Qua-
litätszuwachs in der stationären Versorgung. Eine 
weitere qualitativ bedeutsame Weiterentwicklung 
betrifft die bereits in der Psychiatrie-Enquête emp-
fohlene „Reform des Rechts der Vormundschaft und 
Pflegschaft für Volljährige" , die mit dem „Betreu-
ungsgesetz" am 1. Januar 1992 in Kraft getreten ist 
(vgl. Tz. 217). 

204. Als Grundlage für zukunftsorientierte Maßnah-
men auch in den neuen Ländern hat das Bundesmini-
sterium für Gesundheit eine Bestandsaufnahme „Zur 
Lage der Psychiat rie in der ehemaligen DDR" erstel-
len lassen, die Ende Mai 1991 veröffentlicht wurde. 
Die Bestandsaufnahme zeigte, daß do rt  wie in den 
alten Ländern zu Beginn der Psychiatriereform die 
Versorgung zentralistisch krankenhausorientiert 
war. Bauliche und organisatorische Mängel führten 
vielerorts zu desolaten Zuständen in stationären Ein-
richtungen. Ansätze zu einer Psychiatriereform 
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konnten kaum aufkommen angesichts einer zentra-
len Planungsbürokratie, des Fehlens einer demokra-
tischen Öffentlichkeit, der ideologischen Ausblen-
dung der psychosozialen Dimension psychisch 
Krankseins und nicht zuletzt auch infolge der ökono-
mischen Zwänge und Mangelsituationen. 

Dementsprechend ist die psychiatrische Versorgung 
in den neuen Ländern noch nicht als bedarfsgerecht 
anzusehen. Typisch sind in den stationären psych-
iatrischen Großkrankenhäusern hohe Fehlplazie-
rungsquoten (bis zu 60 %) sowie eine weitgehende 
Mischung von Langzeitpatienten verschiedenster Er-
krankungen und Behinderungen ohne problemspe-
zifische Behandlung. Ein großer Teil der fehlplazier-
ten hospitalisierten chronisch psychisch Kranken 
muß unter ungünstigen Bedingungen im Kranken-
haus bleiben, weil ambulante und komplementäre 
Versorgungsangebote, wie z. B. betreute Wohnfor-
men, tagesstrukturierende Angebote, sozialpsych-
iatrische Dienste, noch nicht in ausreichender Zahl 
bestehen. 

Zur Verbesserung der psychiatrischen Versorgung in 
den neuen Ländern hat die Bundesregierung Mittel 
aus dem Gemeinschaftswerk „Aufschwung Ost" und 
dem Kommunalen Kreditprogramm für den drin-
gendsten Investitionsbedarf im stationären Bereich 
auch in der Psychiatrie bereitgestellt. Im Rahmen des 
Qualifizierungsprogramms fördert die Bundesregie-
rung seit 1990 Informations- und Schulungsveran-
staltungen für Entscheidungsträger und Führungs

-

kräfte aus dem klinischen und administrativen Be-
reich sowie zum Aufbau und zur Anleitung von 
Selbsthilfegruppen. Für sozialpsychiatrische Hilfsan-
gebote im ambulanten und komplementären Bereich 
(z. B. im Bereich des betreuten Wohnens, tagesstruk-
turierender Maßnahmen und Kontakt- und Bera-
tungsstellen), die nicht in das Leistungsspektrum der 
gesetzlichen Krankenversicherung fallen und deren 
Finanzierung bisher noch nicht geregelt werden 
konnte, kann die besondere Förderung von Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen durch die Bundesanstalt 
für Arbeit genutzt werden. 

205. Um den gezielten Aufbau der für eine moderne 
Psychiatrie so wichtigen ambulanten und komple-
mentären Dienste und Einrichtungen zu fördern, 
werden durch das Bundesministerium für Gesund-
heit seit 1991 innerhalb des Modellverbundes 
„Psychiatrie" 7 Einzelmodelle und ab 1994 zwei wei-
tere Projekte gefördert. Darüber hinaus wird seit 1992 
ein Modellprogramm in 14 Regionen durchgeführt, in 
denen beispielhaft aufgezeigt werden soll, wie eine 
regionale ambulante und komplementäre psychiatri-
sche Versorgung aufgebaut werden kann. Ziel ist es, 
dem örtlichen Bedarf angepaßte komplementäre 
Versorgungs- und Betreuungsangebote aufzubauen, 
langfristig tragfähige Träger und Finanzierungs-
strukturen zu entwickeln sowie gemeinsame Koope-
rationsformen mit Trägern anderer (stationärer/medi-
zinischer/pflegerischer/rehabilitativer) Maßnahmen 
und Einrichtungen zu finden. 

VI. Rehabilitation — Eingliederung Behinderter 

206. Die Bundesregierung führt die bewährte Politik 
zur Rehabilitation und Eingliederung behinderter 
Menschen in die Gesellschaft fort. Dazu gilt es, den 
hohen Standard der Rehabilitation in den alten Län-
dern zu erhalten und das Niveau der Hilfen für Be-
hinderte in den neuen Ländern möglichst schnell an 
das in Westdeutschland anzugleichen. Dies ge-
schieht auf der Grundlage des Anspruchs jedes ein-
zelnen Behinderten oder von Behinderung Bedroh-
ten auf die zu seiner Eingliederung erforderlichen 
Hilfen. 

Dabei läßt sich die Bundesregierung von folgenden 
Grundsätzen leiten: 

— dem Grundsatz der Finalität, nach dem die not-
wendigen Hilfen jedem Behinderten und von Be-
hinderung Bedrohten unabhängig von der Ursa-
che der Behinderung geleistet werden müssen; 

— dem Grundsatz der möglichst frühzeitigen Inter-
vention, nach dem entsprechend den im Einzelfall 
gegebenen Möglichkeiten und Notwendigkeiten 
Ausmaß und Auswirkungen der Behinderung 
möglichst gering zu halten und nicht vermeidbare 
Auswirkungen so gut wie möglich auszugleichen 
sind; 

— dem Grundsatz der individuellen Hilfe, nach dem 
die Hilfe auf die konkrete Bedarfssituation jedes 
einzelnen Behinderten zugeschnitten sein muß. 

Die Aktivitäten richten sich auf alle Lebensbereiche 
Behinderter und von Behinderung Bedrohter, wobei 
die medizinische und berufliche Rehabilitation 
Schwerpunkte bilden. Ziel ist es, den Behinderten 
auch weiterhin die volle Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft zu ermöglichen, zumal hierdurch in 
vielen Fällen Frühberentungen und Pflegebedürftig-
keit vermieden werden können. Diesen Gedanken 
hat der Gesetzgeber im Rahmen des Rentenreform-
gesetzes 1992 aufgegriffen und durch die Veranke-
rung des Grundsatzes „Rehabilitation vor Rente" im 
Recht der gesetzlichen Rentenversicherung konse-
quent umgesetzt. Allerdings kann auch die Rehabili-
tation die für die Leistungsträger maßgeblichen fi-
nanziellen Rahmenbedingungen nicht außer Acht 
lassen. Deshalb hält es die Bundesregierung für an-
gemessen, beschränkte Ressourcen da zu konzen-
trieren, wo sie wirklich benötigt werden. 

Die Gleichbehandlung Behinderter und Nichtbehin

-

derter wo immer möglich ist integrationsfördernd; sie 
erhöht die Akzeptanz in der Bevölkerung für erfor- 
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derliche spezifische Leistungen an Behinderte und 
die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen. 

1. Medizinische Rehabilitation Behinderter 

207. Vorrangiges Ziel aller an der medizinischen Re-
habilitation Beteiligten ist es, in den neuen Ländern 
ein den Einrichtungen in Westdeutschland qualitativ 
und quantitativ gleichwertiges Angebot an medizini-
schen und medizinisch-beruflichen Rehabilitations-
einrichtungen bereitzustellen. So gibt es in den neu-
en Ländern kaum Spezialeinrichtungen für die 
medizinische Rehabilitation bestimmter Krankheits-
bilder. Die Rehabilitation besonders betroffener 
Gruppen wie z. B. Schlaganfallpatienten, Schädel-
Hirn-Verletzte, Querschnittgelähmte, alte Menschen 
ist unzureichend. Einrichtungen der medizinisch-be-
ruflichen Rehabilitation als Bindeglied zwischen der 
medizinischen und beruflichen Rehabilitation sind 
dort  bisher überhaupt nicht vorhanden. 

Zur Zeit befinden sich mehrere Einrichtungen der 
medizinischen und medizinisch beruflichen Rehabili-
tation in den neuen Ländern in der Planung. Die Bun-
desregierung, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
überregionale Einrichtungen oder Modelleinrichtun-
gen der medizinischen Rehabilitation und der medi-
zinischen Prävention fördern kann, wird im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ihren 
Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung 
an Rehabilitationseinrichtungen in den neuen Län-
dern leisten. 

208. Mit dem Rentenreformgesetz 1992 ist der 
Grundsatz „Rehabilitation vor Rente " nochmals aus-
drücklich bestärkt worden. Dementsprechend hat die 
Rentenversicherung im Jahr 1991 802 568 medizini-
sche Maßnahmen zur Rehabi litation und im Jahr 1992 
878 802 derartige Maßnahmen durchgeführt. Dies 
entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr 
von 9,5 %. Insgesamt hat die Rentenversicherung in 
1992 7,38 Mrd. DM für die medizinische und berufli-
che Rehabilitation ihrer Versicherten aufgewendet. 

209. Ein weiterer Schwerpunkt bei der Fortentwick-
lung der Möglichkeiten der medizinischen Rehabili-
tation ist die fachübergreifende Früh-Rehabilitation 
im Krankenhaus. Mit dem Gesundheitsreformgesetz 
wurde 1989 klargestellt, daß die Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung auch mit präventi-
ven und rehabilitativen Zielsetzungen zu erbringen 
sind. Zwei Untersuchungen, die im Auftrag der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation durchge-
führt wurden, zeigten allerdings, daß zwar nahezu 
alle Krankenhäuser Vorkehrungen getroffen haben, 
die gewährleisten sollen, daß rehabilitationsbedürfti-
ge Krankenhauspatienten ermittelt und die Rehabili-
tationsmaßnahmen eingeleitet werden. Die Kranken-
häuser verstehen sich letztlich aber überwiegend 
noch nicht als eigenständiges erstes Glied in der Re-
habilitationskette. Die Rehabilitation wird als eine 
Behandlungsphase gesehen, die zeitlich in aller Re-
gel erst nach Abschluß der Akutbehandlung einsetzt. 

Diese Defizite gilt es zu beseitigen. Von Fachleuten 
sind bereits konkrete Konzepte für die fachübergrei

-

fende Früh-Rehabilitation im Krankenhaus erarbei-
tet worden, die gegenwärtig in verschiedenen Pro-
jekten in mehreren Bundesländern umgesetzt 
werden. Auch hier hilft die Bundesregierung bei-
spielsweise durch finanzielle Unterstützung im Rah-
men ihrer Möglichkeiten zur Förderung von Modell-
einrichtungen der medizinischen Rehabilitation. 

2. Berufliche Eingliederung Behinderter 

210. Auch für die berufliche Förderung Behinderter 
gilt der Grundsatz „Soviel gemeinsame Förderung 
mit Nichtbehinderten wie möglich, soviel besondere 
behinderungsspezifische Förderung wie notwen-
dig" . Deshalb ist es ein besonderes Anliegen der 
Bundesregierung, Behinderten den Zugang zum Be-
rufsleben nach den gleichen Grundsätzen und Krite-
rien sowie an den gleichen Lernorten wie Nichtbe-
hinderten zu ermöglichen. Vorrangiges Ziel ist dabei 
die Vermittlung eines Bildungsabschlusses in einem 
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. Dadurch 
wird nicht nur eine wichtige Grundlage für die dau-
erhafte berufliche Eingliederung Behinderter ins Ar-
beitsleben geschaffen, sondern darüber hinaus auch 
ein wesentlicher Beitrag zur vollen Teilhabe Behin-
derter am Leben in unserer Gemeinschaft geleistet. 

Wo dieses Ziel nur mit besonderer ideeller oder finan-
zieller Förderung zu erreichen ist, stehen die zustän-
digen Sozialleistungsträger in der besonderen Ver-
antwortung, die im Einzelfall erforderlichen Hilfen 
bereitzustellen. In diesem Zusammenhang sind die 
besonderen Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit 
in einer Größenordnung von derzeit über 4 Mrd. DM 
jährlich sowie die Leistungen von Bund, Ländern und 
Rehabilitationsträgern für den Aufbau eines bedarfs-
deckenden Netzes besonderer Bildungsstätten für Be-
hinderte hervorzuheben, die während ihrer Ausbil-
dung, Umschulung oder Fortbildung besonderer 
begleitender Hilfen bedürfen und deshalb nicht be-
trieblich ausgebildet werden können. 

211. Allein in Westdeutschland stehen für die berufli-
che Förderung besonders betroffener Behinderter 21 
Berufsförderungs- und 38 Berufsbildungswerke mit 
insgesamt 22 000 Plätzen zur Verfügung, die sehr er-
folgreich arbeiten: Über 80 % der Absolventen dieser 
Bildungseinrichtungen für Behinderte, die wegen A rt 

 oder Schwere ihrer Behinderung sonst nicht qualifi-
ziert werden könnten, werden regelmäßig innerhalb 
eines Jahres nach ihrem Abschluß in Festanstellun-
gen vermittelt. Damit trägt die Rehabilitation dazu 
bei, daß Behinderte nicht ausgegrenzt werden, und 
stellt zugleich der hochentwickelten Industriegesell-
schaft unseres Landes gut ausgebildete und beson-
ders motivierte Fachkräfte zur Verfügung. Wer sich 
trotz behinderungsbedingter Belastungen und Ein-
schränkungen eine qualifizierte Position im Arbeitsle-
ben erkämpft hat, ist auch mehr als andere bereit, sich 
für den Erhalt seines Arbeitsplatzes einzusetzen. 

In den neuen Ländern werden 7 Berufsförderungs-
werke zur Umschulung behinderter Erwachsener 
und 8 Berufsbildungswerke zur Erstausbildung be-
hinderter Jugendlicher mit insgesamt 4 300 Plätzen 
aufgebaut, die in Qualität und Angebotsdichte dem 
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westdeutschen Einrichtungsnetz entsprechen sollen. 
Sämtliche Einrichtungen sind bereits — zum Teil 
noch in Provisorien — in Bet rieb. 

Die Bemühungen um die Eingliederung Behinderter 
in das Arbeits- und Berufsleben sind vorrangig dar-
auf gerichtet, Behinderten den Zugang zum allge-
meinen Arbeitsmarkt zu eröffnen. Behinderten, die 
wegen Art  oder Schwere ihrer Behinderung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt nicht oder noch nicht be-
schäftigt werden können, stehen Werkstätten für Be-
hinderte offen. Die Bundesrepublik Deutschland ver-
fügt mittlerweile über 590 anerkannte bzw. vorläufig 
anerkannte Werkstätten mit rd. 140 000 Beschäftig-
ten, davon entfallen 420 mit rund 120 000 Beschäftig-
ten auf die alten Länder. Im Gegensatz zu West-
deutschland, wo der Bedarf an Werkstattplätzen 
weitgehend als gedeckt angesehen werden kann, 
müssen in Ostdeutschland rd. 30 000 Werkstattplätze 
entweder neu geschaffen oder modernisiert und neu 
ausgestattet werden. 

212. Besonderes Anliegen der Bundesregierung ist 
es, die berufliche Förderung psychisch Behinderter 
zu verbessern, die behinderungsbedingt besonderer 
Hilfen bedürfen und in hohem Maße von Arbeits-
losigkeit und Frühberentung bedroht sind. Im Mo-
dellverbund „Psychiatrie", in dem seit 1976 Einzel-
projekte psychiatrischer Versorgung modellhaft 
gefördert werden, bildet die berufliche Wiederein-
gliederung psychisch Kranker und Behinderter einen 
Schwerpunkt der Modellerprobungen. Besondere 
Berücksichtigung findet dabei der Gesichtspunkt, 
Arbeitsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeits-
markt — wenn notwendig, unter beschützenden Be-
dingungen — weiter zu entwickeln, um die Basis für 
eine behinderungsgerechte d. h. den Besonderheiten 
psychischer Erkrankung angemessene Beschäfti-
gung zu schaffen. Durch Fördermittel auch des Bun-
des wurden ferner eine Reihe von Berufsbildungs- 
und Berufsförderungswerken in die Lage versetzt, 
sich auch für diese schwierige Personengruppe zu 
öffnen. Zudem konnte 1993 die Erprobungsphase für 
besondere Rehabilitationseinrichtungen für psy-
chisch Kranke und Behinderte, die eine bessere Ver-
zahnung medizinischer und berufsfördernder Maß-
nahmen gewährleisten, erfolgreich abgeschlossen 
werden, so daß berechtigte Hoffnung besteht, daß 
sich die zuständigen Sozialleistungsträger nunmehr 
im Benehmen mit den Ländern, denen die Koordinie-
rung obliegt, dazu entschließen, diesen Einrichtungs-
typ bundesweit zu nutzen. 

213. Aufgrund des Gesetzes zur Änderung von För-
dervoraussetzungen im Arbeitsförderungsgesetz und 
in anderen Gesetzen vom 18. Dezember 1992 ist die 
Rentenversicherung auch für die berufliche Einglie-
derung von Versicherten zuständig geworden, die 
weniger als 15 Jahre Beitragszeit in der Rentenversi-
cherung aufzuweisen haben. Dies bet rifft insbeson-
dere Versicherte, für die unmittelbar im Anschluß an 
medizinische Leistungen der Rentenversicherungs-
träger eine Berufsförderung notwendig ist. Damit ist 
der Zugang zu berufsfördernden Leistungen der ge-
setzlichen Rentenversicherung insbesondere für jün-
gere Versicherte, die in ihrer Erwerbsfähigkeit be-
droht oder bereits eingeschränkt sind, erheblich  

erleichtert worden. Hierdurch wird zugleich dem 
Grundsatz „Rehabilitation vor Rente" auch im Hin-
blick auf diese Versicherten verstärkt Rechnung 
getragen. Darüber hinaus werden Probleme im Re-
habilitationsverfahren vermieden, die in der Vergan-
genheit durch den Wechsel der Zuständigkeit von 
dem für die medizinische Rehabilitation verantwort-
lichen Rentenversicherungsträger zu der für die sich 
daran anschließende berufliche Eingliederung ver-
antwortlichen Bundesanstalt für Arbeit entstehen 
konnten. 

3. Eingliederung Schwerbehinderter in Beruf 
und Gesellschaft 

214. Das Schwerbehindertenrecht ergänzt und ver-
vollständigt das Instrumentarium des Arbeitsförde-
rungsgesetzes und die berufsfördernden Leistungen 
zur Rehabilitation durch 

— das System von Beschäftigungspflicht und Aus-
gleichsabgabe, 

— die zusätzliche Arbeits- und Berufsförderung 
Schwerbehinderter einschließlich der begleiten-
den Hilfe im Arbeits- und Berufsleben, 

— den besonderen Kündigungsschutz und 

— die besondere Interessenve rtretung der Schwer- 
behinderten in Bet rieben und Dienststellen. 

Im Zuge der deutschen Einheit wurde eine einheitli-
che Ausgleichsabgabe in Höhe von 200 DM pro Mo-
nat für jeden nichtbesetzten Pflichtplatz eingeführt. 
Die unterschiedlichen Beträge im früheren Bundes-
gebiet (150 DM) und der ehemaligen DDR (250 DM) 
wurden insoweit harmonisiert. 

Folgende weitere Regelungen wurden im Zusam-
menhang mit der deutschen Einheit getroffen: 

Die in der ehemaligen DDR ausgegebenen 
Schwer- und Schwerstbeschädigtenausweise gal-
ten — bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit, längstens 
bis zum 31. Dezember 1993 — als Schwerbehin-
dertenausweise im Sinne des § 4 Schwerbehin-
dertengesetzes. 

Die Eigenbeteiligung bei der unentgeltlichen Be-
förderung im öffentlichen Personennahverkehr 
wurde für Schwerbehinderte aus den neuen Län-
dern — zeitlich gestaffelt — ermäßigt. 

Die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinder-
ter mit der Deutschen Reichsbahn im Verkehr mit 
Nahverkehrs-, Eil-, D- und IR-Zügen im Umkreis 
von 50 km um den Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt des Schwerbehinderten wurde zum 1. 
Juli 1991 eingeführt. 

Die für das Jahr 1992 zwischen der Bundesregie-
rung und der Deutschen Reichsbahn getroffene 
Vereinbarung, den Inhabern von Schwer- und 
Schwerstbeschädigtenausweisen der Stufen II bis 
IV in den neuen Ländern für zwei beliebige Ein-
zelfahrten im Jahr eine Fahrpreisermäßigung von 
50 % zu gewähren, wurde für das Jahr 1993 ver-
längert. Die dadurch entstehenden Fahrgeldaus- 
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fälle wurden aus Haushaltsmitteln des Bundes er-
stattet. 

215. Die Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter gibt 
weiterhin Anlaß zur Sorge. In den alten Ländern wa-
ren im Jahresdurchschnitt 1993 145 000, in den neuen 
Ländern 28 000 Schwerbehinderte ohne Arbeit. 

Die Bundesregierung hat, um dieser Entwicklung im 
Bereich des öffentlichen Dienstes zu begegnen, eine 
Reihe von Maßnahmen zur Förderung der Einstel-
lung und Beschäftigung Schwerbehinderter im öf-
fentlichen Dienst des Bundes beschlossen und umge-
setzt. Den Ländern wurde empfohlen, dem Beispiel 
des Bundes zu folgen und auch für ihren Bereich be-
sondere Maßnahmen zu ergreifen. Flankierend ver-
stärkt die Bundesregierung ihre Bemühungen, durch 
die Vergabe von Aufträgen an Werkstätten für Behin-
derte und Blindenwerkstätten zur Beschäftigung 
Schwerbehinderter beizutragen. 

4. Weiterentwicklung des Rechts zur 
Eingliederung Behinderter 

216. Die Hilfen zur Eingliederung, die auf der 
Grundlage von § 10 des Ersten Buches Sozialgesetz-
buch erbracht werden, bedürfen einer ständigen 
Überprüfung auf ihre Wirksamkeit und sind, wo im-
mer notwendig, entsprechend den sich wandelnden 
Bedingungen fortzuentwickeln. 

217. Die Rechtsstellung von Behinderten ist insbe-
sondere mit Wirkung vom 1. Januar 1992 durch das 
Betreuungsgesetz verbessert worden. Dieses Gesetz 
hat die vielfach als diskriminierend empfundene Ent-
mündigung ersatzlos beseitigt und die veralteten 
Rechtsinstitute der Vormundschaft und Gebrechlich-
keitspflegschaft durch ein flexibel ausgestaltetes In-
strument der persönlichen Betreuung ersetzt. Im Mit-
telpunkt des Betreuungsgesetzes steht die Stärkung 
der Personensorge gegenüber den Betreuten mit 
dem Ziel, die persönlichen Rechte zu stärken, das 
Wohl der Betreuten und ihre Wünsche und Bedürf-
nisse so weit wie möglich zu berücksichtigen, durch 
rehabilitative Leistungen und Hilfen Selbständigkeit 
und Handlungsspielräume wiederzuerlangen und 
eine ausnahmslos persönliche Betreuung vor allem 
durch ehrenamtliches Engagement sicherzustellen. 

Die Umsetzung des zentralen Anliegens des Betreu-
ungsgesetzes hängt sowohl vom Tätigwerden der 
Länder ab, die für die Ausführungsgesetzgebung 
zum Betreuungsgesetz und Betreuungsbehördenge-
setz sowie für die Vormundschaftgerichtsbarkeit und 
deren personelle Ausstattung zuständig sind, als 
auch von dem ehrenamtlichen Engagement einer 
ausreichenden Zahl von Betreuern. Die Umstellung 
der bisherigen Praxis im Vormundschafts- und Pfleg-
schaftswesen auf die Rahmenbedingungen des neu-
en Betreuungsrechts ist noch nicht abgeschlossen; es 
bedarf insbesondere noch eines Ausbaus der sozialen 
Infrastruktur des Betreuungswesens. 

Die Bundesregierung erarbeitet derzeit einen Ge-
setzentwurf, mit dem das Rehabilitations- und 
Schwerbehindertenrecht in übersichtlicher Form zu-
sammengefaßt als besonderes Buch „Eingliederung 

Behinderter" in das Sozialgesetzbuch eingegliedert 
wird. 

5. Politik für Behinderte auf der Ebene der 
Europäischen Union 

218. Die Politik der Europäischen Union zugunsten 
der Behinderten wird unter Beachtung ihrer nach-
rangigen Zuständigkeit weiter ausgebaut. EU-ein-
heitliche abschließende Regelungen kann es auf-
grund der sehr unterschiedlichen strukturellen und 
entwicklungsmäßigen Ausgangssituationen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten nicht geben. Die EU kann 
daher nur durch Setzung von Mindeststandards die 
Eingliederung Behinderter fördern. 

Zur Umsetzung des Art . 26 der „Gemeinschaftschar-
ta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer" vom 
9. Dezember 1989, der die berufliche und soziale Ein-
gliederung der Behinderten zum Ziel hat, hat der EU

-

-Ministerrat das Aktionsprogramm HELIOS II mit 
einer Laufzeit von 4 Jahren beschlossen; dieses Pro-
gramm will insbesondere die auf nationaler, regiona-
ler und lokaler Ebene durchgeführten Maßnahmen 
zur Integration Behinderter durch einen EU-weiten 
Erfahrungs- und Informationsaustausch ergänzen. 

Außerdem hat die EG-Kommission einen Richtlinien-
vorschlag über Mindestvorschriften zur Verbesse-
rung der Mobilität und sicheren Beförderung von in 
ihrer Bewegungsfähigkeit beeinträchtigten Arbeit-
nehmern auf dem Weg zwischen Wohnung und Ar-
beitsplatz vorgelegt; dieser Vorschlag bedarf jedoch 
noch eingehender Beratung im EU-Ministerrat, 
ebenso der Abstimmung mit dem dem Rat der Ver-
kehrsminister vorgeschlagenen Aktionsprogramm 
über Fortbewegung von in ihrer Bewegungsfähigkeit 
beeinträchtigten Personen. 

6. Beauftragter der Bundesregierung für die 
Belange der Behinderten 

219. Der Beauftragte der Bundesregierung für die 
Belange der Behinderten ist ein wichtiger Ansprech-
partner auf Bundesebene für behinderte Menschen 
und deren Angehörigen sowie der Behindertenver-
bände und -organisationen. Der Beauftragte wirkt als 
Mittler zwischen Behinderten und Behörden, Reha-
bilitationsträgern und sonstigen Stellen. Sein res-
sortübergreifendes Wirken, das in erster Linie sensi-
bilisierenden, beratenden und vorschlagenden 
Charakter hat, gibt ihm die Möglichkeit, die vielfälti-
gen Belange Behinderter in die verschiedenen Poli-
tik- und Aufgabenbereiche hineinzutragen. Sein 
Hauptanliegen ist es, die Probleme behinderter Mit-
bürger allen in der Gesellschaft bewußt zu machen, 
um dadurch die Bereitschaft zu wecken, behinde-
rungsbedingte Nachteile in allen Lebensbereichen 
ausgleichen zu helfen. 
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VII. Weitere Bereiche der sozialen Sicherung 

1. Sozialgesetzbuch 

220. Ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung 
ist es, das Sozialrecht für den Bürger verständlicher 
und übersichtlicher zu machen. Zug um Zug werden 
deshalb die verschiedenen Bereiche der sozialen Si-
cherheit im Sozialgesetzbuch zusammengefaßt. 

221. Die Bundesregierung bereitet einen Gesetz-
entwurf vor, mit dem das Rehabilitations- und 
Schwerbehindertenrecht in übersichtlicher Form zu-
sammengefaßt und als Neuntes Buch in das Sozialge-
setzbuch eingegliedert wird. Mit der in Vorbereitung 
befindlichen Überführung des im Dritten Buch der 
Reichsversicherungsordnung enthaltenen Rechts der 
gesetzlichen Unfallversicherung als Siebtes Buch soll 
auch dieser noch außerhalb des Sozialgesetzbuches 
geregelte Zweig der Sozialversicherung integ riert 

 werden. 

222. Die Neufassung des Bundesdatenschutzgeset-
zes hat eine grundlegende Überarbeitung der Daten-
schutzvorschriften in den einzelnen Büchern des So-
zialgesetzbuches erforderlich gemacht. Das zweite 
Gesetz zur • nderung des Sozialgesetzbuchs (2. SGB

-

-Änderungsgesetz), ist am 3. Dezember 1993 vom 
Deutschen Bundestag beschlossen worden; es gestal-
tet das gesamte Datenschutzrecht im Sozialleistungs-
bereich neu und entspricht den Erfordernissen des 
Volkszählungsurteils des Bundesverfassungerichts. 
Das neue Recht tritt voraussichtlich am 1. April 1994 
in Kraft. Mit den Regelungen im 2. SGB-Änderungs-
gesetz wird auch Forderungen des Bundesrech-
nungshofes im Hinblick auf eine Neuregelung der 
Vorschrift über die Erhebung des Säumniszuschlages 
entsprochen. 

2. Unfallversicherung 

Überleitung des Unfallversicherungsrechts auf die 
neuen Länder 

223. Ebenso wie für alle übrigen Sozialversiche-
rungszweige sah der Staatsvertrag auch für die Un-
fallversicherung eine Angleichung des Rechts der 
DDR an das der Bundesrepublik Deutschland vor. 
Der Einigungsvertrag präzisierte diese Vorgabe da-
hingehend, daß die Übertragung des Rechts nicht un-
mittelbar und nicht in einem, sondern in mehreren 
Schritten zu erfolgen habe. Deshalb galt das Unf all-
versicherungsrecht der DDR zunächst bis zum 31. De-
zember 1990 fort. 

224. Als erster Schritt wurden neben den Regelun-
gen über die Unfallverhütung, die Heilbehandlung, 
die berufliche Rehabilitation und die Haftung zu Be-
ginn des Jahres 1991 auch die westdeutschen Vor-
schriften über die branchengegliederte Organi 

sationsstruktur der Unfallversicherung auf die neuen 
Länder übertragen. 

Der zweite und abschließende Schritt der Rechtsan-
gleichung erfolgte durch das Renten-Überleitungs-
gesetz zum 1. Januar 1992 mit der Inkraftsetzung der 
übrigen in der Reichsversicherungsordnung enthal-
tenen Vorschriften des Unfallversicherungsrechts. 
Damit gilt seit Jahresbeginn 1992 ein einheitliches 
Unfallversicherungsrecht in ganz Deutschland. 

225. Im wesentlichen ergeben sich für die Men-
schen in den neuen Ländern durch die Rechtsanglei-
chung ab dem 1. Januar 1992 folgende Veränderun-
gen und Verbesserungen: 

Die vor dem 1. Januar 1992 bereits eingetretenen 
Unfälle und Krankheiten, die nach dem Sozialver-
sicherungsrecht in den neuen Ländern versichert 
waren, werden ab diesem Datum von der gesetzli-
chen Unfallversicherung nach der Reichsversi-
cherungsordnung als Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten übernommen und entschädigt. Wird 
der Versicherungsfall dem Unfallversicherungs-
träger jedoch erst nach dem Jahre 1993 bekannt, 
wird der Unfall oder die Krankheit nur dann ent-
schädigt, wenn auch nach dem Recht der Reichs-
versicherungsordnung ein Versicherungsschutz 
bestanden hätte. 

— Bereits festgestellte Unfallrenten wurden auf-
grund der Überleitung zum 1. Januar 1992 nicht 
neu berechnet. Der der Unfallrente zugrundelie-
gende Arbeitsverdienst bzw. die Bemessung der 
Unfallfolgen wurde grundsätzlich den entspre-
chenden Berechnungsgrundlagen nach der 
Reichsversicherungsordnung gleichgestellt. 

— Wegen der zum Teil unterschiedlichen Bernes-
sungsmaßstäbe für die Schwere der Unfallfolgen 
(Grad des Körperschadens bzw. Minderung der 
Erwerbsfähigkeit) wird für entspechende Erst-
oder Neufeststellungen nach dem 1. Januar 1992 
auch bei alten Versicherungsfällen das Recht der 
Reichsversicherungsordnung angewendet. 

226. Die Unfallrenten und Pflegegelder werden 
ebenso wie in den alten Ländern zeitgleich mit den 
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung und in 
gleichem Umfang — allerdings ohne Berücksichti-
gung der Belastungsveränderungen bei Renten der 
gesetzlichen Rentenversicherung — angepaßt. Im 
Vergleich zur Unfallversicherung in Westdeutsch-
land führen die bis zur Angleichung der Einkom-
mensverhältnisse höheren Entgeltsteigerungsraten 
in Ostdeutschland — in Anlehnung an die Anpas-
sungsvorschriften für die Rentenversicherung — zu 
höheren Anpassungssätzen und zu kürzeren zeitli-
chen Abständen zwischen den Anpassungen. 

Ausgehend von der Erhöhung der Unfallrenten und 
Pflegegelder um 90 % zum 1. Juli 1990 aufgrund der 
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mit der Umstellung von Mark auf DM vorgenomme-
nen Anhebung der monatlichen Bemessungsgrund-
lage von bisher 600 M auf 1140 DM werden seitdem 
beide Leistungen entsprechend den Anpassungssät-
zen der Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung in den neuen Ländern angepaßt. Seit dem 1. Juli 
1990 haben sich dadurch die Unfallrenten und Pfle-
gegelder rechnerisch um 101,5 % erhöht. 

Anpassung der Renten und Pflegegelder in den 
alten Ländern 

227. Die jährliche Anpassung der Renten und Pfle-
gegelder aus der gesetzlichen Unfallversicherung in 
den alten Ländern erfolgt jeweils zum 1. Juli zeit-
gleich mit der Anpassung der Renten aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Die Anpassungshöhe 
orientiert sich ebenfalls an der der Renten in West-
deutschland und damit an der Entwicklung der ver-
fügbaren Einkommen der Arbeitnehmer, wobei 
allerdings Belastungsveränderungen, die nur die 
Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
treffen, unberücksichtigt bleiben. Die Anpassungs-
sätze betrugen 1990 3,16 %, 1991 5,04 %, 1992 3,05 
und 1993 4,45 %. 

Weiterentwicklung des Unfallversicherungsrechts 

228. Die bis Ende 1990 teilweise vorrangige Lei-
stungspflicht der Krankenkassen ist durch das Ge-
sundheits-Reformgesetz aus dem Jahr 1988 aufgeho-
ben worden; seit dem 1. Januar 1991 besteht ein 
Anspruch auf Leistungen der Krankenversicherung 
nicht mehr, wenn die Leistungen infolge von Arbeits-
unfällen oder Berufskrankheiten notwendig sind. 

229. Die Liste der Berufskrankheiten wurde durch 
die am 1. Januar 1993 in Kraft getretene Zweite 
Anderungsverordnung neuen medizinisch-wissen-
schaftlichen Erkenntnissen angepaßt. 

Erstmals bestehen nun für bestimmte Wirbelsäulen-
erkrankungen Entschädigungsmöglichkeiten. Es 
handelt sich dabei um Erkrankungen der Lendenwir-
belsäule durch langjähriges Heben oder Tragen 
schwerer Lasten oder durch langjähnge Tätigkeiten 
in extremer Rumpfbeugehaltung (z. B. bei Transpo rt

-arbeitern, Bauberufen, Krankenpflegepersonal oder 
Untertagearbeitern) sowie durch langjährige Einwir-
kungen sogenannter Ganzkörperschwingungen 
(z. B. bei Fahrern schwerer Erdbaumaschinen, Bau-
stellen-Lkw oder land- und forstwirtschaftlicher 
Schlepper). Eine Erkrankung der Halswirbelsäule 
kann ebenfalls als Berufskrankheit anerkannt wer-
den, wenn sie durch langjähriges Tragen schwerer 
Lasten auf der Schulter verursacht wurde (z. B. bei 
Fleischträgern in Schlachthöfen oder bei Lastenträ-
gern). Neu aufgenommen wurde auch ein erhöhter 
Zahn-Abrieb (fortschreitender Verlust von Zahn-
schmelz) durch quarzstaubbelastete Tätigkeiten (z. B. 
bei Granitarbeitern). 

Für eine Entschädigung von Lungenkrebs durch As-
beststaub mußten bisher neben dem Krebs bestimm-
te andere asbestbedingte Auswirkungen wie die 

Asbestose festgestellt werden. Künftig kann Lungen-
krebs darüber hinaus als Berufskrankheit anerkannt 
werden, wenn eine dauerhafte extreme Asbestfaser-
staub-Einwirkung am Arbeitsplatz nachzuweisen ist. 
Damit wird erstmalig eine Dosis-Wirkungs-Bezie-
hung bei der Entstehung dieser Krankheit bejaht. 
Außerdem enthält die Verordnung weitere Klarstel-
lungen zu Erkrankungen durch Asbest sowie durch 
Styrol (ein Inhaltsstoff insbesondere von Poly-
esterharzen) und durch Isocyanate (eine Stoffgruppe, 
die z. B. bei der Herstellung von Kunststoffen, Lak-
ken, Klebern sowie für Pharmazeutika und Schäd-
lingsbekämpfungsmittel verwendet wird). 

230. Für alle Neuregelungen, die durch diese Ver-
ordnung wirksam werden, gibt es eine rückwirkende 
Übergangsregelung. Die Krankheiten können auf 
Antrag als Berufskrankheit anerkannt werden, wenn 
der Versicherungsfall bereits vor dem Inkrafttreten 
der Verordnung, jedoch nach dem 31. März 1988, ein-
getreten ist. 

3. Soziale Entschädigung 

231. Als einen der Kernbereiche des Sozialrechts be-
stimmt das Sozialgesetzbuch den Anspruch auf so-
ziale Entschädigung der Folgen von Gesundheits-
schäden nach versorgungsrechtlichen Grundsätzen 
als Abgeltung eines durch die staatliche Gemein-
schaft auferlegten besonderen Opfers. Der Entschä-
digungsanspruch wird darüber hinaus auch aus an-
deren sozialpolitisch wichtigen Gründen eingeräumt. 

232. Das Recht auf soziale Entschädigung umfaßt 
schwerpunktmäßig drei Bereiche: 

— Die Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung 
der Gesundheit sowie der Leistungsfähigkeit der 
Betroffenen durch die Gewährung von Maßnah-
men der Heil- und Krankenbehandlung, darüber 
hinaus — im Rahmen der Kriegsopferfürsorge — 
Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation. 

— Die Sicherstellung einer angemessenen wirt-
schaftlichen Versorgung des Beschädigten und 
seiner Hinterbliebenen, vor allem durch die Ge-
währung von Rentenleistungen, die als Entschä-
digung für die gesundheitlichen und wirtschaft-
lichen Folgen erlittener Schäden erbracht 
werden. Zum Ausgleich der gesundheitlichen 
Folgen werden u. a. einkommensunabhängige 
Grundrenten für Beschädigte, jeweils abgestuft 
nach dem Grad der Minderung der Erwerbsfähig-
keit, gezahlt. Für die Abgeltung eines wirtschaft-
lichen Schadens stehen als einkommensabhän-
gige Leistungen Ausgleichsrente und Berufs-
schadensausgleich zur Verfügung. Im Bereich der 
Hinterbliebenenversorgung werden für Witwen 
bzw. Witwer sowie Waisen ebenfalls einkom-
mensunabhängige Grundrenten gewährt, die 
übrigen Geldleistungen, wie z. B. Ausgleichsren-
te, Berufsschadensausgleich und Elternrente, sind 
einkommensabhängig. 

— Die Kriegsopferfürsorge stellt in Ergänzung ins-
besondere der Rentenleistungen individuelle Hil- 
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fen im Einzelfall bereit (z. B. Hilfe zur Pflege und 
Altenhilfe). 

233. Die Grundlage für die Leistungen der sozialen 
Entschädigung findet sich im Bundesversorgungsge-
setz. Der leistungsrechtliche Teil dieses Gesetzes be-
zieht sich auf die Versorgung der Opfer der beiden 
Weltkriege, findet aber auch in den anderen Berei-
chen der sozialen Entschädigung Anwendung. Hier 
sind besonders das Opferentschädigungsgesetz, die 
sondergesetzlichen Regelungen für Wehr- und Zivil

-dienstgeschädigte sowie für Impfgeschädigte zu 
nennen. Insgesamt erhalten derzeit rd. 1,4 Mio. Ver-
sorgungsberechtigte im Rahmen aller Gesetze des 
sozialen Entschädigungsrechts laufende Rentenlei-
stungen. 

Leistungsanpassungen 

234. Zur Erfüllung der Verpflichtung einer ange-
messenen wirtschaftlichen Versorgung der Beschä-
digten werden die Versorgungsbezüge seit 1970 im 
Rahmen des Anpassungsverbundes mit den Renten 
der gesetzlichen Rentenversicherung an die allge-
meine Einkommensentwicklung angepaßt. Die Ver-
sorgungsbezüge erhöhen sich deshalb — ohne Be-
rücksichtigung der Belastungsveränderung bei 
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung — in 
gleichem Umfang wie die verfügbaren Renten aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung. Dementspre-
chend wurden die Versorgungsbezüge des sozialen 
Entschädigungsrechts in Westdeutschland zum 1. Ju-
li 1993 um 4,45 % angehoben. 

Die Koppelung der Anpassung der Versorgungsbe-
züge an die Entwicklung der Renten hat von 1970 bis 
heute in den alten Ländern z. B. bei den Renten für 
Beschädigte zu einer Erhöhung um durchschnittlich 
341,5 %, für Witwen/Witwer um 341 %, für Waisen 
um 345 % und für Eltern sogar um 380,5 % geführt. 

235. 1993 ist die Finanzierung für Versehrtenleibes-
übungen durch den Bund neu geregelt worden. Die 
zahlreichen Übungsgruppen helfen, Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit der Beschädigten zu fördern und 
zu erhalten. 

Opferentschädigungsgesetz 

236. Das Gesetz über die Entschädigung für Opfer 
von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz) ist ein 
Beispiel für die umgesetzte Verpflichtung des Staa-
tes, nicht nur Aufopferungsansprüche abzugelten, 
sondern auch aus anderen sozialpolitisch wichtigen 
Gründen Entschädigungsleistungen in gleicher Wei-
se wie für Kriegs- und Wehrdienstopfer zu erbringen. 
Die Leistungen sind nicht allein auf Bundesbürger 
beschränkt, sie werden auch an Staatsangehörige 
der anderen EU-Mitgliedsstaaten gewährt. Durch 
das Zweite Gesetz zur Änderung des Opferentschä-
digungsgesetzes vom 21. Juli 1993 wird der Schutz 
des Opferentschädigungsgesetzes auch auf Auslän-
der erstreckt, die sich in Deutschland nicht nur kurz-
fristig rechtmäßig aufhalten. Bei diesen Personen 
wird in Zukunft, anders als bisher, auf das Erfordernis  

der Gegenseitigkeit verzichtet, d. h. der Anspruch 
wird nicht länger davon abhängig gemacht, ob Deut-
schen im jeweiligen Herkunftsland vergleichbare 
Ansprüche zustehen. 

Übertragung des sozialen Entschädigungsrechts 
auf die neuen Länder 

237. Entschädigungsrechtliche Regelungen, die mit 
den in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden 
Gesetzen vergleichbar gewesen wären, gab es in der 
ehemaligen DDR nicht. Durch den Einigungsvertrag 
wurde deshalb das Bundesversorgungsgesetz mit 
seinem vollen Leistungsspektrum mit Wirkung vom 
1. Januar 1991 auf die neuen Länder übergeleitet. Für 
die Leistungshöhe der zu gewährenden Rentenlei-
stungen wurde festgelegt, daß diese sich nach dem 
jeweiligen Verhältnis der Renten aus der Rentenver-
sicherung in Ostdeutschland zu denen in West-
deutschland richten. Dieser Ableitungssatz liegt seit 
dem 1. Januar 1994 bereits bei 75,3 % des Leistungs-
niveaus in den alten Ländern. 

Am 1. Januar 1994 bezogen in den neuen Ländern 
212 425 Personen Leistungen nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz. 

238. Seit der Einführung der Kriegsopferversorgung 
in den neuen Ländern am 1. Januar 1991 stehen den 
Kriegsbeschädigten und ihren Hinterbliebenen auch 
die Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung 
des Bundesversorgungsgesetzes in vollem Umfang 
ohne eigene Beteiligung an den Kosten zur Verfü-
gung. 

239. Die seit dem 1. Januar 1991 praktizierte pau-
schale Erstattung der Aufwendungen der Kranken-
kassen für die Betreuung der Kriegsbeschädigten in 
den neuen Ländern hat sich bewährt. 

Da die Herstellung der Rechtseinheit im vereinten 
Deutschland auch die Anwendung einheitlicher Ver-
fahren im gesamten Bundesgebiet erfordert, wird die 
pauschale Erstattung nach dem Willen der Mehrheit 
aller Bundesländer ab dem 1. Januar 1994 auf ganz 
Deutschland ausgedehnt. Eine entsprechende Ände-
rung des Abrechnungsverfahrens enthält das Zweite 
Gesetz zur Änderung des Opferentschädigungsge-
setzes. 

240. Das Erste SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, 
das am 4. November 1992 in Kraft getreten ist, sieht 
neben der Aufhebung von Unrechtsurteilen des SED-
Regimes sowie einer Kapitalentschädigung für zu 
Unrecht erlittene Freiheitsentziehungen auch Versor-
gungsleistungen in entsprechender Anwendung des 
Bundesversorgungsgesetzes vor, wenn die auf einem 
Unrechtsurteil beruhende Haft noch heute fortdau-
ernde Gesundheitsschäden verursacht hat. Gleicher-
maßen soll, ergänzend zu einer beruflichen Rehabili-
tierung, mit Gesundheitsschäden verfahren werden, 
die durch rechtsstaatswidrige Entscheidungen von 
Verwaltungsbehörden der DDR verursacht worden 
sind. Ein entsprechender Gesetzentwurf für ein Zwei-
tes SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, der zur Zeit 
zur parlamentarischen Beratung vorliegt, soll noch in 
dieser Legislaturpe riode verabschiedet werden. 
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4. Sozialhilfe 

Neue Länder 

241. Seit 1. Januar 1991 gilt in den neuen Ländern 
das Bundessozialhilfegesetz mit den Bereichen Hilfe 
zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Le-
benslagen und der weiteren Differenzierung der Hil-
fe in- und außerhalb von Einrichtungen. Es hat das 
Sozialhilfegesetz der früheren DDR, die Sozialfürsor-
geverordnung, sowie eine Reihe weiterer fürsorgeri-
scher Leistungsvorschriften abgelöst. Die übergangs-
weise Fortgeltung des DDR-Rechts bis zum 30. 
Dezember 1990 hatte den Zweck, den Kommunen, 
aber vor allem den Ländern, die erst im Zeitpunkt der 
Vereinigung geschaffen wurden, die dringend benö-
tigte Zeit zur Vorbereitung und zum Aufbau hand-
lungsfähiger Sozialhilfeträger zu belassen. Diese 
Zeitspanne diente auch dazu, den Gleichklang mit 
der Überleitung und Umsetzung des vorrangigen So-
zialleistungsrechts , insbesondere der Rentenversi-
cherung, herzustellen. Mit dem Inkrafttreten des 
Bundessozialhilfegesetzes ist die zentrale Staatsfi-
nanzierung der Einrichtungen und Dienste des Ge-
sundheits- und Sozialwesens, wie der Alten- und 
Pflegeheime, der Tagesstätten und Wohnheime für 
behinderte Kinder und Jugendliche sowie Erwachse-
ne, der Werkstätten für Behinderte, aus dem DDR-
Staatshaushalt ausgelaufen. Diese A rt  der Finanzie-
rung war eine der Hauptursachen für die gravieren-
den Mängel sowohl in baulicher Hinsicht als auch im 
Betreuungs- und Förderungsbereich. 

Das Bundessozialhilfegesetz ist mit einigen Maßga-
ben, wie z. B. der vorläufigen Festlegung des monat-
lichen Regelsatzes für den Haushaltsvorstand auf 
400 DM und der erstmaligen Festsetzung von Barbe-
trägen zur persönlichen Verfügung an Kinder und 
Jugendliche in Einrichtungen, in den neuen Ländern 
in Kraft getreten. Der durchschnittliche Regelsatz für 
den Haushaltsvorstand hat mittlerweile in den neuen 
Ländern — ganz oder teilweise — Westniveau er-
reicht. 

Weitere Maßgaben, die die besondere Situation in 
Ostdeutschland berücksichtigen, sind: 

— Gesetzliche Ansprüche sind von den Trägern der 
Sozialhilfe nur insoweit zu erfüllen, als die dafür 
erforderlichen Dienste und Einrichtungen vor-
handen oder mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln erreichbar sind. 

Die Mehrbedarfsregelung für über 65jährige und 
Erwerbsunfähige ist vorläufig nicht in Kraft ge-
setzt. Statt dessen erhalten die Empfänger von 
Niedrigrenten wegen Alters, Invalidität oder Er-
werbsunfähigkeit einen als pauschalierte Sozial-
hilfe anzusehenden Sozialzuschlag. Das Auslau-
fen des Sozialzuschlages ist für den 31. Dezember 
1996 vorgesehen. Dies ist gleichzeitig der späteste 
Zeitpunkt, zu dem die Mehrbedarfsregelung in 
Kraft zu setzen sein wird. Ein früheres Inkrafttre-
ten wird von der Renten- und Einkommensent-
wicklung abhängig sein. 

Geldleistungen für Blinde und Pflegebedürftige 
sowie die für Sozialhilfeleistungen maßgeblichen 

Einkommensgrenzen sind entsprechend der all-
gemeinen Einkommenssituation in den neuen 
Ländern niedriger festgesetzt worden. Die Geld-
leistungen der Grundbeträge der Einkommens-
grenzen werden zum 1. Juli eines jeden Jahres mit 
den Beträgen für die alten Länder unter Berück-
sichtigung der Einkommensentwicklung in den 
neuen Ländern neu festgesetzt. Die Geldleistun-
gen und Geldbeträge werden mit ihrer Neufest-
setzung zum 1. Juli 1993 etwa 77 % bzw. 91 % des 
westdeutschen Niveaus erreichen. 

Ausgabenentwicklung 

242. Der Sozialhilfeaufwand für die beiden Lei-
stungsgruppen „Hilfe zum Lebensunterhalt" und 
„Hilfe in besonderen Lebenslagen" ist in den alten 
Ländern von 28,8 Mrd. DM im Jahr 1989 auf 
38,1 Mrd. DM im Jahr 1992 gestiegen. Bei der Hilfe 
zum Lebensunterhalt nahmen die Ausgaben von 
1989 bis 1992 um 2,5 Mrd. DM oder 21,1 % auf 
14,3 Mrd. DM zu, bei den verschiedenen Hilfen in 
besonderen Lebenslagen (im wesentlichen Hilfe zur 
Pflege, Eingliederungshilfe für Behinderte, Kranken-
hilfe) stieg der jährliche Aufwand von rd. 17 Mrd. DM 
im Jahre 1989 um rd. 40 % auf 23,8 Mrd. DM im Jahre 
1992. 

Der gesamte Sozialhilfeaufwand in Deutschland (alte 
und neue Länder) betrug 1992 42,6 Mrd. DM, davon 
entfielen 10,5 % auf die neuen Länder. Gegenüber 
1991, dem ersten Jahr, in dem das Bundessozial-
hilfegesetz in den neuen Ländern zur Anwendung 
kam, stiegen do rt  die Sozialhilfeausgaben von 
3,2 Mrd. DM um 39,2 % auf 4,5 Mrd. DM; bei der Hil-
fe zum Lebensunterhalt war ein Anstieg um 42,6 % 
auf 1,4 Mrd. DM (1991: 0,98 Mrd. DM) und bei den 
Hilfen in besonderen Lebenslagen ein Anstieg um 
37,8 % auf 3,1 Mrd. DM (1991: 2,2 Mrd. DM) zu ver-
zeichnen. 

Diesen Ausgaben standen 1989 in den alten Ländern 
Einnahmen in Höhe von 6,2 Mrd. DM und 1991 in 
Höhe von 6,6 Mrd. DM gegenüber, die vor allem aus 
Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger 
stammen. Zudem wurden für die Förderung zentraler 
Einrichtungen, überregionaler Maßnahmen und Mo-
dellvorhaben für besondere Gruppen (z. B. Woh-
nungslose und Straffällige) von der Bundesregierung 
zwischen 1990 und 1992 insgesamt 1,38 Mio. DM zur 
Verfügung gestellt. 

Der Anstieg der Sozialhilfeausgaben ist vor allem auf 
eine starke Zunahme der Empfängerzahl zurückzu-
führen. Die letzten aktuell verfügbaren amtlichen 
Angaben datieren aus dem Jahr 1991. Die Gesamt-
zahl der Sozialhilfefälle im früheren Bundesgebiet 
stieg von rd. 3,6 Mio. im Jahr 1989 um 112 000 auf rd. 
3,7 Mio. im Jahr 1991. In den neuen Ländern wurden 
erstmals 489 000 Sozialhilfeempfänger gezählt. 

Während im früheren Bundesgebiet die Zahl der 
Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 
zwischen 1989 und 1991 um rd. 83 000 auf zuletzt rd. 
2,9 Mio. stieg, waren es bei der Hilfe in besonderen 
Lebenslagen 140 000 zusätzliche Empfänger bei 
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einer Gesamtzahl von rd. 1,54 Mio. im Jahr 1991. 
Allerdings ist die Zahl der deutschen Bezieher von 
laufender Hilfe zum Lebensunterhalt in den alten 
Ländern seit 1989 rückläufig, sie fiel von 2,14 Mio. 
1989 auf 1,97 Mio. 1991. Entsprechend stieg der Aus-
länderanteil bei der Hilfe zum Lebensunterhalt zwi-
schen 1989 und 1991 von 22,8 % auf 30,9 %. In den 
neuen Ländern empfingen 364 000 Personen Hilfe 
zum Lebensunterhalt und 167 000 Hilfe in besonde-
ren Lebenslagen. 

Veränderungen im Sozialhilferecht 

243. Neben der wachsenden Empfängerzahl trug 
auch die von den Ländern vorgenommene jährliche 
Anhebung der Regelsätze, die seit 1990 auf der 
Grundlage des neuen statistischen Bemessungssy-
stems ermittelt werden, zum Anstieg der Sozialhilfe-
ausgaben bei. Der Regelsatz des Alleinstehenden/ 
Haushaltsvorstandes betrug im Durchschnitt der al-
ten Länder im Juli 1990 noch 448 DM, im Juli 1992 
aber bereits 508 DM monatlich. In den neuen Län-
dern ist er zum 1. Juli 1992 im Durchschnitt auf 
489 DM erhöht worden. Jährlich angepaßt wurden 
auch die Grundbeträge der Einkommensgrenzen für 
Hilfen in besonderen Lebenslagen, die Blindenhilfe 
und das Pflegegeld. 

Durch das Gesetz zur Änderung des Bundessozialhil-
fegesetzes und anderer Gesetze vom 7. Juli 1992 wur-
de die Anrechnung der Geldleistung der Kranken-
versicherung für Schwerstpflegebedürftige nach § 57 
Sozialgesetzbuch V sowie vergleichbarer Leistungen 
nach den Beihilfevorschriften des Bundes und der 
Länder auf das Pflegegeld einheitlich geregelt. Es 
wird jetzt in Höhe von 200 DM bis zum 31. Dezember 
1994 angerechnet. Die Rechtsänderung war durch 
die uneinheitliche Anrechnungspraxis in den Län-
dern geboten. 

Die Bundesregierung hat im Berichtszeitraum auch 
eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die das Netz 
der sozialen Sicherung im Rahmen der Leistungen 
nach dem Bundessozialhilfegesetz enger geknüpft 
haben: Eine deutliche Verbesserung der Situation 
von Schwangeren und Alleinerziehenden hat das 
Schwangeren- und Familienhilfegesetz vom 27. Juli 
1992 gebracht. Schwangere erhalten jetzt einen 
Mehrbedarfszuschlag von 20 % des maßgebenden 
Regelsatzes ab der 13. Schwangerschaftswoche statt 
bisher ab Beginn des 6. Schwangerschaftsmonats, 
Alleinerziehende erhalten einen Mehrbedarfszu-
schlag von 40 % statt bisher 20 % des maßgebenden 
Regelsatzes. Bei 4 oder mehr Kindern erhöht sich der 
Mehrbedarf auf 60 % des maßgebenden Regelsatzes. 
Die Überleitung von Unterhaltsansprüchen gegen 
Verwandte ersten Grades der Hilfeempfängerin, die 
schwanger ist oder ihr leibliches Kind bis zur Vollen-
dung seines 6. Lebensjahres betreut, ist seit Inkraft-
treten des Gesetzes ausgeschlossen. 

Eine maßvolle Fortentwicklung des Sozialhilferechts 
enthält neben unumgänglichen Einschränkungen 
auch das Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Kon-
solidierungsprogramms. Insbesondere ist do rt  vorge-
sehen, verbesserte Möglichkeiten der Beratung, ins- 

besondere der Schuldnerberatung, zu schaffen, die 
Hilfe zur Arbeit, vor allem für junge Menschen, zu 
verstärken sowie die Sozialhilfestatistik auszubauen. 
Erweiterte Möglichkeiten der Mißbrauchsbekämp-
fung sind ebenfalls vorgesehen. Zur Dämpfung der 
Kostenentwicklung wird durch das 2. Gesetz zur Um-
setzung des Spar-, Konsolidierungs- und Wachstums-
programms (2. SKWPG) der Anstieg der Regelsätze 
für die Zeit von 1. Juli 1994 bis zum 30. Juni 1996 
begrenzt (vgl. Tz. 32). 

5. Landwirtschaftliche Sozialpolitik 

244. Die landwirtschaftliche Sozialpolitik verfolgt 
mehrere Ziele. Sie soll insbesondere die Lebensver-
hältnisse der in der Land- und Forstwirtschaft als 
selbständige Unternehmer sowie als mithelfende Fa-
milienangehörige tätigen Menschen durch Absiche-
rung gegen die sozialen Risiken wie Alter, Krankheit 
und Unfall verbessern. Ergänzend soll sie aber auch 
den Strukturwandel in der Landwirtschaft durch 
begleitende sozialpolitische Maßnahmen abfedern. 
Daraus ergeben sich im Vergleich zu den übrigen 
Sozialversicherungssystemen zwei wichtige Beson-
derheiten: 

— Beiträge und Leistungen sind auf die Lebens- und 
Einkommensverhältnisse der bäuerlichen Fami-
lien zugeschnitten. 

-- Durch einen hohen Einsatz von Bundesmitteln bei 
der Finanzierung werden die bäuerlichen Fami-
lien erheblich von Sozialabgaben entlastet. Da-
durch kommt diesem System auch eine große ein-
kommenspolitische Bedeutung zu. 

Altershilfe für Landwirte 

245. Die Altershilfe für Landwirte ist in dieser Legis-
laturperiode durch das am 1. Januar 1991 in Kraft 
getretene Vierte Agrarsoziale Ergänzungsgesetz (4. 
ASEG) weiter ausgebaut worden. Dies gilt insbeson-
dere für die Neuregelung des bereits durch das Dritte 
Agrarsoziale Ergänzungsgesetz (3. ASEG) einge-
führten und durch das Sozialversicherungs-Beitrags-
entlastungsgesetz (SVBEG) ergänzten Beitragszu-
schußsystems. Die gezielte Beitragsentlastung für 
kleinere und mittlere landwirtschaftliche Bet riebe 
wurde durch die Einbeziehung der nach dem Sozial-
versicherungs -Beitragsentlastungsgesetz bereitge-
stellten Bundesmittel in die Altershilfe für Landwirte 
verbessert. Die Ausschlußgrenze für die Beitragsent-
lastung liegt seitdem bei einem Wirtschaftswert des 
Betriebes von 60 000 DM; die Grenze für das Er-
werbseinkommen wurde auf das 1,6-fache der Be-
zugsgröße angehoben. 

246. Der Grundbetrag des Altersgeldes beläuft sich 
ab 1. Juli 1993 auf 703,70 DM monatlich für Verheira-
tete und auf 469,50 DM monatlich für Unverheirate-
te. Ab 1. Juli 1993 ist beim Altersgeld ein Höchstbe-
trag von 1147,10 DM monatlich für Verheiratete und 
von 765,30 DM monatlich für Unverheiratete erreich-
bar. Das Waisengeld für Vollwaisen beträgt 
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234,80 DM monatlich; für Halbwaisen 117,40 DM mo-
natlich. 

247. Die Bundesmittel betragen seit dem 1. Januar 
1991 77,5 % der Aufwendungen aller landwirtschaft-
lichen Alterskassen für Altersgelder, vorzeitige Al-
tersgelder, Hinterbliebenengelder und Waisengel-
der. Daraus ergeben sich für 1991 insgesamt 
3,1 Mrd. DM und für 1992 rund 3,5 Mrd. DM. Hinzu 
kommen die Aufwendungen für die Zuschüsse zum 
Beitrag, die der Bund voll trägt. Der Bundesmittelauf-
wand für Beitragszuschüsse betrug 303 Mio. DM im 
Jahr 1991 und 436 Mio. DM im Jahr 1992. 

248. Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Neuregelung der Altershilfe für Landwirte vom 2. 
Dezember 1993 hat einzelne Regelungen, die ur-
sprünglich mit der Agrarsozialreform 1995 realisie rt 

 werden sollten, vorgezogen, da sie bereits ab 1. Ja-
nuar 1994 wirksam werden mußten. Es handelt sich 
dabei insbesondere um die Festsetzung des Beitrags 
und des Beitragszuschusses für das Jahr 1994, die 
Gewährung eines zusätzlichen Bundeszuschusses in 
Höhe von 100 Mio. DM sowie die Schaffung einer 
Schwankungsreserve für 1994. Außerdem wurden 
die Vorschriften über das Zusammentreffen von Lei-
stungen aus der Altershilfe für Landwirte mit Ein-
kommen bereits ab 1. Januar 1994 an die in der 
gesetzlichen Rentenversicherung geltenden Rege-
lungen angepaßt. 

Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen 
Erwerbstätigkeit 

249. Das Gesetz zur Förderung der Einstellung der 
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG), das 
in den alten Ländern die vorzeitige Aufgabe des 
landwirtschaftlichen Unternehmens fördern und so-
zial abfedern soll, ist im Rahmen des 4. Agrarsozialen 
Ergänzungsgesetzes ausgebaut worden. Ehemalige 
landwirtschaftliche Unternehmer können unter be-
stimmten Voraussetzungen eine Produktionsaufga-
berente erhalten, wenn sie das 55. Lebensjahr (bei 
Berufsunfähigkeit das 53. Lebensjahr) vollendet ha-
ben und die Flächen ihres Bet riebes stillegen oder 
strukturverbessernd abgeben. Ab 1. Januar 1997 ist 
das Gesetz zur Förderung der Einstellung der land-
wirtschaftlichen Erwerbstätigkeit nur noch anzuwen-
den, wenn die Voraussetzungen für den Anspruch 
erstmals vor diesem Zeitpunkt vorgelegen haben. 
Landwirtschaftliche Arbeitnehmer und mitarbeiten-
de Familienangehörige landwirtschaftlicher Unter-
nehmer, die ihren Arbeitsplatz verlieren, weil der Un-
ternehmer die Produktionsaufgaberente in Anspruch 
nimmt oder an bestimmten Stillegungs- und Extensi-
vierungsmaßnahmen teilnimmt, können ein Aus-
gleichsgeld erhalten. Voraussetzung ist, daß vorher 
bestimmte hauptberufliche Beschäftigungszeiten in 
der Landwirtschaft zurückgelegt wurden. Wie bei 
der Produktionsaufgaberente wird das Ausgleichs-
geld aber frühestens ab Vollendung des 55. Lebens-
jahres (bei Berufsunfähigkeit des 53. Lebensjahres) 
gewährt. 

Die Leistungsaufwendungen trägt der Bund (1992: 
139 Mio. DM). Am 30. September 1993 erhielten 

12 230 ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer 
bzw. hinterbliebene Ehegatten eine Produktionsauf-
gaberente; 179 ehemalige landwirtschaftliche Arbeit-
nehmer und mitarbeitende Familienangehörige be-
zogen Ausgleichsgeld. 

Unfallversicherung für Landwirte 

250. In der landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
wurden ab 1992 die Bundesmittel von jährlich 
450 Mio. DM auf 615 Mio. DM erhöht. Die durch-
schnittlichen Jahresarbeitsverdienste, nach denen 
sich u. a. die Unfallrenten für die landwirtschaftlichen 
Unternehmer und deren Ehegatten berechnen und 
die jeweils für einen Zeitraum von vier Jahren festge-
setzt werden, wurden zum 1. Juli 1993 um 16,1 % (bei 
der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Ber-
lin um 20 %) erhöht. 

Reform der landwirtschaftlichen Sozialpolitik und 
Überleitung der Altershilfe für Landwirte auf die 
neuen Länder 

251. Das agrarsoziale Sicherungssystem als berufs-
ständisch orientiertes Sondersystem der sozialen Si-
cherung für die bäuerlichen Familien hat sich grund-
sätzlich bewährt. In den letzten Jahren zeigte sich 
aber zunehmend, daß dieses System, insbesondere 
aber die Altershilfe für Landwirte, grundlegender 
Veränderungen bedarf, um es angesichts des anhal-
tenden Strukturwandels in der Landwirtschaft zu-
kunftsfest zu gestalten. Deshalb wurde in der Regie-
rungserklärung vom 30. Januar 1991 eine Reform 
angekündigt, die „vor allem zur stärkeren Berück-
sichtigung der einzelbetrieblichen Leistungsfähig-
keit und zur finanziellen Stabilisierung des Systems, 
aber auch zur besseren sozialen Sicherung der Bäue-
rin" führen soll. Die Bundesregierung strebt an, die 
Reform noch in dieser Legislaturpe riode zu verab-
schieden. Dabei soll auch das Recht der Altershilfe 
für Landwirte auf die neuen Länder erstreckt wer-
den. 

Alterssicherung der in der Land- und 
Forstwirtschaft beschäftigten Arbeitnehmer 

252. Die Renten aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung für die in land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieben beschäftigten Arbeitnehmer gehören u. a. 
wegen des niedrigen Entgeltniveaus nach wie vor zu 
den niedrigsten, die an langjährig Versicherte in der 
gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden. 
Darum haben die Spitzenverbände der Sozialpartner 
in der Land- und Forstwirtschaft bereits im Jahre 
1974 durch Tarifvertrag eine überbetriebliche Zu-
satzaltersversorgung für ihre Arbeitnehmer einge-
richtet, die durch Beiträge der Arbeitgeber finanziert 
wird. Für Arbeitnehmer, die wegen ihres Alters vom 
Tarifvertrag nicht oder nur noch kurze Zeit erfaßt 
werden, zahlt der Bund eine Ausgleichsleistung. Die-
se Ausgleichsleistung beträgt monatlich 90 DM. 
Hierfür wurden 1991 für rund 30 600 Leistungsemp- 
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fängern 20,6 Mio. DM und 1992 für rund 29 500 Lei-
stungsempfängern 19,5 Mio. DM aufgewendet. 

6. Künstlersozialversicherung 

253. Die noch in der 11. Legislaturperiode mit 
den Gesetzen zur finanziellen Sicherung der 
Künstlersozialversicherung und zur Änderung des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes eingeleiteten 
Maßnahmen zur Konsolidierung der Künstlersozial-
versicherung haben sich bewäh rt . Die Verwaltungs-
abläufe bei der Künstlersozialkasse haben sich nor-
malisiert, die finanzielle Grundlage ist gesichert. 

254. Seit dem 1. Januar 1992 sind auch die selbstän-
digen Künstler und Publizisten in den neuen Ländern 
in die Künstlersozialversicherung einbezogen. Die 
notwendigen Überleitungs- und Sondervorschriften 
wurden im Rahmen des Renten-Überleitungsgeset-
zes vom 25. Juli 1991 in das Künstlersozialversiche-
rungsgesetz eingefügt. Hierdurch konnte ein mög-
lichst nahtloser und sozialverträglicher Übergang in 
die Künstlersozialversicherung erreicht werden. 

255. Die Zahl der Versicherten hat sich seit Ende 
1990 von rund 42 000 auf rund 65 300 (Stand: 31. De-
zember 1993), darunter rund 6 800 Versicherte aus 
den neuen Ländern, erhöht. Der Zuschuß des Bundes 
für die Künstlersozialversicherung ist für 1993 auf 
rund 80 Mio. DM veranschlagt. 

7. Wohlfahrtspflege und Selbsthilfe 

256. Die Freie Wohlfahrtspflege ist ein unverzicht-
barer Bestandteil unserer Sozial- und Gesellschafts-
ordnung. Die Versorgung der Bürgerinnen und Bür-
ger mit sozialen Einrichtungen und Diensten wird zu 
einem erheblichen Teil durch das Angebot der Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege sichergestellt. 
Die Freie Wohlfahrtspflege stellt einen bedeutsamen 
ökonomischen und sozialen Faktor dar. In den alten 
Ländern — nur darüber liegen gesicherte statistische 
Daten vor — beschäftigten die sechs Spitzenverbän-
de der Freien Wohlfahrtspflege — Arbeiterwohlfahrt, 
Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, Deutscher Pa-
ritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes 
Kreuz, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutsch-
land — am 1. Januar 1990 rd. 750 000 hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den rd. 68 000 
Einrichtungen befinden sich 2,6 Mio. Betten bzw. 
Plätze. 

In den neuen Ländern hat die Freie Wohlfahrtspflege 
unter den alten politischen Rahmenbedingungen nur 
am Rande — insbesondere im kirchlichen Bereich — 
existieren können. Ein plurales Angebot an sozialen 
Einrichtungen und Diensten in freier Trägerschaft 
gab es nicht. 

Der Aufbau der Freien Wohlfahrtspflege ist eine der 
vordringlichen sozialpolitischen Aufgaben nach der 
deutschen Einigung. In Artikel 32 des Einigungsver-
trages ist verankert, daß „die Verbände der Freien 
Wohlfahrtspflege und die Träger der freien Jugend

-

hilfe mit ihren Einrichtungen und Diensten einen un-
verzichtbaren Beitrag zur Sozialstaatlichkeit des 
Grundgesetzes leisten" . Es ist das gemeinsame Ziel 
der Bundesregierung und der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege, in einem dynamischen Pro-
zeß eine gleichartige soziale Infrastruktur wie in den 
alten Ländern aufzubauen. 

Im Jahr 1991 hat die Bundesregierung die Schaffung 
wohlfahrtsverbandlicher Strukturen mit 30 Mio. DM, 
1992 mit weiteren 17 Mio. DM unterstützt. Damit 
konnten bedeutende Fortschritte beim Aufbau Freier 
Wohlfahrtspflege in den neuen Ländern erzielt wer-
den. 

Der Revolvingfonds, aus dem Darlehen an die Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege zum zeitgemäßen 
Ausbau sozialer Einrichtungen gewährt werden, 
wurde im Hinblick auf die Aufgaben in den neuen 
Ländern in den Jahren 1991 bis 1993 um jeweils 
25 Mio. DM aufgestockt; das soll auch im Jahr 1994 
fortgesetzt werden, so daß sich der Kapitalbestand 
des Fonds im Jahre 1994 gegenüber 1990 um insge-
samt 100 Mio. DM erhöht haben wird. 

257. Neueste Forschungsergebnisse schätzen die 
Anzahl der Selbsthilfegruppen und -initiativen auf 
ca. 50 000 mit ungefähr 500 000 beteiligten Men-
schen allein in Westdeutschland. Eingeleitet durch 
die Wende im Herbst 1989 haben sich auch in Ost-
deutschland, insbesondere in den städtischen Regio-
nen, zunehmend Selbsthilfeaktivitäten entfaltet. 

Sie entsprechen dem Grundsatz der Subsidiarität, 
der in der früheren DDR verpönt war. Subsidiarität 
bedeutet selbstbestimmtes, eigenverantwortliches 
Handeln. Es entzieht sich staatlicher Kontrolle und 
wurde schon von daher in der DDR als verdächtig 
angesehen und unterdrückt. Deshalb können die 
neuen Länder und die dortigen Kommunen auf kei-
nerlei Förderungsinfrastruktur für die Selbsthilfe auf-
bauen. 

Die Bundesregierung will daran mitwirken, daß in 
der gesamten Bundesrepublik gleiche Entfaltungs-
chancen für Selbsthilfegruppen entstehen. Dem 
dient das Modellprogramm „Förderung sozialer 
Selbsthilfe in den neuen Ländern", für das 
10 Mio. DM Bundesmittel zur Verfügung stehen. 
Kernpunkt ist die Einrichtung von Kontakt- und In-
formationsstellen, die insbesondere die Gründung 
und die Arbeit von Selbsthilfegruppen unterstützen. 
An 17 verschiedenen Standorten, verteilt auf alle 
neuen Länder, wird bis 1996 beispielhaft gezeigt, wie 
Selbsthilfe gefördert werden kann. Die Länder und 
Gemeinden sowie die Krankenkassen sind aufgeru-
fen, ihrer sozialen Verantwortung durch die Unter-
stützung von Selbsthilfe nachzukommen. 

8. Verbraucherschutz 

258. Am 1. Januar 1991 ist das Verbraucherkreditge-
setz in Kraft getreten. Das Gesetz stellt eine umfas-
sende Information der Verbraucher beim Abschluß 
von Kreditverträgen einschließlich des Finanzie-
rungsleasing sicher, gewährt dem Verbraucher ein 
zeitlich begrenztes freies Widerrufsrecht, stärkt seine 
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Rechte bei finanzierten Geschäften sowie gegenüber 
Kreditvermittlern und begrenzt das Anwachsen der 
Schuldenlast im Falle des Zahlungsverzugs des Ver-
brauchers. 

Im Jahre 1992 sind beim Deutschen Bundestag die 
Regierungsentwürfe der Insolvenzordnung und des 
zugehörigen Einführungsgesetzes eingebracht wor-
den, die neben einer grundlegenden Reform des ge-
samten geltenden Konkursrechts die Einführung der 
Restschuldbefreiung vorsehen. Mit der Restschuld-
befreiung soll privaten Schuldnern die Möglichkeit 
gegeben werden, sich auf der Grundlage eines Insol-
venzverfahrens mit anschließender siebenjähriger 
Wohlverhaltensperiode von ihren sämtlichen Rest-
schulden zu befreien. Nach den geplanten Regelun-
gen ist Voraussetzung für diesen Restschuldenerlaß, 
daß der Schuldner während der siebenjährigen 
Wohlverhaltensphase den pfändbaren Teil seines 
Einkommens an einen Treuhänder zwecks Gläubi-
gerbefriedigung abtritt und im Interesse der Gläubi-
ger eine Reihe von Obliegenheiten erfüllt; Hauptob-
liegenheit ist die Pflicht des Schuldners, einer 
angemessenen Erwerbstätigkeit nachzugehen oder 
— im Falle der Arbeitslosigkeit — sich intensiv um 
eine angemessene Arbeit zu bemühen und jede zu-
mutbare Arbeit anzunehmen. 

259. Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten 
hat auch die Verbraucherpolitik der Bundesregie-
rung vor besondere Herausforderungen gestellt. Die 
Verbraucher im Gebiet der ehemaligen DDR wurden 
praktisch über Nacht mit den Bedingungen der 
Marktwirtschaft konfrontiert, schnelles Handeln war 
geboten. Die Bundesregierung hat den Aufbau eines 
Netzes von Verbraucherzentralen und Verbraucher-
beratungsstellen in den neuen Ländern daher von 
Anfang an ebenso gefördert wie zahlreiche Sonder-
aktionen zur Aufklärung der neuen Mitbürger über 
ihre Rechte und Möglichkeiten in der Marktwirt-
schaft. 

Inzwischen gibt es in jedem der neuen Länder eine 
Verbraucherzentrale und insgesamt 88 einzelne Be-
ratungsstellen. Die Beratung umfaßt ebenso wie in 
den alten Ländern die Produkt-, Reklamations-, 
Rechts- und Finanzberatung. Der überdurchschnitt-
lich hohe Beratungsbedarf in Ostdeutschland zeigt 
die Notwendigkeit für diese Beratung und das Ver-
trauen, das die Bürger in diese unabhängige Bera-
tung haben. 

Dem Thema Schuldnerberatung wird in den Ver-
braucherzentralen der neuen Länder besondere Be-
achtung geschenkt. Die Beratungsstellen, in denen 
grundsätzlich nur die kreditrechtliche Prüfung der 
Schulden und häufig eine finanzielle Budgetbera-
tung vorgenommen werden, arbeiten eng mit den 
sozialen Einrichtungen in den Ländern zusammen. 

9. Vermögensbildung 

260. Die Förderung der Vermögensbildung der Ar-
beitnehmer ist entsprechend dem Regierungskon-
zept von 1983 für eine neue Vermögenspolitik schritt-
weise so umgestaltet worden, daß sie seit 1990  

vorrangig auf Vermögensbeteiligungen der Arbeit-
nehmer zielt; sie betrifft daneben im wesentlichen 
nur noch das Bausparen der Arbeitnehmer. 

Diese Förderung — nach dem Fünften Vermögensbil-
dungsgesetz und § 19 a des Einkommensteuergeset-
zes — trägt der hohen gesellschaft- und wirtschafts-
politischen Bedeutung einer verstärkten Beteiligung 
breiter Schichten der Arbeitnehmer am Unterneh-
menskapital Rechnung. Sie beruht auf den weitrei-
chenden vermögenspolitischen Entscheidungen, die 
in den Vermögensbeteiligungsgesetzen von 1983 und 
1986 sowie im Steuerreformgesetz 1990 getroffen 
worden sind: 

Durch die Vermögensbeteiligungsgesetze wurden ab 
1984 im Vermögensbildungsgesetz der Anlagekata-
log um weitere Formen der Vermögensbeteiligung 
ergänzt und der durch Arbeitnehmer-Sparzulage be-
günstigte Jahresbetrag für die Anlage in Beteiligun-
gen von 624 DM auf 936 DM erhöht. Eine früher auf 
Belegschaftsaktien beschränkte Steuerbegünstigung 
wurde ab 1984 im neuen § 19 a des Einkommensteu-
ergesetzes auf alle auch nach dem Vermögens-
bildungsgesetz geförderten Beteiligungsformen 
ausgedehnt. Zugleich wurden im Gesetz über 
Kapitalanlagegesellschaften — wie durch das Unter-
nehmensbeteiligungsgesetz von 1986 — neue Wege 
zur indirekten außerbetrieblichen Kapitalbeteiligung 
an mittelständischen Unternehmen eröffnet und 
auch diese Beteiligungsformen in die Förderung für 
Vermögensbeteiligungen der Arbeitnehmer einbe-
zogen. 

Durch vermögenspolitische Neuregelungen im Steu-
erreformgesetz 1990 wurden u. a. im Vermögensbil-
dungsgesetz ab 1990 die Förderung für die Anlage-
formen des Konten- und Versicherungssparens 
aufgehoben, der Kreis der zulagebegünstigten Ar-
beitnehmer durch Erhöhung der Einkommensgren-
zen auf zu versteuernde Einkommen von 27 000 DM 
für Alleinstehende und von 54 000 DM für Verheira-
tete (bisher 24 000 DM/48 000 DM) erweitert und der 
zulagebegünstigte Jahresbetrag auf einheitlich 
936 DM festgesetzt. 

261. Die Förderung der Vermögensbildung der Ar-
beitnehmer durch Arbeitnehmer-Sparzulage nach 
dem Fünften Vermögensbildungsgesetz und durch 
Steuerbegünstigung nach § 19 a des Einkommen-
steuergesetzes ist am 1. Januar 1991 auch in den neu-
en Ländern eingeführt worden. 

262. Durch das Gesetz zur Bekämpfung des Miß-
brauchs und zur Bereinigung des Steuerrechts ist seit 
1. Januar 1994 die Förderung der Vermögensbildung 
der Arbeitnehmer geändert worden (vgl. Tz. 32). 

263. Der Rat der Europäischen Union hat am 27. Juli 
1992 eine Empfehlung zur Förderung der Beteiligung 
der Arbeitnehmer an den Betriebserträgen (ein-
schließlich Kapitalbeteiligung) beschlossen. Die Emp-
fehlung weist darauf hin, daß individuelle oder 
kollektive Vereinbarung von Gewinn- oder Kapital-
beteiligung dazu beitragen können, das Unterneh-
menskapital breiter zu verteilen, die Arbeitnehmer in 
die Entwicklung der Unternehmen stärker einzubin-
den, ihre Motivation zu verbessern und die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. Sie 
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unterstreicht die dabei wichtige Rolle und Verantwor-
tung der Sozialpartner (einschließlich der Ar-
beitsvertragsparteien), von deren Mitwirkung der 
Erfolg der Unionsinitiative letztlich abhänge, und 
empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Möglichkeit steu-
erlicher oder sonstiger finanzieller Vergünstigungen 
für entsprechende Beteiligungsvereinbarungen zu 
prüfen. Mit dem Vermögensbildungsgesetz und § 19 a 
des Einkommensteuergesetzes stehen in Deutschland 
solche Vergünstigungen für den Beteiligungserwerb 
der Arbeitnehmer bereits zur Verfügung. 

264. In vollem Umfang kann ein Arbeitnehmer die 
Zulagen- und Steuerbegünstigung des Beteiligungs-
erwerbs z. B. dann nutzen, wenn ihm der Arbeitgeber 
eine Vermögensbeteiligung im Wert von 1 236 DM 
um 300 DM verbilligt überläßt und der Arbeitnehmer 
den ermäßigten Preis von 936 DM mit vermögens-
wirksamen Leistungen zahlt. Er erhält dann für die in 
der Vermögensbeteiligung angelegten vermögens-
wirksamen Leistungen eine Arbeitnehmer-Sparzula-
ge, wenn sein Einkommen nicht über den Einkom-
mensgrenzen liegt; die Sparzulage beträgt 10 %, d. h. 
94 DM. Für den geldwerten Vorteil von 300 DM, der 
dem Arbeitnehmer durch die verbilligt überlassene 
Vermögensbeteiligung zugewendet wird, braucht er 
keine Steuern und Sozialbeiträge zu entrichten; er 
spart dadurch Abgaben in Höhe von rd. 120 DM, 
wenn er z. B. als alleinverdienender Verheirateter mit 
zwei Kindern ein laufendes Bruttoeinkommen bis rd. 
5 600 DM bezieht. Insgesamt ergibt sich dadurch eine 
Förderung von über 200 DM. 

Nach Ablauf der sechsjährigen gesetzlichen Sperr-
frist kann der Arbeitnehmer z. B. bei jährlichem Zins-
und Zinseszins von 6 % und einschließlich der Spar-
zulage über einen Betrag von rd. 1 850 DM verfügen; 
seine eingesetzten vermögenswirksamen Leistungen 
von 936 DM haben sich dann verdoppelt, was einer 
Rendite von rd. 12 % entspricht. 

265. Die Vermögenspolitik hat durch die bezeichne-
ten Maßnahmen deutliche Erfolge gezeigt: 

— In Westdeutschland sind 1993 vermögenswirk-
same Leistungen nach dem Vermögensbildungs-
gesetz, einschließlich vermögenswirksam ange

-

legter Lohnteile, im Gesamtbetrag von rd. 
19 Mrd. DM angelegt worden; davon waren rd. 
9,5 Mrd. DM vermögenswirksame Leistungen der 
Arbeitgeber. Der durchschnittliche Anlagebetrag 
betrug rd. 800 DM. Etwa 9 Mio. westdeutsche Ar-
beitnehmer mit Einkommen bis zu den Einkom-
mensgrenzen erhalten für 1993 angelegte vermö-
genswirksame Leistungen Sparzulagen in Höhe 
von rd. 0,85 Mrd. DM. Ende 1993 galten in West-
deutschland für 95 % der durch Tarifverträge er-
faßten Arbeitnehmer tarifvertragliche Vereinba-
rungen über vermögenswirksame Leistungen: 
Darin waren für 53 % der bezeichneten Arbeit-
nehmer Leistungen von 624 DM, für weitere 10 
Leistungen von 936 DM vereinbart. 

Der Anteil der vermögenswirksamen Leistungen, 
der in Vermögensbeteiligungen angelegt wurde, 
stieg von 1983 bis 1993 von rd. 2 % auf rd. 10 %. 
Allein die Zahl der mit Kapitalanlagegesellschaf-
ten abgeschlossenen Verträge über die Anlage 
vermögenswirksamer Leistungen in Aktienfonds-
anteilen erhöhte sich von 8 600 in 1983 auf einen 
Bestand von 1,8 Mio. Ende 1992. 

Die 1984 eingeführte steuerliche Förderung der 
Überlassung von Vermögensbeteiligungen an Ar-
beitnehmer nach § 19 a des Einkommensteuerge-
setzes dürfte zur Ausweitung der Beteiligung der 
Arbeitnehmer am arbeitgebenden Unternehmen 
beigetragen haben. Eine Mitarbeiterbeteiligung 
hatten 1991 rd. 1,5 Mio. Arbeitnehmer in rd. 
1 700 Unternehmen, Die Förderung führte 1993 
zu staatlichen Mindereinnahmen von rd. 
0,25 Mrd. DM. 

In den neuen Ländern sind seit der Einführung 
der Förderung in 1991 schon bis Ende 1993 für 
60 % der durch Tarifverträge erfaßten Arbeit-
nehmer tarifvertragliche Vereinbarungen über 
vermögenswirksame Leistungen abgeschlossen 
worden. 1993 wurden hier rd. 1 Mrd. DM vermö-
genswirksame Leistungen angelegt, darunter rd. 
0,5 Mrd. DM Arbeitgeberleistungen. Ostdeutsche 
Arbeitnehmer erhalten für 1993 rd. 0,1 Mrd. DM 
Sparzulagen. 

VIII. Familien-, Frauen-, Jugend- und Seniorenpolitik 

1. Familienpolitik 

Ziele und Aufgaben 

266. Aufgabe der Familienpolitik ist es, Bedingun-
gen zu schaffen, die das Leben in der Familie sowie 
die Entscheidung für Kinder und die Übernahme von 
Erziehungs- und Betreuungsleistungen erleichtern, 
aber auch eine gerechte Besteuerung von Eltern im 
Vergleich zu Kinderlosen sicherstellen. Dazu gehören 
ein gerechter Familienlastenausgleich, besondere 
Hilfen für die junge Familie und für Alleinerziehende, 

Verbesserungen der Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Anerkennung 
von Erziehungszeiten im Rentenrecht, familienge-
rechte Wohnungen und eine kinderfreundliche 
Wohnumwelt sowie Angebote der Familienbildung, 
-beratung und von Freizeithilfen, ebenso wie Maß-
nahmen zum Schutz des ungeborenen Lebens. 

Die Bundesregierung hat es sich von Beginn an zum 
Ziel gesetzt, die wi rtschaftliche Lage der Familien 
mit Kindern zu verbessern. Zu diesem Zweck ist der 
Familienlastenausgleich im vergangenen Jahrzehnt 
erheblich ausgebaut worden. Durch seine Ausgestal- 

 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/7130 

tung als System aus Kinderfreibeträgen, Kindergeld 
und Kindergeldzuschlag besitzt er in Verbindung mit 
weiteren Sozialleistungen und Steuererleichterun-
gen die Flexibilität, wechselnde Bedarfslagen von 
Familien zu berücksichtigen. Insgesamt ist so die 
wirtschaftliche Lage der Familien mit Kindern in 
ganz erheblichem Umfang verbessert worden. Dies 
hat auch zur Annäherung der Lebensverhältnisse der 
Familien in Ost- und Westdeutschland wesentlich 
beigetragen. 

Erfolge der Familienpolitik 

267. Mit seinen Entscheidungen zur Familienbe-
steuerung vom 29. Mai und 12. Juni 1990 hat das 
Bundesverfassungsgericht das bestehende duale 
System aus steuerlichem Kinderfreibetrag und Kin-
dergeld als sachgerecht und verfassungskonform an-
erkannt. Hiernach müssen die Unterhaltsaufwen-
dungen der Eltern in Höhe des Existenzminimums 
des Kindes von der Besteuerung freigestellt werden. 
Für die Bemessung des Existenzminimums kommt 
dem durchschnittlichen Sozialhilfebedarf eines Kin-
des entscheidende Bedeutung zu. Durch die Anhe-
bung des Kinderfreibetrags von 3 024 DM auf 
4 104 DM mit Wirkung ab 1992 und die Erhöhung des 
Kindergeldes für erste Kinder ab Januar 1992 auf 
70 DM monatlich ist sichergestellt, daß der gegen-
über Kinderlosen geringeren steuerlichen Leistungs-
fähigkeit von Eltern entsprechend den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts weiterhin Rechnung ge-
tragen wird. Als Folge der Erhöhung des Kinderfrei-
betrags ergibt sich für Eltern mit einem Einkommen 
bis zur tariflichen Besteuerungsgrenze die Erhöhung 
des Kindergeldzuschlags von bis zu 48 DM auf bis zu 
65 DM monatlich je Kind. 

268. Darüber hinaus konnte durch folgende Maß-
nahmen die Situation der Familie in den alten und 
neuen Ländern seit 1990 verbessert werden: 

— Einrichtung des Hilfsfonds für schwangere Frau-
en in Not auf der Grundlage des Artikels 31 Ab-
satz 4 des Einigungsvertrages für den Zeitraum 
Oktober 1990 bis Dezember 1992 für die neuen 
Länder. Die Bundesregierung hat für den Hilfs-
fonds insgesamt 130 Mio. DM zur Verfügung ge-
stellt. Ziel war es, den Frauen in den neuen Län-
dern in ähnlicher Weise zu helfen, wie es seit 1984 
in den alten Ländern durch die Bundesstiftung 
„Mutter und Kind — Schutz des ungeborenen Le-
bens" geschieht. In den neuen Ländern ging die 
Förderung mit der Sanierung und dem kindge-
rechten Ausbau von Wohnungen über die Lei-
stungen der Stiftung Mutter und Kind hinaus. Von 
den 29 000 Frauen, die finanzielle Hilfen erfahren 
haben, erhielten ca. 23 600 Mittel für die Erstaus-
stattung und Betreuung des Kleinkindes und über 
10 000 Frauen Mittel zur kindgerechten Wohn-
raumsanierung; rund 4 500 Frauen erhielten Mit-
tel aus beiden Teilen des Programms; 

— stufenweise Erhöhung der Mittel der Bundesstif-
tung „Mutter und Kind — Schutz des ungebore-
nen Lebens" von 60 Mio. DM im Jahre 1985 auf 
180 Mio. DM für das Jahr 1993 sowie Ausdehnung 

des Geltungsbereiches auf die neuen Länder ab 
1. Januar 1993; 

— Überleitung des Bundeskindergeldgesetzes auf 
die neuen Länder zum 1. Januar 1991 unter Ablö-
sung der Kindergeldregelungen der ehemaligen 
DDR; 

— Zuschlag von monatlich 15 DM Kindergeld im 
Jahr 1991 für Einkindfamilien in den neuen Län-
dern; 

— Erhöhung des Kindergeldes für das zweite Kind 
von monatlich 100 DM auf 130 DM ab 1. Juli 1990; 

— Anerkennung des steuerlichen Behinderten-
pauschbetrages für ein Kind bei der Festsetzung 
des maßgeblichen Einkommens für das einkom-
mensabhängige Kindergeld ab dem 1. Januar 
1992; 

— Wegfall des sogenannten Titelerfordernisses beim 
Unterhaltsvorschußgesetz zum 1. Juli 1990. 
Alleinerziehende erhalten staatlichen Unterhalts-
vorschuß für den ausfallenden Kindesunterhalt 
des anderen Elternteils auch ohne Vorlage einer 
gerichtlichen Entscheidung über den Unterhalts-
anspruch des Kindes; 

— Überleitung des seit dem 1. Januar 1980 in West-
deutschland geltenden Unterhaltsvorschußgesetz 
auf die  neuen Länder zum 1. Januar 1992 unter 
Ablösung der dort geltenden Unterhaltssiche-
rungsverordnung sowie Einführung einer einjäh-
rigen Übergangsregelung für Alleinerziehende in 
den neuen Ländern; 

— Anhebung der beim Unterhaltsvorschußgesetz 
geltenden Altersgrenze von der Vollendung des 
6. auf die Vollendung des 12. Lebensjahres sowie 
Verlängerung der Höchstleistungsdauer um wei-
tere 36 Monate auf 72 Monate ab dem 1. Januar 
1993; 

— Erhöhung der Unterhaltsleistung nach dem Un-
terhaltsvorschußgesetz ab 1. Juli 1992 für Kinder 
Alleinerziehender in Westdeutschland von höch-
stens 251 DM monatlich auf 291 DM für Kinder 
unter 6 Jahren und von höchstens 304 DM auf 
353 DM für ältere Kinder sowie für Kinder von 
Alleinerziehenden in den neuen Ländern von 
höchstens monatlich 165 DM auf 219 DM für Kin-
der unter 6 Jahren und von höchstens 201 DM auf 
264 DM für Kinder über 12 Jahren. 

Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub 

269. Das Bundeserziehungsgeldgesetz mit Erzie-
hungsgeld und Erziehungsurlaub hat seit seiner Ein-
führung am 1. Januar 1986 eine breite Zustimmung 
gefunden. Insgesamt nehmen knapp 97 % (1991) der 
Eltern Erziehungsgeld in Anspruch; nahezu 4,7 Mio. 
Eltern (1992) haben es seit seiner Einführung erhal-
ten. Auch der Erziehungsurlaub wird gut genutzt. 
Gut 96 % (1991) der erwerbstätigen Berechtigten 
nehmen ihn in Anspruch, davon über 93 % (1991) für 
die gesamte Dauer. 
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Durch das zum 1. Januar 1992 in Kraft getretene 
Zweite Gesetz zur Änderung des Bundeserziehungs-
geldgesetzes und anderer Vorschriften sind die Lei-
stungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz er-
neut verbessert worden. Mit den neuen Regelungen 
wird vielen jungen Familien und vor allem jungen 
alleinerziehenden Frauen geholfen, Berufstätigkeit 
und Kinderbetreuung besser miteinander zu verein-
baren. Die Hauptverbesserungen bestehen da rin, 
daß für Kinder, die seit dem 1. Januar 1992 geboren 
sind, nunmehr ein Erziehungsurlaubsanspruch für 
die ersten 36 Lebensmonate des Kindes und für Kin-
der, die seit dem 1. Januar 1993 geboren sind, nun-
mehr ein Erziehungsgeldanspruch für die ersten 24 
Lebensmonate des Kindes bestehen. Darüber hinaus 
wurde das Bundeserziehungsgeldgesetz u. a. wie 
folgt geändert: 

— Bei nichtehelichen Kindern, die seit dem 1. Januar 
1992 geboren sind, kann auch der Vater des Kin-
des Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub bean-
spruchen, wenn das Kind in seinem Haushalt lebt 
und die Mutter des Kindes dem zustimmt. 

— Bei adoptierten Kindern, die seit dem 1. Januar 
1992 geboren sind, können Erziehungsgeld und 
Erziehungsurlaub für die gesetzlichen Bewilli-
gungszeiträume innerhalb der ersten 7 Lebens-
jahre des Kindes beansprucht werden, wenn das 
Kind später in den Haushalt kommt. 

— Für Kinder, die seit dem 1. Januar 1992 geboren 
sind, ist eine Härteklausel eingeführt worden. 
Wenn ein Elternteil stirbt, kann der überlebende 
Elternteil das Erziehungsgeld weiter erhalten, 
auch wenn er voll erwerbstätig ist und das Kind 
nicht selbst betreut. Bei Tod, schwerer Krankheit 
oder schwerer Behinderung eines Elternteils kön-
nen auch Verwandte zweiten Grades ohne Über-
tragung der Personensorge das Erziehungsgeld 
erhalten. Für Kinder, die ab dem 1. Juli 1993 gebo-
ren werden, wird dies auf Verwandte dritten Gra-
des erweitert werden. 

— Für Kinder, die seit dem 1. Januar 1992 geboren 
sind, werden künftig auch Auslandseinkünfte 
herangezogen. 

— Bei Kindern, die seit dem 1. Januar 1992 geboren 
sind, können sich die Eltern beim Erziehungsur-
laub insgesamt dreimal abwechseln; ebenso kann 
ein Alleinberechtigter den Erziehungsurlaub 
dreimal unterbrechen. 

— Für Kinder, die seit dem 1. Januar 1992 geboren 
sind, beginnt der Kündigungsschutz während des 
Erziehungsurlaubs jetzt bereits 6 Wochen vor An-
tritt dieses Urlaubs, nachdem der Kündigungs-
schutz vorher erst mit Antritt des Erziehungsur-
laubs einsetzte. 

— Für Kinder, die seit dem 1. Januar 1992 geboren 
sind, kann die zulässige Teilzeitbeschäftigung 
während des Erziehungsurlaubs jetzt auch bei 
einem anderen Arbeitgeber als dem eigenen ab-
geleistet werden, wenn der eigene Arbeitgeber 
dem zustimmt. 

— Für Kinder, die ab dem 1. Juli 1993 geboren wer-
den, wird statt des bisherigen Regeleinkommens

-

jahres von 2 Jahren vor der Geburt nunmehr das 
Geburtsjahr des Kindes als aktualisiertes Einkom-
mensjahr herangezogen, was mehr finanzielle 
Gerechtigkeit bringen wird. 

— Bei Kindern, die ab dem 1. Juli 1993 geboren wer-
den, wird nunmehr auch bei eheähnlichen Le-
bensgemeinschaften das Einkommen des Lebens-
partners mit herangezogen. 

Auch im Freistaat Sachsen wird seit dem 1. Januar 
1993 im Anschluß an das Erziehungsgeld ein Landes-
erziehungsgeld gezahlt. Damit bestehen jetzt in fünf 
Ländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen) Landeserziehungs- bzw. 
Familiengeldregelungen im Anschluß an das Erzie-
hungsgeld des Bundes. 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Kon-
solidierungsprogramms (FKPG) vom 23. Juni 1993 
und dem Ersten Gesetz zur Umsetzung des Spar-, 
Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms (1. 
SKWPG) vom 21. Dezember 1993 ist das Bundeserzie-
hungsgeldgesetz für Geburten ab dem 1. Juli 1993 
und für Geburten ab dem 1. Januar 1994 modifiziert 
worden. Für Geburten ab dem 1. Juli 1993 ist das bis 
dahin geltende sog. historische Einkommensjahr 
(Kalenderjahr zwei Jahre vor der Geburt) durch das 
sog. aktuelle Einkommensjahr (Kalenderjahr mit der 
Geburt des Kindes) ersetzt worden. Gleichzeitig wur-
de ein zweistufiges Bewilligungsverfahren einge-
führt, wonach für die ersten 12 Lebensmonate des 
Kindes das Einkommen im Geburtsjahr und für die 
zweiten 12 Lebensmonate das Einkommen im Folge-
jahr des Geburtsjahres maßgebend ist. Für Geburten 
ab dem 1. Januar 1994 ist eine sog. Gutverdiener-
grenze in das Bundeserziehungsgeldgesetz einge-
führt worden. Danach hat ein Ehepaar mit dem er-
sten Kind bei einem Jahresnettoeinkommen im Sinne 
des Bundeserziehungsgeldgesetzes von mehr als 
100 000 DM künftig überhaupt keinen Erziehungs-
geldanspruch mehr. Bei Alleinerziehenden beträgt 
diese Grenze beim ersten Kind 75 000 DM. 

Familienfreundliche Gesellschaft 

270. Ein wesentlicher Beitrag zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist auch durch die Erweiterung der 
Freistellung von der Arbeit bei Erkrankung eines 
Kindes geschaffen worden. Ein Anspruch auf Kran-
kengeld für die Betreuung eines erkrankten Kindes 
besteht nunmehr für Kinder, die das 12. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Darüber hinaus wurde 
der Anspruchszeitraum für jedes Kind auf längstens 
10 Arbeitstage je Elternteil bzw. bei Allein-
erziehenden auf 20 Arbeitstage in jedem Kalender-
jahr erhöht. Insgesamt besteht der Anspruch jedoch 
für höchstens 25 bzw. 50 Arbeitstage je Kalenderjahr. 

Bei dem vom Bundesministerium für Familie und Se-
nioren 1993 erstmals ausgeschriebenen Bundeswett-
bewerb „Der familienfreundliche Bet rieb" wurden 
drei Unternehmen ausgezeichnet, die in vorbildli-
cher Weise familiengerechte Lösungen entwickelt 
und in die betriebliche Praxis umgesetzt haben. 
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In den alten Ländern gibt es ein flächendeckendes 
Angebot gemeinnütziger Familienferienstätten für 
kinderreiche Familien, Familien mit behinderten 
Angehörigen, Alleinerziehende und Familien mit ge-
ringem Einkommen. Diese Ferienstätten bieten be-
sonders preiswerte und familienfreundliche Ferien-
aufenthalte für Familien und Senioren an. Auch in 
den neuen Ländern wird derzeit ein entsprechendes 
Angebot einschließlich der dafür erforderlichen 
Trägerstrukturen aufgebaut. Bisher sind 14 Familien-
ferienstätten mit einem Bundeszuschuß von 
21 Mio. DM ausgebaut und saniert worden. 

Das Bundesministerium für Familie und Senioren hat 
gemeinsam mit den Trägern der gemeinnützigen Fa-
milienerholung und den Familienverbänden 1992 ein 
Ost-West-Familienbegegnungsprogramm initiiert, 
um das Verständnis füreinander zu stärken. Dieses 
Familienbegegnungsprogramm sieht gemeinsame 
Urlaubsaufenthalte von Familien aus Ost- und West-
deutschland unter besonderer Begleitung von in der 
Familienarbeit erfahrenen Personen vor. Da das Pro-
gramm sehr erfolgreich war, wurde es 1993 fortge-
führt. In beiden Jahren wurden dafür jeweils 
1,4 Mio. DM aufgewandt. 

271. Die Bundesregierung fördert mit knapp 
10 Mio. DM die Arbeit der Familienverbände, der 
bundeszentralen Träger von Familienberatungsein-
richtungen sowie der Familienbildung. Mit gezielten 
Modellprojekten wird den Veränderungen der Fami-
lienstrukturen und der Familienrealität auch mit 
Blick auf die Deutsche Wiedervereinigung Rechnung 
getragen. 

Internationale Aspekte der Familienpolitik 

272. Die Bundesregierung strebt im Rahmen der Eu-
ropäischen Union eine Intensivierung der Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Familienpolitik unter 
Beachtung des Subsidiaritätsprinzips an. Ziel ist die 
Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung der 
12 für Familienfragen zuständigen Minister zur Fami-
lienpolitik in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union. Darüber hinaus soll der Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch zu Familienfragen auf Gemein-
schaftsebene intensiviert werden. Auf diese Weise 
soll erreicht werden, daß auf nationaler wie auf Ge-
meinschaftsebene die Belange von Familien stärker 
Berücksichtigung finden. 

Die Vereinten Nationen haben das Jahr 1994 zum 
Internationalen Jahr der Familie erklärt. Die Regie-
rungen der Mitgliedsländer und die nichtstaatlichen 
Organisationen sind aufgefordert worden, an den 
Vorbereitungen des Internationalen Jahres der Fami-
lie auf internationaler und nationaler Ebene mitzu-
wirken. Die Bundesregierung mißt dem Internationa-
len Jahr der Familie große Bedeutung bei. Die im 
Zusammenhang mit dem Internationalen Jahr der 
Familie geplanten Aktivitäten sollen beitragen 

— zu einer Verbesserung des Kenntnisstandes über 
die von Familien erbrachten Leistungen, 

— zu einer stärkeren Sensibilisierung für die Belan-
ge von Familien, 

— zu einer größeren Transparenz der Strukturen von 
Familienarbeit und 

— nicht zuletzt zu einer verbesserten internationalen 
Kooperation auf dem Feld der Familienpolitik. 

2. Frauenpolitik 

273. Die Frauenpolitik der Bundesregierung hat 
zum Ziel, Gleichberechtigung zwischen Frauen und 
Männern in allen Bereichen der Gesellschaft herzu-
stellen, wie es das Grundgesetz in Artikel 3, Absatz 2 
vorschreibt. Seit der deutschen Einigung hat die Poli-
tik für die Gleichberechtigung zwischen Frauen und 
Männern u. a. dadurch neue Schubkraft erhalten, 
daß Artikel 31 des Einigungsvertrages das Parlament 
verpflichtet, die Durchsetzung der Gleichberechti-
gung in der sozialen Wirklichkeit voranzutreiben. 
Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, daß 
die gemeinsame Verfassungskommission von Deut-
schem Bundestag und Bundesrat (vgl. Tz. 40ff.) eine 
Ergänzung des Artikels 3 Absatz 2 des Grundgeset-
zes vorgeschlagen hat, die die Verpflichtung des 
Staates zur Durchsetzung der Gleichberechtigung 
stärker als bisher verdeutlicht (vgl. Tz. 42). 

Welches Gewicht die Bundesregierung ihrer Politik 
für die Gleichberechtigung zumißt, wird daran deut-
lich, daß z. B. im Bundeshaushalt 1992 mehr als 
400 Mio. DM für frauenpolitische Maßnahmen im 
weitesten Sinne zur Verfügung gestellt worden sind. 

274. Zur Bewältigung der Aufgaben in den neuen 
Ländern ist auch die Frauenpolitik gefordert. Denn 
die Frauen sind von der dortigen Umstrukturierung 
in Wirtschaft und Gesellschaft besonders betroffen. 
Sie stellen in den neuen Ländern heute zwei Drittel 
der Arbeitslosen. Das trifft sie besonders hart, weil 
Erwerbstätigkeit zentrale Bedeutung in ihrem Leben 
hat. Hinzu kommt, daß von den Müttern selbstver-
ständlich erwartet wird, daß sie die Belastungen auf-
fangen, die die institutionellen Veränderungen im 
Kinder- und Jugendbereich mit sich bringen. Es ist 
wichtig, dafür zu sorgen, daß Frauen 

— die nötigen Informationen erhalten, um sich in der 
für sie neuartigen Lage zu orientieren, 

— in die Lage versetzt werden, sich verbandlich zu 
organisieren und 

— Unterstützung erfahren, um sich auf dem Arbeits-
markt durchsetzen zu können. 

Arbeitsleben 

275. Die Zahl der erwerbstätigen Frauen ist in den 
letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und erreichte 
mit 12,2 Mio. im Jahre 1992 einen neuen Höchststand 
(alte Länder). Ihr Anteil an allen Erwerbstätigen be-
trug 41,5 % (Westdeutschland: 40,7 %/Ostdeutsch-
land: 44,8 %), ihr Anteil an den sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten lag Ende 1992 in 
Westdeutschland bei 42,2 % (Zahlen für die neuen 
Länder liegen noch nicht vor). Mitursächlich für den 
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Anstieg der Zahl der erwerbstätigen Frauen ist vor 
allem die Zunahme der Teilzeitarbeit, von der Frauen 
überproportional Gebrauch machen (92,2 % der Teil-
zeitbeschäftigten sind Frauen). Mit zunehmender 
Teilzeitarbeit verstärkt sich auch bei Frauen der 
Trend zu einer kontinuierlichen Erwerbstätigkeit. 

In den neuen Ländern bestand eine ungefähr gleich 
hohe Erwerbsquote von Männern und Frauen, wobei 
für Frauen ein relativ kontinuierlicher — nicht durch 
längere Familienpausen unterbrochener — Berufs-
verlauf charakteristisch war. Teilzeitarbeit konnte in 
der ehemaligen DDR nur von knapp einem Drittel 
der weiblichen Beschäftigten in Anspruch genom-
men werden. 

Gleichzeitig zeigen aber die überproportional hohe 
Frauenarbeitslosigkeit (vgl. Tz. 49) sowie die Kon-
zentration der Frauen bei ihrer Berufswahl auf ein 
enges Berufsspektrum, daß die Gleichberechtigung 
im Arbeitsleben noch nicht erreicht ist. Vor allem 
dem überproportionalen Anstieg der Frauenarbeits-
losigkeit in den neuen Ländern (im September 1993 
waren 65,4 % der Arbeitslosen Frauen) soll durch 
den gezielten Einsatz von arbeitsmarktpolitischen In-
strumenten entgegengewirkt werden. Die Bundesre-
gierung hat am 22. Juni 1993 eine konzertierte Aktion 
für Frauenerwerbstätigkeit in den neuen Ländern 
durchgeführt, wodurch mehr Chancengleichheit von 
Mann und Frau in Aus- und Weiterbildung, Beruf 
und Teilzeitarbeit erreicht werden soll. 

276. Frauen sind stark von den Veränderungen der 
Daten- und Informationstechnik betroffen, zumal sie 
verstärkt in Bereichen arbeiten, in denen zunehmend 
Informations- und Kommunikationstechnologien ein-
gesetzt werden. Eine rechtzeitige Weiter- und Um-
qualifizierung ist deshalb gerade auch für Frauen er-
forderlich, um ihre Arbeitsmarktchancen zu erhöhen. 
Hier hat die Bundesregierung verschiedene Modell-
projekte entwickelt und erprobt mit dem Ziel, Frauen 
für diese Bereiche zu qualifizieren. 

277. Für ihren eigenen Bereich hat die Bundesregie-
rung eine Richtlinie zur beruflichen Förderung von 
Frauen in der Bundesverwaltung 1986 in Kraft ge-
setzt und 1990 neu gefaßt. Diese Richtlinie enthält 
konkrete Regelungen für die Verbesserung der Ein-
stellungs- und Aufstiegschancen von Frauen und die 
Erhöhung ihres Anteils an Fortbildungsmaßnahmen 
sowie die Erleichterung der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf. Der Frauenanteil vor allem in höheren 
Funktionen soll gesteigert werden. 

Sowohl nach dem 1990 erstellten Ersten Bericht als 
auch nach dem 1993 erstellten Zweiten Bericht hat 
sich die Situation der Frauen in der Bundesverwal-
tung insgesamt verbessert, jedoch sind Frauen nach 
wie vor in höheren Positionen immer noch sehr ge-
ring vertreten. Aufgrund der neugefaßten Richtlinie 
im Jahr 1990 haben inzwischen alle obersten Bundes-
behörden Frauenbeauftragte bestellt, die sich regel-
mäßig in einem Arbeitskreis treffen, der dem Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch dient und sich mit 
ressortübergreifenden Fragen der Frauenförderung 
befaßt. 

Auch Länder, Gemeinden und andere Bereiche des 
öffentlichen Dienstes haben Richtlinien zur berufli

-

chen Förderung von Frauen erlassen. In Länderbe-
hörden und Gemeinden wurden Frauenbeauftragte 
auf der Grundlage der jeweilig getroffenen Richtli-
nien eingesetzt. 

278. Das Bundeskabinett hat am 21. April 1993 den 
Entwurf eines Zweiten Gleichberechtigungsgesetzes 
beschlossen, der die Frauenförderung in der Bundes-
verwaltung auf eine gesetzliche Grundlage stellt und 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen 
und Männer im öffentlichen Dienst verbessert. Wei-
tere Schwerpunkte dieses Gleichberechtigungsge-
setzes sind die Verankerung der Frauenförderung als 
Aufgabe des Betriebs- und Personalrates, die wirksa-
mere Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes 
im Arbeitsleben, insbesondere durch eine Neurege-
lung der Sanktionen bei geschlechtsbedingten Dis-
kriminierungen, der Schutz aller Beschäftigten in der 
Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst vor sexu-
eller Belästigung am Arbeitsplatz und die Verbesse-
rung der Repräsentanz von Frauen in Gremien im 
Einflußbereich des Bundes. Gleichberechtigungs-
oder Gleichstellungsgesetze bzw. Gesetzentwürfe 
gibt es inzwischen auch in verschiedenen Ländern, 
meistens beschränkt auf Regelungen für den öffentli-
chen Dienst. 

279. Der Mutterschutz für Arbeitnehmerinnen wur-
de durch EG-Richtlinie 92/85/EWG vom 19. Oktober 
1992 gefördert. In der Bundesrepublik Deutschland 
gewährleistet das Mutterschutzgesetz bereits diesen 
Leistungsstandard. 

Frauen im Rentenrecht 

280. Die Sicherung der materiellen Existenzgrund-
lage ist eine wesentliche Voraussetzung für eine selb-
ständige Lebensgestaltung im Alter ohne Abhängig-
keit vom Staat oder von Verwandten. 

Die wichtigsten Einkommensquellen älterer Frauen 
sind neben Unterhaltsleistungen und Rentenzahlun-
gen aus dem Versorgungsausgleich die aus eigenen 
Beiträgen aufgebaute Versichertenrente und die Wit-
wenrente. 

Da Frauen oft aufgrund von Haushaltsführung und 
Kindererziehung oder Pflegetätigkeit Lücken im 
Aufbau eigener Anwartschaften in der Rentenversi-
cherung aufweisen, ist ihre Alterssicherung noch un-
zureichend. Hier hat das Rentenreformgesetz 1992 
erhebliche Verbesserungen gebracht (vgl. Tz. 143 ff.). 

281. Die Überleitung des westdeutschen Renten-
rechts auf die neuen Länder (vgl. Tz. 124 ff.) eröffnete 
einer Vielzahl von Versicherten und Hinterbliebenen 
Leistungsansprüche, die es in der ehemaligen DDR 
nicht gab. Davon profitieren insbesondere Frauen. So 
haben etwa 150 000 Witwen erstmalig einen An-
spruch auf eine Witwenrente. Deutlich verbessert 
wurde auch die Situation der Witwen, die zwar eine 
Witwenrente erhielten, deren Rente jedoch aufgrund 
der strengen Zusammentreffensregelungen der ehe-
maligen DDR auf ein Viertel der Witwenrente redu-
ziert war. Bei rund 780 000 Witwen hat sich am 1. 
Januar 1992 die Witwenrente um durchschnittlich 
270 DM monatlich erhöht. Durch die nachfolgenden 
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Rentenanpassungen haben sich weitere Erhöhungen 
ergeben. 

Mit der Herstellung des einheitlichen Rentensystems 
gelten auch in Ostdeutschland mit einigen Sonderre-
gelungen die westdeutschen Leistungsansprüche für 
Kindererziehung und häusliche Pflege, die in erster 
Linie Frauen zugute kommen. Nach dem Renten-
Überleitungsgesetz werden bis einschließlich 1996 
solche Elemente des bisherigen Rentenrechts der 
neuen Länder geschützt, von denen vor allem Frauen 
profitieren. Dies bet rifft insbesondere die erweiterte 
Anerkennung von Zeiten der Kindererziehung und 
der Pflege. 

Die durchschnittliche Versichertenrente für Frauen 
in den neuen Ländern beträgt ab 1. Januar 1994 
979 DM im Monat; dies entspricht einer Erhöhung 
um 126,6 % seit dem 30. Juni 1990. Die durchschnitt-
liche Versichertenrente für Frauen in den alten Län-
dern beträgt hingegen zur Zeit nur 761 DM. Dieser 
Unterschied erklärt sich dadurch, daß Rentnerinnen 
in Ostdeutschland infolge der hohen Erwerbsbeteili-
gung von Frauen in der ehemaligen DDR im Durch-
schnitt mehr Arbeitsjahre zurückgelegt haben als 
Rentnerinnen in den alten Ländern und darüber hin-
aus Renten in Ostdeutschland durch die Zahlung 
eines Auffüllbetrags erhöht werden. So erhalten 
88,8 % aller versicherten Rentenempfängerinnen 
einen Auffüllbetrag in einer durchschnittlichen mo-
natlichen Höhe von 230 DM. Dennoch liegt die 
Durchschnittsrente der Frauen ab 1. Januar 1994 in 
den neuen Ländern um 542 DM monatlich unter der 
der Männer mit 1 521 DM Monatsrente. Auch in den 
neuen Ländern haben Frauen im Vergleich zu Män-
nern weniger Arbeitsjahre und niedrigere Entgeltpo-
sitionen (vgl. Tz. 128). 

Alleinerziehende Frauen 

282. Alleinerziehende und ihre Kinder zählen schon 
lange nicht mehr zu einer verschwindenden Minder-
heit unter den Familien. Statistisch ist zu beobachten, 
daß in den letzten zehn Jahren die Zahl der 
alleinerziehenden Frauen und auch Männer aus vie-
lerlei Gründen stetig angestiegen ist. Die erste ge-
samtdeutsche Umfrage über Alleinerziehende ergab 
für April 1991 eine Gesamtzahl von 2,5 Mio. Männern 
und Frauen in ganz Deutschland, wovon 1,5 Mio. 
Alleinerziehende Kinder unter 18 Jahren betreuten. 
Fast ein Fünftel aller Familien in der Bundesrepublik 
Deutschland sind alleinerziehende Frauen und 
Männer. Den ganz überwiegenden Anteil der 
Alleinerziehenden bilden dabei sowohl in den neuen 
wie auch in den alten Ländern die Frauen. 

Kritisch ist die Situation alleinerziehender Frauen 
in den neuen Ländern. Es gab do rt  im April 1991 
etwa 692 000 Alleinerziehende, wovon 594 000 
alleinerziehende Frauen waren. Die Wiedervereini-
gung und die damit verbundenen sozialen und wirt-
schaftlichen Umbrüche stellen diese Personengruppe 
vor eine neue Situation. Alleinerziehende waren 
auch in der ehemaligen DDR finanziell meist schlech-
ter gestellt als der Durchschnitt der Bevölkerung und 
bei der notwendigen Vereinbarung von Familie und 

Beruf ebenfalls stark gefordert. Der wirtschaft-
liche Umstrukturierungsprozeß verdrängt vorrangig 
Frauen vom Arbeitsmarkt und macht es allein-
erziehenden Frauen besonders schwer, ihren Ar-
beitsplatz zu erhalten. Durch den Verlust des Arbeits-
platzes und die Schließung von Kindertagesstätten 
besteht für alleinerziehende Frauen die Gefahr, ins 
Abseits gedrängt zu werden. 

Um innovative Wohn-, Kinderbetreuungs- und Bera-
tungsformen zu entwickeln, die der besonderen Si-
tuation von alleinerziehenden Frauen in den neuen 
und in den alten Ländern entsprechen, hat das Bun-
desministerium für Frauen und Jugend das Modell-
vorhaben „Hilfen für alleinerziehende Frauen in 
Problemsituationen" ausgeschrieben. Mit dem Mo-
dellvorhaben sollen die Probleme alleinerziehender 
Frauen weiter konkretisiert und Ansätze zur Abhilfe 
der vielfältigen Problemlagen Alleinerziehender er-
probt werden. Das Modell wird mit jeweils einem 
Standort in den neuen und alten Ländern durchge-
führt werden. Die Laufzeit des Modellvorhabens be-
trägt 2 1/2 Jahre. Die einzelnen Phasen des Modellpro-
jektes werden für die Gesamtdauer des 
Modellversuchs wissenschaftlich begleitet und aus-
gewertet. 

Wiedereingliederung von Frauen ins Erwerbsleben 

283. Sowohl für Frauen in den alten wie auch in den 
neuen Ländern ist die Wiederaufnahme einer Er-
werbstätigkeit oft mit besonderen Erschwernissen 
verbunden. Während es in den alten Ländern oft 
durch Kindererziehung und Familienarbeit zu lang-
jährigen Unterbrechungszeiten in der Erwerbstätig-
keit kommt, ist es in den neuen Ländern die Umge-
staltung des gesamten Wi rtschaftssystems, die die 
Erwerbstätigkeit von Frauen stark erschwert. 

Die Verbesserung der gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen für die berufliche Wiedereingliederung 
von Frauen erhält vor diesem Hintergrund besonde-
res Gewicht: 

Im Rahmen des Modellversuchs „Beratungsange-
bote und Beratungseinrichtungen für Berufsrück-
kehrerinnen" werden seit 1989 in den alten 
Ländern 17 Beratungsstellen mit einem Finanz-
volumen von 7 Mio. DM gefördert. Ziel dieses 
Modells ist es, die Frauen, die nach der Familien-
phase ein außerhäusliches Engagement in beruf-
lichen oder anderen Bereichen suchen, in den 
verschiedenen Phasen des komplexen und oft 
über einen längeren Zeitraum sich erstreckenden 
Wiedereingliederungsprozesses zu begleiten und 
zu unterstützen. 

— Auch in den neuen Ländern ist seit 1991 jeweils 
eine Beratungsstelle für Frauen eingerichtet wor-
den. Mit Hilfe eines umfänglichen Informations-
und Beratungsangebotes zu den geänderten Le-
bens- und Arbeitsbedingungen soll den besonde-
ren Belastungen Rechnung getragen werden, die 
der gesellschaftliche Umgestaltungsprozeß in den 
neuen Ländern, insbesondere für Frauen, mit sich 
bringt. Die Gesamtkosten des fünfjährigen Mo-
dells belaufen sich auf 8 Mio. DM. 
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Seit Januar 1990 werden darüber hinaus im Rah-
men eines Modellprogramms Maßnahmen zur Er-
leichterung der Berufsrückkehr von Frauen nach 
der Familienphase gefördert. Durch die Gewäh-
rung von Zuschüssen an Unternehmen, insbe-
sondere an Klein- und Mittelbetriebe, für die 
Einarbeitung und Qualifizierung, sollen Qualifi-
kationsdefizite ausgeglichen werden, die durch 
neue Arbeitsmittel, veränderte Berufsbilder und 
das Verlernen fachspezifischer Kenntnisse be-
dingt sind. Seit dem 1. Januar 1994 ist das Pro-
gramm auch auf die neuen Länder hin anwend-
bar. Nach einer Modifizierung des Programms 
können nicht nur Frauen nach einer Familienpha-
se, sondern auch arbeitslose Frauen in die Förde-
rung des Sonderprogramms einbezogen werden. 

In den neuen Ländern besteht ein enormer Bedarf 
an Führungskräften. Aus diesem Grund fördert 
das Bundesministerium für Frauen und Jugend 
ein Projekt „Praxisnahe Qualifizierung von Frau-
en zu Führungspositionen". Angesprochen wer-
den dabei zwei unterschiedliche Gruppen von 
Frauen, 

• solche, die bereits Führungspositionen in unte-
ren und mittleren Leitungsbereichen von Be-
trieben/Unternehmen innehaben, sowie 

• Akademikerinnen unterschiedlicher Fachrich-
tungen, die arbeitslos sind. 

Sie sollen durch gezielte Qualifizierungsmaßnah-
men, die jeweils in einem Bet rieb stattfinden, dar-
auf vorbereitet werden, Führungsaufgaben zu 
übernehmen. 

Im Rahmen eines von seinen Dimensionen über-
schaubaren Modellprojektes soll das integrative 
Zusammenwirken von Gemeinwesenarbeit und 
regionaler Wirtschaftsentwicklung mit den je spe-
zifischen Methoden beider Bereiche erprobt wer-
den. Ziel dieses Modellprojekts „Neue Wege der 
Arbeitsplatzbeschaffung" ist es, die Ansätze und 
Methoden einer marktorientierten Stadt- und Re-
gionalentwicklung mit emanzipatorischen For-
men der Beteiligung, der Mitsprache, der Selbst-
organisation und Entscheidung zu verbinden und 
somit subventionsunabhängige Arbeits- und Be-
schäftigungsformen zu entwickeln und umzuset-
zen. 

Ehrenamtliches Engagement von Frauen 

284. Die Diskussion um das Ehrenamt und seine ge-
sellschaftliche Anerkennung hat in den vergangenen 
Jahren an Bedeutung gewonnen. Gründe hierfür 
sind zum einen der zu beobachtende Mangel an 
Nachwuchskräften, zum anderen aber auch der 
deutsche Einigungsprozeß, denn viele Aufgaben, die 
in der Bundesrepublik Deutschland von ehrenamt-
lich Tätigen übernommen werden, wurden in der 
ehemaligen DDR von professionellen Kräften ausge-
führt. 

Ehrenamtliche Arbeit hat in den neuen Ländern kei

-

ne ausgeprägte Tradition, sie fand — allerdings in 
anderem Bezugsrahmen — als „gesellschaftliche Tä

-

tigkeit" statt. Da 90 % der Frauen erwerbstätig wa-
ren, erfolgte ein erheblicher Teil ehrenamtlicher Tä-
tigkeit in den Betrieben, z. B. als kulturelle und 
soziale Betreuung in den Arbeitskollektiven und 
Frauenausschüssen. Soziale Arbeit wurde ehrenamt-
lich im Rahmen der Volkssolidarität durchgeführt. 

Wenn heute vom Ehrenamt gesprochen wird, erfolgt 
dies häufig pauschal und wenig differenzie rt . Dabei 
hat das Ehrenamt sehr unterschiedliche Facetten, 
wie z. B. das helfende, sozial-caritative Ehrenamt, 
das Ehrenamt im Frauenverbandsbereich und das 
politische Ehrenamt. 

285. Klassische Bereiche des helfenden/sozialen 
Ehrenamtes sind im Verständnis weiter Bevölke-
rungskreise die Alten- und Familienpflege bzw. -be-
treuung. Zunehmend fallen aber auch andere 
Aufgaben und Problembereiche hierunter, die staat-
licherseits nicht hinreichend abgedeckt werden 
können, wie z. B. die Betreuung von Aussiedlern und 
Asylanten. 

Wie weit gerade das soziale Ehrenamt von Frauen 
wahrgenommen wird, dokumentiert das Ergebnis 
der Caritaskonferenz Deutschland 1991: Von den ca. 
28 000 erfaßten Helfern waren 92,6 % Frauen, 6,4 
Männer. Auch die Altersstruktur der Befragten 
spricht für sich: Weniger als 1 % der ehrenamtlichen 
Tätigen sind unter 30 Jahre alt, 19,4 % zwischen 30 
und 50 Jahre, 54,8 % sind zwischen 50 und 70 Jahre 
und mehr als 14 % sind bereits über 70 Jahre alt. 

Auffallend ist der sehr geringe Anteil jüngerer Frau-
en, die ehrenamtliche Tätigkeiten übernehmen. Ein 
Grund hierfür ist das geänderte Erwerbsverhalten 
von Frauen, die parallel zu ihrer Erwerbstätigkeit sel-
tener ein sozial-caritatives Ehrenamt übernehmen. 

Junge Frauen in der Familienphase übernehmen vor 
allem Ehrenämter, die ihrer derzeitigen Lebenssitua-
tion näherstehen, wie z. B. die Mitarbeit im Elternrat 
des Kindergartens oder in der Schulpflegschaft. Sie 
suchen Kontakte und den Austausch mit Gleichbe-
troffenen. Später nehmen sie ihre Erwerbstätigkeit 
sehr häufig wieder auf, und die Doppelbelastung von 
Familie und Beruf läßt oft keine Zeit für ehrenamtli-
ches Engagement. Erst wenn sich diese Doppelbela-
stung zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr verrin-
gert, bleibt Zeit für ein ca ritatives Engagement. 

286. Es ist zu beobachten, daß sich immer weniger 
Frauen in einem Verband engagieren. Viele von ih-
nen treten vielleicht noch in den Verband ein, scheu-
en sich aber, eine Funktion zu übernehmen. Gerade 
bei nicht berufstätigen Frauen ist eine Hemmschwel-
le zu beobachten, wenn es um die Übernahme einer 
Funktion in einem Verband geht. Häufig fehlt ihnen 
— völlig unberechtigt — das nötige Selbstbewußtsein 
hierzu. 

287. Besonders bei jüngeren Frauen ist seit einigen 
Jahren ein zunehmendes Desinteresse an politischen 
Fragen auf allen Ebenen, d. h. der Kommunal-, Lan-
des- und Bundespolitik, zu beobachten. Fast zwangs-
läufig folgt hieraus auch, daß das politische Ehren-
amt weitgehend in männlicher Hand ist. In diesem 
politischen Bereich sind Forderungen, wie sie für den 
Sektor des helfenden Ehrenamtes und des Verbands- 
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ehrenamtes zunehmend laut werden, so z. B. eine 
Auslagenerstattung, längst umgesetzt. Häufig wer-
den Anerkennungshonorare für die eingebrachte 
Zeit in Form von „Sitzungsgeldern" gezahlt, die Ge-
währung von Kostenpauschalen ist fast selbstver-
ständlich. 

Um Öffentlichkeit für ehrenamtliches Engagement 
herzustellen, führt das Bundesministerium für Frau-
en und Jugend in den nächsten Jahren eine Reihe 
von Maßnahmen zum Thema „Ehrenamt" durch. 
Hierzu gehören Modellvorhaben zur ehrenamtlichen 
Mitarbeit im sozialen, politischen und Frauenver-
bandsbereich, wie auch Workshops, Seminare und 
Konferenzen. 

3. Jugendpolitik 

288. Die Kinder- und Jugendförderung der Bundes-
regierung verfolgt das Ziel, sich im Rahmen der Bun-
deskompetenz unterstützend an Aufgaben der Kin-
der- und Jugendhilfe zu beteiligen, die im 
öffentlichen Interesse liegen, aber in der Regel durch 
nichtstaatliche Einrichtungen und Träger erfüllt wer-
den. Die Gesamtaufwendungen des Bundes für Kin-
der- und Jugendförderung, d. h. für den Bundesju-
gendplan, für bundeszentrale Einrichtungen der 
Jugendforschung, für Investitionen bei bundeszen-
tralen Bildungsstätten und Jugendherbergen, für die 
Eingliederung junger Aussiedler sowie für ausländi-
sche Flüchtlinge, betrugen 677 Mio. DM im Jahre 
1993. 

Die Jugendhilfe und Jugendarbeit in den neuen Län-
dern sind seit 1991 in diese Förderung voll einbezo-
gen. Dafür wurde der Bundesjugendplan 1991 um 
36 % (d. h. um rd. 48 Mio. DM von 132 Mio. DM 1990 
auf 180 Mio. DM 1991) erhöht. Darüber hinaus hat 
das Bundesministerium für Frauen und Jugend 1992 
drei Programme — Informations-, Beratungs-, Fo rt

-bildungsdienst Jugendhilfe (IBFJ), Programm des 
Bundes zum Auf- und Ausbau Freier Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe (AFT) und Aktionsprogramm 
des Bundesministeriums für Frauen und Jugend ge-
gen Aggression und Gewalt (AgAG) — entwickelt 
und 1992 mit einem Gesamtvolumen von 72 Mio. DM 
aufgelegt, die speziell die Entwicklung der Jugend-
hilfe in den neuen Ländern unter den gegenwärtigen 
schwierigen Bedingungen der Übergangszeit zum 
Ziel haben. 

289. Der Bundesjugendplan ist das zentrale jugend-
politische Förderinstrument der Bundesregierung für 
eine Vielzahl von Aufgaben der Jugendhilfe. Er un-
tergliedert sich in verschiedene Förderprogramme 
wie etwa die Politische Bildung, die Kulturelle Ju-
gendbildung, die Internationale Jugendarbeit, die 
Jugendsozialarbeit, die sportliche Jugendbildung, 
die bundeszentrale Jugendverbandsarbeit, die Erzie-
hungshilfen und die Hilfen für Kinder. 

Die außerschulische politische Jugendbildung ver-
mittelt jungen Menschen Kenntnisse über Gesell-
schaft und Staat. Thematische Schwerpunkte in der 
Bildungsarbeit der überregional tätigen Träger sind 
der Prozeß der deutschen Einigung, die ökologischen 

Herausforderungen unserer Industriegesellschaft, 
das Problem gewalttätiger und ausländerfeindlicher 
Ausschreitungen, der europäische Binnenmarkt mit 
seinen ökonomischen, sozialen und kulturellen Di-
mensionen, die Entwicklung in den mittel- und ost-
europäischen Staaten sowie die Anforderungen, die 
sich aus dem Nord-Süd-Gefälle ergeben. 

Die mit dem Bundesjugendplan geförderte Arbeit 
zentraler Jugend- und Studentenverbände ist ein 
wichtiges Feld zur Einübung praktischen demokra-
tischen Verhaltens. Do rt  kann es gelingen, junge 
Menschen zum Eingehen dauerhafter Bindungen in 
sozialen Gruppen zu bewegen und sie zur Mitverant-
wortung in Gemeinschaften anzuregen. In der über-
regionalen Arbeit hat sich der Schwerpunkt in den 
vergangenen 20 Jahren zunehmend auf gesell-
schaftspolitische Themen verlagert, wie sie auch die 
o. g. politische Bildung bestimmen. 

Der wachsenden Nachfrage junger Menschen nach 
Angeboten der kulturellen Betätigung trägt der Bun-
desjugendplan durch eine in den letzten Jahren er-
heblich gewachsene Förderung zentraler und über-
regionaler Einrichtungen und Fachorganisationen 
der Jugendkulturarbeit Rechnung. Weiterer Schwer-
punkt des Programms „Kulturelle Jugendbildung" 
sind zahlreiche Bundeswettbewerbe, die inzwischen 
einen gesamtdeutschen Zuschnitt haben, darunter 
als größter der Wettbewerb „Jugend musiziert" . 

Die Förderung der Arbeit mit Kindern wurde neu in 
den Bundesjugendplan aufgenommen. Schwerpunk-
te der Förderung liegen bei modellhaften Maßnah-
men, insbesondere im Bereich der Tageseinrichtun-
gen für Kinder, und bei zentralen Verbänden, die sich 
für Kinderinteressen engagieren. Darüber hinaus 
werden Einzelprojekte unterstützt, die die Perspekti-
ve einer kinderfreundlichen Gesellschaft verfolgen, 
einschließlich präventiver Maßnahmen zur Verhin-
derung von Gewalt gegen Kinder. Ein besonderes 
Augenmerk gilt der Situation der Kinder in den neu-
en Ländern. So wurde mit Mitteln aus dem Bundesju-
gendplan ein Multiplikatorenprojekt zur Fortbildung 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingerichtet, 
die für Tageseinrichtungen zuständig sind. 

290. Flankierend zu den vielfältigen wirtschafts-, ar-
beitsmarkt- und bildungspolitischen Maßnahmen 
der Bundesregierung und der Bundesanstalt für Ar-
beit zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
werden vom Bundesministerium für Frauen und Ju-
gend Verbundmodelle der Jugendsozialarbeit für ar-
beitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Jugend-
liche im gesamten Bundesgebiet gefördert. Das 
Modellprogramm „Arbeitsweltbezogene Jugendso-
zialarbeit" im Bundesjugendplan will Wege aufzei-
gen und erproben, wie jungen Menschen mit persön-
lichen, schulischen und sozialen Defiziten die 
Eingliederung ins Berufsleben erleichtert werden 
kann. Mit diesen Maßnahmen sollen die Vermitt-
lungschancen dieser Jugendlichen auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt, insbesondere in den neuen 
Ländern, verbessert werden. Um der resso rt

-übergreifenden Bedeutung der Jugendsozialarbeit 
Rechnung zu tragen, wurde eine interministerielle 
Arbeitsgruppe für Jugendsozialarbeit eingerichtet. 
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Die Zuwanderung von Aussiedlern in die Bundesre-
publik Deutschland hat sich seit 1990 auf einem rela-
tiv hohen Niveau fortgesetzt. Die Unterstützung der 
Eingliederung dieser jungen Aussiedler ist sowohl 
für die alten, aber insbesondere auch für die  neuen 
Länder, in denen die benötigten Einrichtungen auf-
gebaut werden mußten, eine wichtige Aufgabe. Die 
Bundesregierung stellt daher jährlich für die Indivi-
dualbeihilfen des Garantiefonds und für die Einglie-
derungshilfen der Jugendgemeinschaftswerke und 
der Otto-Benecke-Stiftung e. V. beträchtliche Mittel 
zur Verfügung. Am 1. Januar 1993 sind neue Richtli-
nien für die Förderung aus dem Garantiefonds in 
Kraft getreten. Trotz deutlicher Einschnitte sind die 
vielfältigen Möglichkeiten einer individuellen Unter-
stützung der schulischen und beruflichen Eingliede-
rung im wesentlichen erhalten geblieben. 

291. Im Bereich der Kinder- und Jugendförderung 
durch das Bundesministerium für Frauen und Jugend 
steht in den neuen Ländern — auf der Grundlage des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes — der Aufbau lei-
stungsfähiger Strukturen der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe im Vordergrund. Da die zuständigen 
neuen Länder und Kommunen hier zunächst vor 
kaum überwindbaren Schwierigkeiten standen, ist 
das Bundesministerium für Frauen und Jugend für 
einen Übergangszeitraum mit Sonderprogrammen in 
die Lücken der Jugendförderung in den neuen Län-
dern getreten. Das Projekt Informations-, Bera-
tungs- und Fortbildungsdienst Jugendhilfe" (IBFJ) 
hat maßgeblich zu einer Qualifizierung des Personals 
in den Jugendämtern beigetragen. Mit dem jugend-
politischen „Programm des Bundes für den Auf- und 
Ausbau von Trägern der freien Jugendhilfe in den 
neuen Ländern (AFT-Programm) " wurde ab 1992 
eine ortsnahe Jugendarbeit auf- und ausgebaut, ins-
besondere durch Hilfen zur Strukturentwicklung und 
Fortbildung. Mit dem Aktionsprogramm gegen Ag-
gression und Gewalt (AgAG) werden den neuen Län-
dern ein organisatorischer Rahmen, fachliche Unter-
stützung und finanzielle Mittel bereitgestellt. In 30 
„belasteten" Regionen werden ca. 150 Einzelprojek-
te mit gewaltvorbeugender und gewaltmindernder 
Zielsetzung gefördert. 

Seit Herstellung der Einheit Deutschlands versuchen 
sogenannte Jugendsekten und Psychogruppen, sich 
in den neuen Ländern auszubreiten. Besondere Ex-
pansionsbestrebungen werden bei der „Scientology-
Kirche Deutschland e. V.", der „Vereinigungskirche 
(Moon-Sekte)", ,,Hare-Krisna" und der ,,Transzen-
dentalen Meditation (Maharishi Mahesh Yogi)" be-
obachtet. Aber auch eine Vielzahl von Psychogrup-
pen versucht, in den neuen Ländern Fuß zu fassen. 
Im Blick auf die Gesamtentwicklung wurde im Jahre 
1992 unter der Federführung des Bundesministe-
riums für Frauen und Jugend eine interministerielle 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich 
kontinuierlich mit dem Problemfeld der sogenannten 
Jugendsekten auseinandersetzt. Die Bundesregie-
rung hat ihre Informations- und Aufklärungsarbeit 
über diese Gruppierungen, ihre Ziele, Organi-
sationsstrukturen und Praktiken sowie über mögli-
che schädliche Einflüsse auf junge Menschen erheb-
lich verstärkt. 

292. Mit den revolutionären Veränderungen in Mit-
tel- und Osteuropa hat die jugendpolitische Zusam-
menarbeit mit diesen Ländern an Bedeutung be-
trächtlich zugenommen. Seit Januar 1993 fördert das 
Deutsch-Polnische Jugendwerk den beiderseitigen 
Austausch und die Zusammenarbeit von Schülern 
und Jugendlichen. Neben dem Austausch genießen 
derzeit vor allem die Beratung und Unterstützung 
des Aufbaus von Jugendstrukturen in den Staaten 
Mittel- und Osteuropas sowie in den neuen unabhän-
gigen Staaten der Sowjetunion (NUS) besondere 
Priorität. 

293. Das im Rahmen der Neuordnung des Kinder-
und Jugendhilferechts geschaffene Achte Buch So-
zialgesetzbuch — Kinder- und Jugendhilfe vom 26. 
Juni 1990 — hat im Jahre 1992 eine bedeutsame Ver-
besserung erfahren: Ein Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz für jedes Kind ab drittem Lebens-
jahr ab 1. Januar 1996 wurde im Rahmen des 
Schwangeren- und Familienhilfegesetzes vom 27. 
Juli 1992 eingeführt. 

4. Seniorenpolitik 

294. Im Jahre 2025 wird nach verläßlichen Progno-
sen ein Drittel der deutschen Bevölkerung über 60 
Jahre alt sein. Die Hauptursachen dieser Entwick-
lung sind der Geburtenrückgang und die erhöhte Le-
benserwartung der Menschen. Die Seniorenpolitik 
der Bundesregierung hat sich zur Aufgabe gestellt, 
daß bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen in 
unserer Gesellschaft den individuellen Lebenssitua-
tionen und Lebenslagen sowie den Bedürfnissen der 
älteren Menschen Rechnung getragen wird. 

1993 hat die Bundesregierung erstmalig einen Ge-
samtbericht zur Lage der älteren Generation in der 
Bundesrepublik Deutschland vorgelegt (vgl. BT-
Drucksache 12/5897). Der Bericht ist das Ergebnis 
der Arbeit einer 1989 eingesetzten unabhängigen 
Sachverständigenkommission. Seine Schwerpunkt-
themen sind: 

— Erhaltung und Steigerung der Kompetenz im Al-
ter, 

-- Prävention und Rehabilitation zur Verhinderung 
von Pflegebedürftigkeit, 

-- Situation älterer Menschen und der Altenhilfe in 
den neuen Ländern und 

— Beitrag der älteren Generation in der Gesell-
schaft. 

Soforthilfe in den neuen Ländern 

295. 1990 startete das Soforthilfeprogramm für die 
neuen Länder, mit dem Einrichtungen der Altenhilfe 
unterstützt wurden. Die staatlichen und kirchlichen 
Alten- und Pflegeheime erhielten 1990 und 1991 
dringend benötigte Verbrauchsmaterialien sowie 
Wirtschaftstechnik. Insgesamt stellte die Bundesre-
gierung für diese Maßnahme 152 Mio. DM zur Verfü-
gung. 
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Im Rahmen des Soforthilfeprogramms wurden den 
Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege 30 Mio. DM 
für dringliche Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen in ihren stationären Einrichtungen 
bereitgestellt. Weitere rd. 250 Mio. DM wurden im 
Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 
1991 zur Sanierung und Modernisierung der rund 
1400 Einrichtungen der Altenhilfe in den neuen Län-
dern eingesetzt. Die Altenpflegeeinrichtungen sind 
auch ein Förderschwerpunkt der kommunalen Inve-
stitionspauschale 1993 mit einem Gesamtvolumen 
von 1,5 Mrd. DM. 

Durch Sofortmaßnahmen der Arbeitsbeschaffung 
(ABM) und massive Verbesserung der Pflegeperso-
nalschlüssel konnte der quantitative Personalnot-
stand in den Heimen weitgehend behoben werden. 
Heute gilt es, durch Auf- und Ausbau einer leistungs-
fähigen Infrastruktur der Aus- und Fortbildung Lük-
ken im Qualifikationsniveau zu schließen. 

Mit Unterstützung aus dem Soforthilfeprogramm des 
Bundes in Höhe von 32 Mio. DM und durch Einsatz 
von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) ist es 
gelungen, in den neuen Ländern den Aufbau eines 
flächendeckenden Netzes von Sozialstationen zu er-
reichen. Gegenwärtig gibt es rd. 900 anerkannte So-
zialstationen in überwiegend freigemeinnütziger 
Trägerschaft. 

Gesetzgeberische Initiativen 

296. Das Bundesministerium für Familie und Senio-
ren hat zwei Rechtsverordnungen fertiggestellt, die 
zur Verbesserung der Situation in den Heimen bei-
tragen werden. Zum einen ist 1992 die Verordnung 
über die Mitwirkung der Heimbewohner in Angele-
genheiten des Heimbetriebs den inzwischen ge-
wonnenen Erfahrungen angepaßt worden. Zugleich 
wurden Regelungen über die Bestellung eines Heim-
fürsprechers sowie über A rt , Umfang und Form sei-
ner Mitwirkung getroffen. Zum anderen ist die Ver-
ordnung über personelle Anforderungen in Heimen 
erlassen worden, durch die insbesondere die persön-
lichen und fachlichen Anforderungen für die Eig-
nung des Heimleiters und des Heimpersonals be-
stimmt werden. 

Förderprogramme 

297. Ein neues Förderinstrument des Bundes zur 
Weiterentwicklung der Altenhilfe und der Altenar-
beit ist mit dem am 1. Januar 1992 in Kraft getretenen 
Bundesaltenplan begründet worden. Seine Schwer-
punkte entsprechen den vier zentralen seniorenpoli-
tischen Zielsetzungen der Bundesregierung: 

1. Förderung der Selbständigkeit und der gesell-
schaftlichen Beteiligung älterer Menschen; 

2. Unterstützung hilfs- und pflegebedürftiger älterer 
Menschen, um ihnen trotz ihrer Situation ihre 
Selbständigkeit zu erhalten; 

3. Angleichung der Lebensverhältnisse im vereinten 
Deutschland; 

4. Ausbau der internationalen Seniorenpolitik. 

Der Bundesaltenplan bildet den Förderrahmen für 
Modellprojekte, Fachseminare, wissenschaftliche Stu-
dien und Begegnungsmaßnahmen, die die genannten 
altenpolitischen Schwerpunkte beispielgebend für die 
Bundesländer und Kommunen in Deutschland umset-
zen. Der Bundesaltenplan wird in den kommenden 
Jahren weiter ausgebaut. Für 1993 wird ein Betrag von 
10 Mio. DM im Bundeshaushalt bereitgestellt. 

Auf der Basis der Problemanalyse bestehender Aus-
wirkungen und zu erwartender Folgen des demogra-
phischen Wandels werden Forschung- und Entwick-
lungsvorhaben durchgeführt, die für die weitere 
Gestaltung der Politik für ältere Menschen besonders 
vordringlich sind. Dabei geht es zugleich um die Fra-
ge, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und abgelei-
tete Ziele in praktische Politik umgesetzt werden 
können. Eingeschlossen in die ressortorientierte Kon-
zeption der Alternsforschung ist also immer die Ent-
wicklung von Zukunftsszenarien und von Schlußfol-
gerungen für gesellschaftliches Handeln und für 
politische Interventionen. 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Altenbe-
reich dienen — und darauf wurde in den vergange-
nen Jahren das Hauptgewicht gelegt — der Erkennt-
nisgewinnung im Hinblick auf den Erhalt und die 
Verbesserung der selbständigen Lebensführung bis 
ins hohe Alter sowie insbesondere der Entwicklung 
von Interventionsmaßnahmen für ältere Menschen 
oder Gruppen älterer Menschen in Krisensituationen 
zur Wiedergewinnung der Selbständigkeit. 

Die Öffentlichkeitsarbeit in der Altenpolitik dient vor 
allem der Information älterer Menschen über Rechte 
und Möglichkeiten zur Verwirklichung eines selb-
ständigen Lebens. Daneben soll die Öffentlichkeit 
angeregt werden, über Altwerden und Altsein neu 
nachzudenken. Falsche und unrealistische Vorstel-
lungen, wonach das Alter nur mit Krankheit, Ge-
brechlichkeit und dem Abbau von Fähigkeiten 
gleichgesetzt wird, sollen korrigiert werden. 

Strukturen der Altenhilfe und Altenarbeit 

298. Der Aufbau der sozialen Infrastruktur mit An-
geboten der ambulanten, teilstationären und statio-
nären Hilfen für ältere Menschen ist in den letzten 
Jahren gut vorangekommen. Durch die Vielzahl der 
mittlerweile etablierten differenzie rten Dienste ste-
hen für die verschiedenen Bedarfslagen Älterer ge-
eignete Angebote zur Verfügung. Erhebliche Fo rt

-schritte hat es in der Anzahl, der Qualität und der 
personellen Ausstattung ambulanter Dienste sowie 
stationärer Einrichtungen gegeben. 

Die Bundesregierung prüft, in dieser Legislaturperio-
de Gesetzesinitiativen zu verwirklichen, um die 
Kurzzeitpflege unter die aufsichtsrechtlichen Regeln 
des Heimgesetzes und die ambulanten Dienste sowie 
die Tagespflege unter die Kontrollregeln eines eige-
nen Aufsichtsgesetzes zu stellen. 

Nach einer im Auftrag des Bundesministeriums für 
Familie und Senioren durchgeführten Untersuchung 
bedürfen gegenwärtig in bundesdeutschen P rivat- 
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haushalten 1,2 Mio. Personen regelmäßiger Pflege. 
Dies entspricht 1,4 % der Bevölkerung im Bundesge-
biet. Der Anteil der hilfe- und pflegebedürftigen 
Menschen an der Bevölkerung unter 65 Jahre ist re-
lativ niedrig. Bei den 65jährigen und älteren ändert 
sich das Bild. Der Anteil hilfe- und pflegebedürftiger 
Personen nimmt in diesem Alter kontinuierlich zu: 
Von 1,7 % Pflege- und 6 % Hilfebedürftigen bei den 
65- bis 69jährigen über 6,2 % Pflege- und 13,2 % Hil-
febedürftige bei den 75- bis 79jährigen bis auf 26,3 % 
bzw. 28,2 % bei den 85jährigen und älteren. 

Insgesamt betrachtet sind 790 000 Personen im Alter ab 
65 Jahren pflege- und weitere 1,47 Mio. Personen hilfe-
bedürftig. Dies entspricht 7,6 % bzw. 12,5 % der Perso-
nen ab 65 Jahren. Von den 80jährigen und älteren Men-
schen sind 480 000 pflege- und 670 000 hilfebedürftig, 
dies sind 16,4 % bzw. 22,7 % dieser Altersgruppe. 

Noch im Aufbau begriffen und bei weitem noch nicht 
bedarfsdeckend ist das vorhandene Angebot an Ta-
ges- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Nach den Er-
gebnissen einer Untersuchung im Auftrag des Bun-
desministeriums für Familie und Senioren war 1989 
der Bedarf an Kurzzeitpflegeeinrichtungen in den al-
ten Ländern nur zu rd. einem Drittel gedeckt. In den 
neuen Ländern sind diese Betreuungsformen erst in 
Ansätzen vorhanden. Sie sollten im Sinne des Wan-
dels der Altenhilfe zügig ausgebaut sowie bei Träger-
wechsel und Verwirklichung neuer Heimkonzepte 
ausreichende Berücksichtigung finden. 

Von den 450 000 in Einrichtungen lebenden Pflege-
bedürftigen sind rund 396 000 älter als 65 Jahre und 
rund 284 000 älter als 80 Jahre. Die älteren Pflegebe-
dürftigen leben vor allem in den rd. 2 100 Pflegehei-
men mit ca. 150 000 Plätzen und den rund 3 254 mehr-
gliederigen Einrichtungen (mit geschätzt 190 000 
Pflegeplätzen) sowie in Altenheimen. 

Die Altenpflegeausbildung wird gegenwärtig nicht 
bundeseinheitlich, sondern nach landesrechtlichen 
Vorschriften durchgeführt. Je nach Land unterschei-
den sich daher die beruflichen Kompetenzen der 
Fachkräfte in der Altenpflege. Gerade im Zusam-
menhang mit der künftigen Absicherung des Pflege-
risikos sollte aber sichergestellt werden, daß der 
dann zu erwartenden Inanspruchnahme von Sachlei-
stungen ein ausreichendes Angebot an Pflegekräften 
mit bundeseinheitlicher Fachkompetenz gegenüber-
steht. Gesetzentwürfe über eine bundeseinheitliche 
Regelung der Altenpflegeausbildung befinden sich 
derzeit in der Diskussion. 

Umfangreiche Förderung erfährt der Pflegeberuf im 
Bereich der Bundesanstalt für Arbeit. So traten in den 
alten Ländern von 1990 bis 1992 knapp 30 400 Frauen 
und Männer in eine von der Bundesanstalt für Arbeit 
geförderte Fortbildungsmaßnahme im Bereich der 
Altenpflege und knapp 30 200 in eine Umschulungs-
maßnahme ein. Dabei hat sich die Zahl der Eintritte 
in Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen in 
den letzten fünf Jahren deutlich (+ 101 %) erhöht 
(1987 rd. 11500, 1992 knapp 23 200). In den neuen 
Ländern traten 1992 insgesamt 7 060 Frauen und 
Männer im Bereich der Altenpflege in eine Fortbil-
dungs- oder Umschulungsmaßnahme ein, davon rd. 
98 % in eine Umschulung. 

Die Bundesregierung sieht insbesondere den Erhalt 
von Gesundheit und Selbständigkeit als eine der 
wichtigsten Grundlagen für ein erfülltes und aktives 
Altern. In der Erweiterung und Verbesserung von 
Präventionsangeboten liegt deshalb ein Arbeits-
schwerpunkt, ein weiterer in der Verbesserung der 
Möglichkeiten geriatrischer Rehabilitation, insbe-
sondere im ambulanten Bereich. Diese Entwicklung 
wird im Rahmen von Modellprojekten beispielhaft 
gefördert. Im Oktober 1993 startete das Modellpro-
jekt „Finanzierung von Reha-Planungen und Reha-

-Beratungen für die ambulante Rehabilitation älterer 
Menschen" mit dem Ziel einer Verbesserung der 
Verzahnung ambulanter und stationärer Bereiche im 
Hinblick auf geriatrische Rehabilitation. 

Seniorenpolitisches Anliegen der Bundesregierung 
ist die Förderung der Selbständigkeit und der gesell-
schaftlichen Beteiligung älterer Menschen. Die akti-
ven und auch innovativen Fähigkeiten der älteren 
Generation müssen im Interesse der einzelnen älte-
ren Menschen wie auch im gesamtgesellschaftlichen 
Interesse gefördert, erhalten und ggf. wiederherge-
stellt werden. 

299. Hier setzt die Konzeption des Modellpro-
gramms „Seniorenbüros" an, das am 30. Ap ril 1992 
ausgeschrieben wurde. Seniorenbüros werden auf 
folgenden Gebieten tätig: 

— Sie vermitteln nachberufliche Tätigkeitsfelder 
und beraten über die Möglichkeiten eines ehren-
amtlichen, sozialen Engagements, 

sie bauen Selbsthilfeaktivitäten und Selbsthilfe-
gruppen auf, 

sie entwickeln Handlungsansätze zur Einbindung 
älterer Menschen in Nachbarschaften und Bezie-
hungsnetze. 

Im Mittelpunkt des Modellprogramms Seniorenbüros 
steht das ehrenamtliche soziale Engagement. Das 
Modellprogramm soll dazu beitragen, daß die Motiva-
tionen älterer Menschen und die Einsatzbedingungen 
von freiwilligem sozialen Engagement einander bes-
ser entsprechen. Damit dem ehrenamtlichen Engage-
ment eine Zukunftsperspektive eröffnet wird, prüft 
die Bundesregierung parallel zu dem Modellpro-
gramm, welche staatlichen und gesetzgeberischen 
Möglichkeiten es zur Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen freiwilliger sozialer Tätigkeiten gibt. 

Ende 1992 haben drei Seniorenbüros ihre Arbeit auf-
genommen. Im Jahr 1993 standen Finanzmittel von 
5 Mio. DM für 32 Seniorenbüros zur Verfügung. In 
jedem Bundesland wird zumindest ein Seniorenbüro 
eingerichtet. In Absprache mit den Ländern wird in 
denjenigen Ländern, die sich finanziell am Modell-
programm beteiligen, ein zweites Seniorenbüro ge-
fördert. Darüber hinaus wird in jedem neuen Bundes-
land aufgrund der schwierigen Situation von 
Rentnern und Vorruheständlern ein zusätzliches Se-
niorenbüro gefördert. Ab 1994 werden in einer zwei-
ten Modellphase rd. 20 weitere Seniorenbüros in das 
Modellprogramm einbezogen. 

300. Um die gesellschaftliche Beteiligung älterer 
Menschen weiterzuentwickeln, aber auch, um dem 
gestiegenen Aktivitätsbedürfnis von Seniorinnen 
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und Senioren Rechnung zu tragen, fördert die Bun-
desregierung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten den 
Aufbau von Organisationsstrukturen in den alten 
und vor allem in den neuen Ländern. 

In diesem Zusammenhang steht auch die Förderung 
der Anfang 1989 begründeten Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisationen BAGSO. Sie um-
faßt die wichtigsten Vereinigungen aus der freien Se-
niorenarbeit auf Bundesebene. 

Altenpolitik für Behinderte im Seniorenalter 

301. Immer mehr Behinderte haben heute im Ver-
gleich zu früher bessere Chancen, ein hohes Alter zu 
erreichen. Viele von ihnen überleben ihre Eltern, 
weil sich die Lebenserwartung der Behinderten in-
zwischen deutlich der Lebenserwartung von Nicht-
behinderten annähert. Deshalb müssen die Hilfen für 
Behinderte im Seniorenalter, also nach deren Aus-
scheiden aus der Berufstätigkeit, an diese Entwick-
lung angepaßt werden. Die zunehmende Lebens-
spanne 	Behinderter 	eröffnet 	ein 	breites 
sozialpolitisches Handlungsfeld, um Zukunftsper-
spektiven für die älter werdenden Behinderten zu 
eröffnen und deren Eingliederung mit dem Ziel zu 
fördern, daß sie mit zunehmendem Alter ohne Aus-
grenzung und Isolation weiterhin am Leben in der 
Gemeinschaft teilnehmen können. Hier müssen an-
gemessene Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, die ein Altern von Behinderten in größtmögli-
cher Selbständigkeit und Würde ermöglichen. 

Internationale und europäische Seniorenpolitik 

302. Der Ausbau der Zusammenarbeit im bilatera-
len und multilateralen Bereich sowie die Kooperation 
innerhalb der Europäischen Union, des Europarats 
und der Vereinten Nationen auf den Feldern der Al-
tenarbeit und Altenpolitik waren im Jahre 1993 Auf-
gaben von zentraler Bedeutung. 

Ein Schwerpunkt ist die Kooperation mit den Reform

-

staaten Osteuropas, die dringend Unterstützung 

beim Aufbau von Altenhilfestrukturen benötigen. 
Begegnungsmaßnahmen zwischen älteren Men-
schen mit sozialverpflichtendem Charakter und der 
Austausch von Fachkräften der Altenarbeit sind 
wichtige Maßnahmen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit. 

1993 ist das „Jahr der älteren Menschen und Solidar-
gemeinschaft der Generationen" in allen Mitglied-
staaten der Europäischen Union begangen worden. 
Der Rat der Europäischen Union und die im Rat verei-
nigten Minister für Sozialfragen haben anläßlich des 
Abschlusses dieses Europäischen Jahres eine Grund-
satzerklärung verabschiedet (vgl. Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union Nr. C 343 vom 21. Dezember 1993, 
S. 1), mit der die im Januar 1993 angestoßene Initiati-
ve der Bundesregierung eine begrüßenswerte und 
positive Entwicklung genommen hat. 

Das Europäische Jahr der älteren Menschen und der 
Solidargemeinschaft der Generationen stellte den 
Abschluß und Höhepunkt des ersten gemeinschaftli-
chen Aktionsprogramms zugunsten älterer Menschen 
dar, das insgesamt eine Laufzeit von 3 Jahren hatte. 

In Deutschland haben sich nahezu alle mit altenpoli-
tisch relevanten Fragestellungen befaßten Organi-
sationen und Institutionen am Europäischen Jahr be-
teiligt. Insgesamt sind 300 Veranstaltungen auf 
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene mit Teil-
nehmern aus den Mitgliedstaaten durchgeführt wor-
den. Auch im dritten Netzwerk innovativer Modell-
projekte, das über das Europäische Jahr der älteren 
Menschen hinaus bestehen wird, ist Deutschland mit 
zwei Projekten beteiligt. 

Das Europäische Jahr der älteren Menschen und der 
Solidargemeinschaft hat nicht nur zu einer Intensi-
vierung des Erfahrungs- und Informationsaustau-
sches zwischen den Mitgliedstaaten geführt, sondern 
auch wesentlich zu einer breiteren öffentlichen Dis-
kussion über die mit dem demographischen Wandel 
einhergehenden gesellschaftlichen und politischen 
Herausforderungen beigetragen. 

IX. Ausländerbeschäftigung, Integration ausländischer Arbeitnehmer 

303. Die Ausländerpolitik der Bundesregierung ist 
gerichtet auf die Integration rechtmäßig bei uns le-
bender Ausländer, insbesondere der angeworbenen 
ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien aus 
den ehemaligen Anwerbeländern und die Begren-
zung des weiteren Zuzugs aus Staaten außerhalb der 
Europäischen Union. Sie umfaßt auch die Gewäh-
rung von Hilfen bei der freiwilligen Rückkehr und 
der Reintegration in den Heimatländern. 

304. Die Zahl der ausländischen Mitbürger in der 
Bundesrepublik Deutschland lag zum Jahresende 
1992 bei rd. 6,5 Mio. (Ausländeranteil 8,0 %; der 

Frauenanteil lag 1992 bei 33,2 %). Davon kamen En-
de 1992 mehr als 23,1 % aus EG-Staaten. Mit rund 
4,1 Mio. (63,5 %) Personen stammte die überwiegen-
de Mehrheit der Ausländer aus den früheren Anwer-
beländern Griechenland, Italien, dem ehemaligen 
Jugoslawien, Marokko, Po rtugal, Spanien, Tunesien 
und Türkei. Zum Ende des Jahres 1992 hielten sich 
ca. 1,5 Mio. Ausländer als Flüchtlinge in der Bundes-
republik Deutschland auf. 

47,2 % aller Ausländer leben mittlerweile seit mehr 
als 10 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland; be

-

zogen auf die ehemaligen Anwerbeländer beträgt 
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diese Quote sogar 58,6 %. Die Zahl der Kinder unter 
16 Jahren mit fremder Staatsangehörigkeit hat sich 
bis Ende 1993 — nach derzeitiger Schätzung — auf 
gut 1,3 Mio. erhöht. 

Ende März 1993 waren rd. 2,13 Mio. Ausländer in 
Westdeutschland sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt, rd. 165 000 mehr als im März 1992. Der An-
teil der Ausländer an den sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten stieg damit von 8,4 % auf 9,2 %. Der 
Frauenanteil lag in den alten Ländern bei 32,5 %. 
Trotz der überdurchschnittlichen Teilnahme der Aus-
länder an der positiven Beschäftigungsentwicklung 
der letzten Jahre stieg gleichzeitig auch die Auslän-
derarbeitslosigkeit mit der allgemeinen Verschlech-
terung der Arbeitsmarktlage erneut überdurch-
schnittlich an. Während sich von 1989 auf 1990 die 
Ausländerarbeitslosigkeit noch verringerte, nahm sie 
danach wieder zu, und zwar von 203 000 arbeitslosen 
Ausländern im Jahresdurchschnitt 1990 auf 254 000 
im Durchschnitt des Jahres 1992 (darunter 91 000 
Frauen). Im Jahr 1993 hat sich diese negative Ent-
wicklung fortgesetzt. 1993 waren im Jahresdurch-
schnitt 345 000 Ausländer arbeitslos (darunter 117 000 
Frauen), dies entsprach einer Ausländerarbeitslosen-
quote von 15,1 %, die allgemeine Arbeitslosenquote 
lag bei 8,2 % (bezogen auf die abhängig zivilen Er-
werbspersonen). 

Statistische Daten über die sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Ausländer bzw. arbeitslose 
Ausländer in Ostdeutschland liegen zur Zeit noch 
nicht vor. 

305. Die Anstrengungen der Bundesregierung zur 
Integration wurden in den letzten Jahren fortgesetzt 
und mit den entsprechenden Maßnahmen der Län-
der, anderer öffentlicher Stellen und privater Organi-
sationen koordiniert. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung fördert seit Jahren die Integration der ausländi-
schen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen 
aus den ehemaligen Anwerbeländern. Diesem Ziel 
dienen vor allem Maßnahmen in den Bereichen 
Sprachvermittlung und berufliche Qualifizierung. 
Sie haben in den letzten Jahren neben der von Bund 
und Ländern finanzierten Sozialberatung eine stän-
dig wachsende Bedeutung erlangt. 

Im Jahr 1993 hat die Bundesregierung ca. 
92 Mio. DM für Sozialberatung sowie berufliche und 
soziale Integration von Ausländern in der Bundesre-
publik Deutschland bereitgestellt. In den Bereichen 
berufliche Qualifizierung, Integration ausländischer 
Frauen, Förderung des Zusammenlebens von Deut-
schen und Ausländern und Abbau von Ausländer-
feindlichkeit sowie Verbesserung der Situation älte-
rer Ausländer wurden zusätzliche Akzente gesetzt. 

Bund, Länder, Kommunen sowie die freien Träger 
der Wohlfahrtspflege wenden jährlich erhebliche Be-
träge für die Integrationsarbeit auf. Für Berufsvorbe-
reitungsmaßnahmen und die Förderung der Berufs-
ausbildung ausländischer Jugendlicher im Rahmen 
der Benachteiligtenförderung der Bundesanstalt für 
Arbeit werden — bei steigender Tendenz — jährlich 
rd. 170 Mio. DM zur Verfügung gestellt. Die Länder 
wenden für die Finanzierung des muttersprachlichen 

Unterrichts für Ausländer rd. 260 Mio. DM, für die 
Hausaufgabenhilfe zusätzlich rd. 10 Mio. DM auf. 
Keine statistischen Angaben gibt es über die zahlrei-
chen Maßnahmen, Einrichtungen und Veranstaltun-
gen der Kommunen, die speziell der Betreuung der 
Ausländer und der Verständigung zwischen Deut-
schen und Ausländern dienen. Das gilt auch für das 
praktische und allgegenwärtige Engagement der 
Kirchen und freien Träger der Wohlfahrtspflege so-
wie anderer öffentlicher und p rivater Stellen und 
Einrichtungen. 

Ein Schwerpunkt der Integrationsarbeit der Bundes-
regierung sind Hilfen beim Übergang von der Schule 
in die Ausbildung und in das Arbeitsleben. Jährlich 
wachsen etwa 80 000 junge Ausländer ins erwerbsfä-
hige Alter. Erfreulicherweise nimmt der Anteil der 
Kinder an höheren Schulen (Realschulen und Gym-
nasien) stetig zu, von 1.990 auf 1991 z. B. um rd. 7,7 %. 

Die Zahl der ausländischen Auszubildenden konnte 
in den letzten Jahren, nicht zuletzt auch aufgrund der 
Anstrengungen der Bundesregierung und der Bun-
desanstalt für Arbeit, erheblich gesteigert werden. So 
nahm die Anzahl ausländischer Auszubildender von 
Ende 1988 bis Ende 1991 um 48 % auf 108 830 zu. 
Damit lag die Ausbildungsbeteiligung ausländischer 
Jugendlicher zwischen 15 und 18 Jahren — bei 
allerdings steigender Tendenz — erst bei 35 % ge-
genüber mehr als 70 % bei der deutschen vergleich-
baren Altersgruppe. Die Anstrengungen zur Verbes-
serung der Ausbildungsbeteiligung müssen deshalb 
fortgesetzt werden. 

Die Information ausländischer Jugendlicher und ih-
rer Eltern über Fragen der beruflichen Bildung und 
die Werbung um Ausbildungsteilnahme werden wei-
ter verstärkt. Die Bundesanstalt für Arbeit hat ihr 
Dienstleistungsangebot im Bereich der Berufsbera-
tung für Ausländer ausgebaut. Um insbesondere die 
Beteiligung türkischer Jugendlicher an der Berufs-
ausbildung zu verbessern, fördert das Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung eine Folge von 
Magazinsendungen zur Berufsausbildung, die ab 
1994 durch das türkische Fernsehen TRT-Int ausge-
strahlt wird. An den Sprachkursen des aus den Mit-
teln des Bundesministeriums für Arbeit und Sozial-
ordnung finanzierten Sprachverbandes in Mainz 
nahmen seit dessen Gründung über 1 Mio. Ausländer 
teil. Die durchschnittliche jährliche Teilnehmerzahl 
hat sich inzwischen bei 85 000 bis 90 000 Personen 
eingependelt. Diese Größenordnung wurde auch 
1993 erreicht. Der Anteil der Jugendlichen im Alter 
von 15 bis 18 Jahren ist mit rd. 50 % der Gesamtteil-
nehmerzahl erfreulich hoch. 

An den Maßnahmen zur Berufsvorbereitung der 
Bundesanstalt für Arbeit sowie des Bundesministe-
riums für Arbeit und Sozialordnung nehmen jährlich 
etwa 6 500 Jugendliche teil. Hinzu kommen noch-
mals jährlich über 7 000 ausländische Jugendliche, 
die an schulischen Berufsvorbereitungsmaßnahmen 
und Kursen zum Nachholen des Hauptschulab-
schlusses im Verantwortungsbereich der Länder teil-
nahmen. 

Der Anteil der Ausländer an ausbildungsbegleiten

-

den Hilfen (sprachliche, insbesondere fachsprachli- 
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che Hilfen, Stützunterricht und sozialpädagogische 
Betreuung) für benachteiligte Jugendliche betrug in 
den alten Ländern 1992 rd. 21 % (in Gesamtdeutsch-
land rd. 18,8 %), bezogen auf die überbetrieblichen 
Ausbildungen mit besonders intensiver sozialpäd-
agogisch orientierter Förderung rd. 35 %. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung fördert auch verstärkt binationale Projekte zur 
Verbesserung der beruflichen Ausbildung und Ein-
gliederung/Wiedereingliederung ausländischer Ju-
gendlicher. Die Jugendlichen erhalten in kaufmänni-
schen, Elektro- und Metallberufen eine Ausbildung 
im Rahmen des dualen Ausbildungssystems. Zusätz-
lich werden muttersprachlicher Fachunterricht erteilt 
und ein mehrwöchiges Praktikum im Heimatland ab-
solviert. Aus Mitteln des Bundesministeriums für Ar-
beit und Sozialordnung werden diese Projekte z. Z. 
unter Einbeziehung von ESF-Mitteln und Mitfinan-
zierung durch die Heimatstaaten für Jugendliche aus 
Griechenland, Spanien, Italien, Po rtugal und der Tür-
kei gefördert. 

Auch bei der Integration ausländischer Frauen wur-
den beachtliche Fortschritte erzielt. Die besonderen 
Integrationsmaßnahmen für ausländische Frauen 
konnten in den letzten Jahren ausgebaut werden. 
Kern dieser Maßnahmen ist eine Kombination von 
verschiedenen frauenspezifischen Programmen, die 
an die deutsche Sprache heranführen, einen Einblick 
in die berufliche Bildung vermitteln und zur Teilnah-
me an beruflichen Bildungsmaßnahmen anreizen. 
1989 nahmen daran rd. 3 000 Frauen teil. Aufgrund 
einer Mittelerhöhung stieg die Teilnehmerzahl im 
Jahre 1993 auf 23 000 ausländische Frauen. An den 
Sprachkursen des Sprachverbandes „Deutsch für 
ausländische Arbeitnehmer e. V."  nahmen 1993 zu rd. 
50 % Frauen teil. Alle Kurse werden mit Kinderbe-
treuung angeboten. 

306. Zur Förderung der Verbesserung des Zusam-
menlebens von Deutschen und Ausländern und zur 
Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit ist die be-
währte gezielte Öffentlichkeitsarbeit fortgesetzt und 
auf neue Medien orientiert worden. Darüber hinaus 
werden seit 1990, verstärkt im Jahre 1993, innovative 
Maßnahmen zum Abbau von Vorurteilen entwickelt 
und erprobt. Das Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung fördert hierzu bundesweit — ab 1992 
auch in den neuen Ländern — diverse Modellprojek

-

te. 

Die länderkundlichen Seminare über die Herkunfts-
länder der Ausländer für die in der Ausländerarbeit 
tätigen Personen (Sprachlehrer, Berufsberater, Mitar-
beiter von Ausländerämtern usw.) werden fortge-
setzt, ebenso die Multiplikatorenseminare in der 
Akademie Klausenhof. 

307. Bei den Maßnahmen zugunsten der ausländi-
schen Arbeitnehmer -und ihrer Familien spielt die 
Ausländersozialberatung durch die großen Wohl-
fahrtsverbände mit etwa 850 Sozialberatern, die 
überwiegend aus den Herkunftsländern der auslän-
dischen Arbeitnehmer stammen, weiterhin eine 
wichtige Rolle. Mit dieser Arbeit wird ein entschei-
dender Beitrag zur Lösung von Problemen im Zusam-
menleben mit der einheimischen Bevölkerung und  

zur sozialen Integration der Ausländer geleistet. Ne-
ben den üblichen Beratungsinhalten (Orientierung, 
Hilfe zur Selbsthilfe, Unterstützung bei der Überwin-
dung von sprachbedingten Benachteiligungen) be-
steht gegenwärtig zusätzlicher Beratungsbedarf vor 
allem zur Motivation für den Schulbesuch und die 
Berufsbildung, bei Generationskonflikten sowie im 
Zusammenhang mit dem Übergang ins Rentenalter. 

308. Die Beauftragte der Bundesregierung für die 
Belange der Ausländer unterstützt die Bundesregie-
rung in deren ausländerpolitischen Bemühungen, 
gibt Anregungen für die Weiterentwicklung der Inte-
grationspolitik — auch im europäischen Rahmen und 
unterstützt Initiativen zur Integration der ausländi-
schen Wohnbevölkerung. Die Ausländerbeauftragte 
koordiniert die Kampagne gegen Fremdenfeindlich-
keit „Fremde brauchen Freunde. Wir auch.". Seit 
1988 schreibt sie zusammen mit der Freudenberg 
Stiftung und dem Westdeutschen Rundfunk den CI-
VIS Hörfunk- und Fernsehpreis für Verständigung 
mit Ausländern aus. 

Ihre Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Ausländer, 
die sich legal in der Bundesrepublik Deutschland 
aufhalten, einschließlich der nachzugsberechtigten 
Familienangehörigen, nicht jedoch auf Asylbewer-
ber im Verfahren. 

309. Die seit 1973 bestehende Begrenzung des wei-
teren Zuzuges ausländischer Arbeitnehmer ist für die 
Zukunft durch gesetzliche Regelungen festgeschrie-
ben. In Anbetracht des u. a. durch die stetig gestiege-
ne Zahl der Asylbewerber in den letzten Jahren aus-
gelösten deutlichen Anstiegs des ausländischen 
Erwerbspersonenpotentials sowie des verstärkten 
Zuzugs von deutschen Aussiedlern, die aufgrund der 
politischen und sozialen Entwicklung in Mittel- und 
Osteuropa in der Bundesrepublik Deutschland Auf-
nahme suchen, muß zum Schutz vor einer Überforde-
rung der Aufnahmefähigkeit des deutschen Arbeits-
marktes eine Einreise von Ausländern aus Staaten 
außerhalb der Europäischen Union zur Arbeitsauf-
nahme auch künftig die Ausnahme bleiben. 

310. In den vergangenen Jahren sind viele ausländi-
sche Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen 
wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Ihre Wieder-
eingliederung gestaltet sich vielfach schwierig. Viele 
von ihnen, vor allem Ausländer der zweiten Genera-
tion, haben nach der Rückkehr Anpassungsschwie-
rigkeiten und damit auch unzureichende Bildungs

- 

und Beschäftigungschancen. Deshalb ist die Bundes-
regierung bei der Wiedereingliederung in das heimi-
sche Bildungs- und Beschäftigungssystem behilflich. 
So gibt es für rückkehrwillige Ausländer einen 
Rechtsanspruch auf Unterrichtung und Beratung 
über allgemeine Rückkehrbedingungen und über 
die Möglichkeiten der beruflichen Eingliederung 
einschließlich der Gründung einer selbständigen 
Existenz. Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen mit 
anerkannten Abschlüssen sollen vor allem jugendli-
chen Rückkehrern helfen, auf dem einheimischen 
Arbeitsmarkt eine dauerhafte Beschäftigung zu fin-
den. Bei bereits zurückgekehrten jungen Türken un-
terstützt die Bundesregierung die berufliche Wieder-
eingliederung durch ein Angebot der beruflichen 
Qualifizierung im Heimatland, 
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Die mit der Türkei gemachten guten Erfahrungen 
sollen jetzt im Rahmen der beruflichen Wiederein-
gliederung von rückkehrenden Gastarbeitnehmern 
aus mittel- und osteuropäischen Staaten genutzt wer-
den, die vorübergehend — bis zu 18 Monate — in 
Deutschland beschäftigt waren, um ihre beruflichen 
und sprachlichen Kenntnisse zu erweitern. Ein drei-
monatiges Pilotprojekt mit ungarischen Gastarbeit-
nehmern wurde im Juli 1993 erfolgreich abgeschlos-
sen. 

Das Bundesministerium des Innern führt darüber 
hinaus auf der Basis der Flüchtlingskonzeption der 
Bundesregierung vom 25. September 1990 in Rumä-
nien und Bulgarien Rückkehrförderungs- und Rein-
tegrationsprogramme durch. 

Mit Hilfe der Programme soll sowohl zurückkehren-
den rumänischen, polnischen und bulgarischen Asyl-
bewerbern als auch interessie rten ortsansässigen 
Personen in deren Heimatländern eine umfassende 
berufliche Aus- oder Fortbildung nach dem dualen 
System ermöglicht werden. 

In Polen wurde das Programm umgesetzt durch Mo-
dernisierung zweier Berufsschulen. 

In Rumänien wurden drei Aus- und Fortbildungszen-
tren errichtet, die im Zeitraum Dezember 1992 bis 
Oktober 1993 in Betrieb genommen wurden. Ergänzt 
wird das Bildungsangebot in Rumänien durch ein 
Programm zur Förderung von Existenzgründungen 

im klein- und mittelständischen Bereich. Dieses soll 
1994 durch Errichtung eines Existenzgründerzen-
trums erweitert werden. 

In Bulgarien sind nach rumänischen Muster drei Aus-
und Forbildungszentren sowie ein Existenzgründer-
zentrum geplant. Die Aus- und Fortbildungszentren 
befinden sich derzeit noch in der Bauphase. Mit Inbe-
triebnahme wird im Frühjahr/Herbst 1994 gerechnet. 
Das Existenzgründerzentrum befindet sich derzeit 
noch in der Planungsphase. Förderungen von Exi-
stenzgründungen im klein- und mittelständischen 
Bereich sollen unabhängig davon bereits mit Be-
triebsbeginn der Aus- und Fortbildungszentren an-
laufen. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung fördert zudem gemeinsam mit verschiedenen 
ehemaligen Anwerbeländern und mit finanzieller 
Unterstützung des Europäischen Sozialfonds seit 
1989 binationale Berufsausbildungsmaßnahmen zur 
Eingliederung/Wiedereingliederung ausländischer 
Jugendlicher in den deutschen Arbeitsmarkt und den 
Arbeitsmarkt ihres Heimatlandes nach dem deut-
schen dualen System, mit muttersprachlichem Fach-
sprachunterricht und 5-6 wöchigen Praktika im Hei-
matland. Zur Zeit laufen je zwei Projekte mit 
Griechenland und Spanien. 

X. Wohnungs- und Städtebaupolitik 

1. Die neue wohnungspolitische Lage in 
West- und Ostdeutschland 

311. Das historische Ereignis der Wiedervereinigung 
und die zuvor erfolgte plötzliche Öffnung der Gren-
zen in Mittel- und Osteuropa haben die Wohnungs-
politik in den alten wie in den neuen Ländern vor 
gänzlich neue Aufgaben gestellt: 

In den alten Ländern ist die Wohnungsnachfrage 
durch steigende Realeinkommen, Zunahme der Ein-
und Zwei-Personen-Haushalte seit Mitte der 80er 
Jahre und die Zuwanderung von rd. 4 Mio. Personen 
seit 1988 so unerwartet stark angestiegen, daß sich 
das Wohnungsangebot daran nicht kurzfristig anpas-
sen konnte. Dies führte zu erheblichen Schwierigkei-
ten für wohnungssuchende Haushalte und zu stei-
genden Mieten, vor allem bei der Neu- und 
Wiedervermietung von Wohnungen. Angebotsaus-
weitung ist deshalb auf absehbare Zeit das einzige 
Konzept, das auch unter sozialen Gesichtspunkten 
nachhaltig Erfolg bei der Verbesserung der Woh-
nungsversorgung verspricht. 

In den neuen Ländern gilt es, die Fehlentwicklungen 
aus über 40 Jahren zentraler Planwirtschaft zu korri-
gieren: Die nach marktwirtschaftlichen Maßstäben 
wenig leistungsstarke Gesamtwirtschaft der ehema

-

ligen DDR konnte — auf sich selbst gestellt — eine 
Wohnungsversorgung nach westlichen Standards 
nicht erwirtschaften. Im Wohnungsbestand ist man-
gels ausreichender Instandhaltungsmaßnahmen ein 
Substanzverzehr in enormen Größenordnungen er-
folgt. Das ständig propagierte Versprechen, der Staat 
könne befriedigende Wohnverhältnisse für alle bei 
geringster Mietbelastung gewährleisten, hat darüber 
hinaus unerfüllbare Erwartungen in der Bevölkerung 
geweckt. Die Überführung des Wohnungsbestandes 
der neuen Länder in die soziale Marktwirtschaft er-
fordert deshalb neben dem Aufbau einer leistungs-
starken Bau- und Wohnungswirtschaft und umfang-
reichen Instandsetzungs- und Neubaumaßnahmen 
auch eine Neubestimmung der Ziele und Erwartun-
gen auf Seiten der Wohnungsnutzer. Deshalb sind 
die Mietenreformschritte der Jahre 1991 und 1993, 
flankiert  durch besonders günstige Wohngeldrege-
lungen, die ersten notwendigen Voraussetzungen für 
eine wirtschaftlich tragfähige und zugleich sozial 
vertretbare Bewi rtschaftung von Wohnungen gewe-
sen. 

Die Bundesregierung ist auch aufgrund der Erfah-
rungen aus der Vergangenheit überzeugt, daß in der 
Wohnungspolitik für alle Teile Deutschlands markt-
wirtschaftliche Ausrichtung und wirksame soziale 
Flankierung miteinander verbunden werden müs- 
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sen. Notwendig sind deshalb günstige Bedingungen 
für Investitionen in allen Teilbereichen des Woh-
nungsbaus, ein verläßliches Mietrecht, Versorgungs-
möglichkeiten für benachteiligte Bevölkerungs-
schichten im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus 
sowie eine individuell gezielte Absicherung einkom-
mensschwacher Haushalte durch das Wohngeld. 

2. Wohngeld 

312. Das Wohngeld, das in den alten Ländern seit 
1965 besteht, hat seine zentrale sozialpolitische 
Funktion auch im Rahmen der notwendigen Mieten-
reformen in den neuen Ländern unter Beweis ge-
stellt. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzun-
gen besteht ein Rechtsanspruch auf diesen 
staatlichen Zuschuß zur Miete oder Belastung. Maß-
geblich für die Gewährung und die jeweilige Höhe 
des Wohngeldes sind im Falle des „Tabellenwohn-
geldes" die Zahl der Familienmitglieder, das Fami-
lieneinkommen und die Wohnkosten. Empfänger 
von Sozialhilfe oder Kriegsopferfürsorge erhalten das 
Wohngeld in pauschalierter Form, d. h. ein regional 
differenzierter Prozentsatz der anerkannten Unter-
kunftskosten wird als Wohngeld gezahlt. Das Wohn-
geld ist regelmäßig an die Entwicklung bei Mieten 
und Einkommen anzupassen. Dies ist im Rahmen der 

8. Wohngeldnovelle mit Wirkung vom 1. Oktober 
1990 geschehen. Seit 1. Januar 1992 gibt es darüber 
hinaus eine neue Baualtersklasse mit relativ hohen 
berücksichtigungsfähigen Mieten bei Neubauwoh-
nungen ab 1992. 

Das seit dem 1. Oktober 1991 in den neuen Ländern 
geltende Wohngeldsondergesetz gewährt den 
Wohngeldempfängern in den neuen Ländern ein 
gegenüber den Wohngeldempfängern in den alten 
Ländern vergleichsweise höheres Wohngeld. Diese 
ursprünglich bis 31. Dezember 1993 befristete Son-
derregelung, die 1992 und 1993 verlängert wurde 
und jetzt teilweise bis zum 30. Juni 1995 anwendbar 
bleibt, dient der sozialen Flankierung der in den neu-
en Ländern vorgenommenen Mieterhöhungen. 

Die Ausgaben für das Wohngeld werden je zur Hälfte 
vom Bund und von den Ländern getragen. Sie belie-
fen sich im Jahre 1992 auf insgesamt rd. 6,8 Mrd. DM, 
die für rd. 3,8 Mio. Haushalte geleistet wurden. Der 
durchschnittliche Tabellenwohngeldanspruch lag 
Ende 1992 in Westdeutschland bei 130 DM, in Ost-
deutschland bei im Durchschnitt kleineren Wohnun-
gen bei 122 DM. 

In den alten Ländern waren 1992 ca. 6 % aller Haus-
halte Wohngeldempfänger, und zwar 10 % der Mie-
terhaushalte und 1,2 % der Eigentümerhaushalte. Ih-
re Wohnkostenbelastung wird durch das Wohngeld 
erheblich verringert. So mußten die Mietzuschuß-
empfänger 1992 in den alten Ländern vor der Wohn-
geldzahlung im Durchschnitt 34,4 % ihres verfügba-
ren Einkommens für die Miete (ohne Heizung) 
aufwenden. Aufgrund der Wohngeldzahlung sank 
dieser Anteil auf 25 %. In den neuen Ländern bezo-
gen Ende 1992 rd. 31 % der Mieterhaushalte Wohn-
geld in Form des Mietzuschusses und etwa 20 % der 
Eigentümerhaushalte in Form des Lastenzuschusses. 

Der Mietzuschuß senkte die Belastung des verfügba-
ren Einkommens der Wohngeldempfänger durch die 
Miete (einschl. Heizkosten) auf rund 18 %. 

Die soziale Zusammensetzung der Gesamtheit der 
Wohngeldempfänger hat sich in den alten Ländern in 
den letzten Jahren sehr stark gewandelt. Der Anteil 
der Rentner und Pensionäre an allen Wohngeldemp-
fängern hat sich hier von 1981 bis 1990 von 62 % auf 
34 % verringert. Die Ursache liegt vor allem in der 
positiven Einkommensentwicklung dieser Gruppe. 
Gleichzeitig ist der Anteil der Arbeitslosen von 5 % 
auf 16 % gestiegen. Der Anteil der Erwerbstätigen an 
den Wohngeldempfängern betrug 1990 23 %, wäh-
rend er sich 1981 auf 19 % belief. 1990 erhielten 33 % 
der Wohngeldempfänger gleichzeitig Sozialhilfe 
bzw. Kriegsopferfürsorge (1981: 22 %). In den neuen 
Ländern lag der Anteil der Rentner an den Empfän-
gern von Tabellenwohngeld (Wohngeldempfänger, 
deren Wohngeld nicht nach pauschalen Sätzen der 
Wohngeldverordnung, sondern nach den Tabellen 
des Wohngeldgesetzes berechnet wird) Ende 1992 
bei ca. 47 %, der Anteil der Arbeitslosen bei 15 %. 
Erwerbstätige waren rd. 31 % der Wohngeldempfän-
ger. 

3. Sozialer Wohnungsbau 

313. Der Soziale Wohnungsbau ist insbesondere in 
Phasen eines knappen Wohnungsangebots, das ein-
kommensschwächere Haushalte besonders trifft, ein 
wichtiges Instrument zur sozialen Absicherung. 
Durch direkte Förderung des Neubaus von Miet- und 
Eigentümerwohnungen wird das Wohnungsangebot 
für Haushalte im unteren bis mittleren Einkommens-
bereich unmittelbar erweitert. Um der besonderen 
Wohnungsmarktsituation Rechnung zu tragen, sind 
die Fördermittel von Bund und Ländern seit Ende der 
80er Jahre stark ausgeweitet worden. Nachdem im 
Jahre 1989 die Mittel des Bundes für die alten Länder 
auf 1,05 Mrd. DM ausgeweitet wurden, erfolgte 1990 
eine weitere Aufstockung auf 2 Mrd. DM. 

1992 wurden darüber hinaus 700 Mio. DM für ein 
Sonderprogramm zur Förderung des Wohnungsbaus 
in Regionen mit erhöhter Wohnungsnachfrage zur 
Verfügung gestellt. Ebenso wie für 1993 ist der glei-
che Betrag auch für 1994 vorgesehen. Diese Förde-
rung entlastet den besonders angespannten Woh-
nungsmarkt in Ballungsräumen. 

Für die neuen Länder stellt der Bund seit 1991 jährlich 
1 Mrd. DM als Finanzhilfe zur Verfügung. In den 
neuen Ländern können die Finanzhilfen für den So-
zialen Wohnungsbau auch für umfassende Moderni-
sierung und Instandsetzung eingesetzt werden, um 
Wohnungen aus dem Bestand wieder nutzbar zu ma-
chen. Die Förderung neuer Wohnungen richtet sich 
vorrangig auf selbstgenutztes Wohneigentum. Hier-
für wurden die Finanzhilfen des Bundes für Ost-
deutschland 1993 erneut um 250 Mio. DM erhöht. 
Von diesem Betrag entfallen 50 Mio. DM auf Vorha-
ben der organisierten Gruppenselbsthilfe. 1993 be-
trugen die Finanzhilfen des Bundes für den sozialen 
Wohnungsbau somit insgesamt 3,95 Mrd. DM. 
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Im Jahre 1992 stand aus Mitteln von Bund und allen 
16 Ländern ein Verpflichtungsrahmen von insgesamt 
17,86 Mrd. DM für den Sozialen Wohnungsbau zur 
Verfügung. Im gesamten Bundesgebiet sind im sel-
ben Jahr 118 000 Sozialwohnungen gefördert wor-
den, davon rd. 100 000 in den alten Ländern und 
knapp 18 000 in den neuen Ländern. 

Im sozialen Wohnungsbau müssen alle Möglichkei-
ten für einen effizienteren Einsatz der Fördermittel 
ausgeschöpft werden. Mehr soziale Gerechtigkeit 
und eine verbesserte Effizienz können durch eine 
einkommensabhängige Förderung erreicht werden. 
Im Kern  geht es um eine einkommensorientierte 
Mietgestaltung im sozialen Wohnungsbau. Eine 
Fehlbelegung wird so von vornherein vermieden. Die 
Durchführbarkeit einer solchen einkommensorien-
tierten Förderpolitik ist von einer Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe im Rahmen eines Planspiels geprüft 
worden. Wenn die Umsetzung in der Praxis erfolg-
reich ist, soll auch eine entsprechende Anwendung 
auf die bereits bestehenden Sozialwohnungen ge-
prüft werden. 

4. Angebotsausweitung 

314. Eine Ausweitung des Wohnungsangebots ist in 
der Breite vor allem auch durch die Verbesserung der 
Eigentumsförderung und der steuerlichen Rahmen-
bedingungen für den Mietwohnungsbau erreicht 
worden: 

Die steuerliche Wohneigentumsförderung wurde 
durch die Entscheidungen zum wohnungspoliti-
schen Konzept im Herbst 1991 in der Anfangs-
phase verstärkt und insgesamt degressiv ausge-
staltet. Statt wie bisher 8 Jahre lang 5 % können 
nun in den ersten 4 Jahren 6 % und in den zwei-
ten 4 Jahren 5 % von maximal 330 000 DM An-
schaffungs- und Herstellungskosten steuerlich 
geltend gemacht werden. Beim Baukindergeld ist 
durch das Steueränderungsgesetz 1992 die Mög-
lichkeit des Vor- und Rücktrags auf mehrere Jahre 
eingeführt worden, wenn der Abzugsbetrag nach 
§ 34 f Einkommensteuergesetz (EStG) die Steuer-
schuld des betreffenden Jahres übersteigt. Damit 
wird in der Regel eine volle Auszahlung des Bau-
kindergeldes unabhängig von der Höhe der Steu-
erschuld z. B. in den ersten Jahren nach Einzug 
bewirkt. Gleichzeitig wurde ein bis Ende 1994 be-
fristeter Schuldzinsenabzug für neue Eigenheime 
eingeführt. Durch diese Regelungen wurde er-
reicht, daß trotz der relativ hohen Zinssätze der 
Jahre 1989 bis 1992 der Bau von Eigentümerwoh-
nungen tragende Säule der Bautätigkeit blieb. 

Neu eingeführt wurde mit § 10 h EStG eine Steu-
erbegünstigung für Wohnungen, die ein Steuer-
pflichtiger in seinem selbstgenutzten Haus schafft 
und die er unentgeltlich an nahe Angehörige 
überläßt. Hiermit soll das unter sozialpolitischen 
Aspekten begrüßenswerte gemeinsame Wohnen 
mehrerer Generationen gefördert werden. 

Um eine verstärkte Ausweitung des Wohnungs

-

angebotes auch über den Werkswohnungsbau zu 

erreichen, können Investoren verbesserte Ab-
schreibungen nach § 7 k EStG in Anspruch neh-
men. Sie müssen dafür Wohnraum verbilligt an 
Betriebsangehörige vermieten und eine 10-jähri-
ge Miet- und Belegungsbindung akzeptieren. 

Ein wegen der Wohnungsknappheit in Ballungs-
räumen besonders effizientes wohnungspoliti-
sches Instrument ist die Förderung des Aus- und 
Umbaus von Gebäuden, Dach- und Unterge-
schossen zur Schaffung zusätzlicher Mietwoh-
nungen aus dem Bestand. Solche Maßnahmen 
sind sowohl mit einem Zinsverbilligungspro-
gramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau als 
auch — alternativ dazu — mit einer besonderen 
Abschreibung von 20 % jährlich in 5 Jahren ge-
fördert worden. Diese steuerliche Förderung nach 

§ 7 c EStG ist Ende 1992 für weitere 3 Jahre ver-
längert worden. Die Wirksamkeit der Förderung 
des Aus- und Umbaus zeigt sich auch daran, daß 
die Zahl der in bestehenden Gebäuden durch An-
und Umbaumaßnahmen geschaffenen Wohnun-
gen von ca. 15 000 im Jahr 1988 auf knapp 40 000 
im Jahr 1992 angestiegen ist. 

Für Wohnungsbauinvestitionen in Ostdeutsch-
land gelten besondere Steuervergünstigungen 
nach dem Fördergebietsgesetz. Für Wohnungs-
neubau und für Modernisierungsmaßnahmen, die 
steuerlich nachträgliche Herstellungsaufwendun-
gen sind, dürfen Vermieter im Rahmen einer Son-
derabschreibung in den ersten 5 Jahren 50 % an-
setzen. Selbstnutzende Eigentümer in den neuen 
Ländern haben die Möglichkeit, Modernisie-
rungskosten bis 40 000 DM über 10 Jahre mit 10 % 
jährlich steuerlich geltend zu machen. Die ur-
sprünglich bis zum 31. Dezember 1994 befristeten 
Regelungen wurden nach dem Ergebnis des Soli-
darpakts um 2 Jahre verlängert. 

Wichtig zur Mobilisierung privaten Kapitals und 
zur Stärkung der Eigeninitiative ist die Privatisie-
rung des Wohnungsbestandes in den neuen Län-
dern. In erster Linie geht es hier um den Kauf von 
Wohnungen durch die jeweiligen Mieter. Hierfür 
erhalten Erwerber einen Zuschuß in Höhe von 
20 % des Kaufpreises bis zu einer Grenze von 
7 000 DM für das erste und je 1 000 DM für weitere 
Haushaltsmitglieder. Diese Förderung wurde 
bzw. wird auch 1993 und 1994 mit 100 Mio. DM 
bzw. 50 Mio. DM fortgesetzt. Außerdem müssen 
sich Wohnungsunternehmen, die im Rahmen der 
beim Solidarpakt verabredeten Altschuldenlö-
sung eine Kappung ihrer Schulden in Anspruch 
nehmen, 15 % ihres Wohnungsbestandes privati-
sieren. Dies eröffnet interessie rten Bewohnern 
günstige Bedingungen für den Kauf ihrer Woh-
nung. 

5. Instandsetzung und Modernisierung 

315. Die Instandsetzung und Modernisierung des 
über Jahrzehnte vernachlässigten Wohnungsbestan-
des in den neuen Ländern ist auch unter sozialpoliti- 
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schen Zielsetzungen eine der wichtigsten wohnungs-
politischen Aufgaben. 

Für das Modernisierungsprogramm im Rahmen des 
Gemeinschaftswerks Aufschwung Ost wurden in den 
Jahren 1991 und 1992 rd. 1,5 Mrd. DM Bundesmittel 
bereitgestellt. 

Ferner stellt der Bund seit der Einigung im KfW-
Wohnraum-Modernisierungsprogramm zinsverbil-
ligte Kredite bereit. Bis Ende 1993 wurden Förderzu-
sagen mit einem Volumen von knapp 22 Mrd. DM 
erteilt. Wegen der starken Inanspruchnahme wurde 
das Programm mehrmals aufgestockt und zuletzt im 
Rahmen der Vereinbarungen zum Solidarpakt auf 
60 Mrd. DM ausgeweitet. Davon sind 10 Mrd. DM 
mit besonders günstigen Konditionen für die Sanie-
rung von Wohnungen in Plattenbauten vorgesehen. 

Die Förderung von Modernisierungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen hat insgesamt dazu geführt, 
daß seit Anfang 1991 für etwa ein Drittel des ostdeut-
schen Wohnungsbestandes Mittel für Modernisie-
rung /Instandhaltung bewilligt bzw. in etwa einem 
Drittel des ostdeutschen Wohnungsbestandes Mo-
dernisierung s- und Instandsetzungsmaßnahmen 
durchgeführt werden konnten. 

6. Entschuldung des Wohnungsbestands in 
den neuen Ländern 

316. Die Bundesregierung hat sich im Rahmen des 
Solidarpaktes zu einer äußerst weitreichenden Entla-
stung der ostdeutschen Wohnungswirtschaft ent-
schlossen. Danach übernimmt der Bund auf Antrag 
ab 1. Juli 1995 rd. 31 Mrd. DM der Altschulden in den 
Erblastentilgungsfonds, so daß den Unternehmen 
und Vermietern nur noch eine Kreditbelastung von 
150 DM/m2  verbleibt. Die bis zu diesem Zeitpunkt 
anfallenden Zinsen werden von Bund und neuen 
Ländern je zur Hälfte übernommen. 

Voraussetzung für die Gewährung dieser weitgehen-
den Teilentlastung sind die Vorlage eines umfassen-
den Unternehmenskonzeptes und auch die bereits 
erwähnte Verpflichtung, innerhalb eines Zeitraumes 
von 10 Jahren mindestens 15 % des Wohnungsbe-
standes des Unternehmens zu veräußern. Als Erwer-
ber kommen dabei vorrangig die bisherigen Mieter 
in Betracht. 

Die Lösung des Altschuldenproblems führt zur Besei-
tigung eines der bisher gravierendsten Investitions-
hemmnisse für die Wohnungswirtschaft, da nun gün-
stige Voraussetzungen für die Kreditfähigkeit der 
Unternehmen geschaffen sind. 

7. Städtebauförderung 

317. Die Städtebauförderung hat nach wie vor auch 
in den alten Ländern eine große wirtschaftliche, so-
ziale und strukturpolitische Bedeutung. Sie hat sich 
als öffentlicher Investitionsbereich mit hohen direk-
ten und indirekten Anstoßwirkungen bewährt. Die 
Investitionen werden regional breit gestreut und sind 
regelmäßig kleinteilig so wie beschäftigungsintensiv. 

Unbestritten ist, daß Städtebauförderungsmittel zu-
sätzliches privates und öffentliches Investitionsvolu-
men in Höhe eines Vielfachen der öffentlichen För-
derung anstoßen. 

Auf der Grundlage der mit den Regierungen der al-
ten Länder geschlossenen Verwaltungsvereinbarung 
nach Art. 104 a Abs. 4 Grundgesetz hat der Bund in 
den Jahren 1991 und 1992 für die Förderung städte-
baulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah-
men jeweils 380 Mio. DM (Verpflichtungsrahmen) 
zur Verfügung gestellt. Damit wurden im Bund-Län-
der-Programm 1991 1 516 und 1992 1 367 städtebauli-
che Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in 
den alten Ländern gefördert. 

Angesichts der schwierigen Haushaltslage und im 
Hinblick auf den außerordentlich hohen Erhaltungs- 
und Erneuerungsbedarf in den Städten und Gemein-
den der neuen Länder hat der Bundesgesetzgeber für 
1993 dem Einsatz der Städtebauförderungsmittel im 
Beitrittsgebiet Priorität eingeräumt. Die Städtebau-
förderung für die alten. Länder ist damit für 1993 un-
terbrochen, aber nicht beendet. Der Bundeshaushalt 
1994 und der Finanzplan bis 1997 sehen deshalb vor, 
die Bundesfinanzhilfen für die Städtebauförderung-
West ab 1994 wieder aufzunehmen und zwar in Höhe 
von jährlich 80 Mio. DM. Die Höhe der Bundesfi-
nanzhilfen ist verknüpft mit der Entscheidung von 
Bund und Ländern, von den nach der geltenden Ver-
waltungsvereinbarung „ Städtebauförderung-West" 
in Höhe von 380 Mio. DM einen Anteil von 
300 Mio. DM zur Finanzierung des Föderalen Konso-
lidierungsprogramms einzusetzen. 

Ergänzend führt der Bundesminister für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau das Programm „Ex-
perimenteller Wohnungs- und Städtebau" durch, mit 
dessen Hilfe wichtige zukunftsweisende Fragen und 
dafür in Betracht kommende Lösungen überprüft 
und geklärt werden. Programmschwerpunkte sind 
u. a. die „dauerhafte Wohnungsversorgung von 
Obdachlosen" und die „Wohnsituation Allein-
erziehender und alleinstehender Schwangerer in 
Notlage". 

Die städtebaulichen Mißstände in den neuen Län-
dern sind erheblich. Die Bausubstanz wurde vielfach 
über 50 Jahre lang vernachlässigt. Die Städte und 
Gemeinden in Ostdeutschland müssen umfassend 
städtebaulich saniert und erneuert werden, angefan-
gen vom Stadtbild über die zahlreiche we rtvolle Ge-
bäudesubstanz bis hin zum Wohnumfeld. Das gilt 
auch für die in industrieller Fertigbauweise errichte-
ten Neubausiedlungen sowie die Infrastrukturnetze 
und -anlagen. Besonders bei der Erhaltung der viel-
fach noch vorhandenen historischen Stadtkerne mit 
ihren denkmalgeschützten Ensembles gilt es, den 
drohenden Verfall abzuwenden. Die Aufgabe der 
Stadtsanierung und -erneuerung ist deshalb in den 
neuen Ländern eine allgemeine und beinahe flä-
chendeckende Aufgabe. Diese Aufgabe verlangt den 
konzentrierten Einsatz finanzieller und administrati-
ver Ressourcen, aber auch grundlegender Entwick-
lungskonzeptionen. 

Seit 1990 ist die Stadterneuerung in Ostdeutschland 
bei allen Anfangsschwierigkeiten, die nicht zu umge- 
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hen waren, in breitem Umfang in Gang gekommen. 
Sie benötigt indes einen langen Atem und erhebliche 
Zeiträume. 

Bund, Länder und Gemeinden haben eine umfassen-
de Förderung in die Wege geleitet. Die Bereitstellung 
von öffentlichen Mitteln ist aber nur die eine Seite, 
die eigentliche Stütze der städtebaulichen Erneue-
rungsfinanzierung liegt beim privaten Sektor. Der 
„Anstoßeffekt" der Stadterneuerungsmittel auf das 
Gesamtinvestitionsvolumen in einer Gemeinde ist 
zur Zeit in den neuen Ländern noch niedriger als in 
den alten Ländern. Anders als in Westdeutschland 
sind die Hauseigentümer und Unternehmen in den 
Sanierungsgebieten bislang nur schwer in der Lage, 
einen wesentlichen Eigenbeitrag zur Erneuerung der 
Städte zu leisten. 

Die Bundesregierung hat für die Erhaltung und Er-
neuerung der Städte und Gemeinden in den neuen 
Ländern umfangreiche Fördermöglichkeiten ge-
schaffen. Sie hat von 1990 bis einschließlich 1993 da-
für insgesamt rund 3 Mrd. DM bereitgestellt. Zusam-
men mit den ergänzenden Mitteln, die die Länder 
und Gemeinden für die vom Bund finanzierten Pro-
gramme aufbrachten, standen 6,7 Mrd. DM zur Ver-
fügung. 

Neben dem allgemeinen Städtebau werden Denk-
malschutz, Planungsleistungen, Erschließung von 
Wohnbauland und die Weiterentwicklung großer 
Neubaugebiete gefördert. 

8. Nutzungsentgeltverordnung 

318. Die am 1. August 1993 in Kraft getretene Ver-
ordnung über eine angemessene Gestaltung von 
Nutzungsentgelten wird als ein Mosaikstein auf dem 
Weg zur Herstellung der sozialen Einheit in Deutsch-
land angesehen. Sie gilt für Verträge über die Nut-
zung von Bodenflächen zur Erholung und zu Freizeit-
zwecken, die als sog. Nutzungsverträge in der 
ehemaligen DDR abgeschlossen wurden. Diese bil-
deten die Grundlage für die Anlegung von Erho-
lungsgrundstücken sowie für die Errichtung von Wo-
chenendhäusern, Garagen und ähnlichem. Die in der 
Verordnung enthaltenen Erhöhungen führen zwar zu 
Mehrbelastungen der Nutzer in Ostdeutschland, sind 
jedoch wegen der bisher sehr niedrigen Entgelte für 
die Nutzer verkraftbar und sozial verträglich. Durch 
die Staffelung und Streckung über mehrere Jahre 
wird der Übergang noch erträglicher gestaltet. 

Andererseits führt die Verordnung in überschaubarer 
Zeit zu einer angemessenen wirtschaftlichen Ver-
wertungsmöglichkeit für die Eigentümer. 

9. Sicherung des sozialen Schutzes der 
Mieter 

Mietrechtsnovelle 

319. Das am 1. September 1993 in Kraft getretene 
Vierte Gesetz zur Änderung mietrechtlicher Vor- 

schriften enthält einige bedeutende Elemente zur 
Verbesserung der Situation auf dem Wohnungs-
markt. Sie tragen der problematischen Entwicklung 
der Wohnungssituation insbesondere für sozial 
schwächere Bevölkerungsgruppen Rechnung. Spür-
bare Verbesserungen bringt u. a. die Senkung der 
Kappungsgrenze für zulässige Mietzinserhöhungen 
von 30 % auf 20 % innerhalb von 3 Jahren für vor 
dem 1. Januar 1981 fertiggestellten Wohnraum, so-
weit die Ausgangsmiete über 8 DM/m 2  im Monat 
liegt. Darüber hinaus werden bei der Bestimmung 
der ortsüblichen Vergleichsmiete künftig nicht nur 
die Mieten der letzten 3 Jahre, sondern der vergan-
genen 4 Jahre einbezogen. Auch die Begrenzung der 
Maklergebühren auf 2 Monatsmieten, die Zulassung 
von Mietgleitklauseln, ein bei Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen den Mietern künftig 
eingeräumtes Vorkaufsrecht sowie die Verschärfung 
der Vorschrift über Mietpreisüberhöhungen nach § 5 
Wirtschaftsstrafgesetz sollen zu einer nachhaltigen 
Verbesserung in der Wohnungswirtschaft und der 
Lage der Mieter führen. 

Sozialklausel bei Wohnungsumwandlungen 

320. Seit dem 1. Mai 1993 gibt es im Falle der Um-
wandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zum 
Schutz der Mieter eine zusätzliche Regelung in Ge-
bieten mit gefährdeter Wohnungsversorgung. Auf 
Grund dieser Regelung werden Eigenbedarf und 
wirtschaftliche Kündigungsinteressen des Vermie-
ters für 10 Jahre überhaupt nicht und anschließend 
nur dann berücksichtigt, wenn der Vermieter dem 
Mieter angemessenen Ersatzwohnraum zu zumutba-
ren Bedingungen nachweisen kann. 

Verlängerung der Wartefristen in Ostdeutschland 

321. Das am 1. Januar 1993 in Kraft getretene Gesetz 
zur Verlängerung der Wartefristen in dem in Artikel 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiet soll die 
Mieter in Ostdeutschland bis auf wenige Ausnahme-
fälle vor einer Kündigung wegen Eigenbedarfs bis 
Ende 1995 schützen. Solche Ausnahmefälle liegen 
vor allem dann vor, wenn der Vermieter — z. B. we-
gen der Größe seiner Familie — die ihm gehörende 
Wohnung dringender als der Mieter benötigt oder 
wenn ihm der Ausschluß der Eigenbedarfskündi-
gung wegen seiner sonstigen berechtigten Inter-
essen nicht zugemutet werden kann. Selbstverständ-
lich 	steht 	dem 	Vermieter 	dann 	ein 
Eigenbedarfskündigungsrecht zu, wenn ihm oder 
einem Rechtsvorgänger die Räume zur Zeit der ehe-
maligen DDR durch Willkür, Korruption, Nötigung 
oder Täuschung entzogen worden sind oder wenn 
der Mieter beim Abschluß des Vertrages nicht redlich 
im Sinne des Vermögensgesetzes gewesen ist. 
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XI. Soziale Akzente der Steuerpolitik 

322. Die Besteuerung nach der wi rtschaftlichen Lei-
stungsfähigkeit und das Sozialstaatsprinzip sind tra-
gende, verfassungsmäßig gebotene Grundsätze un-
seres Steuersystems. Dem Sozialstaatsprinzip sind 
Steuerrechtsnormen zuzuordnen, die sich zur Kor-
rektur der Einkommens- und Vermögensverteilung 
sowie zur Annäherung von Sta rt- und Chancen-
gleichheit eignen. 

Zu den wichtigen sozialstaatlich bestimmten Rege-
lungen gehören die steuerliche Berücksichtigung des 
Existenzminimums, der Kinderlastenausgleich und 
die steuerliche Berücksichtigung zwangsläufiger Un-
terhaltslasten für bedürftige Angehörige. 

1. Familienpolitik 

323. Nachdem im Rahmen der Einkommensteuerre-
form bereits 1986, 1988 und 1990 die Familien insbe-
sondere durch Anhebung des Kinderfreibetrags, der 
Ausbildungsfreibeträge und des Haushaltsfrei-
betrags stärker entlastet wurden, sind für sie im 
Rahmen des Steueränderungsgesetzes 1992 weitere 
Verbesserungen durch folgende Maßnahmen herbei-
geführt worden: 

— Anhebung des Kinderfreibetrags als Komponente 
des dualen Systems der Berücksichtigung von 
Unterhaltsaufwendungen für Kinder durch Kin-
derfreibetrag und Kindergeld von 3 024 DM auf 
4 104 DM (vgl. Tz. 267); 

— Anhebung der Höchstbeträge für die als außerge-
wöhnliche Belastung abziehbaren Unterhaltsauf-
wendungen für bedürftige Angehörige 

• von 3 024 DM auf 4 104 DM bei Aufwendungen 
für minderjährige Angehörige sowie für er-
wachsene Kinder, für die ein Ausbildungsfrei-
betrag in Betracht kommt, und 

• von 5 400 DM auf 6 300 DM bei Aufwendungen 
in anderen Fällen. 

Darüber hinaus sind Leistungen des Arbeitgebers, 
die Arbeitnehmer für die Unterbringung ihrer Kinder 
in öffentlichen Kindergärten erhalten, seit 1992 steu-
erfrei. Dies gilt auch für den Vorteil, den Arbeitneh-
mer durch die unentgeltliche oder verbilligte Unter-
bringung in bet riebseigenen Kindergärten erhalten. 

Im Rahmen der Vermögensteuer wurden bisher Steu-
erpflichtige mit Kindern ohne Rücksicht auf deren 
Alter zusammen veranlagt, wenn diese wegen kör-
perlicher oder geistiger Gebrechen dauernd außer-
stande sind, sich selbst zu unterhalten. Ab 1993 kön-
nen auch Kinder, die seelisch behindert sind, in die 
Veranlagungsgemeinschaft einbezogen werden 
(Steueränderungsgesetz 1992). Dies führt dazu, daß 
die diesen Kindern zustehenden Freibeträge und 

Freigrenzen ggf. bei dem Vermögen der Eltern be-
rücksichtigt werden. 

2. Steuerfreies Existenzminimum 

324. Unter Berücksichtigung des Auftrags des Bun-
desverfassungsgerichtes ist sicherzustellen, daß bei 
der Einkommensbesteuerung dem Steuerpflichtigen 
die Erwerbsbezüge belassen werden, die er zur Dek-
kung seines existenznotwendigen Bedarfs benötigt. 
Durch das Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Kon-
solidierungsprogramms wird das steuerlich zu ver-
schonende Existenzminimum in den Jahren 1993 bis 
1995 wie folgt festgelegt: 

Allein- nicht dauernd getrennt 
stehende lebende Ehegatten 

1993: 	10 529 21059 
1994: 	11069 22139 
1995: 	11555 23111 

Daneben sieht die Neuregelung einen Überleitungs-
bereich zur Normalbesteuerung vor, in dem die Steu-
erbelastung gemindert wird. Der linear-progressive 
Einkommensteuertarif bleibt unberüh rt . 

Ferner wird als soziale Komponente im Zusammen-
hang mit dem ab 1995 zu erhebenden Solidaritätszu-
schlag die Grenzbelastung in diesem Überleitungs-
bereich von 60 % (1993 und 1994) auf 50 
abgesenkt. Das bedeutet für eine Familie mit 2 Kin-
dern, daß 1995 ein Jahresarbeitslohn von 40 879 DM 
einkommensteuerfrei gestellt ist und der Überlei-
tungsbereich erst bei einem Jahresarbeitslohn von 
49 681 DM endet. Durch diese Neuregelung zur Ent-
lastung der Grenzsteuerzahler wird insgesamt ein 
Personenkreis von 3 Mio. Steuerpflichtigen entlastet; 
2 Mio. davon werden von der Einkommensteuer frei-
gestellt. 

3. Förderung des eigengenutzten Wohn-
eigentums und der Versorgung mit Miet-
wohnungen 

325. Die Herstellung und der Erwerb von eigenge-
nutztem Wohneigentum wurden durch Verbesserung 
der Förderung im Rahmen der Steueränderungsge-
setze 1991 und 1992 weiter erleichtert (vgl. Tz. 314). 

Ein Bauherr oder Erwerber kann nunmehr im Rah-
men der Berechnung seines zu versteuernden Ein-
kommens im Jahr der Fertigstellung bzw. der An-
schaffung und in den drei folgenden Jahren jeweils 
6 % (höchstens jedoch 19 800 DM) und in den vier 
darauffolgenden Jahren jeweils 5 % (höchstens 
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16 500 DM) der Herstellungs- bzw. Anschaffungsko-
sten wie Sonderausgaben abziehen. 

In Herstellungsfällen und in Fällen der Anschaffung 
bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung kann der 
Steuerpflichtige zusätzlich für die ersten drei Jahre 
Schuldzinsen bis zu 12 000 DM jährlich wie Sonder-
ausgaben abziehen, wenn das Objekt vor dem 1. Ja-
nuar 1995 fertiggestellt oder erworben wird. 

Familien haben darüber hinaus Anspruch auf eine 
Steuerermäßigung. Für jedes Kind kann während 
des achtjährigen Begünstigungszeitraums jährlich 
ein Betrag von 750 DM (bzw. 1 000 DM nach dem 
Steueränderungsgesetz 1991) von der Einkommen-
steuerschuld abgezogen werden. Durch das Steuer-
änderungsgesetz 1992 wurde weiterhin die Möglich-
keit geschaffen, Steuerermäßigungsbeträge nach 
§ 34 f EStG, die sich steuerlich nicht ausgewirkt ha-
ben, zurück- bzw. vorzutragen. 

326. Im Hinblick auf die Lage am Mietwohnungs-
markt sind die bis zum 31. Dezember 1992 bef risteten 
erhöhten Absetzungen für die Schaffung von neuen 
Mietwohnungen in bestehenden Gebäuden durch 
das Verbrauchsteuer-Binnenmarktgesetz um drei 
Jahre bis einschließlich 1995 verlängert worden. 

4. Maßnahmen zur Altersvorsorge/ 
Besteuerung von Pensionen und Renten 

327. Die steuerliche Berücksichtigung von Vorsor-
geaufwendungen ist im Zinsabschlagsgesetz durch 
Anhebung des Grundhöchstbetrags für Vorsorgeauf-
wendungen von Arbeitnehmern und Selbständigen 
von 2 340/4 680 DM (Alleinstehende /Verheiratete) 
auf 2 610/5 220 DM mit entsprechender Erhöhung 
des hälftigen Höchstbetrags und des Sonderausga-
benvorwegabzugs von 4 000/8 000 DM auf 6 000/ 
12 000 DM ab 1993 verbessert worden. 

Durch die Anhebung der Sonderausgaben-Höchst-
beträge hat sich auch die Vorsorgepauschale erhöht. 
Durch die Vorsorgepauschale werden die typischen 
Vorsorgeaufwendungen bei Arbeitnehmern im 
Lohnsteuerabzugsverfahren tabellarisch berücksich-
tigt. 

Ferner ist der Versorgungs-Freibetrag mit Wirkung 
vom 1. Januar 1993 von 4 800 DM auf 6 000 DM ange-
hoben worden. Dadurch wird die steuerliche Bela-
stung von Versorgungsbezügen gemildert, die z. B. 
ehemalige Arbeitnehmer als Beamten- oder Be-
triebspension beziehen. 

328. Im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung des 
Föderalen Konsolidierungsprogramms sind die Er-
tragsanteile für die Besteuerung von auf Lebenszeit 
zu zahlenden Leibrenten wie insbesondere der Al-
tersrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
neu festgesetzt worden. Dies war aufgrund der wei-
ter gestiegenen Lebenserwartung notwendig. Ent-
sprechende Anpassungen hat es auch in der Vergan-
genheit gegeben. Der Berechnung der ab dem 
Veranlagungszeitraum 1994 anzuwendenden neuen 
Ertragsanteilssätze liegt erstmals eine einheitliche  

deutsche Sterbetafel zugrunde, die die Verhältnisse 
in den alten und neuen Ländern berücksichtigt. 

Die — um bis zu 3 Prozentpunkte — erhöhten Er-
tragsanteile bleiben in Fällen, in denen nur Einkünfte 
aus einen als lebenslängliche Leibrente zu behan-
delnden Sozialversicherungsrente vorliegen, in der 
Regel ohne steuerliche Auswirkung. Eine solche 
Auswirkung ergibt sich jedoch häufig, wenn neben 
der Sozialversicherungsrente bei dem Rentenbezie-
her oder seinem mit ihm zusammenveranlagten Ehe-
gatten noch weitere Einkünfte vorliegen. 

In der Besteuerung von — als abgekürzte Leibrenten 
zu behandelnden — Renten wegen Berufs- oder Er-
werbsunfähigkeit ergeben sich durch die Berück-
sichtigung der gestiegenen mittleren Lebenserwar-
tung grundsätzlich keine Änderungen. 

Die Erhöhung der Ertragsanteile hat nur dann eine 
Erhöhung der zu zahlenden Einkommensteuer zur 
Folge, wenn es sich um höhere Renten handelt oder 
neben einer Rente weitere Einkünfte bezogen wer-
den. 

329. Wegen der besonderen Situation der Bürger in 
den neuen Ländern ist im Kultur- und Stiftungsförde-
rungsgesetz für bestimmte Neuverträge von Lebens-
versicherungen mit Wirkung vom 1. Januar 1991 eine 
nach dem Lebensalter gestaffelte Mindestlaufzeit 
von kürzestens 6 Jahren zugelassen. Damit wird auch 
älteren Bürgern in Ostdeutschland der Aufbau einer 
privaten Altersversorgung erleichtert. 

330. Bei der Veranlagung zur Vermögensteuer wur-
de bisher ein Freibetrag von 10 000 DM gewährt, 
wenn der Steuerpflichtige das 60. Lebensjahr vollen-
det hat oder voraussichtlich für mindestens 3 Jahre 
behindert im Sinne des Schwerbehindertengesetzes 
mit einem Grad der Behinderung von mehr als 90 ist 
und sein Gesamtvermögen nicht mehr als 
150 000 DM beträgt. Der Freibetrag erhöhte sich auf 
50 000 DM, wenn der Steuerpflichtige das 65. Le-
bensjahr vollendet hat oder voraussichtlich für min-
destens 3 Jahre behindert mit einem Grad der Behin-
derung von mehr als 90 ist, sein Gesamtvermögen 
nicht mehr als 150 000 DM beträgt und seine steuer-
freien Ansprüche nach § 111 Nr. 4 bis 6 und 9 Bewer-
tungsgesetz insgesamt jährlich 4 800 DM nicht über-
steigen. 

Durch das Zinsabschlaggesetz ist mit Wirkung vom 1. 
Januar 1993 der Freibetrag wegen Alters oder Behin-
derung vereinheitlicht worden. Nunmehr wird ein 
Freibetrag von 50 000 DM allen Steuerpflichtigen ge-
währt, die das 60. Lebensjahr vollendet haben oder 
voraussichtlich für mindestens 3 Jahre behindert mit 
einem Grad der Behinderung von 100 sind. Die bishe-
rigen einschränkenden Voraussetzungen (Höhe des 
Vermögens, Berücksichtigung bestimmter Rentenan-
sprüche) sind ab 1. Januar 1993 weggefallen. 

Bisher wurden bei Steuerpflichtigen, die das 60. Le-
bensjahr vollendet haben oder für mindestens 3 Jah-
re behindert mit einem Grad der Behinderung von 
mehr als 90 sind, Rentenansprüche oder Ansprüche 
auf wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen nur 
erfaßt, soweit ihr Jahreswert 4 800 DM übersteigt. 
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Mit Wirkung vom 1. Januar 1993 an wird der Jahres-
wert von 4 800 DM durch einen Kapitalwert von 
100 000 DM ersetzt, der von den kapitalisierten Ren-
tenansprüchen abgezogen wird. Im Ergebnis bedeu-
tet die Neuregelung eine Verdoppelung des bisheri-
gen Jahreswerts von 4 800 DM. 

5. Weitere sozialpolitische Maßnahmen auf 
dem Gebiet des Steuerrechts 

331. Durch das Standortsicherungsgesetz sollen Ar-
beitnehmer, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
Arbeitsstätte fahren, künftig Arbeitgeberzuschüsse 
zu den Fahrtaufwendungen steuerfrei erhalten kön-
nen. Hierdurch sollen Arbeitnehmer verstärkt zur Be-
nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ver-
anlaßt werden. 

Das Strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz vom 29. 
Oktober 1992 ist mit Wirkung vom 4. November 1992 
an die Stelle des bisherigen Rehabilitierungsgesetzes 
getreten. Durch das Standortsicherungsgesetz sollen 
Ansprüche nach diesem Gesetz bei der Vermögen-
steuer nicht zum sonstigen Vermögen gehören sowie 
von der Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer be-
freit werden. 

Ferner sollen Ansprüche auf Entschädigungsleistun-
gen nach dem Gesetz über Entschädigungen für Op-
fer des Nationalsozialismus vom 22. April 1992 in den 
neuen Ländern bei der Vermögensteuer nicht zum 
sonstigen Vermögen gehören. Derartige Ansprüche 
sollen auch von der Erbschaftsteuer und Schen-
kungsteuer befreit werden. 

6. Solidarische Bewältigung der Lasten aus 
der Wiedervereinigung Deutschlands 

Solidaritätszuschlag 1991/1992 

332. Wegen der Ende 1990/Anfang 1991 aufgetrete-
nen Veränderungen der Weltlage sowie zusätzlicher 
früher nicht vorhersehbarer Aufgaben in den neuen 
Ländern ist ein Solidaritätszuschlag für die Zeit vom 
1. Juli 1991 bis 30. Juni 1992 erhoben worden. Er be-
trug 7,5 % der in diesem Zeitraum zu leistenden Vor-
auszahlungen der Lohnsteuer und der Kapitaler-
tragsteuer. Bei der Veranlagung zur Einkommen-
oder Körperschaftsteuer bzw. beim Lohnsteuerjah-
resausgleich bewirkte das do rt  herrschende Jahres-
steuerprinzip, daß das Einkommen des gesamten 
Jahres erfaßt wurde. Bei Veranlagung und Lohnsteu-

erjahresausgleich wurde der Solidaritätszuschlag 
deshalb nur mit 3,75 % erhoben. 

Gesetz zur Umsetzung des Föderalen 
Konsolidierungsprogramms 

333. Durch die Maßnahmen des Gesetzes zur Um-
setzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms 
wurde die notwendige Anpassung von Staat und 
Wirtschaft an die veränderten Bedingungen und Auf-
gaben nach Herstellung der Einheit vollzogen. 

Neben Maßnahmen auf anderen Rechtsgebieten 
wurden aus Gründen der finanziellen Ausgewogen-
heit ein weiterer Abbau von Steuervergünstigungen 
sowie maßvolle Steuererhöhungen ab 1995 bei der 
Vermögensteuer auf Privatvermögen und bei der 
Versicherungsteuer in Höhe von rd. 6,7 Mrd. DM vor-
genommen. 

Darüber hinaus ist ein solidarisches Opfer aller Be-
völkerungsgruppen zur Finanzierung der Vollen-
dung der Einheit Deutschlands unausweichlich. Des-
halb wird ab 1. Januar 1995 ein — mittelfristig zu 
überprüfender — Solidaritätszuschlag zur Lohn-, 
Einkommen- und Körperschaftsteuer in Höhe von 
7,5 % von allen Steuerpflichtigen erhoben. Grund-
sätzlich belastet dieser Zuschlag alle Steuerpflichti-
gen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit. Durch 
die stufenweise Erhöhung des steuerlichen Existenz-
minimums bei der Bemessungsgrundlage der Ein-
kommensteuer in den Jahren 1993, 1994 und 1995 
sowie durch Einführung einer sog. Nullzone mit 
Gleitregelung im Solidaritätszuschlagsgesetz (Nicht-
erhebung des Zuschlags bis zu einer bestimmten Hö-
he der tariflichen Einkommensteuer) wird der Zu-
schlag allerdings sozialverträglich abgefedert. 

Bei Ehegatten wird der Solidaritätszuschlag erst er-
hoben, wenn die Bemessungsgrundlage den Betrag 
von 2 664 DM, bei anderen steuerpflichtigen Perso-
nen den Betrag von 1 332 DM übersteigt. Diese Beträ-
ge entsprechen einer „Nullzone" von rund 200 DM 
bzw. 100 DM beim Solidaritätszuschlag. Nach der 
Gleitregelung wird der volle Solidaritätszuschlag in 
Höhe von 7,5 % der Bemessungsgrundlage zudem 
erst erhoben, wenn er bei zusammenveranlagten 
Ehegatten und diesen gleichgestellten Personen hö-
her ist als 20 % des 2 664 DM, bei anderen Personen 
höher als 20 % des 1 332 DM übersteigenden Teils 
der Bemessungsgrundlage. 
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XII. Europäische und internationale sozialpolitische Zusammenarbeit 

334. Die europäische und inte rnationale Sozialpoli-
tik ist im Berichtszeitraum seit 1990 durch zwei Er-
eignisse fundamental geprägt worden: 

Mit der deutschen Vereinigung und dem Zusam-
menbruch der kommunistischen Systeme in Mit-
tel- und Osteuropa sind der Bundesrepublik 
Deutschland neue Chancen, aber auch neue Ver-
antwortungen zugewachsen. 

Die neuen Länder wurden mit ihrem Beitritt zur 
Bundesrepublik Deutschland Teil der Europäi-
schen Gemeinschaft. Im Rahmen der Zielsetzung 
der europäischen Verträge, den wi rtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt der Gemeinschaft 
durch Verringerung des regionalen Wirtschafts-
gefälles zu fördern, kamen den neuen Ländern 
besondere Mittel aus den EG-Strukturfonds zugu-
te. Damit leistete die Gemeinschaft ihren solidari-
schen Beitrag zur Intensivierung des Transforma-
tionsprozesses sowie zur arbeitsmarktpolitischen 
Flankierung der Strukturanpassung im Beitritts-
gebiet. Ab 1994 werden die neuen Länder und 
Ostberlin die gleichen bevorzugten Förderbedin-
gungen erhalten wie die strukturschwächeren 
Mitgliedstaaten. Für diese Gleichbehandlung 
hatte sich die Bundesregierung auf dem Europäi-
schen Rat in Edinburgh nachhaltig eingesetzt. 

Der Europäische Rat von Edinburgh hat in seinen 
Schlußfolgerungen festgehalten, daß die neuen 
Länder formal als sogenanntes Ziel 1 Gebiet — 
Regionen mit Entwicklungsrückstand (Bruttoin-
landsprodukt pro Kopf kleiner als 75 % des EG-
Durchschnitts), die besonders günstige Förder-
konditionen erhalten — anerkannt werden sollen. 
Für die Zukunft werden daher, bei Anwendung 
einheitlicher Vergabekriterien innerhalb der Uni-
on, erheblich mehr Fördermittel zur Verfügung 
stehen. 

In den Jahren 1994 — 1999 wird die Europäische 
Union die wirtschaftliche Entwicklung in den 
neuen Ländern mit insgesamt rd. 27 Mrd. DM un-
terstützen. 

— Der Vertrag von Maast richt hat ein neues Funda-
ment für die soziale Dimension Europas geschaf-
fen. In Weiterentwicklung der Einheitlichen Euro-
päischen Akte (1987) und unter Vertiefung und 
Ergänzung der EG-Sozialcharta (1988) ist mit dem 
Sozialabkommen des Maastrichter Vertrages der 
Einstieg in die Europäische Sozialunion erreicht 
worden. 

Die Bundesregierung ist sich aber auch ihrer ge-
wachsenen Verantwortung für einen Erfolg der wirt-
schaftlichen und sozialen Reformen in den neuen De-
mokratien Mittel- und Osteuropas einschließlich der 
GUS-Staaten bewußt. Sie leistet vor allem im Rah-

men bilateraler sozialpolitischer Zusammenarbeit 
wesentliche Aufbauhilfe. 

An einer raschen Verbesserung der wi rtschaftlichen 
und sozialen Situation in Mittel- und Osteuropa, an 
dem Aufbau effizienter marktwirtschaftlicher Ord-
nungen haben die Mitgliedstaaten der Union ein ele-
mentares Interesse. Ein Scheitern würde zu unkalku-
lierbaren Armutswanderungen mit der Gefahr einer 
Destabilisierung der europäischen Wirtschafts- und 
Sozialsysteme führen. Die Bundesregierung wird 
deshalb weiter alle Möglichkeiten in der Europäi-
schen Union, dem EWR und in multinationalen Orga-
nisationen nutzen, um eine verstärkte koordinierte 
Unterstützung der Reformkräfte in Mittel- und Ost-
europa herbeizuführen. 

1. Europäische Union 

Der Vertrag von Maastricht — Einstieg in die 
Soziale Union 

335. Der Europäische Rat von Maast richt hat auf sei-
ner Tagung am 9./10. Dezember 1991 ein neues Fun-
dament für die Soziale Dimension Europas geschaf-
fen. Entsprechend der von der Bundesregierung in 
der Regierungskonferenz zur Politischen Union ver-
tretenen Auffassung wurden die Vertiefung und Er-
gänzung der Gemeinschaftscharta und damit der 
Einstieg in die Soziale Union erreicht. Der Europäi-
sche Rat hat im einzelnen zur Sozialpolitik beschlos-
sen: 

Die derzeitigen Sozialbestimmungen des EG-Ver-
trages sind gemeinschaftlicher Besitzstand und 
gelten daher für alle Mitgliedstaaten unverände rt 

 weiter. 

Die Union kann daher im Arbeitsschutz wie bisher 
mit qualifizierter Mehrheit (54 von 76 gewichteten 
Stimmen) auf der Rechtsgrundlage von A rt . 118 a 
tätig werden. In sonstigen Bereichen der Sozial-
politik bleibt es grundsätzlich beim Prinzip der 
Einstimmigkeit von Entscheidungen. 

Die bisher erreichte Harmonisierung im techni-
schen Arbeitsschutz kann damit auch in Zukunft 
weitergeführt  werden. Ferner werden auch künf-
tig — wie bisher — Fortentwicklungen im indivi-
duellen Arbeitsrecht und im sozialen Arbeits-
schutz möglich sein. 

— Die Zwölf sind weiter in einem „Protokoll über die 
Sozialpolitik", das Bestandteil des Vertrages ist, 
übereingekommen, daß die Mitgliedstaaten — 
mit Ausnahme Großbritanniens — die Organe, 
Verfahren und Mechanismen der Gemeinschaft in 
Anspruch nehmen können, um die erforderlichen 
Rechtsakte und Beschlüsse zur Umsetzung eines 
Abkommens untereinander anzunehmen und an- 
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zuwenden. 

Das dem Protokoll beigefügte „Abkommen über 
die Sozialpolitik" bestimmt außerdem, daß im So-
zialbereich folgende Bestimmungen Anwendung 
finden sollen: 

• Mehrheitsentscheidungen (44 von 66 Stimmen) 
werden zusätzlich auch möglich zur Regelung 
der Arbeitsbedingungen, bei der Unterrichtung 
und Anhörung der Arbeitnehmer, der Chancen-
gleichheit von Männern und Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt und der Gleichbehandlung am 
Arbeitsplatz sowie bei der beruflichen Einglie-
derung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenz-
ten Personen. Einstimmigkeit gilt hingegen 
weiterhin in hochsensiblen Bereichen wie der 
Sozialen Sicherheit, beim Kündigungsschutz, 
bei der kollektiven Wahrnehmung der Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberinteressen und der 
Mitbestimmung sowie bei der Finanzierung der 
Arbeitsförderung. Für verschiedene Gebiete 
(Arbeitsentgelt, Koalitions- und Arbeitskampf-
recht) finden die Bestimmungen des Abkom-
mens keine Anwendung. 

• Die Neuregelung des sozialen Dialogs stärkt die 
Rolle der Sozialpartner beträchtlich und gibt ih-
nen die Möglichkeit, an der sozialen Gestaltung 
Europas mitzuwirken: Die Kommission konsul-
tiert die Sozialpartner vor der Vorlage von Vor-
schlägen. Außerdem tritt die europäische 
Rechtsetzung zunächst zurück, wenn die So-
zialpartner selbst zu vertraglichen Regelungen 
kommen wollen. 

• Durch eine Ergänzung der Regelung über die 
Gleichheit des Entgelts für Männer und Frauen 
sollen Maßnahmen zur Herstellung der mate-
riellen Gleichbehandlung von Mann und Frau 
ermöglicht werden, wenn Mitgliedsstaaten 
Nachteile der Frauen, die sich aus ihrer Doppel-
belastung durch Haushalt /Kindererziehung 
und Beruf ergeben können, ausgleichen wollen. 

• Maastricht hat auch die deutsche Position be-
stätigt: Ein Sockel von gemeinschaftsweit ver-
bindlichen Mindeststandards ist Ziel einer euro-
päischen Sozialpolitik. Sie überfordern nicht die 
schwächeren Mitgliedstaaten, erlauben aber je-
dem, sein Leistungsniveau beizubehalten oder 
entsprechend seiner Wirtschaftskraft fortzuent-
wickeln. Sie widerlegen die Schlagworte von 
Sozialabbau und Sozialdumping in der Gemein-
schaft. 

Die auf der Grundlage des Protokolls und des Ab-
kommens verabschiedeten Richtlinien haben die 
gleiche Wirkung wie Gemeinschaftsrecht. Zwar hät-
te die Bundesregierung — wie auch der Bundestag in 
der Ratifikationsdebatte zum Vertrag über die Euro-
päische Union im Dezember 1992 betont hat — ge-
wünscht, daß die neuen Sozialregelungen im Ab-
kommen der Elf auch für Großbritannien anwendbar 
würden. Ziel der Bundesregierung ist es unter den 
gegebenen Umständen aber, Sozialpolitik so weit 
wie möglich auf der Grundlage des bestehenden Ver-
trages — also unter Einschluß Großbritanniens — zu 
gestalten, gleichzeitig jedoch die erweiterten Zustän-
digkeiten nach dem Abkommen der Elf voll zu nut- 

zen, wenn auf der Grundlage des bestehenden Ver-
trages notwendige Maßnahmen nicht möglich sind. 
Die Bundesregierung geht im übrigen davon aus, daß 
die wachsende soziale Einheit Europas eine Sogwir-
kung entfalten wird, der sich auch Großbritannien 
auf die Dauer nicht entziehen kann. 

336. Der Prozeß der europäischen Integration befin-
det sich nach den Referenden in Dänemark und 
Frankreich über die Beschlüsse von Maastricht in 
einer Phase, die dem Subsidiaritätsprinzip, das gera-
de für die Sozialpolitik wichtig und in dem Vertrag 
über die Europäische Union und im Grundgesetz 
ausdrücklich verankert ist, mit dem Ziel zu mehr Bür-
gernähe Geltung verschafft. Daher hat der Europäi-
sche Rat in Edinburgh in seiner Erklärung vom 
12. Dezember 1992 beschlossen, daß die Mitglied-
staaten im Bereich der Arbeitsbedingungen und der 
Sozialpolitik strengere Schutzvorschriften beibehal-
ten oder treffen können. Außerdem soll jedem Mit-
gliedstaat auch weiterhin erlaubt sein, seine eigene 
Politik des sozialen Lastenausgleichs zu verfolgen 
und Sozialleistungen beizubehalten oder zu verbes-
sern. Subsidiarität in der Sozialpolitik heißt für die 
deutsche Sozialpolitik Erhalt des hohen sozialen 
Standards und der nationalen Gestaltungsfreiheit so-
wie ergänzendes Tätigwerden auf europäischer Ebe-
ne, um schrittweise das Schutzniveau innerhalb der 
nationalen Systeme zu verbessern. 

337. Die Stärkung der Sozialpartner auf Gemein-
schaftsebene gehört zu den zukunftsweisenden Er-
gebnissen von Maastricht. Der Erfolg des sozialen 
Dialogs steht und fällt mit der Repräsentativität und 
Organisationsstärke der Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervereinigungen auf europäischer Ebene. Von 
einer ausgewogenen Teilnehmerstruktur hängen 
entscheidend die Qualität der Konsultationen, die 
Legitimität von Vereinbarungen auf Gemeinschafts-
ebene und ihre Akzeptanz bei den betroffenen Bür-
gern ab. Die Bundesregierung hält deshalb die Ein-
beziehung aller relevanten Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberorganisationen in das System der sozia-
len Partnerschaft, insbesondere in das Konsultations-
verfahren, für unverzichtbar. Sie setzt sich für eine 
Öffnung des sozialen Dialogs ein, um den sozialpoli-
tischen Sachverstand in seiner ganzen Breite für die 
Entwicklung der sozialen Dimension zu nutzen. 

Umsetzung des sozialpolitischen 
Aktionsprogramms und die Rechtsetzung der 
Gemeinschaft 

338. Zur Gestaltung der sozialen Dimension des 
Binnenmarktes, der am 1. Januar 1993 Wirklichkeit 
geworden ist, haben elf Mitgliedstaaten bereits im 
Jahre 1989 eine „Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte der Arbeitnehmer" angenommen. 
Noch im selben Jahr stellte die Kommission ihr so-
zialpolitisches Aktionsprogramm vor, das die „Sozial-
charta" in Gemeinschaftsrecht umsetzen soll. Die 
Kommission hat seitdem zu den meisten Initiativen, 
die in diesem Aktionsprogramm zur Anwendung der 
Gemeinschaftscharta vorgesehen sind, Vorschläge 
vorgelegt. Von den 32 Maßnahmen, die dem Rat bis-
lang zur Beschlußfassung vorgelegt wurden, sind 23, 
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davon eine Verordnung und 12 Richtlinien, verab-
schiedet worden. Zusätzlich zum Aktionsprogramm 
hat der Rat im übrigen 17 weitere Maßnahmen be-
schlossen, davon sieben Verordnungen und eine 
Richtlinie. 

339. Die Arbeit der Bundesregierung im Rat folgte 
konsequent dem Grundsatz, daß durch Richtlinien 
überall dort, wo dies sachlich möglich ist, ein gemein-
schaftsweiter Sockel konkreter, einklagbarer Ar-
beitnehmerrechte, durch die auch die struktur-
schwächeren Mitgliedstaaten nicht überfordert sind, 
geschaffen werden muß. Sie müssen als Mindest-
standards festgelegt werden, die von allen Mitglied-
staaten erfüllt werden können und gleichzeitig ein 
ausreichendes Schutzniveau für die Arbeitnehmer 
gewährleisten. Für alle Mitgliedstaaten muß es einen 
Freiraum für weitergehende einzelstaatliche Rege-
lungen geben. Ein Beispiel für die Richtigkeit dieser 
Strategie ist die vom Rat im Oktober 1992 verabschie-
dete Mutterschutzrichtlinie. Damit konnte das Ziel 
verwirklicht werden, arbeitsschutzrechtliche Min-
deststandards für alle Frauen während der Schwan-
gerschaft, der Wöchnerinnenzeit und der Stillzeit zu 
garantieren. 

Gleichzeitig wurde angestrebt, daß die europäische 
Gesetzgebung nicht zu detailliert wird, hinreichend 
flexibel ist und Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Mitgliedstaaten offen läßt. 

Inhaltlich orientierte sich die deutsche Verhand-
lungsposition an folgenden Grundlinien: 

— Wirtschaftliche und soziale Aspekte des Binnen-
marktprozesses sind gleichgewichtig und in aus-
gewogener Weise zu entwickeln. 

— Der Binnenmarkt darf nicht zum Abbau bestehen-
der Sozialstandards führen. 

— Die Territorialität der sozialen Sicherungssysteme 
ist zu erhalten. Sozialleistungsansprüche beruhen 
auf nationalen Gesetzen und sind zugeschnitten 
auf die Lebensverhältnisse in einem bestimmten 
Territorium. Sie berücksichtigen in der Regel kei-
ne Tatbestände, die auf anderen Staatsgebieten 
eingetreten sind, noch lassen sie einen weiterge-
henden Export  von Sozialleistungen zu. Durch-
brechungen des Territorialitätsgrundsatzes müs-
sen klar abgegrenzt und in jedem Einzelfall 
separat entschieden werden. 

— Konzentration auf das Machbare ist unumgäng-
lich. Europäische Sozialpolitik kann nur erfolg-
reich sein, wenn sie sich auf das konzentriert, was 
in Europa konsensfähig ist. 

— Harmonisierung ist kein Selbstzweck. Weite Be-
reiche der Sozialpolitik, insbesondere die großen 
Systeme der sozialen Sicherung, eignen sich nicht 
zur Harmonisierung. Sie sind für die Menschen 
von existentieller Bedeutung, und entsprechend 
groß ist deren Vertrauen in die Beständigkeit die-
ser Systeme. 

— Die Solidarität der „reicheren" Mitgliedstaaten 
mit den „strukturschwächeren" ist unerläßlich. 
Die Gemeinschaft kann auf Dauer nur bestehen, 
wenn das Wohlstandsgefälle zwischen den Regio-

nen verringert und ihr wi rtschaftlicher und sozia-
ler Zusammenhalt gestärkt wird. 

— Besondere Bedeutung kommt dem sozialen Dia-
log der Sozialpartner zu. 

340. Einige Felder der Sozialpolitik eignen sich 
nicht für eine Harmonisierung. Das gilt besonders für 
die nationalen Systeme der Sozialversicherung. Sie 
unterscheiden sich in ihren Anspruchsvoraussetzun-
gen, in den Leistungen und in vielen anderen Details 
so sehr voneinander, daß an eine Angleichung auch 
in ferner Zukunft nicht zu denken ist. Gemeinschaft-
liche Regelungen beschränken sich daher im wesent-
lichen darauf, daß eine Erwerbstätigkeit in einem an-
deren Mitgliedstaat für die Wanderarbeitnehmer zu 
keinen Nachteilen in ihrer sozialen Sicherheit — we-
der in ihrem Heimatstaat, noch in dem Aufnahme-
staat -- führen darf. Hier, im Bereich der Koordinie-
rung der Sozialversicherungssysteme, der von 
besonderer Bedeutung für Wanderarbeitnehmer, 
aber auch für Auslandstouristen ist, konnten weitere 
Fortschritte erzielt werden. Hinzuweisen ist zum 
einen auf eine am 1. Juni 1992 in Kraft getretene 
Verordnung, die insbesondere das Zusammentreffen 
von Renten und sonstigen Leistungen aus verschie-
denen Mitgliedstaaten regelt; hierdurch werden un-
gerechtfertigte Benachteiligungen bzw. Besserstel-
lungen von Wanderarbeitnehmern vermieden. Zum 
anderen ist auf eine zum selben Zeitpunkt in Kraft 
getretene Verordnung hinzuweisen, die festlegt, daß 
Leistungen, die sozialhilfeähnlichen Charakter ha-
ben, nicht zu exportieren sind. Hierdurch wurden die 
Auswirkungen der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs korrigiert, die die Mitgliedstaaten 
in immer größerem Umfang zum Expo rt  derartiger 
Leistungen verpflichtet hatten. 

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
(EuGH) 

341. Der Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften spielt bei der Entwicklung des Europäi-
schen Sozialrechts seit langem eine bedeutende Rol-
le. Nach Artikel 164 EG-Vertrag sichert er die 
Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwen-
dung dieses Vertrages. Gerade in Phasen politischer 
Stagnation hat der EuGH nicht nur als „Hüter der 
Verträge", sondern oftmals auch als „Motor der Ge-
meinschaft" gewirkt und der europäischen Integra-
tion durch seine Rechtsprechung wichtige Impulse 
gegeben. 

In einer Reihe neuerer Urteile in Vorabentschei-
dungsverfahren gemäß Art . 177 EG-Vertrag (Vorla-
gen nationaler Gerichte) hat der EuGH seine bisheri-
ge Rechtsprechung konsequent — mit zum Teil 
erheblichen Auswirkungen auf das deutsche Sozial-
recht — fortgesetzt. Auch dem EuGH steht die Mög-
lichkeit der Rechtsfortbildung grundsätzlich offen. Er 
muß aber wie alle Gerichte die Grenzen der Rechts-
fortbildung beachten, damit es nicht zu einer ver-
deckten Ersatzgesetzgebung kommt. Angesichts des 
Unbehagens vieler Bürger über die Regelungsdichte 
im Gemeinschaftsrecht ist die Akzeptanz der Recht-
sprechung des höchsten europäischen Gerichts von 
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großer Bedeutung. Die Bundesregierung hat in ver-
schiedenen Verfahren vor dem EuGH von ihrem 
Recht auf Stellungnahme Gebrauch gemacht und auf 
mögliche Auswirkungen der Rechtsprechung hinge-
wiesen. 

Die Bundesregierung wird die Rechtsprechung des 
EuGH und dessen Rechtsprechungstendenzen wei-
terhin sorgfältig analysieren und 

— soweit sich problematische Auswirkungen ab-
zeichnen — diese in ihren Stellungnahmen vor 
dem EuGH im Rahmen anhängiger Verfahren 
aufzeigen. Die Diskussion über die Rechtspre-
chung des EuGH und bestimmte EG-Regelungen 
wird zunehmend auch in der Europäischen Union 
aufgegriffen. Die Bundesregierung wird im Rah-
men ihrer Mitwirkung an Beschlüssen des Rates 
auf eine möglichst eindeutige Fassung der EG-
Rechtsakte hinwirken, damit es nicht zu einer 
Auslegung kommt, die den beim Zustandekom-
men der Rechtsakte zugrundegelegten politi-
schen Entscheidungen widerspricht. Soweit die 
Rechtsprechung zu Ergebnissen führt, die bei der 
Abfassung der EG-Rechtsakte nicht beabsichtigt 
waren und inhaltlich problematisch sind, wird 
sich die Bundesregierung für eine Anderung sol-
cher Rechtsakte einsetzen. 

2. Vereinte Nationen (VN) 

342. Die 47. Generalversammlung der Vereinten 
Nationen hat im Dezember 1992 beschlossen, im Jah-
re 1995 einen „Weltgipfel für soziale Entwicklung" 
einzuberufen. An diesem „Weltgipfel", der in Kopen-
hagen/Dänemark stattfinden wird, sollen die Staats-
und Regierungschefs aller Mitgliedstaaten teilneh-
men und sich mit folgenden drei Kernthemen befas-
sen: 

— Die Steigerung der sozialen Integration, insbeson-
dere in bezug auf die benachteiligten Gruppen 
und Randgruppen, 

— die Linderung und Rückführung von Armut, 

— die Förderung von produktiver Beschäftigung. 

Mit dieser Themenstellung soll der geplante Weltso-
zialgipfel Antworten auf die sozialen Fragestellun-
gen in der Welt geben und das Verständnis und die 
Bereitschaft zur friedlichen Lösung der sozialen Kon-
flikte im Wege der Pa rtnerschaft fördern. Die Bun-
desregierung beteiligt sich aktiv an der inhaltlichen 
Vorbereitung und den gemeinsamen Anstrengungen 
der Staatengemeinschaft zur Bewältigung der drän-
gendsten Probleme im sozialen Bereich. Dabei soll in 
der Vorbereitung und bei der Lösung inhaltlicher 
Fragen des Weltsozialgipfels auf Erfahrungen beste-
hender UN-Institutionen, insbesondere der IAO, 
nicht verzichtet werden. 

3. Internationale Arbeitsorganisation (IAO) 

343. Die 1919 gegründete Internationale Arbeitsor-
ganisation ist als Sonderorganisation der Vereinten 

Nationen weltweit für Arbeits- und Sozialpolitik zu-
ständig. Zu ihren wesentlichen Aufgaben gehören 
die Normensetzung, die Überwachung der Einhal-
tung der IAO-Normen in den Mitgliedstaaten, die 
technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungs-
ländern sowie die Verbreitung von Informationen 
und Forschungsergebnissen. In den Gremien der 
IAO wirken Regierungs-, Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertreter der 168 Mitgliedstaaten, zu denen 
seit 1951 auch die Bundesrepublik Deutschland ge-
hört, gleichberechtigt mit. Die dreigliedrige Struktur 
der IAO und die Autonomie der drei Gruppen garan-
tieren Effektivität und Praxisnähe. 

Deutschland hat als drittgrößter Beitragszahler mit 
neun anderen wichtigen Industriestaaten einen fe-
sten Sitz im Verwaltungsrat, dem Exekutivorgan der 
IAO. Neben ihrem Beitragsanteil leistet die Bundes-
regierung Zahlungen für Aufgaben der technischen 
Hilfe. Sie möchte damit die Bemühungen der IAO 
unterstützen, den Ländern der dritten Welt eine 
schrittweise Angleichung an das Niveau der interna-
tionalen Arbeitsnormen zu ermöglichen und damit 
internationale soziale Ungleichgewichte abzubauen. 

Von dem umfangreichen Normenwerk der IAO hat 
Deutschland bisher 73 Übereinkommen, darunter die 
grundlegenden Menschenrechtsübereinkommen zur 
Vereinigungsfreiheit sowie zum Verbot der Diskrimi-
nierung und der Zwangsarbeit, ratifiziert. Da für eine 
Ratifizierung durch Deutschland bei einer Gesamt-
zahl von 174 Übereinkommen 57 Übereinkommen 
nicht in Betracht kommen, weil sie Kolonialgebiete 
betreffen oder überholt bzw. durch andere Überein-
kommen ersetzt sind, gehört Deutschland mit einer 
Ratifizierungsrate von zwei Dritteln zu den 15 Staa-
ten mit den meisten Ratifikationen. 

344. 1991 ist das Übereinkommen 160 über Arbeits-
statistiken ratifiziert worden. Es dient dem Ziel, ein 
den Bedürfnissen der modernen Arbeitsverwaltung 
entsprechendes integrie rtes System von Arbeitsstati-
stiken aufzubauen. Das Übereinkommen ersetzt das 
von der Bundesrepublik ratifizierte, inzwischen aber 
veraltete Übereinkommen 63 über Statistiken der 
Löhne und der Arbeitszeiten. 1992 erfolgte die Ratifi-
zierung von drei weiteren Übereinkommen. Es han-
delt sich um das Übereinkommen 148, betreffend den 
Schutz der Arbeitnehmer gegen Berufsgefahren in-
folge von Luftverunreinigung, Lärm und Vibrationen 
am Arbeitsplatz, das Übereinkommen 162 betreffend 
die Sicherheit bei der Verwendung von Asbest und 
das Übereinkommen 167 betreffend den Arbeits-
schutz im Bauwesen. Alle drei Übereinkommen 
liegen auf der Linie der von der Bundesregierung 
verfolgten Zielsetzung, einen möglichst umfassen-
den und vielfältigen Arbeitsschutz — der auch Infor-
mationen der Arbeitnehmer über gefahrbekämpfen-
de Maßnahmen am Arbeitsplatz enthält — in 
denjenigen Wirtschaftszweigen zu erreichen, in de-
nen Arbeitnehmer in besonderem Maße schädlichen 
Umwelteinwirkungen oder berufsspezifischen Si-
cherheitsgefahren ausgesetzt sind. 

Die Ratifizierung weiterer Übereinkommen ist einge-
leitet (Übereinkommen Nr. 161 über die betriebsärzt-
lichen Dienste und Nr. 164 über den Gesundheits-
schutz und die medizinische Betreuung der Seeleute) 
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oder wird geprüft (Übereinkommen Nr. 171 über die 
Nachtarbeit und Nr. 172 über die Arbeitsbedingun-
gen in Hotels, Gaststätten und ähnlichen Bet rieben). 

345. Die deutsche Wiedervereinigung hat dazu ge-
führt, daß mit dem Beitritt der ehemaligen DDR zur 
Bundesrepublik Deutschland die von der ehemaligen 
DDR eingegangenen Verpflichtungen aufgrund rati-
fizierter IAO-Übereinkommen nicht mehr fortbestan-
den. Dies ergibt sich aus dem Einigungsvertrag. Es 
handelt sich allerdings nur um 11 Übereinkommen, 
die lediglich von der ehemaligen DDR, nicht jedoch 
von der Bundesrepublik ratifiziert waren. Demge-
genüber gelten seit dem 3. Oktober 1990 auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR nunmehr 41 IAO-Über-
einkommen, die bis zu diesem Zeitpunkt nur von der 
Bundesrepublik Deutschland, nicht aber von der 
ehemaligen DDR ratifiziert waren. 

346. Der Zusammenbruch der sozialistischen und 
kommunistischen Systeme in den Staaten Mittel- und 
Osteuropas hat zu tiefgreifenden politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Veränderungen in diesen 
Staaten geführt. Hieraus haben sich auch neue Ar-
beitsschwerpunkte innerhalb der IAO ergeben. 

So leistet die IAO seit 1990 mit deutscher Hilfe (bis 
Ende 1993 wurden über 4 Mio. DM zur Verfügung 
gestellt) einen gewichtigen Beitrag zur sozialpoliti-
schen Flankierung des Reformprozesses. Durch diese 
finanzielle Unterstützung, der sich mittlerweile wei-
tere westliche Geberländer angeschlossen haben, 
wurde die IAO in die Lage versetzt, nicht nur wie 
bisher ihr Know how zur Arbeitsmarktanalyse und 
Unterbreitung von Lösungsvorschlägen einzubrin-
gen, sondern darüber hinaus auch die Arbeitsmärkte 
der Staaten Mittel- und Osteuropas durch konkrete 
Projekte zur Beschäftigungsförderung sowie zur 
Stärkung privater Arbeitgeber und ihrer Organi-
sationen zu unterstützen. Außerdem hat die IAO im 
Oktober 1992 in Budapest ein „multidisziplinäres 
Team" zur Beratung der Regierungen der Staaten 
Mittel- und Osteuropas und zur Hilfe bei der Durch-
führung der Projekte etabliert. 

347. Trotz dieser neuen Aufgaben in Mittel- und 
Osteuropa widmet sich die IAO nach wie vor intensiv 
den Problemen in der dritten Welt. Dies gilt zum 
einen für die von Experten der IAO in Zusammenar-
beit mit der Bundesregierung konzipierten und 
durchgeführten Projekte zur technischen Hilfe in den 
Entwicklungsländern. Zum anderen ist hier in beson-
derer Weise das von der IAO 1991 vorgelegte, umf as-
sende, auf mehrere Jahre angelegte Gesamtkonzept 
für die Durchführung des Programms zur Beseiti-
gung der Kinderarbeit (IPEC) hervorzuheben. Die 
Bundesregierung hat dieses Programm initiiert und 
finanziert es zunächst für 5 Jahre mit jährlich bis zu 
10 Mio. DM. 

Das von Deutschland mit Nachdruck geförderte Pro-
gramm zur Beseitigung der Kinderarbeit zeigt, daß 
die Bundesregierung — gerade auch seit der Wieder-
vereinigung — mit Erfolg die Rolle Deutschlands in 
der IAO verstärkt hat und einen maßgeblichen Anteil 
an der weltweiten Sicherung von grundlegenden 
Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit trägt. 

4. Europarat 

348. im Europarat sind heute 32 Staaten zusammen-
geschlossen. Das Ziel des Europarats, sich für eine 
größere europäische Einheit einzusetzen, die Prinzi-
pien der parlamentarischen Demokratie und der 
Menschenrechte zu verteidigen und die Lebensbe-
dingungen des einzelnen zu verbessern, hat ange-
sichts der jüngsten Entwicklungen in den Europäi-
schen Gemeinschaften und in Mittel-, Ost- und 
Südeuropa neue Aktualität gewonnen. 

Im Berichtszeitraum sind Ungarn, Polen, Bulgarien, 
Estland, Litauen, Tschechische Republik, die Slowa-
kische Republik und Rumänien als neue Mitglieder 
aufgenommen worden. 

Vor allem die Erfahrungen der Mitgliedstaaten bei 
der praktischen Umsetzung der in den grundlegen-
den Vertragswerken des Europarats — Menschen-
rechtskonvention, Sozialcharta — verankerten 
Rechte und die Behandlung dieser Erfahrungen in 
den verschiedenen Gremien der Organisation lassen 
den Europarat als geeignete Institution erscheinen, 
um den Staaten Mittel-, Ost- und Südeuropas den 
schwierigen Übergang zu einer parlamentarischen 
Demokratie zu erleichtern, die den Grundsätzen der 
Achtung der Menschenrechte und der sozial verant-
wortlichen Förderung der Leistungsfähigkeit und 
-bereitschaft des einzelnen verpflichtet ist. 

349. Aktuellen sozialpolitischen Problemen galten 

die Wiener Ministerkonferenz über Ost-West-
Wanderung im Januar 1991 und die Vierte Konfe-
renz der für Wanderungsfragen zuständigen Mi-
nister im September 1991 in Luxemburg (diese 
beiden Konferenzen befaßten sich mit den Grund-
sätzen der Wanderungspolitik, wie verbesserte 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Investition 
in den Herkunftsländern der Wanderarbeitneh-
mer, befristete Beschäftigungsmöglichkeiten in 
den  Zielländern der Wanderung in begrenzter 
Zahl unter Beibehaltung des Anwerbestops für 
ausländische Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staa-
ten,  engere internationale Zusammenarbeit zur 
Bekämpfung illegaler Zuwanderung, sowie mit 

Fragen der Integration der Zuwanderer im Auf-
nahmeland), 

—dlas Ministertreffen zum 30jährigen Bestehen der 
Europäischen Sozialcharta im Oktober 1991 in Tu-
rin, anläßlich dessen ein Änderungsprotokoll zur 
Europäischen Sozialcharta zur Zeichnung aufge-
legt wurde, das das Verfahren zur Überprüfung 

der von den Vertragsstaaten mit der Ratifikation 
übernommenen materiellen Verpflichtungen be-

trifft, 

ein Treffen der für die Eingliederung Behinderter 
zuständigen Minister im November 1991 in Pa ris, 
bei dem das Thema „Selbstständige Lebensfüh-
rung für behinderte Menschen" behandelt wurde, 

— die Fünfte Konferenz der für die soziale Sicherheit 
zuständigen Minister in Limerick im Mai 1992 
zum Thema „Politik der sozialen Sicherheit und 
Beschäftigung", 
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ein Expertentreffen im Juni 1993 in Berlin, das 
vom Europarat gemeinsam mit dem Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung veranstaltet 
wurde, zum Thema „Bekämpfung von Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit auf lokaler Ebene", 

— die Fünfte Konferenz der Europäischen Arbeits-
minister im Oktober 1993 in Malta, bei der die 
Themen „Beschäftigungslage in Europa", „Aus-
wirkungen der Bevölkerungsentwicklung in Eu-
ropa auf den Arbeitsmarkt" sowie „berufliche 
Eingliederung und Wiedereingliederung und ihre 
Auswirkungen auf den strukturellen Wandel, die 
Produktivität und das Wachstum" behandelt wur-
den, 

— die Fünfte Konferenz der für Wanderungsfragen 
zuständigen Minister der Staaten des Europarates 
im November 1993 in Athen mit den Themen 
„Mittel zur Eindämmung der Wanderungsströ-
me" und „Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Intoleranz". 

5. Organisation für wirtscha ft liche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

350. Beobachtung und Förderung von Beschäfti-
gung und Lebensstandard gehören zu den Aufgaben 
der OECD, eines in erster Linie wi rtschaftlich orien-
tierten Zusammenschlusses von 24 Staaten, darunter 
die weltweit größten Industriestaaten. Besondere Be-
achtung finden die jährlich erscheinenden Beschäfti-
gungsperspektiven (Employment Outlook) der 
OECD mit ihren Statistiken, Arbeitsmarktanalysen 
und kurz- und mittelfristigen Prognosen. 

Der OECD-Ausschuß für „Arbeit und Soziales" hat 
einen neuen arbeitsmarktpolitischen Rahmen über 
die Herausforderungen und Chancen in den 90er 
Jahren beschlossen, der im Mai 1990 vom Ministerrat 
gebilligt wurde. Eckpunkte dieser Politik sollen sein 

— die Stabilisierung des Arbeitskräfteangebots, 

— die Entwicklung beschäftigungspolitischer Aus-
bildungen und 

— eine bessere Koordinierung der Arbeitsmarktin-
strumente. 

Im März 1993 veranstaltete die OECD eine Konferenz 
über Wanderung und internationale Zusammenar-
beit in Madrid. Hier standen u. a. auch entwicklungs-
politische Aspekte zur Diskussion. 

6. Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 

351. An der Konferenz über Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa nehmen gegenwärtig 53 Staa-
ten teil. Im Rahmen des Teils der Konferenz, der sich 
mit der menschlichen Dimension der KSZE befaßt, 
werden auch soziale Probleme behandelt. 

Das erste Treffen der Konferenz über die menschli
-che Dimension fand im Mai/Juni 1989 in Paris statt. 

Es folgten Treffen im Juni 1990 in Kopenhagen und 
im September/Oktober 1991 in Moskau. 

352. Im Helsinki-Dokument „ Herausforderungen 
des Wandels" von 1992 wurde eine Reihe von Semi-
naren beschlossen, die sich mit den Problemen der 
Wanderungen und der Integration von Ausländern 
befassen. Das erste Seminar dieser Reihe fand im 
November 1992 zum Thema „Toleranz" in Warschau 
statt. Hier hatte die Bundesregierung Gelegenheit, 
die Integrationspolitik für die in der Bundesrepublik 
lebenden Ausländer vor einem breiten Publikum 
ausführlich darzulegen. Es folgte das Migrationsse-
minar in Warschau im April 1993, das die Themen 
„Verhinderung unfreiwilliger Wanderungsbewegun-
gen" , „Schutz von Flüchtlingen und Vertriebenen" 
und die „Zusammenarbeit internationaler Institutio-
nen zum Aufbau einzelstaatlicher Institutionen" be-
handelte. 

7. Sozialpolitische Beratung der Staaten 
Mittel- und Osteuropas 

353. Seit 1990 leistet das Bundesministerium für Ar-
beit und Sozialordnung Beratungshilfe im Bereich 
der Arbeits- und Sozialpolitik in den Staaten Mittel-
und Osteuropas. 

In der Zwischenzeit bestehen Vereinbarungen mit 
Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowaki-
schen Republik, Polen, Rumänien, Bulgarien, Alba-
nien, Slowenien, Russische Föderation, Ukraine, 
Weißrußland, Estland, Lettland und Litauen und Ka-
sachstan. 

Die sozialpolitische Zusammenarbeit beruht auf Re-
gierungsabkommen, Ressortabkommen oder Proto-
kollerklärungen, die zwischen dem Bundesministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung und den 
Arbeitsministerien der betreffenden Staaten abge-
schlossen wurden. Zwischen 1990 und 1993 wurden 
für die Beratung knapp 40 Mio. DM zur Verfügung 
gestellt. 

Schwerpunkte der sozialpolitischen Zusammenar-
beit sind die Bereiche: Arbeitsmarkt, Aufbau der Ar-
beitsverwaltung, Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Sozial-
partnerschaft, Soziale Sicherung und berufliche 
Rehabilitation. Verstärkt wird die Kooperation durch 
Ausstattungshilfen für Modellarbeitsämter, Rehabili-
tationszentren und Rentenberatungsstellen in den 
mittel- und osteuropäischen Staaten. 

Der Beratungstransfer erfolgt in erster Linie durch 
Expertisen, Seminare im Ausland, Seminare und Ho-
spitationen in Deutschland und durch Beratungsbe-
suche deutscher Experten. Die Beratungshilfen wer-
den vorrangig durch die Sozialversicherungsträger 
durchgeführt. 

1991 sammelten insgesamt 104 ausländische Delega-
tionen Erfahrungen in Deutschland. 1992 wurden 254 
Maßnahmen durchgeführt, d. h. Besuche ausländi-
scher Teilnehmer in Deutschland bzw. deutscher Ex-
perten im Ausland organisiert. In 1993 wurden eben-
falls rd. 200 Maßnahmen realisie rt . Dabei sind 
angesichts des unterschiedlichen Reformfortschritts 
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in den einzelnen Ländern Mittel- und Osteuropas im-
mer stärker länderspezifische, am konkreten Bedarf 
orientierte Beratungsangebote und Projekte gefragt. 

8. Sozialversicherungsabkommen 

354. Die wirtschaftliche Verflechtung besonders der 
hochentwickelten Industriestaaten und der damit 
verbundene Austausch von Arbeitskräften, die Aus-
länderbeschäftigung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, die große Zahl von Deutschen, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg ausgewandert sind und jetzt ins 
Rentenalter kommen, sowie der inte rnationale Tou-
rismus erfordern auf dem Gebiet der sozialen Siche-

rung den rechtlichen Ausbau der Beziehungen der 
Bundesrepublik Deutschland zu anderen Staaten. 
Diesem Ziel dienen Abkommen, die auf der Grundla-
ge der Gegenseitigkeit und der Gleichbehandlung 
der beiderseitigen Staatsangehörigen abgeschlossen 
werden. Dadurch wird deren sozialer Schutz auch im 
Fall eines Aufenthalts im jeweils anderen Vertrags-
staat sichergestellt. In den vergangenen Jahren sind 
mehrere zweiseitige Abkommen (u. a. mit Chile, Isra-
el, Kanada, Liechtenstein, Marokko, Polen, der 
Schweiz, der Türkei, Tunesien und den USA) abge-
schlossen worden. Abkommen mit weiteren Staaten 
und Änderungsabkommen zur Anpassung der Ver-
träge an die innerstaatliche sozialpolitsche Entwick-
lung sind in Vorbereitung (u. a. mit Australien, Japan, 
Kroatien und Slowenien). 
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Anhang 

Übersicht über Maßnahmen und Vorhaben 

L Sozialunion in Deutschland 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zu dem Vertrag 
vom 18. Mai 1990 über 
die Schaffung einer 
Währungs-, Wirtschafts- 
und Sozialunion zwi

-

schen der Bundesrepu

-

blik Deutschland und der 
Deutschen Demokrati

-

schen Republik (Staats- 
vertrag) 

Schaffung der recht-
lichen Grundlagen für 
die Einführung der  
D-Mark und der Sozialen 
Marktwirtschaft einschl. 
des dazugehörigen sozia

-

len Sicherungssystems in 
der DDR zum 1. Juli 
1990 

Gesetz vom 25. 
Juni 1990 
(BGBl. II 
S. 517) 

Erster Schritt zur Umstellung 
der Arbeits- und Sozialrechts

-

ordnung der DDR auf das west-
deutsche Rechts- und Institutio-
nensystem, Sicherstellung der 
Finanzierung der sozialen Si-
cherung durch Anschubfinan-
zierungen aus dem Bundeshaus-
halt (vgl. ausführlich: 
Sozialbericht 1990, Kapitel I, 
Seite 11 ff. sowie Mate rialien zur 
Deutschen Einheit und zum 
Aufbau in den neuen Bundeslän-
dern, BT Drucksache 12/6854) 

Gesetz zu dem Vertrag 
vom 31. August 1990 
zwischen der Bundes- 
republik Deutschland 
und der Deutschen 
Demokratischen Repu- 
blik über die Herstellung 
der Einheit Deutschlands 
— Einigungsvertragsge- 
setz 

Schaffung der recht- 
lichen Grundlagen für 
die Herstellung der 
staatlichen Einheit 
Deutschlands 

Gesetz vom 23. 
September 
1990 (BGB1. II 
S. 885) 

Übertragung des westdeutschen 
Rechts- und Institutionensy-
stems auf das Beitrittsgebiet mit 
Übergangs- und Sonderregelun-
gen (vgl. ausführlich: Materia

-

lien zur Deutschen Einheit und 
zum Aufbau in den neuen Bun

-

desländern, BT-Drucksache 
12/6854) 

Gesetz zur Umsetzung 
des Föderalen Konsoli

-

dierungsprogramms 

Neuordnung des bundes- 
staatlichen Finanzaus- 
gleichs zur Schaffung 
einer klaren, gesicherten 
Finanzausstattung der 
neuen Länder; Regelung 
der Bedienung der Alt-
schulden der ehemaligen 
DDR, zu deren Finanzie-

rung ein Solidaritätszu-
schlag zur Einkommen-
steuer ab 1995 einge-
führt wird; Wohnungs-
bauförderungsprogramm 
für die neuen Länder 

Gesetz vom 23. 
Juni 1993 
(BGBl. I S. 944) 

Ab 1995: 56 Mrd. DM Finanz-
ausstattung für die neuen Län-
der; Ausgabenkürzungen mit 
einem Gesamtvolumen von rd. 
10,5 Mrd. DM pro Jahr für alle 
Gebietskörperschaften; Abbau 
von Steuervergünstigungen in 
Höhe von rd. 7 Mrd. DM; Steu-
ermehreinnahmen aus Solidari-
tätszuschlag rd. 30 Mrd. DM 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Erstes und zweites Ge- Konsolidierung des Bun- Gesetze vom Entlastung des Bundeshaushalts 
setz zur Umsetzung des deshaushalts 21. Dezember in Höhe von rd. 20 Mrd. DM in 
Spar-, Konsolidierungs- 
und Wachstumspro

-

gramms: (1. SKWPG, 
2. SKWPG) Gesetz zur 

1993 
(1. SKWPG 
BGBl. I S. 2353; 
2. SKWPG 

1994 

Bekämpfung des Miß- 
brauchs und der Bereini

-

gung des Steuerrechts 

BGBl. I S. 2374; 
StMBG BGBl. I 
S. 2310) 

(StMBG) 

118 
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II. Arbeit und Beruf 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Förderung von Weiterbil- 
dungseinrichtungen in 
den neuen Ländern 

Aufbau eines Netzwerks 
von Weiterbildungsein- 
richtungen in den neuen 
Ländern, das der Quali-
tät der beruflichen Wei-
terbildung in den alten 
Ländern entspricht 

Richtlinien 
vom 7. Juni 
1990 (BAnz., 
S. 3037) und 
vom 12. April 
1991 (BAnz., 
S. 2725) 

Volumen: 435 Mio. DM; Schaf-
fung von mehr als 40 000 hoch

-

wertigen Weiterbildungsplätzen 

Verordnung über die 
Bestimmung des Musters 
und des Inhalts des So

-

zialversicherungsauswei

-

ses, seine Ausstattung 
mit einem Lichtbild und 
die Form der Eintragun- 
gen 

Festlegung der Beschaf-
fenheit des Sozialversi-
cherungsausweises 
Regelung des Verfahrens 
zur nachträglichen Aus-
stattung mit dem Licht- 
bild des Inhabers 

Verordnung 
vom 25. Juli 
1990 (BGBl. I 
S. 1706) 

Gewährleistung der Durchführ-
barkeit der Vorlage- und Mit

-

führungspflicht des Sozialversi-
cherungsausweises sowie der 
Identitätsfeststellung durch die 
Kontrollbehörden 

Gesetz zu dem Vertrag 
vom 31. August 1990 
zwischen der Bundesre

-

publik Deutschland und 
der Deutschen Demokra

-

tischen Republik über 
die Herstellung der Ein

-

heit Deutschlands — 
Einigungsvertragsgesetz 
— und der Vereinbarung 
vom 18. September 1990 

Geltung des Arbeitsför-
derungsgesetzes im Ge-
biet der ehemaligen DDR 

Einführung eines Alters- 
übergangsgeldes 
(§ 249 e AFG) 

Modifizierte Fortgeltung 
der Vorruhestandsver-
ordnung der ehemaligen 
DDR 

Ausdehnung des Gel-
tungsbereichs des BAföG 
auf die neuen Länder mit 
Wirkung vom 1. Januar 
1991 

Gesetz vom 23. 
September 
1990 (BGBl. II 
S. 885) 

Arbeitnehmer aus den neuen 
Ländern können Leistungen 
nach dem Arbeitsförderungsge-
setz beanspruchen 

Begünstigt sind Arbeitnehmer, 
die im Alter von 57 Jahren oder 
älter bis zum 31. Dezember 
1991 ihre Beschäftigung in den 
neuen Ländern verloren haben 

Vorruhestandsgeld für Arbeit-
nehmer aus den neuen Ländern, 
die bis 2. Oktober 1990 aus dem 
Arbeitsverhältnis ausgeschieden 
sind 

Finanzaufwand von Bund und 
Ländern in Mio. DM (Mehraus-
gaben) 
1991: 1 250; davon Bund 813 
1992: 1 250; davon Bund 813 
1993: 1 250; davon Bund 813 
1994: 1 250; davon Bund 813 

Verordnung (EWG) 
Nr. 3575/90 des Rates 
über die Inte rvention des 
Strukturfonds in den 
neuen Ländern 

Übergangs- und Ausnah- 
meregelung zur Anpas-
sung der Gemeinschafts- 
akte über die 
Strukturfonds im Zuge 
der Herstellung der 
deutschen Einigung 

Verordnung 
des Rates der 
EG vom 4. 
Dezember 
1990 (Amts- 
blatt der EG 
L 353 vom 17. 
Dezember 
1990) 

Arbeitsmarktpolitische Flankie-
rung des Strukturanpassungs-
prozesses in den neuen Ländern 
durch den Europäischen Sozial-
fonds 

Dreizehntes Gesetz zur 
Änderung des Bundes

-

ausbildungsförderungs

-

gesetzes (13. BAföG-Än- 
derungsgesetz) 

Ausdehnung der Förde- 
rung des Besuchs von 
berufsqualifizierenden 
Berufsfachschulklassen 

Gesetz vom 20. 
Dezember 
1990 (BGBl. I 
S. 2982) 

Finanzaufwand von Bund und 
Ländern in Mio. DM (Mehraus-
gaben) 
1990: 7; davon Bund 4,5 
1991: 17; davon Bund 12 
1992: 17; davon Bund 12 
1993: 17; davon Bund 12 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Maßnahmen für beson

-

ders beeinträchtigte 
Langzeitarbeitslose und 
weitere schwerstvermit

-

telbare Arbeitslose 

Hilfen bei der berufli-
chen Eingliederung ins- 
besondere länger als 
zwei Jahre Arbeitsloser 

Richtlinien 
vom 16. Juni 
1989 i. d. Fas- 
sung vom 8. 
September 
1989 (BAnz., 
S. 4421) und 
vom 8. Januar 
1991 (BAnz., 
S. 221) 

Volumen: 790 Mio. DM; 
rd. 36 000 Maßnahmeteilnehmer 
bis Ende 1992 

Verordnungen zur Ver

-

längerung der Frist für 
den Bezug des Kurzar

-

beitergeldes 

Anpassung der Bezugs-
fristen an die gesamt- 
wirtschaftlichen Verhält- 
nisse (strukturelle und  

konjunkturelle Verände- 
rungen) 

— Verordnung 
vom 12. 
März 1991 
(BGBl. I 
S. 663) 

— Änderungs

-

verordnung 
vom 27. 
September 
1991 
(BGBl. I 
S. 1924) 

— Änderungs-
verordnung 
vom 7. 
Februar 
1992 
(BGBl. I 
S. 202) 

-- Verordnung 
vom 30. 
März 1992 
(BGBl. I 
S. 742) 

— Anderungs-
verordnung 
vom 4. 
Januar 1993 
(BGBl. I 
S. 59) 

— Änderungs-
verordnung 
vom 19. 
August 
1993 
(BGB1. I 
S. 1509) 

Durch Förderung seitens der 
Arbeitsverwaltung bleiben bei 
konjunkturellen und strukturel-
len Arbeitsausfällen den Arbeit

-

nehmern die Arbeitsplätze er-
halten und den Betrieben die 
eingearbeiteten Arbeitnehmer 

Lohn- und Sachkosten -
zuschüsse zu Arbeitsbe

-

schaffungsmaßnahmen 
im Rahmen des Gemein

-

schaftswerks Auf

-

schwung Ost 

Ausweitung von Arbeits- 
beschaffungsmaßnahinen 
in den neuen Ländern in 
den Jahren 1991 und 
1992 

Vereinbarung 
zwischen der 
Bundesregie-
rung und der 
Bundesanstalt 
für Arbeit vom 
22. März 1991 

Volumen: 5,44 Mrd. DM in den 
Jahren 1991 und 1992 

Ausbildungsplatzförde- 
rungsrichtlinie 

Förderung von Ausbil-
dungsplätzen in Kleinun

-

ternehmen in den neuen 
Ländern 

Richtlinie vom 
13. Juni 1991 
(BAnz., 
S. 4375) 

Rund 30 000 Ausbildungsplätze 
wurden mit je 5 000 DM bzw. 
2 500 DM gefördert; befristet bis 
31. Januar 1992 

 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/7130 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zur Änderung Zeiten einer vor dem 3. Gesetz vom 21. Zeiten einer vor dem 3. Dezem- 
arbeitsförderungsrechtli- Oktober 1990 im Gebiet Juni 1991 ber 1990 im Gebiet der ehemali- 
cher und anderer sozial- der ehemaligen DDR (BGB1. I gen DDR ausgeübten selbstän- 
rechtlicher Vorschriften ausgeübten selbständi- S. 1306) digen Tätigkeit werden für 

gen Tätigkeit sind den einen Anspruch auf Lohnersatz- 
Zeiten einer beitrags- leistungen nach dem Arbeitsför- 
pflichtigen Beschäfti- derungsgesetz berücksichtigt 
gung gleichgestellt 
Erweiterung der Alters- Begünstigt sind Arbeitnehmer, 
übergangsgeld-Regelung die im Alter von 55 Jahren oder 
auf 55- und 56jährige älter bis zum 31. Dezember 
Arbeitnehmer 1991 ihre Beschäftigung in den 

neuen Ländern verloren haben 
Verlängerung der Son- Vermeidung von Arbeitslosig- 
derregelung für das Kurz- keit 
arbeitergeld nach § 63 
Abs. 5 AFG (strukturell 
bedingte Arbeitsausfälle) 
Vorrangigkeit der Ver- Verbesserung der Vermittlungs- 
mittlung von Kurzarbei- aussichten 
tern  in Weiterbildungs- 
maßnahmen 

Vierzehntes Gesetz zur Anpassung bestimmter Gesetz vom 30. Finanzaufwand von Bund und 
Änderung des Bundes- Regelungen der Einkom- Juli 1991 Ländern in Mio. DM (Mehraus- 
ausbildungsförderungs- mens- und Vermögens- (BGB1. I gaben) 
gesetzes (14. BAföG- anrechnung in den neu- S. 1732) 1991: 	8; davon Bund 	5,5 
Anderungsgesetz) en Ländern an die 1992: 24; davon Bund 16 

dortigen Verhältnisse 1993: 24; davon Bund 16 

Zweites Gesetz zur An- Zeiten, in denen der Gesetz vom 6. Verbesserung des sozialen 
derung des Bundeserzie- Arbeitslose eine dem Dezember Schutzes von Personen, die 
hungsgeldgesetzes und Bundeserziehungsgeld 1991 (BGB1. I Kinder betreuen und erziehen 
anderer Vorschriften vergleichbare Leistung S. 2142) 

der Länder bezieht, wer- 
den den Zeiten einer 
beitragspflichtigen Be- 
schäftigung gleichge- 
stellt 

Verordnungen zum Al- Verlängerung der Alters- — Verordnung Begünstigt sind ältere Arbeit- 
tersübergangsgeld übergangsgeld-Regelung vom 19. nehmer, die in der Zeit vom 1. 

bis zum 30. Juni 1992 Dezember Januar 1992 bis zum 31. Dezem- 
und weiter bis zum 31. 1991 ber 1992 ihre Beschäftigung in 
Dezember 1992 (BGB1. I den neuen Ländern verloren 

S. 2342) haben 
— Verordnung 

vom 26. 
Juni 1992 
(BGB1. I 
S. 1177) 

Zweites Gesetz zur Än- Verlängerung des An- Gesetz vom 20. Verbesserung des sozialen 
derung des Fünften Bu- Spruchs auf Fortzahlung Dezember Schutzes von Arbeitslosen, die 
ches Sozialgesetzbuch von Arbeitslosengeld bei 1991 (BGB1. I Kinder betreuen und erziehen 

Pflege eines erkrankten S. 2325) 
Kindes 

Aktion Beschäftigungs- Lohnkostenzuschüsse bei Richtlinien Volumen: 2,15 Mrd. DM; 
hilfen für Langzeitar- unbefristeter Einstellung vom 16. Juni bislang mehr als 100 000 Maß- 
beitslose von Langzeitarbeitslosen 1989 (BAnz., nahmeteilnehmer 

S. 3013) i. d. 
Fassung vom 
20. Dezember 
1991 (BAnz., 
S. 45) 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Fünfzehntes Gesetz zur Anhebung der Bedarfs- Gesetz vom 19. Finanzaufwand von Bund und 
Änderung des Bundes- sätze und Freibeträge Juni 1992 Ländern in Mio. DM (Mehraus- 
ausbildungsförderungs- und Angleichung des  (BGB1. I gaben) 
gesetzes (15. BAföG- Grundbedarfs in den S. 1062) 1992: 205; davon Bund 135 
Änderungsgesetz) alten und neuen Ländern 1993: 655; davon Bund 425 

1994: 705; davon Bund 460 

Schwangeren- und Fami- Verbesserung der Chan- Gesetz vom 27. Wegfall der Befristung für die 
lienhilfegesetz cen von Berufsrückkeh- Juli 1992 Gewährung von Teilunterhalts- 

rern auf eine berufliche (BGB1. I geld; Kinderbetreuungskosten 
Wiedereingliederung S. 1398) bis 120 DM monatlich; Recht- 
nach Erziehungs- oder sanspruch auf Einarbeitungszu- 
Pflegezeiten schuß für Arbeitnehmer nach 

Erziehungs- oder Pflegezeiten 

Gesetz zur Änderung Erhaltung der Funktions- Gesetz vom 18. Verbesserung der Zielgenauig- 
von Fördervoraussetzun- fähigkeit und Finanzier- Dezember keit und Ausweitung des ar- 
gen im Arbeitsförde- barkeit der Arbeitslosen- 1992 (BGB1. I beitsmarktlichen Instrumenta- 
rungsgesetz und in an- versicherung S. 2044) riums, Entlastung der 
deren Gesetzen Beitragszahler von der Finanzie- 

rung bestimmter Leistungen 

Gesetz zur Bereinigung Bereinigung des Kriegs- Gesetz vom 21. Verlängerung der Bezugsdauer 
von Kriesgfolgengeset- folgenrechts Dezember von Eingliederungshilfe für 
zen 1992 (BGB1. I Spätaussiedler auf 9 Monate, 

S. 2094) bei Teilnahme an einem 
Deutsch-Sprachlehrgang auf 
längstens weitere 6 Monate 

ABM-Stabilisierungspro- Sicherung der Kontinui- Vereinbarung Volumen: 2 Mrd. DM 
gramm des Bundes tät der Bewilligungen zwischen der Laufzeit: 1993 

von Arbeitsbeschaffungs- Bundesregie- 
maßnahmen rung und der 

Bundesanstalt 
für Arbeit vom 
26. März 1993 

Gesetz zur Umsetzung Verstärkte Bekämpfung Gesetz vom 23. Erweiterte Prüfrechte der Bun- 
des Föderalen Konsoli- von Leistungsmißbrauch Juni 1993 desanstalt für Arbeit im Rahmen 
dierungsprogramms und illegaler Beschäfi- (BGB1. I S. 944) von Außenprüfungen; Mitwir- 
- FKPG — gung kung der Hauptzollämter in 

Umstellung der Anpas- allen Bereichen der Außenprü- 
sung der Lohnersatzlei- fungen 
stungen in den neuen Erweiterung der Mitführungs- 
Ländern von halbjährli- pflichten beim Sozialversiche- 
che auf jährliche Anpas- rungsausweis 
sung und Entlastung der Finanzielle Entlastung der 
Bundesanstalt für Arbeit Haushalte von Bundesanstalt für 
von Rentenversiche- Arbeit und Bund 
rungsbeiträgen bei Kurz- 
arbeit über 6 Monate 

Sechzehntes Gesetz zur Verlängerung der Stu- Gesetz vom 13. Finanzaufwand von Bund und 
Änderung des Bundes- dienabschlußförderung Juli 1993 Ländern in Mio. DM (Mehraus- 
ausbildungsförderungs- bis 30. September 1996 (BGB1. I gaben) 
gesetzes S. 1202) 1993: 25; davon Bund 15 
(16. BAFöG-Änderungs- 1994: 80; davon Bund 55 
Besetz) 1995: 80; davon Bund 55 

1996: 60; davon Bund 40 

Verordnung (EWG) Revision der Reform von Verordnung Erweiterung des Geltungsbe- 
Nr. 2084/93 des Rates zur 1988 unter Beibehaltung des Rates der reichs des Europäischen Sozial- 
Änderung der Verord- der Grundprinzipien; EG vom 20. fonds 
nung (EWG) Nr. 2052/88 erhebliche Mittelaufstok- Juli 1993 
hinsichtlich des Europä- kung, um den wirtschaft- (Amtsblatt der 
ischen Sozialfonds lichen und sozialen Zu- EG L 193 vom 

sammenhalt zu forcieren 31. Juli 1993) 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gemeinschaftsinitiative Schaffung auBerbetriebli- Richtlinien des Bis Ende 1993 Einrichtung von 
des Bundes, der neuen cher Ausbildungsplätze Bundesministe- 7 743 Ausbildungsplätzen im 
Länder und des Landes für noch nicht vermittelte riums für Bil- Rahmen der Gemeinschaftsin- 
Berlin zur Förderung Bewerber für das Ausbil- dung und itiative 
außerbetrieblicher Aus- dungsjahr 1993/94 Wissenschaft 
bildungsplätze für nicht vom 23. Sep- 
vermittelte Bewerber aus tember 1993 
dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages ge- 
nannten Gebiet, mitfi- 
nanziert aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds 
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III. Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen 

1. Arbeitsrecht 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zu dem Vertrag Einführung des in den Gesetz vom 23. siehe Zielsetzung 
vom 31. August 1990 alten Ländern geltenden September 
zwischen der Bundesre- Arbeitsrechts in den 1990 (BGB1. II 
publik Deutschland und neuen Ländern mit eini- S. 885) 
der Deutschen Demokra- gen Übergangsregelun- 
tischen Republik über gen 
die Herstellung der Ein- 
heit Deutschlands — 
Einigungsvertragsgesetz 

Gesetz zur Vereinheitli- Vereinheitlichung der Gesetz vom 7. Verlängerung der gesetzlichen 
chung der Kündigungs- gesetzlichen Kündi- Oktober 1993 Kündigungsfristen für Arbeiter, 
fristen von Arbeitern und gungsfristen von Arbei- (BGB1. I, für Angestellte in den neuen 
Angestellten tern und Angestellten S. 1668) Ländern und für Angestellte in 

Betrieben mit weniger als drei 
Angestellten. Verkürzung der 
Kündigungsfristen für Ange- 
stellte in den alten Ländern 

Gesetz über die Fortzah- Beseitigung der verfas- Verabschie- Einheitliche Regelung der Ent- 
lung des Arbeitsentgelts sungswidrigen Ungleich- dung noch in geltfortzahlung im Krankheits- 
im Krankheitsfalle behandlung von Arbei- dieser Legisla- fall für alle Arbeitnehmer 

tern und Angestellten; turperiode 
Verschärfung der Anzei- 
ge- und Nachweispflich- 
ten 

Gesetz über den Nach- Umsetzung der EG- Verabschie- Pflicht des Arbeitgebers, jedem 
weis von Arbeitsverhält- Richtlinie über die Pflicht dung noch in Arbeitnehmer schriftlich die 
nissen des Arbeitgebers zur dieser Legisla- wesentlichen Vertragsbedingun- 

Unterrichtung des Ar- turperiode gen mitzuteilen (Schutz des 
beitnehmers über die Arbeitnehmers) 
wesentlichen Arbeitsbe- 
dingungen (91/533/ 
EWG) vom 14. Oktober 
1991 

Arbeitnehmerdaten- Bereichsspezifisches In Vorberei- Wirksamer Datenschutz für die 
schutzgesetz Datenschutzgesetz für tung beim Arbeitgeber anfallenden 

Arbeitnehmer sensiblen Arbeitnehmerdaten 
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2. Arbeitsschutz 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zu dem Vertrag Einführung des in den Gesetz vom 23. siehe Zielsetzung 
vom 31. August 1990 alten Ländern geltenden September 
zwischen der Bundesre- Arbeitsschutzrechts mit 1990 (BGB1. II 
publik Deutschland und einigen Übergangs- S. 885) 
der Deutschen Demokra- regelungen 
tischen Republik über 
die Herstellung der Ein- 
heit Deutschlands — 
Einigungsvertragsgesetz 

Dritte Verordnung zum Umsetzung von lärmbe- Verordnung Angaben über Geräusche, die 
Gerätesicherheitsgesetz zogenen Anforderungen vom 18. Januar von Arbeitsmitteln ausgehen, 
(Maschinenlärminforma- der EG-Maschinenrichtli- 1991 (BGB1. I dadurch Minderung der Lärm- 
tions-Verordnung — 3. nie (89/392/EWG) und S. 146) belastung und effektiver Ge- 
GSGV) der EG-Richtlinie über sundheitsschutz für die Arbeit- 

den Schutz der Arbeit- nehmer zu erwarten 
nehmer gegen Gefähr- 
dung durch Lärm am 
Arbeitsplatz (86/188/ 
EWG) in nationales Recht 

Fünfte Verordnung zum Umsetzung der EG- Verordnung Abbau von Handelshemmnissen 
Gerätesicherheitsgesetz Richtlinie 86/663/EWG vom 6. Dezem- innerhalb der Europäischen 
(VO über kraftbetriebene über kraftbetriebene ber 1991 Gemeinschaft 
Flurförderzeuge — 5. Flurförderzeuge in natio-  (BGB1. I 
GSGV) nales Recht S. 2179) 

Achte Verordnung zum Umsetzung der EG- Verordnung Freier Verkehr von persönlichen 
Gerätesicherheitsgesetz Richtlinie zur Anglei- vom 10. Juni Schutzausrüstungen im EG- 
(VO über das Inverkehr- chung der Rechtsvor- 1992 (BGB1. I Bereich (Verwirklichung des 
bringen von persönlichen schriften der Mitglied- S. 1019) Binnenmarktes) 
Schutzausrüstungen — 8. staaten für persönliche 
GSGV) Schutzausrüstungen 

(89/686/EWG) vom 21. 
Dezember 1989 

Sechste Verordnung zum Umsetzung der EG- Verordnung Abbau von Handelshemmnissen 
Gerätesicherheitsgesetz Richtlinie über einfache vom 25. Juni innerhalb der Europäischen 
(VO über das Inverkehr- Druckbehälter in natio- 1992 (BGB1. I Gemeinschaft 
bringen von einfachen nales Recht (87/404/ S. 1171) 
Druckbehältern — 6. EWG) 
GSGV) 

Zweites Gesetz zur An- Verbesserung der Vor- Gesetz vom 26. Anpassung des Gerätesicher- 
derung des Gerätesicher- aussetzungen für die August 1992 heitsgesetzes an das EG-Recht 
heitsgesetzes Umsetzung aller Harmo- (BGB1. I und Übernahme der Vorschrif- 

nisierungsrichtlinien S. 1564) ten über überwachungsbedürfti- 
nach Art . 100a EWG- ge Anlagen aus der Gewerbe- 
Vertrag für Beschaffen- ordnung 
heitsanforderungen an 
technische Arbeitsmittel 
und ihnen gleichgestellte 
technische Erzeugnisse 

Siebte Verordnung zum Umsetzung der EG- Verordnung Abbau von Handelshemmnissen 
Gerätesicherheitsgesetz Richtlinie 90/306/EWG vom 26. Januar innerhalb der EG. Gasver- 
(Gasverbrauchseinrich- zur Angleichung der 1993 (BGB1. I brauchseinrichtungen dürfen nur 
tungsverordnung — 7. Rechtsvorschriften der S. 133) in den Verkehr gebracht wer- 
GSGV) Mitgliedstaaten für Gas- den, wenn die grundlegenden 

verbrauchseinrichtungen Sicherheits- und Gesundheitsan- 
in nationales Recht forderungen sowie das vorge- 

schriebene Bescheinigungsver- 
fahren eingehalten sind 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Verordnung zum Geräte- Umsetzung von EG- Verordnung Abbau von Handelshemmnissen 
sicherheitsgesetz und zur Richtlinien in nationales vom 12. Mai innerhalb der EG. Geräte dürfen 
Änderung von Verord- Recht, insbesondere der 1993 (BGB1. I nur in den Verkehr gebracht 
nungen zum Gerätesi- Richtlinie zur Anglei- S. 704) werden, wenn die grundlegen- 
cherheitsgesetz; Neunte chung der Rechtsvor- den Sicherheits- und Gesund- 
Verordnung zum Geräte- schriften für Maschinen heitsanforderungen sowie das 
sicherheitsgesetz (Ma- (89/392/EWG) vorgeschriebene Bescheini- 
schinenverordnung — 9. gungsverfahren eingehalten 
GSGV) sind 

Neufassung der Gefahr- Weitere Verbesserung Verordnung Begünstigt sind alle Arbeitneh- 
stoffverordnung des Arbeitsschutzes beim vom 26. Okto- mer, die beruflich mit gefährli- 

Umgang mit Gefahrstof- ber 1993 chen Stoffen umgehen 
fen — weitgehendes  (BGB1. I 
Verwendungsverbot von S. 1782) 
Asbest, Umsetzung von 
18 EG-Richtlinien in 
nationales Recht 

Aufbau außerbetriebli- Früherkennung und Bekanntma- Interdisziplinärer inner-außerbe- 
cher „Arbeitsmedizin- Prävention arbeitsbe- chung über die trieblicher arbeitsmedizinischer 
scher Zentren" (AMZ) dingter Erkrankungen Förderung von Wissenstransfer 
als Modellvorhaben Modellvorha- Minderung des Anteils arbeits- 

ben zur Be- bedingter Erkrankungen bei 
kämpfung Arbeitsunfähigkeit und Früh- 
arbeitsbeding- invalidität 
ter Erkrankun- 
gen im Mai 
1993 

Verordnung zur Ände- Gleichbehandlung von Beratungen Beseitigung von Handelshemm- 
rung von Verordnungen überwachungsbedürfti- sind im B-Rat nissen 
nach § 11 Gerätesicher- gen Anlagen aus allen abgeschlossen. 
heitsgesetz EG-Mitgliedstaaten, die Bundesregie- 

die gleiche Sicherheit rung prüft die 
gewährleisten wie Anla- vorgeschlage- 
gen, die deutschen Vor- nen Änderun- 
schriften entsprechen gen hinsicht- 

lich der 
Vereinbarkeit 
mit dem EG- 
Recht 

Gesetz über Sicherheit 1. Umsetzung der EG- Erste Lesung Neuordnung des bet rieblichen 
und Gesundheitsschutz Richtlinie 89/391/EWG Bundestag 25. Arbeitsschutzes durch Einfüh- 
bei der Arbeit (Arbeits- über Maßnahmen zur Februar 1994. rung grundlegender Pflichten 
schutzrahmengesetz — Verbesserung der Sicher- Inkrafttreten von Arbeitgebern und Arbeit- 
ASRG) heit und des Gesund- für Juli 1994 nehmern unter Zugrundelegung 

heitsschutzes der Arbeit- beabsichtigt. eines weiten Arbeitsschutzbe- 
nehmer bei der Arbeit griffs; einheitliche Geltung die- 
(sog. Rahmenrichtlinie ser Grundpflichten für alle Be- 
Arbeitsschutz) schäftigten in Wirtschaft und 
2. Baustein zur Neuord- Verwaltung; Ausdehnung der 
nung des betrieblichen Aufgaben der Unfallver- 
Arbeitsschutzes gem. sicherungsträger auf die Verhü- 
Artikel 30 des Eini- tung arbeitsbedingter Gesund- 
gungsvertrages heitsgefahren; dadurch ins- 

gesamt Zusammenfassung und 
Vereinheitlichung der Recht- 
svorschriften zum bet rieblichen 
Arbeitsschutz 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Verordnung zum Arbeits- Umsetzung der EG- Referentenent- Verbesserung der Sicherheit 
schutzrahmengesetz über Richtlinie über Mindest- wurf und des Gesundheitsschutzes 
Sicherheit und Gesund- vorschriften für Sicher- von Arbeitnehmern bei der 
heitsschutz bei der Be- heit und Gesundheits- Arbeit 
nutzung von Arbeitsmit- schutz bei Benutzung 
teln von Arbeitsmitteln durch 

Arbeitnehmer bei der 
Arbeit (89/655/EWG) 
vom 30. November 1989 

Verordnung über Sicher- Umsetzung der EG- Anhörung der Verbesserung der Sicherheit 
heit und Gesundheit bei Richtlinie über Min- Länder und und des Gesundheitsschutzes 
der Benutzung persönli- destvorschriften für Si- beteiligten von Arbeitnehmern bei der 
cher Schutzausrüstung cherheit und Gesund- Kreise zum Arbeit 

heitsschutz bei Benut- Ref erentenent- 
zung persönlicher wurf 
Schutzausrüstungen 
durch Arbeitnehmer bei 
der Arbeit (89/656/EWG) 
vom 30. November 1989 

Verordnung über Sicher- Umsetzung der EG- Anhörung der Verbesserung der Sicherheit 
heit und Gesundheits- Richtlinie über Mindest- Länder und und des Gesundheitsschutzes 
schutz bei der manuellen vorschriften bezüglich beteiligten von Arbeitnehmern bei der 
Handhabung von Lasten der Sicherheit und des Kreise zum Arbeit 

Gesundheitsschutzes bei Ref erentenent- 
der  manuellen Handha- wurf 
bung von Lasten, die für 
die Arbeitnehmer insbe- 
sondere eine Gefährdung 
der Lendenwirbelsäule 
mit sich bringt (90/269/ 
EWG) vom 29. Mai 1990 

Verordnung über Sicher- Umsetzung der EG- Anhörung der Verbesserung der Sicherheit 
heit und Gesundheits- Richtlinie über die Min- Länder und und des Gesundheitsschutzes 
schutz bei der Arbeit mit destvorschriften bezüg- beteiligten von Arbeitnehmern bei der 
Bildschirmgeräten lich der Sicherheit und Kreise zum Arbeit 

des Gesundheitsschutzes Ref erentenent- 
bei der Arbeit an Bild- wurf 
schirmgeräten (90/270/ 
EWG) vom 29. Mai 1990 

Verordnung über Sicher- Umsetzung der EG- Anhörung der Verbesserung der Sicherheit 
heit und Gesundheits- Richtlinie über die auf Länder und und des Gesundheitsschutzes 
schutz bei Bauarbeiten zeitlich begrenzten oder beteiligten von Arbeitnehmern bei der 

ortsveränderlichen Bau- Kreise zum Arbeit 
stellen anzuwendenden Ref erentenent- 
Mindestvorschriften für wurf 
die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz (92/ 
57/EWG) vom 24. Juni 
1992 

Verordnung über Sicher- Umsetzung der EG- Referentenent- Verbesserung der Sicherheit 
heit und Gesundheits- Richtlinie über den wurf und des Gesundheitsschutzes 
schutz beim Umgang mit Schutz der Arbeitnehmer von Arbeitnehmern bei der 
biologischen Arbeitsstof- gegen Gefährdung durch Arbeit 
fen biologische Arbeitsstoffe 

bei der Arbeit (90/679/ 
EWG) vom 26. Novem- 
ber 1990 

Artikelverordnung zur Umsetzung der EG- Referentenent- Angleichung der Voraussetzun- 
Umsetzung der CE- Richtlinie 93/68/EWG wurf gen für die Aufbringung des 
Zeichen-Richtlinie vom 22. Juli 1993 CE-Zeichens 
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3. Arbeitszeitflexibilisierung 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zur Vereinheitli- 1. Neukodifizierung des Erste Lesung Flexibilisierung des öffentlich- 
chung und Flexibilisie- öffentlich-rechtlichen Bundestag 22. rechtlichen Arbeitszeitrechts im 
rung des Arbeitszeit- Arbeitszeitrechts ein- Oktober 1993. Interesse eines praxisnahen, 
rechts (Arbeitszeitrechts- schließlich der Zulässig- Abschließende effektiven Arbeitszeitschutzes, 
Besetz — AZRG) keit von Sonn- und Fei- Lesung März Übertragung von mehr Befug- 

ertagsarbeit und des 1994 ; Inkraft- nissen an die Sozialpartner, 
besonderen Frauenar- treten 1. Jah- Modernisierung der Vorschriften 
beitsschutzes gem. Arti- reshälfte 1994 über das Verbot der Beschäfti- 
kel 30 des Einigungsver- gung von Arbeitnehmern an 
trages Sonn- und Feiertagen aus dem 
2. Umsetzung des Ge- Jahre 1891, Überprüfung des 
setzgebungsauftrags des Frauenarbeitsschutzes an dem 
Bundesverfassungsge- Grundsatz der Gleichbehand- 
richts zur Neuregelung lung von Männern und Frauen, 
des Schutzes der Nacht- Aufhebung des Nachtarbeitsver- 
arbeitnehmer bots für Arbeiterinnen, Einfüh- 

rung von geschlechtsneutralen 
Vorschriften zum Schutz der 
Nachtarbeitnehmer, Entbürokra- 
tisierung und Bereinigung der 
AZO von 1938 von NS-Ideologie 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/7130  

Iv. Alterssicherung 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zu dem Vertrag Überführung des west- Gesetz vom 23. 
vom 31. August 1990 deutschen Alterssiche- September 
zwischen der Bundesre- rungssystems auf die 1990 (BGB1. II 
publik Deutschland und neuen Länder durch S. 885) 
der Deutschen Demokra- Regelungen für das In- 
tischen Republik über kraftsetzen des entspre- 
die Herstellung der Ein- chenden Bundesrechts 
heit Deutschlands — — gesetzliche Renten- Renten-Überleitungsgesetz vom 
Einigungsvertragsgesetz versicherung: durch 25. Juli 1991 

besonderes Gesetz 
zum 1. 1. 1992 

— betriebliche Alters- Förderung der Verbreitung der 
versorgung: Inkraft- betrieblichen Altersversorgung 
Setzung des Gesetzes in den neuen Ländern sowie 
zur Verbesserung der Schutz der Anwartschaften vor 
betrieblichen Alters- Verfall und Sicherung der Be- 
versorgung mit be- triebsrenten vor Entwertung 
stimmten Maßgaben durch Preissteigerungen 
in den neuen Ländern 
zum 1. 1. 1992 

Erste Verordnung zur Anpassung der Renten Verordnung Zum 1. Januar 1991 Erhöhung 
Anpassung der Renten in entsprechend der Ent- vom 14. De- der Renten der gesetzlichen 
dem in Artikel 3 des wicklung der Nettolöhne zember 1990 Rentenversicherung sowie der 
Einigungsvertrages ge- und -gehälter in den  (BGB1. I Renten aus der Unfallversiche- 
nannten Gebiet (1. Ren- neuen Ländern S. 2867) rung um 15 % 
tenanpassungsverord- 
nung — 1. RAV) 

Gesetz zur Änderung der Senkung des Beitragssat- Gesetz vom 22. Senkung des Beitragssatzes in 
Beitragssätze in der ge- zes in der gesetzlichen März 1991 der gesetzlichen Rentenversi- 
setzlichen Rentenversi- Rentenversicherung und  (BGB1. I S. 790) cherung mit Wirkung vom 1. 4. 
cherung und bei der Erhöhung des Beitrags- 1991 um 1 Prozentpunkt. Er 
Bundesanstalt für Arbeit satzes bei der Bundesan- betrug in der Rentenversiche- 
(Beitr. S. RV/BA ÄndG.) stalt für Arbeit rung der Arbeiter und Ange- 

stellten 17,7 % und in der 
Knappschaftlichen Rentenversi- 
cherung 23,45 %. Anhebung des 
Beitragssatzes bei der Bundes- 
anstalt für Arbeit für die Zeit 
vom 1. 4. bis 31. 12. 1991 um 
2,5 Prozentpunkte auf 6,8 %. 
Senkung dieses Beitragssatzes 
ab 1. 1. 1992 um 0,5 Prozent- 
punkte auf 6,3 %. 

Gesetz über die Anpas- Anpassung der Renten Gesetz vom 6. Zum 1. Juli 1991 in den alten 
sung der Renten der der gesetzlichen Renten- Mai 1991 Ländern Erhöhung der Renten 
gesetzlichen Rentenver- versicherung, der Geld-  (BGB1. I der gesetzlichen Rentenversi- 
sicherung und der Geld- leistungen der gesetzli- S. 1065) cherung um 4,70 % (unter Be- 
leistungen in der Besetz- chen Unfallversicherung rücksichtigung der zum 1. Juli 
lichen Unfallversiche- und der Altersgelder der 1991 gesunkenen Beteiligung 
rung im Jahre 1991 Altershilfe für Landwirte an der Krankenversicherung der 
(Rentenanpassungsge- an die Entwicklung der Rentner um 5,04 %), der Alters- 
setz 1991) Löhne und Gehälter in gelder für Landwirte um 4,70 % 

den alten Ländern und der Geldleistungen der 

 

Unfallversicherung um 5,04 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Zweite Verordnung zur Anpassung der Renten in Verordnung Zum 1. Juli 1991 in den neuen 
Anpassung der Renten den neuen Ländern ent- vom 19. Juni Ländern Erhöhung der Renten 
und zu den maßgebli- sprechend der zu er- 1991 (BGB1. I aus der gesetzlichen Rentenver- 
chen Rechengrößen in wartenden Entwicklung S. 1300) sicherung sowie der Renten aus 
dem in Artikel 3 des der Nettolöhne und -ge- der Unfallversicherung um 15 % 
Einigungsvertrages ge- hälter mit dem Ziel, ein 
nannten Gebiet (2. Ren- gleich hohes Nettoren- 
tenanpassungsverord- tenniveau wie im Bun- 
nung — 2. RAV) desgebiet aufrechtzuer- 

halten 
Festsetzung der maßge- Aktualisierung der maßgebli- 
blichen Rechengrößen chen Rechengrößen 

Gesetz zur Herstellung Überleitung des Renten- Gesetz vom 25. Einbeziehung aller Versicherten 
der Rechtseinheit in der rechts in der Fassung des Juli 1991 und Rentner in den neuen Län- 
gesetzlichen Renten- und Rentenreformgesetzes (BGB1. I dern in das Rentenversiche- 
Unfallversicherung (Ren- auf die neuen Länder S. 1606) rungsrecht des Sozialgesetzbu- 
ten-Überleitungsgesetz entsprechend den Vorga- ches VI 
— RÜG) ben des Einigungsver- 

trags 

Dreiundzwanzigste Ver- Festsetzung des Finanz- Verordnung Bestimmung und Begrenzung 
ordnung über die Be- rahmens für Rehabilita- vom 27. Sep- der finanziellen Mittel für Reha- 
messung der Aufwen- tionsmaßnahmen und für tember 1991 bilitationsleistungen und für die 
dungen für die Verwaltungs- und Ver-  (BGB1. I Verwaltungs- und Verfahrensko- 
Leistungen gemäß den fahrenskosten in der S. 1957) sten 
§§ 1236 bis 1243, 1305 Rentenversicherung der Dem einzelnen Träger der Ren- 
und 1306 der Reichsver- Arbeiter tenversicherung der Arbeiter 
sicherungsordnung und wird der auf ihn entfallende 
für die Verwaltungs- und Anteil des Gesamtbetrages 
Verfahrenskosten in der zugeteilt 
Rentenversicherung der 
Arbeiter (23. Bernes- 
sungsverordnung) 

Verordnung über die Angleichung der Rege- Verordnung Neufassung der RV-Pauschal- 
pauschale Berechnung lungen über die pau- vorn 30. Okto- verordnung vorn 19. 3. 1974 
und die Zahlung der schale Berechnung und ber 1991 (BGB1. I S. 757) 
Beiträge zur gesetzlichen Zahlung von Rentenver- (BGB1. I 
Rentenversicherung für sicherungsbeiträgen für S. 2055 
die Dauer eines auf- Wehr- und Zivildienstlei- 
grund gesetzlicher stende an die im Renten- 
Pflicht zu leistenden reformgesetz 1992 ent- 
Dienste (RV-Pauschalbei- haltenen rentenrecht- 
tragsverordnung) lichen Änderungen 

Verordnung über die Anpassung der bisher in Verordnung Bestimmung der Zahlungsweise 
Zahlung von Beiträgen der Verordnung über das vorn 30. Okto- und der Zahlungsmittel 
zur gesetzlichen Renten- Entrichten von Beiträgen ber 1991 Festlegung des Zahlungsverfah- 
versicherung (RV-Bei- zur Rentenversicherung (BGB1. I rens 
tragszahlungsverordnung der Arbeiter und der S. 2057) Regelung der Reihenfolge der 
— RV-BZV —) Angestellten vom 21. 6. Tilgung von Schulden 

1976 (BGB1. I S. 1667, Zuordnung der Beiträge 
3616) geregelten Bei- Ausstellung von Beitragsbe- 
tragszahlung an die ab 1. scheinigungen 
1. 1992 in Kraft treten- 
den Vorschriften des 
Sechsten Buches Sozial- 
gesetzbuch 

Gesetz zur Änderung des Änderung und Ergän- Gesetz vom 18. Vermeidung von bei der Ren- 
Renten-Überleitungsge- zung des Renten-Über- Dezember tenüberleitung durch das Ren- 
setzes (RÜG-ÄndG) leitungsgesetzes 1991 (BGB1. I ten-Überleitungsgesetz aufge- 

S. 2207) tretenen, aber nicht beabsich- 
tigten Minderungen von 
Rentenzahlbeträgen 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Verordnung über maßge- Bestimmung der für das Verordnung Fortschreibung der jeweiligen 
bende Rechengrößen der Versicherungs-, Beitrags- vom 18. De- Vorjahreswerte entsprechend 
Sozialversicherung für und Leistungsrecht ins- zember 1991 den gesetzlichen Regelungen 
1992 (Sozialversiche- besondere in der Renten- (BGB1. I gemäß der Steigerungsrate der 
rungs-Rechengrößenver- versicherung und der für S. 2331) Bruttolohn- und -gehaltssumme 
ordnung 1992) die Berechnung der Ent- je durchschnittlichem beschäf- 

geltpunkte im Jahre 1992 tigten Arbeitnehmer im Jahre 
maßgeblichen Werte 1990 in Höhe von 4,7 % 

Dritte Verordnung zur Anpassung der Renten in Verordnung Zum 1. Januar 1992 Erhöhung 
Anpassung der Renten den neuen Ländern ent- vom 19. De- der Renten aus der gesetzlichen 
und zu den maßgebli- sprechend der zu er- zember 1991 Rentenversicherung sowie der 
chen Rechengrößen in wartenden Entwicklung  (BGB1. I Renten aus der Unfallversiche- 
dem in Artikel 3 des der Nettolöhne und -ge- S. 2344) rung in den neuen Ländern um 
Einigungsvertrages ge- hälter mit dem Ziel, ein 11,65 % sowie Aktualisierung 
nannten Gebiet (3. Ren- gleich hohes Nettoren- der maßgebenden Rechengrö- 
tenanpassungsverord- tenniveau wie im übri- ßen 
nung — 3. RAV) gen Bundesgebiet auf- 

rechtzuerhalten 
Festsetzung der maßge- 
benden Rechengrößen 

Verordnung über die Regelung der Erstattung Verordnung Bestimmung von Art und Höhe 
Erstattung von Aufwen- von Aufwendungen aus vom 29. Mai der erstattungsfähigen Aufwen- 
dungen nach dem Ge- der Überführung von 1992 (BGB1. I dungen aus der Überführung 
setz zur Überführung der Ansprüchen und Anwart- S. 999) von Ansprüchen und Anwart- 
Ansprüche und Anwart- schaften aus Zusatz- und schaften aus Zusatz- und Son- 
schaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssyste- derversorgungssystemen der 
Sonderversorgungssyste- men des Beitrittsgebiets ehemaligen DDR, nicht über- 
men des Beitrittsgebiets sowie nicht überführter führter Leistungen und der 
durch den Bund (AAÜG- Leistungen und von Verwaltungskosten der Bundes- 
Erstattungsverordnung) Verwaltungskosten der versicherungsanstalt für Ange- 

Bundesversicherungsan- stellte 
stalt für Angestellte 
durch den Bund 

Verordnung zur Anpas- Anpassung der Renten in Verordnung Zum 1. Juli 1992 in den alten 
sung der Renten im Ge- den alten Ländern ent- vom 5. Juni Ländern Erhöhung der Renten 
biet der Bundesrepublik sprechend der hier ein- 1992 (BGB1. I der gesetzlichen Rentenversi- 
Deutschland ohne das in getretenen Entwicklung S. 1017) cherung um 2,87 % (unter Be- 
Artikel 3 des Einigungs- der Nettolöhne und -ge- rücksichtigung der zum 1. Juli 
vertrages genannte Ge- hälter und unter Berück- 1992 erhöhten Beteiligung an 
biet im Jahre 1992 und sichtigung von Bela- der Krankenversicherung der 
zur 4. Anpassung der stungsveränderungen bei Rentner um 2,71 %), der Alters- 
Renten in dem in Artikel den Renten gelder für Landwirte um 2,87 % 
3 des Einigungsvertrages und der Geldleistungen der 
genannte Gebiet (Ren- Unfallversicherung um 3,05 % 
tenanpassungsverord- Anpassung der Renten in Zum 1. Juli 1992 in den neuen 
nung 1992 — RAV 1992) den neuen Ländern ent- Ländern, Erhöhung der Renten 

sprechend der hier zu der gesetzlichen Rentenversi- 
erwartenden Entwicklung cherung um 12,73 % (unter 
der Nettolöhne und -ge- Berücksichtigung der gesunke- 
Miter mit dem Ziel, ein nen Beteiligung an der Kran- 
gleich hohes Nettorenten- kenversicherung der Rentner 
niveau wie im übrigen um 12,79 %, der Unfallversiche- 
Bundesgebiet aufrechtzu- rung um 12,73 % und der 
erhalten Grenzbeträge für den Sozialzu- 
Fortschreibung der Grenz- schlag um 9,74 %) 
werte für den in den neu- 
en Ländern zu zahlenden 
Sozialzuschlag entspre- 
chend der durchschnittli- 
chen Veränderung der 
Regelsätze der Sozialhilfe 
in den neuen Ländern 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Verordnung über die Bestimmung der zu er- Verordnung Die Träger der Rentenversiche- 
pauschale Erstattung von stattenden Anteile der vom 3. Dezem- rung erstatten sich die Teile der 
Ausgaben der Träger der auf die Träger der Ren- ber 1992 Ausgaben für Rehabilitation in 
Rentenversicherung für tenversicherung der  (BGB1. I einem pauschalen Erstattungs- 
Leistungen zur Rehabili- Arbeiter oder der Ange- S. 1997) verfahren 
tation (Reha-Pauschaler- stellten bzw. der knapp- 
stattungsverordnung — schaftlichen Rentenversi- 
Reha ErstV) cherung entfallenden 

Angaben für Leistungen 
der Rehabilitation 

Fünfte Verordnung zur Anpassung der Renten in Verordnung Zum 1. Januar 1993 Erhöhung 
Anpassung der Renten in den neuen Ländern ent- vom 8. Dezem- der Renten aus der gesetzlichen 
dem in Artikel 3 des sprechend der zu er- ber 1992 Rentenversicherung sowie der 
Einigungsvertrags ge- wartenden Entwicklung  (BGB1. I Renten aus der Unfallversiche- 
nannten Gebiet der Nettolöhne und -ge- S. 1998) rung in den neuen Ländern um 

hälter mit dem Ziel, ein 6,1 % 
gleich hohes Nettoren- 
tenniveau wie im übri- 
gen Bundesgebiet auf- 
rechtzuerhalten 

Verordnung über maßge- Bestimmung der für das Verordnung Fortschreibung der jeweiligen 
bende Rechengrößen der Versicherungs-, Beitrags- vom 22. De- Vorjahreswerte entsprechend 
Sozialversicherung für und Leistungsrecht ins- zember 1992 den gesetzlichen Regelungen 
1993 (Sozialversiche- besondere in der Renten- (BGB1. I gemäß der Steigerungsrate der 
rungs-Rechengrößenver- versicherung und der für S. 2474) Bruttolohn- und -gehaltssumme 
ordnung 1993) die Berechnung der Ent- je durchschnittlichem beschäf- 

geltpunkte im Jahre 1993 tigten Arbeitnehmer im Jahre 
maßgebenden Werte 1991 in Höhe von 5,9 % 

Verordnung zur Anpas- In den alten Ländern Verordnung Zum 1. Juli 1993 in den alten 
sung der Renten im Ge- Anpassung der Renten vom 9. Juni Ländern, Erhöhung der Renten 
biet der Bundesrepublik der gesetzlichen Renten- 1993 (BGB1. I der gesetzlichen Rentenversi- 
Deutschland ohne das in versicherung und der S. 916) cherung um 4,36 % (unter Be- 
Artikel 3 des Einigungs- Altersgelder der Alters- rücksichtigung der erhöhten 
vertrages genannte Ge-  hilfe für Landwirte sowie Beteiligung an der Krankenver- 
biet im Jahre 1993 und der Geldleistungen der Sicherung der Rentner um 
zur 6. Anpassung der gesetzlichen Unfallversi- 3,86 %), der Altersgelder für 
Renten in dem in Artikel cherung entsprechend Landwirte um 4,36 % und der 
3 des Einigungsvertrags der hier eingetretenen Geldleistungen der Unfallversi- 
genannten Gebiet (Ren- Entwicklung der Netto- cherung um 4,45 %. 
tenanpassungsverord- löhne und -gehälter und 
nung 1993 — RAV 1993) unter Berücksichtigung 

von Belastungsverände- 
rungen bei den Renten. 
In den neuen Ländern Zum 1. Juli 1993 in den neuen 
Anpassung der Renten Ländern, Erhöhung der Renten 
der gesetzlichen Renten- der gesetzlichen Rentenversi- 
versicherung und der cherung um 14,12 % (unter 
Altersgelder der Alters- Berücksichtigung der gesunke- 
hilfe für Landwirte sowie nen Beteiligung an der Kran- 
der Geldleistungen der kenversicherung der Rentner 
gesetzlichen Unfallversi- um 14,24 %) und der Geldlei- 
cherung in den neuen stungen der Unfallversicherung 
Ländern entsprechend um 14,12 % 
der hier zu erwartenden 
Entwicklung der Netto- 
löhne und -gehälter mit 
dem Ziel, ein gleich ho- 
hes Nettorentenniveau 
wie im übrigen Bundes- 
gebiet aufrechtzuerhalten 

Mehraufwendungen Juli 1993 
bis Juni 1994 rd. 17,9 Mrd. DM, 
davon Bund rd. 1,2 Mrd. DM. 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zur Ergänzung Ergänzung des RÜG um Gesetz vom 24. Beweiserleichterungen und 
der Rentenüberleitung Regelungen zur Verwal- Juni 1993 Verwaltungsvereinfachungen 
(Rentenüberleitungs- tungsvereinfachung und  (BGB1. I zur Verkürzung der Rentenbear- 
Ergänzungsgesetz — zur Überführung weite- S. 1038) beitungszeit 
RÜ-ErgG) rer Versorgungssysteme 

der ehemaligen DDR 

Verordnung zur Bestim- Bestimmung der Bei- Verordnung Zum 1. Januar 1994 Erhöhung 
mung der Beitragssätze tragssätze in der Besetz- vom 1. Dezem- des Beitragssatzes in der Ren- 
in der gesetzlichen Ren- lichen Rentenversiche- ber 1993 tenversicherung der Arbeiter 
tenversicherung für rung für das Jahr 1994 (BGB1. I und Angestellten auf 19,2 % 
1994, zur Siebten Anpas- S. 1987) und in der knappschaftlichen 
sung der Renten in dem Rentenversicherung auf 25,5 % 
in Artikel 3 des Eini- Anpassung der Renten in Zum 1. Januar 1994 in den neu- 
gungsvertrages genann- den neuen Ländern ent- en Ländern Erhöhung der Ren- 
ten Gebiet und über sprechend der zu er- ten der gesetzlichen Rentenver- 
maßgebenende Rechen- wartenden Entwicklung Sicherung und der Geldleistun- 
größen der Sozialversi- der Nettolöhne und -ge- gen der gesetzlichen 
cherung für 1994 (Bei- hälter mit dem Ziel, ein Unfallversicherung um 3,64 %. 
tragssatzverordnung gleich hohes Nettoren- Mehraufwendungen in der 
1994 — BSV 1994) tenniveau wie im übri- gestzlichen Rentenversicherung 

gen Bundesgebiet auf- rund 2,07 Mrd. DM 
rechtzuerhalten 
Bestimmung des für das Fortschreibung der jeweiligen 
Versicherungs-, Beitrags- Vorjahreswerte der für das Ver- 
und Leistungsrecht, ins- sicherungs-, Beitrags- und Lei- 
besondere in der Renten- stungsrecht insbesondere in der 
versicherung und der für Rentenversicherung und der für 
die Berechnung der die Berechnung der Entgelt- 
Entgeltpunkte im Jahr punkte im Jahre 1994 maßgebli- 
1994 maßgeblichen Wer- chen Werte entsprechend der 
te gesetzlichen Regelungen gemäß 

der Steigerungsrate der Brutto- 
lohn- und -gehaltssumme je 
durchschnittlich beschäftigten 
Arbeitnehmer im Jahre 1992 in 
Höhe von 5,4 % 
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V. Gesundheit 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zum Vertrag vom Einführung des geglie- Gesetz vom 25. Aufbau der Selbstverwaltung in 
18. Mai 1990 über die derten Systems der So- Juni 1990 der Krankenversicherung 
Währungs-, Wirtschafts- zialversicherung für die  (BGB1. II Einführung der Beitragsfinan- 
und Sozialunion Deutsche Demokratische S. 518) zierung durch Arbeitnehmer 

Republik und Arbeitgeber und Festle- 
Angleichung des Kran- gung der Versicherungspflicht- 
kenversicherungsrechts und Beitragsbemessungsgrenze 
an das der Bundesrepu- Einführung der Entgeltfortzah- 
blik Deutschland lung im Krankheitsfall und Ein- 

beziehung der Renten in die 
Krankenversicherung 
Finanzierung der Investitionen 
der stationären und ambulanten 
Einrichtungen des Gesundheits- 
wesens aus Mitteln des Staats- 
haushalts 

Gesetz über die 19. An- Erweiterung des lei- Gesetz vom 26. Übernahme der Kosten der 
passung der Leistungen stungsrechtlichen An- Juni 1990 medizinischen Maßnahmen zur 
nach dem Bundesversor- Spruchs der Versicherten (BGB1. I Herbeiführung einer Schwan- 
qungsgesetz sowie zur in der GKV S. 1211) gerschaft durch die Kranken- 

Änderung weiterer so- kassen 
zialrechtlicher Vorschrif- Gewährung der häuslichen 
ten Krankenpflege als Regelleistung 

ab Januar 1990 
Einbeziehung der Anschlußheil- 
behandlung in den KVdR-Aus- 
gleich 

Erste Verordnung zur Verbesserung der Ge- Verordnung Deutliche Anhebung der Ge- 
Änderung der Hebam- bührenstruktur für Lei- vom 6. Juli bühren für Leistungen der Mut- 
men-Gebührenverord- stungen freiberuflich 1990 (BGB1. I terschaftsvorsorge und Schwan- 
nung tätiger Hebammen im S. 1395) gerenbetreuung sowie der 

Rahmen der gesetzlichen Gebühren für Hausbesuche 
Krankenversicherung 

Gesetz zu dem Vertrag Einführung des Sozialge- Gesetz vom 23. Festlegung der Beitragsbemes- 
vom 31. August 1990 setzbuches V ab 1. Ja- September sungsgrenze in Anlehnung an 
zwischen der Bundesre- nuar 1991 in den neuen 1990 (BGB1. II die Wirtschaftsentwicklung der 
publik Deutschland und Ländern mit abweichen- S. 885) neuen Länder 
der Deutschen Demokra- den Regelungen für Zeitlich befristete Zuzahlungs- 
tischen Republik über Ostdeutschland sonderregelungen und Härte- 
die Herstellung der Ein- fallklauseln, um Überforderun- 
heit Deutschlands — gen zu vermeiden 
Einigungsvertragsgesetz Getrennte Rechnungslegung der 

Krankenkassen bis zur Anglei- 
chung der wirtschaftlichen Ver- 
hältnisse 

Erstes Gesetz zur Ände- Entlastung der gesetzli- Gesetz vom 22. Absenkung der zu Lasten der 
rung des Sozialgesetzbu- chen Krankenversiche- März 1991 GKV berechneten Arzneimittel- 
ches V rung in den neuen Län-  (BGB1. I S. 792) preise um ca. 20 % 

dern bei den Arzneimit- 
telausgaben 

Erste Gebührenanpas- Anpassung der in den Verordnung Anhebung der Vergütungshöhe 
sungsverordnung neuen Ländern begrenz- vom 8. Okto- auf 60 % der jeweils westdeut- 

ten Vergütungshöhe für ber 1991 schen Gebührensätze 
privatärztliche und pri- (BGB1. I 
vatzahnärztliche Lei- S. 1990) 
stungen sowie für Lei- 
stungen der Hebammen- 
hilfe in der gesetzlichen 
Krankenversicherung an 
die wirtschaftliche Ent- 
wicklung 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Zweites Gesetz zur Än- Gezielter Ausbau des Gesetz vom 20. Erweiterung der Leistungen bei 
derung des Sozialgesetz- Leistungsrechts der ge- Dezember Erkrankungen des Kindes 
Buches V setzlichen Krankenversi- 1991 (BGB1. I Lockerung der Voraussetzungen 

cherung S. 2325) für die Inanspruchnahme von 
Leistungen bei Pflegebedürftig- 
keit 
Ergänzung der Härtefallrege- 
lung bei Versorgung mit Zah- 
nersatz 

Gesetz zur Sicherung Sicherstellung der Lei- Gesetz vom 21. Stabile Beitragssätze bei glei- 
und Strukturverbesse- stungsfähigkeit und der Dezember cher Qualität der Leistungen 
rung der GKV (Gesund- finanziellen Grundlagen 1992 (BGB1. I 
heitsstrukturgesetz) der GKV S. 2266) 

Änderung der Zulas- Umsetzung von Regelun- Verordnung Bedarfsplanung 
sungsverordnung für gen des Gesundheits- vom 21. De- Dreijährige Pflichtweiterbildung 
Kassenärzte strukturgesetzes zember 1992 in der Allgemeinmedizin 

Anstellung von Ärzten beim 
niedergelassenen Arzt 

Änderung der Zulas- Umsetzung von Regelun- Verordnung Bedarfsplanung 
sungsverordnung für gen des Gesundheits- vom 21. De- Anstellung von Zahnärzten 
Kassenzahnärzte strukturgesetzes zember 1992 beim niedergelassenen Zahnarzt 

Vierte Verordnung zur Anpassung des Kreises Verordnung Im Rahmen des BtMG Aufnah- 
Änderung betäubungs- der nach dem BtMG zu vom 23. De- me von 10 weiteren Designer- 
mittelrechtlicher Vor- kontrollierenden Stoffe zember 1992 drogen in die Anlage I des 
schriften und Zubereitungen so-  (BGB1. I BtMG 

wie der Verschreibungs- S. 2483) Im Rahmen der BtMVV: Er- 
modalitäten für Betäu- weiterung der Verschreibungs- 
bungsmittel an die zeiträume bis auf 30 Tage, ent- 
veränderten medizini- sprechende Anhebung der 
schen und drogenpoliti- Verschreibungsmengen 
schen Entwicklungen Schaffung detaillie rter Regelun- 
und Bedürfnisse gen für das Verschreiben von 

Drogensubstituten 

Zweite Gebührenanpas- Anpassung der in den Verordnung Anhebung der Vergütungshöhe 
sungsverordnung neuen Ländern begrenz- vom 28. Mai auf 75 % der jeweils westdeut- 

ten Vergütungshöhe für 1993 (BGB1. I schen Gebührensätze 
privatärztliche und pri- S. 777) 
vatzahnärztliche Lei- 
stungen sowie Lei- 
stungen der Hebammen- 
hilfe in der gesetzlichen 
Krankenversicherung an 
die wirtschaftliche Ent- 
wicklung 

Novellierung der Bun- Einführung eines lei- Vorlage eines Erhöhung der Transparenz im 
despflegesatzverordnung stungsgerechten Entgelt- 1. Diskussions- Krankenhausbereich 

systems entwurfs zum Bessere Anreize zur Erhöhung 
1. Juni 1993 der Wirtschaftlichkeit und Ver- 

kürzung der Verweildauer 

Risikostruktur-Aus- Regelung des Verfahrens Verordnung Ausgleich der finanziellen Aus- 
gleichsverordnung zum Risikostrukturaus- vom 30. Au- Wirkungen unterschiedlicher 

gleich in der GKV gust 1993 Versichertenrisiken zwischen 
allen Krankenkassen (ohne 
LKK'S) ab 1994 

Verordnung über die Neuregelung der Zuzah- Verordnung Verordnung therapiegerechter 
Zuzahlung bei der Abga- lung von Arznei- und vom Aug./ Packungsgrößen 
be von Arznei- und Ver- Verbandmitteln Sept. 1993 
bandmitteln in der ver- 
tragsärztlichen Versor- 
gung 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Rechtsverordnung über Schaffung einheitlicher In Vorberei- Bedarfsgerechte Versorgung der 
medizinisch-technische Planungsgrundlagen für tung Versicherten 
Großgeräte die Großgeräte 

Fünfte Verordnung zur Anpassung betäubungs- In Vorberei- Erwartete jährliche Einsparun- 
Änderung betäubungs- mittelrechtlicher Bestim- tung gen von ca. 25 Mio. DM bei den 
mittelrechtlicher Vor- mungen an die Entwick- Krankenkassen bzw. Trägern 
schriften lungen des Arzneimittel- von Substitutionsprogrammen 

marktes und der thera- aufgrund des im Vergleich zu 
peutischen Praxis und Levomethadon erheblich ko- 
Zulassung von Methadon stengünstigeren Methadons 
zur Substitutionsbehand- 
lung Drogenabhängiger 

Bund-Länder-Verwal- Regelung der Modalitä- In Vorberei- Zuteilung der Mittel des Bundes 
tungsvereinbarung zum ten hinsichtlich der Fi- tung Abruf der Mittel 
gemeinsam finanzierten nanzhilfen des Bundes Nachweis- und Berichtspflicht Krankenhausinvestitions- der Länder programm für die neuen 
Länder gem. Artikel 14 
GSG 
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VI. Rehabilitation — Eingliederung Behinderter 
Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zur Reform des Verbesserung der Gesetz vom 12. Ersetzung der Entmündigung, 
Rechts der Vormund- Rechtsstellung von Be- September Vormundschaft und Pflegschaft 
schaft und Pflegschaft hinderten, die aufgrund 1990 (BGB1. I durch das einheitliche Recht- 
für Volljährige (Betreu- einer psychischen Krank- S. 2002) sinstitut der Betreuung, das 
ungsgesetz) heit oder einer körperli- keine Auswirkungen auf die 

chen, geistigen oder Geschäftsfähigkeit hat 
seelischen Behinderung 
ihre Angelegenheiten 
nicht oder teilweise nicht 
selbst besorgen können 

Gesetz über die zwan- Sicherstellung, daß Be- Gesetz vom 21. Einbeziehung von IR-Zügen in 
zigste Anpassung der hinderte alle Zuggattun- Juni 1991 das Recht der unentgeltlichen 
Leistungen nach dem gen der Bahn im Nah-  (BGB1. I Beförderung 
Bundesversorgungsge- verkehr unentgeltlich S. 1310) 
setz benutzen können 

Sicherstellung, daß Be- Befristete Einbeziehung von 
hinderte in den neuen Inhabern gültiger Schwerbe- 
Ländern die Freifahrt schädigtenausweise der ehem. 
nutzen können, solange DDR in die unentgeltliche Be- 
die Versorgungsverwal- förderung nach dem Schwerbe- 
tung noch keine neuen hindertengesetz bis Ende 1991 
Ausweise ausgegeben 
hat 

Zweite Verordnung zur Sicherstellung, daß Be- Verordnung Befristete Übergangsregelung 
Änderung der Ausweis- hinderte in den neuen vom 26. Juni zur Erleichterung der Auf stel- 
verordnung Schwerbe- Ländern die Freifahrt mit 1991 (BGB1. I lung von Streckenverzeichnis- 
hindertengesetz der Bahn im 50 km- S. 1398). sen zur Benutzung der Bahn im 

Umkreis nutzen können, Neufassung 50 km-Umkreis in den neuen 
solange noch keine GO-  vom 25. Juli Ländern 
ternahzonen bestimmt 1991 (BGB1. I 
sind S. 1739) 

Erste Verordnung zur Gewährleistung einer Verordnung Besondere Einkommensgrenzen 
Änderung der Verord- sachgerechten Kraftfahr- vom 30. Sep- für Behinderte in den neuen 
nung über Kraftfahr- zeughilfe auch in den tember 1991 Ländern, Anhebung des Förder- 
zeughilfe zur beruflichen neuen Ländern; Anhe- (BGB1. I höchstbetrages von 16 000 DM 
Rehabilitation bung des Förderhöchst- S. 1950) auf 18 000 DM 

betrages 

Gesetz zur Regelung von Sicherstellung, daß Be- Gesetz vom 20. Verlängerung der befristeten 
Vermögensfragen der hinderte in den neuen Dezember Einbeziehung von Inhabern 
Sozialversicherung im Ländern die Freifahrt 1991 (BGB1. I gültiger Schwerbeschädigten- 
Beitrittsgebiet und zur nutzen können, solange S. 2313) ausweise der ehem. DDR in die 
Änderung von Gesetzen die Versorgungsverwal- unentgeltliche Beförderung 

tung noch keine neuen nach dem Schwerbehinderten- 
Ausweise ausgegeben Besetz bis Ende 1993 
hat 

Verordnung über die Sicherstellung, daß die Verordnung Entlastung der Versorgungsver- 
Aussetzung der Durch- Versorgungsverwaltung vom 30. De- waltung in den neuen Ländern 
führung der Statistik die Anträge Behinderter zember 1991 
nach § 53 Abs. 1 des auf Feststellung der  (BGB1. I 1992 
Schwerbehindertenge- Behinderung und Aus- S. 5) 
setzes in dem in Artikel stellung von Schwerbe- 
3 des Einigungsvertrages hindertenausweisen 
genannten Gebiet schnellstmöglich er- 

ledigen kann 

Erste Verordnung zur Gewährleistung eines Verordnung Verlängerung der vorläufigen 
Änderung der Werkstät- ausreichenden Platzan- vom 14. De- Anerkennung von Werkstätten 
tenverordnung Schwer- gebots in Werkstätten für zember 1992 für Behinderte in den neuen 
behindertengesetz Behinderte der neuen (BGB1. I Ländern über Ende 1992 hinaus 

Länder bis zum Abschluß S. 2013) 
der Umstrukturierung 
vorhandener Werkstätten 
und Neuschaffung von 
Werkstätten 
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VII. Weitere Bereiche der sozialen Sicherung 

1. Sozialgesetzbuch 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zur Verlängerung Einmalige Verschiebung Gesetz vom 17. Einmalige Verlängerung der 
der Amtsdauer der Or- der Sozialwahlen um 1 Dezember Amtsdauer der für die laufende 
ganmitglieder in der Jahr 1990 (BGBl. I Amtsperiode gewählten Mitglie- 
Sozialen Selbstverwal- S. 2822) der der Selbstverwaltungsorga- 
tung ne von 6 auf 7 Jahre 

Gesetz zur Änderung Anpassung der Vorschrif- Gesetzesbe- Überarbeitung der Datenschutz- 
von Vorschriften des ten über den Schutz von Schluß des vorschriften in den einzelnen 
Sozialgesetzbuches über Sozialdaten an das neu Deutschen Büchern des Sozialgesetzbuches 
den Schutz von Sozialda- gefaßte Bundesdaten- Bundestages 
ten sowie zur Änderung schutzgesetz und das vom 3. Dezem- 
von Vorschriften (Zwei- Urteil des Bundesverfas- ber 1993 (BT- 
tes Gesetz zur Änderung sungsgerichts zum Drucksache 
des Sozialgesetzbuches) Volkszählungsgesetz 12/6306). 

1983; 
Berücksichtigung von Änderung der Vorschriften über 
Forderungen des Bun- Säumniszuschläge und über die 
desrechnungshofes und Pfändung von Sozialleistungen 
von Bedürfnissen der im Sozialgesetzbuch 
Praxis bei der Erhebung 
von Säumniszuschlägen 
im Sozialrecht und der 
Pfändung von Soziallei- 
stungen 

Entwurf eines Gesetzes Zusammenfassung des In Vorberei- siehe Zielsetzung 
zur Eingliederung Behin- Rehabilitations- und tung 
derter (Sozialgesetzbuch Schwerbehindertenrechts 
IX) in übersichtlicher Form 

und Einordnung in das 
Sozialgesetzbuch als 
dessen neuntes Buch 
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2. Unfallversiche rung 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Einigungsvertrag Anlage Schrittweise Überleitung Einigungsver- Übernahme der vor dem 1. 
1 Kapitel VIII Sachgebiet des Rechts der Unfallver- trag vom 31. Januar 1991 eingetretenen Ar- 
I Abschnitt III Sicherung auf das Bei- August 1990 in beitsunfälle und Berufskrank- 

trittsgebiet Verbindung heften im Beitrittsgebiet. 
mit Artikel 1 Angleichung der Berechnungs- 
des Gesetzes grundlagen der Unfallrenten. 
vom 23. Sep- Einheitliches Unfallversiche- 
tember 1990 rungsrecht 
(BGB1. II 
S. 885) 

Gesetz zu dem Vertrag Schrittweise Übertra- Gesetz vom 23. Überführung der im dritten 
vom 31. August 1990 gung des Rechts der September Buch der Reichsversicherungs- 
zwischen der Bundesre- Unfallversicherung auf 1990 (BGB1. II ordnung enthaltenenen Rege- 
publik Deutschland und die neuen Länder S. 885) lungen über die Unfallverhü- 
der Deutschen Demokra- tung, die Heilbehandlung, die 
tischen Republik über berufliche Rehabilitation und 
die Herstellung der Ein- die Haftung zum 1. 1. 1991 
heit Deutschlands — Überführung der weiteren Vor- 
Einigungsvertragsgesetz schriften des im Dritten Buch 

der Reichsversicherungsordnung 
enthaltenen Rechts der Unf all- 
versicherung durch besonderes 
Gesetz zum 1. Januar 1992 

Gesetz zur Herstellung Überleitung der restli- Gesetz vom 25. Vollständige Einbeziehung aller 
der Rechtseinheit in der chen, durch den Eini- Juli 1991 Beschäftigten und der Opfer 
gesetzlichen Renten- und gungsvertrag in den  (BGB1. I von Betriebsunfällen in den 
Unfallversicherung (Ren- neuen Ländern noch S. 1957) neuen Ländern in das Lei- 
ten-Überleitungsgesetz nicht in Kraft gesetzten stungsrecht des dritten Buches 
— RÜG) Vorschriften des Unfall- der Reichsversicherungsordnung 

versicherungsrechts im 
dritten Buch der Reichs- 
versicherungsordnung 
auf die neuen Länder 

Zweite Verordnung zur Anpassung der Berufs- Verordnung Aufnahme von vier neuen Be- 
Änderung der Berufs- krankheiten-Liste an vom 18. De- rufskrankheiten sowie Ergän- 
krankheiten-Verordnung neue medizinisch-wis- zember 1992 zung und erweiterte Aufnahme 

senschaftliche Erkennt- (BGB1. I von vier bereits in der Liste 
nisse S. 2343) enthaltenen Krankheiten 
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3. Soziale Entschädigung 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zu dem Vertrag Übertragung des Sozia- Gesetz vom 23. Inkraftsetzung des Bundesver- 
vom 31. August 1990 len Entschädigungs- September sorgungsgesetzes zum 1. 1. 1991 
zwischen der Bundesre- rechts zum 1. Januar 1990 (BGB1. II in den neuen Ländern 
publik Deutschland und 1991 auf die neuen Län- S. 885) 
der Deutschen Demokra- der 
tischen Republik über 
die Herstellung der Ein- 
heit Deutschlands — 
Einigungsvertragsgesetz 

Erste Verordnung zur Berücksichtigung der Verordnung Erhöhung des Berufsschadens- 
Änderung der Berufs- Änderung der §§ 30 und vom 16. Januar ausgleichs für rd. 140 000 Ver- 
schadensausgleichs- 40 a des Bundesversor- 1991 (BGB1. I sorgungsberechtigte 
verordnung gungsgesetzes durch das S. 136) 

KOV-Strukturgesetz 
1990; Anpassung von 
Vergleichseinkommen an 
die Veränderungen in 
der Einkommenssituation 
des öffentlichen Dienstes 

Gesetz über die Zwan- Erhöhung der Renten Gesetz vom 21. Rentenerhöhungen für rd. 1,3 
zigste Anpassung der nach dem Bundesversor- Juni 1991 Millionen Versorgungsberech- 
Leistungen nach dem gungsgesetz in den alten (BGB1. I tigte 
Bundesversorgungsge- Ländern um 5,04 % ab 1. S. 1310) 
setz (KOV-Anpassungs- Juli 1991 
gesetz 1991) 

Gesetz über Entschädi- Überführung der Ent- Gesetz vom 22. Fortführung von Entschädigun- 
gungen für Opfer des schädigungsleistungen April 1992 gen auf gesetzlicher Grundlage 
Nationalsozialismus im der ehemaligen DDR (BGB1. I S. 906) 
Beitrittsgebiet unter Berücksichtigung 

der Übergangsregelun- 
gen des Einigungsvertra- 
ges 

Erste Verordnung zur Anpassung der Versor- Verordnung Rentenerhöhung für rd. 1,2 Mio. 
Anpassung des Bemes- gungsbezüge entspre- vom 17. Juni Versorgungsberechtigte 
sungsbetrags und der chend § 56 Bundesver- 1992 (BGB1. I 
Geldleistungen nach sorgungsgesetz in den S. 1078) 
dem Bundesversorgungs- alten Ländern um 3,05 
gesetz sowie zur Ände- ab 1. Juli 1992; redaktio- 
rung der Berufs- nelle Änderung der Be- 
schadensausgleichsver- rufsschadensausgleichs- 
ordnung verordnung 

Erstes Gesetz zur Berei- Ausgleich für Gesund- Gesetz vom 29. Gewährung von Versorgungslei- 
nigung von SED-Unrecht heitsschäden aufgrund Oktober 1992 stungen nach dem Bundesver- 
(Strafrechtliches Rehabi- unrechtmäßiger Strafur- (BGB1. I sorgungsgesetz an rd. 3 000 
litierungsgesetz) teile in der ehemaligen S. 1814) Berechtigte 

DDR 

Zweite Verordnung zur Anpassung der Versor- Verordnung Rentenerhöhungen für rd. 1,2 
Anpassung des Bernes- gungsbezüge entspre- vorn 14. Juni Mio. Versorgungsberechtigte 
sungsbetrages und der chend § 56 Bundesver- 1993 (BGB1. I 
Geldleistungen nach sorgungsgesetz in den S. 920) 
dem Bundesversorgungs- alten Ländern um 4,45 % 
gesetz sowie zur Ände- ab 1. Juli 93 
rung der Beruf s- 
schadensausgleichsver- 
ordnung und der Aus- 
gleichsrentenverordnung 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Zweites Gesetz zur Be- Ausgleich für Gesund- Gesetzentwurf Gewährung von Versorgungslei- 
reinigung von SED- heitsschäden aufgrund in der parla- stungen nach dem Bundesver- 
Unrecht (verwaltungs- unrechtmäßiger Verwal- mentarischen sorgungsgesetz an rd. 2 000 
rechtliches Rehabilitie- tungsentscheidungen der Beratung (Bun- Berechtigte 
rungsgesetz) ehemaligen DDR desrats-Druck- 

sache 92/93) 

Zweites Gesetz zur An- Ausweitung des persönli- Gesetz vom Schaffung von Entschädigungs- 
derung des Gesetzes chen Geltungsbereichs 21. Juli 1993 ansprüchen für ausländische 
über die Entschädigung auf Ausländer durch (BGB1. I Mitbürger 
für Opfer von Gewaltta- Wegfall des Gegenseitig- S. 1262) 
ten keitserfordernisses bei 

kurzfristigem Aufenthalt 
Pauschalierung der Er- Durch die Pauschalierung wird 
stattungen an die Kran- der Verwaltungsaufwand bei 
kenkassen der Versorgungsverwaltung und 

bei den Krankenkassen in er- 
heblichem Maße vermindert 

Dritte Verordnung zur Sicherstellung der Finan- Verordnung Ausrichtung der Finanzierungs- 
Anderung der Versehr- zierung der Versehrten- vom 14. De- basis für die durchführenden 
tenleibesübungen- leibesübungen zember 1992 Sportorganisationen an der Zahl 
Verordnung (BGB1. I der Kriegsbeschädigten 

S. 2012) 
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4. Sozialhilfe 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zu dem Vertrag Schrittweise Anpassung Gesetz vom siehe Zielsetzung 
vom 31. August 1990 des Leistungsrechts der 23. September 
zwischen der Bundesre- Sozialhilfe im Beitrittsge- 1990, (BGB1. II 
publik Deutschland und biet an das Westniveau. S. 885) 
der Deutschen Demokra- Aufbau einer handlungs- 
tischen Republik über fähigen Sozialhilfever- 
die Herstellung der Ein- waltung im Beitrittsge- 
heit Deutschlands — biet 
Einigungsvertragsgesetz 

Drittes Rechtsbereini- Vereinfachung des Ver- Gesetz vom Unmittelbare Anbindung der 
gungsgesetz (Artikel 24) fahrens zur Neufestset- 28. Juni 1990 Grundbetragserhöhung an die 

zung der Grundbeträge (BGB1. I Rentenentwicklung 
S. 1221, 1227) 

Sechstes Gesetz zur Verbesserung des Ver- Gesetz vom Keine Verwertung angemesse- 
Änderung des Bundesso- mögensschutzes bei 10. Dezember ner Hausgrundstücke als Vor- 
zialhilfegesetzes Inanspruchnahme von 1990 (BGB1. I aussetzung des Sozialhilfean- 

Sozialhilfe S. 2644) Spruchs 

Dritte Verordnung zur Erhöhung des Regelsat- Verordnung Beseitigung der Regelsatzmin- 
Änderung der Regelsatz- zes für Alleinstehende vom 7. Okto- derung für Alleinstehende zwi- 
verordnung ber 1991 schen dem 19. und 25. Lebens- 

(BGB1. I jahr 
S. 1971) 

Erste Verordnung zur Verbesserung des Ver- Verordnung Erhöhung der nicht zu berück- 
Änderung der Verord- mögensschutzes bei vom 23. Okto- sichtigenden kleineren Bar- 
nung zur Durchführung Inanspruchnahme von ber 1991 beträge 
des § 88 Abs. 2 Nr. 8 Sozialhilfe (BGB1. I 
des Bundessozialhilfege- S. 2037) 
setzes 

Gesetz zur Änderung des Anrechnungsregelung Gesetz vom Anrechnung auf das Pflegegeld 
Bundessozialhilfegeset- der Geldleistung der  7. Juli 1992 in Höhe von 200 DM bis zum 
zes und anderer Gesetze Krankenversicherung für (BGB1. I 31. Dezember 1994 

Schwerstpflegebedürftige S. 1225) 
nach § 57 Sozialgesetz- 
buch V, sowie vergleich- 
barer Leistungen nach 
Beihilfevorschriften des 
Bundes und der Länder, 
auf das Pflegegeld 

Gesetz zum Schutz des Verbesserung der Sozial- Gesetz vom Erweiterung der Mehrbedarfs- 
vorgeburtlichen/werden- hilfeleistungen für 27. Juli 1992 zuschläge; Ausschluß der Ober- 
den Lebens, zur Förde- Schwangere und  (BGB1. I leitung von Unterhaltsansprü- 
rung einer kinderfreund- Alleinerziehende S. 1398) chen gegenüber Verwandten 
licheren Gesellschaft, für ersten Grades 
Hilfen im Schwanger- 
schaftskonflikt und zur 
Regelung des Schwan- 
gerschaftsabbruchs 
(Schwangeren- und 
Familienhilfegesetz) 

Gesetz zur Umsetzung Beschränkung der jährli- Gesetz vom Einsparungen bei der Sozial- 
des Föderalen Konsoli- chen Regelsatzerhöhun- 23. Juni 1993 hilf e: 
dierungsprogramms — gen auf 2 bzw. 3 v. H. in  (BGB1. I S. 944) 1993: 	635 Mio. DM 
FKPG — den kommenden Jahren 1994: 1 295 Mio. DM 

Strukturelle Änderun- 1995: 1 645 Mio. DM 
gen, die zu Einsparun- 1996: 1 685 Mio. DM 
gen führen 

Gesetz zur Neuregelung Anpassung des § 120 Gesetz vom Änderung der Regelung über 
der Leistungen an Asyl- BSHG an das Asylbe- 30. Juni 1993 Sozialhilfeansprüche für 
bewerber (Artikel 2) werberleistungsgesetz (BGB1. I Ausländer 

S. 1074) 
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5. Landwirtschaftliche Sozialpolitik 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Viertes Agrarsoziales Zusammenfassung aller Gesetz vom Verbesserung des Beitragszu- 
Ergänzungsgesetz für den Beitragszuschuß 25. September schußsystems 
(4. ASEG) aufgewendeten Bundes- 1990 (BGB1. I 

mittel und Verlangsa- S. 2105) 
mung des Beitragsan- 
stiegs in der Altershilfe 
für Landwirte ab dem 
1. Januar 1991 
Verbesserung der Ausge- Erhöhung der Inanspruchnahme 
staltung und Verlänge- der Leistungen nach dem Ge- 
rung der Laufzeit des setz zur Förderung der Einstel- 
Gesetzes zur Förderung lung der landwirtschaftlichen 
der Einstellung der land- Erwerbstätigkeit 
wirtschaftlichen Erwerbs- 
tätigkeit (FELEG) ab 
dem 1. Oktober 1990 

GAL-Beitragszuschuß- Festsetzung des Beitrags Verordnung Beitragsentlastung für rd. 
verordnung 1991 bzw. der Beitragszu- vom 2. Januar 320 000 Berechtigte 

schösse für 1991 1991 
(BGB1. I S. 3) 

GAL-Beitragsverordnung Festsetzung des Beitrags Verordnung Beitragsfestsetzung für rd. 
1992 bzw. der Beitragszu- vom 5. Dezem- 430 000 Beitragspflichtige 

schüsse für 1992 ber 1991 
(BGB1. I 
S. 2178) 

GAL-Beitragszuschuß- Festsetzung des Beitrags Verordnung Beitragsentlastung für rd. 
verordnung 1992 bzw. der Beitragszu- vom 29. No- 200 000 Berechtigte 

schüsse für 1992 vember 1991 
(BGB1. I 
S. 2155) 

GAL-Beitragsverordnung Festsetzung des Beitrags Verordnung Beitragsfestsetzung für rd. 
1993 bzw. der Beitragszu- vom 12. No- 405 000 Beitragspflichtige 

schüsse für 1993 vember 1992 
(BGB1. I 
S. 1929) 

GAL-Beitragszuschuß- Festsetzung des Beitrags Verordnung Beitragsentlastung für rd. 
verordnung 1993 bzw. der Beitragszu- vom 10. No- 195 000 Berechtigte 

schüsse für 1993 vember 1992 
(BGB1. I 
S. 1897) 

Gesetz zur Änderung des Festsetzung des Beitrags Gesetz vom Beitragsfestsetzung für rd. 
Gesetzes zur Neurege- und des Beitragszuschus- 2. Dezember  391 000 Beitragspflichtige und 
lung der Altershilfe für ses für 1994. Zusätzlicher 1993 (BGB1. I Beitragsentlastung für rd. 
Landwirte Bundesmitteleinsatz in S. 1998) 190 000 Berechtigte. 

der Altershilfe von 100 Finanzielle Entlastung der Al- 
Mio. DM; Änderung der tershilfe für Landwirte und Auf- 
Einkommensanrechnung bau einer Schwankungsreserve 
bei den Leistungen. für 1994. 
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7. Wohlfahrtspflege und Selbsthilfe 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Modellprogramm „För- Schaffung gleicher Rah- Laufzeit von Finanzvolumen rd. 10 Mio. DM; 
derung sozialer Selbst- menbedingungen zur Ende 91 bis u. a. Förderung von 17 Selbsthil- 
hilfe in den neuen Verbreitung sozialer Mitte 96 fe-Kontaktstellen verteilt auf 
Ländern" Selbsthilfe in den neuen alle neuen Länder 

Ländern wie in den alten 
Ländern 
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8. Verbraucherschutz 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz über Verbrau- Umsetzung der EG- Gesetz vom Umfassende Verbraucherinfor- 
cherkredite, zur Ande- Richtlinie über den Ver- 17. Dezember mation bei Vertragsabschluß, 
rung der Zivilprozeßord- braucherkredit; Sicher- 1990; in Kraft freies zeitlich begrenztes Wider- 
nung und anderer stellung eines getreten am rufsrecht für Verbraucher, 
Gesetze angemessenen Verbrau- 1. Januar 1991 Reduzierung der finanziellen 

cherschutzes bei Kredit- Folgen für Verbraucher auf ein 
verträgen und Verbrau- zumutbares Maß 
chern sowie Förderung 
eines gemeinsamen 
Verbraucherkreditmark- 
tes 

Entwurf einer Insolvenz- Zahlungsunfähigen Regierungs- Die Restschuldbefreiung wird 
ordnung, Fünfter Teil, Kaufleuten und Verbrau- entwurf dazu beitragen, überschuldete 
Dritter Abschnitt; Rest-  chern soll ein Ausweg (BT-Diucksa- Haushalte vor dem Abgleiten in 
schuldbefreiung aus der lebenslangen che 12/2443) Sozialhilfebedürftigkeit zu be- 

Haftung geboten werden wird zur Zeit wahren; Mißbräuchen wird 
in den Aus- dadurch vorgebeugt, daß nur 
schössen des redliche Schuldner und auch 
Deutschen diese erst am Ende einer sie- 
Bundestages benjährigen Wohlverhaltenspe- 
beraten riode in den Genuß der Rest- 

schuldbefreiung kommen sollen 
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9. Vermögensbildung 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zu dem Vertrag Herstellung der Rechts- Gesetz vom Förderung der Vermögensbil- 
vom 31. August 1990 einheit auf dem Gebiet 23. September dung der Arbeitnehmer auch in 
zwischen der Bundesre- der Förderung der Ver- 1990 (BGB1. II den neuen Ländern durch das 
publik Deutschland und mögensbildung der Ar- S. 885) Fünfte Vermögensbildungsge- 
der Deutschen Demokra- beitnehmer ab 1991 setz und § 19 a EStG 
tischen Republik über 
die Herstellung der Ein- 
heit Deutschlands — 
Einigungsvertragsgesetz 

Änderungen des Fünften 
Vermögensbildungsge- 
setzes und des § 19 a 
EStG 
a) im Finanzmarktförde- Anpassungen an Ände- Gesetz vom Rechtsangleichung 

rungsgesetz (Artikel 3 rungen des Gesetzes 22. Februar 
Nrn. 1 und 2) über Kapitalanlagege- 1990 (BGB1. I 

sellschaften und des S. 266) 
Auslandinvestment- 
gesetzes 

b) im Gesetz über We rt - Anlegerschutz Gesetz vom Vorsorglicher Ausschluß der 
papier-Verkaufspro- 13. Dezember Anlage vermögenswirksamer 
spekte und zur Ände- 1990 (BGB1. I Leistungen in bestimmten au- 
rung von Vorschriften S. 2749) ßerbetrieblichen Schuldver- 
über Wertpapiere Schreibungen; Wegfall der Steu- 
(Artikel 2 Nrn. 1 erbegünstigung bei Überlassung 
und 2) solcher Wertpapiere 

c) Gesetz zur Bekämp- — Beitrag zur Haus- Gesetz vom Senkung der Sparzulage für die 
fung des Mißbrauchs haltskonsolidierung 21. Dezember Anlage in Vermögensbeteiligun- 
und zur Bereinigung — Verwaltungsvereinfa- 1993 (BGB1. I gen; Verschiebung der Auszah- 
des Steuerrechts (Arti- chung S. 2310) lung auf das Ende der Sperrfrist; 
kel 1 Nr. 14 und — Anlegerschutz Verringerung des Verwaltungs- 
Artikel 3) aufwands der Arbeitgeber für 

die Sparzulage; Einschränkung 
der Möglichkeiten außerbetrieb- 
licher Anlage vermögenswirksa- 
mer Leistungen in Vermögens- 
beteiligungen; Senkung des 
Höchstbetrags der Steuerbegün- 
stigung für die verbilligte Über- 
lassung von Vermögensbeteili- 
gungen; Wegfall der 
Steuerbegünstigung bei Über- 
lassung von Vermögensbeteili- 
gungen, die im Fünften Vermö- 
gensbildungsgesetz 
ausgeschlossen wurden 

Verordnung zur Durch- Anpassung an die Ände- Verordnung Regelung der Festsetzung und 
führung des Fünften rung des Fünften Vermö- vom 4. Dezem- Rückforderung der Arbeitneh- 
Vermögensbildungsge- gensbildungsgesetzes im ber 1991 mer-Sparzulage durch die Fi- 
setzes (VermBDV 1990) Steuerreformgesetz 1990 (BGB1. I nanzämter 

S. 2156) 

Änderung der Verord- Anpassung an die Ände- Gesetz vom Verwaltungsentlastung für die 
nung zur Durchführung rung des Fünften Vermö- 21. Dezember Arbeitgeber 
des Fünften Vermögens- gensbildungsgesetzes im 1993 (BGB1. I 
bildungsgesetzes Gesetz zur Bekämpfung S. 2310) 
(VermBDV 1994) des Mißbrauchs und zur 

Bereinigung des Steuer- 
rechts (Artikel 4) 
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VIII. Familien -, Frauen - , Jugend - und Seniorenpolitik 

Familienpolitik 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zu dem Vertrag Herstellung der Rechts- Gesetz vom Begünstigung von Eltern in den 
vom 31. August 1990 einheit auf dem Gebiet 23. September neuen Ländern mit berücksich- 
zwischen der Bundesre- des Kindergeldrechts ab 1990 (BGB1. II tigungsfähigen Kindern 
publik Deutschland und 1991 S. 885) 
der Deutschen Demokra- 
tischen Republik über 
die Herstellung der Ein- 
heit Deutschlands — 
Einigungsvertragsgesetz 

Gesetz zur Änderung des Herstellung der Rechts- Gesetz vom Begünstigung von 
Unterhaltsvorschußgeset- einheit auf dem Gebiet 20. Dezember Alleinerziehenden 
zes und der Unterhaltssi- des Unterhaltsvorschuß- 1991 (BGB1. I 
cherungsverordnung rechts ab 1992 sowie S. 2322) 

Leistungsverbesserungen 
(Anhebung der Alters- 
grenze von 6 auf 12 
Jahre sowie der 
Leistungsdauer) 

Neufassung des Bundes- — Begünstigung junger Gesetz vom Verlängerung des Erziehungsur- 
erziehungsgeldgesetzes Familien und 21. Januar Laubs vom 1. Januar 1992 von 

Alleinerziehender 1992 (BGB1. I 11/2 Jahren auf 3 Jahre 
— Vereinbarkeit von S. 68) Erziehungsgeld ab 1. Januar 

Berufstätigkeit und 1993 von 11/2 Jahre auf 2 Jahre 
Kindererziehung verlängert 

Steueränderungsgesetz Verbesserung des Fami- Gesetz vom Erhöhung des Kindergeldes für 
(Artikel 25) lienlastenausgleichs 25. Februar das erste Kind von 50 auf 70 DM 

1992 (BGB1. I ab dem 1. Januar 1992 
S. 297) 

Steueränderungsgesetz Weitere Verbesserung Gesetz vom Erhöhung des Kindergeldzu- 
(Artikel 1) i. V. m. § 11 a des Familienlastenaus- 25. Februar schlages von bis zu 48 DM auf 
Bundeskindergeldgesetz gleichs 1992 (BGB1. I bis zu 65 DM ab dem 1. Januar 

S. 297) 1992 durch die Erhöhung des 
Kinderfreibetrages 

Frauenpolitik 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zur Durchsetzung Verbesserung der Frau- Gesetzentwurf Entscheidende Weiterentwick- 
der Gleichberechtigung enförderung im öffentli- in der parla- lung der Frauenpolitik 
von Frauen und Män- chen Dienst, der mentarischen 
nenn (2. Gleichberechti- Durchsetzung der Beratung (Bun- 
gungsgesetz) Gleichbehandlung im desrats-Druck- 

Arbeitsleben, des Schut- sache 301/93) 
zes vor sexueller Belästi- 
gung am Arbeitsplatz 
sowie der Frauenreprä- 
sentanz in Gremien 
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Seniorenpolitik 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Novellierung der Verord- Verbesserung der Mit- Verordnung Bessere Interessenve rtretung 
nung über die Mitwir- wirkung der Heimbe- vom 16. Juli der Heimbewohner 
kung der Heimbewohner wohner; Regelung über 1992 (BGB1. I 
in Angelegenheiten des die Bestellung und Tätig- S. 1341) 
Heimbetriebes (Heimmit- keit eines Heimfür- 
wirkungsverordnung) Sprechers 

Verordnung über perso- Sicherung einer ange- Verordnung Bestimmung der persönlichen 
nelle Anforderungen für messenen sachgerechten vom 19. Juli und fachlichen Anforderungen 
Heime Betreuung der Heimbe- 1993 (BGB1. I für die Eignung des Heimleiters 

wohner S. 1205) und des Heimpersonals 
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IX. Ausländerbeschäftigung, Integration ausländischer Arbeitnehmer 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Verordnung (EWG) Vorzeitige Aufhebung Verordnung Volle Freizügigkeit für alle Ar- 
Nr. 2194/91 des Rates zur der in der Beitrittsakte des Rates der beitnehmer in der Gemeinschaft 
Übergangszeit für die für Spanien und Portugal EG vom ab 1. Januar 1992 (in Luxem- 
Freizügigkeit zwischen vereinbarten abweichen- 25. Juni 1991 burg ab 1. Januar 1993) 
Spanien und Portugal den Maßnahmen hin- (Amtsblatt der 
einerseits und den Mit- sichtlich der Freizügig- EG L 206 vom 
gliedstaaten andererseits keit der Arbeitnehmer 29. Juli 1991) 

Zehnte Verordnung zur Anpassung des Arbeits- Verordnung Beschränkung der Drei-Monats- 
Änderung der Arbeitser- rechts an das neue Aus- vom 1. Sep- Beschäftigung auf ,, saison- 
laubnis-Verordnung länderrecht sowie an die tember 1993 typische" Tätigkeiten 

Arbeitsmarktlage (BGB1. I Abschaffung einjähriger Warte- 
S. 1527) frist für aus humanitären Grün- 

den geduldeter Ausländer 

Erste Verordnung zur Bekämpfung von Wett- Verordnung Verbesserter Schutz kleiner und 
Änderung der bewerbsverzerrungen vom 1. Sep- mittlerer Unternehmen 
Anwerbestoppausnahme- und Mißbräuchen bei tember 1993 
Verordnung der Beschäftigung von  (BGB1. I 

Werkvertrags- und Sai- S. 1528) 
Bonarbeitnehmern 
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X. Wohnungs- und Städtebaupolitik 
Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zur Verbesserung Ermächtigung der Länder Gesetz vom Verstärkter Mieterschutz in den 
der Rechtsstellung der zur Ausweitung der Kün- 20. März 1990 Ballungsräumen 
Mieter bei Begründung digungssperrfrist von 3 (BGB1. I 
von Wohneigentum an auf 5 Jahre in Gebieten S. 1456) 
vermieteten Wohnungen mit besonders angespann- 

ten Wohnungsmärkten 

Achtes Gesetz zur Ände- Neufestsetzung des Ta- Artikel 1/2 des Anpassung der Wohngeldlei- 
rung des Wohngeldge- bellenwohngeldes, ver- Gesetzes vom stungen als Ausgleich für ge- 
setzes einfachte Gewährung von 10. August stiegene Mieten 

Wohngeld an Empfänger 1990 (BGB1. I 
von Sozialhilfe und S. 1522, 1524) 
Kriegsopferfürsorge (pau- 
schaliertes Wohngeld) 

Gesetz zu dem Vertrag Übertragung des Wohn- Gesetz vom Berücksichtigung besonderer 
vom 31. August 1990 geldes auf das Beitritts- 23. September Verhältnisse in den neuen 
zwischen der Bundesre- gebiet ab 1. Januar 1991 1990 (BGB1. II Ländern 
publik Deutschland und mit Sonderregelungen S. 885) In Ostdeutschland gilt für Tabel- 
der Deutschen Demokra- lenwohngeld das Wohngeldson- 
tischen Republik über dergesetz (ab 1. Oktober 1991) 
die Herstellung der Ein- anstelle des Wohngeldgesetzes 
heit Deutschlands - 
Einigungsvertragsgesetz 

Überleitungsverordnung Keine Anwendung der Verordnung Konkretisierung der in Ost- 
zum Wohngeldgesetz Überleitungsverordnung vom 17. De- deutschland geltenden Sonder- 

während der Geltungs- zember 1990 regelungen der Höchstbeträge 
dauen des Wohngeldson- (BGB1. I für Miete und Belastung sowie 
dergesetzes (seit S. 2840) der Freibeträge und der pau- 
1. Oktober 1991 bis schalen Abzüge bei der Ein- 
31. Dezember 1994) kommensermittlung 

Siebente Verordnung zur Erstmalige Festlegung Verordnung Verwaltungsvereinfachung 
Änderung der Wohn- der Vomhundertsätze zur vom 25. März 
geldverordnung Bemessung des pauscha- 1991 (BGB1. I 

lierten Wohngeldes ab S. 805) 
1. April 1991 in den alten 
Ländern 

Neuntes Gesetz zur Abgrenzung der Anwen- Artikel 2 des Anpassung des Wohngeldgeset- 
Änderung des Wohn- dungsbereiche von Gesetzes vom zes an das Inkrafttreten des 
geldgesetzes WoGG und WoGSoG 20. Juni 1991 Wohngeldsondergesetzes in den 

(BGB1. I neuen Ländern 
S. 1250, 1264) 

Erste und Zweite Grund- Mietenreform in den Verordnungen Anhebung von Grundmieten 
mietenverordnung neuen Ländern vom 17. Juni entsprechend der Einkommens- 

1991 bzw. entwicklung zur Vorbereitung 
27. Juli 1992 des Übergangs in das Ver- 
(BGB1. 91 I gleichsmietensystem 
S. 1269, 
BGB1. 92 I 
S. 1416) 

Betriebskostenumlage- Mietenreform in den Verordnung Umlage der tatsächlichen Be- 
verordnung neuen Ländern vom 17. Juni triebskosten auf die Mieten 

1991 (BGB1. I 
S. 1270) 

Wohngeldsondergesetz Soziale Abfederung der Artikel 1 des Verbesserung der Wohngeldlei- 
ersten und zweiten Stufe Gesetzes vom stungen für Wohngeldempfän- 
der Mietenreform (1. und 20. Juni 1991 ger in den neuen Ländern 
2. Grundmietenverord- (BGB1. I 
nung) mit einer gegen- S. 1250), geän- 
über dem westdeutschen dert durch 
Wohngeldgesetz deutli- Artikel 1 des 
chen Rechtsvereinfa- Gesetzes vom 
chung und einem 23. Juli 1992 
spürbar höheren Lei-  (BGB1. I 
stungsniveau S. 1380) 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Steueränderungsgesetz Erhöhung des Baukin- Gesetz vom Verbesserung der Wohneigen- 
1991 dergeldes 24. Juni 1991 tumsförderung für Familien mit 

(BGBl. I Kindern 
S. 1331) 

Steueränderungsgesetz Weitere zulässige Über- Gesetz vom 25. Verbesserung der Eigentumsför- 
1992 schreitung von Einkom- Februar 1992 derung im sogenannten Zweiten 

mensgrenzen im sozialen (BGB1. I S. 297, Förderweg 
Wohnungsbau bei be- 334) 
stimmten Fördermaßnah- 
men 
Für den ab 1. Januar Bessere soziale Abfederung von 
1992 bezugsfertig gewor- Neubaumieten im freifinanzier- 
denen Wohnraum wurde ten Wohnungsbau sowie ange- 
eine neue Baualtersklas- strebten höheren Beteiligungs- 
se mit um 17 bis 18 Pro- mieten im sozialen 
zent gestiegenen Höchst- Wohnungsbau und von hohen 
beträgen für die Anfangsbelastungen bei den ab 
berücksichtigungsfähige 1992 fertiggestellten Eigenhei- 
Miete und Belastung men und Eigentumswohnungen 
festgelegt 
Verbesserung der Steuer- Erleichterung der Wohneigen- 
lichen Wohneigentums- tumsbildung 
förderung durch 
— Anhebung der Grund- 

förderung 
— Einführung eines 

zeitlich befristeten 
Schuldzinsabzuges 

— Rück- und Vortrags- 
möglichkeiten steuer- 
lich nicht wirksam 
gewordener Abzugs- 
beträge 

Schwangeren- und Vorrang für Schwangere Gesetz vom Verbesserte Wohnungsversor- 
Familienhilfegesetz und Alleinerziehende bei 27. Juli 1992 gung von Problemgruppen 

Förderung und Vergabe (BGB1. I 
von Sozialwohnungen S. 1391) 

Gesetz zur Verlängerung Ausschluß der Eigenbe- Gesetz vom Eigenbedarfskündigung nur in 
der Wartefristen in dem darfskündigung in den 21. Dezember Ausnahmefällen zulässig 
in Artikel 3 des neuen Ländern für die 1992 (BGB1. I 
Einigungsvertrages Zeit bis zum 31. Dezem- S. 2117) 
genannten Gebiet ber 1995 

Wohngeldgesetz (WoGG) Tabellengeld Bekanntma- Anpassung der Wohngeldlei- 
nebst den Anlagen 1-8 chung der stungen 
(Wohngeldtabellen) Neufassung 

vom 1. Februar 
1993 
(BGB1. I S. 183) 
Wohngeld- 
tabellen in der 
Fassung der 
Bekanntma- 
chung vom 11. 
März 1992 
(BGB1. I 
S. 545 ff) 

Gesetz über eine Sozial- Verlängerung des Mie- Gesetz vom Verlängerung der Kündigungs- 
klausel in Gebieten mit terschutzes bei Umwand- 22. April 1993 sperrfrist auf 10 Jahre in von 
gefährdeter Wohnungs- lung von Miet- in Eigen-  (BGB1. I S. 487) den Ländern zu bestimmenden 
versorgung tumswohnungen Gebieten 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Nutzungsentgeltverord- Anpassung des Niveaus Beschluß der Schrittweise Erhöhung der Nut- 
nung der Nutzungsentgelte an Bundesregie- zungsentgelte für Freizeit- und 

die Verhältnisse in den rung vom Erholungsgrundstücke in den 
alten Ländern 19. Mai 1993, neuen Ländern 

Beteiligung des 
Bundesrates — 
Bundesrats- 
Drucksache 
344/93 — 

Entwurf des Vierten Senkung der Kappungs- 2./3. Lesung Begrenzung des Mietanstiegs 
Gesetzes zur Änderung grenze für Mietzinserhö- im Bundestag und Verbesserung der miet- 
mietrechtlicher Vorschrif- hungen bei Wohnraum am 17. Juni rechtlichen Rahmenbedingun- 
ten (Mietrechtsnovelle) und Zulassung von Miet- 1993; gen für Wohnungsbauinvestitio- 

zinsgleitklauseln, Ver- Beschluß des nen 
schärfung der Vorschrift Bundesrates 
über Mietpreiserhöhun- vom 18. Juni 
gen nach § 5 Wirtschafts- 1993; Anru- 
strafgesetz 1954 und fung des Ver- 
Begrenzung der Makler- mittlungsaus- 
entgelte auf zwei schusses 
Monatsmieten 
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XI. Soziale Akzente der Steuerpolitik 
Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zu dem Vertrag Einführung des in den Gesetz vom siehe Zielsetzung 
vom 31. August 1990 alten Ländern geltenden 23. September 
zwischen der Bundesre- Steuerrechts in den neu- 1990 (BGB1. II 
publik Deutschland und en Ländern mit einigen S. 885) 
der Deutschen Demokra- Übergangsregelungen 
tischen Republik über 
die Herstellung der Ein- 
heit Deutschlands — 
Einigungsvertragsgesetz 
Kultur- und Stiftungsför- Verkürzung der Mindest- Gesetz vom Begünstigung älterer Bürger der 
derungsgesetz vertragsdauer für steuer- 13. Dezember neuen Länder beim Aufbau 

lich begünstigte Lebens- 1990 (BGB1. I einer privaten Altersversorgung 
versicherungen von 12 S. 2775) 
auf bis zu 6 Jahren für 
über 47 Jahre alte Bür- 
ger der neuen Länder 

Steueränderungsgesetz Erhöhung des Sonder- Gesetz vom Förderung der Herstellung und 
1991 ausgabenabzuges nach 24. Juni 1991 des Erwerbs von eigengenutzem 

§ 10 e Einkommensteuer- (BGB1. I Wohneigentum; 
gesetz für eigengenutzes S. 1322) Steuermindereinnahmen 100 
Wohneigentum Mio. DM 
Erhöhung des Steuer- Begünstigung von Familien mit 
abzugsbetrags für Kinder Kindern; 
bei eigengenutztem Steuermindereinnahmen 75 
Wohneigentum nach § 34 f Mio. DM 
Einkommensteuergesetz 

Solidaritätsgesetz Einführung eines befri- Gesetz vom Steuermehreinnahmen 1991/ 
steten Solidaritätszu- 24. Juni 1991 1992 10,487/13,027 Mrd. DM 
schlags zur Finanzierung (BGB1. I 
nicht vorhersehbarer S. 1318) 
Aufgaben (Weltlage/ 
neue Länder) 

Steueränderungsgesetz Steuerfreistellung der Gesetz vom 25. Arbeitnehmer, die Arbeitgeber- 
1992 Arbeitgeberleistungen Februar 1992 Leistungen erhalten; Steuer- 

für die Unterbringung (BGB1. I S. 297) mindereinnahmen 15 Mio. DM 
und Betreuung von 
Arbeitnehmerkindern 
in Kindergärten 
Sonderausgabenabzug Förderung der Herstellung und 
von Schuldzinsen nach des Erwerbs von eigengenutz- 
§ 10 e Einkommensteuer- tem Wohneigentum; 
gesetz für eigengenutz- Steuermindereinnahmen 300 
tes Wohneigentum Mio. DM 
Anhebung des Kinder- Steuermindereinnahmen 
freibetrags von 3 024 DM 3,625 Mrd. DM 
auf 4 104 DM 
Anhebung der Höchstbe- Steuermindereinnahmen 
träge für als außerge- 35 Mio. DM 
wöhnliche Belastungen 
abziehbare Unterhalts- 
aufwendungen für be- 
dürftige Angehörige von 
3 024 DM/5 400 DM auf 
4 104 DM/6 300 DM 
Einführung einer Vertei- Verbesserung der familienpoliti- 
lungsmöglichkeit von schen Komponente der Förde- 
Steuerermäßigungsbeträ- rung von selbstgenutztem 
gen nach § 34 f Einkom- Wohneigentum; Steuerminder- 
mensteuergesetz einnahmen 20 Mio. DM 
Einbeziehung der see- 
lisch behinderten Kinder 
bei der Vermögensteuer 
in die Zusammenveran- 
lagung 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 
Zinsabschlaggesetz Verstärkung des steuer- Gesetz vom Steuermindereinnahmen 

lichen Anreizes zur 9. November 4,85 Mrd DM 
eigenverantwortlichen 1992 (BGB1. I 
Vorsorge durch Anhe- S. 1853) 
bung der Sonderausga- 
ben-Höchstbeträge und 
gleichzeitige Anhebung 
der Vorsorgepauschale 
Anhebung des Versor- Empfänger von Versorgungsbe- 
gungs-Freibetrags von zügen aus einem früheren 
4 800 DM auf 6 000 DM Dienstverhältnis; 

Steuermindereinnahmen 330 
Mio. DM 

Einheitlicher Freibetrag Steuermindereinnahmen 
wegen Alters oder Be- 55 Mio. DM 
hinderung von 50 000 
DM bei der Vermögen- 
steuer 
Erhöhung des Freibe- 
trags für Rentenansprü- 
che (Bewertungsgesetz) 

Verbrauchsteuer-Binnen- Verlängerung der Be- Gesetz vom Schaffung neuer Mietwohnun- 
marktgesetz günstigung zur Versor- 21. Dezember gen in bestehenden Gebäuden; 

gung mit Mietwohnun- 1992 (BGB1. I Steuermindereinnahmen 65 Mio. 
gen nach § 7 c Einkom- S. 2150) DM 
mensteuergesetz 

Gesetz zur Umsetzung Einkommensteuer Gesetz vom Steuermindereinnahmen 
des Föderalen Konsoli- Umsetzung des Be- 26. Juni 1993 1993 i. H. v. 2,2 Mrd. DM 
dierungsprogramms schlusses des Bundesver- (BGB1. I S. 944) 1994 i. H. v. 3,1 Mrd. DM 

fassungsgerichts vom 1995 i. H. v. 3,8 Mrd. DM 
25. September 1992 zur 
Verfassungsmäßigkeit 
des Grundfreibetrages 
im Einkommensteuertarif 
Solidaritätszuschlag 1995 Steuermehreinnahmen 
Notwendiger Solidarbei- 30 Mrd. DM 
trag aller Bevölkerungs- 
gruppen zur Finanzie- 
rung der Vollendung der 
Einheit Deutschlands — 
mit sozialer Komponente 

Standortsicherungsgesetz Steuerfreistellung der Gesetz vom Steuermindereinnahmen 
Arbeitgeberzuschüsse zu 13. September 40 Mio. DM 
den Aufwendungen der 1993 (BGB1. I 
Arbeitnehmer für Fahrten S. 1569) 
zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte mit öffentli- 
chen Verkehrsmitteln 
Vermögensteuerfreiheit 
der Ansprüche nach dem 
Strafrechtlichen Rehabili- 
tierungsgesetz 
Vermögensteuerfreiheit 
für Entschädigungslei- 
stungen für Opfer des 
Nationalsozialismus in 
den neuen Ländern 
Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetz 
Steuerfreiheit für An- 
sprüche aus dem Straf- 
rechtlichen Rehabilitie- 
rungsgesetz 
Steuerfreiheit für Ent- 
schädigungsleistungen 
für Opfer des Nationalso- 
zialismus in den neuen 
Ländern 
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XII. Internationale Sozialpolitik 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Verordnung (EWG) Europaweiter Austausch Verordnung Verbesserung der Freizügigkeit 
Nr. 2434/92 des Rates zur von Stellenangeboten des Rates vom der Arbeitnehmer 
Änderung des zweiten und Stellengesuchen 27. Juli 1992 
Teils der Verordnung sowie sonstiger für Ar- (Amtsblatt der 
(EWG) Nr. 1612/68 über beitnehmer relevanter EG L 245 vom 
die Freizügigkeit der Informationen 26. August 
Arbeitnehmer innerhalb 1992) 
der Gemeinschaft 

Verordnung Nr. 1248/22 Neufassung der Rege- in Kraft seit Durch ausgewogene Koordinie- 
vom 30. April 1992 des lung über das Zusam- dem 1. Juni rungsbestimmungen wurden 
VO 1408171 zur Anwen- mentreffen von Renten 1992 Besser- bzw. Schlechterstellun- 
dung der Systeme der und sonstigen Lei- (Amtsblatt der gen von Wanderarbeitnehmern 
sozialen Sicherheit auf stungen EG L 136 vom vermieden 
Arbeitnehmer und Selb- 12. Mai 1992) 
ständige sowie deren 
Familienangehörige, die 
innerhalb der Gemein- 
schaft zu- und abwan- 
dern (Feststellung und 
Berechnung der Renten) 

Verordnung Nr. 1247/92 Vermeidung einer Ex- in Kraft seit Korrektur der Rechtsprechung 
vom 30. April 1992 zur portverpflichtung von dem 1. Juni des Europäischen Gerichtshofs; 
Änderung der VO 1408/ sozialhilfeähnlichen 1992 ausdrücklich aufgeführte sozial- 
71 zur Anwendung der Leistungen (Amtsblatt der hilfeähnliche Leistungen der 
Systeme der sozialen EG L 136 vom Mitgliedstaaten müssen nicht 
Sicherheit auf Arbeitneh- 12. Mai 1992) mehr exportiert werden 
mer und Selbständige 
sowie deren Familienan- 
gehörige, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- 
und abwandern (bei- 
tragsunabhängige Lei- 
stungen) 

Verordnungen Nr. 2195/ Aktualisierung der Be- in Kraft seit Anpassung der Bestimmungen 
91 vom 25. Juni 1991, Stimmungen über die dem 29. Juli über die Koordinierung an 
Nr. 1249/92 vom 30. April Koordinierung der So- 1991 (VO Rechtsänderungen in den 
1992 und Nr. 1945/93 zialversicherungssysteme 2195/91), Mitgliedstaaten 
vom 30. Juni 1993 zur in der EG 1. Juni 1992 
Änderung der VO 1408/ (VO 1249/92), 
71 zur Anwendung der 1. August 1993 
Systeme der sozialen (VO 1945/93) 
Sicherheit auf Arbeitneh- (Amtsblatt der 
mer und Selbständige EG L 206 vom 
sowie deren Familienan- 29. Juli 1992, 
gehörige, die innerhalb L 136 vom 
der Gemeinschaft zu- 12. Mai 1992) 
und abwandern und der 
VO 574/72 über die 
Durchführung der VO 
1408/71 

Gesetz zu dem Überein- Schutz der Arbeitnehmer Gesetz vom Verbesserter Arbeitsschutz 
kommen Nr. 148 der IAO vor schädlichen Einwir- 20. Januar 
über die Arbeitsumwelt kungen am Arbeitsplatz 1993 (BGB1. II 
(Luftverunreinigung, S. 74) 
Lärm und Vibrationen) 

Gesetz zu dem Überein- Schaffung der Vorausset- Gesetz vom Ersatz des Übereinkommens 
kommen Nr. 160 der IAO zungen für zeitgemäße 17. Januar Nr. 63 von 1938 über Statistiken 
über Arbeitsstatistiken Arbeitsstatistiken 1991 (BGB1. II der Löhne und der Arbeitszeit 

S. 306) 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Gesetz zu dem Überein- Schrittweiser flächendek- Ratifizierungs- Verbesserter vorbeugender 
kommen Nr. 161 der IAO kender Ausbau der be- verfahren ist Gesundheits- und Arbeitsschutz 
über die betrieblichen triebsärztlichen Dienste eingeleitet in den Betrieben 
Dienste 

Gesetz zu dem Überein- Schutz der Arbeitnehmer Gesetz vom Verbesserter Arbeits- und Um- 
kommen Nr. 162 der IAO im Umgang mit Asbest 20. Januar weltschutz 
über Asbest 1993 (BGB1. II 

S. 83) 

Gesetz zu dem Überein- Erreichen eines verbind- Ratifizierungs- Internationale Absicherung des 
kommen Nr. 164 der IAO lichen Mindeststandards verfahren ist Gesundheitsschutzes und der 
über den Gesundheits- im Bereich des Gesund- eingeleitet medizinischen Betreuung der 
schutz und die medizini- heitsschutzes und der Seeleute u. a. durch regelmäßi- 
sche Betreuung der See- medizinischen Betreuung ges Absolvieren von medizini- 
leute der Seeleute schen Lehrgängen bzw. einer 

Unterweisung in Sofortmaßnah- 
men bei Unfällen 

Gesetz zu dem Überein- Verbesserung des Ar- Gesetz vom 20. Schutz der Arbeitnehmer gegen 
kommen Nr. 167 der IAO beitsschutzes im Bauge- Januar 1993 Unfälle und gesundheitliche 
über den Arbeitsschutz werbe  (BGB1. II S. 94) Risiken auf den Baustellen 
im Baugewerbe 

Gesetz zu dem Überein- Maßnahmen zugunsten Endgültige Internationale Verankerung von 
kommen Nr. 171 der IAO von Nachtarbeitern in Entscheidung Maßnahmen zum Schutz der 
über Nachtarbeit den Bereichen Gesund- über Einlei- Nachtarbeiter 

heitsschutz, Erfüllung tung des Ratifi- 
von Familien- und So- zierungsver- 
zialpflichten, beruflicher fahrens nach 
Aufstieg, angemessene Abschluß der 
Entschädigung, Sicher- Beratungen 
heit des Mutterschutzes über das in der 

Abstimmung 
befindliche 
Arbeitszeitge- 
setz 

Übereinkommen Nr. 172 Erreichen eines in den Ratifizierung Verbesserte Arbeitsbedin- 
der IAO über die Ar- Vertragsstaaten verbind- wird geprüft gungen 
beitsbedingungen in lichen Mindeststandards 
Hotels, Gaststätten und für die im Hotel und 
ähnlichen Betrieben Gaststättengewerbe 

tätigen Arbeitnehmer in 
bezug auf Arbeitszeit, 
Urlaub und Entgelt 

Gesetz zu dem Zusatzab- Anpassung des Abkom- Gesetz vom Gleichbehandlung der Staatsan- 
kommen vom 11. August mens insbesondere im 10. Mai 1990 gehörigen der beteiligten Ver- 
1989 zu dem Abkommen Bereich der gesetzlichen (BGB1. II tragsstaaten; Leistungen der 
zwischen der Bundesre- Rentenversicherung an S. 454) in Kraft sozialen Sicherheit auch an 
publik Deutschland und innerstaatliche Rechts- getreten am Berechtigte im jeweils anderen 
dem Fürstentum Liech- änderungen der Ver- 1. November Vertragsstaat; betroffene Perso- 
tenstein über Soziale tragsstaaten 1990 (BGB1 nen: Arbeitnehmer, Rentner und 
Sicherheit und zu der 1991 II S. 303) ihre Familienangehörigen 
Vereinbarung vom 
11. August 1989 zur 
Durchführung des Ab- 
kommens 

Gesetz zu dem Zusatzab- Anpassung des Abkom- Gesetz vom Verbesserungen bei den Lei- 
kommen vom 26. Okto- mens an die zwischen- 12. März 1991 stungen der sozialen Sicherheit 
ber 1989 zum Abkom- zeitlich gemachten Er-  (BGB1. II auch an Berechtigte im jeweils 
men zwischen der fahrungen und die bisher S. 514) in Kraft anderen Vertragsstaat; betroffe- 
Bundesrepublik Deutsch- eingetretenen Rechts- getreten am ne Personen: Arbeitnehmer, 
land und dem Königreich änderungen beider Ver- 1. August 1991 Rentner und ihre Familienange- 
Schweden über Soziale tragsstaaten (BGB1. II hörigen 
Sicherheit S. 824) 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Verordnung über die Vorübergehende weitere Verordnung Vorübergehende Anwendung 
vorübergehende weitere Anwendung der Abkom- vom 3. April der Verträge; betroffene Perso- 
Anwendung verschiede- men/Verträge der ehe- 1991 (BGB1. II nen: Arbeitnehmer, Rentner und 
ner völkerrechtlicher maligen DDR mit Bulga- S. 614) in Kraft ihre Familienangehörigen 
Verträge der Deutschen rien, Polen, Rumänien, getreten mit 
Demokratischen Repu- der Sowjetunion, der Wirkung vom 
blik im Bereich der So- Tschechoslowakei und 3. Oktober 
zialen Sicherheit Ungarn in Ostdeutsch- 1990 (BGB1. II 

land S. 614) 

Verordnung vom Beendigung der vorüber- Verordnung Beendigung der vorübergehen- 
18. Dezember 1992 zur gehenden Anwendung vom 18. De- den Anwendung der Verträge 
Änderung der Verord- der Verträge mit Ablauf zember 1992 zum 31. Dezember 1992 mit 
nung über die vorüber- des Jahres 1992 (BGB1. II Übergangsregelung 
gehende weitere Anwen- S. 1231) in 
dung verschiedener Kraft getreten 
völkerrechtlicher Verträ- mit Wirkung 
ge der Deutschen Demo- vom 3. Okto- 
kratischen Republik ber 1990 

(BGB1. II 
S. 1231) 

Gesetz zu dem Abkom- Sicherstellung des sozia- Gesetz vom Gleichbehandlung der Staatsan- 
men vom 8. Dezember len Schutzes der Ange- 18. Juni 1991 gehörigen der beiderseitigen 
1990 zwischen der Bun- hörigen der Vertrags- (BGB1. II Vertragsstaaten; Leistungen der 
desrepublik Deutschland Staaten auch bei S. 761) in Kraft sozialen Sicherung auch an 
und der Republik Polen Aufenthalt im jeweils getreten am Berechtigte im jeweils anderen 
über Soziale Sicherheit anderen Vertragsstaat 1. Oktober Vertragsstaat; betroffene Perso- 

1991 (BGB1. II nen: Arbeitnehmer, Rentner und 
S. 1072) ihre Familienangehörigen 

Gesetz zu dem Abkom- Verbesserung des sozia- Gesetzge- Zahlung von Kindergeld an 
men vom 20. September len Schutzes im Bereich bungsverfah- Arbeitnehmer in einem Ver- 
1991 zwischen der Bun- des Kindergeldes ren 1993 ein- tragsstaat für Kinder im anderen 
desrepublik Deutschland geleitet Vertragsstaat in Anlehnung an 
und der Tunesischen die im Wohnland geltenden 
Republik über Kinder- Sätze 
geld ' 

Gesetz zu dem Abkom- Verbesserung des sozia- Gesetzge- Zahlung von Kindergeld an 
men vom 25. März 1981 len Schutzes im Bereich bungsverfah- Arbeitnehmer in einem Ver- 
und dem Zusatzabkom- des Kindergeldes ren 1993 ein- tragsstaat für Kinder im anderen 
men vom 22. November geleitet Vertragsstaat in Anlehnung an 
1991 hierzu zwischen der die im Wohnland geltenden 
Bundesrepublik Deutsch- Sätze 
land und dem Königreich 
Marokko über Kinder- 
geld 

Gesetz zu dem Abkom- Sicherstellung des Schut- Gesetz vom Gleichbehandlung der Staatsan- 
men vom 5. März 1993 zes der Angehörigen der 6. 8. 1993 gehörigen der beiderseitigen 
zwischen der Bundesre- Vertragsstaaten auch bei (BGB1. II Vertragsstaaten; Leistungen der 
publik Deutschland und Aufenthalt im jeweils S. 1225 ff.) in Rentenversicherung auch an 
der Republik Chile über anderen Vertragsstaat im Kraft getreten Berechtigte im jeweils anderen 
Rentenversicherung Bereich der Rentenversi- am 1. Januar Vertragsstaat; betroffene Perso- 

cherung 1994 nen: Arbeitnehmer, Rentner und 
ihre Familienangehörigen 

Gesetz zu dem Zusatzab- Verbesserung des sozia- Gesetzge- Grenzgänger zwischen den 
kommen vom 22. De- len Schutzes im Falle der bungsverfah- beiden Vertragsstaaten, die 
zember 1992 zum Ab- Arbeitslosigkeit auch für ren 1993 ein- Drittstaatsangehörige sind, wer- 
kommen zwischen der Drittstaatsangehörige geleitet den wie Staatsangehörige der 
Bundesrepublik Deutsch- Vertragsstaaten behandelt 
land und der Schweizeri- 
schen Eidgenossenschaft 
über Arbeitslosenver- 
sicherung 
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Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Abkommen zwischen der Überleitung und Anpas- In Vorberei- Sicherstellung des sozialen 
Bundesrepublik Deutsch- sung der bisherigen tung Schutzes insbesondere von 
land und der Republik bilateralen Regelungen Drittstaatsangehörigen und 
Finnland über Soziale nach Inkrafttreten des Nichterwerbstätigen nach 
Sicherheit EWR Inkrafttreten des EWR 

Abkommen zwischen der Überleitung und Anpas- In Vorberei- Sicherstellung des sozialen 
Bundesrepublik Deutsch- sung der bisherigen tung Schutzes insbesondere von 
land und der Republik bilateralen Regelungen Drittstaatsangehörigen und 
Österreich über Soziale nach Inkrafttreten des Nichterwerbstätigen nach 
Sicherheit EWR Inkrafttreten des EWR 

Zweites Zusatzüberein- Anpassung des Überein- In Vorberei- Gleichbehandlung der Staatsan- 
kommen zum Überein- kommens an die seit tung gehörigen der beteiligten Ver- 
kommen vom 9. Dezem- dem 1. Zusatzüberein- tragsstaaten; Leistungen der 
ber 1977 zwischen der kommen abgeschlosse- sozialen Sicherheit an Berech- 
Bundesrepublik Deutsch- nen zweiseitigen Ab- tigte im jeweils anderen Ver- 
land, dem Fürstentum kommen zwischen den tragsstaat; betroffene Personen: 
Liechtenstein, der Repu- Vertragsstaaten Arbeitnehmer, Rentner und ihre 
blik Österreich und der Familienangehörigen 
Schweizerischen Eidge- 
nossenschaft im Bereich 
der Sozialen Sicherheit 

Abkommen zwischen der Sicherstellung des Schut- In Vorberei- Gleichbehandlung der Staatsan- 
Bundesrepublik Deutsch- zes der Angehörigen der tung gehörigen der beteiligten Ver- 
land und Australien über Vertragsstaaten auch bei tragsstaaten; Leistungen der 
Rentenversicherung Aufenthalt im jeweils gesetzlichen Rentenversiche- 

anderen Vertragsstaat im rung auch an Berechtigte im 
Bereich der Rentenversi- jeweils anderen Vertragsstaat; 
cherung betroffene Personen: Arbeitneh- 

mer, Rentner und ihre Familien- 
angehörigen 

Abkommen zwischen der Ablösung des im Ver- in Vorberei- Gleichbehandlung der beider- 
Bundesrepublik Deutsch- hältnis zu Slowenien tung seitigen Staatsangehörigen; 
land und Slowenien über weiter angewendeten Leistungen der sozialen Siche- 
Soziale Sicherheit Abkommens zwischen rung auch an Berechtigte im 

der Bundesrepublik jeweils anderen Vertragsstaat; 
Deutschland und Jugo- betroffene Personen: Arbeitneh- 
slawien vom 12. Oktober mer, Rentner und ihre Familien- 
1968 über Soziale Sicher- angehörigen 
heit 

Abkommen zwischen der Ablösung des im Ver- in Vorberei- Gleichbehandlung der beider- 
Bundesrepublik Deutsch- hältnis zu Kroatien wei- tung seitigen Staatsangehörigen; 
land und Kroatien über ter angewendeten Ab- Leistungen der sozialen Siche- 
Soziale Sicherheit kommens zwischen der rung auch an Berechtigte im 

Bundesrepublik Deutsch- jeweils anderen Vertragsstaat; 
land und Jugoslawien betroffene Personen: Arbeitneh- 
vom 12. Oktober 1968 mer, Rentner und ihre Familien- 
über Soziale Sicherheit angehörigen 

Abkommen zwischen der Sicherstellung des Schut- in Vorberei- Gleichbehandlung der Staatsan- 
Bundesrepublik Deutsch- zes der Angehörigen der tung gehörigen der beiderseitigen 
land und Japan über Vertragsstaaten auch bei Vertragsstaaten; Leistungen der 
Rentenversicherung Aufenthalt im jeweils gesetzlichen Rentenversiche- 

anderen Vertragsstaat im rung auch an Berechtigte im 
Bereich der Rentenversi- jeweils anderen Vertragsstaat; 
cherung betroffene Personen: Arbeitneh- 

mer, Rentner und ihre Familien- 
angehörigen 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/7130 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Zusatzabkommen zum Anpassung des Abkom- in Vorberei- Berücksichtigung von Versiche- 
Abkommen vom mens an das geänderte tung rungs- und Wohnzeiten im Bei- 
14. November 1985 zwi- innerstaatliche deutsche trittgebiet im Rahmen des Ab- 
schen der Bundesrepu- Recht (Deutsche Einheit) kommens; betroffene Personen: 
blik Deutschland und Arbeitnehmer, Rentner und ihre 
Kanada über Soziale Familienangehörigen 
Sicherheit 

Abkommen zwischen der Verbesserung der Alters- in Vorberei- Zahlung von Renten nach Israel 
Bundesrepublik Deutsch- versorgung des in § 17 a tung 
land und dem Staat Fremdrentengesetz in 
Israel über Soziale der Fassung des Renten- 
Sicherheit — Revision — reformgesetzes 1992 

genannten Personenkrei- 
ses in Israel 

Abkommen zwischen der Verbesserung der Alters- in Vorberei- Zahlung von Renten in die USA 
Bundesrepublik Deutsch- versorgung des in § 17 a tung 
land und den Vereinig- Fremdrentengesetz in 
ten Staaten von Amerika der Fassung des Renten- 
über Soziale Sicherheit reformgesetzes 1992 
— Revision — genannten Personenkrei- 

ses in den USA 

Sozialpolitische Beratung der Staaten Mittel und Osteuropas: 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

Abkommen und Ab- Sozialpolitische Beratung A. Abkommen Bereitstellung von 15,975 Mio. 
sichtserklärungen zwi- und Förderung von Mo- mit: DM für sozialpolitische Bera- 
schen der Bundesrepu- delleinrichtungen der — Ungarn tungsmaßnahmen (Seminare, 
blik Deutschland und Staaten Mittel- und Ost- vom Experteneinsätze, Modellein- 
den Ministerien für Ar- europas einschließlich 18. Dezem- richtungen) 
beit und der Staaten GUS bei der Reform ber 1989 
Ungarn, Tschechische ihrer Systeme der sozia- — Polen vom 
Republik, Slowakische len Sicherung, der Ar- 7. Juni 1990 
Republik, Polen, Rumä- beitsförderung und der — Tschecho- 
nien, Bulgarien, Alba- Arbeitsbeziehungen Slowakei 
nien, Slowenien, Russi- vom 
sehe Föderation, 23. April 
Ukraine, Weißrußland, 1991 
Estland, Lettland und — Bulgarien 
Litauen vom 7. Juli 

1991 
— Rumänien 

vom 8. Juli 
1991 

— Litauen 
vom 2. De- 
zember 

— 1991 Russi- 
sche Föde- 
ration vom 
7. Januar 
1992 

— Slowenien 
vom 13. Ju- 
ni 1992 

— Albanien 
vom 19. Ju- 
ni 1992 

— Lettland 
vom Juni 
1992 



Drucksache 12/7130 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Maßnahme Zielsetzung Sachstand Auswirkungen/Ergebnisse 

B. Absichtser- 
klärungen 
(Protokolle) 
für 1993 
mit: 
Bulgarien, 
Slowenien, 
Estland, 
Litauen, 
Russische 
Föderation, 
Polen, 
Rumänien, 
Ungarn, 
Ukraine, 
Weißruß- 
land 
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Fundstellen (Bundestagsdrucksachen) der Sozialbudgets: 

Sozialbudget 1968 Anlage zu V/416 
Sozialbudget 1969/70 V1/643 
Sozialbudget 1971 V1/2155 
Sozialbudget 1972 V1/3432 
Sozialbudget 1973 7/1167 
Sozialbudget 1974 7/2853 
Sozialbudget 1976 7/4953 
Sozialbudget 1978 8/1805 
Sozialbudget 1980 8/4327 
Sozialbudget 1983 10/842 
Sozialbudget 1986 10/5810 
Sozialbudget 1990 11/7527 
Sozialbudget 1993 12/7130 

Hinweise: 
Zahlenangaben, die mit den Buchstaben p oder s versehen sind, haben folgende Bedeu-
tung: 
p := Vorläufig. 
s := Geschätzt oder Projektion. 

Alle Daten des Sozialbudgets (Rechenwerk) werden in Millionen DM gespeichert. Sie 
wurden für diesen Bericht in Milliarden DM umgerechnet und anschließend auf zwei bzw. 
eine Stelle(n) nach dem Komma gerundet. Hierdurch können bei Summenbildungen in 
Tabellen Rundungsdifferenzen entstehen. 

Die für 1997 zu erwartenden Auswirkungen des gemeinsamen Entschließungsantrags 
der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD und FDP vom 11. März 1994 zu einem 
Pflege-Versicherungsgesetz auf die Höhe und Struktur des Sozialbudgets konnten aus 
technischen Gründen im Teil B des Sozialberichts 1993 nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
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Vorbemerkung 

1. Mit dem Sozialbudget berichtet die Bundesregie-
rung über den Umfang, die Struktur und die weitere 
Entwicklung des Systems der sozialen Sicherung in 
der Bundesrepublik Deutschland. Die statistisch-me-
thodische Aufbereitung dieses Rechenwerkes er-
laubt es, das soziale Sicherungssystem aus verschie-
denen Blickwinkeln zu betrachten. Im Vordergrund 
stehen die Leistungen in der funktionalen Gliede-
rung des Sozialbudgets. Sie stellt dar, in welchem 
Umfang soziale Leistungen von öffentlichen und 
nicht-öffentlichen Stellen für 

Ehe und Familie 
Gesundheit 
Beschäftigung 
Alter und Hinterbliebene 
Folgen politischer Ereignisse 
Wohnen 
Sparen 
Allgemeine Lebenshilfen 

aufgewandt werden. 

Als weiteres Gliederungsmerkmal werden im Sozial-
budget die Institutionen verwendet, von denen sozia-
le Leistungen erbracht werden. Die folgenden Insti-
tutionen werden im Sozialbudget unterschieden: 

Allgemeines System 
Rentenversicherung 
Krankenversicherung 
Unfallversicherung 
Arbeitsförderung 
Kindergeld 
Erziehungsgeld 

Sondersysteme 
Altershilfe für Landwirte 
Versorgungswerke 

Beamtenrechtliches System 
Pensionen 
Familienzuschläge 
Beihilfen 

Arbeitgeberleistungen 
Entgeltfortzahlung 
Betriebliche Altersversorgung 
Zusatzversorgung 
Sonstige Arbeitgeberleistungen 

Entschädigungen 
Soziale Entschädigung (KOV) 
Lastenausgleich 
Wiedergutmachung 
Sonstige Entschädigungen 

Soziale Hilfen und Dienste 
Sozialhilfe 
Jugendhilfe 
Ausbildungsförderung 
Wohngeld 
Öffentlicher Gesundheitsdienst 
Leistungen zur Vermögensbildung 

Indirekte Leistungen 
Steuerliche Maßnahmen 
Vergünstigungen im Wohnungswesen. 

Schließlich werden die Leistungen des Sozialbudgets 
nach ihrer Art aufgegliedert, d. h. danach, ob es sich 
um 

Einkommensleistungen 
Barerstattungen 
Waren und Dienstleistungen oder um 
Allgemeine Dienste und Leistungen 

handelt (Erläuterungen zu den Beg riffen „Funktion" , 
„Institution" und „Leistungsart" befinden sich im 
Anhang dieses Berichts.). 

In allen Darstellungen werden ausschließlich laufen-
de Übertragungen dokumentiert; Darlehen enthält 
das Sozialbudget in Anlehnung an die Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen nicht. 

2. Die im Sozialbudget erfaßten Leistungen müssen 
finanziert werden. Auf der Einnahmenseite unter-
scheidet das Sozialbudget Finanzierungsarten und 
Finanzierungsquellen. 

Die Finanzierungsarten werden wie folgt unterglie-
dert: 

Sozialbeiträge 
der Versicherten 
— Arbeitnehmer 
— Selbständigen 
— Rentner 
— sonstigen Personen 
— durch Sozialversicherungsträger 
der Arbeitgeber 
— tatsächliche Beiträge 
— unterstellte Beiträge 

Zuweisungen 
aus öffentlichen Mitteln 
sonstige Zuweisungen 

Sonstige Einnahmen 
Verrechnungen. 

Schließlich unterscheidet das Sozialbudget in Anleh-
nung an die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen die folgenden Finanzierungsquellen: 

Unternehmen 

Staat 
Bund 
Länder 
Gemeinden 
Sozialversicherung 

Private Haushalte 

Private Organisationen 

Übrige Welt (Ausland) 
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Aus der Gegenüberstellung von Einnahmen und 
Ausgaben des Sozialbudgets kann ein Finanzie-
rungssaldo ermittelt werden. Auf ihn wird am Ende 
dieses Berichts kurz eingegangen. 

3. Außer über Grunddaten der Einnahmen und Aus-
gaben und deren Entwicklung im Laufe der Jahre 
unterrichtet das Sozialbudget darüber, wie die Ein-
richtungen der sozialen Sicherung untereinander 
und mit der Volkswirtschaft verflochten sind. Es ent-
hält auch Angaben über die Zahl der geschützten 
Personen, der Beitragszahler und der Leistungsemp-
fänger. 

4. Im diesjährigen Sozialbudget wird der regionalen 
Zuordnung der erfaßten sozialen Leistungen auf die 
alten und die neuen Bundesländer sowie ihrer Finan-
zierung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Da-
bei werden die Begriffe „Alte Bundesländer", „Frü-
heres Bundesgebiet" und „Westdeutschland" sowie 
„Neue Bundesländer", „Ostdeutschland" und „Bei-
trittsgebiet" in diesem Teil des Sozialberichts aus 
Gründen der leichteren Verständlichkeit und Lesbar-
keit des Textes durchgängig synonym für „Bundes-
gebiet vor dem 3. Oktober 1990 einschl. Berlin 
(West)" bzw. „DDR einschl. Berlin (Ost)" verwendet. 
Die nach Gebieten getrennte Darstellung bedeutet, 
daß alle Finanzströme dem jeweiligen Gebiet, also 
den alten oder den neuen Bundesländern, möglichst 
sachgerecht zugeordnet worden sind. Dazu konnte in 
vielen Fällen auf statistisches Ausgangsmaterial zu-
rückgegriffen werden, in dem eine Gebietstrennung 
in alte und neue Bundesländer aufgrund entspre-
chender Vorschriften vorgesehen ist. Wo dies nicht 
möglich war, wurde die Gebietsaufteilung geschätzt. 
Die damit verbundenen, nicht vermeidbaren Unge-
nauigkeiten, die sich insbesondere durch die statisti-
schen Erfassungsprobleme in Berlin ergeben, sind 
gegenüber dem gewonnenen Informationszuwachs 
als gering anzusehen. So wird durch die nach West-
und Ostdeutschland getrennte Darstellung z. B. auch 
erkennbar, in welcher Größenordnung im Rahmen 
des sozialen Sicherungssystems nach der Wiederver-
einigung Finanztransfers von West- nach Ost-
deutschland geflossen sind bzw. im mittelfristigen 
Projektionszeitraum noch fließen werden. 

5. Durch die getrennte Darstellung des Sozialbud-
gets für die alten und die neuen Bundesländer ergibt 
sich folgende Besonderheit, die bei seiner Interpreta-
tion zu beachten ist: Zum einen können die Daten des 
Sozialbudgets so gruppiert werden, daß (1) der Lei-
stungsumfang (in Milliarden DM), der der im jeweils 
betrachteten Gebiet (Früheres Bundesgebiet bzw. 
Neue Bundesländer) wohnenden Bevölkerung zu-
fließt, erkennbar wird. Dies ist die übliche, gewisser-
maßen „natürliche" Sichtweise, mit der die Lei-
stungsseite des Sozialbudgets von seinen Nutzern 
traditionell betrachtet wird. Zum anderen kann man 
die Daten so gruppieren, daß (2) das Sozialbudget 
den Umfang sozialer Leistungen aufzeigt, der von 
der im jeweiligen Gebiet produzierenden Bevölke-
rung — unabhängig davon, wohin diese Leistungen 
fließen — im Wirtschaftsprozeß a ufgebracht wird. Bei 
dieser Sichtweise steht die Finanzierungsseite des 
Budgets im Vordergrund des Interesses. 

Bei der Darstellung der Leistungsseite des Sozialbud-
gets wird der Sichtweise (1) gefolgt. D. h., bei den 
Angaben zu den Leistungen in den alten Bundeslän-
dern sind die Finanztransfers in die neuen Bundes-
länder nicht enthalten; wo dies vereinzelt doch der 
Fall ist, erfolgt ein entsprechender Hinweis. Bei der 
Darstellung der Finanzierung des Sozialbudgets wird 
der Sichtweise (2) gefolgt; es wird dargestellt, in wel-
cher Höhe Finanzierungsmittel in West- und/oder 
Ostdeutschland entstanden sind und welche Finanz-
transfers (von West- nach Ostdeutschland) benötigt 
wurden bzw. künftig notwendig sind, um die Zah-
lungsfähigkeit des ostdeutschen Sozialbudgets si-
cherzustellen. 

6. Bei der Darstellung der Ausgaben und Einnah-
men des Sozialbudgets werden im jeweiligen Sinn-
zusammenhang die Begriffe „Quote" und „Anteil" 
verwendet. Der Begriff „Quote" bedeutet dabei re-
gelmäßig eine Meßziffer, die das Verhältnis einer 
Ausgabe bzw. Einnahme des Sozialbudgets in Pro-
zent des Bruttosozialprodukts ausdrückt. Unter „An-
teil" wird ein in Prozent ausgedrückter Wert verstan-
den, der das relative Gewicht einer in den 
Gesamtleistungen oder Gesamteinnahmen enthalte-
nen Teilleistung bzw. Teileinnahme ausdrückt. 

I. Grundannahmen des Sozialbudgets 1993 

1. Rahmen der Berichterstattung 

7. Das Sozialbudget 1993 umfaßt den Zeitraum von 
1987 bis 1992, eine Schätzung für 1993 und eine Vor-
ausberechnung für das Jahr 1997. Die Vorausberech-
nung stützt sich grundsätzlich auf das zur Jahresmit-
te 1993 geltende Recht sowie die bis 1997 reichende 
mittelfristige Finanzplanung des Jahres 1993. Die 
sich im Sozialbudget niederschlagenden finanziellen 
Auswirkungen von durch den Gesetzgeber bis Ende 
1993 beschlossenen Rechtsänderungen wurden be-
rücksichtigt. 

8. Die Daten für die Zeit bis 1992 konnten zum größ-
ten Teil aus gesicherten statistischen Quellen abge-
leitet werden. Zum Teil wurden, wie auch für die 
Daten des Jahres 1993, Haushaltspläne und deren 
Nachträge (bzw. Aktualisierungen aufgrund unter-
jähriger Ergebnisse) verwandt, zum Teil mußten 
Schätzungen vorgenommen werden. Do rt , wo Schät-
zungen vorzunehmen waren, haben die Angaben für 
die neuen Bundesländer normalerweise einen größe-
ren Unsicherheitsspielraum als die für das frühere 
Bundesgebiet. Den Vorausberechnungen für das 
Jahr 1997 liegen Zahlenangaben der mittelfristigen 

 



Drucksache 12/7130 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Übersicht 1 
Wirtschaftliche Grundannahmen') 

Gegenstand der Nachweisung Gebiete) 
1993p 1994-1997 

% 3 ) 

Abhängig Beschäftigte 	  D - 2,4 rd. 	0 
W - 1,9 rd. 	0 
O - 4,2 rd. 	- 1/2 

Bruttolöhne und -gehälter je abhängig Beschäftigten D 4,1 rd. 	3 1/2 
W 2,7 rd. 	3 
O 12,5 rd. 	7 

Bruttolohn- und -gehaltsumme 	  D 1,6 rd. 	3 1/2 
W 0,7 rd. 	3 
O 7,8 rd. 	6 1/2 

Preisniveau des P rivaten Verbrauchs 	 D 4,1 rd. 	3 
W 3,5 rd. 	21/2 
O 8,0 rd. 	41/2 

Preisniveau des Bruttosozialprodukts 	 D 4,0 rd. 	3 
W 3,3 rd. 	21/2 
O 10,3 rd. 	51/2 

Bruttosozialprodukt (real) 	  D - 1,7 rd. 	21/2 
W - 2,3 rd. 	2 
O 5,5 rd. 	61/2 

Bruttosozialprodukt (nominal) 	  D 2,2 rd. 	51/2 
W 0,9 rd. 	41/2 
O 16,4 rd. 121/2 

1) 1993: Stand: Statistisches Bundesamt Januar 1994; die mittelfristigen Werte vom Frühjahr 1993 wurden hieran vorläufig 
angepaßt. Die Bezugszahlen des Sozialbudgets zum Sozialprodukt sind für 1993 auf dem Schätzstand vom Oktober 1993 
berechnet worden. Im Vergleich zum aktuellen Stand vom Januar 1994 ergeben sich hierdurch geringfügige Abweichun-
gen in den Quoten. 

2) D: Bundesrepublik Deutschland; W: Früheres Bundesgebiet; O: Neue Bundesländer. 
3) Durchschnittliche Veränderung im angegebenen Zeitraum in v. H.; 1993: Veränderung gegenüber 1992 in v. H. 
Alle Angaben: Inländerkonzept. 

Finanzplanung vom Frühjahr 1993 zugrunde. Sie 
wurden unter Berücksichtigung der (im Oktober 
1993) aktualisierten Eckwerte der Bundesregierung 
für 1993 und 1994 teilweise modifiziert. 

9. Das Zahlenwerk des Sozialbudgets 1993 erscheint 
wieder in einem gesonderten Materialband. Er ent-
hält (ab 1970 revidierte) Zeitreihen von 1960 bis 1993 
sowie die Vorausberechnungen für das Jahr 1997. 
Disaggregierte Darstellungen beschränken sich 
— wie in den früheren Materialbänden — auf ausge-
wählte Eckjahre. Durch die Wiedervereinigung ist 
die Vergleichbarkeit der Daten ab 1990 mit den Jah-
ren bis 1989 erschwert. Um sinnvolle Interpretationen 
des Sozialbudgets und seiner Entwicklung im Fi-
nanzplanungszeitraum zu ermöglichen, werden die 
Daten im Materialband sowohl für die Bundesrepu-
blik Deutschland (nach dem Gebietsstand bis und ab 
dem 3. Oktober 1990) als auch getrennt für das frühe-
re Bundesgebiet und die neuen Bundesländer darge-
stellt. Hinsichtlich 1990 ist zu beachten: Die Angaben 
für die Einnahmen und Ausgaben des gesamtdeut-
schen Sozialbudgets enthalten — soweit verfügbar 
und mit der methodischen Konzeption dieses Zahlen-
werkes vereinbar — sozialstatistische Daten für die 
DDR bzw. die neuen Bundesländer ab dem 2. Halb-
jahr 1990 (Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion 

ab dem 1. 7. 1990). Im Materialband werden diese 
Zahlen auch isoliert ausgewiesen. 

In der folgenden Darstellung der Ergebnisse des So-
zialbudgets steht die gesamtdeutsche Entwicklung 
im Vordergrund; do rt , wo dies das Verständnis er-
leichtert, wird auf die jeweiligen Entwicklungen in 
West- bzw. Ostdeutschland zusätzlich eingegangen. 

10. Das Sozialbudget enthält im Anschluß an die Zif-
fer 38 wieder den Bericht über die wi rtschaftliche 
Lage der Familien. 

2. Wirtschaftliche Grundannahmen 

11. Das Sozialbudget geht von den zum Teil modifi-
zierten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der mittel-
fristigen Finanzplanung vom Frühjahr 1993 unter Be-
rücksichtigung der Eckwerte der Bundesregierung 
vom Oktober 1993 aus (Übersicht 1). 

12. Selbstverständlich sind diese Angaben für die 
Jahre bis 1997 unsicher. Sie beruhen unter anderem 
auf den Annahmen, daß sich die außenwirtschaftli-
chen Bedingungen, der freie Warenverkehr und das 
Weltwährungssystem nicht wesentlich ändern. 
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Übersicht 2 

Bevölkerung 

Jahr 

Zusammen Alte Bundesländer Neue Bundesländer') 

Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich 

Millionen Personen 

1980 78,398 37,338 41,060 61,658 29,481 32,177 16,740 7,857 8,883 
1984 77,738 37,075 40,664 61,067 29,198 31,870 16,671 7,877 8,794 
1988 78,390 37,666 40,724 61,715 29,693 32,022 16,675 7,973 8,702 
1992p 80,980 39,303 41,678 65,289 31,756 33,534 15,691 7,547 8,144 
1993s 81,500 39,600 41,900 65,900 32,100 33,800 15,600 7,500 8,100 
1997s 82,400 40,200 42,200 66,900 32,700 34,200 15,500 7,500 8,000 

1 ) Angaben für 1980, 1984 und 1988: DDR. Jeweils Jahresende. 
Quelle: Statistisches Bundesamt; BMA. 

3. Demographische Daten 

13. Durch die Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten hat sich die Bevölkerungszahl der Bundesre-
publik Deutschland deutlich erhöht. In den alten 
Bundesländern lebten am Ende des Jahres 1992 rd. 
65,29 Millionen Einwohner, einschließlich der neuen 
Bundesländer umfaßte die Bevölkerung 80,98 Millio-
nen Personen; sie dürfte Ende 1993 ungefähr 81,5 
Millionen betragen haben und bis 1997 auf 82,4 Mil-
lionen anwachsen (Übersicht 2). Dennoch bleibt der 
Altersaufbau der deutschen Bevölkerung weiterhin 
unausgeglichen. Zwei Weltkriege, Wi rtschaftskrisen, 
Zuwanderungen und Änderungen des generativen 
Verhaltens haben in West- ebenso wie in Ostdeutsch-
land tiefe Spuren hinterlassen. 
14. Seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts sind die 
Geburtenzahlen im früheren Bundesgebiet deutlich 
angestiegen. Mit 584 Tausend Geburten gab es zu-
letzt 1984 einen Tiefpunkt. Seit 1990 werden jährlich 
wieder deutlich mehr als 700 Tausend Kinder gebo-
ren, was u. a. auf die stark besetzten Geburtsjahrgän-
ge aus den 60er Jahren zurückzuführen ist. Die Zahl 
der Lebendgeborenen erreicht damit wieder das 
Niveau von Anfang der 70er Jahre, erstmals werden 
damit auch wieder mehr Geburten als Sterbefälle re-
gistriert, eine Entwicklung, die von 1971 bis 1989 un-
terbrochen war. 

15. In der DDR führten bevölkerungspolitische Maß-
nahmen seit Ende der 70er Jahre zu einem Anstieg 
der Geburten bis zu rund 245 Tausend im Jahr 1980. 
Danach sank die Geburtenzahl allmählich bis 1989 
auf knapp unter 200 Tausend. Da sich das generative 
Verhalten nach der Wiedervereinigung deutlich ver-
änderte, wurden 1992 in den neuen Bundesländern 
nur noch rund 88 Tausend Kinder geboren. Infolge-
dessen hat sich do rt  ein deutliches Geburtendefizit 
(Geborene abzüglich Gestorbene) herausgebildet: 
1991 und 1992 wurden jeweils rund 100 Tausend we-
niger Geburten als Sterbefälle registriert (Über-
sicht 3). 

16. Für die soziale Sicherung ist nicht so sehr die 
absolute Höhe, sondern der Altersaufbau der Bevöl-
kerung ausschlaggebend. Er beeinflußt wesentlich 
das Zahlenverhältnis von Erwerbs- zu Nichterwerbs-
personen und damit in erheblichem Ausmaß auch 
den Umfang der volkswirtschaftlichen Ressourcen-
bindung durch die soziale Sicherung. 

17. Trotz der für sich genommen günstigen Gebur-
tenzahlen ist der Anteil jüngerer Menschen an der 
Bevölkerung bis in die jüngste Zeit weiter zurückge-
gangen. Die Bevölkerungsgruppe der unter 20jähri-
gen machte 1987 in Deutschland (Bundesrepublik 
und DDR zusammen) noch 22,5 % der Bevölkerung 
aus, 1992/93 ist dieser Anteil auf 21,5 % gefallen; bis 

Übersicht 3 

Natürliche Bevölkerungsbewegung 

Zusammen Alte Bundesländer Neue Bundesländer') 

Jahr Lebend- Gestor- Lebend- Gestor- Lebend- Gestor- 
geborene bene Saldo geborene bene Saldo geborene bene Saldo 

Tausend 

1980 865,8 952,4 -86,6 620,7 714,1 -93,4 245,1 238,3 6,8 
1984 812,3 917,3 -105,0 584,2 696,1 -111,9 228,1 221,2 6,9 
1988 893,0 900,6 -7,6 677,3 687,5 -10,2 215,7 213,1 2,6 
1992p 809,1 885,4 -76,3 720,8 695,3 25,5 88,3 190,2 -101,9 

1) Angaben für 1980, 1984 und 1988: DDR. 
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Übersicht 4 

Altersstruktur der Bevölkerung 1) 
- Anteile in Prozent der Bevölkerung - 

Jahr 
Altersgruppe in Jahren 

Insgesamt unter 20 20 bis unter 60 60 und älter 

Bundesrepublik Deutschland 
Insgesamt 

1987 2 ) 100 22,5 57,4 20,1 
1992 p) 100 21,5 58,1 20,4 
1993 s) 100 21,5 58,1 20,4 
1997 s) 100 21,7 56,5 21,8 

Männer 

1987 2 ) 100 24,0 60,8 15,2 
1992 p) 100 22,7 61,3 16,0 
1993 s) 100 22,8 61,1 16,1 
1997 s) 100 22,8 59,2 18,0 

Frauen 

1987 2 ) 100 21,0 54,1 24,8 
1992 p) 100 20,3 55,1 24,6 
1993 s) 100 20,4 55,2 24,4 
1997 s) 100 20,6 53,9 25,4 

Alte Bundesländer 
Insgesamt 

1987 100 21,6 57,7 20,7 
1992 p) 100 20,8 58,5 20,6 
1993 s) 100 21,0 58,5 20,6 
1997 s) 100 21,4 56,8 21,8 

Männer 

1987 100 22,9 61,3 15,8 
1992 p) 100 22,0 61,7 16,3 
1993 s) 100 22,1 61,6 16,3 
1997 s) 100 22,4 59,5 18,1 

Frauen 

1987 100 20,1 54,4 25,4 
1992 p) 100 19,8 55,5 24,7 
1993 s) 100 19,9 55,5 24,6 
1997 s) 100 20,4 54,1 25,4 

Neue Bundesländer 
Insgesamt 

19873 ) 100 26,0 56,0 18,0 
1992 p) 100 24,2 56,4 19,4 
1993 s) 100 23,9 56,4 19,7 
1997 s) 100 22,9 55,6 21,5 

Männer 

19873 ) 100 28,0 59,2 12,8 
1992 p) 100 26,0 59,3 14,7 
1993 s) 100 25,7 59,3 15,0 
1997 s) 100 24,4 58,3 17,3 

Frauen 
19873 ) 100 24,2 53,1 22,7 
1992 p) 100 22,6 53,6 23,8 
1993 s) 100 22,3 53,7 24,0 
1997 s) 100 21,4 53,1 25,5 

1) Jahresende 
2) Bundesrepublik Deutschland und DDR zusammen 
3) DDR 
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Übersicht 5 

Erwerbstätige nach der Stellung im Beruf') 

Jahr Erwerbs- 
tätige insgesamt 

davon: 

Selbständige u. mith. 
Familienangehörige 

Abhängig Beschäf- 
tigte zusammen 

davon: 

Beamte Arbeiter u. 
Angestellte 

1000 % 1000 % 1000 % 1000 % 1000 % 

Bundesrepublik Deutschland 

1987 27 157 100 3 016 11,1 24 141 88,9 2 483 9,1 21 658 79,8 
1988 27 366 100 3 001 11,0 24 365 89,0 2 489 9,1 21 876 79,9 
1989 27 761 100 3 011 10,8 24 750 89,2 2 492 9,0 22 258 80,2 
1990p3 ) 32 716 100 3 170 9,7 29 546 90,3 2 470 7,5 27 076') 82,8 
1991p 36 502 100 3 406 9,3 33 096 90,7 2 424 6,6 30 672') 84,0 
1992p 35 850 100 3 466 9,7 32 384 90,3 2 536 7,1 29 848 83,3 
1993s 35 102 100 3 506 10,0 31 596 90,0 2 530 7,2 29 066 82,8 
1997s 35 066 100 3 561 10,2 31 505 89,8 2 546 7,3 28 959 82,6 

Alte Bundesländer 

1987 27 157 100 3 016 11,1 24 141 88,9 2 483 9,1 21 658 79,8 
1988 27 366 100 3 001 11,0 24 365 89,0 2 489 9,1 21 876 79,9 
1989 27 761 100 3 011 10,8 24 750 89,2 2 492 9,0 22 258 80,2 
1990p 28 486 100 3 026 10,6 25 460 89,4 2 470 8,7 22 990 80,7 
1991p 28 993 100 3 044 10,5 25 949 89,5 2 424 8,4 23 525 81,1 
1992p 29 141 100 3 055 10,5 26 086 89,5 2 407 8,3 23 679 81,3 
1993s 28 621 100 3 060 10,7 25 561 89,3 2 384 8,3 23 177 81,0 
1997s 28 660 100 3 060 10,7 25 600 89,3 2 310 8,1 23 290 81,3 

Neue Bundesländer 

1987 . . 
1988 . . 
1989 . . 
1990p2  8 459 100 288 3,4 8 171 96,6 . 
1991p 7 509 100 362 4,8 7 147 95,2 . 
1992p 6 709 100 411 6,1 6 298 93,9 129 1,9 6 169 92,0 
1993s 6 481 100 446 6,9 6 035 93,1 146 2,3 5 889 90,9 
1997s 6 406 100 501 7,8 5 905 92,2 236 3,7 5 669 88,5 

1) Quelle: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen; Jahresdurchschnitte; Inländerkonzept. 
2) 2. Halbjahr 1990. 
3) Bei der Durchschnittsbildung des Jahres 1990 wurden die Daten der neuen Bundesländer nur mit dem Gewicht 0,5 

berücksichtigt. 
*) Restrechnung. 

1997 wird er sich voraussichtlich auf diesem Niveau 
stabilisieren. Der Anteil der Einwohner, die 60 Jahre 
und älter sind, wird sich bis 1997 hingegen erhöhen. 
Derzeit beträgt er etwa 20,4 %, 1997 wird er bei 
knapp 22 % liegen. Besonders ausgeprägt wird die-
ser Anstieg in den neuen Bundesländern sein. Aus-
gehend von derzeit rund 19 1/2 % der Gesamtbevölke-
rung wird der Anteil 1997 ca. 21 1/2 % erreichen. 

18. Der Anteil der Gruppe der Zwanzig- bis unter 
Sechzigjährigen an der Bevölkerung hat sich bis in 
die jüngste Vergangenheit - in den alten Bundes-
ländern einem langfristigen Trend seit Beginn der 
70er Jahre folgend - erhöht. 1992 waren es in West-
deutschland 58,5 % gegenüber 51,2 % 1970. In ganz 
Deutschland umfaßte dieser Personenkreis 1992 gut 
58 %. Mittelfristig wird dieser Anteil voraussichtlich 
zurückgehen und 1997 einen Wert von rund 56 1/2 
erreichen (Übersicht 4). 

19. Von 1987 bis 1992 hat sich die Zahl der Erwerbs-
tätigen in den alten Bundesländern um knapp 2 Mil-
lionen Personen erhöht. Dies ist auf den Anstieg der 
Zahl der abhängig Beschäftigten um gut 1,9 Millio-
nen und der Selbständigen und mithelfenden Fami-
lienangehörigen um ca. 40 Tausend zurückzuführen. 
1993 dürfte die jahresdurchschnittliche Beschäfti-
gung gegenüber 1992 um etwa 520 Tausend zurück-
gegangen sein; in der Projektion wird angenommen, 
daß die Zahl der Erwerbstätigen im früheren Bundes-
gebiet 1997 mit rund 28,7 Millionen wieder etwas 
höher als 1993 liegen wird. 

In den neuen Bundesländern ist die Zahl der Er-
werbstätigen von 1990 bis 1992 um fast 2 Millionen 
zurückgegangen. 1993 dürfte es zu einem weiteren 
Rückgang um ca. 220 Tausend gekommen sein, 1997 
wird mit gut 6,4 Millionen Erwerbstätigen gerechnet. 
Mit dieser Entwicklung ist in den neuen Bundeslän- 
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dern eine deutliche Verschiebung in der Struktur der 
Erwerbstätigenzahlen verbunden: Zum einen nimmt 
die Zahl der Selbständigen und mithelfenden Fami-
lienangehörigen zu, spiegelbildlich nimmt die Zahl 
der abhängig Beschäftigten absolut, aber auch als 
Anteil an der ohnehin rückläufigen Zahl aller Er-
werbstätigen ab. 1990 machten die abhängig Be-
schäftigten noch einen Anteil von 96,6 % aller Er-
werbstätigen aus, 1992 waren es nur noch rund 94 %. 

Für 1997 wird damit gerechnet, daß der Anteil der 
abhängig Beschäftigten an der Gesamtzahl der Er-
werbstätigen gegenüber 1992 um zwei weitere Pro-
zentpunkte fällt. Unter den abhängig Beschäftigten 
werden sich dann voraussichtlich knapp 240 Tausend 
(rund 4 %; zum Vergleich: 1992 rund 2 %) Beamte 
befinden, die als Beitragszahler und Leistungsemp-
fänger in den allgemeinen Systemen der sozialen Si-
cherung ausfallen (Übersicht 5). 

II. Ergebnisse des Sozialbudgets 1993 

1. Umfang des Sozialbudgets und A rt  der 
Leistungen 

20. Mit der Verwirklichung der Einheit Deutsch-
lands hat sich das Sozialbudget deutlich erhöht. 1992 
betrug sein Umfang nach vorläufigen Berechnungen 
1005,3 Milliarden DM; 1993 hat es einen Betrag von 
rund 1062,6 Milliarden DM erreicht. Gegenüber 1989 
— dem letzten Jahr vor der Wiedervereinigung — hat 
sich damit die Summe aller sozialen Leistungen in 
der Bundesrepublik Deutschland in einem Zeitraum 
von 4 Jahren um rund 380 Milliarden DM oder 56 % 
erhöht. Bis 1997 wird sich das Sozialbudget unter den 
für die Vorausberechnungen getroffenen mittelfristi-
gen Wirtschaftsannahmen (vgl. Ziffern 11 und 12) 
weiter erhöhen und einen Betrag von knapp 1206 
Milliarden DM erreichen. Dies bedeutet gegenüber 
dem Jahr 1993 einen im Vergleich zum voraufgegan-
genen Vierjahreszeitraum stark abgeschwächten Zu-
wachs um weitere 143 Milliarden DM oder 13,5 %. 
Jahresdurchschnittlich steigt es damit im Projek-
tionszeitraum um 3,2 %. 

Statistisch wird der Wiedervereinigungseffekt im So-
zialbudget besonders deutlich, wenn man die sozia-
len Leistungen getrennt nach dem früheren Bundes-
gebiet und den neuen Bundesländern betrachtet. 

So hat die Summe aller sozialen Leistungen, die der 
Bevölkerung im früheren Bundesgebiet zufließen 
(d. h. ohne die Transfers nach Ostdeutschland), 1993 
ca. 859,3 Milliarden DM betragen, 176,4 Milliarden 
DM oder rd. 26 % mehr als 1989; dies entspricht einer 
jahresdurchschnittlichen Steigerungsrate von knapp 
6 %, also einer Zunahme parallel zum westdeutschen 
nominalen Bruttosozialprodukt. Dabei nahmen die 
Leistungen im Zeitraum 1989 bis 1992 mit jahres-
durchschnittlich 6,5 % schwächer zu als das Sozial-
produkt mit 7,3 %, erst 1993 lag die Wachstumsrate 
des westdeutschen Sozialbudgets — dem Konjunk-
turverlauf entsprechend — mit rund 4 % über dem 
nominalen Sozialproduktswachstum von etwa 1 %. 
Der starke Zuwachs von 1989 bis 1993 des gesamt-
deutschen Sozialbudgets ist somit zu weniger als der 
Hälfte auf Ausgabensteigerungen in Westdeutsch-
land zurückzuführen. 

In den neuen Bundesländern betrug das Sozialbud- 
get 1991, dem ersten in diesem Bericht zeitlich voll 
erfaßten Jahr nach der deutschen Einigung, rund 

125,8 Milliarden DM. 1992 stieg es um 42,5 % auf 
179,3 Milliarden DM. Im Jahr 1993 dürfte sich die 
Zuwachsrate allerdings bereits deutlich abge-
schwächt haben: Mit rund 13 1/2 % oder 23,9 Mil-
liarden DM haben die sozialen Leistungen in 
Ostdeutschland im abgelaufenen Jahr erstmals 
schwächer zugenommen als das dortige Bruttosozial-
produkt. 

21. In der mittelfristigen Vorausschau werden die 
Leistungen des Sozialbudgets sowohl in West-
deutschland mit knapp 3 1/2 % als auch in Ostdeutsch-
land mit 2 1/2 % jährlich deutlich verhaltener anstei-
gen als das jeweilige nominale Sozialprodukt. Dieses 
nimmt im gleichen Zeitraum unter den Annahmen 
der Bundesregierung in Westdeutschland um jahres-
durchschnittlich 4 %2 % , in Ostdeutschland um rund 
12 1/2 % zu. 

22. Knapp zwei Drittel der im Sozialbudget be-
schriebenen Leistungen sind Einkommensleistun-
gen. Ihr Anteil am Budget liegt in den neuen 
Bundesländern etwas niedriger als im früheren Bun-
desgebiet. Die meisten davon sind von der 
Entwicklung der Löhne und Gehälter abhängig. Dies 
gilt — Ergebnis der Sozialunion ab 1. 7. 1990 — in den 
neuen Bundesländern ebenso wie im früheren Bun-
desgebiet. Etwas mehr als ein Fünftel sind Waren 
und Dienstleistungen, überwiegend im Gesundheits-
wesen; der Rest sind Barerstattungen, zum größten 
Teil in Form von Beiträgen des Staates für Empfänger 
sozialer Leistungen, sowie allgemeine Dienste und 
Leistungen (Übersicht 6). 

2. Sozialleistungsquote 

23. Die Sozialleistungsquote ist das in Prozent aus-
gedrückte Verhältnis des Sozialbudgets zum Brutto-
sozialprodukt des gleichen Jahres. Ihre Höhe orien-
tiert grob über das volkswirtschaftliche Gewicht 
sozialer Leistungen, sie wird aber entscheidend von 
der Abgrenzung und vom Erfassungskonzept sowohl 
des Sozialbudgets als auch des Sozialprodukts be-
stimmt. So enthält das Sozialbudget beispielsweise 
— anders als das Sozialprodukt — auch Leistungen, 
denen kein Zahlungsstrom entspricht. Hierzu zählen 
etwa die steuerlichen Maßnahmen. Auch sind im So-
zialbudget Einkommenströme als soziale Leistung 
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Übersicht 6 

Sozialbudget nach Leistungsarten 

1987 1988 1989 1990 p 1991 p 1992 p 1993 s 1997 s 

Bundesrepublik Deutschland 3 ) 
Milliarden DM 

Einkommensleistungen 431,59 444,17 464,06 495,43 585,17 650,44 695,8 762,7 
Barerstattungen 41,10 43,00 44,69 48,65 60,77 67,75 76,3 91,6 
Waren und Dienstleistungen 132,13 142,04 139,08 160,01 196,20 224,95 226,7 279,5 
Allgemeine Dienste und 
Leistungen3 ) 33,90 35,35 35,07 38,82 51,39 62,18 63,8 72,0 
Sozialbudget 638,73 664,55 682,90 742,90 893,53 1005,32 1062,6 1205,9 

Anteil in Prozent 1) 

Einkommensleistungen 67,6 66,8 68,0 66,7 65,5 64,7 65,5 63,3 
Barerstattungen 6,4 6,5 6,5 6,5 6,8 6,7 7,2 7,6 
Waren und Dienstleistungen 20,7 21,4 20,4 21,5 22,0 22,4 21,3 23,2 
Allgemeine Dienste und 
Leistungen3 ) 5,3 5,3 5,1 5,2 5,8 6,2 6,0 6,0 
Sozialbudget 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Alte Bundesländer 
Milliarden DM 

Einkommensleistungen 431,59 444,17 464,06 480,83 509,61 543,83 570,9 630,1 
Barerstattungen 41,10 43,00 44,69 46,95 49,60 53,59 59,5 71,5 
Waren und Dienstleistungen 132,13 142,04 139,08 150,83 167,41 185,08 184,7 229,7 
Allgemeine Dienste und 
Leistungen 2 ) 33,90 35,35 35,07 37,86 61,56 82,46 92,4 89,9 
Sozialbudget 638,73 664,55 682,90 716,46 788,17 864,96 907,5 1021,3 

Anteil in Prozent' ) 

Einkommensleistungen 67,6 66,8 68,0 67,1 64,7 62,9 62,9 61,7 
Barerstattungen 6,4 6,5 6,5 6,6 6,3 6,2 6,6 7,0 
Waren und Dienstleistungen 20,7 21,4 20,4 21,1 21,2 21,4 20,4 22,5 
Allgemeine Dienste und 
Leistungen 2 ) 5,3 5,3 5,1 5,3 7,8 9,5 10,2 8,8 
Sozialbudget 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Neue Bundesländer 4) 
Milliarden DM 

Einkommensleistungen - 	- 	- 	14,60 75,56 106,62 124,9 132,6 
Barerstattungen - 	- 	- 	1,70 11,17 14,17 16,8 20,1 
Waren und Dienstleistungen - 	- 	- 	9,18 28,80 39,86 42,0 49,8 
Allgemeine Dienste und 
Leistungen - 	- 	- 	0,96 10,31 18,63 19,6 21,5 
Sozialbudget insgesamt - 	- 	- 	26,44 125,84 179,28 203,2 224,0 

Anteil in Prozent' ) 

Einkommensleistungen 55,2 60,0 59,5 61,5 59,2 
Barerstattungen 6,4 8,9 7,9 8,3 9,0 
Waren und Dienstleistungen 34,7 22,9 22,2 20,7 22,2 
Allgemeine Dienste und 
Leistungen 3,6 8,2 10,4 9,6 9,6 
Sozialbudget insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1) Anteil am Sozialbudget in Prozent. 
2) Einschließlich der Finanztransfers von Renten- und Arbeitslosenversicherung nach Ostdeutschland. 
3) Konsolidiert. 
4) 1990 nur 2. Halbjahr. 
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kategorisiert und somit der gesamtwirtschaftlichen 
Sekundärverteilungsrechnung zugeordnet, die in 
den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als 
Lohnbestandteil, also als Ergebnis der Primärvertei-
lung des Produktionsprozesses aufgefaßt werden. 
Hier sind hauptsächlich die Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall und die Familienzuschläge im öffentli-
chen Dienst gemeint. Die Einbeziehung dieser Kate-
gorien in das Sozialbudget (vgl. institutionelle Glie-
derung, Ziffern 59 ff.) erhöht die Sozialleistungsquote 
beispielsweise 1993 um mehr als 4 Prozentpunkte. 

Grafik 1 

Die Sozialleistungsquote darf nicht als Anteil der so-
zialen Leistungen am Bruttosozialprodukt fehlinter-
pretiert werden; statt dessen handelt es sich bei die-
ser Quote um eine Beziehungszahl (Meßziffer), die 
eine Relation zur gesamtwirtschaftlichen Leistung 
herstellt. Ihr Steigen und Fallen im Zeitablauf sowie 
ihre Zusammensetzung aus einzelnen Komponenten 
und deren zeitliche Veränderung sind bei binnen-
wirtschaftlicher Betrachtungsweise aufschlußreicher 
als ihre absolute Höhe (Grafik 1). 

Sozialleistungsquote von 1980 bis 1997 1 ) 

24. Nachdem die Sozialleistungsquote 1981 mit 
33,4 % einen Höchststand erreicht hatte, ist sie mit 
leichten Schwankungen kontinuierlich zurückge-
gangen. Mit 28,9 % erreichte sie 1991 in West-
deutschland nicht nur einen um gut 4 1/2 Prozentpunk-
te niedrigeren Wert als zehn Jahre zuvor, sondern lag 
gleichzeitig auch auf einem niedrigeren Niveau als in 
jedem Jahr seit Mitte der 70er Jahre. In den vergan-
genen beiden Jahren ist sie wieder um knapp 1 1/2 
Prozentpunkte angestiegen; 1993 dürfte sie einen 
Wert von 30,3 % erreicht haben. Dieser Anstieg ist 
nicht nur auf Leistungsverbesserungen (z. B. im Rah-
men des Familienlastenausgleichs ab 1992) zurück-
zuführen, sondern vor allem auch auf die sich 1993 im 
früheren Bundesgebiet stark verschlechternde Wi rt

-schaftsentwicklung, die einerseits Mehrausgaben 
bei der Arbeitslosenversicherung unvermeidlich 
machte, andererseits die Bezugsbasis für die Berech-
nung der Sozialleistungsquote — das Bruttosozial-
produkt in laufenden Preisen — nur noch schwach 
wachsen ließ. 

25. In Ostdeutschland lag die Sozialleistungsquote 
1991 bei 64,2 %; sie stieg 1992 auf 73,1 % und dürfte 
im abgelaufenen Jahr 1993 bei 70 % gelegen haben. 
Diese extrem hohen — wenn auch allmählich f allen-
den  — Werte sind überwiegend auf die schlechte, 
sich nur allmählich bessernde Wi rtschaftslage in Ost-
deutschland zurückzuführen; diese machte es in den 
zurückliegenden drei Jahren nicht nur erforderlich, 
die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen stark aus-
zudehnen (vgl. Ziffern 42 ff.), die Wi rtschaftskraft war 
überhaupt zu gering, um Sozialleistungen im gege-
benen Umfang allein finanziell zu sichern. 

26. Die Bundesregierung geht unter den mittelfristi-
gen Annahmen, die dem Sozialbudget zugrundelie-
gen, davon aus, daß die Sozialleistungsquote trotz 
des erwarteten vergleichsweise schwachen Wi rt

-schaftswachstums, wegen der beschlossenen Spar-
maßnahmen, aber auch wegen der in der Sozial-
versicherung automatisch wirksamen ausgaben

- 

dämpfenden Faktoren bis 1997 in Westdeutschland 
wieder um gut 1 Prozentpunkt auf dann rund 29 % 
zurückgeführt werden kann. 
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Für die neuen Bundesländer kann mittelfristig von 
einem recht deutlichen Rückgang der Soziallei-
stungsquote ausgegangen werden. Aus den Voraus-
berechnungsergebnissen für das ostdeutsche So-
zialbudget und dem in Übersicht 1 dargelegten, 
mittelfristig erwarteten Anstieg des nominalen Brut-
tosozialprodukts ergibt sich für 1997 eine Quote von 
gut 48 %. Auf die besondere Unsicherheit dieser Vor-
ausschätzung wird hingewiesen. 

27. Aufgrund des geringen gesamtwirtschaftlichen 
Gewichts der ostdeutschen Sozialleistungsquote er-
gab sich für Deutschland insgesamt 1991 eine Quote 
von 31,4 % (d. s. 2,5 Prozentpunkte mehr als für 
Westdeutschland allein und deutlich weniger als der 
in Westdeutschland vormals erreichte Höchststand 
des Jahres 1981); sie stieg 1992 auf 33,0 % und dürfte 
1993 ungefähr 34 % erreicht haben. Aus den für die 
beiden Teilgebiete erwarteten Entwicklungen (s. o.) 
ergibt sich mittelfristig ebenfalls eine Reduktion der 
gesamtdeutschen Sozialleistungsquote bis 1997 um 
gut 2 Prozentpunkte auf dann knapp unter 32 %. Sie 
läge dann wieder auf einem Niveau wie — im frühe-
ren Bundesgebiet — zuletzt 1987 (Übersichten 9, 10 
und 11). 

3. Sozialleistungen je Einwohner 

28. Pro Kopf beliefen sich die der westdeutschen Be-
völkerung zurechenbaren Sozialleistungen 1993 auf 
rund 13 100 DM (Übersicht 7). Dies ist mit knapp un- 

ter 3 % Zuwachs gegenüber 1992 eine deutlich zu-
rückgegangene Ausgabendynamik. In den Jahren 
1991 und 1992 hatte die Pro-Kopf-Leistung noch um 
durchschnittlich 6 % zugenommen. Für den Zeit-
raum bis 1997 ergibt sich aus der erwarteten Ent-
wicklung der sozialen Leistungen zusammen mit den 
Annahmen über die weitere Bevölkerungsentwick-
lung ein rechnerischer Anstieg der Pro-Kopf-Lei-
stungen um jährlich knapp unter 3 % auf rund 
14 700 DM. Diese Entwicklung befindet sich nicht 
nur im Einklang mit der erwarteten gesamtwirt-
schaftlichen Lohn- und Preisentwicklung, sondern 
hat selbst preisdämpfenden Einfluß auf die Volks-
wirtschaft, stützt ihre internationale Wettbewerbsfä-
higkeit und trägt so zur Standortsicherung der deut-
schen Wirtschaft bei. 

29. In Ostdeutschland lag die Pro-Kopf-Leistung 
1991 bei 7 910 DM (Übersicht 8). Sie ist bis 1993 auf 
13 000 DM oder um 64 % gestiegen. Dieser Niveau-
sprung fand hauptsächlich 1992 statt, als die Pro-
Kopf-Leistung um 44 % auf knapp 11400 DM an-
stieg. Durchaus im Einklang mit dem gleichzeitigen 
ostdeutschen Pro-Kopf-Lohnzuwachs um rund zwei 
Fünftel ist diese Entwicklung im wesentlichen auf die 
folgenden Ursachen zurückzuführen: Durch die Ein-
führung des westdeutschen Rentenrechts in Ost-
deutschland wurden die Ausgaben der Rentenversi-
cherung, die von 1991 auf 1992 um 43,7 % anstiegen, 
einmalig zusätzlich erhöht; das Leistungsvolumen 
der gesetzlichen Krankenversicherung weitete sich 
um 44,7 % aus und die Ausgaben der Institution Ar-
beitsförderung mußten abermals deutlich — um 

Übersicht 7 

Ausgewählte Pro-Kopf-Leistungen des Sozialbudgets nach Altersgruppen in Westdeutschland 

Funktion 
(Auswahl) 

Alters- 
gruppe 

1987 1988 1989 1990p 1991p 1992p 1993s 1997 s 

DM pro Jahr 

Sozialbudget alle 10 458 10 815 11 003 11 327 11 981 12 735 13 103 14 705 
Ehe und Familie alle 1 392 1 391 1 433 1 446 1 532 1 670 1 668 2 103 

Kinder, Jugendlicher) unter 20 3 775 3 903 4 101 4 333 4 543 5 064 5 020 6 389 
Gesundheit alle 3 452 3 620 3 616 3 862 4 233 4 558 4 544 5 131 

Vorbeugung, 
Rehabilitation alle 208 222 248 264 290 315 334 380 
Krankheit alle 2 503 2 631 2 553 2 725 2 971 3 209 3 126 3 469 
Arbeitsunf., Berufskrankh. alle 249 256 259 270 293 307 314 339 
Invalidität (allgemein) alle 492 511 556 602 678 727 770 943 

Beschäftigung2 ) 20 bis 
unter 60 1 482 1 567 1 532 1 572 1 578 1 737 2 085 2 050 

Berufliche Bildung 20 bis 
unter 60 329 358 379 430 446 459 428 409 

Mobilität 20 bis 
unter 60 212 220 204 220 251 257 250 215 

Arbeitslosigkeit 20 bis 
unter 60 940 989 950 922 882 1 022 1 407 1 426 

Alter und Hinter- 60 und 
bliebene 3 ) älter 20 037 20 671 21 316 21 917 22 870 23 859 24 842 26 652 

1) Leistungen der Funktion Kinder/Jugendliche bezogen auf die Bevölkerungsgruppe der unter 20jährigen. 
2)3) Analog zu Fußnote 1). 
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Übersicht 8 

Ausgewählte Pro-Kopf-Leistungen des Sozialbudgets nach Altersgruppen in Ostdeutschland 

Funktion 
(Auswahl) 

Alters

-

gruppe 
1987 	1988 1989 	1990p 	1991p 1992p 1993s 1997 s 

DM pro Jahr 

Sozialbudget alle 7 910 11 397 13 000 14 481 
Ehe und Familie alle 1 094 1 356 1 446 1 545 

Kinder, Jugendlicher) unter 20 3 844 4 744 5 125 5 346 
Gesundheit alle 2 226 3 165 3 463 4 522 

Vorbeugung, 
Rehabilitation alle 82 140 169 299 
Krankheit alle 1 647 2 351 2 483 3 151 

Arbeitsunfall, Berufs-
krankheit alle 61 110 128 179 
Invalidität (allgemein) alle 437 564 682 893 
Beschäftigung2 ) 20 bis 

unter 60 3 445 4 819 5 159 5 360 
Berufliche Bildung 20 bis 

unter 60 644 1 524 1 582 1 541 
Mobilität 20 bis 

unter 60 644 1 299 1 281 1 247 
Arbeitslosigkeit 20 bis 

unter 60 2 158 1 996 2 296 2 572 

Alter und Hinter- 60 und 
bliebene3 ) älter 13 374 19 908 24 745 24 043 

1) Leistungen der Funktion Kinder/Jugendliche bezogen auf die Bevölkerungsgruppe der unter 20jährigen. 
2)3) Analog zu Fußnote 1). 

46,8 % — erhöht werden. Bereits 1993 ist die Pro-
Kopf-Leistung in Ostdeutschland mit geschätzten 
14,1 % deutlich verlangsamt angestiegen. Für den 
mittelfristigen Zeitraum wird mit einem jahresdurch-
schnittlichen Anstieg von 2,7 % gerechnet. Der Pro-
Kopf-Wert  könnte so 1997 rechnerisch einen Betrag 
von knapp unter 14 500 DM erreichen und damit wei-
terhin nur wenig unter dem entsprechenden west-
deutschen Wert liegen. 

30. Die Tatsache, daß der ostdeutsche Pro-Kopf-
Wert  ab 1993 annähernd das westdeutsche Niveau 
erreicht, darf nicht dahingehend falsch interpretie rt 

 werden, daß ost- und westdeutsches Leistungsniveau 
individueller sozialer Leistungen bereits (weitge-
hend) angeglichen seien. Die Berechnung von Pro-
Kopf-Angaben bedeutet nicht, daß auch jedem ein-
zelnen Einwohner soziale Leistungen zufließen. Sol-
che Angaben sind Durchschnittsbildungen und 
haben ähnlich wie die Sozialleistungsquote primär 
Meßzifferncharakter. Dies wird dann besonders 
deutlich, wenn man die sozialen Leistungen in ihrer 
funktionalen Gliederung (vgl. Ziffern 31 ff.) betrach-
tet und sie in dieser Differenzierung auf spezifische 
Altersgruppen der Bevölkerung bezieht. Es zeigt 
sich, daß die weitgehende rechnerische Identität der 
Pro-Kopf-Ziffern in West- und Ostdeutschland zu 
einem großen Teil auf die ostdeutschen Arbeits-
marktprobleme zurückzuführen ist. 

So betrugen 1993 die Ausgaben der Funktion Be-
schäftigung, bezogen auf die Einwohner im Alter von 
20 bis unter 60 Jahren, in Westdeutschland etwas 
weniger als 2100 DM, in Ostdeutschland — wegen 

der hohen Unterbeschäftigung — fast 5 200 DM, also 
rund das Zweieinhalbfache (Übersichten 7 und 8). In 
anderen wichtigen Funktionsbereichen lagen die 
Pro-Kopf-Ausgaben in Ostdeutschland niedriger als 
im Westen: Die Leistungen für Ehe und Familie (je 
Einwohner) lagen bei 86 Y2 % des westdeutschen 
Wertes, die für Gesundheit (je Einwohner) bei 76 %. 
Bei den Leistungen, die unter der Funktionsgruppe 
Alter und Hinterbliebene gebucht werden, hat sich 
1993 jedoch bereits ein fast identischer Pro-Kopf-
Wert  in Ost- und Westdeutschland eingestellt. 

Die mittelfristige Projektion bis 1997 geht davon aus, 
daß die Leistungen der Funktionsgruppe Beschäfti-
gung pro Kopf der Bevölkerung im Alter von 20 bis 
unter 60 Jahren in den alten Bundesländern leicht 
zurückgehen, während sie in den neuen Bundeslän-
dern weiter, wenn auch ebenfalls nur schwach, an-
steigen. Dies ist Ausdruck der weiterhin mit hoher 
Priorität versehenen Arbeitsmarktpolitik in Ost-
deutschland. Für die Gesundheitsausgaben pro Ein-
wohner wird in der Projektion eine allmähliche An-
näherung des ostdeutschen an das westdeutsche 
Leistungs- bzw. Kostenniveau unterstellt. Im Bereich 
der Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene setzt 
sich hingegen wieder eine leicht gegenläufige Ten-
denz durch. So wird der Pro-Kopf-Wert dieser Funk-
tionsgruppe, der 1993 noch annähernd den westdeut-
schen Wert erreichte, bis 1997 wieder — um knapp 
10 % — unter das Westniveau fallen und damit sogar 
absolut zurückgehen. Dies ist hauptsächlich darauf 
zurückzuführen, daß die für den Vorruhestand aufge-
wendeten Beträge der Bundesanstalt für Arbeit bis 

 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 
	Drucksache 12/7130 

1997 stark zurückgehen werden. Die übrigen Alters-
sicherungsleistungen steigen weiterhin an. 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Zuordnung aus-
gewählter funktionaler Leistungen zu den drei Al-
tersgruppen (Personen unter 20 Jahre, von 20 bis un-
ter 60 Jahre, 60 Jahre und älter) eine nur sehr grobe 
Vorstellung von den auf die jeweilige Altersgruppe 
entfallenden Leistungen widerspiegeln kann. Diese 
Zuordnung darf weder mit auf die hier vorgenom-
menen Altersabgrenzungen beschränkten Rechts-
ansprüchen auf soziale Leistungen gleichgesetzt 
werden, noch damit, daß jede in einer dieser Alters-
gruppen befindliche Person soziale Leistungen auch 
tatsächlich beziehen würde. 

4. Funktionen 

31. Die funktionale Gliederung des Sozialbudgets 
hat im wesentlichen zwei Aufgaben. Erstens erlaubt 
sie Antworten auf die Frage, in welcher Höhe die 
deutsche Volkswirtschaft soziale Leistungen für 
Zwecke der finanziellen Absicherung bei Eintritt be-
stimmter typisierter Lebensrisiken unabhängig da-
von, welche Institution diese Leistungen zahlt, be-
reitstellt. Üblicherweise werden die so gruppierten 
sozialen Leistungen mit der gesamtwirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. Dies ge-
schieht durch die Berechnung von funktionalen Teil-
Sozialleistungsquoten (Übersichten 9 bis 11). Ihre 
Analyse kann Hinweise darauf geben, in welchem 
Ausmaß volkswirtschaftliche Ressourcen für be-
stimmte soziale Funktionen gebunden werden und 
wie sich diese Bindung im Zeitverlauf ändert. 

Die funktionale Gliederung des Sozialbudgets kann 
darüber hinaus aber auch, zweitens, als Indikator für 
die Gewichtung der unterschiedlichen sozialen Le-
bensrisiken innerhalb der Gesellschaft und im Zeit-
ablauf dienen (Übersichten 12 bis 14). 

Die Ergebnisse der funktionalen Gliederung des So-
zialbudgets werden im folgenden unter beiden Ge-
sichtspunkten erläutert. Dabei wird keinem starren 
Schema gefolgt, sondern versucht, das für die jewei-
lige Funktion Charakteristische herauszuarbeiten. 
Dem Wiedervereinigungsaspekt wird dabei beson-
dere Aufmerksamkeit zuteil. Weitere Analysen sind 
dem interessierten Leser mit Hilfe des umfangrei-
chen Materialbandes möglich. 

Funktionsgruppe Ehe und Familie 
Funktionen 
— Kinder, Jugendliche 
— Ehegatten 
— Mutterschaft 

32. Die Funktionsgruppe Ehe und Familie gliedert 
sich in Steuerentlastungen und direkte Zahlungen 
für Kinder und Jugendliche sowie Steuerentlastun-
gen, Familienzuschläge und andere Vergünstigun-
gen für Ehegatten und Leistungen bei Mutterschaft. 
Auch die Leistungen nach dem Beamtenrecht sind 
enthalten (Übersicht 15). 

33. Die Steuerentlastungen der Funktion Kinder/Ju-
gendliche bestehen zu einem großen Teil aus den der 
gerechten Besteuerung von Familien dienenden Kin-
derfreibeträgen bei der Lohn- und Einkommensteu-
er. Das Kindergeld sowie die Zuschläge zum Kinder-
geld, die auf Antrag dann gezahlt werden, wenn die 
steuerlichen Freibeträge wegen geringen Einkom-
mens nicht oder nur teilweise genutzt werden kön-
nen, sind ebenfalls enthalten. Verbucht werden hier 
auch Kinderzuschläge und -zulagen zu anderen so-
zialen Leistungen sowie Erhöhungsbeträge des Orts-
zuschlages für Beschäftigte des öffentlichen Dien-
stes. Ein weiterer Teil besteht aus den Leistungen 
nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz. Ebenfalls in 
dieser Funktion enthalten sind die Leistungen der 
Jugendhilfe. 

34. Als steuerliche Maßnahmen zugunsten von Ehe-
gatten werden überwiegend rechnerische Steuer-
mindereinnahmen eingesetzt, die sich aus dem 
Splitting-Verfahren für Ehegatten bei der Einkom-
mensteuer ergeben. Daneben werden in dieser 
Funktion Familienzuschläge für Ehegatten zu Löh-
nen und Gehältern sowie zu sozialen Leistungen ver-
bucht. 

Die als Ergebnis des Splitting-Verfahrens in das So-
zialbudget einbezogenen Zahlen ergeben sich rech-
nerisch als Unterschied zwischen der Ehegatten-
besteuerung nach geltendem Recht und einer 
Besteuerung, wie sie sich ergeben würde, wenn der 
soziale und wirtschaftliche Tatbestand „Ehe" steuer-
lich nicht berücksichtigt würde. Diese Beträge kön-
nen nicht mit möglichen Mehreinnahmen bei Ab-
schaffung des Splitting-Verfahrens gleichgesetzt 
werden, da in diesem Falle insbesondere Verhaltens-
reaktionen („Splitting-Effekt” durch Einkommens-
verlagerung) sowie die notwendige ersatzweise Be-
rücksichtigung von Unterhaltsaufwendungen für 
Ehegatten gegengerechnet werden müßten. 

35. Die Leistungen der Funktion Mutterschaft sind 
zum größten Teil Einkommensleistungen, darunter 
vornehmlich die Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft 
durch den Arbeitgeber und das Mutterschaftsgeld 
während der Schutzfrist. Ein hohes Gewicht inner-
halb dieser Funktion haben auch die Sachleistungen 
bei stationärer Entbindung. 

36. In bezug auf das Sozialprodukt haben die in der 
Funktionsgruppe Ehe und Familie gebuchten Lei-
stungen des Sozialbudgets ein vergleichsweise ge-
ringes Gewicht (Übersicht 11). Diese Teil-Soziallei-
stungsquote liegt im betrachteten Zeitraum 1987 bis 
1997 im früheren Bundesgebiet aber auch nach der 
Wiedervereinigung — mit geringfügigen jährlichen 
Abweichungen — bei rund 4 %. Während dabei die 
Ehegatten- und die Mutterschaftsquote in West- wie 
in Ostdeutschland auf dem 1991 erreichten Niveau 
verharren, zeigt die Teilquote für Kinder/Jugendli-
che in West- und Ostdeutschland unterschiedliche 
Entwicklungstendenzen. Im früheren Bundesgebiet 
lag sie von 1987 bis 1993 bei knapp 2 1/2 %. Bis 1997 
wird sie um fast 1/2  Prozentpunkt zunehmen. In den 
neuen Bundesländern geht die Teilquote hingegen 
deutlich zurück. Diese Entwicklungen in beiden Ge-
bieten sind im wesentlichen darauf zurückzuführen, 
daß einerseits die zusammengefaßten Ausgaben für 
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Übersicht 9 
Leistungen nach Funktionen im früheren Bundesgebiet') 

1987 1988 1989 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

- Milliarden DM  - 

Sozialbudget 638,73 664,55 682,90 716,46 767,69 826,05 859,3 981,9 
Ehe und Familie 85,03 85,46 88,95 91,45 98,17 108,32 109,4 140,4 

Kinder, Jugendliche 50,16 51,17 53,47 57,04 60,58 68,43 68,9 91,1 
Ehegatten 31,52 30,57 31,61 29,90 32,71 34,69 35,0 43,1 
darunter: Ehegattensplitting 25,70 24,60 25,30 23,30 25,80 27,50 27,6 34,7 
Mutterschaft 3,36 3,71 3,88 4,52 4,87 5,20 5,5 6,2 

Gesundheit 210,82 222,43 224,43 244,30 271,19 295,67 298,0 342,6 
Vorbeugung, Rehabilitation 12,69 13,66 15,40 16,71 18,60 20,42 21,9 25,4 
Krankheit 152,88 161,65 158,48 172,39 190,37 208,15 205,0 231,6 
Arbeitsunfall, Berufskrankheit 15,19 15,74 16,07 17,08 18,76 19,92 20,6 
Invalidität (allgemein) 30,07 31,38 34,48 38,11 43,47 47,18 50,5 63,0 

Beschäftigung 52,16 55,76 55,43 57,97 59,14 65,96 80,0 78,0 
Berufliche Bildung 11,60 12,73 13,71 15,85 16,71 17,42 16,4 15,6 
Mobilität 7,46 7,82 7,36 8,11 9,39 9,75 9,6 8,2 
Arbeitslosigkeit 33,09 35,21 34,36 34,01 33,03 38,79 54,0 54,3 

Alter und Hinterbliebene 253,34 264,74 276,97 288,43 304,19 319,95 335,6 385,6 
Alter 239,58 250,91 263,71 274,92 290,49 305,68 320,7 369,9 
Hinterbliebene 13,77 13,83 13,26 13,51 13,70 14,27 15,0 15,7 

Übrige Funktionen 37,38 36,17 37,13 34,31 35,00 36,15 36,3 35,3 
Folgen politischer Ereignisse 4,62 4,44 4,24 4,26 4,22 4,34 4,4 4,3 
Wohnen 12,96 12,05 11,59 11,80 11,84 12,07 11,6 10,2 
Sparen/Vermögensbildung  17,32 16,85 16,54 15,23 15,90 16,49 17,1 16,8 
Allgemeine Lebenshilfen 2,48 2,83 4,76 3,02 3,04 3,26 3,3 4,0 

- Verhältnis zum Bruttosozialprodukt in Prozent - 

Sozialbudget 31,9 31,5 30,4 29,3 28,9 29,5 30,3 29,1 
Ehe und Familie 4,2 4,1 4,0 3,7 3,7 3,9 3,9 4,2 

Kinder, Jugendliche 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,7 
Ehegatten 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 
darunter: Ehegattensplitting 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Mutterschaft 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Gesundheit 10,5 10,6 10,0 10,0 10,2 10,6 10,5 10,1 
Vorbeugung 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 
Krankheit 7,6 7,7 7,0 7,0 7,2 7,4 7,2 6,9 
Arbeitsunfall, Berufskrankheit 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Invalidität (allgemein) 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 

Beschäftigung 2,6 2,6 2,5 2,4 2,2 2,4 2,8 2,3 
Berufliche Bildung 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 
Mobilität 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 
Arbeitslosigkeit 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 1,4 1,9 1,6 

Alter und Hinterbliebene 12,6 12,6 12,3 11,8 11,5 11,4 11,8 11,4 
Alter 12,0 11,9 11,7 11,2 10,9 10,9 11,3 11,0 
Hinterbliebene 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

Übrige Funktionen 1,9 1,7 1,7 1,4 1,3 1,3 1,3 1,0 
Folgen politischer Ereignisse 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
Wohnen 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 
Sparen/Vermögensbildung 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 
Allgemeine Lebenshilfen 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1 ) Ohne Leistungsanteile (West - Ost -Transfers), die ab 1991 in die neuen Bundesländer fließen. 
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Übersicht 10 

Leistungen nach Funktionen in den neuen Bundesländern 

1987 	1988 	1989 	1990p*) 1991p 1992p 1993s 1997s 

- Milliarden DM  - 

Sozialbudget 26,44 125,84 179,28 203,2 224,0 
Ehe und Familie 0,27 17,40 21,34 22,6 23,9 

Kinder, Jugendliche 0,13 15,24 18,21 19,3 19,1 
Ehegatten 0,01 1,72 2,56 2,7 3,9 
darunter: Ehegattensplitting 1,20 2,00 2,1 3,1 
Mutterschaft 0,14 0,44 0,57 0,6 0,9 

Gesundheit 11,91 35,42 49,78 54,1 70,0 
Vorbeugung, Rehabilitation 0,51 1,30 2,20 2,6 4,6 
Krankheit 9,60 26,20 36,98 38,8 48,8 
Arbeitsunfall, Berufskrankheit 0,97 1,73 2,0 2,8 
Invalidität (allgemein) 1,81 6,95 8,87 10,7 13,8 

Beschäftigung 2,54 30,74 42,69 45,5 46,1 
Berufliche Bildung 0,20 5,74 13,50 13,9 13,3 
Mobilität 0,13 5,75 11,50 11,3 10,7 
Arbeitslosigkeit 2,21 19,25 17,69 20,2 22,1 

Alter und Hinterbliebene 11,67 40,44 60,51 75,7 79,3 
Alter 11,58 40,14 60,07 75,2 78,7 
Hinterbliebene 0,09 0,30 0,44 0,5 0,6 

Übrige Funktionen 0,04 1,85 4,96 5,3 4,7 
Folgen politischer Ereignisse 0,12 0,17 0,4 0,5 
Wohnen 1,07 3,59 3,5 2,0 
Sparen/Vermögensbildung 0,48 0,83 1,2 1,8 
Allgemeine Lebenshilfen 0,04 0,19 0,37 0,3 0,5 

- Verhältnis zum Bruttosozialprodukt in Prozent - 

Sozialbudget (27,3) 66,2 73,1 70,0 48,2 
Ehe und Familie (0,3) 9,2 8,7 7,8 5,1 

Kinder, Jugendliche (0,1) 8,0 7,4 6,6 4,1 
Ehegatten 0,9 1,0 0,9 0,8 
darunter: Ehegattensplitting 0,6 0,8 0,7 0,7 
Mutterschaft (0,1) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Gesundheit (12,3) 18,6 20,3 18,6 15,0 
Vorbeugung (0,5) 0,7 0,9 0,9 1,0 
Krankheit (9,9) 13,8 15,1 13,4 10,5 
Arbeitsunfall, Berufskrankheit 0,5 0,7 0,7 0,6 
Invalidität (allgemein) (1,9) 3,7 3,6 3,7 3,0 

Beschäftigung (2,6) 16,2 17,4 15,7 9,9 
Berufliche Bildung (0,2) 3,0 5,5 4,8 2,9 
Mobilität (0.1) 3,0 4,7 3,9 2,3 
Arbeitslosigkeit (2,3) 10,1 7,2 7,0 4,8 

Alter und Hinterbliebene (12,1) 21,3 24,7 26,1 17,1 
Alter (12,0) 21,1 24,5 25,9 16,9 
Hinterbliebene (0,1) 0,2 0,2 0,2 0,1 

Übrige Funktionen (0,0) 1,0 2,0 1,8 1,0 
Folgen politischer Ereignisse 0,1 0,1 0,1 0,1 
Wohnen 0,6 1,5 1,2 0,4 
Sparen/Vermögensbildung 0,2 0,3 0,4 0,4 
Allgemeine Lebenshilfen (0,0) 0,1 0,2 0,1 0,1 

*) Angaben, soweit statistisch erfaßbar, beziehen sich nur auf das 2. Halbjahr 1990 (Beginn der Währungsunion). Soziale 
Leistungen, die nach ihrem Charakter der sozialistischen Wi rtschaftsordnung der früheren DDR zuzuordnen sind, 
wurden nicht erfaßt. 
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Übersicht 11 

Leistungen nach Funktionen in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 

1987 1988 1989 1990 p') 1991 p 1992 p 1993 s 1997 s 

- Milliarden DM  - 

Sozialbudget 638,73 664,55 682,90 742,90 893,53 1005,32 1062,6 1205,9 
Ehe und Familie 85,03 85,46 88,95 91,73 115,57 129,65 132,0 164,3 

Kinder, Jugendliche 50,16 51,17 53,47 57,17 75,82 86,64 88,2 110,2 
Ehegatten 31,52 30,57 31,61 29,90 34,43 37,25 37,7 47,0 
darunter: Ehegattensplitting 25,70 24,60 25,30 23,30 27,00 29,50 29,7 37,8 
Mutterschaft 3,36 3,71 3,88 4,66 5,32 5,77 6,1 7,1 

Gesundheit 210,82 222,43 224,43 256,21 306,61 345,45 352,2 412,5 
Vorbeugung, Rehabilitation 12,69 13,66 15,40 17,22 19,90 22,62 24,5 30,0 
Krankheit 152,88 161,65 158,48 181,99 216,57 245,13 243,8 280,4 
Arbeitsunfall, Berufskrankheit 15,19 15,74 16,07 17,08 19,73 21,65 22,6 25,4 
Invalidität (allgemein) 30,07 31,38 34,48 39,92 50,41 56,06 61,2 76,8 

Beschäftigung 52,16 55,76 55,43 60,51 89,87 108,65 125,5 124,2 
Berufliche Bildung 11,60 12,73 13,71 16,05 22,46 30,92 30,4 28,8 
Mobilität 7,46 7,82 7,36 8,24 15,14 21,25 20,9 18,9 
Arbeitslosigkeit 33,09 35,21 34,36 36,22 52,28 56,48 74,2 76,4 

Alter und Hinterbliebene 253,34 264,74 276,97 300,10 344,63 380,46 411,3 464,9 
Alter 239,58 250,91 263,71 286,50 330,63 365,75 395,9 448,6 
Hinterbliebene 13,77 13,83 13,26 13,60 14,00 14,71 15,4 16,3 

Übrige Funktionen 37,38 36,17 37,13 34,35 36,85 41,11 41,6 40,0 
Folgen politischer Ereignisse 4,62 4,44 4,24 4,26 4,34 4,50 4,7 4,8 
Wohnen 12,96 12,05 11,59 11,80 12,91 15,66 15,0 12,2 
Sparen/Vermögensbildung 17,32 16,85 16,54 15,23 16,38 17,32 18,3 18,6 
Allgemeine Lebenshilfen 2,48 2,83 4,76 3,06 3,23 3,63 3,6 4,4 

- Verhältnis zum Bruttosozialprodukt in Prozent - 
Sozialbudget 31,9 31,5 30,4 (29,2) 31,4 33,0 34,0 31,4 
Ehe und Familie 4,2 4,1 4,0 (3,6) 4,1 4,3 4,2 4,3 

Kinder, Jugendliche 2,5 2,4 2,4 (2,2) 2,7 2,8 2,8 2,9 
Ehegatten 1,6 1,5 1,4 (1,2) 1,2 1,2 1,2 1,2 
darunter: Ehegattensplitting 1,3 1,2 1,1 (0,9) 0,9 1,0 1,0 1,0 
Mutterschaft 0,2 0,2 0,2 (0,2) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Gesundheit 10,5 10,6 10,0 (10,1) 10,8 11,3 11,3 10,7 
Vorbeugung 0,6 0,6 0,7 (0,7) 0,7 0,7 0,8 0,8 
Krankheit 7,6 7,7 7,0 (7,2) 7,6 8,1 7,8 7,3 
Arbeitsunfall, Berufskrankheit 0,8 0,7 0,7 (0,7) 0,7 0,7 0,7 0,7 
Invalidität (allgemein) 1,5 1,5 1,5 (1,6) 1,8 1,8 2,0 2,0 

Beschäftigung 2,6 2,6 2,5 (2,4) 3,2 3,6 4,0 3,2 
Berufliche Bildung 0,6 0,6 0,6 (0,6) 0,8 1,0 1,0 0,8 
Mobilität 0,4 0,4 0,3 (0,3) 0,5 0,7 0,7 0,5 
Arbeitslosigkeit 1,7 1,7 1,5 (1,4) 1,8 1,9 2,4 2,0 

Alter und Hinterbliebene 12,6 12,6 12,3 (11,8) 12,1 12,5 13,2 12,1 
Alter 12,0 11,9 11,7 (11,3) 11,6 12,0 12,7 11,7 
Hinterbliebene 0,7 0,7 0,6 (0,5) 0,5 0,5 0,5 0,4 

Übrige Funktionen 1,9 1,7 1,7 (1,3) 1,3 1,4 1,3 1,0 
Folgen politischer Ereignisse 0,2 0,2 0,2 (0,2) 0,2 0,1 0,2 0,1 
Wohnen 0,6 0,6 0,5 (0,5) 0,5 0,5 0,5 0,3 
Sparen/Vermögensbildung 0,9 0,8 0,7 (0,6) 0,6 0,6 0,6 0,5 
Allgemeine Lebenshilfen 0,1 0,1 0,2 (0,1) 0,1 0,1 0,1 0,1 

*) Soweit statistisch erfaßbar, sind Angaben für die neuen Bundesländer ab dem 2. Halbjahr 1990 (Beginn der Währungs-
union) einbezogen. Wegen des Gebietssprungs sind alle Angaben ab 1990/91 nur eingeschränkt mit den Angaben bis 
1989 vergleichbar. 
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Übersicht 12 

Leistungen nach Funktionsgruppen im früheren Bundesgebiets) 

1987 1988 1989 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

- Milliarden DM - 

Ehe und Familie 85,03 85,46 88,95 91,45 98,17 108,32 109,4 140,4 
Gesundheit 210,82 222,43 224,43 244,30 271,19 295,67 298,0 342,6 
Beschäftigung 52,16 55,76 55,43 57,97 59,14 65,96 80,0 78,0 
Alter und Hinterbliebene 253,34 264,74 276,97 288,43 304,19 319,95 335,6 385,6 
Übrige Funktionen 37,38 36,17 37,13 34,31 35,00 36,15 36,3 35,3 
Sozialbudget insgesamt 638,73 664,55 682,90 716,46 767,69 826,05 859,3 981,9 

- Anteile am Sozialbudget in Prozent - 
Ehe und Familie 13,3 12,9 13,0 12,8 12,8 13,1 12,7 14,3 
Gesundheit 33,0 33,5 32,9 34,1 35,3 35,8 34,7 34,9 
Beschäftigung 8,2 8,4 8,1 8,1 7,7 8,0 9,3 7,9 
Alter und Hinterbliebene 39,7 39,8 40,6 40,3 39,6 38,7 39,1 39,3 
Übrige Funktionen 5,9 5,4 5,4 4,8 4,6 4,4 4,2 3,6 
Sozialbudget insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1) Ohne Transfers nach Ostdeutschland (ab 1991). Einschließlich Steuerentlastungen. 

Kinder- und Erziehungsgeld - mitbedingt durch die 
Geburtenentwicklung - im Projektionszeitraum sta-
gnieren, die Ausgaben für die Jugendhilfe aber deut-
lich gegenläufige Entwicklungsverläufe annehmen. 
In Westdeutschland werden die Jugendhilfeausga-
ben infolge des ab 1996 gültigen Rechtsanspruchs 
auf einen Kindergartenplatz für jedes Kind ab dem 
dritten Lebensjahr (Teil A, Ziffer 293) stark zuneh-
men. In Ostdeutschland sind die hierfür erforderli-
chen Ressourcen weitgehend vorhanden, sie dürften 
darüberhinaus wegen der rückläufigen Geburten-
zahlen der vergangenen Jahre künftig sogar ver-
mehrt Kapazitätsüberschüsse aufweisen, was mittel-
fristig zu erheblichen Ausgabenentlastungen führen 
wird. Infolgedessen halbiert sich hier die Soziallei-
stungsquote für Kinder/Jugendliche gegenüber ih-

rem Höchsstand 1991 (8,0 %) auf 4,1 % im Projek-
tionsendjahr 1997 (Ziffern 152 ff.). 

37. Der Anteil der Funktionsgruppe Ehe und Fami-
lie an den Leistungen des Sozialbudgets lag 1993 bei 
12 1/2 %. Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber 
1991/92, entspricht aber dem langfristigen Mittel. Bis 
1997 dürfte dieser Wert wieder auf rund 13 1/2 % an-
steigen und damit einen Wert erreichen, den er zu-
letzt (in Westdeutschland) 1987 angenommen hatte 
(Übersicht 14). 

38. Bezogen auf die Zahl der Einwohner haben sich 
die unter der Funktionsgruppe Ehe und Familie ver-
buchten Aufwendungen 1993 in West- und Ost-
deutschland weitgehend angenähert (Übersichten 7 
und 8). Die verbliebene geringfügige Differenz ist im 

Übersicht 13 

Leistungen1) nach Funktionsgruppen in den neuen Bundesländern 

1987 	1988 	1989 	1990p*) 1991p 1992p 1993s 1997s 

- Milliarden DM - 

Ehe und Familie 0,26 17,40 21,34 22,6 23,9 
Gesundheit 11,89 35,42 49,78 54,1 70,0 
Beschäftigung 2,53 30,74 42,69 45,5 46,1 
Alter und Hinterbliebene 11,62 40,44 60,51 75,7 79,3 
Übrige Funktionen 0,15 1,85 4,96 5,3 4,7 
Sozialbudget insgesamt 26,44 125,84 179,28 203,2 224,0 

- Anteile am Sozialbudget in Prozent - 
Ehe und Familie 1,0 13,8 11,9 11,1 10,7 
Gesundheit 45,0 28,1 27,8 26,6 31,2 
Beschäftigung 9,6 24,4 23,8 22,4 20,6 
Alter und Hinterbliebene 43,9 32,1 33,8 37,3 35,4 
Übrige Funktionen 0,6 1,5 2,8 2,6 2,1 
Sozialbudget insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8 ) Nur zweites Halbjahr. 1)  Einschließlich Steuerentlastungen. 
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Übersicht 14 
Leistungen') nach Funktionsgruppen in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 

1987 1988 1989 1990p*) 1991p 1992p 1993s 1997s 

- Milliarden DM - 

Ehe und Familie 85,03 85,46 88,95 91,73 115,57 129,65 132,0 164,3 
Gesundheit 210,82 222,43 224,43 256,21 306,61 345,45 352,2 412,5 
Beschäftigung 52,16 55,76 55,43 60,51 89,87 108,65 125,5 124,2 
Alter und Hinterbliebene 253,34 264,74 276,97 300,10 344,62 380,46 411,3 464,9 
Übrige Funktionen 37,38 36,17 37,13 34,35 36,85 41,11 41,6 40,0 
Sozialbudget insgesamt 638,73 664,55 682,90 742,90 893,53 1005,32 1062,6 1205,9 

- Anteile am Sozialbudget in Prozent - 

Ehe und Familie 13,3 12,9 13,0 12,3 12,9 12,9 12,4 13,6 
Gesundheit 33,0 33,5 32,9 34,5 34,3 34,4 33,1 34,2 
Beschäftigung 8,2 8,4 8,1 8,1 10,1 10,8 11,8 10,3 
Alter und Hinterbliebene 39,7 39,8 40,6 40,4 38,6 37,8 38,7 38,6 
Übrige Funktionen 5,9 5,4 5,4 4,6 4,1 4,1 3,9 3,3 
Sozialbudget insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

*) Einschließlich Leistungen in Ostdeutschland im 2. Halbjahr 1990. 
1 ) Einschließlich Steuerentlastungen. 

wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die steuer-
liche Entlastung durch das Ehegattensplitting in Ost-
deutschland wegen des geringeren Erwerbseinkom-
mensniveaus und anderer Familienstrukturen der 
Erwerbstätigen geringer ausfällt als in Westdeutsch-
land. Bis 1997 entwickeln sich die Pro-Kopf-Werte 
dieser Funktion jedoch wieder merklich auseinander: 
Der ostdeutsche Betrag liegt dann nach den Voraus-
berechnungen dieses Sozialbudgets gut ein Viertel 
unter dem westdeutschen Korrespondenzbetrag. 
Wichtigster Einflußfaktor für diese Erwartung ist die 
divergierende Entwicklung im Bereich der Jugend-
hilfe. Sie bewirkt, daß die Leistungen der Funktion 
Kinder/Jugendliche - bezogen auf die Einwohner 
im Alter von weniger als 20 Jahren - in West-
deutschland 1997 im Vergleich zu 1993 um mehr als 
ein Viertel ansteigen, während sie in Ostdeutschland 
nur unwesentlich über das Niveau von 1993 hinaus-
gehen. 

Bericht über die wirtschaftliche Lage der Familien 

Gemäß einer dem Deutschen Bundestag 1974 gege-
benen Zusage berichtet die Bundesregierung im So-
zialbudget über die wirtschaftliche Lage der Fami-
lien. Berichtet wurde hierüber auch im letzten 
Sozialbudget 1990. 

Entsprechend dem über Jahrzehnte entstandenen 
Wohlstandsgefälle zwischen den alten und neuen 
Bundesländern stellt sich auch die wirtschaftliche La-
ge der Familienhaushalte unterschiedlich dar. In den 
alten Bundesländern gibt es eine breit ausdifferen-
zierte Struktur der Einkommen und des Verbrauchs. 
Die vergleichsweise dichte Besetzung der unteren 
Einkommensschichten mit Familien und insbeson-
dere die prekäre Einkommenslage vieler Allein-
erziehender zeigen jedoch, daß die Einkommens- 

erzielung in Familienhaushalten Einschränkungen 
unterliegt. 

In den neuen Bundesländern gab es vor der Wieder-
vereinigung ein weitgehend nivelliertes Individual-
einkommen, dessen Kaufkraft in Anbetracht des 
Mangels an Konsumgütern eine Lebenshaltung auf 
nur niedrigem Niveau ermöglichte. Seither haben 
sich die Einkommen stärker differenzie rt . Vor allem 
infolge der Erhöhung der Arbeitseinkommen sowie 
der Renten konnten viele Familienhaushalte ihr Ein-
kommen gegenüber der Ausgangssituation verbes-
sern. Andererseits drücken Einschränkungen in der 
Erwerbsbeteiligung auf die Familieneinkommen. 

Die Steuererleichterungen und Sozialleistungen des 
Familienlastenausgleichs unterstützen die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit von Familienhaushal-
ten und tragen zu einer Annäherung der Lebensver-
hältnisse der Familien bei. 

Nach den Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts vom 29. 5. und 12. 6. 1990 (Bundesverfas-
sungsgerichtsentscheidung 82,60; 82,198) muß der 
Minderung der steuerlichen Leistungsfähigkeit von 
Eltern durch den Unterhalt eines Kindes dadurch 
Rechnung getragen werden, daß ein Einkommens-
betrag in Höhe des Existenzminimums des Kindes 
steuerfrei gelassen wird. Dazu dient in dem beste-
henden dualen System des Familienlastenausgleichs 
die Kombination von Kinderfreibetrag und Kinder-
geld. 

Seit Beginn des Jahres 1991 haben die Maßnahmen 
des Systems des Familienlastenausgleichs - zum 
Teil mit Übergangsregelungen - im gesamten Bun-
desgebiet Geltung. Seither sind im wesentlichen fol-
gende Änderungen eingetreten: 
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Übersicht 15 

Ehe und Familie 

Leistungen1) 
Ehe und 
Familie 

insgesamt 

Kinder, 
Jugendliche Ehegatten Mutterschaft 

1987 Milliarden DM 

Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft und 
Mutterschaftsgeld 	  1,92 - - 1,92 
Kindergeld2) und Erziehungsgeld 	 17,19 17,19 - - 
Kinderfreibetrag nach EStG 	  8,40 8,40 - - 
Waisenrenten 	  2,04 2,04 - - 
Familienzuschläge öffentl. u. priv. Arbeitgeber . 9,91 5,70 4,22 - 
Weitere Steuermaßnahmen 3 ) 	  29,34 3,16 26,18 - 
Ausbildungsförderung 4 ) 	  0,45 0,45 - - 
Jugendhilfe 	  11,34 11,34 - - 
Familienleistungen der Sozialhilfe 5) 	 1,55 1,19 0,35 0,02 
Sonstige Leistungen6) 	  2,88 0,70 0,77 1,42 

Zusammen 	  85,03 50,16 31,52 3,36 

1989 Milliarden DM 

Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft und 
Mutterschaftsgeld 	  2,22 - - 2,22 
Kindergeld 2) und Erziehungsgeld 	 17,97 17,97 - - 
Kinderfreibetrag nach EStG 	  8,70 8,70 - - 
Waisenrenten 	  1,87 1,87 - - 
Familienzuschläge öffentl. u. priv. Arbeitgeber . 10,46 6,07 4,39 - 
Weitere Steuermaßnahmen 3 ) 	  29,49 3,54 25,95 - 
Ausbildungsförderung 4 ) 	  0,48 0,48 - - 
Jugendhilfe 	  12,72 12,72 - - 
Familienleistungen der Sozialhilfe 5) 	 1,85 1,42 0,41 0,02 
Sonstige Leistungen6) 	  3,18 0,69 0,86 1,64 

Zusammen 	  88,95 53,47 31,61 3,88 

1991 p Milliarden DM 

Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft und 
Mutterschaftsgeld 	  3,17 - - 3,17 
Kindergeld2) und Erziehungsgeld 	 26,05 26,05 - - 
Kinderfreibetrag nach EStG 	  11,40 11,40 - - 
Waisenrenten 	  2,09 2,09 - - 
Familienzuschläge öffentl. u. priv. Arbeitgeber . 12,62 7,43 5,19 - 
Weitere Steuermaßnahmen 3 ) 	  31,57 3,80 27,78 - 
Ausbildungsförderung 4 ) 	  1,24 1,24 - - 
Jugendhilfe 	  21,15 21,15 - - 
Familienleistungen der Sozialhilfe 5) 	 2,13 1,63 0,48 0,02 
Sonstige Leistungen 6) 	  4,16 1,05 0,99 2,13 

Zusammen 	  115,57 75,82 34,43 5,32 
Früheres Bundesgebiet 	  98,17 60,58 32,71 4,87 
Neue Bundesländer 	  17,40 15,24 1,72 0,44 
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Fortsetzung Übersicht 15 

Ehe und Familie 

Leistungen') 
Ehe und 
Familie 

insgesamt 

Kinder, 
Jugendliche Ehegatten Mutterschaft 

1993 s Milliarden DM 

Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft und 
Mutterschaftsgeld 	  3,7 - - 3,7 
Kindergeld 2) und Erziehungsgeld 	 28,5 28,5 - - 
Kinderfreibetrag nach EStG 	  16,2 16,2 - - 
Waisenrenten 	  2,2 2,2 - - 
Familienzuschläge öffentl. u. priv. Arbeitgeber . 13,6 8,0 5,6 - 
Weitere Steuermaßnahmen 3 ) 	  35,2 4,6 30,6 - 
Ausbildungsförderung4 ) 	  1,2 1,2 - - 
Jugendhilfe 	  24,5 24,5 - - 
Familienleistungen der Sozialhilfe 5 ) 	 2,4 1,8 0,6 0,0 
Sonstige Leistungen6) 	  4,5 1,1 1,0 2,3 

Zusammen 	  132,0 88,2 37,7 6,1 
Früheres Bundesgebiet 	  109,4 68,9 35,0 5,5 
Neue Bundesländer 	  22,6 19,3 2,7 0,6 

1997 s Milliarden DM 

Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft und 
Mutterschaftsgeld 	  4,4 - - 4,4 
Kindergeld 2) und Erziehungsgeld 	 28,5 28,5 - - 
Kinderfreibetrag nach EStG 	  17,6 17,6 - - 
Waisenrenten 	  2,2 2,2 - - 
Familienzuschläge öffentl. u. priv. Arbeitgeber . 15,1 9,0 6,1 - 
Weitere Steuermaßnahmen 3 ) 	  44,1 5,2 38,9 - 
Ausbildungsförderung 4 ) 	  1,1 1,1 - - 
Jugendhilfe 	  42,9 42,9 - - 
Familienleistungen der Sozialhilfe5) 	 3,4 2,5 0,8 0,0 
Sonstige Leistungen6 ) 	  5,1 1,3 1,1 2,7 

Zusammen 	  164,3 110,2 47,0 7,1 
Früheres Bundesgebiet 	  140,4 91,1 43,1 6,2 
Neue Bundesländer 	  23,9 19,1 3,9 0,9 

1) Einschließlich Steuerentlastungen. 
2) Einschließlich Kinderzulagen, Kinderzuschüsse, Kindergeldzuschläge. 
3) Kinderkomponente für erhöhte Absetzung für Wohngebäude, Haushaltsfreibetrag fürAlleinstehende mit Kind, Außerge-

wöhnliche Belastungen (§§ 33 bis 33 c EStG), Realsplitting, Kinder- und Ehegattenfreibeträge nach VStG; Ehegatten-
splitting. 

4) Schüler- (z. T. Studenten-) ausbildungsförderung des Bundes und der Länder (ohne Darlehen). 
5) Überwiegend Hilfe zum Lebensunterhalt. 
6) Einschließlich ärztliche und stationäre Behandlung bei Mutterschaft. 
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Transferleistungen 

Die Bezugsdauer des Erziehungsgeldes wurde ver-
längert bis zum 24. Lebensmonat für Kinder, die seit 
dem 1. 1. 1993 geboren werden. Der Erziehungsur-
laub erstreckt sich bis zum 36. Lebensmonat für jedes 
Kind, das seit dem 1. 1. 1992 geboren wird. Für Kin-
der, die ab dem 1. 7. 1990 geboren wurden, reichten 
Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub bis zum 
18. Lebensmonat. Für seit dem 1. 7. 1993 geborene 
Kinder wird bei der einkommensabhängigen Ge-
währung des Erziehungsgeldes das aktuelle Jahres-
einkommen zugrundegelegt. 

In den neuen Bundesländern wurde das Kindergeld 
für Familien mit einem Kind im Jahr 1991 von allge-
mein 50 DM auf 65 DM monatlich erhöht. Seit dem 
1. 1. 1992 erhalten die Familien in den alten und neu-
en Bundesländern für ihre ersten Kinder ein Kinder-
geld von 70 DM monatlich. 

Der Kindergeldzuschlag für Eltern mit einem Ein-
kommen unterhalb der tariflichen Besteuerungs-
grenze beträgt seit dem 1. 1. 1992 bei voller Gewäh-
rung 65 DM monatlich je Kind (vorher: 48 DM). 

Die staatliche Unterhaltsvorschußleistung können 
seit dem 1. 1. 1993 bis zu zwölf Jahre alte Kinder 
erhalten (vorher: bis sechs Jahre). Die Dauer der Zah-
lung hat sich von längstens 36 Monaten auf 72 Mona-
te verdoppelt. 

Die Bedarfssätze im Bundesausbildungsförderungs-
gesetz (BAföG) wurden in den alten und den neuen 
Bundesländern zum 1. 7. 1992 angehoben. Die Frei-
beträge vom Einkommen wurden jeweils zum Herbst 
1991, 1992 und 1993 erhöht. 

Die Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der 
Rentenversicherung wurde für seit dem 1. 1. 1992 ge-
borene Kinder von einem auf drei Jahre ausgedehnt. 

Steuerliche Maßnahmen 

Der Kinderfreibetrag wurde 1992 von 3 024 DM auf 
4 104 DM jährlich je Kind angehoben. 

Die Höchstbeträge für den Abzug von Unterhaltslei-
stungen für bedürftige Angehörige betragen seit 
1992 jährlich 4 104 DM für Personen unter 18 Jahren 
und 6 300 DM für Personen über 18 Jahre (vorher: 
3 024 DM bzw. 5 400 DM). 

Das sogenannte Baukindergeld wurde ab 1991 von 
750 DM auf 1 000 DM jährlich je Kind angehoben. 
Seit dem 1. Oktober 1991 können nicht ausgeschöpfte 
Beträge rück- bzw. vorgetragen werden. 

Eine Entlastung gering verdienender Familien 
brachte die Freistellung niedriger Erwerbseinkünfte 
von der Besteuerung in der Folge der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 25. 9. 1992 (Bun-
desvervassungsgerichtsentscheidung 87,153). Bis zur 
Einführung eines neuen Steuertarifs 1996 gelten in 
den Jahren 1993, 1994 und 1995 Übergangsregelun-
gen. 

Befristet vom 1. 7. 1991 bis zum 30. 6. 1992 wurde ein 
Solidaritätszuschlag in Höhe von 7,5 % der tarifli-

chen Einkommensteuer eingeführt. Die Familien-
komponenten des Einkommensteuerrechts sorgten 
dafür, daß die Belastung durch den Solidaritätszu-
schlag — bei im Einzelfall gleich hohem Bruttoein-
kommen — umso niedriger ausfielen, je mehr Kinder 
in der Familie lebten. 

Mit Wirkung ab 1983 wurde zusätzlich zum Kinder-
geld wieder ein Kinderfreibetrag eingeführt und da-
mit ein duales System des Familienlastenausgleichs 
geschaffen. Der Kinderfreibetrag wurde schrittweise 
(1986, 1990 und 1992) angehoben. Durch ihn wird 
entsprechend der Vorgabe des Bundesverfassungs-
gerichts eine zu hohe Besteuerung der Eltern vermie-
den. Der Kinderfreibetrag gewährleistet bei jeder 
Einkommenshöhe die verfassungsrechtlich gebotene 
gerechte Besteuerung der Eltern im Vergleich zu 
Kinderlosen; soweit er die Höhe des Existenzmini-
mums eines Kindes nicht erreicht, stellt Kindergeld 
den Ausgleich her. 

Für die Beurteilung, ob der Familienlastenausgleich 
den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt, 
muß im derzeitigen dualen System das Kindergeld in 
einen fiktiven Kinderfreibetrag umgerechnet und 
dieser dann zusammen mit dem Kinderfreibetrag 
dem Betrag des Existenzminimums eines Kindes ge-
genübergestellt werden. Im Einzelfall ist das Kinder-
geld mit dem jeweiligen Grenzsteuersatz umzurech-
nen; das ist der Steuersatz, mit dem sich der 
Kinderfreibetrag in diesem Fall steuerermäßigend 
auswirkt. Das Kindergeld darf aber im Rahmen zuläs-
siger Typisierung auch mit einem einheitlichen 
Grenzsteuersatz umgerechnet werden. Hierzu kann 
im bestehenden dualen System und beim derzeitigen 
Einkommensteuertarif von einer Umrechnung mit 
40 % ausgegangen weden. 

Hiernach ist im Ergebnis ein Einkommensbetrag in 
folgender Höhe von der Besteuerung freigestellt 
(Jahresbeträge): 

Kinderfreibetrag: 	 4 104 DM 
Mindestkindergeld (12 x 70 DM = 840 DM) 
umgerechnet in einen fiktiven 
Kinderfreibetrag (840 DM : 0,4): 	2 100 DM  
im Ergebnis steuerfrei 
gestellter Betrag: 	 6 204 DM  

Damit wird das Existenzminimum jedes Kindes in 
vollem Umfang abgedeckt. 

Das ab 1983 einkommensabhängige Kindergeld (ab 
2. Kind) wurde durch die Einführung eines Kinder-
geldzuschlags für Familien mit niedrigem Einkom-
men ab 1986 ergänzt. Ein Kindergeldzuschlag wird 
gezahlt, wenn sich der steuerliche Kinderfreibetrag 
nicht oder nur teilweise auswirkt. Das duale System 
des Familienlastenausgleichs hat sich, indem es so-
wohl der horizontalen Steuergerechtigkeit zwischen 
Eltern und Kinderlosen als auch der vertikalen Ver-
teilungsgerechtigkeit zugunsten wi rtschaftlich weni-
ger leistungsfähiger Familienhaushalte Rechnung 
trägt, auch im Lichte der Verfassungsrechtsprechung 
bewährt . 

In den alten Bundesländern hat sich der seit Ende der 
80er Jahre beschleunigte Preisanstieg fortgesetzt. 
Vor allem im Bereich der Wohnungsmieten ist ein 

 



1)Die Entlastungsrechnung geht von einer Steuerberechnung entsprechend dem Lohnsteuer-Jahresausgleich oder — bei 
höheren Einkommen — entsprechend der Einkommensteuerveranlagung aus. Anders als bei der Lohnsteuertabelle, die 
nur Pauschalen berücksichtigt, werden hierbei die tatsächlichen Aufwendungen des Arbeitnehmers einbezogen (z. B. 
Einzelnachweis von Vorsorgeaufwendungen und Werbungskosten). Neben den üblichen Freibeträgen und der Kirchen-
steuer (8,5 %) als Sonderausgaben werden Vorsorgeaufwendungen im Umfang der Arbeitnehmer-Anteile zur Sozialver-
sicherung und zusätzlich 3 % des Bruttoverdienstes für anderweitige Versicherungsbeiträge (z. B. für eine Lebensversi-
cherung) berücksichtigt. 

2)Ein Zwölftel der Jahressumme; Jahresprojektion 1993 entsprechend den Eckwerten der Bundesregierung vom Herbst 
1993. 

3)Monatslohn- oder -gehalt abzüglich Einkommensteuer, Kirchensteuer und Sozialabgaben, zuzüglich Kindergeld (1990: 
JD). 

4)4-Personen-Arbeitnehmerhaushalt mit mittlerem Einkommen; für 1993: Stand Monat September. 
5)Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent. 
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Einkommensentwicklung in den Jahren 1990 bis 1993 
Verheiratete Arbeitnehmer mit 2 Kindern, Alleinverdiener') 

— Früheres Bundesgebiet — 

Jahr 
Bruttolohn- / -gehalt 

je abhängig Beschäftig- 
ten2) monatlich 

Verfügbares 
Einkommen3 ) 

Preisindex für die 
Lebenshaltung4 ) 

Reales verfügbares 
Einkommen 

DM % 5 ) DM % 5 ) 1985 = 10 % 5) DM % 5 ) 

1990p 3 501 — 2 798 — 106,7 — 2 622 — 
1991p 3 711 6,0 2 916 4,2 110,5 3,6 2 639 0,6 
1992p 3 915 5,5 3 088 5,9 114,9 4,0 2 688 1,8 
1993s 4 021 2,7 3 186 3,2 119,7 4,2 2 662 -1,0 

kräftiger Preisauftrieb festzustellen. Für das Jahr 
1993 zeichnet sich ab, daß der Lohnzuwachs hinter 
der Preisentwicklung zurückgeblieben ist. Als Aus-
wirkung der Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 1. 1. 
1993 wird die Kaufkraft der Familienhaushalte in ge-
ringem Umfang beeinträchtigt. 

In den neuen Bundesländern ist der Anstieg der Prei-
se für die Lebenshaltung durch die schrittweise An-
näherung an marktwirtschaftliche Preise und Mieten 
geprägt. Familienhaushalten mit geringem Einkom-
men hilft das Wohngeld, die Wohnkosten zu tragen. 

Beim Vergleich der Entwicklung des nominalen und 
realen verfügbaren Einkommens muß dies berück-
sichtigt werden. Durch die starke Differenzierung 
des Wohngeldes je nach Höhe der Wohnkosten und 
des Wohngeld-relevanten Einkommens ist der Bei-
trag des Wohngeldes zum verfügbaren Einkommen 
jedoch nicht generalisiert zu quantifizieren. 

In Anwendung der bis einschließlich 1995 geltenden 
Übergangsregelung einer steuerlichen Freistellung 
von Erwerbsbezügen bis zur Höhe des Existenzmini-
mums unterliegt das durchschnittliche Arbeitneh- 

Einkommensentwicklung in den Jahren 1990 bis 1993 
Verheiratete Arbeitnehmer mit 2 Kindern, Alleinverdieners) 

— Neue Bundesländer und Berlin-Ost — 

Bruttolohn- / -gehalt Verfügbares Preisindex für die Reales verfügbares 
Jahr je abhängig Beschäftig- Einkommen3 ) Lebenshaltung4 ) Einkommen 

ten2) monatlich 

DM % 5 ) DM % 5 ) 1985 = 10 % 5 ) DM % 5 ) 

1991p 1 817 — 1 723 — 108,2 — 1 592 — 
1992p 2 469 35,9 2 214 28,5 119,6 10,5 1 851 16,3 
1993s 2 805 13,6 2 486 12,3 129,9 8,6 1 914 3,4 

1) Die Entlastungsrechnung geht von einer Steuerberechnung entsprechend dem Lohnsteuer-Jahresausgleich oder — bei 
höheren Einkommen — entsprechend der Einkommensteuerveranlagung aus. Anders als bei der Lohnsteuertabelle, die 
nur Pauschalen berücksichtigt, werden hierbei die tatsächlichen Aufwendungen des Arbeitnehmers einbezogen (z.B. 
Einzelnachweis von Vorsorgeaufwendungen und Werbungskosten). Neben den üblichen Freibeträgen werden Vorsorge-
aufwendungen im Umfang der Arbeitnehmer-Anteile zur Sozialversicherung und zusätzlich 3 % des Bruttoverdienstes 
für anderweitige Versicherungsbeiträge (z.B. für eine Lebensversicherung) berücksichtigt. 

2) Ein Zwölftel der Jahressumme; Jahresprojektion 1993 entsprechend den Eckwerten der Bundesregierung vom Herbst 
1993. 

3) Monatslohn- oder -gehalt abzüglich Einkommensteuer und Sozialabgaben, zuzüglich Kindergeld. 
4) 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalt mit mittlerem Einkommen; für 1993: Stand Monat August. 
5) Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent. 
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mereinkommen in den neuen Bundesländern im Bei-
spielfall der Alleinverdiener-Ehepaare mit Kindern 
im Jahr 1993 nicht der Besteuerung. 

Für die Familienhaushalte läßt sich für den Berichts-
zeitraum zusammenfassend feststellen: 

— Der starke Anstieg der Wohnungsmieten drückt 
auf die nominal zu verzeichnende Steigerung des 
verfügbaren Einkommens von Familien. 

— In den alten Bundesländern trugen die Verbesse-
rungen im Familienlastenausgleich dazu bei, das 
verfügbare Einkommen von Familien über die all-
gemeine Einkommensentwicklung hinaus zu er-
höhen. 

— In den neuen Bundesländern zeigte sich im Jahr 
1992 ein deutlicher Kaufkraftzuwachs von Fami-
lien durch die kräftige Steigerung des durch-
schnittlichen Arbeitnehmereinkommens. 

— Einschränkungen in der Erwerbsbeteiligung 
schränken die Einkommenssituation von Fami-
lienhaushalten vor allem in den neuen Bundes-
ländern ein. 

— Bei Familien mit Kindern in den neuen Bundes-
ländern liegt der durchschnittliche Jahresarbeits-
lohn bei Alleinverdiener-Ehepaaren unter der für 
1993 festgesetzten Besteuerungsgrenze. 

Funktionsgruppe Gesundheit 

Funktionen 
— Vorbeugung 
— Krankheit 
— Arbeitsunfall 
— Invalidität (allgemein) 

39. Soziale Leistungen, die der Erhaltung und Wie-
derherstellung der Gesundheit dienen, haben 1993 in 
Deutschland insgesamt einen Umfang von rund 352 
Milliarden DM angenommen (Übersicht 16). Hiervon 
entfallen 298 Milliarden DM auf West- und 54 Milli-
arden DM auf Ostdeutschland. Pro Kopf der Bevölke-
rung sind dies in Westdeutschland 4 540 DM pro Jahr, 
in Ostdeutschland 3 460 DM. Zur Zeit werden knapp 
31 % aller Gesundheitsleistungen in Form der Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall, in Form von Kran-
kengeld und von Renten bei Invalidität und Arbeits-
unfall als Einkommen geleistet. 62 1/2 % sind 
Sachleistungen — in erster Linie der gesetzlichen 
Krankenversicherung — für ärztliche, zahnärztliche 
und sonstige medizinische und sanitäre Dienste ein-
schließlich Krankenhausaufenthalt; hierin sind auch 
Barerstattungen der p rivaten und öffentlichen Ar-
beitgeber an ihre Beschäftigten — überwiegend in 
Form von Beihilfen im Krankheitsfall — enthalten. 
Der Rest, rund 6 % %, entfällt auf verschiedene ge-
sundheitliche Maßnahmen und auf die Verwaltung. 
Diese Struktur wird sich im Projektionszeitraum 
leicht verschieben: Der Anteil der Sachleistungen 
(einschließlich Barerstattungen) wird auf knapp 64 
zunehmen, der Anteil der Einkommensleistungen in 
gleichem Maße auf ca. 29 1/2 % zurückgehen. 

40. Die gesamtwirtschaftliche Gesundheitsausga-
benquote liegt seit Mitte der 70er Jahre relativ kon-
stant hei etwas mehr als 10 %. Dies bedeutet 
einerseits, daß die der Bevölkerung für Zwecke der 
Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit 
zufließenden sozialen Leistungen voll am gesamt-
wirtschaftlichen Wachstum teilhatten. Andererseits 
gibt es im Bereich des Gesundheitswesens eine Viel-
zahl von exogenen und endogenen Faktoren, die in 
der Vergangenheit immer wieder dazu tendierten, 
zusätzlich entstehende gesamtwirtschaftliche Vertei-
lungsspielräume überproportional zu absorbieren. 
Zur Stabilisierung der Gesundheitsausgabenquote 
waren daher wiederholt kostendämpfende Eingriffe 
des Gesetzgebers in die Leistungsstruktur des Ge-
sundheitswesens notwendig. Im hier betrachteten 
Zeitraum waren dies die Gesundheitsreformen von 
1989 (vgl. Sozialbericht 1990) und 1993. 

Für 1993 wird aufgrund der Gesundheitsreform mit 
einer Stabilisierung der Gesundheitsausgabenquote 
auf dem Niveau des Vorjahres gerechnet. Anders als 
1989 dürfte es bei der letztjährigen Reform nicht zu 
einem Rückgang der Quote gekommen sein, da 1993 
das Sozialprodukt rezessionsbedingt nur noch 
schwach gewachsen ist, während es 1989 um 6,7 % 
zugenommen hatte. In Westdeutschland lagen die 
Leistungen der Funktionsgruppe Gesundheit 1993 
schätzungsweise nur um knapp 2 1/2 Milliarden DM 
höher als 1992; in den beiden voraufgegangenen 
Jahren zusammen waren sie noch um insgesamt 51,4 
Milliarden DM angestiegen. In Ostdeutschland ist 
seit 1991 eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. 
Dort nahmen die Gesundheitsleistungen im vergan-
genen Jahr um etwa 4 1 2 Milliarden DM nochmals 
vergleichsweise deutlich zu, die Gesundheitsausga-
benquote fiel dennoch im abgelaufenen Jahr von 
20,3 % in 1992 auf den bereits 1991 einmal erreichten 
Wert von rund 18 1/2 % zurück. 

Mittelfristig ist davon auszugehen, daß sich die Ge-
sundheitsausgabenquote in Deutschland 1997 bei 
einem Wert von gut 10 1/2 % einpendelt, den gesamt-
wirtschaftlichen Verteilungsspielraum also wieder 
etwas weniger beanspruchen wird, Dabei wird die 
Quote in Ostdeutschland deutlich auf 15 % zurück-
gehen und in Westdeutschland auf dem seit nunmehr 
fast zwanzig Jahren gemessenen Niveau verharren. 
Im Rahmen dieses Prozesses werden sich die Pro-
Kopf-Ausgaben für Gesundheit weiter annähern, 
ohne jedoch schon gleiches Niveau zu erreichen 
(Übersichten 7 und 8). 

41. Über die Hälfte der Gesundheitsleistungen 
— 1993: 57 1/2 % — wird von der gesetzlichen Kran-
kenversicherung erbracht; etwa 13 % werden im So-
zialbudget den Arbeitgebern in Form der Entgeltfort-
zahlung bei Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitsunfall 
zugeordnet; rund 9 % leistet die gesetzliche Renten-
versicherung durch Rehabilitationsmaßnahmen so-
wie in Form von Berufs- und Erwerbsunfähig-
keitsrenten, der verbleibende Rest verteilt sich auf 
verschiedene Institutionen, insbesondere die Sozial-
hilfe, die Unfallversicherung und die Institution Bei-
hilfen im öffentlichen Dienst. 
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Übersicht 16 

Funktionsgruppe Gesundheit 

Leistungen Gesundheit 
insgesamt 

Vor

-

beugung 
Krank

-

heit 
Arbeits- 

unfall 
Invalidität 
(allgemein) 

1987 Milliarden DM 

Invaliditätsrenten 	  18,39 - - 4,01 14,38 
Kranken- und Übergangsgeld 	 8,90 0,84 7,43 0,63 - 
Entgeltfortzahlung 	  30,63 1,65 26,25 2,73 - 
Sachleistungen 	  134,14 9,08 111,79 6,40 6,87 
Steuerliche Maßnahmen 	  1,48 0,12 0,29 - 1,06 
Sonstige Leistungen 1 ) 	  17,28 1,00 7,11 1,42 7,752 ) 

Zusammen 	  210,82 12,69 152,88 15,19 30,07 

1989 Milliarden DM 

Invaliditätsrenten 	  20,22 - - 4,21 16,01 
Kranken- und Übergangsgeld 	 9,48 0,93 7,90 0,65 - 
Entgeltfortzahlung 	  32,45 1,88 27,70 2,87 - 
Sachleistungen 	  140,53 11,43 114,92 6,78 7,41 
Steuerliche Maßnahmen 	  1,23 - 0,13 - 1,10 
Sonstige Leistungen 1 ) 	  20,51 1,16 7,82 1,57 9,97 2 ) 

Zusammen 	  224,43 15,40 158,48 16,07 34,48 

1991p Milliarden DM 

Invaliditätsrenten 	  27,94 - - 5,07 22,87 
Kranken- und Übergangsgeld 	 13,23 1,06 11,29 0,88 - 
Entgeltfortzahlung 	  43,10 2,23 37,41 3,46 - 
Sachleistungen 	  191,55 15,25 156,93 8,31 11,05 
Steuerliche Maßnahmen 	  1,30 - 0,13 - 1,17 
Sonstige Leistungen 1 ) 	  29,50 1,36 10,81 2,02 15,31 2 ) 

Zusammen 	  306,61 19,90 216,57 19,73 50,41 
Früheres Bundesgebiet 	  271,19 18,60 190,37 18,76 43,47 
Neue Bundesländer 	  35,42 1,30 26,20 0,97 6,95 

1993s Milliarden DM 

Invaliditätsrenten 	• 33,4 - - 5,9 27,5 
Kranken- und Übergangsgeld 	 15,8 1,3 13,4 1,1 - 
Entgeltfortzahlung 	  46,2 2,5 40,2 3,6 - 
Sachleistungen 	  219,4 19,0 177,5 9,6 13,3 
Steuerliche Maßnahmen 	  1,4 - 0,1 - 1,2 
Sonstige Leistungen 1 ) 	  36,0 1,7 12,7 2,4 19,22 ) 

Zusammen 	  352,2 24,5 243,8 22,6 61,2 
Früheres Bundesgebiet 	  298,0 21,9 205,0 20,6 50,5 
Neue Bundesländer 	  54,1 2,6 38,8 2,0 10,7 

1997s Milliarden DM 

Invaliditätsrenten 	  40,5 - - 6,6 33,9 
Kranken- und Übergangsgeld 	 18,6 1,7 15,7 1,3 - 
Entgeltfortzahlung 	  51,3 2,8 44,6 3,8 - 
Sachleistungen 	  256,2 23,5 204,7 10,7 17,3 
Steuerliche Maßnahmen 	  1,6 - 0,1 - 1,4 
Sonstige Leistungen') 	  44,3 2,0 15,3 2,9 24,22 ) 

Zusammen 	  412,5 30,0 280,4 25,4 76,8 
Früheres Bundesgebiet 	  342,6 25,4 231,6 22,6 63,0 
Neue Bundesländer 	  70,0 4,6 48,8 2,8 13,8 

1) U. a. Verwaltungskosten, einschließlich geschätzte Personalkosten der Bet riebskrankenkassen. 
2) Leistungen der Sozialhilfe. 
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Funktionsgruppe Beschäftigung 
Funktionen 
— Berufliche Bildung 
— Mobilität 
— Arbeitslosigkeit 

42. Die Funktionsgruppe Beschäftigung — sie um-
faßt in der Abgrenzung des Sozialbudgets Lei-
stungen für die berufliche Bildung und Ausbildungs-
förderung, für Arbeitslose und für sonstige 
Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik (Funktion Mo-
bilität) — hatte 1993 einen Umfang von 125,5 Milliar-
den DM (Übersicht 17). Die Beschäftigungsausga-
benquote betrug 4 % — in Westdeutschland 2,8 %, 
gut 15 1/2 % in Ostdeutschland. Von allen Leistungen 
des Sozialbudgets fielen 1993 in Westdeutschland 
9,3 %, in Ostdeutschland 22 Y2 % auf diese Funktion 
(Übersichten 12 und 13). Pro Kopf der Bevölkerung im 
Alter von 20 bis unter 60 Jahren wurden 1993 in 
Westdeutschland 2 085 DM, in Ostdeutschland hin-
gegen 5 160 DM ausgegeben. Auch mittelfristig wer-
den die Leistungen, die der Beschäftigungssicherung 
dienen, auf hohem Niveau gehalten werden, wenn-
gleich sie infolge des erwarteten Wirtschaftsauf-
schwungs und der damit verbundenen Reduzierung 
der Arbeitslosigkeit leicht abgesenkt werden kön-
nen. 1997 wird für die Funktionsgruppe Beschäfti-
gung mit einem Volumen von gut 124 Milliarden DM 
gerechnet. Dies sind gut 3 % des Bruttosozialpro-
dukts und knapp 10 1/2 % aller Leistungen des Sozial-
budgets. Das Schwergewicht dieser Leistungen wird 
dabei sowohl in Bezug auf das Bruttosozialprodukt, 
als auch im Verhältnis zu allen Leistungen des Bud-
gets in den neuen Bundesländern liegen. Die Pro-
Kopf-Leistungen dieser Funktion — bezogen auf die 
Einwohner von 20 bis unter 60 Jahren — werden 
dabei in Westdeutschland leicht zurückgehen und in 
Ostdeutschland weiter, wenn auch erheblich abge-
schwächt, zunehmen. 

43. Während 1987 noch 63,4 % aller in der Funk-
tionsgruppe Beschäftigung zusammengefaßten Lei-
stungen auf die Funktion Arbeitslosigkeit entfiel, be-
trug der Anteil 1993 rund 59 % (Westdeutschland: 
67 1/2 %; Ostdeutschland: 44 /2 % ) . Dies entsprach 
einem Gesamtbetrag von gut 74 Milliarden DM. Der 
überwiegende Teil davon sind Zahlungen der Bun-
desanstalt für Arbeit für ihre Leistungsempfänger 
und des Bundes für Arbeitslosenhilfe, ein Teil sind 
Altersruhegelder wegen Vollendung des sechzigsten 
Lebensjahres bei Arbeitslosigkeit. 

Bis 1997 werden diese Leistungen voraussichtlich nur 
geringfügig — auf knapp 76 1/2 Milliarden DM — zu-
nehmen. Ihr Anteil an der Funktionsgruppe Beschäf-
tigung wird dann gut 60 % betragen. 

44. Die Leistungen für Mobilität — das sind neben 
Schlechtwetter- und Wintergeld vor allem Zuschüsse 
an Arbeitgeber für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaf-
fung und zur Förderung der Arbeitsaufnahme — la-
gen 1993 bei 21 Milliarden DM. Dies waren 5 3/4 Milli-
arden DM mehr als 1991 und gegenüber 1989 (dieses 
Jahr umfaßt nur das frühere Bundesgebiet) ein 
Niveausprung von 13 1/2 Milliarden DM. Dabei gab es 
zwischen West- und Ostdeutschland bedeutende Un-
terschiede: Im früheren Bundesgebiet verharren die  

unter dieser Funktion verbuchten Leistungen seit 
1991 auf einem Niveau von rund 9 1/2Milliarden DM 
oder knapp /2 % des Bruttosozialprodukts. In Ost-
deutschland sind diese Leistungen von 5 3/4 Milliar-
den DM im Jahr 1991 auf 11 V2 Milliarden DM im Jahr 
1993 verdoppelt worden. Ihre Relation zum Bruttoso-
zialprodukt betrug do rt  1993 knapp 4 %, hatte damit 
ein zehnfach höheres Gewicht als in Westdeutsch-
land. Bis 1997 werden auch diese Leistungen etwas 
zurückgehen. Dies ist hauptsächlich auf den im Rah-
men des Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumspro-
gramms der Bundesregierung vorgesehenen Wegfall 
des Schlechtwettergeldes zurückzuführen (Über-
sicht 17) . 

45. Für die berufliche Bildung und die Ausbildungs-
förderung wurden 1993 rund 30 1/2 Milliarden DM 
ausgegeben. Überwiegend waren das Leistungen 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz und gleicha rtige 
Leistungen, außerdem indirekte Leistungen in Form 
steuerlicher Maßnahmen. Gegenüber 1991 sind diese 
Leistungen damit um rund ein Drittel gestiegen, wo-
bei sich dieser Anstieg auf Ostdeutschland konzen-
triert, während das entsprechende Leistungsvolu-
men in Westdeutschland im gleichen Zeitraum 
stagnierte. In Westdeutschland werden seit Jahren 
konstant — so auch 1993 — 0,6 % des Bruttosozial-
produkts für berufliche Bildung ausgegeben. Dieser 
Anteil wird sich bis 1997 nur unwesentlich verrin-
gern. In Ostdeutschland machte diese Leistungskate-
gorie des Sozialbudgets 1993 fast 5 % des Bruttoso-
zialprodukts aus — diese Quote wird sich 
entsprechend der Projektion bis 1997 auf knapp 3 % 
verringern. 

46. In den relativen Gewichten der Funktionsgrup-
pe Beschäftigung unterscheiden sich west- und ost-
deutsches Sozialbudget am deutlichsten voneinan-
der. Während der Anteil dieser Funktionsgruppe am 
Sozialbudget im Zeitraum 1991 bis 1997 in West-
deutschland zwischen rund 7 1/2 % und 9 1/2 % 
schwankt, nimmt er im gleichen Zeitraum in Ost-
deutschland Werte zwischen einem Viertel und 
einem Fünftel aller sozialen Leistungen an. Dies hat 
unmittelbare Auswirkungen auch auf die Anteils-
werte der anderen Funktionsgruppen am Sozialbud-
get und ist bei seiner Interpretation entsprechend zu 
berücksichtigen. 

Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene 
Funktionen 
— Alter 
— Hinterbliebene 

47. Das höchste Gewicht im Sozialbudget haben tra-
ditionell — so auch im Beobachtungszeitraum 1987 
bis 1997 — die unter der Funktionsgruppe Alter und 
Hinterbliebene zusammengefaßten Leistungen 
(Übersicht 18). Insgesamt wurde unter dieser Gruppe 
1993 ein Volumen in Höhe von 411 1/2 Milliarden DM 
verbucht. Die Alterssicherungsquote betrug gut 
13 % , der Anteil dieser Leistungen am Sozialbudget 
rund 38 1 %. Diese Gewichte unterscheiden sich nur 
unwesentlich von den entsprechenden Werten für 
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Übersicht 17 

Beschäftigung 

Leistungen Beschäftigung 
insgesamt 

Berufliche 
Bildung Mobilität Arbeitslosig- 

keit 

1987 Milliarden DM 

Unterhalt bei berufl. Bildung u. Rehabi litation . 5,58 5,58 - - 

Berufsfördernde und Bildungsmaßnahmen 	 1,52 1,52 - - 
Ausbildungsförderung 	  0,04 0,04 - - 
Schlechtwetter-, Winter-, Kurzarbeitergeld 	 2,21 - 1,21 1,01 
Arbeitslosengeld, -hilfe, Konkursausfallgeld 	 16,64 - - 16,64 
Eingliederungsmaßnahmen, Schulbildung 	 1,04 1,04 - - 
Steuerliche Maßnahmen 	  1,52 0,34 1,18 - 
Zuschüsse an Arbeitgeber (einschließlich ABM) 4,08 - 4,08 - 
Sonstige Leistungen 1 ) 	  19,52 3,08 1,00 15,45 

Zusammen 	  52,16 11,60 7,46 33,09 

1989 Milliarden DM 

Unterhalt bei beruft. Bildung u. Rehabi litation . 6,57 6,57 - - 
Berufsfördernde und Bildungsmaßnahmen 	 1,69 1,69 - - 
Ausbildungsförderung 	  0,05 0,05 - - 
Schlechtwetter-, Winter-, Kurzarbeitergeld 	 1,29 - 0,88 0,41 
Arbeitslosengeld, -hilfe, Konkursausfallgeld 	 17,38 - - 17,38 
Eingliederungsmaßnahmen, Schulbildung 	 1,06 1,06 - - 
Steuerliche Maßnahmen 	  2,04 0,56 1,48 - 
Zuschüsse an Arbeitgeber (einschließlich ABM) 3,98 0,00 3,98 - 
Sonstige Leistungen') 	  21,37 3,77 1,02 16,58 

Zusammen 	  55,43 13,71 7,36 34,36 

1991p Milliarden DM 

Unterhalt bei berufl. Bildung u. Rehabi litation . 11,02 11,02 - - 
Berufsfördernde und Bildungsmaßnahmen 	 2,06 2,06 - - 
Ausbildungsförderung 	  1,26 1,26 - - 
Schlechtwetter-, Winter-, Kurzarbeitergeld 	 8,94 - 1,40 7,54 
Arbeitslosengeld, -hilfe, Konkursausfallgeld . 	 21,81 - - 21,81 
Eingliederungsmaßnahmen, Schulbildung 	 1,26 1,26 - - 
Steuerliche Maßnahmen 	  1,68 0,53 1,15 - 
Zuschüsse an Arbeitgeber (einschließlich ABM) 9,49 0,00 9,49 - 
Sonstige Leistungen') 	  32,37 6,33 3,10 22,93 

Zusammen 	  89,87 22,46 15,14 52,28 
Früheres Bundesgebiet 	  59,14 16,71 9,39 33,03 
Neue Bundesländer 	  30,74 5,74 5,75 19,25 

1993s Milliarden DM 

Unterhalt bei berufl. Bildung u. Rehabilitation . 16,3 16,3 - - 
Berufsfördernde und Bildungsmaßnahmen 	 3,1 3,1 - - 
Ausbildungsförderung 	  1,2 1,2 - - 
Schlechtwetter-, Winter-, Kurzarbeitergeld 	 6,1 - 1,7 4,4 
Arbeitslosengeld, -hilfe, Konkursausfallgeld 	 38,5 - - 38,5 
Eingliederungsmaßnahmen, Schulbildung 	 1,5 1,5 - - 
Steuerliche Maßnahmen 	  1,8 0,5 1,3 - 
Zuschüsse an Arbeitgeber (einschließlich ABM) 14,3 0,0 14,3 - 
Sonstige Leistungen 1 ) 	  42,7 7,8 3,5 31,4 

Zusammen 	  125,5 30,4 20,9 74,2 
Früheres Bundesgebiet 	  80,0 16,4 9,6 54,0 
Neue Bundesländer 	  45,5 13,9 11,3 20,2 
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Fortsetzung Übersicht 17 

Beschäftigung 

Leistungen Beschäftigung 
insgesamt 

Berufliche 
Bildung Mobilität Arbeitslosig

-

keit 

1997s Milliarden DM 

Unterhalt bei beruft. Bildung u. Rehabilitation . 14,2 14,2 - - 
Berufsfördernde und Bildungsmaßnahmen 	 2,6 2,6 - - 
Ausbildungsförderung 	  1,1 1,1 - - 
Schlechtwetter-, Winter-, Kurzarbeitergeld 	 1,9 - 1,0 0,9 
Arbeitslosengeld, -hilfe, Konkursausfallgeld 	 32,5 - -- 32,5 
Eingliederungsmaßnahmen, Schulbildung 	 2,0 2,0 - - 
Steuerliche Maßnahmen 	  2,2 0,5 1,7 - 
Zuschüsse an Arbeitgeber (einschließlich ABM) 13,8 0,0 13,8 - 
Sonstige Leistungen') 	  53,9 8,4 2,4 43,1 

Zusammen 	  124,2 28,8 18,9 76,4 
Früheres Bundesgebiet 	  78,0 15,6 8,2 54,3 
Neue Bundesländer 	  46,1 13,3 10,7 22,1 

1 ) Hierin sind u. a. auch Verwaltungskosten und Sozialbeiträge enthalten. 

das frühere Bundesgebiet in zurückliegenden Jah-
ren. Im Projektionszeitraum werden sowohl die Al-
terssicherungsquote wie auch der Anteil am Sozial-
budget (dieser nur leicht) zurückgehen. Absolut 
werden diese Leistungen bis 1997 allerdings weiter 
zunehmen - insgesamt um rund 53 1/2 Milliarden DM 
oder 13 %, d. s. etwas mehr als 3 % p. a., also parallel 
zur erwarteten Preissteigerungsrate und deutlich we-
niger als die erwartete Zunahme des gesamtdeut-
schen Bruttosozialprodukts (Übersicht 1). 

Auf das frühere Bundesgebiet entfielen 1993 rund 
335 1/2 Milliarden DM oder 81 1/2 % aller Leistungen 
der Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene, 
75 1/2 Milliarden DM oder 18 1/2 % auf die neuen 
Bundesländer. 1991 hatte dieses Verhältnis noch 
88 1/2 % : 111/2 % betragen, 1997 wird es sich voraus-
sichtlich wieder in gegenläufiger Richtung - auf 
83 % : 17 % - verschieben. Das Leistungsvolumen 
wird dann in Westdeutschland voraussichtlich rund 
385 1/2 Milliarden DM, in Ostdeutschland knapp 39 1/2 
Milliarden DM betragen. Die Ursache für die An-
teilsverschiebung zugunsten Ostdeutschlands im 
Zeitraum 1991 bis 1993 ist im wesentlichen in den 
halbjährlichen hohen Rentenanpassungen seit der 
Wiedervereinigung sowie in der speziellen Vorruhe-
standsregelung für Ostdeutschland in Form des Al-
tersübergangsgeldes zu sehen. So sind die zusam-
mengefaßten Ausgaben für Versicherten- und 
Witwenrenten (ohne die hierauf entfallenden Beiträ-
ge) von 1991 bis 1993 um über 90 %, diejenigen für 

Altersübergangsgeld (und Leistungen nach dem 
AAÜG (ab 1992)) um rund 125 % angestiegen. Die 
Anteilsrückverschiebung bis 1997 erklärt sich durch 
den schrittweisen Wegfall des aus Haushaltsmitteln 
der Bundesanstalt für Arbeit gezahlten Altersüber-
gangsgeldes von 1994 bis 1997. 

48. In Westdeutschland werden die Leistungen der 
Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene von 1993 
bis 1997 jahresdurchschnittlich mit 3 1/2 % p. a. nur 
1 Prozentpunkt stärker als die Verbraucherpreisent-
wicklung zunehmen. Im Vergleich zum Bruttosozial-
produkt steigen sie jährlich um rund 1 Prozentpunkt 
schwächer. Hierdurch reduziert sich die westdeut-
sche Alterssicherungsquote im Projektionsendjahr 
- leicht - auf 11,4 %, nachdem sie - rezessionsbe-
dingt - im abgelaufenen Jahr angestiegen war. Sie 
wird damit 1997 gut 1 Prozentpunkt niedriger liegen 
als 10 Jahre zuvor. Dieser Rückführung entspricht 
allein 1997 ein rechnerisches Einsparvolumen von 
40 Milliarden DM. 

Im wesentlichen ist dies auf die folgenden Einfluß-
faktoren zurückzuführen: Im Bereich der Rentenver-
sicherung wirkt sich der mit dem Rentenreformge-
setz 1992 eingeführte Rentenanpassungsmechanis-
mus trotz zunehmender Rentenfallzahlen dämpfend 
auf die Rentendynamik aus. Denn einerseits ist da-
von auszugehen, daß die gesamtwirtschaftlichen 
Pro-Kopf-Bruttolöhne im Projektionszeitraum nur um 
2 1/2 % p. a. wachsen; durch die notwendigen Abga- 
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Übersicht 18 
Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene 

Leistungen Alter und 
Hinterbliebene Alter Hinterbliebene 

1987 Milliarden DM 

Versichertenrenten, Ruhegelder 	  158,05 158,05 - 
Witwen-, Witwerrenten und -bezüge 	 63,15 54,16 8,98 
Sonstige Renten und Bezüge 	  0,72 0,63 0,09 
Renten und Bezüge an Gebietsfremde 	 4,20 3,36 0,84 
Steuerliche Maßnahmen 	  2,77 2,77 - 
Sterbegeld 	  2,59 - 2,59 
Sozialversicherungsbeiträge 	  9,74 9,24 0,50 
Sonstige Leistungen 1 ) 	  12,13 11,36 0,76 

Zusammen 	  253,34 239,58 13,77 

1989 Milliarden DM 

Versichertenrenten, Ruhegelder 	  173,80 173,80 - 
Witwen-, Witwerrenten und -bezüge 	 66,81 57,75 9,06 
Sonstige Renten und Bezüge 	  2,30 2,20 0,11 
Renten und Bezüge an Gebietsfremde 	 4,63 3,66 0,97 
Steuerliche Maßnahmen 	  3,83 3,83 - 
Sterbegeld 	  1,80 - 1,80 
Sozialversicherungsbeiträge 	  10,46 9,93 0,54 
Sonstige Leistungen 1 ) 	  13,33 12,54 0,78 

Zusammen 	  276,97 263,71 13,26 

1991p Milliarden DM 

Versichertenrenten, Ruhegelder 	  216,52 216,52 - 
Witwen-, Witwerrenten und -bezüge 	 75,43 66,15 9,27 
Sonstige Renten und Bezüge 	  3,76 3,64 0,12 
Renten und Bezüge an Gebietsfremde 	 5,05 3,99 1,06 
Steuerliche Maßnahmen 	  2,21 2,21 - 
Sterbegeld 	  2,07 - 2,07 
Sozialversicherungsbeiträge 	  15,34 14,75 0,59 
Sonstige Leistungen 1 ) 	  24,25 23,36 0,89 

Zusammen 	  344,63 330,63 14,00 
Früheres Bundesgebiet 	  304,19 290,49 13,70 
Neue Bundesländer 	  40,44 40,14 0,30 

1993s Milliarden DM 

Versichertenrenten, Ruhegelder 	- 257,1 257,1 - 
Witwen-, Witwerrenten und -bezüge 	 86,9 76,6 10,3 
Sonstige Renten und Bezüge 	  3,7 3,5 0,1 
Renten und Bezüge an Gebietsfremde 	 5,4 4,2 1,2 
Steuerliche Maßnahmen 	  2,5 2,5 - 
Sterbegeld 	  2,2 - 2,2 
Sozialversicherungsbeiträge 	  16,8 16,1 0,7 
Sonstige Leistungen') 	  36,8 35,8 1,0 

Zusammen 	  411,3 395,9 15,4 
Früheres Bundesgebiet 	  335,6 320,7 15,0 
Neue Bundesländer 	  75,7 75,2 0,5 

1997s Milliarden DM 

Versichertenrenten, Ruhegelder 	  304,3 304,3 - 
Witwen-, Witwerrenten und -bezüge 	 100,6 90,0 10,6 
Sonstige Renten und Bezüge 	  3,0 2,9 0,1 
Renten und Bezüge an Gebietsfremde 	 5,7 4,5 1,3 
Steuerliche Maßnahmen 	  3,0 3,0 - 
Sterbegeld 	  2,3 - 2,3 
Sozialversicherungsbeiträge 	  20,8 20,0 0,8 
Sonstige Leistungen 1 ) 	  25,2 24,0 1,2 

Zusammen 	  464,9 448,6 16,3 
Früheres Bundesgebiet 	  385,6 369,9 15,7 
Neue Bundesländer 	  79,3 78,7 0,6 

1) Hierin sind u. a. auch Verwaltungskosten und Altersübergangsgeld (Neue Bundesländer) enthalten. 
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benerhöhungen im Zuge der weiteren Finanzierung 
der deutschen Einheit werden aber die Nettolöhne, 
an die die Rentenanpassungen gebunden sind, deut-
lich schwächer zunehmen (vgl. Wi rtschaftliche und 
soziale Zusammenhänge, Ziffern 195 ff.). Daneben 
wirkt sich 1994 im Bereich der Beamtenpensionen die 
in die Projektion des Sozialbudgets eingestellte 
Nichtanhebung der Beamtengehälter dämpfend auf 
die Alterssicherungsquote aus. 

Auch in Ostdeutschland wird die Alterssicherungs-
quote mittelfristig sinken. Zwar ist sie in den Jahren 
1991 bis 1993 zunächst deutlich von 21,3 % auf gut 
26 % angestiegen. Dies ist überwiegend auf die ho-
hen Rentenanpassungssätze infolge der einigungs-
bedingten Lohndynamik der vergangenen drei Jahre 
zurückzuführen. Inzwischen ist aber auch in Ost-
deutschland mit einer vergleichsweise deutlichen 
Lohnmoderation zu rechnen; infolgedessen werden 
auch die Renten entsprechend schwächer angepaßt 
werden, wobei zusätzlich zu berücksichtigen ist, daß 
sich auch in Ostdeutschland die vorgesehenen Abga-
benerhöhungen dämpfend auf die Rentenanpas-
sungsdynamik auswirken werden. Auf den zusätzli-
chen Effekt des Wegfalls des Altersübergangsgeldes 
wurde bereits hingewiesen. 

49. Der Anteil der Leistungen für Alter und Hinter-
bliebene am gesamtdeutschen Sozialbudget wird im 
Projektionszeitraum nur sehr geringfügig zurückge-
hen. Dies ist einerseits Resultat der geschilderten 
schwachen Wachstumsdynamik in diesem Bereich, 
andererseits aber auch Reflex von Anteilsverschie-
bungen bei den Funktionsgruppen Beschäftigung 
und Gesundheit aber auch Ehe und Familie, wobei 
diese Verschiebungen hauptsächlich in Ostdeutsch-
land stattfinden. 

Funktionsgruppe Übrige Funktionen 

Funktionen 
— Folgen politischer Ereignisse 
— Wohnen 
— Sparen/Vermögensbildung 
— Allgemeine Lebenshilfen 

Folgen politischer Ereignisse 

50. Mit zunehmendem Abstand vom Zweiten Welt-
krieg nehmen die Leistungen für Folgen politischer 
Ereignisse trotz Leistungssteigerungen pro Kopf all-
mählich ab, so daß ihr Anteil am Sozialbudget und ihr 
prozentuales Verhältnis zum Sozialprodukt allmäh-
lich sinken. Im Projektionsendjahr 1997 wird der An-
teil am Sozialbudget unter %2 % liegen. 

51. Erfaßt werden in dieser Funktion in erster Linie 
die Kriegsfolgelasten und Entschädigungen der Fol-
gen nationalsozialistischen Unrechts. Sie ist nicht voll 
identisch mit den Institutionen (Ziffern 135 ff.), die 
Entschädigungsleistungen zahlen, da 

— bestimmte Leistungen dieser Institutionen ande-
ren Funktionen zugeordnet werden, vor allem 
Leistungen an alte Menschen der Funktion Alter, 
und 

— auch andere Institutionen berücksichtigt werden, 
die Folgen politischer Ereignisse mittragen, z. B. 
die Rentenversicherung, die in die Rentenberech-
nung auch Ersatzzeiten (Wehrdienst, Kriegsge-
fangenschaft u. a.) einschließt. 

Für Ostdeutschland werden unter dieser Funktion 
eine Reihe verschiedener Leistungen gebucht. Be-
sonderes Gewicht haben dabei die Entschädigungs-
leistungen im Rahmen der Institutionen Wiedergut-
machung und Sonstige Entschädigungen (z. B. 
Leistungen an Wehrdienstleistende und an Aus-
siedler sowie nach dem SED-Unrechtsbereinigungs-
gesetz). 

Wohnen 

52. Die Leistungen der Funktion Wohnen betrugen 
1993 rund 15 Milliarden DM (Übersicht 19). Rund 
45 % dieser Leistungen entfallen auf das Wohngeld, 
ein gutes Drittel auf Vergünstigungen aus Zinsermä-
ßigungen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus so-
wie Zins- und Tilgungszuschüsse einschließlich steu-
erlicher Maßnahmen. Ein kleinerer Teil besteht aus 
Zuschüssen von Arbeitgebern. Auf die Funktion 
Wohnen entfielen 1993 knapp 1 1/2 % aller Leistungen 
des Sozialbudgets, 1987 waren es 2 %. Bezogen auf 
das Bruttosozialprodukt betragen diese Leistungen 
seit Jahren etwa 1/2 % . Bis 1997 wird das Leistungs-
volumen leicht — auf rund 12,2 Milliarden DM — 
zurückgehen, im Verhältnis zu allen Leistungen des 
Sozialbudgets und zum Bruttosozialprodukt weiter 
an Bedeutung verlieren. 

53. Von allen Leistungen zur Besserung der Woh-
nungsversorgung und Erreichung von tragbaren 
Mieten wurden 1993 rund 11 1/2 Milliarden DM in 
West-, 3 %2  Milliarden DM in Ostdeutschland gelei-
stet. Das Gewicht dieser Leistungen wird in West-
deutschland bei längerfristiger Betrachtung allmäh-
lich, in den neuen Bundesländern deutlicher fallen: 
In beiden Gebieten wird ihre Relation zum Bruttoso-
zialprodukt bis 1997 auf rund 1/2 % zurückgehen. 

SparenNermögensbildung 

54. Im Rahmen der Funktion Sparen/Vermögensbil-
dung werden Leistungen des Staates und der Arbeit-
geber nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz, dem 
Fünften Vermögensbildungsgesetz, dem Einkom-
mensteuergesetz sowie dem Spar-Prämiengesetz 
verbucht; die Leistungen nach dem Spar-Prämienge-
setz waren ab 1981 auf bestimmte Altverträge be-
schränkt worden und endeten deshalb 1987. Von der 
Institution Leistungen zur Vermögensbildung unter-
scheidet sich diese Funktion durch die Hereinnahme 
von steuerlichen Maßnahmen, und zwar erhöhte Ab-
setzungen für Wohngebäude, Steuerbegünstigung 
des Bausparens, Abgabenfreiheit von Beteiligungen 
und (bis 1989) Kleinbetriebsvergünstigung. 

55. Die Leistungen der Funktion Sparen und Vermö-
gensbildung betrugen 1993 knapp 18 1/2 Milliarden 
DM (Übersicht 20). Rund 55 % davon entfallen auf 
Leistungen der Arbeitgeber. Rund 35 % werden in 

 



Drucksache 12/7130 	Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode 

Übersicht 19 
Wohnen 

1987 1989 1991p 1993s 1997s 

- Milliarden DM - 

Wohngeld (ohne Verwaltungskosten) 	 3,80 3,76 4,63 6,8 4,9 
Steuerermäßigungen 	  1,69 0,96 0,87 1,2 0,2 
Vergünstigungen aus Zinsermäßigungen 1 ) . . 4,21 4,04 4,22 4,8 5,7 
Zins- und Tilgungszuschüsse 	  1,90 1,66 1,97 0,8 0,1 
Zuschüsse von Arbeitgebern 	  0,95 0,80 0,81 0,8 0,8 
Sonstige Leistungen 	  0,42 0,38 0,40 0,6 0,5 

Zusammen 	  12,96 11,59 12,91 15,0 12,2 
Früheres Bundesgebiet 	  - - 11,84 11,6 10,2 
Neue Bundesländer 	  - - 1,07 3,5 2,0 

1) Einschließlich Lastenausgleich. 

Form steuerlicher Maßnahmen geleistet, darunter 
insbesondere durch erhöhte Absetzung für Wohnge-
bäude. Der Rest entfällt auf direkte staatliche Trans-
fers. Die Leistungen dieser Funktion machten 1993 
gut 1 1/2 % des Sozialbudgets aus, 1987 waren es 
2,7 %. Bezogen auf das Bruttosozialprodukt sind die-
se Leistungen in den vergangenen Jahren allmählich 
von rund 1 % auf nunmehr etwa 1/2 % trendmäßig ge-
fallen. Bis 1997 wird das Leistungsvolumen konstant 
bleiben und daher im Verhältnis zu allen Leistungen 
des Sozialbudgets und zum Bruttosozialprodukt wei-
ter an Bedeutung verlieren. 

56. Von den Leistungen der Funktion Sparen und 
Vermögensbildung wurden 1993 rund 17 Milliarden 
DM in West-, rund 1 Milliarde DM in Ostdeutschland 
geleistet. Während das Gewicht dieser Leistungen in 
Westdeutschland auch künftig weiter zurückgehen 
wird, wird es in den neuen Bundesländern - bezo-
gen auf das Bruttosozialprodukt - stagnieren; west-
und ostdeutsche Quote werden damit 1997 weitge-
hend identisch sein. 

Allgemeine Lebenshilfen 

57. Zu diesen Leistungen, die in besonderen Notla-
gen gewährt werden oder die der sozialen Eingliede-

rung dienen, ohne einer der anderen Funktionen zu-
geordnet werden zu können, zählen vor allem die der 
Sozialhilfe, ferner die Sonstigen Hilfen der Kranken-
versicherung für ärztliche Beratung und Hilfe zur 
Empfängnisregelung. Der deutliche Anstieg dieser 
Funktion im Jahre 1989 ist auf das hier gebuchte Be-
grüßungsgeld für Besucher aus der DDR in Höhe von 
2 Milliarden DM zurückzuführen. 

58. Die Quote der allgemeinen Lebenshilfen ist mit 
0,1 % sehr gering; entsprechend niedrig liegt der An-
teil am Sozialbudget mit knapp 1/2 %. 

5. Institutionen 

59. Mit rund 66 1/2 % nimmt das Allgemeine System 
der sozialen Sicherung - d. s. Renten-, Kranken- und 
Unfallversicherung, Arbeitsförderung, Kinder- und 
Erziehungsgeld - den größten Teil des Sozialbud-
gets ein (Übersichten 21 bis 23). In Westdeutschland 
liegt der Anteil des Allgemeinen Systems mit 62 1/2 % 
etwas niedriger, in Ostdeutschland mit 82 1/2 % deut-
lich höher als im gesamtdeutschen Durchschnitt. 
Insgesamt haben somit die „klassischen" Siche-
rungsinstitutionen durch die Wiedervereinigung 
Deutschlands an Gewicht gewonnen. Die Soziallei-
stungsquote des Allgemeinen Systems lag 1993 bei 

Übersicht 20 
Sparen und Vermögensbildung 

1987 1989 1991p 1993s 1997s 

- Milliarden DM - 

Spar-Prämien 	  0,53 - - - - 
Wohnungsbau-Prämien 	  0,86 0,84 0,55 0,6 0,3 
Arbeitnehmer-Sparzulagen 	  1,70 1,70 0,95 1,0 0,7 
Leistungen der Arbeitgeber 	  8,12 8,43 9,71 10,2 11,4 
Steuerliche Maßnahmen 	  6,11 5,58 5,17 6,5 6,2 
Sonstige Leistungen 	  0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Zusammen 	  17,32 16,54 16,38 18,3 18,6 
Früheres Bundesgebiet 	  - - 15,90 17,1 16,8 
Neue Bundesländer 	  - - 0,48 1,2 1,8 
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gut 22 1/2 % — in Westdeutschland bei 19 %, in Ost-
deutschland bei 58 %. Von 1993 bis 1997 werden sei-
ne Leistungen jahresdurchschnittlich um 2 3/4 % zu-
nehmen. Diese gedämpfte Wachstumsdynamik 
resultiert aus einer erheblichen Reduzierung der Zu-
wachsraten in Westdeutschland: Dort wird es im an-
gegebenen Zeitraum um knapp 3 % pro Jahr anstei-
gen, nachdem es im Zeitraum 1987 bis 1993 noch um 
5,7 % p. a. zugenommen hatte. In Ostdeutschland 
werden die Leistungen des Allgemeinen Systems mit 
knapp 2 1/2 % p. a. noch schwächer steigen als im We-
sten; dies ist überwiegend darauf zurückzuführen, 
daß die Ausgaben der Institution Arbeitsförderung 
bis 1997 um etwa ein Viertel ihres 1993er Betrages 
zurückgeführt werden. 

60. Als Sondersysteme für bestimmte Berufsgrup-
pen werden im Sozialbudget die Altershilfe für Land-
wirte und die berufsständischen Versorgungswerke 
dargestellt. Ihr Anteil am Budget ist mit knapp 1 % in 
allen Jahren relativ klein. In den neuen Bundeslän-
dern sind die berufsständischen Versorgungswerke 
erst im Aufbau begriffen und fallen im dortigen So-
zialbudget auch auf mittlere Frist kaum ins Gewicht. 
Die Altershilfe für Landwirte wird voraussichtlich ab 
1. 1. 1995 im Rahmen der geplanten Agrarsozialre-
form auf das Beitrittsgebiet erstreckt. 

61. Das Beamtenrechtliche System (Pensionen, Fa-
milienzuschläge, Beihilfen) hatte 1993 einen Anteil 
von 7 % am Sozialbudget. Er wird mittelfristig weiter 
— wie schon in den vergangenen Jahren — fallen. 

62. Als Arbeitgeberleistungen werden im Sozial-
budget die Entgeltfortzahlung im Falle von Krank-
heit, Unfall und Mutterschaft beschrieben sowie 
Leistungen der bet rieblichen Altersversorgung (ein-
schließlich der Zusatzversorgung), ferner eine Reihe 
sozialer Maßnahmen der Arbeitgeber für Familie, 
Wohnung und Gesundheit. Ihr Anteil am Sozialbud-
get betrug zusammen 1993 etwa 8 1/2 %, er wird mit-
telfristig weiter leicht fallen. 

Die Arbeitgeberleistungen spiegeln nicht alle Lohn-
nebenkosten, wie sie etwa in der Arbeitskostenerhe-
bung des Statistischen Bundesamtes erfaßt werden, 
wider. Insbesondere sind die auf die Entgeltfortzah-
lung entfallenden Arbeitgeberbeiträge zur Sozialver-
sicherung nicht enthalten. Auch sind solche Lohnbe-
standteile, die auf Urlaub oder Feiertage entfallen, 
keine sozialen Leistungen; sie werden daher im So-
zialbudget nicht erfaßt. 

63. Leistungen zur Entschädigung insbesondere der 
Folgen politischer Ereignisse — Kriegsopferversor-
gung, Lastenausgleich, Wiedergutmachung und son-
stige Entschädigungen — zeigen wegen der insge-
samt rückläufigen Zahl der Leistungsempfänger 
keine hohen Wachstumsraten, überwiegend sogar 
jährliche Rückgänge. 1993 hatten sie einen Anteil 
von knapp 2 % am Sozialbudget, dieser wird bis 1997 
auf unter 1 1/2 % zurückgehen. 

64. Die Institutionen, die Soziale Hilfen und Dienste 
leisten, verändern sich unterschiedlich. Insbesondere 
die Sozialhilfe hat ihren Anteil am Sozialbudget lau-
fend erhöht. Die Jugendhilfe, z. Z. mit einem Anteil 
von knapp 2 1/2 % im Sozialbudget enthalten, wird 
künftig wegen des ab 1996 bestehenden Rechtsan 

spruchs auf einen Kindergartenplatz ein deutlich 
vergrößertes Gewicht erhalten. Der Anteil der Aus-
bildungsförderung, durch die Umstellung der Lei-
stungen an Studenten auf Darlehen ab 1984 fast auf 
Null gesunken, ist nach Änderung des Gesetzes ab 
1991 wieder angestiegen. Die Leistungen aller sozia-
len Hilfen und Dienste zusammen betrugen 1993 
rund 97 1/2 Milliarden DM, das waren gut 9 % des 
Sozialbudgets. Sie werden bis 1997 auf 129 1/2 Milliar-
den DM, jährlich im Schnitt um rund 7 1/2 % und somit 
deutlich stärker als das Bruttosozialprodukt, anstei-
gen. Ihr Anteil am Sozialbudget vergrößert sich damit 
auf fast 11 % im Projektionsendjahr. 

65. Relativ großen Veränderungen unterliegen die 
Leistungen, die in Form von Steuer- oder Zinsermäßi-
gungen, also indirekt, gewährt werden. Bei den steu-
erlichen Maßnahmen wirken sich hierbei im Be-
richtszeitraum vor allem die Änderungen im Rahmen 
der Einkommensteuerreform in den Jahren 1988 und 
1990 sowie des Steueränderungsgesetzes 1992 aus 
(Ziffer 171). Der Anteil der indirekten Leistungen am 
Sozialbudget lag 1993 bei 6 1/2 %, er wird bis 1997 auf 
diesem Wert verharren. Strukturbedingt liegt dieser 
Anteil in Westdeutschland mit 7 1/2 % etwas höher; in 
Ostdeutschland sind diese Leistungen nur mit einem 
Anteil von ca. 3 % (1993) im Sozialbudget enthalten, 
1997 wird der Anteil gut 3 1/2 % betragen. 

Rentenversicherung 

66. Die Rentenversicherung — vom Leistungsum-
fang her bedeutendste Institution des Sozialbudgets 
— umfaßt die Rentenversicherung der Arbeiter, die 
Rentenversicherung der Angestellten und die 
Knappschaftliche Rentenversicherung in den alten 
und neuen Bundesländern. Nach Abzug der Verrech-
nungen der einzelnen Versicherungszweige unter-
einander, machen die Leistungen der Rentenversi-
cherung 1993 mit 318 Milliarden DM 30 % des 
gesamtdeutschen Sozialbudgets oder ein Zehntel des 
Bruttosozialprodukts aus. 

Den jährlichen Ausgaben und Einnahmen der Ren-
tenversicherung liegen im Berichtszeitraum bis 1991 
die Rechnungsergebnisse, 1992 die vorläufigen 
Rechnungsergebnisse und 1993 sowie 1997 die Vor-
ausberechnungen des Rentenversicherungsberichtes 
1993 (hier allerdings ohne Pflegeversicherung) der 
Bundesregierung zugrunde. Die mittelfristigen Vor-
ausberechnungen berücksichtigen damit die finan-
ziellen Auswirkungen der Rentenanpassungsverord-
nung 1993 sowie den Beschluß des Bundeskabinetts 
vom 13. Juli 1993 zum Spar- und Konsolidierungspro-
gramm. 

67. Nach dem Mikrozensus 1991 gab es in der ge-
setzlichen Rentenversicherung der alten (neuen) 
Bundesländer in diesem Jahr — jeweils gerundet —
23,4 (7,6) Millionen Pflichtversicherte am Stichtag, 
1,3 (1,1) Millionen Pflichtversicherte in den letzten 
12 Monaten, 0,7 (0,03) Millionen freiwillig Versicher-
te und 8,4 (0,5) Millionen latent Versicherte (ohne ins 
Ausland verzogene Versicherte). Die Gesamtzahl der 
Pflichtversicherten in der Rentenversicherung lag 
damit in den alten Ländern bei 33,8 Millionen, in den 
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Übersicht 21 
Leistungen nach Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 

1987 1988 1989 1990p') 1991p 1992p 1993s 1997s 1987 1989 1991p 1993s 1997s 

- Milliarden DM - Prozent des BSP 2 ) 

Sozialbudget 638,73 664,55 682,90 742,90 893,53 1005,32 1062,6 1205,9 31,9 30,4 31,4 34,0 31,4 

Allgemeines System 384,84 407,06 412,56 464,73 574,52 658,06 705,4 787,1 19,2 18,3 20,2 22,6 20,5 
Rentenversicherung (RV) 3 ) 185,84 194,89 205,01 229,22 262,63 290,08 317,7 383,7 9,3 9,1 9,2 10,2 10,0 
- RV der Arbeiter 100,17 104,76 109,97 122,23 138,95 153,45 167,9 199,6 5,0 4,9 4,9 5,4 5,2 
- RV der Angestellten 80,96 86,72 91,08 98,84 114,26 127,93 156,2 183,4 4,0 4,0 4,0 5,0 4,8 
- Knappschaftliche RV 15,34 15,93 16,52 18,21 20,41 22,11 24,0 26,6 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 
Krankenversicherung 125,37 134,75 130,33 152,27 183,46 210,86 209,7 242,5 6,3 5,8 6,5 6,7 6,3 
Unfallversicherung 12,23 12,54 12,93 13,63 15,72 17,82 18,9 21,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Arbeitsförderung 45,51 48,86 47,63 51,82 87,81 111,76 131,9 112,1 2,3 2,1 3,1 4,2 2,9 
Kindergeld 14,05 14,01 13,98 14,62 20,48 21,99 21,9 20,4 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 
Erziehungsgeld 3,13 3,33 4,05 4,60 5,92 7,23 7,0 8,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sondersysteme 5,43 5,79 6,10 6,47 7,00 7,70 8,3 9,9 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 
Altershilfe für Landwirte 3,78 4,03 4,22 4,44 4,83 5,34 5,7 6,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Versorgungswerke 1,65 1,76 1,88 2,03 2,18 2,37 2,6 3,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Beamtenrechtliches System 57,22 58,91 60,9 63,78 68,78 71,8 73,7 82,4 2,9 2,7 2,4 2,4 2,1 
Pensionen 39,56 40,46 41,59 43,79 46,27 48,23 49,2 54,2 2,0 1,8 1,6 1,6 1,4 
Familienzuschläge 9,22 9,40 9,57 9,77 11,67 12,14 12,5 13,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Beihilfen 8,44 9,05 9,74 10,23 10,85 11,44 11,9 14,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Arbeitgeberleistungen 61,62 63,26 67,14 73,39 83,12 88,70 90,3 100,6 3,1 3,0 2,9 2,9 2,6 
Entgeltfortzahlung 31,73 31,53 33,81 37,52 45,05 48,43 48,6 54,0 1,6 1,5 1,6 1,6 1,4 
Betriebliche Altersversorgung 15,51 16,84 18,23 19,55 21,24 22,33 23,1 26,1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 
Zusatzversorgung 9,63 9,74 9,95 11,05 11,61 12,47 13,1 14,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Sonst. Arbeitgeberleistungen 4,75 5,15 5,15 5,27 5,22 5,47 5,4 5,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Entschädigungen 16,81 16,83 16,79 16,80 17,61 18,33 18,8 17,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 
Soz. Entschädigungen (KOV) 13,33 13,34 13,09 13,00 13,73 14,50 15,3 14,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 
Lastenausgleich 1,22 1,18 1,14 1,10 1,02 0,91 0,8 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Wiedergutmachung 1,88 1,80 1,78 1,76 1,92 1,93 2,0 1,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
Sonstige Entschädigungen 0,38 0,50 0,78 0,94 0,94 0,99 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Soziale Hilfen und Dienste 56,45 58,46 63,10 65,68 83,64 93,10 97,5 129,7 2,8 2,8 2,9 3,1 3,4 
Sozialhilfe 27,33 29,16 32,70 33,77 40,64 44,99 48 62,9 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 
Jugendhilfe 11,34 11,90 12,72 14,21 21,15 23,27 24,5 42,9 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1 
Ausbildungsförderung 0,48 0,50 0,52 0,81 2,59 2,49 2,5 2,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Wohngeld 4,03 3,97 3,97 3,90 4,92 7,42 7,3 5,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
Öffentl. Gesundheitsdienst 2,06 2,16 2,23 2,40 3,13 3,29 3,5 4,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Leistung. z. Vermögensbildung 11,21 10,77 10,96 10,59 11,21 11,65 11,7 12,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 

Direkte Leistungen insgesamt 580,57 608,47 624,63 688,83 832,47 935,34 991,6 1124,6 29,0 27,8 29,3 31,8 29,3 

Indirekte Leistungen 58,16 56,09 58,27 54,08 61,06 69,98 71,0 81,3 2,9 2,6 2,1 2,3 2,1 
Steuerliche Maßnahmen') 52,05 50,37 52,57 48,02 54,86 63,67 65,5 75,5 2,6 2,3 1,9 2,1 2 
Vergünst. im Wohnungswesen 6,11 5,72 5,70 6,06 6,20 6,31 5,6 5,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

') Darunter Ehegattensplitting: 	25,70 24,60 25,30 23,30 27.00 29,50 29,7 37,8 
2) In Prozent des nominalen Bruttosozialprodukts. 
3) Konsolidiert. 
•) Soweit statistisch erfaßbar, sind Angaben für die neuen Bundesländer ab dem 2. Halbjahr 1990 (Beginn der Währungs-

union) einbezogen. Wegen des Gebietssprungs sind alle Angaben ab 1990/91 nur eingeschränkt mit den Angaben bis 
1989 vergleichbar. 

neuen bei 9,2 Millionen. Der Anteil der Frauen be-
trug dabei sowohl im Westen als auch Osten 
Deutschlands knapp die Hälfte (48 %). 1991 waren 
damit in den alten Ländern rund vier Fünftel der 
männlichen (82 %) und der weiblichen (80 %) Bevöl-
kerung im Alter von 20 bis unter 60 Jahren in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versichert. Für die 
neuen Bundesländer liegen die entsprechenden 
Werte für 1991 bei gut 88 % und rund 90 %. Alle Zah-
len sind - wie die folgenden für den Rentenbestand 
und die Durchschnittshöhen der Renten - dem Ren-

tenversicherungsbericht 1993 der Bundesregierung 
entnommen. 

68. Mitte 1992 gab es in den alten Bundesländern 
rund 15,3 Millionen laufende Renten in der gesetzli-
chen Rentenversicherung (Übersicht 24). Seit 1987 
hat die Gesamtzahl der Renten kontinuierlich um ins-
gesamt gut 1 Million (+ 7,4 %) zugenommen. Auch 
die Struktur der Rentenarten hat sich im gleichen 
Zeitraum erheblich verändert: Der Anteil der Alters-
renten ist von 52 % im Jahre 1987 auf rund 61 % im 
Jahre 1992 gestiegen. Alle anderen Rentenarten ha- 
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ben ihren Anteil entsprechend verkleinert, wobei der 
Rückgang bei den Waisen- und Witwenrenten jedoch 
nur relativ gering ausgefallen ist (- 1 bzw. - 2 Pro-
zentpunkte), während die Renten wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit eine stetige Abnahme von rund 
15 % auf 9 % verzeichneten. Der seit Jahren zu beob-
achtende Rückgang der Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit bzw. die entsprechende Zunahme 
der Altersrenten ist dabei Folge gesetzlicher Ände-
rungen aus dem Jahr 1984, die einerseits den Zugang 
zu Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten erschwer-
ten, andererseits die Wartezeit für das Altersruhegeld 
wegen Vollendung des 65. Lebensjahres herabsetz-
ten. Der starke Rückgang von 1991 auf 1992 bei 

den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
(- 24 (Y0) sowie bei den flexiblen Altersrenten (- 72 %) 
hat dagegen seine besondere Ursache da rin, daß im 
Jahre 1992 im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten 
des SGB VI die Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit sowie die flexiblen Altersrenten in Regelal-
tersrenten umgewandelt wurden, wenn ihre Bezie-
her das 65. Lebensjahr erreicht hatten. 

Die durchschnittliche Rentenhöhe pro Monat betrug 
nach Abzug der Eigenbeteiligung des Rentners an 
der KVdR Mitte 1992 bei den Altersrenten in den 
alten Bundesländern rund 1154 DM, in den neuen 
946 DM, bei den Witwenrenten entsprechend 944 

Übersicht 22 

Leistungen*) nach Institutionen im früheren Bundesgebiet 

1987 1988 1989 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 1987 1989 1991p 1993s 1997s 

- Milliarden DM - Prozent des BSP 2 ) 

Sozialbudget 638,73 664,55 682,90 716,46 767,69 826,05 859,3 981,9 31,9 30,4 28,9 30,3 29,1 

Allgemeines System 384,84 407,06 412,56 438,41 471,92 510,87 537,3 602,8 19,2 18,3 17,8 19,0 17,8 
Rentenversicherung (RV) 3 ) 185,84 194,89 205,01 215,64 228,63 241,22 256,7 300,1 9,3 9,1 8,6 9,1 8,9 
- RV der Arbeiter 100,17 104,76 109,97 115,30 122,00 128,70 136,9 156,9 5,0 4,9 4,6 4,8 4,6 
- RV der Angestellten 80,96 86,72 91,08 93,17 99,63 100,50 121,0 135,8 4,0 4,0 3,8 4,3 4,0 
- Knappschaftliche RV 15,34 15,93 16,52 17,23 17,99 18,60 19,5 20,6 0,8 0,7 0,7 0.7 0,6 
Krankenversicherung 125,37 134,75 130,33 142,07 160,19 177,18 174,4 198,9 6,3 5,8 6,0 6,2 5,9 
Unfallversicherung 12,23 12,54 12,93 13,63 14,41 15,47 16,2 18,0 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 
Arbeitsförderung 45,51 48,86 47,63 49,28 49,29 55,19 68,7 64,5 2,3 2,1 1,9 2,4 1,9 
Kindergeld 14,05 14,01 13,98 14,62 15,29 17,01 16,8 15,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 
Erziehungsgeld 3,13 3,33 4,05 4,60 5,60 6,45 6,1 7,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sondersysteme 5,43 5,79 6,10 6,47 7,00 7,70 8,2 9,7 0,27 0,27 0,26 0,29 0,29 
Altershilfe für Landwirte 3,78 4,03 4,22 4,44 4,83 5,34 5,7 6,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Versorgungswerke 1,65 1,76 1,88 2,03 2,18 2,36 2,6 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Beamtenrechtliches System 57,22 58,91 60,90 63,78 67,36 70,22 71,9 80,2 2,86 2,71 2,54 2,54 2,37 
Pensionen 39,56 40,46 41,59 43,79 46,26 48,22 49,2 54,1 2,0 1,8 1,7 1,7 1,6 
Familienzuschläge 9,22 9,40 9,57 9,77 10,30 10,68 10,9 11,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Beihilfen 8,44 9,05 9,74 10,23 10,79 11,32 11,8 14,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Arbeitgeberleistungen 61,62 63,26 67,14 73,39 78,69 82,74 83,8 91,8 3,08 2,99 2,97 2,96 2,72 
Entgeltfortzahlung 31,73 31,53 33,81 37,52 40,70 42,89 42,8 45,9 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 
Betriebliche Altersversorgung 15,51 16,84 18,23 19,55 21,19 22,28 23,0 26,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Zusatzversorgung 9,63 9,74 9,95 11,05 11,61 12,14 12,6 14,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
Sonst. Arbeitgeberleistungen 4,75 5,15 5,15 5,27 5,19 5,43 5,4 5,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Entschädigungen 16,81 16,83 16,79 16,80 16,84 16,91 16,6 15,3 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 
Soz. Entschädigungen (KOV) 13,33 13,34 13,09 13,00 13,31 13,43 13,4 12,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 
Lastenausgleich 1,22 1,18 1,14 1,10 1,02 0,91 0,8 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Wiedergutmachung 1,88 1,80 1,78 1,76 1,76 1,78 1,8 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Sonstige Entschädigungen 0,38 0,50 0,78 0,94 0,75 0,79 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Soziale Hilfen und Dienste 56,45 58,46 63,10 65,55 70,55 75,41 78,7 111,4 2,8 2,8 2,7 2,8 3,3 
Sozialhilfe 27,33 29,16 32,70 33,65 36,29 40,18 42,8 55,9 1,4 1,5 1,4 1,5 1,7 
Jugendhilfe 11,34 11,90 12,72 14,21 14,88 15,61 16,3 36,2 0,6 0,6 0,6 0,6 1,1 
Ausbildungsförderung 0,48 0,50 0,52 0,81 1,87 1,99 1,9 1,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Wohngeld 4,03 3,97 3,97 3,90 4,15 4,00 4,1 3,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
Öffentlicher Gesundheitsdienst 2,06 2,16 2,23 2,40 2,53 2,66 2,8 3,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Leistungen zur Vermögens-
bildung 11,21 10,77 10,96 10,59 10,83 10,98 10,8 11,0 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 

Direkte Leistungen insgesamt 580,57 608,47 624,63 662,39 710,26 761,64 794,3 908,7 29,0 27,8 26,8 28,0 26,9 

Indirekte Leistungen 58,16 56,09 58,27 54,08 57,43 64,41 65,0 73,2 2,9 2,6 2,2 2,3 2,2 
Steuerliche Maßnahmen1) 52,05 50,37 52,57 48,02 51,50 58,24 59,6 67,5 2,6 2,3 1,9 2,1 2,0 
Vergünst. im Wohnungswesen 6,11 5,72 5,70 6,06 5,93 6,17 5,4 5,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

1) Darunter Ehegattensplitting: 	25,70 24,60 25,30 23,30 25,80 27,50 27,6 34,7 
2) In Prozent des nominalen Bruttosozialprodukts. 
3) Konsolidiert. 
*) Ohne Finanztransfers nach Ostdeutschland (ab 1991). 
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Übersicht 23 
Leistungen nach Institutionen in den neuen Bundesländern 

1991p 1992p 1993s 1997s 1991p 1992p 1993s 1997s 

- Milliarden DM - Prozent des BSP 2 ) 

Sozialbudget 125,84 179,28 203,2 224,0 66,2 73,1 70,0 48,2 
Allgemeines System 102,60 147,19 168,2 184,3 54,0 60,0 57,9 39,6 

Rentenversicherung (RV) 3 ) 34,00 48,86 61,0 83,6 17,9 19,9 21,0 18,0 
- RV der Arbeiter 16,95 24,75 31,0 42,7 8,9 10,1 10,7 9,2 
- RV der Angestellten 14,63 27,43 35,2 47,7 7,7 11,2 12,1 10,2 
- Knappschaftliche RV 2,42 3,51 4,5 5,9 1,3 1,4 1,5 1,3 
Krankenversicherung 23,27 33,68 35,4 43,6 12,2 13,7 12,2 9,4 
Unfallversicherung 1,32 2,35 2,7 3,6 0,7 1,0 0,9 0,8 
Arbeitsförderung 38,52 56,57 63,2 47,6 20,3 23,1 21,8 10,2 
Kindergeld 5,18 4,98 5,1 4,8 2,7 2,0 1,8 1,0 
Erziehungsgeld 0,31 0,79 0,9 1,1 0,2 0,3 0,3 0,2 

Sondersysteme 0,01 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Altershilfe für Landwirte4) 0,0 0,0 
Versorgungswerke 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Beamtenrechtliches System 1,42 1,58 1,7 2,3 0,7 0,6 0,6 0,5 
Pensionen 0,01 0,01 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Familienzuschläge 1,37 1,46 1,6 2,0 0,7 0,6 0,5 0,4 
Beihilfen 0,05 0,11 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arbeitgeberleistungen 4,43 5,96 6,5 8,8 2,3 2,4 2,2 1,9 
Entgeltfortzahlung 4,35 5,54 5,9 8,1 2,3 2,3 2,0 1,7 
Betriebl. Altersversorgung 0,05 0,05 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Zusatzversorgung 0,33 0,5 0,5 0,1 0,2 0,1 
Sonst. Arbeitgeberleistungen 0,03 0,04 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Entschädigungen 0,77 1,42 2,2 2,3 0,4 0,6 0,7 0,5 
Soz. Entschädigungen (KOV) 0,41 1,07 1,9 2,1 0,2 0,4 0,6 0,5 
Lastenausgleich 
Wiedergutmachung 0,16 0,15 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
Sonstige Entschädigungen 0,19 0,20 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Soziale Hilfen und Dienste 13,10 17,69 18,8 18,3 6,9 7,2 6,5 3,9 
Sozialhilfe 4,35 4,81 5,2 7,1 2,3 2,0 1,8 1,5 
Jugendhilfe 6,27 7,66 8,2 6,7 3,3 3,1 2,8 1,4 
Ausbildungsförderung 0,72 0,50 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 
Wohngeld '0,77 3,42 3,2 1,9 0,4 1,4 1,1 0,4 
Öffentlicher Gesundheitsdienst 0,60 0,63 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 
Leistg. z. Vermögensbildung . 	0,38 0,67 0,9 1,4 0,2 0,3 0,3 0,3 

Direkte Leistungen insgesamt 122,21 173,71 197,3 215,9 64,3 70,8 68,0 46,4 
Indirekte Leistungen 3,63 5,57 6,0 8,2 1,9 2,3 2,1 1,8 

Steuerliche Maßnahmen1) 3,37 5,43 5,8 8,0 1,8 2,2 2,0 1,7 
Vergünstig. i. Wohnungswesen 0,27 0,14 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

1) Darunter Ehegattensplitting: 	 1,20 	2,00 	 2,1 	3,1 
2) In Prozent des nominalen Bruttosozialprodukts. 
3)Konsolidiert. 
4) Die durch die Überleitung auf die neuen Bundesländer im Rahmen der Agrarsozialreform 1997 auftretenden Zahlungs-

ströme sind geringfügig. 
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bzw. 493 DM und schließlich bei den Waisenrenten 
272 bzw. 341 DM. 

69. Die Leistungen der Rentenversicherung in den 
alten Bundesländern sind zwischen 1987 und 1993 
von rund 186 um knapp die Hälfte (45 %) auf 269 
Milliarden DM (ohne gegenseitige Verrechnungen) 
gestiegen (Übersicht 25). Im Durchschnitt betrug die 
jährliche Zunahme 6,3 % und hielt sich in diesem 
Zeitraum — von Schwankungen in einzelnen Jahren 
abgesehen — bei rund 30 % des Sozialbudgets. Be-
stimmt wurde dabei das Wachstum ganz überwie-
gend von der Entwicklung der Rentenausgaben, die 
etwa vier Fünftel der Gesamtleistungen ausmachen, 
und damit vom Anstieg der laufenden Renten in die-
sem Zeitraum um rund 1 Million sowie von durch-
schnittlichen Rentenanpassungen, die bei rund 3,5 % 
jährlich lagen (Ziffer 48). Bis 1997 werden die Ge-
samtausgaben der westdeutschen Rentenversiche-
rung voraussichtlich auf 314 Milliarden DM (ein-
schließlich Transfers nach Ostdeutschland) anstei-
gen. Ihr Anteil am Sozialbudget beträgt dann gut 
30 %. Die Struktur der Leistungsarten ändert sich ab 
1992 nur insofern, als der Finanzausgleich West/Ost 
(verbucht bei der Ausgabenposition Allgemeine 
Dienste und Leistungen) von 4,5 Milliarden DM im 
Jahre 1992 über rund 12 Milliarden DM 1993 auf 14,3 
Milliarden DM oder 4,5 % der Ausgaben im Jahre 
1997 ansteigt. 

70. Die Gesamtausgaben der Rentenversicherung in 
den neuen Bundesländern nahmen zwischen 1991 
und 1993 von 34 Milliarden DM um fast vier Fünftel 
(+ 79 %) auf 61 Milliarden DM (ohne gegenseitige 

Verrechnungen) zu. Im Jahresdurchschnitt betrugen 
die Rentenanpassungen 27,1 % im Jahre 1992 und 
20, 4 % im Jahre 1993 und bestimmten so im gleichen 
Zeitraum wesentlich den steigenden Anteil der Ren-
tenversicherung am Sozialbudget Ostdeutschlands 
von 27 % auf 30 %. Das entspricht dem derzeitigen 
westdeutschen Niveau. Im mittelfristigen Zeitraum 
werden die Ausgaben der ostdeutschen Rentenver-
sicherung bis 1997 um rund 37 % auf insgesamt 
84 Milliarden DM ansteigen. Mit diesem überdurch-
schnittlichen Wachstum nimmt ihr Anteil am ostdeut-
schen Sozialbudget entsprechend auf 37 % zu. Zu-
sammen mit einem gleichzeitigen leichten Anstieg 
des westdeutschen Anteils auf 30,5 % bewirkt das 
relativ starke Wachstum in den neuen Ländern, daß 
die Leistungen der Rentenversicherung am geamt-
deutschen Sozialbudget 1997, bei einem Volumen 
von rund 385 Milliarden DM, 31,4 % ausmachen 
werden. 

71. 1992 beliefen sich die Gesamteinnahmen der 
Rentenversicherung — ohne gegenseitige Verrech-
nungen — auf rund 296 Milliarden DM, die zu etwas 
mehr als drei Viertel (77,5 %) aus Beiträgen der Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber bestehen (Übersicht 
26). Zu gut einem Fünftel (20,7 %) werden die Ein-
nahmen der Rentenversicherung aus öffentlichen 
Mitteln, d. h. insbesondere in Form des Bundeszu-
schusses, aufgebracht. Die restlichen Einnahmen 
(z. B. Vermögenserträge) machen an den jährlichen 
Gesamteinnahmen nur 1 bis 2 % aus. Die Einnah-
menstruktur der ostdeutschen Rentenversicherung 
unterscheidet sich von der Gesamtstruktur da rin, daß 

Übersicht 24 

Rentenversicherung 
Laufende Renten nach Arten in 1000 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Alte Bundesländer 
Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit 2 161 2 046 1956 1 875 1 823 1 389 
Altersrenten 
darunter: 

7 427 7 744 8 068 8 383 8 685 9 310 

Flexible Altersrenten1) 1 413 1 481 1 564 1 626 1 706 470 
Witwer-/Witwenrenten 2 ) 4 234 4 258 4 280 4 295 4 306 4 292 
Waisenrenten 440 416 390 367 348 330 

Renten insgesamt3 ) 14 262 14 464 14 694 14 920 15162 15 321 
Neue Bundesländer 

Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit 394 
Altersrenten 
darunter: 

2 562 

Flexible Altersrenten1) 2 
Witwer-/Witwenrenten 2 ) 934 
Waisenrenten 86 

Renten insgesamt3 ) 3 976 

1) Renten an langjährig Versicherte sowie Schwerbinderte, Berufs- oder Erwerbsunfähige; 1992 nur noch Rentner vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres. 

2) Ohne die wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Renten. 
3) Einschließlich von der AnV festgestellten Handwerkerrenten; ohne Knappschaftsausgleichsleistungen. 
Quelle: Rentenversicherungsberichte 1992 und 1993 sowie Rentenanpassungsberichte 1989 bis 1991 der Bundesregierung; 

Stichtag ist jeweils der 1. Juli des Jahres. 
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Übersicht 25 

Rentenversicherung 
Leistungen in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991 1992p 1993s 1997s 

Rentenausgaben 1) 165,99 173,87 181,99 203,32 232,92 256,50 280,0 337,7 
KLG-Leistungen 0,17 0,96 1,76 2,55 3,02 2,93 2,8 2,2 
Krankenvers. der Rentner 10,45 10,34 11,20 12,95 14,31 15,69 17,3 21,5 
Rehabilitationsmaßnahmen 4,88 5,29 5,55 5,94 6,35 7,20 8,6 11,2 
Beitragserstattungen 0,25 0,27 0,26 0,21 0,23 0,29 0,3 0,3 
Verwaltung/Verfahren 3,34 3,45 3,59 3,92 4,67 5,44 6,2 7,5 
Sonstige Ausgaben2 ) 0,59 0,55 0,51 0,02 0,06 0,08 0,1 0,0 
Ausgaben insgesamt3 ) 185,67 194,72 204,86 228,90 261,56 288,12 315,3 380,4 
Zu- bzw. Absetzungen 4 ) 0,16 0,17 0,16 0,32 1,07 1,96 2,4 3,3 
Leistungen Sozialbudget 185,84 194,89 205,01 229,22 262,63 290,08 317,7 383,7 

Alte Bundesländer 5 ) 185,84 194,89 205,01 215,64 228,63 245,73 268,7 314,4 
Einkommensleistungen 167,18 176,83 184,64 193,93 205,68 216,51 229,2 267,8 
Barerstattungen 10,57 10,48 11,44 12,43 12,72 13,30 14,7 17,6 
Waren und Dienstleist. 3,84 4,16 4,28 4,34 4,81 5,42 6,4 7,3 
Allg. Dienste u. Leist. 3,03 3,13 3,25 3,46 3,79 8,62 16,5 19,6 
Verrechnungen 6) 1,21 1,30 1,40 1,47 1,64 1,87 1,9 2,1 

Neue Bundesländer 13,58 34,00 48,86 61,0 83,6 
Einkommensleistungen 12,30 29,54 44,74 55,7 74,9 
Barerstattungen 0,79 3,72 2,74 3,3 4,8 
Waren und Dienstleist. 0,39 0,22 0,37 0,6 2,0 
Allg. Dienste u. Leist. 0,10 0,52 0,98 1,3 1,8 
Verrechnungen 6 ) 0,01 0,04 0,1 0,1 

1) Einschließlich Knappschaftsausgleichsleistungen. 
2) Vermögensaufwendungen, Erstattungen und Sonstige Aufwendungen. 
3) Ohne Verrechnungen der Rentenversicherungszweige untereinander. 
4) Differenzen aufgrund unterschiedlicher Methodik des Sozialbudgets; seit 1991 überwiegend Sonder- und Zusatzversor-

gungssysteme der neuen Bundesländer. 
5) Einschließlich West-Ost-Transfers (gebucht unter Allgemeine Dienste und Leistungen). 
6) Verrechnungen zwischen der Rentenversicherung und anderen Institutionen des Sozialbudgets. 

sie 4,5 Milliarden DM in 1992 und 12 Milliarden DM 
im Jahre 1993 an West-Ost-Transfers erhält. Deren 
Anteile an den Gesamteinnahmen Ost machen gut 
9 % im Jahre 1992 und knapp 20 % im Jahre 1993 
aus. Die Finanzierungsanteile der Sozialbeiträge lie-
gen mit rund 69 % bzw. 59 % niedriger als in den 
alten Ländern. 

Für 1997 liegt den Vorausberechnungen des Renten-
versicherungsberichts 1993 ein Beitragssatz von ins-
gesamt 18,8 % zugrunde. Gegenüber 1994 mit 19,2 
wird mittelfristig also wieder mit einem Rückgang 
gerechnet. Das ist unter anderem darauf zurückzu-
führen, daß die Bundesanstalt für Arbeit ab 1995 für 
ihre Leistungsempfänger Beiträge zur Rentenversi-
cherung auf der Basis von 80 % des der Leistung zu-
grunde liegenden Bruttoentgelts statt - wie bisher 
- auf der Basis der Lohnersatzleistung entrichten 
wird. 

Krankenversicherung 

72. Im System der sozialen Sicherung in der Bundes-
republik Deutschland ist die gesetzliche Krankenver-
sicherung nach der gesetzlichen Rentenversicherung 
der bedeutendste Zweig. Rund 90 % der Bevölke-
rung werden durch sie bei Krankheit und Mutter-
schaft geschützt. Im Jahre 1993 wurden hierfür fast 
210 Milliarden DM (darunter neue Bundesländer: 
35,3 Milliarden DM) aufgebracht, das sind gut 61/2 % 
(12,2 %) des Bruttosozialprodukts. 

Mitglieder 

73. Durch die Einführung der gegliederten Kran-
kenversicherung in den neuen Bundesländern hat 
die Zahl der Mitglieder im Jahre 1991 um rund 11,5 
Millionen auf 50,3 Millionen zugenommen (Über- 
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sicht 28). Im darauffolgenden Jahr hat sich der jah-
resdurchschnittliche Mitgliederbestand um mehr als 
eine halbe Million (neue Bundesländer: 0,03 Millio-
nen) auf 50,8 Millionen erhöht. Die Zahl der Pflicht-
mitglieder ist in den alten Bundesländern 1991 um 
2 % und 1992 um ein weiteres Prozent gestiegen; 
demgegenüber ist in den neuen Bundesländern in 
den beiden Vergleichsjahren keine nennenswerte 
Veränderung eingetreten. Ähnlich verhält es sich bei 
den freiwilligen Mitgliedern, wobei der niedrige jah-
resdurchschnittliche Bestand von einer halben Mil-
lion freiwilligen Versicherten in den neuen Bundes-
ländern besonders auffällt. Hingegen ist die Zahl der 
freiwillig Versicherten in den alten Bundesländern 
um 0,2 Millionen auf 5,3 Millionen angewachsen. Bei 
den Rentnern ergibt sich ebenfalls ein Anstieg, so 
daß 1992 14,3 Millionen Rentner der gesetzlichen 
Krankenversicherung angehörten. Für die Jahre 1993 
und 1997 wird mit einem weiteren Steigen der Mit-
gliederzahlen auf 50,9 Millionen bzw. 51,3 Millionen 
- bei sinkender Zahl der Versicherten in den neuen 
Bundesländern - gerechnet. 

Finanzentwicklung 

74. Die Entwicklung der Leistungen (Übersicht 27) 
und ihrer Finanzierung (Übersicht 29) wurde und 
wird in der Krankenversicherung durch gesetzliche 
Regelungen, wirtschaftliche Einflüsse, Verhaltens-
weisen der Beteiligten, Maßnahmen der Sozialversi-

cherungsträger, Empfehlungen der Konzertierten 
Aktion im Gesundheitswesen, Vereinbarungen der 
Verbände, durch kurz- und langfristige Änderungen 
der Morbidität und durch Änderungen der Zahlen 
der geschützten Personen und der Leistungserbrin-
ger beeinflußt. 

75. Die positive Finanzentwicklung in den Jahren 
1989 und 1990 brach 1991 in den alten Bundesländern 
ab: Das Defizit von über fünfeinhalb Milliarden DM 
erhöhte sich 1992 auf rd. 9 Milliarden DM. Zum Defi-
zit des Jahres 1991 trugen die Senkungen der Bei-
tragssätze bei, die sich im Durchschnitt auf 12,2 
(1990: 12,5 %) verringerten. Im Jahre 1992 erhöhte 
sich zwar der durchschnittliche allgemeine Beitrags-
satz auf 12,7 %, dennoch stieg die Kostenunterdek-
kung erheblich. 1993 dürfte sich dagegen - bei 
einem durchschnittlichen Beitragssatz von 13,4 % - 
aufgrund der ausgabenbegrenzenden Maßnahmen 
im Gesundheitsstrukturgesetz ein Überschuß zwi-
schen 7 und 9 Milliarden DM eingestellt haben. Für 
1997 ergibt sich im Rahmen des Sozialbudgets bei 
einem jahresdurchschnittlichen Beitragssatz von 
13,2 % ein positiver Finanzierungssaldo von etwas 
mehr als 4 Milliarden DM. 

Eine leicht gegenläufige Entwicklung ergab sich in 
den neuen Bundesländern: Hier sank der durch-
schnittliche allgemeine Beitragssatz von 12,8 % im 
Jahre 1991 auf 12,61 % in 1992. Durch das Gesund-
heitsstrukturgesetz - nach einem Defizit von 0,3 
Milliarden DM in 1992 dürfte sich 1993 ein Überschuß 

Übersicht 26 

Rentenversicherung 
Finanzierung in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991 1992p 1993s 1997s 

Beiträge') 151,99 156,45 163,94 186,66 212,58 229,54 234,0 304,0 
Bundeszuschuß 35,60 36,90 38,20 43,48 50,48 58,32 63,4 77,4 
Erstattungen aus öffent-
lichen Mitteln 1,94 3,64 4,21 6,01 6,13 1,37 1,4 1,3 
Übrige Einnahmen 2 ) 1,03 1,23 1,64 2,33 3,57 4,67 3,6 1,4 
Einnahmen insgesamt 3 ) 190,56 198,22 208,00 238,49 272,75 293,90 302,3 384,1 
Ab- bzw. Zusetzungen 4 ) - 0,12 1,24 1,21 1,52 2,50 1,99 2,7 3,4 
Finanzierung Sozial-
budget 190,44 199,46 209,20 240,02 275,25 295,89 305,0 387,5 

Alte Bundesländer 190,44 199,46 209,20 226,44 240,68 251,94 255,9 318,1 
Beiträge 5 ) 151,67 157,48 164,93 178,67 187,15 196,13 198,4 252,8 
Zuweisungen 37,38 40,41 42,31 45,03 49,63 50,96 53,6 63,4 
Sonstige Einnahmen 1,22 1,43 1,86 2,65 3,83 4,79 3,8 1,8 
Verrechnungen6 ) 0,17 0,14 0,11 0,08 0,07 0,06 0,1 0,1 

Neue Bundesländer 13,58 34,56 48,46 61,1 83,7 
Beiträge 5 ) 9,16 26,80 33,24 36,0 51,6 
Zuweisungen 4,39 7,67 14,92 24,9 32,0 
Sonstige Einnahmen 0,03 0,09 0,30 0,2 0,1 
Verrechnungen6 ) 

1) In haushaltsmäßiger Ist-Abgrenzung. 
2) Vermögenserträge, Erstattungen, Säumniszuschläge und Sonstige Einnahmen. 
3) Ohne Verrechnungen der Rentenversicherungszweige untereinander. 
4) Differenzen aufgrund unterschiedlicher Methodik des Sozialbudgets (vgl. z. B. Fußnoten 1 und 5). 
5) In der Soll-Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 
6) Verrechnungen zwischen der Rentenversicherung und anderen Institutionen des Sozialbudgets. 
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Krankenversicherung') 
Leistungen in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991 1992p 1993s 1997s 

Aufwendungen für Lei-
stungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung 118,93 128,06 123,24 143,85 173,57 199,54 198,3 229,0 
Nettoverwaltungskosten 2 ) 5,97 6,20 6,57 7,85 9,22 10,56 10,7 12,6 
Sonstige Kosten3 ) 0,05 0,05 0,06 0,04 0,07 0,08 0,1 0,1 
Personelle Verwaltungs-
kosten der Betriebskranken-
kassen (geschätzt) 0,42 0,44 0,46 0,53 0,60 0,67 0,7 0,8 
Leistungen Sozialbudget 125,37 134,75 130,33 152,27 183,46 210,86 209,7 242,5 
Alte Bundesländer 125,37 134,75 130,33 142,07 160,19 177,18 174,4 198,9 

Einkommensleistungen 8,27 8,74 8,77 9,85 11,29 12,19 12,2 14,0 
Barerstattungen 3,37 3,05 2,65 2,87 4,86 5,61 5,8 7,0 
Waren u. Dienstleistungen 106,76 115,70 111,40 121,04 134,94 149,42 146,3 166,2 
Allg. Dienste u. Leistungen 6,24 6,53 6,70 7,47 8,26 9,09 9,1 10,7 
Verrechnungen 0,72 0,73 0,82 0,84 0,83 0,88 0,9 1,0 

Neue Bundesländer 10,20 23,27 33,68 35,4 43,6 
Einkommensleistungen 0,53 1,22 2,01 2,5 3,2 
Barerstattungen 0,28 0,63 0,83 1,0 1,1 
Waren u. Dienstleistungen 8,78 20,05 28,79 29,7 36,5 
Allg. Dienste u. Leistungen 0,61 1,35 2,03 2,2 2,7 
Verrechnungen 0,03 0,03 0,0 0,1 

1) Einschließlich Mutterschutz. 
2) Verwaltungskosten abzüglich -erstattungen, ohne Personalkosten der Betriebskrankenkassen. 
3) Ohne Finanzausgleich (ab 1989). 

von 0,8 Milliarden DM ergeben haben - wird die 
Finanzlage stabil gehalten; dennoch ist mittelfristig 
mit einem Anstieg des durchschnittlichen Beitrags-
satzes zu rechnen. Er wird 1997 mit 13 % angesetzt. 

76. Mit einem Anteil von rund 84 % sind die Waren 
und Dienstleistungen die alles überragende Lei-

stungsart. Rechnet man die Barerstattungen hinzu, so 
werden rund 87 % des Leistungsvolumens der Kran-
kenversicherung in Form von Sachleistungen ge-
währt. Der Rest entfällt mit rund 7 % auf Ein-
kommensleistungen sowie auf individuell nicht 
zurechenbare Allgemeine Dienste und Leistungen 

Übersicht 28 

Krankenversicherung 
Mitglieder (Jahresdurchschnitt in Tausend) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993s 1997s 

Mitglieder insgesamt 
darunter: 

36 718 37 001 37 228 37 939 50 271 50 834 50 900 51300 

Neue Bundesländer 11565 11592 11400 10 700 
Pflichtmitglieder 

darunter: 
21 559 21 838 21 884 22 494 30 990 31 202 

Neue Bundesländer 8 023 8 024 
Rentner 

darunter: 
10 713 10 791 10 903 11011 14169 14 304 

Neue Bundesländer 3 045 3 057 
Freiwillige Mitglieder 

darunter: 
4 446 4 372 4 441 4 435 5 111 5 328 

Neue Bundesländer 496 511 
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Übersicht 29 

Krankenversicherung 1) 
Finanzierung in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991 1992p 1993s 1997s 

Beiträge 2 ) 
davon: 

120,87 128,19 134,89 152,90 173,17 193,90 212,0 239,7 

Versicherungspflichtig 
Beschäftigte u. Arbeitslose 80,19 85,88 88,10 101,41 116,71 132,45 141,6 159,0 
Rentner 20,13 20,88 23,52 27,15 29,78 31,59 35,9 41,0 
Sonstige Versicherungs-
pflichtiger) 0,57 0,63 0,67 0,67 0,70 0,78 0,8 1,0 
Versicherungsberechtigte 19,71 20,48 22,11 23,11 25,34 28,37 32,9 37,9 
Rehabilitanden 0,25 0,29 0,47 0,53 0,60 0,67 0,8 0,8 
Säumniszuschläge 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,0 0,0 

Vermögens- u. sonst. Erträge') 0,95 0,99 1,33 2,29 2,70 2,42 1,9 2,3 
Erstattungen u. Zuschüsse') 5 ) 3,61 3,83 3,86 4,25 4,71 5,29 5,1 5,4 

Finanzierung Sozialbudget 125,44 133,01 140,09 159,44 180,58 201,61 219,0 247,4 

Alte Bundesländer 125,44 133,01 140,09 148,18 154,55 168,18 182,8 203,2 
Beiträge 120,85 128,16 134,86 141,83 147,68 161,34 176,8 196,6 
Zuweisungen 1,34 1,44 1,41 1,56 1,80 2,01 1,9 2,0 
Sonstige Einnahmen 2,00 2,08 2,41 3,32 3,51 3,11 2,5 2,9 
Verrechnungen 1,25 1,34 1,41 1,46 1,56 1,72 1,7 1,8 

Neue Bundesländer 11,26 26,03 33,42 36,2 44,2 
Beiträge 11,03 25,44 32,52 35,2 43,1 
Zuweisungen 0,01 0,03 0,07 
Sonstige Einnahmen 0,22 0,51 0,73 0,9 1,0 
Verrechnungen 0,05 0,11 0,1 0,1 

1) Einschließlich Mutterschutz. 
2) Einschließlich Säumniszuschläge. 
3) Jugendliche, Behinderte, Studenten etc. 
4) Ohne Finanzausgleich (ab 1989). 
5) Einschließlich Verwaltungskosten der Bet riebskrankenkassen (geschätzt). 

bzw. Verrechnungen. Gravierende Unterschiede 
zwischen den alten und neuen Bundesländern zei-
gen sich in dieser Beziehung nicht, abgesehen von 
der Entwicklung der Einkommensleistungen, die von 
5,2 % (1990) auf 7,0 % (1993), d. h. um 1,8 Prozent-
punkte angestiegen sind. 

77. Die Krankenversicherung wurde 1993 in den al-
ten Bundesländern zu mehr als 96 1/2 % durch Beiträ-
ge finanziert; in den neuen Bundesländern betrug 
der Anteil 97,2 %. Für das Jahr 1997 wird in den alten 
und neuen Bundesländern mit einer in etwa konstan-
ten Beitragsquote gerechnet. Im Jahre 1991 hat der 
ansonsten etwas über 62 % liegende Anteil der Versi-
cherten an der Finanzierung der Krankenversiche-
rung in den alten Bundesländern diese Marke unter-
schritten, der Arbeitgeberanteil ist hingegen von 
33,7 % (1991) auf knapp über 34 % angestiegen. Für 
1993 zeichnet sich die umgekehrte Entwicklung ab. 
In den neuen Bundesländern zeigt sich ein Trend zu 
einem höheren Versicherten- bei abnehmendem Ar-
beitgeberanteil. 

Unfallversicherung 

78. Die gesetzliche Unfallversicherung hat die Auf-
gabe, einerseits Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten zu verhüten, andererseits nach deren Eintritt ge-
sundheitliche Schäden und deren wi rtschaftliche 
Folgen zu beheben oder zu mildern. Träger der Un-
fallversicherung sind die gewerblichen und landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften, der Bund, die 
Länder, die Gemeinden und die Gemeindeunfallver-
sicherungsverbände, die Bundesanstalt für Arbeit so-
wie die Feuerwehr-Unfallkassen. 

79. Die genaue Zahl der durch die Unfallversiche-
rung geschützten Personen ist schwer zu ermitteln. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich im wesentli-
chen auf Arbeitnehmer, landwirtschaftliche Unter-
nehmer und deren mitarbeitende Ehegatten, Perso-
nen bei Tätigkeiten im öffentlichen Interesse (z. B. 
Wahrnehmung von Ehrenämtern, Nothelfer) sowie 
auf noch nicht berufstätige Personen (z. B. Studenten, 
Schüler und Kinder in Kindergärten). Hinterbliebene 
der direkt Geschützten haben abgeleitete Ansprü-
che. Die größten Gruppen der Versicherten bilden 
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Übersicht 30 

Unfallversicherung 
Leistungsfälle in 1 000 

1987 1988 1989 1990 1991 1 ) 1992') 

Angezeigte Unfälle und 
Berufskrankheiten 2 794 2 799 2 803 2 888 3 413 3 754 
Arbeitsunfälle 

darunter: 
2 463 2 481 2 486 2 552 2 993 3 287 

Schülerunfallversicherung 898 902 884 879 977 1 218 
Wegeunfälle 

darunter: 
280 266 262 278 351 381 

Schülerunfallversicherung 94 92 89 90 106 118 
Berufskrankheiten 2 ) 47 52 55 58 69 86 
Erstmals entschädigte Unfälle 
und Berufskrankheiten 66 63 60 58 61 65 
Arbeitsunfälle 

darunter: 
50 48 46 45 46 47 

Schülerunfallversicherung 2 2 2 2 2 2 
Wegeunfälle 

darunter: 
12 11 10 9 10 11 

Schülerunfallversicherung 1 1 1 1 1 1 
Berufskrankheiten 2 ) 4 4 4 4 5 6 
Renten3) an Verletzte/Erkrank-
te/Hinterbliebene 

darunter: 
954 950 939 930 1 196 1 199 

Schülerunfallversicherung 8 8 9 9 9 10 

1) Einschließlich neue Bundesländer. 
2) Gewährung von Rente, Abfindung oder Zahlung von Sterbegeld. 
3) Bestand am Jahresende. 

einerseits die abhängig Beschäftigten mit etwa 
40 Millionen Personen und andererseits Kindergar-
tenkinder, Schüler und Studenten mit etwa 15 Millio-
nen Personen. 

80. Ebenfalls schwierig ist die Feststellung der Lei-
stungsempfänger, da die Leistungen von ärztlicher 
Behandlung über Krankenhausaufenthalt bis hin zur 
Rentenzahlung reichen. Eine ungefähre Vorstellung 
vermittelt die Zahl der angezeigten Unfälle und Be-
rufskrankheiten (Übersicht 30). Sie stieg von 2,8 Mil-
lionen im Jahre 1987 auf 2,9 Millionen im Jahre 1990. 
Die starke Zunahme im Jahr 1991 um mehr als 525 
Tausend Fälle ist zum weitaus überwiegenden Teil 
eine Folge der Einbeziehung der neuen Bundeslän-
der in die gesetzliche Unfallversicherung. Im Jahre 
1992 wurden fast 3,8 Millionen Unfälle und Berufs-
krankheiten angezeigt. 

81. Der Anteil der Unfallversicherung am Leistungs-
volumen des Sozialbudgets liegt seit 1987 bei nahezu 
konstant 1,8 %. Die Relation zum Bruttosozialprodukt 
beträgt 0,6 %. In den neuen Bundesländern liegt der 
Wert mit 1 % erheblich höher. Dies ist u. a. darauf 
zurückzuführen, daß das Bruttosozialprodukt in den 
neuen Bundesländern relativ niedrig ist, der (ge-
schätzte) Leistungsumfang aber bereits relativ hoch 
liegen dürfte. Der Anteil der Schülerunfallversiche-
rung an den Gesamtausgaben beträgt rund 2,5 % 
und hat sich damit durch die Wiedervereinigung 
nicht verändert. Dieser im Verhältnis zur Unfallhäu-
figkeit niedrige Wert beruht darauf, daß bei Unfällen  

von Schülern kein Verletzten-, kein Übergangsgeld 
und in der Regel geringere Renten gezahlt werden. 

Die Einkommensleistungen betragen in der Unfall-
versicherung etwas mehr als 60 % der Ausgaben, auf 
Waren und Dienstleistungen sowie auf Allgemeine 
Dienste und Leistungen entfallen rund 18 % bzw. 
16 % (Übersicht 31). 

82. Die Unfallversicherung wird nach einem anderen 
Verfahren als die übrigen Sozialversicherungsträger fi-
nanziert. Die Ausgaben, zuzüglich im Gesetz vorge-
schriebener zweckbestimmter Beträge, werden nach 
Ablauf eines Jahres auf die Mitgliedsunternehmen um-
gelegt, wobei bestimmte betriebliche Kenngrößen (in 
der Regel Lohnsumme und Gefahrtarif) als Umlage-
schlüssel herangezogen werden. Die Umlagen (ein-
schließlich des Finanzbedarfs der Unfa llversicherungen 
der Gebietskörperschaften) werden in Übereinstim-
mung mit den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen als Arbeitgeberbeiträge ausgewiesen. Sie machen 
rund 90 % aller Einnahmen aus. Die übrigen Einnahmen 
sind Vermögenserträge, realisierte Ersatzansprüche ge-
gen Dritte und (in der landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung) Zuweisungen des Bundes. 

Arbeitsförderung 

83. In der Institution Arbeitsförderung sind die Auf-
wendungen der folgenden arbeitsmarktpolitischen 
Bereiche zusammengefaßt: 
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Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach 
dem Arbeitsförderungsgesetz, die zur Zeit gut 
vier Fünftel der Gesamtaufwendungen der Insti-
tution Arbeitsförderung ausmachen. 

Auftragsgeschäfte der Bundesanstalt für Arbeit 
für Bund und Länder sowie deren Sonderpro-
gramme und beschäftigunspolitischen Hilfen. Vor 
allem handelt es sich dabei um die Arbeitslosen-
hilfe des Bundes, die Eingliederung von Langzeit-
arbeitslosen und ausländischen Arbeitnehmern; 

ferner sind enthalten die Hilfen für die Eisen- und 
Stahlindustrie, die Förderprogramme für Schwer-
behinderte sowie sonstige arbeitsmarktpolitische 
Hilfen von Bund und Ländern. In den neuen Bun-
desländern sind darüber hinaus zum Beispiel die 
Vorruhestandsleistungen, die Zuschüsse an Trä-
ger von ABM im Rahmen des Gemeinschaftswer-
kes Aufschwung Ost und der Sozialzuschlag für 
verschiedene Lohnersatzleistungen verbucht. 

Übersicht 31 
Unfallversicherung 

Leistungen in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993s 1997s 

Ambulante Heilbehandlung 0,65 0,68 0,78 0,87 1,00 1,13 1,3 1,6 
Zahnersatz 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0 0,0 
Heilanstaltspflege, sonstige 
Kosten bei Heilbehandlung 2,27 2,30 2,32 2,50 2,90 3,50 3,8 4,6 
Berufshilfe u. ergänz. Leistungen 0,19 0,24 0,27 -0,33 0,42 0,46 0,4 0,5 
Renten 7,08 7,21 7,35 7,50 8,49 9,40 10,0 11,0 
Beihilfen/Abfindungen 0,14 0,15 0,15 0,18 0,18 0,20 0,2 0,4 
Sterbegeld 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,0 0,0 
Unfallverhütung/Erste Hilfe 0,59 0,60 0,64 0,70 0,88 1,00 1,0 1,3 
Sonstige Leistungen') 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0 0,0 
Vermögensaufwendungen und 
sonstige Ausgaben 2,84 2,81 2,92 3,58 4,76 4,79 0,1 2 ) 0,1 2 ) 
Verwaltungskosten 1,10 1,14 1,19 1,31 1,61 1,82 1,9 2,2 
Verfahrenskosten 0,12 0,12 0,12 0,13 0,15 0,17 0,2 0,2 
Ausgaben insgesamt 
abzüglich 

15,03 15,31 15,79 17,15 20,44 22,55 18,9 21,9 

Verluste/Abschreibungen 0,04 0,03 0,05 0,04 0,06 0,04 . . 
Beitragsausfälle 0,67 0,67 0,68 0,71 0,82 0,98 . . 
Rücklagezuführungen 0,65 0,78 0,92 1,57 2,57 2,11 . . 
Gemeinsame Last 0,90 0,90 0,90 0,90 0,85 0,88 . . 
Mittel für Konkursausfallgeld 0,54 0,38 0,31 0,31 0,42 0,73 . . 

Leistungen Sozialbudget 12,23 12,54 12,93 13,63 15,72 17,82 18,9 21,9 
Alte Bundesländer 12,23 12,54 12,93 13,63 14,41 15,47 16,2 18,2 

Einkommensleistungen 7,93 8,10 8,26 8,52 8,97 9,42 9,8 10,6 
Barerstattungen 0,27 0,29 0,33 0,37 0,40 0,46 0,5 0,8 
Waren und Dienstleistungen 1,98 2,02 2,12 2,31 2,50 2,83 3,0 3,6 
Allg. Dienste und Leistungen 1,67 1,74 1,83 2,01 2,16 2,44 2,5 2,9 
Verrechnungen 0,38 0,39 0,39 0,42 0,37 0,33 0,3 0,4 

Neue Bundesländer 1,32 2,34 2,7 3,7 
Einkommensleistungen 0,76 1,46 1,7 2,3 
Barerstattungen 0,03 0,06 0,1 0,1 
Waren und Dienstleistungen 0,21 0,43 0,5 0,7 
Allg. Dienste und Leistungen 0,32 0,39 0,4 0,6 
Verrechnungen 0,01 

1) Unterbringung in Alters- und Pflegeheimen, Erstattungen, Mehrleistungen. 
2) Ohne Absetzungen. 
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84. Die Leistungen der Arbeitsförderung können 
je nach Art  der Leistung von unterschiedlichen 
Personengruppen in Anspruch genommen werden: 
Die Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Ausbil-
dungsvermittlung stehen der Gesamtbevölkerung 
zur Verfügung. 1993 wurden zum Beispiel 2,2 Millio-
nen Arbeitsvermittlungen in den alten und rund 
0,7 Millionen in den neuen Ländern registriert. An-
spruch auf Leistungen nach dem Arbeitsförderungs-
gesetz haben vor allem die beitragspflichtigen 
Arbeitnehmer. Aber auch Arbeitgeber erhalten Zu-
schüsse und Darlehen (zum Beispiel für die 
Einarbeitung und Eingliederung von Arbeitslosen). 

85. Die Leistungen der Arbeitsförderung sind in den 
alten Bundesländern von 45,5 Milliarden DM im Jahr 

1987 auf 49,3 Milliarden DM im Jahr 1991 (ohne 
West-Ost-Transfer) gestiegen (+ 8 %). 1992 (+ 12 %) 
und 1993 (+ 25 %) ließen die wachsenden Arbeits-
marktprobleme die Gesamtaufwendungen auf rund 
55 bzw. 69 Milliarden DM zunehmen. Bis 1997 wird 
bei einer wieder positiveren Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt mit einem Rückgang um rund 6 % auf 
gut 64 Milliarden DM gerechnet. 

In den neuen Bundesländern waren — bedingt durch 
die großen Arbeitsmarktprobleme als Folge des Eini-
gungsprozesses — von 1991 an kräftige arbeitsmarkt-
politische Finanzhilfen notwendig. Nach Anfangshil-
fen von rund 2,5 Milliarden DM im Jahre 1990, 
stiegen die Gesamtleistungen 1991 bereits auf 38,5 
Milliarden DM an, um 1992 dann nochmals um fast 

Übersicht 32 
Arbeitsförderung 

Leistungsempfänger (in 1 000) 1 ) 

1987 1990 
1991 1992 1993 

West Ost West Ost West Ost 

Berufliche Bildung2 ) 
— Teilnehmer an beruflichen Bildungs-

maßnahmen (JE) 346 363 386 435 397 480 332 296 
— Eintritte in berufliche Bildungsmaß-

nahmen (JS) 596 574 594 892 575 888 348 294 
— Empfänger v. Unterhaltsgeld (JD) 162 240 185 77 183 293 177 309 
— Empfänger von Berufausbildungsbei-

hilfe (JD) 82 42 39 9 39 10 40 9 

Förderung der Arbeitsaufnahme 3 ) 628 248 235 . 238 164 226 119 

Rehabilitation 
— Empfänger von Ausbildungsgeld (JD) 42 40 38 2 37 6 38 10 
— Empfänger von Übergangsgeld (JD) 4 ) 27 45 49 1 54 3 53 5 

Empfänger von Kurzarbeitergeld (JD) 278 56 145 1 616 283 370 767 181 

Arbeitnehmer in Maßnahmen zur Ar-
beitsbeschaffung (JD) 5 ) 115 83 83 183 78 388 51 259 

Empfänger von Altersübergangsgeld 
(JD)  172 516 639 

Absicherung bei Arbeitslosigkeit 
— Empfänger von Arbeitslosengeld (JD) 834 799 721 684 841 841 1 174 713 
— Empfänger von Arbeitslosenhilfe (JD) 577 433 391 24 412 117 523 236 

Quelle. Amtliche Nachrichten und Statistisches Taschenbuch der Bundesanstalt für Arbeit (Jahreszahlen); inte rne BA-
Statistiken. 
1) Verwendete Abkürzungen: (JE) = Jahresende, (JS) = Jahressumme, (JD) = Jahresdurchschnitt. 
2) Förderung der beruflichen Fortbildung, Umschulung und bet rieblicher Einarbeitung. 
3) Bewilligte Leistungen. 1991 Gesamtdeutschland. 
4) Einschließlich Eingliederungsgeld. 
5) 1993 einschließlich Arbeitnehmer in Maßnahmen nach § 249h AFG. 
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die Hälfte (+ 47 %) auf 56,6 Milliarden DM hochzu-
schnellen. 1993 hat sich der Anstieg auf rund 12 % 
verringert, die Gesamtausgaben beliefen sich auf et-
wa 63,2 Milliarden DM. Wie in den alten Bundeslän-
dern, wird auch in den neuen mittelfristig mit einem 
Rückgang der aufzuwendenden Mittel gerechnet, 
und zwar auf rund 48 Milliarden DM im Jahre 1997. 

1993 betrugen die in Gesamtdeutschland erbrachten 
Leistungen der Institution Arbeitsförderung unge-
fähr 132 Milliarden DM. Das waren 12,4 % des Sozial-
budgets. Zwischen 1987 und 1990 hatte der Anteil 
noch bei rund 7 % gelegen. Seither stieg er 1991 auf 
9,8 % und 1992 auf 11,1 %. Bis 1997 wird mit einem 
Rückgang des Anteils auf 8,8 % gerechnet (rund 112 
Milliarden DM), wenngleich nicht das niedrigere 
Niveau der früheren Berichtsjahre erreicht wird. 

86. Die funktionale Aufgliederung der Leistungen 
zeigt im vergangenen Berichtszeitraum einen stei-
genden Anteil der Funktionen Berufliche Bildung 
und Mobilität an den Gesamtausgaben der Institu-
tion Arbeitsförderung; er nahm von 36 % im Jahre 
1987 auf 42 % im Jahre 1992 zu. In den neuen Bun-
desländern lag der Anteil 1992 auf dem gleichen 
Niveau (43 %). Addiert man hierzu die Ausgaben für 
das Altersübergangsgeld, die im Sozialbudget der 
Funktion Alter zugerechnet werden, so ergibt sich 
innerhalb der Funktionsgruppe Beschäftigung ein 
Anteil der beiden Funktionen an den Gesamtausga-
ben für Arbeitsförderung  von  fast 70 %. 

87. Dabei zeigen die einzelnen Leistungen der Ar-
beitsförderung im Berichtszeitraum erhebliche Ent-
wicklungsunterschiede. Im Folgenden wird nur auf 
die wichtigsten Leistungsarten der Bundesanstalt für 
Arbeit (vgl. Übersicht 33) eingegangen. Teil A dieses 
Berichts enthält eine ausführliche Beschreibung der 
Leistungen und betroffenen Personenkreise in den 
letzten Jahren bis 1993 (vgl. Teil A, Ziffern 54 ff.). 
Übersicht 33 zeigt darüber hinaus auch die voraus-
sichtliche mittelfristige Entwicklung der Leistungen 
bis 1997. 

Berufliche Bildung: 1992 wurden von der Bundes-
anstalt für Arbeit rund 20 Milliarden DM für be-
rufliche Bildungsmaßnahmen (einschl. berufliche 
Ausbildung) aufgewendet. Das bedeutet gegen-
über 1990 einen Anstieg um 174 %, gegenüber 
1991 um 57 %. Davon gingen 1992 knapp sechs 
Zehntel (59 %) in die neuen Bundesländer. Durch 
die Förderung der beruflichen Fortbildung und 
Umschulung sollen die Beschäftigungsmöglich-
keiten und die berufliche Mobilität der Arbeitneh-
mer verbessert werden. Dabei steht in den neuen 
Ländern noch immer die Erleichterung der struk-
turellen Anpassungsprozesse der Arbeitnehmer 
an die neue marktwirtschaftliche Ordnung der 
Produktion und des Arbeitsmarktes im Vorder-
grund, während sich die Förderung in den alten 
Ländern mehr auf die Problemgruppen des Ar-
beitsmarktes konzentrieren kann. 

In den neuen Bundesländern waren 1993 rund 381 
Tausend Personen im Jahresdurchschnitt in Maß-
nahmen der beruflichen Weiterbildung (1992: 491 
Tausend; 1991: 280 Tausend), in den alten Ländern 
waren es 348 Tausend (1992: 372 Tausend; 1991: 

365 Tausend). Von den Neueintritten in berufliche 
Bildungsmaßnahmen des Jahres 1992 waren 84 % 
in den neuen und 68 % in den alten Bundeslän-
dern notwendig, um Arbeitslosigkeit zu beenden 
oder zu verhindern oder einen fehlenden Berufs-
abschluß nachzuholen. 1993 gingen die Aufwen-
dungen für berufliche Bildungsmaßnahmen, erst-
mals seit 1988, wieder auf rund 19 Milliarden DM 
zurück; bis 1997 wird mit einem Rückgang um 
rund eine weitere Milliarde DM gerechnet. 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen: Seit Anfang 
der 90er Jahre sind die Ausgaben für Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Ar-
beit (ABM) von 2,8 Milliarden DM im Jahre 1990 
auf 6,1 Milliarden DM im Jahre 1991 und 10,9 Mil-
liarden DM in 1992 — jeweils einschließlich 
Lohnkostenzuschüsse für ältere Arbeitnehmer — 
gestiegen. Einschließlich der Mittel des Gemein-
schaftswerkes Aufschwung Ost in Höhe von 3 
Milliarden DM wurden 1992 in Ostdeutschland 
rund 10,8 Milliarden DM für ABM aufgewendet. 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hatten auch in 
den Jahren zuvor eine wichtige Aufgabe bei der 
Eingliederung von Problemgruppen, insbesonde-
re von Langzeitarbeitslosen, übernommen. In den 
neuen Ländern — besonders gefördert durch Son-
derreglungen — trugen sie darüber hinaus ent-
scheidend zur Verhinderung höherer Arbeitslo-
sigkeit und zur Lösung gesellschaftlicher 
Aufgaben z. B. in Umwelt und Infrastruktur bei. 
1993 waren in den neuen Bundesländern im 
Jahresdurchschnitt 259 Tausend Arbeitnehmer in 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (1992: 388 Tau-
send; 1991: 183 Tausend). In den alten Bundeslän-
dern waren 1993 rund 51 Tausend Arbeitnehmer 
in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen tätig (1992: 78 
Tausend; 1991: 83 Tausend). 1993 stiegen die Aus-
gaben für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen um 
rund 14 % auf ca. 13,7 Milliarden DM an, davon 
etwa drei Viertel für die neuen Länder (einschl. 
0,8 Milliarden DM für Maßnahmen nach § 249 h 
AFG). 

Kurzarbeit: Nachdem das Kurzarbeitergeld Ende 
der 80er Jahre aus konjunkturellen Gründen auf 
rund eine halbe Milliarde DM jährlich zurückge-
gangen war, stieg es im Zuge des Einigungspro-
zesses 1990 auf 1,4 Milliarden DM und im Jahre 
1991 nochmals kräftig auf 10,5 Milliarden DM an. 
Die Zunahme erfolgte ausschließlich in den neuen 
Bundesländern, wo das Kurzarbeitergeld — hier 
strukturell begründet — eine wichtige Stabilisie-
rungsfunktion im wirtschaftlichen Umbruchpro-
zeß der ostdeutschen Wirtschaft übernahm. Rund 
1,9 Millionen Arbeitnehmer waren im 1. Halbjahr 
1991 im Osten ständig in Kurzarbeit beschäftigt. 
1992 kehrte sich dann die Entwicklung um: In den 
neuen Ländern lief die Kurzarbeit-Sonderrege-
lung aus, die Zahl der Kurzarbeiter sank bis 1993 
auf jahresdurchschnitllich 181 Tausend (1992: 370 
Tausend; 1991: 1,6 Millionen), die Ausgaben nah-
men entsprechend von rund 10 Milliarden DM auf 
etwa ein Viertel des Vorjahreswertes oder 2,7 Mil-
liarden DM ab. In den alten Bundesländern dage-
gen verdoppelten sich 1992 die Aufwendungen 
für Kurzarbeit auf rund 1 Milliarde DM, die Zahl 
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der Kurzarbeiter lag im Jahresdurchschnitt bei 
283 Tausend (1991: 145 Tausend). Auch 1993 setzte 
sich der Umkehrprozeß fo rt : Von 5,1 Milliarden 
DM gingen rund 3,7 Milliarden DM in die alten, 
1,4 Milliarden DM in die neuen Bundesländer. Die 

Zahl der Kurzarbeiter 1993 stieg in den alten Bun-
desländern auf 767 Tausend. Bis 1997 wird mit 
einem Rückgang der Ausgaben für Kurzarbeit auf 
insgesamt 1,2 Milliarden DM gerechnet (West: 0,5 
Milliarden DM; Ost: 0,7 Milliarden DM). 

Übersicht 33 

Arbeitsförderung 
Leistungen in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993s 1997s 

Bundesanstalt für Arbeit (BA) 
Berufliche Bildung 6,31 7,05 6,43 7,38 12,90 20,25 19,2 18,4 
Förderung der Arbeitsaufnahme 0,60 0,66 0,30 0,21 0,19 0,30 0,4 0,5 
Berufliche Rehabilitation 2,45 2,82 2,94 3,20 3,70 4,36 5,0 4,6 
Kurzarbeitergeld 1,24 0,98 0,44 1,41 10,49 3,60 5,1 1,2 
Allgemeine Maßnahmen zur 
Arbeitsbeschaffung 1) 3,35 3,72 3,39 2,82 6,13 10,92 11,5 13,7 
Eingliederung der Aussiedler 0,84 2,07 3,97 3,27 3,08 2,1 
Vorruhestandsgeld/ 
Altersteilzeitleistungen 2 ) 0,39 0,48 0,55 0,40 2,97 9,48 13,7 
Winterbauförderung 1,24 1,02 0,91 1,04 1,49 1,73 1,9 1,0 
Arbeitslosengeld 15,29 18,05 17,58 17,93 23,75 31,56 42,1 40,8 
Konkursausfallgeld 0,49 0,34 0,27 0,27 0,39 0,64 0,9 0,8 
Verwaltung3 ) 4,60 4,89 4,95 5,95 6,64 7,59 8,5 10,9 

Ausgaben insgesamt4 ) 35,96 40,84 39,83 44,58 71,92 93,52 110,4 91,9 
Ab- bzw. Zusetzungen 5 ) -1,09 -1,26 -1,33 -1,88 -1,67 -2,04 2,0 2,1 

Ausgaben BA (Sozialbudget) 34,88 39,59 38,50 42,70 70,25 91,48 108,4 89,8 
Sonstige Arbeitsförderungsmaß-
nahmen 6) 
darunter: 

10,63 9,27 9,13 9,12 17,56 20,28 23,5 22,3 

Arbeitslosenhilfe 9,03 8,45 8,20 7,59 7,14 9,11 12,3 16,4 
Leistungen Sozialbudget 45,51 48,86 47,63 51,82 87,81 111,76 131,9 112,1 

Alte Bundesländer7) 45,51 48,86 47,63 49,28 69,77 89,60 105,0 89,6 
Einkommensleistungen 24,17 25,73 24,97 26,04 25,84 29,77 40,4 29,6 
Barerstattungen 11,73 13,15 13,33 13,69 12,86 14,70 18,1 23,6 
Waren und Dienstleistungen 
Allg. Dienste u. Leistungen 9,27 9,62 8,96 9,17 30,67 44,70 46,0 35,9 
Verrechnungen 0,34 0,36 0,36 0,38 0,40 0,43 0,4 0,5 

Neue Bundesländer 2,54 38,52 56,57 63,2 47,6 
Einkommensleistungen 1,66 25,65 35,99 40,3 21,5 
Barerstattungen 0,63 5,95 7,02 9,0 11,7 
Waren und Dienstleistungen 
Allg. Dienste u. Leistungen 0,24 6,91 13,55 13,9 14,4 
Verrechnungen 0,01 0,02 0,0 0,0 

1) Einschließlich Lohnkostenzuschüsse für ältere Arbeitnehmer. 
2) Ab 1992 in den neuen Bundesländern einschließlich Altersübergangsgeld. 
3) Kosten der Fachaufgaben und Auftragsangelegenheiten sowie der eigentlichen Verwaltung der Bundesanstalt für Arbeit 

(einschließlich sächlicher Verwaltungskosten der Kapitel 1 und 2). 
4) Gesamtaufwendungen der Bundesanstalt für Arbeit. 
5) Differenzen aufgrund unterschiedlicher Methodik des Sozialbudgets (z. B. ohne Darlehen). 
6) Auftragsgeschäfte der Bundesanstalt für Arbeit und arbeitsmarktpolitische Sondermaßnahmen des Bundes und der 

Länder, die teilweise von der Europäischen Union mitfinanziert werden. 
7) Einschließlich des West-Ost-Transfers (verbucht unter den Zuschüssen der Allgemeinen Dienste und Leistungen). 
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Mit dem Rückgang des Kurzarbeitergeldes über-
nahm in den neuen Ländern - neben dem vom 
Bund finanzierten Vorruhestandsgeld (1992 gut 
5 Milliarden DM) - das Altersübergangsgeld 
eine wichtige quantitative und qualitative Aus-
gleichsfunktion. Die Aufwendungen der Bundes-
anstalt für Arbeit für diese Sozialleistung, die älte-
ren Arbeitslosen den Übergang zur Rente 
erleichtern sollen, erhöhte sich von 2,7 in 1991 auf 
9,3 in 1992 und 13,6 Milliarden DM im Jahre 1993. 
1993 gab es in den neuen Ländern im Jahres-
durchschnitt 0,6 Millionen Empfänger von Alters-
übergangsgeld. 

- Aufwendungen bei Arbeitslosigkeit: Trotz mas-
siven Einsatzes des arbeitsmarktpolitischen In-
strumentariums nahm ab 1992 die Zahl der Ar-
beitslosen im Jahresdurchschnitt in den alten 
Bundesländern zu, und zwar auf rund 1,8 Millio-
nen Arbeitslose (+ 7 %) 1992 und rund 2,27 Millio-
nen Arbeitslose (+ 26 %) 1993. In den neuen Län-
dern erhöhte sich deren Zahl von 0,9 Millionen 
auf 1,17 Millionen im Jahre 1992 (+ 28 %) und ging 
im Jahr 1993 auf 1,15 Millionen (- 2 (Y. ) zurück. 
Auch die Zahl der Leistungsempfänger nahm zu, 
in den alten Ländern stieg die durchschnittliche 
Empfängerzahl von Arbeitslosengeld, Arbeitslo-
senhilfe und Eingliederungsgeld auf 1,8 Millionen 
(1992: 1,3 Millionen; 1991: 1,2 Millionen), in den 
neuen auf rund 0,96 Millionen (1992: 0,96 Millio-
nen; 1991: 0,7 Millionen). Entsprechend wuchsen 
1992 die Ausgaben für Arbeitslosengeld auf ins-
gesamt 31,6 Milliarden DM (einschl. Sozialbeiträ-

ge), davon 19,8 Milliarden DM in den alten Bun-
desländern und 11,8 Milliarden DM in den neuen. 
Die vom Bund gezahlte Arbeitslosenhilfe betrug 
1992 einschließlich Sozialbeiträge 9,1 Milliarden 
DM (1991: 7,1 Milliarden DM), davon 7,6 Milliar-
den DM im Westen und 1,5 Milliarden DM im 
Osten. 1993 stiegen die Ausgaben für Arbeitslo-
sengeld im gesamten Bundesgebiet um ein Drittel 
auf rund 42 Milliarden DM weiter an, die für Ar-
beitslosenhilfe auf etwa 13 Milliarden DM. Bis 
1997 wird mit leicht sinkenden Aufwendungen für 
Arbeitslosengeld - auf rund 41 Milliarden DM - 
gerechnet, während die Aufwendungen für Ar-
beitslosenhilfe voraussichtlich auf gut 16 Milliar-
den DM steigen werden. 

88. Seit Anfang der 90er Jahre hat sich die Finanz-
situation der Bundesanstalt für Arbeit zunehmend 
verschlechtert, zunächst vor allem wegen strukturel-
ler Probleme auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt, ab 
1992 aber auch wegen konjunktureller Probleme im 
Westen (Übersicht 34). 1991 wies die Bundesanstalt 
(in Abgrenzung des Sozialbudgets) ein Defizit von 1,7 
Milliarden DM aus, das sich 1992 auf 13,8 Milliarden 
DM und 1993 auf rund 25 Milliarden DM erhöhte. 

Betrachtet man die Entwicklung der Einnahmen und 
Ausgaben in den neuen und alten Bundesländern 
getrennt, so können die derzeitig hohen Defizite im 
Osten nur durch entsprechende West-Ost-Transfers 
gedeckt werden. Diese beliefen sich 1992 auf rund 
34 Milliarden DM, 1993 auf 36 Milliarden DM. Für 

Übersicht 34 

Arbeitsförderung 
Finanzierung in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993s 1997s 

Bundesanstalt für Arbeit (BA) 
Einnahmen insgesamt 1) 34,57 35,87 37,88 43,85 71,22 88,62 110,3 94,1 
Ab- bzw. Zusetzungen 2 ) -0,44 0,05 1,04 -0,56 2,18 -0,62 -4,2 -2,7 
Einnahmen BA (Sozialbudget) 34,14 35,92 38,92 43,29 73,39 88,00 106,1 91,4 
Auftragsgeschäfte der Bundesan-
stalt für Arbeit 3) 
Aufwendungen von Bund, Län-
dern und EU 10,63 9,27 9,13 9,12 17,56 20,28 23,5 22,3 
Finanzierung Sozialbudget 
(Arbeitsförderung) 44,77 45,19 48,05 52,42 90,95 108,28 129,6 113,7 

Alte Bundesländer 
Finanzierung 44,77 45,19 48,05 49,88 72,91 86,12 102,6 91,0 
Saldo -0,74 -3,67 0,42 0,60 3,14 -3,48 2,3 1,9 

Neue Bundesländer 
Finanzierung4 ) 2,54 38,52 56,57 63,2 47,6 
Saldo 

1) Ohne Betriebsmitteldarlehen des Bundes und Entnahme aus der Rücklage; einschließlich Bundeszuschuß nach § 187 
AFG 

2) Differenzen aufgrund unterschiedlicher Methodik des Sozialbudgets (z. B. Soll-Abgrenzung bei den Beiträgen). 
3) Auftragsgeschäfte der Bundesanstalt für Arbeit und arbeitsmarktpolitische Sondermaßnahmen des Bundes und der 

Länder. 
4) Einschließlich des West-Ost-Transfers. 
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Übersicht 35 
Kindergeld 

Leistungen in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993s 1997s 

Kindergeld 13,54 13,53 13,54 14,10 19,85 21,36 21,3 19,7 
Zahlungen an Renten-
versicherung 1) 0,17 0,14 0,11 0,08 0,07 0,06 0,1 0,1 
Verwaltung 0,34 0,35 0,34 0,44 0,57 0,57 0,6 0,6 
Leistungen Sozialbudget 
davon: 

14,05 14,01 13,98 14,62 20,48 21,99 21,9 20,4 

Alte Bundesländer 14,05 14,01 13,98 14,62 15,29 17,01 16,8 15,6 
Neue Bundesländer 5,18 4,98 5,1 4,8 

1) Erstattungen des Bundes für Kindergeldzuschüsse zu den Versichertenrenten in Höhe des Betrages, der nach dem 
Bundeskindergeldgesetz zu zahlen wäre. 

1997 werden Transferleistungen in Höhe von rund 25 
Milliarden DM erwartet. 

Was die Finanzierungsstruktur der Arbeitsförderung 
anbetrifft, setzten sich 1992 die Einnahmen von ins-
gesamt rund 108 Milliarden DM zu gut 72 % aus Bei-
trägen und zu 27 % aus öffentlichen Mitteln (einschl. 
finanzieller Beiträge der Europäischen Union) zu- 

sammen. Die sonstigen Einnahmen machten nur 
knapp 1 % aus. Während in den alten Bundesländern 
die Beitragsfinanzierung fast vier Fünftel (79 %) aus-
machte, betrug sie in den neuen Ländern nur etwa 
ein Fünftel (19 %). Der Anteil der öffentlichen Mittel 
betrug sowohl im Westen als auch im Osten etwa ein 
Fünftel. Den Hauptanteil an den Gesamteinnahmen 
der neuen Länder im Jahre 1992 trugen die West-Ost- 

Übersicht 36 
Kindergeld 

Berechtigte/Kinder (in 1 000) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Zahl der Empfänger von Kindergeld 1 ) 2 ) 6 191 6 164 6 173 6 206 7 792 7 825 
darunter: In den neuen Bundesländern 
darunter: 

1 597 1 630 

Empfänger mit Wohnsitz außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bundeskindergeld-
gesetzes 
darunter: In den Staaten der 

104 91 83 74 63 53 

Europäischen Gemeinschaften 27 25 25 25 24 23 

Zahl der Kinder 1) 2) 10134 10 072 10117 10 203 12 752 12 816 
darunter: In den neuen Bundesländern 
darunter: 

2 532 2 577 

Kinder von Empfängern mit Wohnsitz 
außerhalb des Geltungsbereichs des 
Bundeskindergeldgesetzes 
darunter: In den Staaten der 

210 179 160 139 116 96 

Europäischen Gemeinschaften 45 42 41 41 41 39 

Erstkinder 6 079 6 052 6 061 6 096 7 611 7 639 
Zweitkinder 2 940 2 920 2 943 2 980 3 764 3 786 
Dritte und weitere Kinder 1 115 1 100 1 113 1 127 1 377 1 391 

1) Ohne öffentlicher Dienst. 
2) Zahlungszeitraum November /Dezember. 
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Übersicht 37 
Erziehungsgeld 

Leistungen in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991p 1992p 1993s 1997s 

Erziehungsgeld 3,12 3,32 4,04 4,59 5,91 7,22 7,0 8,5 
Verwaltung 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 
Leistungen Sozialbudget 3,13 3,33 4,05 4,60 5,92 7,23 7,0 8,6 

Alte Bundesländer 3,13 3,33 4,05 4,60 5,61 6,44 6,1 7,5 
Neue Bundesländer 0,31 0,79 0,9 1,1 

Transfers mit rund sechs Zehntel (61 %), die zu einem 
Großteil aus westdeutschen Beitragseinnahmen fi-
nanziert wurden. 

Kindergeld 

89. Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldge-
setz soll Lasten mindern, die den Eltern mit wirt-
schaftlich von ihnen abhängigen Kindern entstehen 
(Familienlastenausgleich). Die Zahlungen leistet die 
Bundesanstalt für Arbeit in ihrer Funktion als Kinder-
geldkasse; Angehörige des öffentlichen Dienstes er-
halten das Kindergeld von ihren Arbeitgebern oder 
Dienstherren. 

90. Kindergeld wird seit der Reform des Familienla-
stenausgleichs 1975 vom ersten Kind an gezahlt. Zur 
Zeit beträgt das Kindergeld monatlich 70 DM für das 
erste, 130 DM für das zweite, 220 DM für das dritte 
und 240 DM für das vierte und jedes weitere Kind. 
Seit 1983 wird es für das zweite und jedes weitere 
Kind bei Berechtigten mit höheren Einkommen stu-
fenweise gemindert, und zwar bis auf 70 DM für das 
zweite und 140 DM für das dritte und jedes weitere 
Kind. Diese Sockelbeträge werden als Mindestbeträ-
ge — unabhängig von der Höhe des Einkommens — 
gezahlt. Die maßgeblichen Einkommensgrenzen 
richten sich nach dem Familienstand der Eltern und 
der Anzahl der Kinder. Die Senkung des Kindergel-
des für das dritte und jedes weitere Kind — ab 1994 — 
auf einen Sockelbetrag von 70 DM setzt ein entspre-
chend hohes Einkommen des Berechtigten voraus. 

91. Im Zusammenhang mit der Steuerreform wur-
den die Kinderfreibeträge erhöht; seither wird Be-
rechtigten, die wegen niedrigen Einkommens den 
steuerlichen Freibetrag nicht oder nicht voll nutzen 
können, als Ausgleich hierfür von 1986 an ein Zu-
schlag zum Kindergeld gewährt, zur Zeit bis zu 
65 DM monatlich je Kind. 

92. In den Schwankungen des Leistungsvolumens 
(Übersicht 35) spiegeln sich sowohl die Veränderun-
gen der Kindergeldsätze, ihre einkommensabhängi-
ge Gestaltung und die Ergänzungen um den Zu-
schlag als auch des erfaßten Personenkreises wider. 
Infolge der demografischen Entwicklung und der 
Einengung des Kreises der zu berücksichtigenden 
Kinder sind mehr Kinder aus dem Kindergeidbezug 
ausgeschieden als neu hinzugekommen; anderer-
seits ist der Kreis der Berechtigten durch Einführung  

eines Kindergeldes für alleinstehende Kinder bereits 
1986 geringfügig erweitert worden (Übersicht 36). 

93. Seit dem 1. Januar 1991 ist das Bundeskinder-
geldgesetz auch in den neuen Bundesländern wirk-
sam. Bei rund 1,6 Millionen Berechtigten und ca. 2,5 
Millionen Kindern — davon 1,5 Millionen Erstkinder, 
0,8 Millionen Zweitkinder und 0,2 Millionen dritte 
und weitere Kinder — sind rund 5,2 Milliarden DM 
verausgabt worden; das entspricht einem Anteil von 
etwas mehr als 25 % der entsprechenden Ausgaben 
in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt. Hin-
gegen beträgt der Anteil der Anspruchsberechtigten 
und der Zahl der Kinder etwa 20 %. Dies ist im we-
sentlichen darauf zurückzuführen, daß die stufen-
weise Minderung des Kindergeldhöchstbetrages we-
gen des geringeren Einkommensniveaus weniger 
häufig anfallen dürfte. Außerdem wurde das Kinder-
geld in Ostdeutschland 1991 für Familien mit einem 
Kind um 15 DM/Monat auf 65 DM/Monat erhöht. 

94. Die Mittel für die Finanzierung werden vom 
Bund bereitgestellt. 

Erziehungsgeld 

95. Diese Institution umfaßt die Leistungen nach 
dem Bundeserziehungsgeldgesetz (Übersicht 37). 
Den Eltern wird es hierdurch ermöglicht, daß sich ein 
Elternteil in der ersten Lebensphase des Kindes der 
Betreuung und Erziehung widmen kann. Mütter und 
Väter haben dadurch eine größere Wahlfreiheit zwi-
schen der Tätigkeit in der Familie und einer außer

- 

häuslichen Erwerbstätigkeit. 

96. Das Erziehungsgeld beträgt 600 DM monatlich 
und wird für Kinder, die nach dem 31. 12. 1992 gebo-
ren werden, 24 Monate lang gezahlt. Bei der Einfüh-
rung des Bundeserziehungsgeldgesetzes im Jahre 
1986 konnte das Erziehungsgeld 10 Monate lang be-
zogen werden. Für Kinder, die nach dem 31. 12. 1987, 
dem 30. 6. 1989 und dem 30. 6. 1990 geboren wurden, 
wurde es bis zur Vollendung des 12., 15. bzw. 18. Le-
bensmonats gewährt. Für das Erziehungsgeld gelten 
Einkommensgrenzen. Für Kinder, die ab dem 1. Ja-
nuar 1994 geboren werden, liegt die Einkommens-
grenze im ersten bis sechsten Lebensmonat des Kin-
des bei Verheirateten bei 100 000 DM jährlich, bei 
anderen Berechtigten bei 75 000 DM jährlich. Wes-
sen Einkommen über diesen Grenzen liegt, erhält 
kein Erziehungsgeld. Für Kinder, die vor diesem 
Zeitpunkt geboren sind, wird das Erziehungsgeld in 
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Übersicht 38 

Altershilfe für Landwirte 

1987 1989 1991p 1993s 1997s 1 ) 

1. Leistungen und Finanzierung der Altershilfe 
- Milliarden DM - 

Leistungen 

Gesundheitsmaßnahmen 0,1 0,09 0,08 0,1 0,1 
Betriebs- und Haushaltshilfe 0,1 0,16 0,17 0,2 0,2 
Renten 3,0 3,37 3,73 4,1 5,0 
Beitragszuschuß, Sonstige Aufwendungen 0,1 0,18 0,30 0,5 0,6 
Verwaltung, Verfahren 0,12 0,13 0,16 0,2 0,2 
Leistungen Sozialbudget 
davon: 

3,51 3,94 4,45 5,2 6,0 

Einkommensleistungen 3,01 3,39 3,76 4,3 5,1 
Barerstattungen 0,11 0,18 0,30 0,5 0,6 
Waren und Dienstleistungen 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 
Allgemeine Dienste und Leistungen 0,1(1 0,11 0,12 0,1 0,1 
Verrechnungen 0,0 0,02 0,02 0,0 0,0 

Finanzierung 

Beiträge 1,05 1,31 1,35 1,4 1,5 
Bundeszuschüsse 2,46 2,64 3,08 3,9 4,4 
Übrige Einnahmen 0,02 0,02 0,03 0,0 0,0 
Finanzierung Sozialbudget 3,53 3,97 4,47 5,4 6,0 

2. Leistungen und Finanzierung der sozialen Maßnah- 
men zur Strukturverbesserung in der Landwirtschaft 

- Milliarden DM - 

Leistungen 

Landabgaberente 0,26 0,25 0,26 0,3 0,2 
Nachentrichtungszuschuß 0,00 0,01 0,04 0,0 - 
Produktionsaufgaberente und Ausgleichsgeld - 0,02 0,08 0,2 0,3 
Verwaltung 0,00 0,01 0,01 0,0 0,0 
Leistungen Sozialbudget 0,27 0,29 0,38 0,5 0,5 

Finanzierung 

Bundeszuschüsse 0,27 0,29 0,38 0,5 0,5 
Finanzierung Sozialbudget 0,27 0,29 0,38 0,5 0,5 

1) Hierin sind durch die Agrarsozialreform entstehende Zahlungsströme in den neuen Bundesländern enthalten. Sie sind 
jedoch geringfügig; ein Nachweis erfolgt daher an dieser Stelle nicht. 

den ersten sechs Lebensmonaten des Kindes einkom-
mensunabhängig gewährt. Ab dem siebten Lebens-
monat gelten niedrigere Einkommensgrenzen, und 
zwar bei Verheirateten mit einem Kind 29 400 DM 
jährlich, bei Alleinstehenden mit einem Kind 
23 700 DM jährlich. Die Einkommensgrenze erhöht 
sich für jedes weitere Kind um 4 200 DM jährlich. 

97. Die Zahl der Empfänger von Erziehungsgeld ist 
von 0,5 Millionen im Jahre 1986 auf 0,8 Millionen 
(1992) gestiegen; rund 12 % der Bezieher wohnen in 
den neuen Bundesländern. 

Altershilfe für Landwirte 

98. Nach dem Gesetz über eine Altershilfe für Land-
wirte werden folgende Geldleistungen erbracht: 

- Bei Abgabe des landwirtschaftlichen Unterneh-
mens 

Altersgeld und vorzeitiges Altersgeld an ehemali-
ge landwirtschaftliche Unternehmer und Weiter-
versicherte sowie an hinterbliebene Ehegatten, 

Hinterbliebenengeld, 

Waisengeld; 

-bei Weiterbewirtschaftung des Unternehmens 
Übergangshilfe für hinterbliebene Ehegatten; 

- Altersgeld und vorzeitiges Altersgeld an mitarbei-
tende  Familienangehörige und ihre hinterbliebe-
nen Ehegatten und Waisen. 

Bei ( efährdung oder Minderung der Erwerbsfähig

-

keit arch Krankheit oder Behinderung sowie im Fal- 
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le des Todes des Unternehmers werden Rehabilita-
tionsleistungen sowie insbesondere Betriebs- und 
Haushaltshilfe gewährt. 

99. Der monatliche Einheitsbeitrag zur Altershilfe 
für Landwirte belief sich 1993 auf 281 DM. Kleinere 
und mittlere Betriebe erhalten hierzu seit 1986 einen 
nach der Einkommenssituation gestaffelten Zuschuß. 
Dieser betrug 1993 monatlich zwischen 180 DM und 
253 DM. 

100. Die Leistungen der Altershilfe für Landwirte 
einschließlich der flankierenden Sozialmaßnahmen 
zum Strukturwandel (Strukturhilfen, d. s. u. a. Land-
abgaberente, Nachentrichtungszuschuß zur gesetzli-
chen Rentenversicherung, Produktionsaufgaberente) 
nahmen von 3,78 Milliarden DM im Jahre 1987 auf 
rund 5,7 Milliarden DM 1993 zu (Übersicht 38). Etwa 
80 % der Ausgaben sind laufende Geldleistungen, 
die wie die Renten der gesetzlichen Rentenversiche-
rung an die gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung 
angepaßt werden. 

Nach dem Gesetz zur Förderung der Einstellung der 
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG) wird 
seit 1989 älteren landwirtschaftlichen Unternehmern 
eine Produktionsaufgaberente bei Stillegung oder 
strukturverbessernder Abgabe des Unternehmens 
gewährt. Landwirtschaftliche Arbeitnehmer können 
nach diesem Gesetz ein Ausgleichsgeld erhalten. 

101. Die Leistungen der Altershilfe für Landwirte 
(einschließlich Strukturhilfen) werden überwiegend 
durch Bundesmittel finanziert. 1987 betrug der Bun-
desanteil an diesen Leistungen des Sozialbudgets et-
wa 72 %, 1993 etwa 77 %. Der Bund wendete für 
diesen Bereich 1993 gut 4 Milliarden DM auf. 

102. Die Leistungen der Institution Altershilfe für 
Landwirte (einschließlich Strukturhilfen) werden bis 
1997 voraussichtlich auf 6,5 Milliarden DM anstei-
gen. Dies ist ein Anstieg gegenüber 1993 um insge-
samt 14 1/2 %, was einer jahresdurchschnittlichen 
Wachstumsrate von rund 3 1/2 % entspricht. In diesen 
Beträgen sind rechnerisch Ansätze für Ostdeutsch-
land enthalten; sie werden wegen Geringfügigkeit 
nicht gesondert ausgewiesen. 

103. Der Anteil dieser Institution am Sozialbudget 
ist mit rund %2 % seit Jahren relativ gering; entspre-
chend niedrig liegt die Relation zum Bruttosozialpro-
dukt mit 0,2 %. Diese Werte ändern sich auch in der 
mittelfristigen Vorausschau bis 1997 nicht. 

104. Mit der von der Bundesregierung am 20. Juli 
1993 beschlossenen umfassenden Agrarsozialreform 
soll die Alterssicherung der Landwirte (AdL) ab 1995 
neu geregelt und gleichzeitig mit bestimmten Maß-
gaben auf die neuen Bundesländer übergeleitet wer-
den. Außerdem bewirken die vorgesehenen Ände-
rungen eine größere finanzielle Stabilität dieses 
Alterssicherungssystems. 

Ein Kernstück der vorgesehenen Reform ist — bei 
eigener Beitragspflicht — die eigenständige Siche-
rung der Bäuerin in der AdL. 

Einen weiteren wichtigen Bereich des Reformkon-
zepts stellt das Beitragszuschußrecht dar. Im Gegen-

satz zum geltenden Recht, das für die Bemessung des 
Zuschusses auf den Wirtschaftswert des Betriebes 
und auf die außerlandwirtschaftlich erzielten Er-
werbs- und Erwerbsersatzeinkommen abstellt, soll 
hier künftig das Gesamteinkommen des Versicherten 
herangezogen werden, um die individuelle Lei-
stungsfähigkeit stärker zu berücksichtigen. 

Die Rentenberechnung in der AdL soll gerechter aus-
gestaltet werden: Der bisherige Grundbetrag entfällt; 
statt dessen soll jedes Beitragsjahr denselben Ertrag 
bringen, und zwar so, daß sich nach 40 Jahren eine 
ebenso hohe Rente ergibt wie nach geltendem Recht 
für Ledige. Laufende Renten werden nicht berührt; 
neu zugehende Rentner sollen durch großzügige 
Vertrauensschutzregelungen in einem 15-Jahreszeit-
raum an die Neuregelung herangeführt werden. 

Zur Systemstabilisierung stellt der Bund der AdL zu-
sätzliche Finanzmittel zur Verfügung, die im Zusam-
menwirken mit der Vergrößerung des Kreises der 
Beitragszahler durch Einbeziehung der Bäuerinnen 
eine Stabilisierung des für das Jahr 1994 auf 291 DM 
maßvoll angehobenen Monatsbeitrages bis 1997 er-
möglichen. Der Beitrag in den neuen Bundesländern 
(ab 1995) ist abhängig vom Verhältnis der Durch-
schnittsentgelte West/Ost im jeweiligen Kalender-
jahr und steht daher z. Z. noch nicht fest. 

Ein Teilstück der Agrarsozialreform wurde aus Ter-
mingründen bereits ab 1. 1. 1994 verwirklicht. Es han-
delt sich dabei um die Festsetzung des Beitrags und 
des Beitragszuschusses für das Jahr 1994, die Auf-
stockung der Bundesmittel um 100 Millionen DM für 
1994 und die Ansammlung einer Schwankungsreser-
ve (diese Regelungen sind befristet bis 31. 12. 1994), 
sowie die Neuregelung der Einkommensanrech-
nung. 

Versorgungswerke 

105. Versorgungswerke sind Einrichtungen für die 
Angehörigen der in Kammern zusammengeschlosse-
nen freien Berufe. Sie sind ausschließlich durch Lan-
desrecht geregelt und gewähren Leistungen zur Re-
habilitation, bei Berufsunfähigkeit, bei Alter und 
zugunsten von Hinterbliebenen. Ihr Anteil am Sozial-
budget ist mit derzeit ca. 2 1/2 Milliarden DM oder 
0,2 % relativ bescheiden (Übersicht 39). Für Ange-
stellte, die einen freien Beruf anstreben, tritt wegen 
der Befreiungsmöglichkeit in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung die Versicherung im Versorgungs-
werk grundsätzlich an die Stelle der Pflichtversiche-
rung in der Angestelltenversicherung. 

106. Die Leistungen werden aus Beiträgen und Ver-
mögenserträgen finanziert. Einnahmenüberschüsse 
entstehen, weil die Versorgungswerke in der Regel 
Kapitaldeckungsverfahren anwenden und versiche-
rungsmathematische Rückstellungen bilden. 

107. Auch in den neuen Bundesländern sind inzwi-
schen Versorgungswerke errichtet worden. Aller-
dings sind erst wenige statistische Informationen 
über ihre Leistungen und Einnahmen verfügbar. Die 
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Übersicht 39 

Versorgungswerke 
Leistungen und Finanzierung 

- Milliarden DM - 

1987 1989 1991p 1993s 1997s 

Leistungen 

Gesundheitsmaßnahmen 0,03 0,03 0,04 0,1 0,1 
Renten 1,50 1,71 1,97 2,3 3,1 
davon: 

Berufs-/Erwerbsunfähigkeit 0,10 0,11 0,14 0,2 0,2 
Alter 0,98 1,13 1,31 1,6 2,0 
Witwen/Witwer 0,36 0,40 0,46 0,5 0,7 
Waisen 0,03 0,03 0,04 0,0 0,0 
Abfindungen/Kinderzuschuß 0,03 0,03 0,03 0,0 0,0 

Sterbegeld 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 
Beitragserstattungen 0,03 0,02 0,03 0,0 0,0 
Verwaltung/Verfahren 1) 0,10 0,11 0,14 0,2 0,2 
Leistungen Sozialbudget 1,65 1,88 2,18 2,6 3,4 

Alte Bundesländer 1,65 1,88 2,18 2,6 3,3 
Neue Bundesländer 0,00 0,0 0,0 

davon: 
Einkommensleistungen 1,55 1,76 2,03 2,4 3,2 
Barerstattungen 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 
Allgemeine Dienste und Lei- 

stungen 0,10 0,11 0,14 0,2 0,2 
Verrechnungen 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Finanzierung 

Beiträge 3,06 	3,53 	4,07 4,9 	6,4 
Vermögenserträge 2 ) 2,19 	2,73 	3,35 4,0 	4,8 
Übrige Einnahmen 0,01 	0,01 	0,01 0,0 	0,0 
Finanzierung Sozialbudget 5,26 	6,27 	7,43 8,9 	11,2 

Alte Bundesländer 5,26 	6,27 	7,43 8,7 	10,9 
Neue Bundesländer 0,00 0,2 	0,3 

1) Aufwendungen für Personal- und Sachkosten (einschl. Vermögensverwaltung); Nutzungen und Abschreibungen sind 
abgesetzt. 

2) Nutzungen sind abgesetzt. 

für Ostdeutschland in Ansatz gebrachten Zahlen ha-
ben daher überwiegend „Merkpostencharakter" . Da 
sich diese Systeme im finanztechnischen Sinne über-
wiegend erst im Entstehungsstadium befinden, dürf-
ten die Einnahmen z. Z. und bis auf weiteres deutlich 
höher liegen als die Ausgaben. 

Beamtenrechtliches System 

108. Das Sozialbudget umfaßt auch Leistungen nach 
den Beamtengesetzen. Diese Leistungen bilden in 
dem auf Lebenszeit angelegten Dienst- und Treue-
verhältnis des Beamten einen Teil des in sich ge-
schlossenen, eigenständigen Gesamtversicherungs-
systems für die Beamten, Richter und Soldaten sowie 
deren Angehörige (Artikel 33 Abs. 5 GG). Dieses ei-
genständige Unterhaltssystem (Alimentation) be-
rücksichtigt die verschiedenen Lebenslagen, insbe-
sondere auch die Größe der Familie. Die Aufnahme 
einzelner Komponenten dieses Sicherungssystems in 
das Sozialbudget dient zur umfassenden Darstellung 

von Leistungen mit sozialen Wirkungen. Im einzel-
nen handelt es sich um Leistungen der Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung (Pensionen), um fami-
lienbezogene Teile der Dienstbezüge (Kinderzu-
schläge bis 1975, Erhöhung des Ortszuschlags für 
Verheiratete und Kinder) sowie um Zuschüsse, die 
der Dienstherr auf Grund seiner Fürsorgepflicht zu 
den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen 
zu leisten hat (Beihilfen), um Leistungen bei Dienst-
unfällen und um Unterstützungen in besonderen Fäl-
len wirtschaftlicher Not. Die statistischen Unterlagen 
für diesen Bereich sind sehr lückenhaft; die Zahlen 
sind deshalb teilweise, für den Bereich der neuen 
Bundesländer z. Z. noch vollständig geschätzt (Über-
sicht 40). 

109. Anspruch auf Leistungen der Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung haben Beamte (einschließ-
lich Richter) des Bundes, Berufssoldaten und 
Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Beamte der Bun-
desbahn und der Bundespost, der Länder und 
Gemeinden, sonstiger öffentlich-rechtlicher Körper-
schaften sowie Hinterbliebene von aktiven und im 
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Übersicht 40 

Beamtenrechtliches System 
Leistungen in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Pensionen 39,56 40,46 41,59 43,79 46,27 48,23 49,2 54,3 
Familienzuschläge 9,22 9,40 9,57 9,77 11,67 12,14 12,5 13,9 
Beihilfen 1) 8,44 9,05 9,74 10,23 10,85 11,44 11,9 14,3 
Leistungen Sozialbudget 57,22 58,91 60,90 63,78 68,78 71,80 73,7 82,6 

Alte Bundesländer 57,22 58,91 60,90 63,78 67,36 70,22 71,9 80,3 
Einkommensleistungen 48,07 49,12 50,41 52,77 55,74 58,04 59,3 65,2 
Barerstattungen 8,61 9,23 9,92 10,43 11,00 11,54 12,0 14,4 
Allg. Dienste u. Leistungen 0,54 0,56 0,57 0,59 0,62 0,64 0,7 0,7 
Neue Bundesländer 1,42 1,58 1,7 2,3 
Einkommensleistungen 1,35 1,44 1,6 2,0 
Barerstattungen 0,05 0,11 0,1 0,2 
Allg. Dienste u. Leistungen 0,03 0,03 0,0 0,0 

1) Einschließlich Fürsorgemaßnahmen und einmalige Unterstützungen. 

Ruhestand befindlichen Beamten, ferner gleichge-
stellte Bedienstete (und ihre Hinterbliebenen) der 
Träger der Rentenversicherung, der Kranken- und 
Unfallversicherung, der Altershilfe für Landwirte 
und der Bundesanstalt für Arbeit. Weiter sind auch 
die unter Artikel 131 GG fallenden Personen an-
spruchsberechtigt. 

110. Für die familienbezogenen Leistungen gilt die-
se Abgrenzung ebenfalls; zusätzlich sind Angestellte 
und Arbeiter des öffentlichen Dienstes kraft eigen-
ständiger Tarifregelungen anspruchsberechtigt. Die-
ser Personenkreis hat - mit Ausnahme in den neuen 
Bundesländern - auch Anspruch auf Beihilfe mit der 
Einschränkung, daß Pflichtversicherte der gesetzli-
chen Krankenversicherung im Regelfall, weil sie An-
spruch auf Sachleistungen haben, keine Beihilfe er-
halten, und daß Angestellte und Arbeiter, denen der 
Arbeitgeber einen Zuschuß zum Krankenversiche-
rungsbeitrag auf Grund gesetzlicher Vorschriften ge-
währt, Beihilfen nur zu solchen Krankheitskosten er-
halten, die nicht durch Krankenversicherungslei-
stungen gedeckt sind. 

Leistungen 

111. Ruhegehälter und die Hinterbliebenenversor-
gung verlaufen parallel zur Einkommensentwick-
lung im öffentlichen Dienst. Hinzu kommt, daß die 
Zahl der Versorgungsempfänger langsam, aber stetig 
steigt (1993: 1,3 Millionen). In den neuen Bundeslän-
dern gibt es erst wenige Leistungsbezieher nach be-
amtenrechtlichen Vorschriften. 

112. Die familienbezogenen Leistungen werden u. a. 
wesentlich beeinflußt von den Tarifabschlüssen im 
öffentlichen Dienst und der zahlenmäßigen Entwick-
lung des Personals. Für die neuen Länder gilt, daß die 
Bediensteten seit dem 1. Juli 1993 80 % des entspre-
chenden Ortszuschlags eines Bediensteten in den al-
ten Bundesländern erhalten. 

113. Für Beihilfen (einschl. Verwaltung) wurden 
1987 8,44 Milliarden DM ausgegeben. Bis 1992 nah-
men sie um 34 % auf 11,32 Milliarden DM (alte Bun-
desländer) zu; im Fünfjahreszeitraum 1984-1989 
hatte der Zuwachs noch 5 Prozentpunkte mehr betra-
gen. Der geringere Anstieg spiegelt u. a. restriktive 
Maßnahmen bei der Beihilfegewährung wider, die 
sich in Zukunft fortsetzen. 

Finanzierung 

114. Die Leistungen werden meist unmittelbar vom 
Dienstherren bzw. öffentlichen Arbeitgeber ohne 
Einschaltung eines besonderen Trägers zur Verfü-
gung gestellt und über den Personalhaushalt der je-
weiligen Körperschaft finanziert. 

Wie in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen wird, um einen Vergleich mit der Sozialversiche-
rung (Renten- und Krankenversicherung) zu ermög-
lichen, die Finanzierung auf „Unterstellte Beiträge 
der Arbeitgeber" und „Zuweisungen" aufgeteilt. 

Auch andere Institutionen des Sozialbudgets, vor 
allem Träger der Sozialversicherung, zahlen ihren 
Bediensteten und ehemaligen Bediensteten Pensio-
nen, Familienzuschläge und Beihilfen. Um die Lei-
stungen des beamtenrechlichen Systems vollständig 
darzustellen, werden die von diesen Institutionen ge-
zahlten Beträge in das beamtenrechtliche System als 
Verrechnungen übertragen. 

Arbeitgeberleistungen  

115. Als Arbeitgeberleistungen werden im Sozial-
budget die Positionen Entgeltfortzahlung, Betrieb-
liche Altersversorgung (einschließlich Zusatzver-
sorgung im öffentlichen Dienst) und sonstige 
Arbeitgeberleistungen dargestellt. Sie repräsentier-
ten 1993 mit knapp 90 1/2 Milliarden DM etwa 8 1/2 % 
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Übersicht 41 

Arbeitgeberleistungen 

1987 1989 1991p 1993s 1997s 

Milliarden DM 

Entgeltfortzahlung 
bei Krankheit 27,34 28,69 38,75 41,5 45,9 
bei Heilverfahren 1,10 1,36 1,95 2,4 2,7 
bei Mutterschaft 3,29 3,76 4,35 4,8 5,4 

Zusammen 31,73 33,81 45,05 48,6 54,0 
Früheres Bundesgebiet 31,73 33,81 40,70 42,8 45,9 
Neue Bundesländer 4,35 5,9 8,1 

Betriebliche Altersversorgung 
Pensionskassen 2,75 3,69 4,25 4,5 5,1 
Betriebsrenten 1) 12,25 13,95 16,29 17,8 20,1 
Direktversicherung 0,51 0,59 0,70 0,8 0,9 

Zusammen 15,51 18,23 21,24 23,1 26,1 
Früheres Bundesgebiet 15,51 18,23 21,19 23,0 26,0 
Neue Bundesländer 0,05 0,1 0,1 

Zusatzversorgung 
Zusammen 9,63 9,95 11,61 13,1 14,7 

Früheres Bundesgebiet 9,63 9,95 11,61 12,6 14,2 
Neue Bundesländer - 0,5 0,5 

Sonstige Arbeitgeberleistungen 
Beihilfen bei Krankheit 0,29 0,35 0,41 0,5 0,5 
Familienzulagen 0,80 1,00 1,09 1,2 1,4 
Wohnen 0,95 0,80 0,81 0,8 0,8 
Betrieblicher Gesundheitsdienst 2,00 2,23 2,44 2,8 3,0 

Vorruhestand (netto) 0,71 0,77 0,47 0,2 0,1 
Zusammen 4,75 5,15 5,22 5,4 5,8 

Früheres Bundesgebiet 4,75 5,15 5,19 5,4 5,8 
Neue Bundesländer 0,03 0,0 0,1 

t) Aus Direktzusagen und Unterstützungskassen. 

aller im Sozialbudget zusammengestellten Lei-
stungen. Gemessen am Bruttosozialprodukt beträgt 
ihr Anteil knapp 3 %. Bis 1997 werden die Arbeitge-
berleistungen auf etwas mehr als 100 Milliarden DM 
ansteigen. Ihr Anteil am Sozialbudget wird dann auf 
gut 8 % geschätzt, im Vergleich zum Sozialprodukt 
werden sie im Projektionszeitraum durchschnittlich 
schwächer steigen und daher 1997 nur noch eine 
Quote von 2 % % erreichen. 

116. Von allen Arbeitgeberleistungen entfielen 1993 
knapp 72 Milliarden DM oder knapp 93 % auf West-
deutschland, somit 6 1/2 Milliarden DM bzw. gut 7 % 
auf Ostdeutschland. Da diese Leistungen in Ost-
deutschland mittelfristig mit 8 % p. a. etwa 3 Y2 mal so 
schnell steigen werden wie in Westdeutschland, ver-
schieben sich diese Gewichte bis 1997 leicht zugun-
sten der neuen Bundesländer. Von den Gesamtlei-
stungen der Arbeitgeber entfallen dann fast 92 
Milliarden DM auf den Westen, knapp 9 Milliarden 
auf den Osten. 

117. Die Daten stützen sich (für das frühere Bundes-
gebiet) weitgehend auf die Personal- und Personal-
nebenkostenerhebung und auf die Ergebnisse der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Stati-
stischen Bundesamtes. Für Ostdeutschland sind sol-
che Erhebungen noch nicht verfügbar. In diesem Fall 
wurde daher im wesentlichen auf die einschlägigen 

Daten der gesetzlichen Krankenkassen sowie in eini

-

gen Bereichen auf Schätzungen unter Berücksichti

-

gung tarifvertraglicher Regelungen zurückgegriffen. 

Entgeltfo rtzahlung 

118. Die Institution Entgeltfortzahlung enthält Geld-
leistungen, die von den öffentlichen und p rivaten Ar-
beitgebern aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bei 
Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit, bei Mutter-
schaft und Heilverfahren gezahlt werden. Das sind 
die Fortzahlung der Bruttolöhne an Arbeiter und der 
Bruttogehälter an Angestellte sowie der Dienstbezu-
ge an Beamte. Die gesetzlichen Lohnabzüge sind in 
diesen Zahlungen enthalten, nicht dagegen tatsäch-
liche bzw. unterstellte Arbeitgeberbeiträge zur So-
zialversicherung. 

119. Die Höhe der Ausgaben für die Entgeltfortzah-
lung hängt im wesentlichen von der gesamtwirt-
schaftlichen Effektivlohnentwicklung, von der Zahl 
der abhängig Beschäftigten und von der Zahl der 
Arbeitsunfähigkeitstage, die in einen Zeitraum von 
6 Wochen nach Beginn der Krankheit fallen, ab. In 
Deutschland erreichte die Entgeltfortzahlung 1993 
einen Umfang von gut 48 1/2 Milliarden DM. Davon 
entfielen knapp 43 Milliarden DM auf West-, knapp 
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6 Milliarden DM auf Ostdeutschland. Der Anteil der 
Entgeltfortzahlung am Sozialbudget betrug gleich-
zeitig 4 1/2 % in Westdeutschland, 3 % in Ostdeutsch-
land (Übersicht 41). 

120. Mittelfristig wird das Ausgabenvolumen dieser 
Institution nur um 2 % % pro Jahr zunehmen. Dabei 
wird insbesondere für die alten Bundesländer eine 
auch in früheren Rezessionen beobachtete deutliche 
Konjunkturreagibilität des Krankenstandes unter-
stellt. Zusätzlich wirken sich die Lohn- und Beschäfti-
gungsannahmen, die den Vorausberechnungen die-
ses Sozialbudgets zugrunde liegen, dämpfend auf 
den mittelfristigen Anstieg dieser Leistung aus. Unter 
diesen Annahmen wird der Gesamtbetrag der Ent-
geltfortzahlung in Deutschland 1997 voraussichtlich 
54 Milliarden DM betragen (Westdeutschland: knapp 
46 Milliarden DM oder 147 DM monatlich je Beschäf-
tigten; Ostdeutschland: gut 8 Milliarden DM bzw. 
114 DM monatlich je Beschäftigten). Die westdeut-
schen monatlichen Pro-Kopf-Werte steigen damit im 
Vergleich zu 1993 lediglich um knapp 1 1/2 % jährlich 
an, die ostdeutschen um knapp 8 1/2 %. 

121. Die Entgeltfortzahlung wird durch die Arbeit-
geber unmittelbar finanziert; im Sozialbudget wird 
das durch unterstellte Beiträge berücksichtigt. Daß 
für kleinere Bet riebe ein Ausgleich durch Umlagen 
der Lohnfortzahlungskasse erfolgt, findet im Sozial-
budget keinen Niederschlag. 

Betriebliche Altersversorgung und 
Zusatzversorgung 

122. Bei den Leistungen für die betriebliche Alters-
versorgung handelt es sich um Betriebsrenten aus 
Direktzusagen und Unterstützungskassen, Zahlun-
gen der Pensionskassen und Leistungen aus Direkt-
versicherungen bei Versicherungsunternehmen. 

123. Das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung erfaßt sowohl die bet riebliche Al-
tersversorgung im engeren Sinne (überwiegend Pri-
vatwirtschaft) als auch die Zusatzversorgung im öf-
fentlichen Dienst. Der Anteil beider Institutionen am 
Sozialbudget betrug 1993 rund 3 1/2 %. Die Masse der 
Leistungen fällt dabei in Westdeutschland an. In Ost-
deutschland haben beide Institutionen zusammen 
einen Anteil von 0,2 % am Sozialbudget (Übersicht 
41). 

124. Die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst 
ist weitgehend tarifvertraglich geregelt. Sie fällt 
unter das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung. Insoweit sind nur Beträge für 
Westdeutschland nachgewiesen, da entsprechende 
Vereinbarungen zwischen den Tarifparteien in Ost-
deutschland noch nicht bestehen. Bei den für Ost-
deutschland unter der Institution Zusatzversorgung 
gebuchten Beträgen handelt es sich um Leistungen 
nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberfüh-
rungsgesetz (AAÜG; Übersicht 41). 

125. Die Leistungen der Zusatzversorgung werden 
hauptsächlich aus Umlagen der Arbeitgeber finan-
ziert. Daneben erhält die Bundesbahn-Versiche-
rungsanstalt Zuweisungen aus öffentlichen Mitteln. 

Bei den Zusatzversorgungskassen haben sich infolge 
des anfänglich vorherrschenden Anwartschaftsdek-
kungsverfahrens unterschiedlich hohe Deckungsver-
mögen gebildet. Daher sind Vermögenserträge heute 
eine wichtige Einnahmenart der Zusatzversorgung. 

Sonstige Arbeitgeberleistungen 

126. Bei den sonstigen Arbeitgeberleistungen han-
delt es sich vor allem um 

Aufwendungen für Werks- und Dienstwohnun-
gen sowie Miet- und Baukostenzuschüsse für 
Wohnungen von Arbeitnehmern, 

— von privaten Arbeitgebern zugewendete Beihil

-

fen im Krankheitsfalle und Familienzulagen, 

— Aufwendungen für Belegschaftseinrichtungen, 
die der Unfallverhütung, der Ersten Hilfe, der ge-
sundheitlichen Betreuung einschließlich der Er-
holungsfürsorge dienen oder die für Familien-
angehörige (z. B. Werkskindergärten) bestimmt 
sind, 

— Vorruhestandsleistungen. 

127. Da für den Vorruhestand gezahlte Zuschüsse 
der Bundesanstalt für Arbeit in Westdeutschland ab 
1994 faktisch nicht mehr anfallen, wird in der Projek-
tion bis 1997 davon ausgegangen, daß die Vorruhe-
standsleistungen der Arbeitgeber weiterhin deutlich 
zurückgehen. Dabei wird unterstellt, daß es auch 
ohne öffentliche Zuschüsse wegen der schwierigen 
Ertragslage vieler Unternehmen im Rahmen von Sa-
nierungskonzepten weiterhin zu Vorruhestandsver-
einbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern kommt. 

Die in Ostdeutschland anfallenden umfangreichen 
Vorruhestandszahlungen werden unter der Institu-
tion Arbeitsförderung gebucht, da es sich dort — an-
ders als in Westdeutschland — nicht um Arbeitgeber-
leistungen (die über öffentliche Zuweisungen 
teilweise refinanziert werden) handelt, sondern um 
Direktzahlungen der Bundesanstalt für Arbeit und 
des Bundes (Übersicht 41). 

128. Zum größten Teil werden die sonstigen Arbeit-
geberleistungen tarifvertraglich oder freiwillig gelei-
stet. Es werden aber auch gesetzliche Leistungen, 
z. B. nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicher-
heitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit, mit erfaßt. Die Angaben beruhen 
großenteils auf der Personal- und Personalneben-
kostenerhebung des Statistischen Bundesamtes. Die 
auf Ostdeutschland entfallenden Leistungsanteile 
wurden unter Verwendung von Tarifverträgen durch 
den BMA geschätzt. 

Soziale Entschädigung (Kriegsopferversorgung) 

129. Wer durch militärische oder militärähnliche Er-
eignisse eine Schädigung erlitten hat, wird für deren 
gesundheitliche oder wirtschaftliche Folgen nach 
dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) entschädigt. 
Das gilt auch für Dienstpflichtige der Bundeswehr 
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Übersicht 42 

Soziale Entschädigung (Kriegsopferversorgung) 
Leistungen in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993s 1997s 

Bundesversorgungsgesetz 11,94 11,88 11,84 11,62 12,27 12,99 13,7 13,1 
Versorgungsbezüge 

davon: 
9,71 9,58 9,47 9,27 9,54 10,00 10,4 9,3 

Beschädigte 4,14 4,08 4,00 3,91 3,94 4,15 4,4 3,9 
Witwen/Witwer 5,41 5,35 5,33 5,23 5,47 5,73 5,9 5,3 
Waisen 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,1 0,1 
Eltern 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,0 0,0 

Heilbehandlung 0,96 0,97 0,96 0,91 1,00 1,09 1,1 1,2 
Übrige Leistungen 0,05 0,04 0,04 0,03 0,08 0,06 0,1 0,2 
Kriegsopferfürsorgel) 1,08 1,15 1,21 1,25 1,47 1,66 1,9 2,2 
Sonstige Gesetze 2 ) 0,14 0,14 0,16 0,16 0,18 0,18 0,2 0,2 

Schwerbehindertengesetz 3 ) 0,56 0,67 0,50 0,64 0,71 0,76 0,8 1,0 
Verwaltung 0,83 0,79 0,75 0,74 0,74 0,74 0,7 0,7 

Leistungen Sozialbudget 13,33 13,34 13,09 13,00 13,73 14,50 15,3 14,7 
Alte Bundesländer 13,33 13,34 13,09 13,00 13,32 13,43 13,4 12,6 
Einkommensleistungen 9,87 9,73 9,64 9 ; 45 9,44 9,41 9,4 8,2 
Barerstattungen 1,10 1,19 1,24 1,27 1,45 1,57 1,6 1,8 
Waren und Dienstleistungen 0,69 0,69 0,68 0,64 0,65 0,69 0,7 0,7 
Allgem. Dienste u. Leistungen 1,43 1,50 1,29 1,41 1,50 1,50 1,5 1,7 
Verrechnungen 0,24 0,25 0,24 0,23 0,29 0,27 0,2 0,2 
Neue Bundesländer 0,41 1,07 1,9 2,1 
Einkommensleistungen 0,31 0,88 1,4 1,6 
Barerstattungen 0,03 0,2 0,3 
Waren und Dienstleistungen 0,01 0,01 
Allgem. Dienste u. Leistungen 0,05 0,07 0,2 0,1 
Verrechnungen 0,05 0,07 0,1 0,1 

1) Nach Abzug der Erstattungen, ohne Darlehen. 
2) Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Häftlingshilfegesetz, Opferentschädigungsgesetz, Unterhaltsbeihilfege-

setz für Angehörige von Kriegsgefangenen. 
3) Erstattungen von Fahrgeldausfällen. 

und des Zivildienstes sowie für bestimmte Dienstlei-
stende des Bundesgrenzschutzes. Auf das BVG ver-
weisende Gesetze regeln entsprechende Leistungen 
für politische Häftlinge und ehemalige Kriegsgefan-
gene sowie deren Angehörige, für Impfgeschädigte 
und Opfer von Gewalttaten. Sie werden von den 
Verwaltungsbehörden der Kriegsopferversorgung 
(Versorgungsämter, Landesversorgungsämter), den 
Behörden der Bundeswehrverwaltung (Wehrbe-
reichsgebührnisämter) und von den Trägern der 
Kriegsopferfürsorge als Geldleistungen (insbesonde-
re als Versorgungsbezüge), als Sachleistungen (z. B. 
als Heilbehandlung) oder als persönliche Hilfen zur 
Verfügung gestellt. 

130. Über 98 % der Leistungsempfänger sind Ver-
sorgungsberechtigte nach dem Bundesversorgungs-
gesetz, die restlichen überwiegend nach dem 
Soldatenversorgungs-, dem Häftlingshilfe-, dem 
Bundesseuchen- und dem Opferentschädigungsge-
setz (Übersicht 43). Die Zahl der anerkannten Versor-

gungsberechtigten nach dem BVG geht in den alten 
Bundesländern mit dem zunehmenden Abstand vom 
Zweiten Weltkrieg zurück. 1992 lag  die Abnahme bei 
5,0 %. In den neuen Bundesländern könnte - bis zur 
endgültigen Bearbeitung aller Anträge durch die neu 
aufgebaute Versorgungsverwaltung - die Zahl der 
Versorgungsberechtigten vorübergehend ansteigen. 

131. Die Leistungen (Übersicht 42) betragen 1,4 % 
des Sozialbudgets. Trotz der jährlichen Rentenanpas-
sungen wird der Anteil in den kommenden Jahren 
wie schon in der Vergangenheit weiter langsam zu-
rückgehen. Siebzig Prozent der Leistungen sind in 
den alten Bundesländern Einkommensleistungen, in 
den neuen Ländern ist der Anteil um 13 Prozent-
punkte höher. 

132. Die Institution Soziale Entschädigung wird vor-
wiegend aus Haushaltsmitteln des Bundes finanziert. 
Die Länder tragen die Versorgung der Impfgeschä-
digten, einen Teil der Leistungen der Kriegsopferfür-
sorge, der Versorgung der Opfer von Gewalttaten so- 
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Übersicht 43 

Soziale Entschädigung (Kriegsopferversorgung) 
Versorgungsberechtigte 

Stand: Januar 1993 

Alte 
Bundesländer 

Neue 
Bundesländer 

Beschädigte mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
30 % 202 618 27 029 
40 % 84 547 10 537 
50 % 90 994 14 200 
60 % 44 740 3 939 
70 % 40 811 7 598 
80 % 33 308 5 296 
90 % 17 511 467 

100 % 32 953 1334 
Zusammen 547 482 70 400 

Witwen/Witwer 609130 128 640 
Halbwaisen 7 242 85 
Vollwaisen 6 763 38 
Elternteile 9 116 172 
Elternpaare (Kopfzahl) 298 2 

Zusammen 632 549 128 937 
Versorgungsberechtigte insgesamt 1 180 031 199 337 

nachrichtlich: 	 1983 1 818 495 
1973 2 449 286 
1960 2 997 709 

wie die Verwaltungskosten. Die kommunalen 
Gebietskörperschaften tragen einen Teil der Kriegs-
opferfürsorge. 

Lastenausgleich 

133. In dieser Institution sind die im Lastenaus-
gleichsgesetz beschriebenen konsumtiven Lei-
stungen erfaßt: Unterhaltshilfe, Entschädigungsren-
te, Leistungen aus dem Härtefonds und Hausratent-
schädigung, außerdem gleicha rtige Leistungen nach 
dem Flüchtlingshilfe- und Reparationsschädengesetz 
(Beihilfen, Unterhaltshilfen und Entschädigungsren-
ten; Übersicht 44). Anspruchsberechtigt sind Perso-
nen in den alten Bundesländern, die durch Vertrei-
bung in der Kriegs- und Nachkriegszeit Schäden und 
Verluste erlitten haben. Die Leistungen sollen dazu 
beitragen, im Alter oder bei Erwerbsunfähigkeit den 
Lebensunterhalt zu sichern. Zuständig dafür sind die 
Ausgleichsämter in den Stadt- und Landkreisen. 

134. Die Unterhaltshilfe wird laufend der wirtschaft-
lichen Entwicklung angepaßt. Die stark rückläufige 
Empfängerzahl (Übersicht 45) bewirkt einen ständi-
gen Rückgang des Leistungsvolumens. 

135. Leistungen aus dem Lastenausgleich kommen 
vornehmlich älteren Menschen zugute, und zwar 
überwiegend als Einkommensleistungen. 

136. Zur Unterhaltshilfe leisten Bund und alte Län-
der Zuschüsse, die Verwaltung wird von den Ge-
bietskörperschaften in den alten Bundesländern fi

-

nanziert. Das hiernach nicht gedeckte Leistungsauf-
kommen wird seit 1980 vom Bund getragen. 

Wiedergutmachung 

137. Die Institution Wiedergutmachung enthält 
Ausgleichsleistungen nach dem Bundesentschädi-
gungsgesetz (BEG) für Opfer der nationalsozialisti-
schen Verfolgung. Im einzelnen handelt es sich um 
Schäden, welche die Verfolgten sowie mitbetroffene 
Personen an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit 
oder im beruflichen und wi rtschaftlichen Fortkom-
men erlitten haben. Zu vier Fünfteln bestehen die 
finanziellen Entschädigungen aus Rentenzahlungen. 
Ausgleichsleistungen für Vermögensschäden sind 
entsprechend der Abgrenzung der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen im Sozialbudget nicht ent-
halten. 

138. In den alten Bundesländern nehmen die Wie-
dergutmachungsleistungen zwischen 1987 und 1991 
als Folge des zunehmenden Abstandes vom Zweiten 
Weltkrieg von 1,9 Milliarden DM auf 1.8 Milliarden 
DM (- 7 %) ah. 1992 (+ 1,1 %) und 1993 (+ 3,1 %) stie-
gen sie durch eine Aufstockung der Härteleistungen 
an schwerstverfolgte NS-Opfer vorübergehend an. 
Bis 1997 setzt sich der langfristig rückläufige Trend 
wieder durch, sodaß die Leistungen um rund 5 % auf 
das Niveau von 1991 sinken werden. 

139. Für die neuen Länder sind in der Institution 
Wiedergutmachung die Entschädigungsrenten an 
Opfer des Nationalsozialismus in der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik sowie sonstige 
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Übersicht 44 

Lastenausgleich 
Leistungen in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993s 1997s 

Lastenausgleichsgesetz 
Unterhaltshilfe 0,86 0,82 0,75 0,70 0,65 0,59 0,5 0,4 
Krankenversorgung 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,1 0,1 
Sterbegeld 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 
Entschädigungsrente 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,0 0,0 
Leistungen aus dem 
Härtefonds 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,0 0,0 
Hausratentschädigung 0,02 0,04 0,08 0,11 0,12 0,08 0,1 0,0 

Ausgaben insgesamt 1,13 1,09 1,04 1,00 0,94 0,84 0,8 0,5 
Flüchtlingshilfegesetz 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 
Reparationsschädengesetz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
Verwaltung 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,1 0,0 
Leistungen Sozialbudget 1,22 1,18 1,14 1,10 1,02 0,91 0,8 0,6 

Einkommensleistungen 0,87 0,83 0,82 0,79 0,74 0,67 0,6 0,4 
Barerstattungen 0,16 0,16 0,15 0,14 0,12 0,09 0,1 0,1 
Waren und Dienstleistungen 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,1 0,1 
Allgem. Dienste u. Leistungen 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,1 0,0 
Verrechnungen 

Leistungen im Rahmen der Wiedergutmachung ent-
halten. Weitere Wiedergutmachungsleistungen nach 
dem Allgemeinen Kriegfolgengesetz sind in der Insti-
tution Sonstige Entschädigungen verbucht. Die Lei-
stungen für Wiedergutmachung betrugen 1993 in 
den neuen Ländern rund 0,2 Milliarden DM. 1997 
sind Ausgaben in der Höhe von 0,1 Milliarden DM im 
Sozialbudget angesetzt. Die Wiedergutmachungslei-
stungen für die Bundesrepublik insgesamt machen 

mit knapp 2 Milliarden DM zur Zeit 0,2 % des Sozial-
budgets aus. 

140. Der Finanzierungsanteil des Bundes an den 
Aufwendungen der alten Ländern nach dem Bundes-
entschädigungsgesetz beträgt 50 %, beim Land Ber-
lin (West) 60 %. 

Die Wiedergutmachungsleisten der neuen Länder 
werden vom Bund finanziert. 

Übersicht 45 

Lastenausgleich 
Leistungsempfänger (Jahresende) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Lastenausgleichsgesetz 
Unterhaltshilfe 56 638 52 343 48 238 44 218 40 681 37 428 
Unterhaltshilfe und 
Entschädigungsrente 64 570 58 485 52 680 46 908 41 562 36 896 
Entschädigungsrente 10 928 9 727 8 628 7 580 6 731 5 830 
Beihilfen (Härtefonds) 8 278 7 755 7 176 6 565 5 921 5 297 
Beihilfen (14. AndGLAG § 10) 252 219 208 185 170 145 

Flüchtlingshilfegesetz 
Laufende Beihilfen 968 877 798 702 625 546 

Reparationsschädengesetz 
Unterhaltshilfe 65 61 59 57 51 44 
Unterhaltshilfe und 
Entschädigungsrente 218 202 187 174 148 134 
Entschädigungsrente 17 15 9 11 8 10 
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Sonstige Entschädigungen 

141. Die Institution Sonstige Entschädigungen um-
faßt Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsge-
setz (Wehrdienst- und Zivildienstleistende und deren 
Angehörige), Häftlingshilfegesetz (Entschädigungs-
leistungen hier auch für Vertriebene, Flüchtlinge, 
Kriegsgeschädigte und Aussiedler), Kriegsgefange-
nenentschädigungsgesetz und Allgemeinen Kriegs-
folgengesetz. 

142. Zwischen 1987 und 1992 sind die Gesamtlei-
stungen dieser Institution von rund 0,4 Milliarden 
DM auf 1 Milliarde DM um gut das 1 1/2 fache gestie-
gen. Schätzungsweise ein Fünftel der Aufwendun-
gen des Jahres 1992 ging dabei in die neuen Bundes-
länder. Die größten Zuwachsraten verzeichneten die 
Jahre 1988 bis 1990, in denen die Entschädigungslei-
stungen auf knapp das 2 1/2 fache zunahmen. Zurück-
zuführen war der starke Anstieg vor allem auf Ein-
gliederungshilfen für politische Häftlinge sowie 
Unterstützungen und Zinsverbilligungen für Aus-
und Übersiedler. 1993 gingen die Entschädigungslei-
stungen um mehr als ein Viertel auf 0,7 Milliarden 
DM zurück, da es sich in den Vorjahren vor allem um 
einmalige Soforthilfen gehandelt hatte. Für 1997 wird 
mit Gesamtaufwendungen von rund 0,5 Milliarden 
DM gerechnet. 

143. Finanziert werden die Sonstigen Entschädi-
gungen vom Bund. Die Durchführung der Entschädi-
gungsgesetze obliegt den Ländern und Gemeinden. 

Sozialhilfe 

144. Sozialhilfe wird von den örtlichen und überört-
lichen Trägern der Sozialhilfe nach dem Bundes-
sozialhilfegesetz geleistet. Sie umfaßt die Hilfe zum 
Lebensunterhalt und Hilfen in besonderen Lebens-
lagen. Bei dem in den neuen Ländern zu bestimmten 
niedrigen Renten gezahlten Sozialzuschlag handelt 
es sich um eine pauschalierte Sozialhilfeleistung. Er 
wird zwar aus organisatorischen Gründen von den 
Rentenversicherungsträgern ausgezahlt, ist aber im 
Rahmen des Sozialbudgets bei der Institution Sozial-
hilfe verbucht. Dies gilt gleichermaßen für die in den 
neuen Bundesländern (nur 1991) gezahlten Pflege-
gelder. 

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger der 
Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das 
der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll 
ihn soweit wie möglich befähigen, unabhängig von 
ihr zu leben. 

Anspruch auf Sozialhilfe hat jeder, der - verschuldet 
oder unverschuldet - in eine Notlage gerät, die er 
nicht mit eigenen Kräften und Mitteln bewältigen 
kann und der die erforderliche Hilfe nicht von ande-
ren, besonders von Angehörigen oder von Trägern 
anderer Sozialleistungen erhält. 

145. Örtliche Träger der Sozialhilfe sind die kreis-
freien Städte und die Landkreise. Die überörtlichen 
Träger werden von den Ländern in den Ausführungs-
gesetzen bestimmt. Es handelt sich dabei um höhere 
Kommunalverbände oder Landesbehörden, denen 

Übersicht 46 

Sozialhilfe 
- Milliarden DM - 

1987 1989 1991p 1993s 1997s 

Bundessozialhilfegesetz 1 ) 
Hilfe zum Lebensunterhalt 10,27 11,81 14,25 17,1 24,0 
Hilfe in besonderen Lebenslagen 
darunter: 

14,92 16,96 23,08 28,3 36,2 

Krankenhilfe 1,32 1,38 1,77 2,1 2,4 
Eingliederung Behinderter 4,95 5,87 7,96 10,3 13,1 
Hilfe zur Pflege 3 ) 8,16 9,15 12,70 15,1 19,8 

Sonstige soziale Hilfen 1)  2,17 4,17 3,27 2,7 2,7 
Ausgaben insgesamt 
abzüglich: 

27,36 32,94 40,59 48,0 62,9 

Ersatz von Sozialleistungsträgern 
zuzüglich: 

2,55 3,12 3,69 4,5 6,0 

Verwaltung 2,52 2,88 3,73 4,5 6,0 
Leistungen Sozialbudget 27,33 32,70 40,64 48,0 62,9 

Alte Bundesländer 27,33 32,70 36,29 42,8 55,9 
Neue Bundesländern) 4,35 5,2 7,1 
Einkommensleistungen 13,83 18,15 20,42 23,1 30,7 
Barerstattungen 1,04 1,26 1,52 1,8 2,3 
Waren und Dienstleistungen 9,88 10,36 14,96 18,6 23,9 
Allgemeine Dienste u. Leistungen 2,58 2,94 3,73 4,5 6,0 

1) Einschließlich sonstige soziale Hilfen des Bundes und der Länder. 
2) Einschließlich Pflegegelder und Sozialzuschläge der Rentenversicherung. 
3) Brutto, d. h. Eigenmittel der Pflegebedürftigen sind nicht abgesetzt. 
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überregionale Aufgaben der Hilfeleistung zur eige-
nen Entscheidung zugewiesen sind. 

146. Die Leistungen der Institution Sozialhilfe betru-
gen 1993 ungefähr rund 48 Milliarden DM (Übersicht 
46). Hiervon entfielen rund 42,8 Milliarden DM oder 
89 % auf Westdeutschland und 5,2 Milliarden DM 
oder 11 % auf Ostdeutschland. Von allen Leistungen 
des Sozialbudgets fallen — mit steigender Tendenz 
— 4 1/2 % auf die Sozialhilfe, wobei dieser Anteil z. Z. 
in Westdeutschland (gut 4 1/2 %) noch deutlich höher 
liegt als in Ostdeutschland (2 1/2 %). In Relation zum 
Bruttosozialprodukt hat die Sozialhilfe in Ost-
deutschland 1993 mit knapp 2 % aber ein höheres 
Gewicht als in Westdeutschland mit 1 1/2 %. 

147. Von 1987 bis 1993 sind die Sozialhilfeausgaben 
in den alten Bundesländern kräftig, in einzelnen Jah-
ren mit zweistelligen Zuwachsraten, gestiegen. Im 
abgelaufenen Jahr liegen sie ca. 15 1/2 Milliarden DM 
oder 56 % höher als 1987. 

In den neuen Bundesländern lag die Sozialhilfe (ein-
schließlich Sozialzuschlag der Rentenversicherung) 
1991 noch bei 4,4 Milliarden DM. Ihr Anstieg um rund 
0,8 Milliarden DM bis 1993 unterzeichnet die tatsäch-
liche Dynamik der auf die ostdeutschen Kommunen 
zukommenden Belastungen insofern, als die von der 
Rentenversicherung 1991 noch gezahlten Pflegegel-
der ab 1992 weggefallen sind und der Sozialzuschlag 
der Rentenversicherung inzwischen deutlich abge-
schmolzen worden ist. Rechnet man die hierdurch 
entstehende Verzerrung heraus, so ergibt sich bei der 
Sozialhilfe im engeren Sinne ein Ausgabenanstieg 
von 1,7 Milliarden DM oder gut 50 % innerhalb von 
zwei Jahren. 

148. Bei der mittelfristigen Projektion der Sozialhil-
feleistungen wurde berücksichtigt, daß für die jährli-
chen Anpassungen der Regelsätze der Sozialhilfe in 
den Jahren 1994 bis 1996 Obergrenzen festgelegt 
worden sind; die Regelsätze können in diesem Zeit-
raum um bis zu 2 Prozent, höchstens jedoch jeweils in 
Höhe der voraussichtlichen Entwicklung der durch-
schnittlichen Nettolohn- und -gehaitsumme je be-
schäftigten Arbeitnehmer im Bundesgebiet (ohne die 
neuen Bundesländer) in den Jahren 1994 und 1995 
angehoben werden. Unter den mittelfristigen An-
nahmen, die den Berechnungen dieses Sozialbud-
gets zugrunde liegen, dürften die Regelsätze in den 
Jahren 1994 bis 1996 damit durchschnittlich um weni-
ger als 1 Prozent p. a. angehoben werden. Dadurch 
liegen die Steigerungsraten deutlich unter der erwar-
teten Preissteigerungsrate. Ebenfalls entlastend 
wirkt das AsylbLG mit geschätzten Einsparungen in 
Höhe von knapp 1/2 Milliarde DM 1997. 

In Ostdeutschland wurden die Einsparungen für 1997 
infolge des AsylbLG mit gut 0,1 Milliarden DM ange-
setzt. 

Die verschiedenen Leistungsempfängergruppen 
— „Mengenkomponente" der Sozialhilfeprojektion 
— wurden im wesentlichen mit den in den 80er Jah-
ren beobachteten Trends fortgeschrieben. 

149. Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen 
wird im Sozialbudget davon ausgegangen, daß die 
Leistungen der Sozialhilfe bis 1997 jahresdurch

-

schnittlich um 7 % zunehmen — rund 1 1/2 Pro-
zentpunkte stärker als das Bruttosozialprodukt. Da-
bei wird die Ausgabendynamik in Westdeutschland 
etwas verhaltener sein als in Ostdeutschland. 

150. Infolge dieser Entwicklung würden sich die So-
zialhilfeausgaben pro Kopf der Bevölkerung in West-
und Ostdeutschland allmählich annähern: Während 
sie 1993 in Westdeutschland schätzungsweise rund 
650 DM und in Ostdeutschland rund 335 DM (d. s. 
51 1/2 % des westdeutschen Wertes) betrugen, würden 
sie 1997 im Westen etwa 835 DM, im Osten etwa 
480 DM, d. s. knapp 60 %, erreichen. 

151. Die Finanzierung der Leistungen fällt überwie-
gend den kommunalen Gebietskörperschaften zu. 
Durch den Finanzausgleich zwischen Ländern und 
Gemeinden werden auch die Länder an der Finan-
zierung beteiligt. Bei einzelnen Leistungen finanziert 
auch der Bund Teile der Sozialhilfeausgaben. 

Jugendhilfe 

152. Die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe sind 
durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz vom 26. Ju-
ni 1990 neu geordnet worden. Sie umfassen ein wei-
tes Spektrum pädagogischer Leistungen für Kinder, 
Jugendliche und ihre Eltern sowie für junge Volljäh-
rige. Die Aufgaben werden von den örtlichen Trä-
gern durch die Jugendämter, den überörtlichen Trä-
gern durch die Landesjugendämter, den Ländern 
durch die Obersten Landesbehörden sowie dem 
Bund durch die Oberste Bundesbehörde (im Rahmen 
des Bundesjugendplans) wahrgenommen. Das So-
zialbudget erfaßt neben den Leistungen, die von den 
Einrichtungen und Diensten der öffentlichen Ju-
gendhilfe erbracht werden auch die Förderung der 
Träger der freien Jugendhilfe. Die Angaben stützen 
sich auf Erhebungen der Finanzstatistik des Statisti-
schen Bundesamtes, die für 1992 und 1993 fortge-
schrieben wurden. Für die neuen Bundesländer lie-
gen erste vorläufige Angaben für 1991 vor, die 
ebenfalls bis 1993 fortgeschrieben wurden. 

153. Die Gesamtausgaben der Jugendhilfe betrugen 
1993 rund 24 1/2 Milliarden DM (Übersicht 47). Davon 
entfielen knapp 16 1/2 Milliarden DM oder 661/2 % auf 
die alten Bundesländer, der andere Teil auf Ost-
deutschland. Der Anteil dieser Leistungen am Sozial-
budget betrug in Westdeutschland knapp 2 %, im 
Osten 4 %. Auch im Verhältnis zum Sozialprodukt 
zeigen sich deutliche Unterschiede: Die entsprechen-
de Relation betrug in Westdeutschland 1/2 %, in Ost-
deutschland hingegen knapp 3 %, ungefähr das 
Fünffache.  

154. In Westdeutschland sind die Leistungen dieser 
Institution von 1987 bis 1993 um 44 %, jahresdurch-
schnittlich also um gut 6 % angestiegen. In Ost-
deutschland haben sich die entsprechenden Ausga-
ben von 1991 bis 1993 schätzungsweise um 30 
erhöht. 

155. Bei der Projektion wird davon ausgegangen, 
daß sich die Jugendhilfeausgaben mittelfristig stark 
erhöhen. 1997 wird diese Institution ein um 18 1/2 Milli-
arden oder 75 % höheres Ausgabenvolumen aufwei- 
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Übersicht 47 

Jugendhilfe 
- Milliarden DM - 

1987 1989 1991p 1993s 1997s 

Länder 3,25 3,47 6,65 7,9 13,2 
- Kindergärten 0,92 1,05 2,74 3,1 8,1 
- Jugendhilfeleistungen 0,95 0,94 1,06 1,2 1,4 
- Einrichtungen 0,70 0,75 2,04 2,8 2,6 
- Förderung der freien Jugendhilfe 0,68 0,73 0,81 0,9 1,1 
Gemeinden 7,80 8,76 13,77 15,8 28,9 
- Kindergärten 2,03 2,37 4,80 5,4 17,4 
- Jugendhilfeleistungen 2,38 2,86 3,02 3,3 3,8 
- Einrichtungen 1,47 1,64 3,38 4,4 4,6 
- Förderung der freien Jugendhilfe 1,92 1,89 2,57 2,8 3,2 
Bund 0,29 0,49 0,73 0,8 0,8 
Leistungen Sozialbudget 11,34 12,72 21,15 24,5 42,9 

Alte Bundesländer 11,34 12,72 14,88 16,3 36,2 
Neue Bundesländer 

davon: 
6,27 8,2 6,7 

Waren und Dienstleistungen 8,59 9,90 17,51 20,5 38,4 
Allgemeine Dienste u. Leistungen 2,75 2,82 3,64 4,0 4,5 

sen als 1993. Dabei wird der Anstieg in Westdeutsch-
land sogar rund 20 Milliarden DM, d, s. mehr als 
120 %, betragen, während die entsprechenden Aus-
gaben in Ostdeutschland um 1 1/z Milliarden DM oder 
knapp 20 % zurückgehen dürften. Ursächlich für die-
se ausgeprägt gegenläufigen Entwicklungen sind die 
folgenden Gründe: 

Durch das Schwangeren- und Familienhilfegesetz 
vom 27. Juli 1992 (Artikel 5) ist ab 1996 ein Rechts-
anspruch auf einen Kindergartenplatz für jedes 
Kind ab dem vollendeten dritten Lebensjahr Alter 
vorgesehen. Hierdurch entstehen erhebliche Mehr-
aufwendungen u. a. im Bereich der laufenden 
Betriebskosten. Diese 1996 entstehenden Mehrauf-
wendungen wurden unter Verwendung der Berech-
nungen einer Arbeitsgruppe, die vom Bundestags-
sonderausschuß „Schutz des ungeborenen Lebens" 
eingesetzt worden war, auf das Jahr 1997 hochge-
rechnet. 

Für den Bereich der neuen Bundesländer wurde kein 
Mehraufwand bei den laufenden Betriebskosten an-
gesetzt, da dort ein dem Schwangeren- und Fami-
lienhilfegesetz entsprechendes Platzangebot vorhan-
den ist. Unabhängig davon wird im Sozialbudget 
aufgrund der Geburtenenwicklung der vergangenen 
Jahre damit gerechnet, daß sich die Kosten der ost-
deutschen Kommunen in diesem Bereich erheblich 
verringern, da Betreuungspersonal entsprechend der 
verminderten Zahl belegter Kindergartenplätze ent-
lassen oder in andere Verwaltungsbereiche umge-
setzt werden kann. 

156. Die Finanzierung der öffentlichen Jugendhilfe 
obliegt gegenwärtig zu fast 60 % den kommunalen 
Gebietskörperschaften, ungefähr ein Drittel tragen 
die Länder und etwa 3 % der Bund. Ein Teil wird 

durch Kostenbeiträge, Teilnahmebeiträge und Ge-
bühren aufgebracht. In diesem Sozialbudget wird da-
von ausgegangen, daß Gebühren und sonstige Ein-
nahmen künftig ein steigendes Gewicht bekommen. 

Ausbildungsförderung 

157. Durch die einkommensabhängig ausgestaltete 
Ausbildungsförderung werden Schüler (Zuschüsse) 
und Studenten (Zuschüsse und Darlehen) nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und 
landesrechtlichen Bestimmungen unterstützt. Da-
durch soll Kindern aus wirtschaftlich schlechter ge-
stellten Familien eine der Neigung, Eignung und 
Leistung entsprechende Ausbildung ermöglicht wer-
den. 

Den speziellen Ausgangsbedingungen in den neuen 
Bundesländern wurde nach den Übergangsregelun-
gen des Einigungsvertrages mit Änderungen des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes 1991 und 
1992 begegnet. Durch eine entsprechende Modifika-
tion der Einkommensanrechnung und der Höhe des 
Grundbedarfs wurden die Förderungsbedingungen 
in den neuen Bundesländern weitgehend denen in 
den alten angeglichen. Zur Zeit betragen die Höchst-
förderungssätze in den alten Bundesländern 940 DM 
monatlich, in den neuen - vor allem bedingt durch 
das noch bestehende niedrigere Mietniveau -
855 DM im Monat. 

158. Die Gesamtleistungen der Institution Ausbil-
dungsförderung (ohne Darlehen; einschließlich Ver-
waltungskosten) stiegen i n  den alten Bundesländern 
von rund 0,8 Milliarden DM im Jahre 1990 auf rund 
2 Milliarden DM im Jahre 1992 an. Die starke Zunah- 
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me der als Zuschuß gewährten Leistungen am An-
fang der 90er Jahre ist insbesondere auf das 12. Än-
derungsgesetz zum BAföG zurückzuführen, mit dem 
die Studentenförderung von Volldarlehen auf Lei-
stungen je zur Hälfte als Zuschuß und Darlehen um-
gestellt wurde. Der Anstieg der Ausbildungsförde-
rungsleistungen insgesamt war Folge der mit dem 
genannten Änderungsgesetz erreichten strukturel-
len Verbesserungen. So wurde zum Beispiel die För-
derung zu Hause wohnender Schüler ausgeweitet 
und die Einkommensanrechnung zugunsten mittle-
rer Einkommen verbessert. 1993 wurden in den alten 
Bundesländern, wie 1991, rund 1,9 Milliarden DM 
(einschließlich Verwaltungskosten) aufgewendet. 

In den neuen Bundesländern lag die als Zuschuß ge-
währte Ausbildungsförderung 1993 bei rund 0,6 Mil-
liarden DM (einschließlich Verwaltungskosten). Da-
mit wird hier knapp ein Viertel der im gesamten 
Bundesgebiet gewährten Leistungen ausgegeben. 

Bis 1997 wird im gesamten Bundesgebiet mit einem 
Rückgang der als Zuschuß gewährten Ausbildungs-
leistungen auf rund 2,2 Milliarden DM (einschließlich 
Verwaltungskosten) gerechnet. Ursächlich für den 
Ausgabenrückgang sind insbesondere der Wandel 
der Bildungsstruktur und die Verbesserung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse in den neuen Bundeslän-
dern, die zu einer allmählichen Angleichung der der-
zeitig noch sehr hohen Gefördertenquote von über 
80 % an die der alten Bundesländer von rund 35 % 
führt. 

159. Finanziert wird die Institution Ausbildungsför-
derung zu 65 % durch den Bund und zu 35 % durch 
die Länder, die darüber hinaus auch die Verwal-
tungskosten tragen. 

Wohngeld 

160. Wohngeld trägt dazu bei, für Haushalte mit 
niedrigen Einkommen tragbare Wohnkostenbela-
stungen zu erreichen. Im Einzelfall hängt die Höhe 
des Wohngeldes von Haushaltsgröße, Familienein-
kommen und Wohnkosten ab. Mieter erhalten Wohn-
geld als Mietzuschuß, selbstnutzende Wohneigentü-
mer als Lastenzuschuß. 

Auf die neuen Bundesländer wurde Anfang 1991 das 
seit 1965 bestehende westliche Wohngeldrecht mit 
kleineren Änderungen übertragen. Mit der ersten 
Mietanhebung trat im Oktober 1991 das bis längstens 
Juni 1995 anwendbare Wohngeldsondergesetz in 
Kraft. Es brachte für die neuen Bundesländer gegen-
über dem Wohngeldrecht im früheren Bundesgebiet 
Leistungsverbesserungen und Vereinfachungen bei 
der Wohngeldberechnung. 

161. Ende 1992 erhielten rund 3,8 Millionen Haus-
halte Wohngeld, das in Form des Tabellen-Wohngel-
des oder für Haushalte, deren Wohnkosten vollstän-
dig durch die Sozialhilfe oder Kriegsopferfürsorge 
übernommen werden, als pauschaliertes Wohngeld 
gezahlt wird. Die Struktur der Wohngeldempfänger 
wies 1992 erhebliche Unterschiede zwischen den al-
ten und neuen Ländern auf: Im Westen erhielten 
rund ein Zehntel der Mieterhaushalte Mietzuschüs

-

se, im Osten war es knapp ein Drittel (31 %). Bei den 
Eigentümerhaushalten waren es in den alten Bun-
desländern 1,2 %, in den neuen Bundesländern ein 
Fünftel der Haushalte. Weitere Einzelheiten über die 
Zusammensetzung der Wohngeldempfänger finden 
sich in Teil A dieses Berichts (vgl. Teil A, Ziffer 312). 

162. Die Wohngeldleistungen in den alten Ländern 
hielten sich von 1987 bis 1993 — von geringfügigen 
Schwankungen in den Zwischenjahren abgesehen — 
etwa konstant bei rund 4 Milliarden DM (einschließ-
lich Verwaltungskosten). In den neuen Bundesländer 
stiegen die Wohngeldleistungen seit 1991 von 0,8 
Milliarden DM auf etwa 3 Milliarden DM im Jahre 
1993 an und machten damit rund 40 % der im letzten 
Jahr insgesamt in der Bundesrepublik aufgewandten 
Leistungen von rund 7 Milliarden DM aus. Der Anteil 
des Wohngeldes am Sozialbudget 1993 betrug dabei 
0,7 %. Bis 1997 wird aufgrund der zu erwartenden 
Einkommensentwicklung — vor allem in den neuen 
Ländern — mit einem Rückgang auf insgesamt 5,3 
Milliarden DM gerechnet. Der Anteil am Sozialbud-
get würde dann 0,4 % betragen. 

163. Die Finanzierung des Wohngeldes erfolgt je zur 
Hälfte von Bund und Ländern. Die Verwaltungsko-
sten werden von den Ländern und Gemeinden getra-
gen. 

Öffentlicher Gesundheitsdienst 

164. Der Öffentliche Gesundheitsdienst umfaßt 
präventive und rehabilitative Maßnahmen der Ge-
sundheitsvorsorge (Aufklärung, Erziehung), Ge-
sundheitsaufsicht und Hygieneüberwachung, des 
gesundheitlichen Umweltschutzes sowie der Ge-
sundheitshilfe (Behinderte und notleidende Grup-
pen), der Schulgesundheitspflege und des schul-
zahnärztlichen Dienstes. Die Leistungen des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes können von der 
gesamten Bevölkerung in Anspruch genommen wer-
den, zielen aber vor allem auf besonders hilfebedürf-
tige Gruppen ab wie zum Beispiel Behinderte, psy-
chisch Kranke und Süchtige sowie alte und junge 
Menschen und Schwangere. 

165. Die Aufwendungen des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes sind seit 1987 von 2,1 auf zur Zeit (1993) 
jährlich 3,5 Milliarden DM gestiegen. Darin enthal-
ten sind rund 0,7 Milliarden DM an geschätzten 
Aufwendungen in den neuen Ländern. Bis 1997 wer-
den die Gesamtausgaben in der Bundesrepublik 
Deutschland voraussichtlich auf rund 4 Milliarden 
DM zunehmen. Wie 1993 beträgt der Anteil am So-
zialbudget dann 0,3 %. 

166. Die Aufwendungen des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes werden überwiegend von den Ländern 
und Gemeinden finanziert. 

Leistungen zur Vermögensbildung 

167. In dieser Institution werden staatliche Lei-
stungen nach dem Fünften Vermögensbildungsge-
setz, dem Wohnungsbau-Prämiengesetz, dem Spar-
Prämiengesetz und nach §19a EStG sowie Arbeitge- 
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Übersicht 48 

Leistungen zur Vermögensbildung 
Leistungen in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991p 1992p 1993s 1997s 

Prämiensparen 1) 
- Wohnungsbau-Prämien 2 ) 1,39 0,85 0,84 0,54 0,55 0,58 0,6 0,3 
Vermögensbildungsgesetz3 ) 
- Arbeitnehmer-Sparzulage 4) 1,70 1,70 1,70 0,95 0,95 0,95 1,0 0,7 
- Arbeitgeberleistungen (netto) 5 ) 7,97 8,06 8,25 8,90 9,50 9,90 10,0 11,2 
Überlassung von Beteiligungen an 
Arbeitnehmer 

Arbeitgeberleistungen (netto) 6 ) 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,2 0,2 
Leistungen Sozialbudget 11,21 10,77 10,96 10,59 11,21 11,65 11,7 12,4 

Alte Bundesländer 11,21 10,77 10,96 10,59 10,83 10,98 10,8 11,0 
Neue Bundesländer 0,38 0,67 0,9 1,4 

1) Im Jahr der haushaltsmäßigen Auswirkung. 
2) Nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz; einschließlich Spar-Prämien 1987 (532 Mio DM) und 1988 (5 Mio DM) nach 

dem Spar-Prämiengesetz. 
3) Fünftes Vermögensbildungsgesetz. 
4) Im Jahr der Entstehung des Anspruchs (Ablauf des Jahres der Sparleistung). 
5) Die Kleinbetriebsvergünstigung ist abgesetzt (in der Institution Steuerliche Maßnahmen enthalten). 
6) Nach § 19 a EStG. Die Gewinnsteuerersparnisse sind abgesetzt (in der Institution Steuerliche Maßnahmen enthalten). 

berleistungen erfaßt, die wegen der Förderung nach 
dem Fünften Vermögensbildungsgesetz und nach 
§19 a EStG aufgebracht werden. Die Institution Steu-
erliche Maßnahmen enthält weitere 8 Maßnahmen 
zur Vermögensbildung. 

168. Die Vermögensbildungsleistungen nahmen in 
den alten Bundesländern zwischen 1987 bis 1990 von 
11,2 Milliarden DM um rund 6 % auf 10,6 Milliarden 
DM ab (Übersicht 48). Dies wurde vor allem bewirkt 
durch die auslaufende Förderung nach dem Spar-
Prämiengesetz und durch die Herabsetzung der Pro-
zentsätze für Arbeitnehmer-Sparzulage und Woh-
nungsbau-Prämie. Seither stiegen die Gesamtlei-
stungen wieder leicht an, was vor allem auf die 
zunehmenden Arbeitgeberleistungen nach dem Ver-
mögensbildungsgesetz zurückzuführen ist. 1993 
wurden in den alten Ländern rund 10,8 Milliarden 
DM an Leistungen des Staates und dadurch veran-
laßte Arbeitgeberleistungen zur Vermögensbildung 
aufgebracht. 

In den neuen Bundesländern haben sich die Vermö-
gensbildungsleistungen von 0,4 Milliarden DM im 
Jahre 1991 auf 0,9 Milliarden DM im Jahre 1993 mehr 
als verdoppelt. Bis 1997 wird mit einem weiteren Zu-
wachs der Leistungen um rund die Hälfte auf gut 1,4 
Milliarden DM gerechnet. Das ist rund ein Achtel 
(12 %) der im Jahre 1997 in der Bundesrepublik ins-
gesamt erwarteten Vermögensbildungsleistungen, 
die dann gut 12 Milliarden DM oder 1 % des Sozial-
budgets betragen werden. 

169. Die Finanzierung der Vermögensbildungslei-
stungen erfolgt je nach A rt  der Leistung unterschied-

lich: Die Wohnungsbau-Prämie wird allein vom Bund 
getragen. Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird zu La-
sten des Lohnsteueraufkommens gezahlt und von 
Bund, Ländern und Gemeinden entsprechend ihrem 
Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer finan-
ziert. Der größte Teil der Leistungen wird von den 
Arbeitgebern aufgebracht, vor allem nach dem 
5. Vermögensbildungsgesetz. 

Steuerliche Maßnahmen 

170. In dieser Institution sind drei unterschiedliche 
Arten von steuerlichen Maßnahmen zusammenge-
faßt: 

Sozialpolitisch begründete Maßnahmen: Sie ver-
folgen Subventions-, Anreiz- oder Förderungszie-
le. 

- Maßnahmen wegen geminderter steuerlicher Lei-
stungsfähigkeit: Sie tragen dem Grundsatz der fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit Rechnung. 

Splittting-Verfahren für Ehegatten: Es stellt eine 
sachgerechte Besteuerung dar, die am Schutzge-
bot des Grundgesetzes orientiert ist; eine Entla-
stung tritt nur ein, wenn die Ehegatten unter-
schiedlich hohe Einkünfte haben. 

171. Zwischen 1987 und 1990 sind in den alten Bun-
desländern die Leistungen der Steuerlichen Maß-
nahmen um rund 8 % von 52 Milliarden DM auf 
48 Milliarden DM zurückgegangen (Übersicht 49). 
Das war Folge der Steuerreform, die 1988 und 1990 
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Übersicht 49 

Steuerliche Maßnahmen 
in Milliarden DM 1 ) 

1987 1988 1989 1990 1991p 1992p 1993s 1997s 

A. Sozialpolitisch begrün- 
dete Maßnahmen 11,74 11,55 11,64 9,13 10,19 11,42 13,0 12,9 
Erhöhte Absetzungen 
für Wohngebäude 1) 5,61 5,83 5,17 4,83 5,63 6,41 7,5 7,5 
Steuerbegünstigtes 
Bausparen3 ) 0,72 0,63 0,45 0,22 0,28 0,26 0,3 0,3 
Zuschläge für Sonn-
tags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit 1,18 1,24 1,48 1,10 1,15 1,30 1,3 1,7 
Zukunftssicherungs-
leistungen, -freibetrag 4 ) 1,85 1,85 2,82 1,55 1,72 1,88 2,0 2,5 
Grundsteuerermäßi-
gung 1,04 1,00 0,96 0,93 0,83 0,72 0,6 0,2 
Sonstige Steuermaß-
nahmen5 ) 1,34 1,01 0,76 0,50 0,59 0,86 1,2 0,7 

B. Maßnahmen wegen 
geminderter steuer-
licher Leistungsfähig-
keit 14,61 14,22 15,63 15,59 17,68 22,76 22,8 24,9 
Kinderfreibeträge 8,40 7,90 8,70 9,50 11,40 16,30 16,3 17,6 
Alters-und Haushalts-
freibetrag 6 ) 1,35 1,29 1,40 0,95 1,25 1,35 1,3 1,5 
Außergewöhnliche 
Belastungen') 2,83 3,05 3,43 3,11 2,78 2,75 2,7 2,9 
Pauschbeträge für 
Körperbehinderte u. a. 1,32 1,25 1,24 1,13 1,28 1,33 1,4 1,5 
Sonstige Steuermaß-
nahmen8 ) 0,71 0,73 0,87 0,90 0,97 1,03 1,1 1,4 

C. Splitting-Verfahren für 
Ehegatten 25,70 24,60 25,30 23,30 27,00 29,50 29,7 37,8 

Steuerliche Maßnahmen 
zusammen 52,05 50,37 52,57 48,02 54,86 63,67 65,5 75,5 

Früheres Bundesgebiet 52,05 50,37 52,57 48,02 51,50 58,24 59,6 67,5 
Neue Bundesländer 3,37 5,43 5,8 8,0 

1) Beträge nach Entstehungsjahren. 
2) Nach § 10e EStG (einschl. Kinderkomponente); 1997 sehr grobe Schätzung. 
3) Nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG. 
4) Zukunftssicherungsleistungen nach § 40 b EStG (Pauschalierung der Lohnsteuer). 
5) Beteiligungssparen nach § 19 a EStG (Gewinnsteuerersparnisse), Kleinbetriebsvergünstigung (bis 1989 Steuerermäßi-

gung für Arbeitgeber mit bis zu 60 Beschäftigten wegen der an diese gezahlten vermögenswirksamen Leist.), Aufwen-
dungen für Berufsausb., erweiterter Schuldzinsenabzug für bis 1986 neugebaute selbstgen. Häuser und Eigentumswoh-
nungen, Altersfreibetrag im Rahmen der Vermögensteuer sowie Kfz-Steuerbefreiung für Körperbehinderte. 

6) Der Haushaltsfreibetrag wird für Alleinstehende mit Kind berücksichtigt. 
7) Einschließlich außergewöhnliche Belastungen in besonderen Fällen. 
8) Pflegepauschbetrag, Kinderbetreuungskosten, Freibeträge für Flüchtlinge und ihnen gleichgestellte Personen, Realsplit-

ting sowie Ehegatten- und Kinderfreibetrag bei der Vermögensteuer. 

erhebliche Entlastungen vor allem für untere und 
mittlere Einkommen sowie für Familien brachte. Im 
einzelnen wurde die Entlastung erreicht durch eine 
Neugestaltung des Einkommensteuertarifs - die 
Progressionsmilderung bewirkte 1988 und 1990 rück-
läufige Beträge beim Ehegatten-Splitting -, durch 
die Anhebung des Kinder-, Ausbildungs- und Haus-
haltsfreibetrages sowie der Höchstbeträge für be-
stimmte außergewöhnliche Belastungen. Der Anteil 

der Funktion Familie an den Gesamtleistungen der 
Institution nahm entsprechend gegenüber 1987 von 
73 % auf 77 % im Jahre 1990 zu. Durch das Steuer-
änderungsgesetz 1992, das zu einer weiteren Anhe-
bung des Kinderfreibetrages und der Höchstbeträge 
für außergewöhnliche Belastungen führte, setzt sich 
diese Entwicklung zugunsten der Funktion Familie 
mittelfristig fort , so daß deren Anteil 1997 voraus-
sichtlich 82 % betragen wird. 
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Seit 1990 steigen die Gesamtleistungen der Institu-
tion Steuerliche Maßnahmen wieder an, und zwar bis 
1993 um mehr als ein Drittel auf rund 66 Milliarden 
DM, davon etwa 6 Milliarden DM oder 9 % in den 
neuen Bundesländern. Ihr Anteil am gesamtdeut-
schen Sozialbudget beträgt damit zur Zeit 6,2 %. Bis 
1997 wird mit einer weiteren Zunahme auf rund 
75 Milliarden DM gerechnet, davon knapp 8 Milliar-
den DM oder knapp 11 % in den neuen Bundeslän-
dern. 

172. Die Steuerlichen Maßnahmen stellen Steuer-
mindereinnahmen der öffentlichen Haushalte dar, 
die entsprechend dem Verteilungsschlüssel der je-
weiligen Steuer zu Lasten des Bundes, der Länder 
und Gemeinden gehen. 

Vergünstigungen im Wohnungswesen 

173. Die staatlichen Leistungen dieser institution, 
die auch auf der langfristigen Wirkung früherer För-
derungsvergaben beruhen, umfassen Zinsermäßi-
gungen sowie Zuschüsse zu Zins- und Tilgungslasten 
im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus, der Woh-
nungsfürsorge der öffentlichen Arbeitgeber und des 
Lastenausgleichsfonds. Dadurch sollen die Aufwen-
dungen für das Wohnen vor allem für einkommens-
schwächere Haushalte gemindert werden. 

174. In den alten Bundesländern lagen die Vergün-
stigungen für das Wohnen insgesamt im Zeitraum 
von 1987 bis 1992 bei gut 6 Milliarden DM, nachdem 
sie zwischenzeitlich 1988 und 1989 auf rund 5,7 Milli-
arden DM zurückgegangen waren (Übersicht 50). 
Die Leistungen des Sozialen Wohnungsbaus unterla-
gen dabei Schwankungen von Jahr zu Jahr, nur die 
Zinsermäßigungen der Wohnungsfürsorge der öf-
fentlichen Arbeitgeber nahmen in diesem Zeitraum 
kontinuierlich von 0,4 auf 0,3 Milliarden DM ab (vgl. 
Übersicht 50). 1993 gingen die Leistungen auf 5,4 
Milliarden DM zurück. Mittelfristig (bis 1997) wird 
mit einem Anstieg der gesamtdeutschen Leistungen 
auf rund 6 Milliarden DM - nahezu das Niveau in 
den Jahren 1990 bis 1993 - gerechnet. 

175. Finanziert werden die Vergünstigungen im 
Wohnungswesen aus Mitteln des Bundes (einschließ-
lich des Lastenausgleichsfonds), der Länder und Ge-
meinden. 

6. Finanzierung 

176. Die detaillie rte Finanzierungsrechnung des 
Sozialbudgets unterscheidet zum einen nach den 
Finanzierungsarten, die dem Sozialbudget als 
Einnahmen zufließen, zum anderen nach den volks-
wirtschaftlichen Sektoren (Quellen), denen die Ein-
nahmen entstammen. 

Finanzierungsarten 

177. Die Finanzierungsartenrechnung kennt Beiträ-
ge, Zuweisungen aus öffentlichen und sonstigen Mit-
teln sowie übrige Einnahmen. Ihre vergangene und 
erwartete künftige Entwicklung ergibt sich aus Über-
sicht 51. 

Beiträge 

178. Die Leistungen des Sozialbudgets werden im 
Berichtszeitraum zu knapp zwei Dritteln durch tat-
sächliche und unterstellte Beiträge finanziert (Über-
sicht 52). Sieht man von dem statistisch etwas ver-
zerrten Ergebnis für 1990 ab, so lag der Beitragsanteil 
1991 im wiedervereinigten Deutschland um knapp 
1 Prozentpunkt höher als 1989 im früheren Bundes-
gebiet. 1992 und 1993 ist er - rezessionsbedingt - 
wieder zurückgegangen und dürfte 1993 einen Wert 
von knapp 64 % erreicht haben. Bis 1997 wird der 
Anteil der Sozialbeiträge auf knapp 66 % ansteigen 
und so den langfristig beobachtbaren Trend zu einer 
verstärkten Finanzierung des Sozialbudgets über So-
zialbeiträge fortsetzen. 

Die Sozialbeiträge machten in den neuen Bundeslän- 
dern 1993 ca. 45 Y2 % der dortigen Gesamteinnahmen 

Übersicht 50 

Vergünstigungen im Wohnungswesen 
Leistungen in Milliarden DM 

1987 1988 1989 1990 1991p 1992p 1993s 1997s 

Sozialer Wohnungsbau 
- Zins- und Tilgungs-

zuschüsse 1,90 1,41 1,66 2,07 1,97 1,74 0,8 0,1 
- Vergünstigungen aus 

Zinsermäßigungen 3,82 3,93 3,70 3,66 3,92 4,28 4,5 5,4 
Wohnungsfürsorge der 
öffentlichen Arbeitgeber 
(Zinsermäßigungen) 1 ) 0,40 0,37 0,34 0,33 0,31 0,29 0,3 0,3 
Leistungen Sozialbudget 6,12 5,71 5,70 6,06 6,20 6,31 5,5 5,8 

Alte Bundesländer 6,12 5,71 5,70 6,06 5,93 6,17 5,4 5,7 
Neue Bundesländer 0,27 0,14 0,2 0,1 

1 ) Einschließlich Vergünstigungen aus Zinsermäßigungen im Rahmen des Lastenausgleichs. 
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Übersicht 51 

Einnahmen des Sozialbudgets nach Finanzierungsarten in der Bundesrepublik Deutschland 

1987 1988 198! 1990p') 1991p 1992p 1993s 1997s 

- Milliarden DM - 

Sozialbeiträge 424,85 441,57 462,70) 520,58 611,72 664,09 692,0 819,3 
der Versicherten 179,19 187,39 197,7 224,08 266,23 292,81 310,0 368,1 
- Arbeitnehmer 129,84 136,11 142,3 161,45 195,46 213,75 222,6 271,0 
- Selbständigen 6,99 7,38 7,77 8,42 9,16 9,93 10,3 11,9 
- Rentner 10,43 11,56 12,76 13,67 13,97 16,61 18,8 21,1 
- sonstigen Personen 10,84 10,73 11,33 12,37 13,42 14,74 16,5 19,1 
- durch SV-Träger 21,09 21,61 23,55 28,16 34,22 37,79 41,9 44,9 
der Arbeitgeber 245,66 254,17 264,94 296,50 345,50 371,28 382,0 451,2 
- Tatsächliche Beiträge 153,58 160,79 167,91 189,44 228,38 247,70 257,5 311,6 
- Unterstellte Beiträge 92,08 93,39 97,03 107,07 117,11 123,58 124,5 139,5 

Zuweisungen 222,47 226,20 237,31 245,19 302,18 336,04 366,7 397,7 
aus öffentlichen Mitteln 209,55 213,00 223,61 230,51 285,86 318,98 349,2 378,1 
Sonstige Zuweisungen 12,92 13,20 13,70 14,68 16,32 17,06 17,5 19,5 

Sonstige Einnahmen 14,66 14,99 16,61 19,32 23,20 24,77 24,5 27,5 
Einnahmen insgesamt 661,97 682,76 716,62 785,09 937,11 1024,90 1083,1 1244,4 

Alte Bundesländer 661,97 682,76 716,62 757,59 828,12 884,95 927,0 1058,7 
Neue Bundesländer 27,50 129,47 178,87 204,3 225,1 
Eigenes Finanzaufk. 27,50 108,99 139,95 156,1 185,7 
West-Ost-Transfer 20,48 38,91 48,2 39,4 

*) Einschließlich neue Bundesländer im 2. Halbjahr. 

aus. Dieser Anteil wird entsprechend der Projektion 
des Sozialbudgets bis 1997 auf gut 53 % ansteigen 
(Übersicht 53). 

179. Auch in Relation zum Bruttosozialprodukt stei- 
gen die Beiträge mittelfristig an (Übersicht 54). 1989 
lag die Beitragsquote noch bei 20,6 %, 1993 dürfte sie 

Übersicht 52 

Einnahmenstruktur des Sozialbudgets nach Finanzierungsarten in der Bundesrepublik Deutschland 

1987 		1988 1989 19900 1991p 1992p 1993s 1997s 

Anteil in Prozent 1) 

Sozialbeiträge 64,2 64,7 64,6 (66,3) 65,3 64,8 63,9 65,8 
der Versicherten 27,1 27,4 27,6 (28,5) 28,4 28,6 28,6 29,6 
- Arbeitnehmer 19,6 19,9 19,9 (20,6) 20,9 20,9 20,5 21,8 
- Selbständigen 1,1 1,1 1,1 (1,1) 1,0 1,0 0,9 1,0 
- Rentner 1,6 1,7 1,8 (1,7) 1,5 1,6 1,7 1,7 
- sonstigen Personen 1,6 1,6 1,6 (1,6) 1,4 1,4 1,5 1,5 
- durch SV-Träger 3,2 3,2 3,3 (3,6) 3,7 3,7 3,9 3,6 
der Arbeitgeber 37,1 37,2 37,0 (37,8) 36,9 36,2 35,3 36,3 
- Tatsächliche Beiträge 23,2 23,5 23,4 (24,1) 24,4 24,2 23,8 25,0 
- Unterstellte Beiträge 13,9 13,7 13,5 (13,6) 12,5 12,1 11,5 11,2 

Zuweisungen 33,6 33,1 33,1 (31,2) 32,2 32,8 33,9 32,0 
aus öffentlichen Mitteln 31,7 31,2 31,2 (29,4) 30,5 31,1 32,2 30,4 
Sonstige Zuweisungen 2,0 1,9 1,9 (1,9) 1,7 1,7 1,6 1,6 

Sonstige Einnahmen 2,2 2,2 2,3 (2,5) 2,5 2,4 2,3 2,2 
Einnahmen insgesamt 100,0 100,0 100,0 (100,0) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Alte Bundesländer 100,0 100,0 100,0 (96,5) 88,4 86,3 85,6 85,1 
Neue Bundesländer 2 ) (3,5) 11,6 13,7 14,4 14,9 

*) Einschließlich neue Bundesländer im 2. Halbjahr. 
1) Anteil an den Gesamteinnahmen in Prozent. 

2) Nur eigenes Finanzaufkommen. 
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Übersicht 53 
Einnahmenstruktur des Sozialbudgets (Finanzierungsarten) in den neuen Bundesländern 

1987 	1988 	1989 	1990 	1991p 1992p 1993s 1997s 

Anteil in Prozent') 

Sozialbeiträge 52,0 47,2 45,5 53,2 
der Versicherten 27,1 25,4 24,6 28,2 
- Arbeitnehmer 19,1 17,1 16,4 19,1 
- Selbständigen 0,3 0,3 0,3 0,4 
- Rentner 0,0 1,3 1,4 1,6 
- sonstigen Personen 0,5 0,5 0,6 0,9 
- durch SV-Träger 7,2 6,2 5,9 6,2 
der Arbeitgeber 24,9 21,8 20,9 25,0 
- Tatsächliche Beiträge 21,4 18,6 17,9 21,2 
- Unterstellte Beiträge 3,5 3,2 3,0 3,8 

Zuweisungen 47,1 51,6 53,4 45,9 
aus öffentlichen Mitteln 30,9 29,5 29,3 27,7 
Sonstige Zuweisungen 16,2 22,1 24,0 18,2 

Sonstige Einnahmen 0,9 1,2 1,1 0,9 
Einnahmen insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 ) Anteil an den Gesamteinnahmen in Prozent. 

gut 22 % betragen haben. Infolge des erwarteten So-
zialproduktswachstums wird sie bis 1997 wieder auf 
21 1/2 % zurückgehen. 

In den neuen Bundesländern liegt die Beitragsquote 
seit 1991 bei ungefähr einem Drittel des Bruttosozial-
produkts. Erwartet wird, daß sie bis 1997 deutlich 
unter 30 % fällt. Im Vergleich hierzu liegt die im Be-
richtszeitraum um einen Wert von 21 % pendelnde 
Quote in den alten Bundesländern durchgängig 
deutlich niedriger. 

Zuweisungen 

180. Die Zuweisungen - weit überwiegend aus öf-
fentlichen Mitteln - bilden die zweite wichtige Fi-
nanzierungsart, durch die das Sozialbudget finan-
ziert wird. Ihr Anteil an allen Einnahmen des Budgets 
ist langfristig deutlich zurückgegangen. 1989 betrug 
er (bezogen auf das frühere Bundesgebiet) noch 
33,1 %. 1991 war er vorübergehend auf rund 32 % 
gefallen und ist seither wieder angestiegen. Er dürfte 
im abgelaufenen Jahr 1993 bei knapp 34 % gelegen 
haben. Mittelfristig geht er allerdings wieder - dem 

Übersicht 54 
Einnahmenquoten des Sozialbudgets nach Finanzierungsarten in der Bundesrepublik Deutschland 

1987 1988 1989 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Einnahmenquoten in Prozent') 

Sozialbeiträge 21,2 20,9 20,6 (20,5) 21,5 21,8 22,2 21,3 
der Versicherten 8,9 8,9 8,8 (8,8) 9,4 9,6 9,9 9,6 
- Arbeitnehmer 6,5 6,5 6,3 (6,3) 6,9 7,0 7,1 7,1 
- Selbständigen 0,3 0,4 0,3 (0,3) 0,3 0,3 0,3 0,3 
- Rentner 0,5 0,5 0,6 (0,5) 0,5 0,5 0,6 0,5 
- sonstigen Personen 0,5 0,5 0,5 (0,5) 0,5 0,5 0,5 0,5 
- durch SV-Träger 1,1 1,0 1,0 (1,1) 1,2 1,2 1,3 1,2 
der Arbeitgeber 12,3 12,1 11,8 (11,7) 12,1 12,2 12,2 11,7 
- Tatsächliche Beiträge 7,7 7,6 7,5 (7,4) 8,0 8,1 8,2 8,1 
- Unterstellte Beiträge 4,6 4,4 4,3 (4,2) 4,1 4,1 4,0 3,6 

Zuweisungen 11,1 10,7 10,6 (9,6) 10,5 11,0 11,7 10,3 
aus öffentlichen Mitteln 10,5 10,1 9,9 (9,1) 9,9 10,5 11,2 9,8 
Sonstige Zuweisungen 0,6 0,6 0,6 (0,6) 0,6 0,6 0,6 0,5 

Sonstige Einnahmen 0,7 0,7 0,7 (0,8) 0,8 0,8 0,8 0,7 
Einnahmen insgesamt 33,0 32,4 31,9 (30,8) 32,8 33,7 34,7 32,4 

1 ) Relation zum Bruttosozialprodukt in Prozent. 

 



Drucksache 12/7130 	Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode 

Übersicht 55 
Einnahmenquoten des Sozialbudgets (Finanzierungsarten) in den neuen Bundesländern 

1987 	1988 	1989 	1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Einnahmenquoten in Prozent 1) 

Sozialbeiträge 22,1 35,4 34,4 32,0 25,8 
der Versicherten 12,9 18,5 18,5 17,3 13,7 
- Arbeitnehmer 8,7 13,0 12,5 11,5 9,3 
- Selbständigen 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
- Rentner 0,0 0,0 1,0 1,0 0,8 
- sonstigen Personen 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 
- durch SV-Träger 3,9 4,9 4,5 4,1 3,0 
der Arbeitgeber 9,2 16,9 15,9 14,7 12,1 
- Tatsächliche Beiträge 9,2 14,5 13,5 12,6 10,3 
- Unterstellte Beiträge 0,0 2,4 2,4 2,1 1,8 

Zuweisungen 6,0 32,1 37,6 37,6 22,2 
aus öffentlichen Mitteln 6,0 21,1 21,5 20,6 13,4 
Sonstige Zuweisungen 0,0 11,0 16,1 16,9 8,8 

Sonstige Einnahmen 0,3 0,6 0,9 0,8 0,4 
Einnahmen insgesamt 28,4 68,1 72,9 70,4 48,4 

1) Relation zum Bruttosozialprodukt in Prozent. 

langfristigen Trend folgend - auf 32 % zurück. Es 
handelt sich hier um die spiegelbildliche Entwick-
lung zum beitragsfinanzierten Anteil (Ziffer 183). 

181. Von dieser für Gesamtdeutschland (und mit ge-
ringfügigen Abweichungen auch für das frühere 
Bundesgebiet) gültigen Struktur unterscheidet sich 
die Finanzierungsstruktur des ostdeutschen Sozial-
budgets erheblich. Hier tragen die Zuweisungen 
mehr als die Hälfte - 1993 rund 53 1/2 % - zum ge-
samten Finanzierungsaufkommen bei (Übersicht 53). 
Diese Zuweisungen bestanden 1993 zu knapp der 
Hälfte aus Transfers der westdeutschen Arbeitslosen-
und Rentenversicherung an die ostdeutschen Syste-
me, um deren Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Im 
Zuge der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der 
nächsten Jahre wird der Anteil der Zuweisungen am 
ostdeutschen Finanzierungsvolumen auf ca. 46 % zu- 

rückgehen; der darin enthaltene Anteil an West-Ost-
Transfers wird sich ebenfalls zurückbilden. 

182. Die Zuweisungsquote (Relation zum Bruttoso-
zialprodukt) liegt im Berichtszeitraum zwischen rund 
10 % und rund 11 1/2 % (1993). Sie wird mittelfristig 
wieder auf etwa 10 1/2 % zurückgehen. In Ostdeutsch-
land liegt diese Quote deutlich höher: 1993 betrug sie 
37 1/2 %, bis 1997 könnte sie auf rund 22 % zurückge-
hen (Übersichten 53 und 55). 

Sonstige Einnahmen 

183. Die sonstigen Einnahmen - hierbei handelt es 
sich um Vermögenserträge, Gebühren, Strafgelder 
u. ä. - spielen für die Finanzierung des Sozialbud-
gets nur eine untergeordnete Rolle. Ihr Anteil am ge-
samten Finanzaufkommen liegt durchgängig bei 2 % 

Übersicht 56 

Einnahmen des Sozialbudgets nach Finanzierungsquellen in der Bundesrepublik Deutschland 

1987 1988 1989 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

- Milliarden DM - 

Unternehmen 208,38 215,54 225,50 253,44 294,76 317,64 324,9 381,5 
Staat 262,31 267,50 280,21 293,35 358,76 395,37 428,3 470,7 

Bund 133,28 135,63 141,77 147,95 185,50 203,43 228,6 223,8 
Länder 74,65 75,43 78,90 80,19 93,20 102,92 106,0 124,1 
Gemeinden 52,73 54,73 57,76 63,16 77,53 86,33 90,9 119,5 
Sozialversicherung 1,66 1,72 1,78 2,04 2,53 2,69 2,8 3,3 

Private Haushalte 186,60 194,94 205,85 232,89 277,16 304,95 322,5 383,8 
Private Organisationen 4,49 4,59 4,80 5,27 6,12 6,74 7,1 8,0 
Übrige Welt 0,20 0,19 0,27 0,14 0,31 0,20 0,3 0,4 
Einnahmen insgesamt 661,97 682,75 716,62 785,09 937,11 1024,90 1083,1 1244,4 
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Übersicht 57 

Einnahmen des Sozialbudgets nach Finanzierungsquellen in der Bundesrepublik Deutschland 

1987 1988 1989 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

- %1)  - 

Unternehmen 31,5 31,6 31,5 (32,3) 31,5 31,0 30,0 30,7 
Staat 39,6 39,2 39,1 (37,4) 38,3 38,6 39,5 37,8 

Bund 20,1 19,9 19,8 (18,8) 19,8 19,8 21,1 18,0 
Länder 11,3 11,0 11,0 (10,2) 9,9 10,0 9,8 10,0 
Gemeinden 8,0 8,0 8,1 (8,0) 8,3 8,4 8,4 9,6 
Sozialversicherung 0,3 0,3 0,2 (0,3) 0,3 0,3 0,3 0,3 

Private Haushalte 28,2 28,6 28,7 (29,7) 29,6 29,8 29,8 30,8 
Private Organisationen 0,7 0,7 0,7 (0,7) 0,7 0,7 0,7 0,6 
Übrige Welt 0,0 0,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Einnahmen insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0. 100,0 100,0 100,0 100,0 

1) Anteil an den Gesamteinnahmen in Prozent. 

bis 2 1/2 %, die Relation zum Bruttosozialprodukt be-
trägt knapp 1 %. 

Finanzierungsquellen 

184. Die Finanzierungsquellenrechnung unter-
scheidet die vier folgenden volkswirtschaftlichen 
Sektoren: Unternehmen, Staat (Bund, Länder, Ge-
meinden, Sozialversicherungsträger), P rivate Haus-
halte und Private Organisationen, Übrige Welt. Sie 
stellt dar, in welchem Umfang die Finanzierungsmit-
tel des Sozialbudgets - unabhängig von ihrer A rt - 
einem dieser Sektoren entstammen. Ihre vergangene 
und erwartete künftige Entwicklung ergibt sich aus 
den Übersichten 56 und 57. 

Staatssektor 

185. Der größte Teil des Sozialbudgets wird traditio-
nell vom Staatssektor finanziert. Zum besseren Ver-
ständnis wird darauf hingewiesen, daß in den Zah

-

lungen des Staatssektors nicht nur Steuermittel 
enthalten sind, sondern (als hier zu erwähnende 
wichtigste Position) auch die Sozialbeiträge (Arbeit-
geberanteil) der beim Staat beschäftigten Personen. 
Der Finanzierungsbeitrag des Staatssektors wird in-
sofern nicht nur von der Höhe der für sozialpolitische 
Zwecke im engeren Sinne bereitzustellenden öffent-
lichen Mittel (etwa Bundeszuschuß zur Rentenversi-
cherung, Defizithaftung bei der Bundesanstalt für Ar-
beit, Kindergeld, Sozialhilfe u. a. m.), sondern auch 
von Lohnniveau und Lohnentwicklung im staatlichen 
Bereich bestimmt. 

Der Beitrag des Staatssektors lag 1993 bei 428 1/2 Milli-
arden DM oder knapp 40 %. Der Anteil wird mittel-
fristig bis 1997 auf knapp 38 % zurückgehen, absolut 
rund 470 1/2 Milliarden DM erreichen. 

186. In Ostdeutschland liegt der Finanzierungsan-
teil des Staatssektors deutlich niedriger. 1993 betrug 
er knapp 70 Milliarden DM oder rund 34 %. Auch 
dort  dürfte der Anteil mittelfristig zurückgehen und 
1997 einen Wert von 33 % erreichen (Vgl. Übersicht 
58). 

Übersicht 58 

Einnahmen des Sozialbudgets nach Finanzierungsquellen in den neuen Bundesländern 

1987 	1988 	1989 	1990 1991p 1992p 1993s 1997s 

Anteil in Prozent 1 ) 

Unternehmen 19,0 17,7 16,7 20,4 
Staat 37,2 34,2 34,1 33,1 

Bund 22,0 19,2 19,7 18,2 
Länder 6,4 6,8 6,4 6,1 
Gemeinden 8,5 8,0 7,8 8,5 
Sozialversicherung 0,3 0,2 0,2 0,3 

Private Haushalte 27,6 25,9 25,1 28,5 
Private Organisationen 0,3 0,4 0,4 0,4 
Übrige Welt 15,8 21,8 23,6 17,5 
Einnahmen insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 

1) Anteil an den Gesamteinnahmen in Prozent. 
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Unternehmenssektor 

187. Der Unternehmenssektor ist traditionell der 
zweitgrößte Finanzier des Sozialbudgets. Auch hier 
gilt, daß in dieser Betrachtungsweise nicht nur die 
Finanzierung der sozialen Leistungen der Unterneh-
men im engeren Sinne (z. B. bet riebliche Altersver-
sorgung) enthalten ist, sondern auch die Arbeitge-
berbeiträge der im Unternehmenssektor abhängig 
Beschäftigten. 

1993 betrug der Finanzbeitrag dieses Sektors knapp 
325 Milliarden DM oder 30 % aller Einnahmen des 
Sozialbudgets. Er steigt in der Projektion des Sozial-
budgets bis 1997 auf rund 381 1/2 Milliarden DM an; der 
Anteil am gesamten Finanzierungsaufkommen be-
trägt dann knapp 30 1/2 %, liegt somit weiterhin deut-
lich unter dem gegen Ende der 80er Jahre (in West-
deutschland) gemessenen Niveau. Erstmals würde 
dann der Beitrag des Unternehmenssektors unter 
dem der Privaten Haushalte (Ziffern 189 f.) liegen. 

188. Der Beitrag des Unternehmenssektors lag 1992 
und 1993 in Ostdeutschland bei 17 %, also deutlich 
niedriger als in Deutschland insgesamt. Dies ist u. a. 
darauf zurückzuführen, daß es in Ostdeutschland 
noch keine in gleicher Weise ausgebaute betriebli-
che Altersversorgung wie in Westdeutschland gibt; 
es ist aber auch Re flex der Tatsache, daß andere Sek-
toren in Ostdeutschland einen deutlich höheren Fi-
nanzierungsbeitrag leisten als in Westdeutschland. 
Insgesamt leisteten die Unternehmen in den neuen 
Bundesländern 1993 rund 34 Milliarden DM, dieser 
Betrag dürfte bis 1997 auf 20 1/2 % aller Einnahmen 
des ostdeutschen Sozialbudgets ansteigen. 

Private Haushalte und Private Organisationen 

189. Die Privaten Haushalte (hier zusammengefaßt 
mit dem Sektor „Private Organisationen") haben in 
der Vergangenheit den drittgrößten Finanzbeitrag 
zum Sozialbudget geleistet. Diesem Sektor werden 
insbesondere die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozial-
versicherung zugeordnet, aber auch die Sozialbeiträ-
ge sonstiger Personengruppen (etwa der Rentner zu 
ihrer Krankenversicherung). Auch zählen hierzu die 
Sozialbeiträge der bei den P rivaten Organisationen 
und in den Privaten Haushalten abhängig Beschäf-
tigten. 

1993 betrug der Finanzierungsbeitrag der p rivaten 
Haushalte knapp 330 Milliarden DM oder 30 1/2 % 
aller Einnahmen des Sozialbudgets. Er lag damit 
erstmals höher als der Beitrag des Unternehmenssek-
tors. In der Projektion des Sozialbudgets steigt dieser 
Beitrag auf knapp 392 Milliarden DM oder 31 1/2 % 
aller Einnahmen; die Finanzierung des Sozialbud-
gets würde dann — bei noch leichtem Übergewicht 
des Staatssektors — erstmals ungefähr zu je gleichen 
Teilen von Staat, Unternehmen und P rivaten Haus-
halten erfolgen. 

190. In Ostdeutschland lag der Beitrag der p rivaten 
Haushalte 1992 und 1993 bei ungefähr einem Viertel 
aller Einnahmen, also ebenfalls niedriger als in 
Deutschland insgesamt. Auch hier handelt es sich im 
wesentlichen um einen Reflex auf die erheblichen 
Finanzierungsbeiträge aus Westdeutschland. Insge-
samt leisteten die p rivaten Haushalte 1993 einen Bei-
trag von 52 Milliarden DM; er steigt bis 1997 auf 29 % 
der Gesamteinnahmen des ostdeutschen Sozialbud-
gets an (Übersicht 58). 

Übrige Welt 

191. Die übrige Welt spielt bei der Finanzierung des 
gesamtdeutschen Sozialbudgets eine vernachlässig-
bar geringe Rolle. Bei den im Sozialbudget angesetz-
ten Beträgen handelt es sich im wesentlichen um 
Zahlungen der Europäischen Gemeinschaften im 
Rahmen des EG Sozialfonds. Der Anteil dieser Zah-
lungen liegt im Berichtszeitraum mit 0,2 Milliarden 
DM bis 0,4 Milliarden DM bei Null Prozent aller Ein-
nahmen des Sozialbudgets. 

192. Erhebliche Bedeutung gewinnt dieser Sektor in 
der Systematik des Sozialbudgets für die Finanzie-
rung des ostdeutschen Sozialbudgets. In diesem Sek-
tor sind die West-Ost-Transfers von Bundesanstalt für 
Arbeit und Rentenversicherung zur Sicherstellung 
der Zahlungsfähigkeit der entsprechenden ostdeut-
schen Systeme verbucht. Der Sektor Übrige Welt 
trägt aus diesem Grunde mit hohem Gewicht zur Fi-
nanzierung des ostdeutschen Sozialbudgets bei. 1992 
und 1993 lag sein Beitrag zwischen 22 % bzw. rund 
23 1/2 % aller dem ostdeutschen Sozialsystem zuflie-
ßenden Finanzmittel. Mittelfristig (bis 1997) wird die-
ser Beitrag sowohl absolut als auch relativ — auf ca. 
17 1/2 % — zurückgehen. 

Finanzierungssaldo 

193. Der Finanzierungssaldo des Sozialbudgets er-
gibt sich als Differenz seiner Einnahmen und Ausga-
ben. Einen Überblick über seine langfristige Ent-
wicklung erhält man aus Übersicht 59. 

194. Die Übersicht, die die west- und ostdeutschen 
Finanzierungssalden ab 1991 vor Einbeziehung der 
West-Ost-Transfers darstellt, verdeutlicht insbeson-
dere das nach der Wiedervereinigung in Ostdeutsch-
land entstandene erhebliche Finanzierungsdefizit. 
Zu seiner Finanzierung war es notwendig, die tradi-
tionell bestehenden Überschüsse im westdeutschen 
Sozialbudget erheblich auszuweiten und die zusätz-
lichen Finanzmittel in Form von West-Ost-Transfers 
einzusetzen. Durch die erhebliche Überschußbil-
dung in Westdeutschland konnte vermieden werden, 
daß das gesamtdeutsche Sozialbudget ins Defizit ge-
rät. Im Rahmen der Projektion wird erwartet, daß der 
Überschuß des Sozialbudgets, der sich nach 1991 er-
heblich zurückgebildet hat, bis 1997 wieder das abso-
lute Niveau von 1991 erreicht (Grafik 2). 
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Einnahmen, Ausgaben und Finanzierungssaldo des Sozialbudgets 
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III.  Wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge 

1. Entwicklung von Verdiensten und 
Kaufkraft 

195. Die Bruttolohn- und -gehaltsumme je beschäf-
tigten Arbeitnehmer betrug nach dem Inländerkon-
zept 1992 46 981 DM, in Ostdeutschland 29 625 DM. 
Sie war damit in Westdeutschland 16 mal höher als 
1950, als sie 2 918 DM betrug. Dies entspricht einer 
durchschnittlichen Zunahme von 6,8 % pro Jahr. 
1997 werden diese Werte voraussichtlich 54 227 DM 
(West) und 44 258 (Ost) betragen (mittelfristige Pro-
jektion der Bundesregierung, an den Datenstand von 
Januar 1994 angepaßt). 

196. Die jährlichen Nettolöhne je beschäftigten Ar-
beitnehmer haben sich in den alten Bundesländern 
verzwölffacht. 1950 betrugen sie 2 551 DM, 1992 im 
Westen 31 293 DM, im Osten 20 872 DM. Der durch-
schnittliche Zuwachs betrug damit in den alten Län-
dern 6,1 % pro Jahr. Der im Vergleich zur Entwick-
lung bei den Bruttolöhnen geringere Anstieg ist in 
erster Linie auf die progressive Einkommensbesteue-
rung zurückzuführen, die durch Steuerreformen 
nicht völlig ausgeglichen wurde. 1997 werden die-
se Werte voraussichtlich 34 070 DM (West) und 
28 615 DM (Ost) betragen. 

197. Die hieraus auf der Preisbasis 1985 berechneten 
jährlichen Nettorealverdienste sind im Westen von 
7 730 DM 1950 auf 27 235 DM 1992 gestiegen. Sie ha-
ben sich damit mehr als verdreifacht; der durch-
schnittliche Zuwachs pro Jahr betrug 3,0 %. 1997 
werden sie voraussichtlich noch 25 873 DM betragen. 
Die Ursachen für den Rückgang im Westen zu 1992 
um 5 % liegen in einer zurückhaltenden Lohnpolitik 
und im Anstieg bei den Beitragssätzen zur Renten-
versicherung. 

198. Nach vorläufigem Datenstand ist für 1993 mit 
einem Rückgang der realen Nettoverdienste im We-
sten um 1,1 % zu rechnen (Vgl. Tabelle IV-2 im An-
hang.). 

199. In den neuen Ländern stiegen die realen Netto-
verdienste 1993 im Vergleich zu 1991 je Kopf um ins-
gesamt knapp 20 v. H. Sie werden bis 1997 gegen-
über 1993 um insgesamt fast 3 % zunehmen. 

2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 

200. Die soziale Sicherung stellt sich in gesamtwirt-
schaftlicher Sicht als Umverteilung von Einkommen 
und als Bereitstellung von Gütern und Dienstleistun-
gen dar. Die Sozialleistungen und ihre Finanzierung 
haben einen erheblichen Anteil an den Geld- und 
Güterströmen in der Volkswirtschaft. Die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung und die Einnahmen und 
Ausgaben für die soziale Sicherung beeinflussen sich 
gegenseitig. Die damit gegebene enge Verflechtung 

von Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik verlangt 
eine sorgfältige Abstimmung. 

201. Die Grundannahmen über die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung entsprechen der mittelfristi-
gen Projektion der Bundesregierung vom Frühjahr 
1993, die den im Herbst 1993 für 1993 und 1994 fest-
gelegten Eckwerten der Bundesregierung angepaßt 
wurde. 

202. Die Vorausberechnungen des Sozialbudgets 
werden mit den gesamtwirtschaftlichen Vorausbe-
rechnungen abgestimmt, die Ergebnisse des Sozial-
budgets werden in das Darstellungskonzept der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen umge-
setzt. Die Zahlen des Sozialbudgets für die Einnah-
men und Ausgaben der Sozialversicherung und für 
die Sozialleistungen anderer Bereiche werden in 
einem geschlossenen Tabellensystem nach Aus-
schaltung der wichtigsten methodischen Unterschie-
de in die entsprechenden Kategorien der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen überführt. In 
Übersicht 61 ist das zusammengefaßte Sozialversi-
cherungskonto bis 1997 wiedergegeben, das auf den 
Angaben des Statistischen Bundesamtes für die Jah-
re 1992 und 1993 aufgebaut ist und aus den Berech-
nungen des vorliegenden Sozialbudgets abgeleitet 
wurde. Im Materialband werden Erläuterungen zum 
Umsetzungsverfahren und zu den einzelnen Umset-
zungspositionen gegeben. 

203. Die beim Einbau des Sozialbudgets in die 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen aufgetre-
tenen statistischen Differenzen gehen zunächst auf 
den unterschiedlichen statistischen Informations-
stand oder Revisionsstand zurück, der zu den Ver-
arbeitungs- und Fertigstellungszeitpunkten von 
Sozialbudget und Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen gegeben ist. Außerdem bestehen nach 
der deutschen Wiedervereinigung besondere statisti-
sche und methodische Probleme im Hinblick auf die 
gebietsgerechte Zuordnung von Finanzströmen, auf 
die im Materialband näher eingegangen wird (Über-
sicht 60). 

204. Die Darstellung der Sozialleistungen und ihre 
Finanzierung nach dem Konzept der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen erfüllt im Sozialbudget 
die Aufgabe, einerseits die Übereinstimmung zwi-
schen Sozialbudget und gesamtwirtschaftlichen Vor-
ausberechnungen zu belegen, andererseits aber 
auch die nach der Wiedervereinigung in einer Über-
gangsphase hinzunehmenden statistischen Differen-
zen zwischen diesen beiden umfangreichen Rechen-
werken zu dokumentieren; so erleichtern sie die 
Interpretation von Kennzahlen, die aus den Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen für den Bereich 
der sozialen Sicherung abgeleitet werden können. 
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Übersicht 60 

Abstimmung des Sozialbudgets mit den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
Milliarden DM 

a) Sozialversicherungskonto 1988 1989 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Beiträge 
Ausgangsdaten des Sozialbudgets 	 340,20 357,08 382,86 484,68 529,79 556,5 666,3 
Methodische Umsetzung 	  1,18 1,29 1,34 1,38 1,45 1,5 1,8 
Statistische Differenz 	  0,92 -0,11 -0,05 -0,02 0,60 4,3 5,3 
Ansatz im Sozialversicherungskonto 	 342,30 358,26 384,15 486,04 531,84 562,3 673,4 
Öffentliche Mittel 
Ausgangsdaten des Sozialbudgets 1 ) 	 46,46 49,41 51,13 69,38 77,58 98,8 90,0 
Methodische Umsetzung 	  0,67 0,69 0,67 0,67 0,77 0,8 0,9 
Statistische Differenz 	  0,48 1,59 1,52 3,06 1,91 2,4 5,2 
Ansatz im Sozialversicherungskonto 	 47,62 51,68 53,32 73,11 80,26 102,0 96,1 
Sonstige Einnahmen 
Ausgangsdaten des Sozialbudgets 	 9,01 10,09 12,11 35,66 55,06 63,2 53,7 
Methodische Umsetzung 	  -0,67 -0,69 -0,67 -0,67 -0,77 -0,8 -0,9 
Statistische Differenz 	  -0,62 -0,72 -0,65 -0,69 --7,30 -11,8 -9,5 
Ansatz im Sozialversicherungskonto 	 7,72 8,68 10,78 34,30 46,99 50,6 43,3 
Geleistete Übertragungen 
Ausgangsdaten des Sozialbudgets 2 ) 	 250,80 260,56 275,87 374,16 439,41 493,1 531,8 
Methodische Umsetzung 	  5,20 4,46 3,74 7,44 12,11 11,8 13,6 
Statistische Differenz 	  -0,73 -0,66 -0,68 -12,57 -18,3 -19,7 
Ansatz im Sozialversicherungskonto 	 255,28 264,36 278,93 381,60 438,94 486,7 525,7 
Endnachfrage 
Ausgangsdaten des Sozialbudgets 3 ) 	 143,55 139,12 149,86 213,86 264,84 275,2 304,0 
Methodische Umsetzung 	  -2,93 -2,22 -1,30 -24,74 -47,85 -56,7 -49,0 
Statistische Differenz 	  0,36 0,60 0,39 1,40 -1,23 1,2 1,3 
Ansatz im Sozialversicherungskonto 	 140,98 137 ; 50 148,95 190,52 215,77 219,7 256,3 
Finanzierungssaldo 
Ausgangsdaten des Sozialbudgets 	 1,32 16,90 20,37 22,17 -2,91 -1,7 13,5 
Methodische Umsetzung 	  -1,09 -0,95 -1,10 -1,80 -1,72 -1,9 -2,2 
Statistische Differenz 	  1,15 0,81 1,10 0,96 9,01 12,0 19,5 
Ansatz im Sozialversicherungskonto 	 1,38 16,76 20,37 21,33 4,38 8,5 30,8 

b) Soziale Leistungen anderer Sektoren an private Haushalte 

Ausgangsdaten des Sozialbudgets 	 127,28 134,22 138,49 161,62 173,71 181,3 197,7 
Methodische Umsetzung 	  -0,46 0,83 -0,53 -0,71 -0,80 -0,5 -0,6 
Statistische Differenz 	  0,40 0,32 -0,42 -2,43 -3,79 -6,7 -6,5 
Ansatz in den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen 	  126,42 134,73 138,38 163,34 176,70 187,4 203,6 

1) Einschließlich Verrechnungseinnahmen von Kindergeld und Kriegsopferversorgung. 
2) Einschließlich Verrechnungsausgaben an Pensionen. 
3) Einschließlich Verrechnungsausgaben an Familienzuschlägen und Beihilfen. 
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Übersicht 61 

Sozialversicherungskonto der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
Milliarden DM 

1988 1989 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Einnahmen 	  397,64 418,62 448,25 593,45 659,09 714,9 812,8 
Beiträge 1) 	  342,30 358,26 384,15 486,04 531,84 562,3 673,4 
Tatsächliche Sozialbeiträge 	  341,09 356,94 382,78 484,40 530,04 560,6 671,3 
Unterstellte Sozialbeiträge 	  1,18 1,29 1,34 1,38 1,45 1,5 1,8 
Empfangene Vermögensübertragungen 	 0,03 0,03 0,03 0,26 0,35 0,3 0,4 
Öffentliche Mittel 
(Empf. lfd. Übertragungen von Gebiets-
körperschaften) 	  47,62 51,68 53,32 73,11 80,26 102,0 96,1 
Sonstige Einnahmen 	  7,72 8,68 10,78 34,30 46,99 50,6 43,3 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen 	  5,67 6,51 8,53 10,85 12,62 13,2 12,2 
Sonstige empfangene laufende Übertra-
gungen 	  1,46 1,56 1,60 22,72 33,57 36,6 30,3 
Abschreibungen 	  0,59 0,61 0,65 0,73 0,80 0,9 0,8 

Ausgaben 	  396,26 401,86 427,88 572,12 654,71 706,4 782,0 
Geleistete Übertragungen 2) 	  255,28 264,36 278,93 381,60 438,94 486,7 525,7 
Soziale Leistungen an private Haushalte 	 246,18 255,61 270,38 348,01 389,08 432,9 467,6 
Soziale Leistungen an die übrige Welt 	 4,22 4,49 4,83 5,16 5,41 5,6 6,0 
Sonstige laufende Übertragungen an die 
übrige Welt 	  0,28 0,25 0,21 20,92 32,10 35,1 38,0 
Sonstige laufende Übertragungen von ande- 
ren Sektoren 	  3,25 2,91 2,24 4,07 6,74 7,5 8,1 
Subventionen   	 1,21 0,98 1,10 2,86 4,98 5,0 5,4 
Geleistete Vermögensübertragungen 	 0,11 0,09 0,14 0,55 0,60 0,6 0,6 
Zinsen auf öffentliche Schulden 	 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0 0,0 
Endnachfrage 	  140,98 137,50 148,95 190,52 215,77 219,7 256,3 
Staatsverbrauch (brutto) 	  139,89 136,55 147,85 188,72 214,05 217,8 254,1 
Bruttoanlageinvestitionen 	  1,09 0,95 1,10 1,80 1,72 1,9 2,2 

Finanzierungssaldo 	  1,38 16,76 20,37 21,33 4,38 8,5 30,8 

1) Einschließlich empfangene Vermögensübertragungen. 
2) Einschließlich Zinsen auf öffentliche Schulden. 
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IV. Definitionen und Rechtsgrundlagen 

1. Definitionen 

Die im Sozialbudget verwendeten Beg riffe haben fol-
genden Inhalt: 

— Allgemeine Dienste und Leistungen 

Leistungen allgemeiner A rt , die nicht unmittelbar 
bestimmten Personen zugerechnet werden kön-
nen. Sie sind in Zuschüsse, Maßnahmen und in-
neren Dienst untergliedert. 

Barerstattungen 

Von Anspruchsberechtigten gekaufte Waren und 
Dienstleistungen, deren Kosten vollständig oder 
zum Teil erstattet werden, soweit diese Lei-
stungen in den Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen als Sozialleistungen gelten, z. B. 
Sterbegeld der Krankenkassen; ferner die Bei-
tragserstattungen, die Leistungsempfängern der 
Sozialversicherung zur Deckung ihrer Beitrags-
verpflichtungen gezahlt werden, z. B. für die 
Krankenversicherung der Rentner. 

In Übereinstimmung mit den Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen wird dabei unterstellt, 
daß diese Beträge als Bestandteil der Geldleistun-
gen an die p rivaten Haushalte gehen und von do rt 

 als eigener individueller Versicherungsbeitrag 
der Sozialversicherung wieder zufließen. 

Einkommensleistungen 

Geldleistungen (Barleistungen) mit Lohnersatz-
funktion; steuerliche Maßnahmen, Zinsermäßi-
gungen. Einkommensleistungen und Barerstat-
tungen entsprechen den „Sozialleistungen" der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 

Finanzierung 

Unter Finanzierung werden die tatsächlichen und 
die kalkulatorischen Einnahmen der Institutionen 
verstanden. In der Regel handelt es sich um tat-
sächliche Zahlungsströme, z. B. aus Beiträgen, 
Staatszuschüssen oder — wegen der Sollrech-
nung — um entsprechende Forderungen; zum 
Teil sind aber auch fiktive Beträge eingesetzt, 
welche die Finanzierung direkter Leistungen der 
Arbeitgeber und der Gebietskörperschaften wi-
derspiegeln, z. B. der Entgeltfortzahlung. Bei den 
indirekten Leistungen (Steuerliche Maßnahmen) 
gelten Einnahmeausfälle des Staates als Finanzie-
rung. 

— Finanzierungsarten 

Beiträge 

Tatsächliche Beiträge, die Versicherte und Arbeit-
geber an Institutionen der sozialen Sicherung 
zahlen, um Ansprüche auf Sozialleistungen zu er-
werben oder zu erhalten (Beiträge der Arbeitneh-

mer, Arbeitgeber und Selbständigen); tatsächli-
che Beiträge von Versicherten, die weder 
Arbeitnehmer noch Selbständige sind, z. B. Haus-
frauen, aber auch Beiträge der Rentner zur Kran-
kenversicherung, der Leistungsempfänger der 
Bundesanstalt für Arbeit zur Kranken- und Ren-
tenversicherung sowie der Empfänger von Reha-
bilitationsmaßnahmen (Beiträge sonstiger Perso-
nen). 

Unterstellte Beiträge als Gegenwert für die Lei-
stungen, die Arbeitnehmer oder sonstige Berech-
tigte von den Arbeitgebern direkt erhalten, wenn 
für gleichartige Leistungen ein beitragsorientier-
tes System besteht. Die Finanzierung der Direkt-
leistungen der Arbeitgeber ist grundsätzlich den 
unterstellten Beiträgen der Arbeitgeber zugeord-
net. Für das beamtenrechtliche System gelten in 
Anlehnung an die Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen besondere Zuordnungsregeln. 

Zuweisungen 

aus öffentlichen Mitteln (Gebietskörperschaf-
ten), hierzu gehören auch Einnahmeausfälle 
bei indirekten Leistungen, 

— aus sonstigen Mitteln (Unternehmen einschl. 
Deutsche Bundesbahn und Deutsche Bundes-
post). 

Übrige Einnahmen 

Kapitalerträge, Gebühren, Strafen u. ä. 

Verrechnungen 

Übertragungen von effektiven oder unterstell-
ten Beträgen innerhalb der Institutionen des 
Sozialbudgets, das sind tatsächliche Verrech-
nungen (Leistungen und zum Finanzaus-
gleich) und unterstellte Verrechnungen, das 
sind von den Sozialversicherungsträgern ge-
zahlte Pensionen, Beihilfen und Familienzu-
schläge, die den entsprechenden Institutionen, 
z. B. „Pensionen", zugewiesen werden. 

Finanzierungsquellen 

Aufteilung der Finanzierung nach der Herkunft 
der Einnahmen: Unternehmen, Bund, Länder, Ge-
meinden, Sozialversicherung, private Organi-
sationen ohne Erwerbscharakter, p rivate Haus-
halte sowie übrige Welt (Ausland). Zu den 
Unternehmen zählen auch die Wirtschaftsunter-
nehmen der Gebietskörperschaften, z. B. Deut-
sche Bundesbahn und Deutsche Bundespost. 

Finanzierungstyp 

Kleinste Kategorie, zu der im Sozialbudget gleich-
artige Formen der Finanzierung zusammengefaßt 
werden. Auf der Ebene des Finanzierungstyps er-
folgt die Dateneingabe und -fortschreibung. Fol- 
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gende Finanzierungstypen werden im Sozialbud-
get verwendet: 

Beiträge der abhängig Beschäftigten 
Beiträge der Selbständigen 
Eigenbeiträge der Rentner 
Beiträge sonstiger Personen 
Beiträge (des Staates) für Empfänger sozialer 
Leistungen 
Tatsächliche Beiträge der Arbeitgeber 
Unterstellte Beiträge für Direktleistungen 
Unterstellte Beiträge für Pensionsrückstellun-
gen 
Bundeszuschuß zur Rentenversicherung 
Bundeszuschuß zur Bundesanstalt für Arbeit 
Erstattungen aus EU-Fonds 
Finanzierung der indirekten Leistungen 
Andere Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln 
Ersatz von Dritten 
Besondere Abgaben 
Andere Zuweisungen 
Vermögenserträge 
Überschuß der Eigenbetriebe 
Andere Einnahmen 

— Funktionen 

Soziale Tatbestände, Risiken oder Bedürnisse, de-
ren Eintritt oder Vorhandensein die Anspruchsbe-
rechtigung auf Sozialleistungen auslöst. Für die 
funktionale Zuordnung ist es bedeutungslos, wel-
che Institution diese Leistungen ermittelt. Das So-
zialbudget kennt 16 Funktionen, die wieder zu 
Gruppen zusammengefaßt sind: 

Funktionsgruppe Ehe und Familie 

— Zusammengefaßte Ergebnisse der Leistungen 
für Kinder und Jugendliche, an Ehegatten und 
bei Mutterschaft, auch entsprechende Lei-
stungen mit sozialer Wirkung aus dem eigen-
ständigen Sicherungssystems des Beamten-
rechts und aus dem Tarifvertragsrecht des 
öffentlichen Dienstes, die ihrer Rechtsqualität 
nach keine Sozialleistungen sind (vgl. auch So-
zialleistungen). 

— Kinder, Jugendliche 

Leistungen (auch Zuschläge), die für den Un-
terhalt von Kindern gezahlt werden (einschl. 
Waisenrenten); Leistungen der Jugendhilfe; 
Erziehungsgeld. 

— Ehegatten 

Leistungen (einschl. Zuschläge), die für den 
Unterhalt von Ehegatten gezahlt werden; beim 
Splittingverfahren für Ehegatten des Einkom-
mensteuerrechts: Differenz des Normaltarifs 
zum Splittingtarif. 

— Mutterschaft 

Leistungen im Zusammenhang mit Schwan-
gerschaft und Entbindung einschl. Leistungen 
für Mutter und Kind während der ersten 10 Ta-
ge nach der Entbindung und während der 
Schutzfristen sowie Mutterschaftsgeld, Arbeit-
geberleistungen. und Mutterschaftsvorsorge-
leistungen. 

Funktionsgruppe Gesundheit 

Zusammengefaßte Ergebnisse der Leistungen zur 
Vorbeugung bei Krankheit, bei Arbeitsunfall/Be-
rufskrankheit und bei Invalidität (allgemein), 
außer im Fall der Mutterschaft. 

— Vorbeugung 

Leistungen zur Verhütung von Krankheiten, 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, 
von Berufs- und Erwerbsunfähigkeit. Etwaige 
Familienzuschläge zu Einkommensleistungen 
sind den Leistungen für Kinder und für Ehegat-
ten zugeordnet. 

— Krankheit 

Bei Beeinträchtigung der Gesundheit (außer 
bei Arbeitsunfall /Berufskrankheit) die Lei-
stungen, die der Linderung oder Wiederher-
stellung dienen, einschl. der Geldleistungen 
bei Arbeitsunfähigkeit. 

— Arbeitsunfall /Berufskrankheit 

Leistungen zur Entschädigung von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten, für die Wieder-
herstellung der Erwerbsfähigkeit, zur Arbeits

- 

und Berufsförderung (Berufshilfe) und zur Er-
leichterung der Verletzungs- und Krankheits-
folgen. Familienzuschläge zu Einkommenslei-
stungen sind den Leistungen für Kinder und 
für Ehegatten, Rentenleistungen an Personen 
über 60 Jahre (Frauen) bzw. über 65 Jahre 
(Männer) den Leistungen bei Alter zugeord-
net. 

— Invalidität (allgemein) 

Dauernde, mit Einschränkung oder Verlust der 
Berufs- oder Erwerbsfähigkeit verbunde Be-
einträchtigung der Gesundheit, physische Ge-
brechen; Behinderung (außer als Folge von Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten oder von 
politischen Ereignissen). Familienzuschläge zu 
Einkommensleistungen sind in den Leistungen 
für Kinder und für Ehegatten, Rentenleistun-
gen an Personen über 60 Jahre (Frauen) bzw. 
über 65 Jahre (Männer) den Leistungen bei Al-
ter zugeordnet. 

Funktionsgruppe Beschäftigung 

Zusammengefaßte Ergebnisse der Leistungen für 
berufliche Bildung, für Mobilität und für Arbeits-
losigkeit. 

— Berufliche Bildung 

Leistungen zur Ausbildung, Fortbildung und 
Berufsberatung im Rahmen des Arbeitsförde-
rungsgesetzes, des Sozialgesetzbuches, der 
Reichsversicherungsordnung, des Angestell-
tenversicherungs- und des Reichsknapp-
schaftsgesetzes, des Bundesversorgungs-, La-
stenausgleichs-, Bundessozialhilfe-, Jugend-
wohlfahrts- und Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes . Familienzuschläge zu Ein-
kommensleistungen sind den Leistungen für 
Kinder und für Ehegatten zugeordnet. 
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— Mobilität 

Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsauf-
nahme, des Arbeitsplatzwechsels und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen; Maßnahmen 
zur ganzjährigen Beschäftigung in der Bau-
wirtschaft (einschl. Schlechtwetter- und Win-
tergeld); Berufsberatung und Arbeitsvermitt-
lung. 

— Arbeitslosigkeit 

Leistungen bei vorübergehender unfreiwilli-
ger Nichtteilnahme am Erwerbsleben (Arbeits-
losengeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosenhil-
fe). Familienzuschläge zu Einkommensleistun-
gen sind den Leistungen für Kinder und für 
Ehegatten zugeordnet. 

Funktionsgruppe Alter und Hinterbliebene 

Zusammengefaßte Ergebnisse der Leistungen bei 
Alter und an Hinterbliebene. 

— Alter 

Altersrente (unter Berücksichtigung der flexi-
blen Altersgrenze und des Vorruhestandes); 
ferner Renten und rentenähnliche Leistungen, 
die nicht Altersrenten sind, an Personen jen-
seits der für die Altersrente geltenden Alters-
grenze, unabhängig davon, aus welchem An-
laß die Leistungen ursprünglich zugebilligt 
wurden. Familienzuschläge sind den Lei-
stungen für Kinder und für Ehegatten zugeord-
net. Wegen der darin enthaltenen Leistungen 
nach Beamten- und Tarifvertragsrecht des öf-
fentlichen Dienstes vgl. Funktionsgruppe Ehe 
und Familie. 

— Hinterbliebene 

Leistungen an Witwen (Witwer) unter 60 (65) 
Jahren sowie Leistungen beim Tod von Begün-
stigten und Familiengangehörigen (Sterbe-
geld). Familienzuschläge und Waisenrenten 
sind den Leistungen für Kinder und Ehegatten 
zugeordnet. 

Übrige Funktionen 

— Folgen politischer Ereignisse 

Konsumtive Leistungen, die als Entschädigung 
für Folgen politischer Ereignisse, insbesondere 
Kriegsfolgeschäden gezahlt werden. Auch 
die Belastung der Rentenversicherungsträger 
durch Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, 
soweit sie auf Kriegsfolgen zurückgehen, wird 
pauschaliert diesen Leistungen zugeordnet. 
Entschädigungen für Vermögensverluste sind 
nicht enthalten. Familienzuschläge zu Ein-
kommensleistungen sind den Leistungen für 
Kinder und für Ehegatten, Renten an Personen 
über 60 Jahre (Frauen) bzw. 65 Jahre (Männer) 
den Leistungen bei Alter zugeordnet. 

— Wohnen 

Leistungen zur Verbesserung der Wohnungs-
versorgung, insbesondere Wohngeld und Mie-
teverbilligung des sozialen Wohnungsbaus. 

Sparen und Vermögensbildung 
Leistungen des Staates und der Arbeitgeber 
nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz, 
dem Spar-Prämiengesetz, dem Wohnungsbau-
Prämiengesetz sowie dem Einkommensteuer-
gesetz. 

Allgemeine Lebenshilfen 
Leistungen, die bei Vorliegen besonderer wirt-
schaftlicher oder sozialer Notlagen zugewen-
det werden, z. B. für Resozialisierung, Fami-
lienberatung, Empfängnisregelung. 

Innerer Dienst 
Alle Ausgaben, die zur Durchführung der Auf-
gaben der einzelnen Institutionen notwendig 
sind. Der Leistungscharakter wird darin gese-
hen, daß der Innere Dienst die Institution 
repräsentiert und somit die Leistungen der 
Allgemeinheit oder bestimmten Gruppen zur 
Verfügung stellt. 

Institution 
Berichtseinheit, die Leistungen verwaltet 
bzw. der einzelne Leistungen zugerechnete 
werden, meist ist es ein durch ein bestimmtes 
Gesetz zusammengefaßter Leistungskatalog. 
Berichtseinheit kann eine einzige Einrichtung 
sein, z. B. Bundesanstalt für Arbeit, aber auch 
ein Geschäftsbereich der Gebietskörperschaf-
ten, z. B. die Sozialhilfe. Als Institutionen kennt 
das Sozialbudget weiterhin abstrakte Einhei-
ten bestimmter Tätigkeiten, z. B. Entgeltfort-
zahlung, vertragliche und freiwillige Arbeitge-
berleistungen, indirekte Leistungen, ferner das 
„Beamtenrechtliche System" als Teil des ver-
fassungsrechtlichen Gesamtsicherungssy-
stems  der Beamten, Richter und Soldaten nach 
Artikel 33 Absatz 5 GG (Alimentation), mit der 
Unterteilung in Pensionen. Familienzuschläge 
(einschl. Arbeiter und Angestellte des öffentli-
chen Dienstes) und Beihilfen. 
Für die Institutionen gilt im Sozialbudgete fol-
gende Reihenfolge und Zusammenfassung: 

Allgemeines System 
Rentenversicherung 

Rentenversicherung der Arbeiter 
Rentenversicherung der Angestellten 
Knappschaftliche Rentenversicherung 

Krankenversicherung 
Unfallversicherung 
Arbeitsförderung 
Kindergeld 
Erziehungsgeld 

Sondersysteme 
Altershilfe für Landwirte 
Versorgungswerke 

Beamtenrechtliches System 
Pensionen 
Familienzuschläge 
Beihilfen 

Arbeitgeberleistungen 
Entgeltfortzahlung 
Betriebliche Altersversorgung 
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Zusatzversorgung 
Sonstige Arbeitgeberleistungen 

Entschädigungen 
Soziale Entschädigung (Kriegsopferver-
sorgung) 
Lastenausgleich 
Wiedergutmachung 
Sonstige Entschädigungen 

Soziale Hilfen und Dienste 
Sozialhilfe 
Jugendhilfe 
Ausbildungsförderung 
Wohngeld 
Öffentlicher Gesundheitsdienst 
Leistungen zur Vermögensbildung 

Direkte Leistungen insgesamt 
Indirekte Leistungen 

Steuerliche Maßnahmen 
Vergünstigungen im Wohnungswesen 

Leistungen 

Gesamtheit der direkten und indirekten Soziallei-
stungen einschließlich der Allgemeinen Dienste 
und Leistungen sowie der Verrechnungen. Die 
Leistungen sind nach Leistungsarten und Funk-
tionen gegliedert. 

Leistungsarten 

Gliederung der Sozialleistungen und Einkom-
mensleistungen, Barerstattungen, Waren und 
Dienstleistungen, Allgemeine Dienste und Lei-
stungen (Zuschüsse, Maßnahmen, Innerer Dienst) 
sowie Verrechnungen mit anderen Institutionen 
(tatsächliche und unterstellte Verrechnungen). 
Durch die einzelnen Leistungsarten kommen die 
Aktionsmodi sozialer Tätigkeit zum Ausdruck, 
nämlich 

a) Einkommen zu übertragen 

b) besondere Belastungen ganz oder teilweise in 
Geld oder Geldwert zu entschädigen, 

c) durch Maßnahmen, Dienstleistungen, Güterüber-
tragungen oder Zuschüsse in besonderen Situa-
tionen einzugreifen oder 

d) durch Allgemeine Dienste und Leistungen das 
System der sozialen Sicherung zu erhalten oder 
zu verbessern. 

Leistungstyp 

Kleinste Kategorie, zu der im Sozialbudget gleich-
artige Leistungen zusammgefaßt werden. Auf der 
Ebene des Leistungstyps erfolgt die Dateneinga-
be und -fortschreibung. Das Sozialbudget kennt 
folgende Leistungstypen: 

Versichertenrenten 
Witwen-/Witwerrenten 
Waisenrenten 
Sonstige Renten 
Ersatz für Einkommensminderung 
Unterhaltssicherung 
Andere Einkommensleistungen 
Einkommensleistungen in EU-Staaten 
Einkommensleistungen in Nicht-EU-Staaten 

Entgeltfortzahlung 
Übergangsgeld bei Gesundheitsmaßnahmen 
Übergangsgeld bei beruflicher Bildung 
Übergangsgeld bei Arbeitslosigkeit 
Abfindung für Versichertenrenten 
Pauschale Beträge (einmalige Einkommenslei-
stungen) 
Abfindung für sonstige Renten 
Kindergeld, Erziehungsgeld 
Familienzuschlag, erhöhter Ortszuschlag 
Wintergeld 
Pauschale Beträge (einmalige Ausgleichslei-
stungen) 
Spar-Prämien, Bauspar-Prämien 
Zinszuschuß, Tilgungszuschuß 
Steuerliche Maßnahmen 
Vergünstigungen im Wohnungswesen 
Erstattung für medizinische Versorgung 
Erstattung für soziale Maßnahmen 
Sterbegeld 
Ersatz für besondere Aufwendungen 
Sozialversicherungsbeiträge 
Andere Erstattungen 
Erstattungen in EU-Staaten 
Erstattungen in Nicht-EU-Staaten 
Ärztliche ambulante Behandlung 
Zahnärztliche Behandlung 
Mittel aus Apotheken 
Heilmittel von anderen Stellen 
Zahnersatz 
Stationäre Behandlung 
Andere medizinische Maßnahmen 
Defizit von Eigenbetrieben 
Sozialmedizinischer Dienst 
Jugendpolitische Maßnahmen 
Leistungen ins Ausland 
Zuschüsse 
Löhne und Gehälter Bediensteter 
Familienzuschläge Bediensteter 
Versorgungsleistungen an ehem. Bedienstete 
Soziale Aufwendungen an ehem. Bedienstete 
Verwaltungsbedarf 
Selbstverwaltung 
Leistungsverrechnungen nach Institutionen 
Unterstellte Verrechnungen nach Institutionen 

— Maßnahmen 

Beratende, beaufsichtigende und betreuende Lei-
stungen, die einzelnen Personen nicht unmittel-
bar zugeordnet werden können. 

— Sozialbudget 

Bericht der Bundesregierung, der in einem be-
stimmten Zeitraum die in der Bundesrepublik 
Deutschland erbrachten Sozialleistungen und ih-
re Finanzierung, verbunden mit einer Voraus-
schau auf die vorhersehbare Weiterentwicklung 
darstellt. Der Begriff dient im Text auch gelegent-
lich als Kurzbezeichnung für die Summe der im 
Sozialbudget dargestellten Leistungen. 

Sozialleistungen 

Einkommensleistungen als Ersatz für den vor-
übergehenden oder dauernden Verlust des Ar-
beitseinkommens einschließlich Steuer- und 
Zinsermäßigungen aus sozialen Gründen, zweck- 
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bestimmte Geldleistungen (Barerstattungen), 
Waren, Dienste und Maßnahmen, die als vorbeu-
gende, lindernde oder wiederherstellende Lei-
stungen oder zum Ausgleich besonderer Bela-
stungen den Anspruchsberechtigten von 
besonderen Einrichtungen, von Gebietskörper-
schaften oder von Bet rieben bei bestimmten Tat-
beständen (Risiken) freiwillig oder aufgrund von 
gesetzlichen, satzungsmäßigen oder tarifvertrag-
lichen Regelungen zugewendet werden. Wie in 
den übernationalen Sozialstatistiken der Europäi-
schen Union und der Internationalen Arbeitsorga-
nisation werden auch die Leistungen mit sozialer 
Wirkung des eigenständigen, beamtenrechtli-
chen Systems (Alimentation) den Beg riff „Sozial-
leistungen" zugeordnet. 

Für Beamte, Richter und Soldaten ist der Beschluß 
des Bundesverfassungsgerichts vom 30. März 
1977 (BVerfGE 44, 249) bindend: Das Sicherungs-
system des Beamtenrechts bildet eine Einheit und 
ist nicht teilbar. Dessen Leistungen können nicht 
in Leistungen anderer Rechtsqualität gewährt 
werden. Zu einem eigenen System gehören auch 
die nach beamtenrechtlichem Vorbild für Arbeit-
nehmer des öffentlichen Dienstes tarifvertraglich 
gewährten Leistungen mit sozialer Wirkung. 

Nicht den Sozialleistungen zugerechnet werden 
Vermögensübertragungen und Darlehen. 

Sozialleistungsquote 

Rechnerisches Verhältnis der Summe der Sozial-
leistsungen, wie sie im Sozialbudget abgegrenzt 
werden, zur Summe aller Güter und Leistungen, 
die im gleichen Zeitraum hergestellt und nicht 
wieder im Produktionsprozeß verbraucht werden 
(Bruttosozialprodukt), häufig als Prozentsatz dar-
gestellt. 

— Verrechnungen 

Zahlungen und unterstellte Übertragungen der 
Institutionen untereinander, die bei der zahlen-
den Institution als Verrechnungsausgabe auf der 
Leistungsseite und bei der empfangenden Institu-
tion als Verrechnungseinnahme auf der Finanzie-
rungsseite erscheinen. Bei Summierungen wer-
den die Verrechnungen der an der Summierung 
beteiligten Institutionen abgesetzt. Entsprechend 
der Methodik der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen gilt im Zweifelsfalle die Ausgaben-
verrechnung. 

Waren und Dienstleistungen 

Wert der Waren und Dienste, die von Leistungs-
trägern (Institutionen) direkt oder von Dritten 
(Ärzten, Apotheken) den Anspruchsberechtigten 
zur Verfügung gestellt werden. 

— Zuschüsse 

Leistungen der Institutionen an Dritte außerhalb 
des Sozialbudgets, z. B. an freie Träger der Sozial-
und Jugendhilfe für deren Aufgaben. 

2. Rechtsgrundlagen 

Rentenversicherung 

Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) 

Übergangsrecht für Renten nach den Vorschriften 
des Beitrittsgebiets 

Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwart-
schaften aus Sonder- und Zusatzversorgungssyste-
men des Beitrittsgebiets (Anspruchs- und Anwart-
schaftsüberführungsgesetz — AAÜG) 

Gesetz zur Gleichstellung mit Zusatzversorgungssy-
stemen des Beitrittsgebiets (Zusatzversorgungssy-
stem-Gleichstellungsgesetz — ZVsG) 

Gesetz über das Ruhen von Ansprüchen aus Sonder-
und Zusatzversorgungssystemen (Versorgungsru-
hensgesetz) 

Fremdrentengesetz (FRG) 

Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neuregelungs-
gesetz (FANG) 

Gesetz zur Überleitung des Versorgungsausgleichs 
auf das Beitrittsgebiet (Versorgungsausgleichs-Über-
leitungsgesetz — VAÜG) 

Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung natio

-

nalsozialistischen Unrechts in der Sozialversicherung 

Krankenversicherung 

Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Zweites Buch der Reichsversicherungsordnung 

Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Gesundheits-
strukturgesetz) 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetz-
lichen Krankenversicherung der Landwirte (KVLG) 

Zweites Gesetz über die Krankenversicherung der 
Landwirte (KVLG 1989) 

Unfallversicherung 

Erstes, Viertes und Zehntes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB) 

Drittes Buch der Reichsversicherungsordnung 
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Arbeitsförderung 

Arbeitsförderungsgesetz (AFG) 

Kindergeld 

Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 

Erziehungsgeld 

Gesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld und 
Erziehungsurlaub (Bundeserziehungsgeldgesetz — 
BErzG) 

Altershilfe für Landwirte 

Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte (GAL) 

Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirt-
schaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG) 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung 
der Altershilfe für Landwirte 

Beamtenrechtliches System 

a) für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung 

Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter 
in Bund und Ländern (Beamtenversorgungsgesetz — 
BeamtVG) 

Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der un- 
ter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen 

Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Sol-
daten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen 
(Soldatenversorgungsgesetz — SVG) 

b) für die familienbezogenen Teile der Dienstbezüge 

Bundesbesoldungsgesetz 

Gesetz über die Nichtanpassung von Amtsgehalt und 
Ortszuschlag der Mitglieder der Bundesregierung 
und der Parlamentarischen Staatssekretäre in den 
Jahren 1992 und 1993 

c) für die Fürsorgemaßnahmen (Beihilfen usw) des 
Dienstherrn 

§ 79 des Bundesbeamtengesetzes, § 48 des Beamten-
rechtsrahmengesetzes und entsprechendes Landes-
recht 

d) für die gleichartigen Leistungen 

Autonomes Recht der sonstigen öffentlich-rechtli-
chen Körperschaften 

Zusatzversorgung, Betriebliche Altersversorgung 
und Versorgungswerke 

Gesetz zur Verbesserung der bet rieblichen Altersver-
sorgung 

Gesetz zur Neuordnung der Pensionskasse Deut-
scher Eisenbahnen und Straßenbahnen 

Gesetz zur Neuregelung der Hüttenknappschaftli-
chen Pensionsversicherung im Saarland 

Gesetz über das Schornsteinfegerwesen 

Gesetz über die Errichtung einer Zusatzversorgungs-
kasse für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirt-
schaft 

Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwart-
schaften aus Sonder- und Zusatzversorgungssyste-
men des Beitrittsgebiets (Anspruchs- und Anwart-
schaftsüberführungsgesetz — AAÜG) 

Landesrechtliche Regelungen, tarifvertragliche Ver-
einbarungen sowie Betriebsvereinbarungen 

Übrige Arbeitgeberleistungen 

Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im 
Krankheitsfalle 

Bürgerliches Gesetzbuch (§ 616) 

Gewerbeordnung 

Handelsgesetzbuch (§ 63) 

Arbeitsgesetzbuch der DDR (§§ 115aff.) 

Seemannsgesetz 

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure 
und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

Tarifvertragliche Vereinbarungen, Betriebsvereinba-
rungen und einzelvertragliche Vereinbarungen 

Entschädigungen 

a) für den Bereich soziale Entschädigung (Kriegsop-
ferversorgung) 

Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges 
(Bundesversorgungsgesetz — BVG) 

Bundesgesetz zur Wiedergutmachung nationalsozia-
listischen Unrechts in der Kriegsopferversorgung für 
Berechtigte im Ausland 

Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Sol-
daten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen 
(Soldatenversorgungsgesetz — SVG) 

Gesetz über den Bundesgrenzschutz (BGSG) 

Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverwei-
gerer 

Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus 
politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland in Gewahrsam genommen wurden 
(Häftlingshilfegesetz — HHG) 

Gesetz über die Unterhaltsbeihilfe für Angehörige 
von Kriegsgefangenen (UBG) 

Gesetz über die Entschädigung der Opfer von Ge-
walttaten (OEG) 
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Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragba-
rer Krankheiten beim Menschen (Bundes-Seuchen-
gesetz) 

Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung 
von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungs-
maßnahmen im Beitrittsgebiet (Erstes SED-Unrechts-
bereinigungsgesetz) 

b) für den Bereich Lastenausgleich 

Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleich-
gesetz — LAG) 

Flüchtlingshilfegesetz 

Gesetz zur Abgeltung von Reparations-, Restitu-
tions-, Zerstörungs- und Rückerstattungsschäden 

Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen 
und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz — 
BVFG) 

c) für den Bereich Wiedergutmachung 

Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der natio-
nalsozialistischen Verfolgung (Bundesentschädi-
gungsgesetz — BEG) 

Gesetz über Entschädigungen für Opfer des Natio-
nalsozialismus im Beitrittsgebiet 

d) für den Bereich der sonstigen Entschädigungen 

Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum 
Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer 
Angehörigen (Unterhaltssicherungsgesetz — USG) 

Gesetz über die Entschädigung ehemaliger deut-
scher Kriegsgefangener (Kriegsgefangenenentschä-
digungsgesetz — KgfEG) 

Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus 
politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland in Gewahrsam genommen wurden 
(Häftlingshilfegesetz — HHG) 

Gesetz zur allgemeinen Regelung durch den Krieg 
und den Zusammenbruch des Deutschen Reiches 
entstandener Schäden (Allgemeines Kriegsfolgenge-
setz — AKG) 

Soziale Hilfen und Dienste 

a) Sozialhilfe 

Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 

Gesetz zur Neuregelung der Leistungen an Asylbe-
werber (Asylbewerberleistungsgesetz — AsylbLG) 

Gesetz zur Neuregelung des Asylverfahrens (Asyl-
verfahrensgesetz — AsylVfG) 

Gesetz zur Zahlung eines Sozialzuschlags für Renten 
im Beitrittsgebiet 

b) Jugendhilfe 

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 

Gesetz über die Errichtung einer Stiftung „Hilfswerk 
für behinderte Kinder" 

Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Mutter und 
Kind — Schutz des ungeborenen Lebens" 

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern 
alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhalts-
vorschüsse oder -ausfalleistungen 

Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhil-
ferechts (Kinder- und Jugendhilfegesetz — KJHG) 

c) Ausbildungsförderung 

Bundesgesetz über individuelle Förderung der Aus-
bildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz — 
BAföG) 

d) Wohngeld 

Wohngeldgesetz (WoGG) 

Wohngeldsondergesetz (WoGSoG) 

e) Öffentlicher Gesundheitsdienst 

Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheits-
wesens 

f) Leistungen zur Vermögensbildung 

Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögens-
bildung (Fünftes Vermögensbildungsgesetz —
5. VermBG) 

Spar-Prämiengesetz (SparPG) 

Wohnungsbau-Prämiengesetz (WoPG 1992) 

Tarifvertragliche Vereinbarungen 

Indirekte Leistungen 

a) Steuerliche Maßnahmen 

Einkommensteuergesetz (EStG) 

Vermögensteuergesetz (VStG) 

Kraftfahrzeugsteuergesetz 

Solidaritätsgesetz 

Zinsabschlagsgesetz 

b) Vergünstigungen im Wohnungswesen 

Zweites Wohnungsbau- und Familienheimgesetz 

Richtlinien der öffentlichen Arbeitgeber 

Übergreifende Gesetze 

Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbe-
hinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft 

Gesetz über die Angleichung der Leistungen zur Re-
habilitation 

Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) 

Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) 

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) 

Gesetz zur Verbesserung der Haushaltsstruktur 

Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mut-
terschutzgesetz — MuschG) 

Gesetz über die unentgeltliche Beförderung Schwer-
behinderter im öffentlichen Personenverkehr 

 



Drucksache 12/7130 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Gesetz über die Sozialversicherung der selbständi-
gen Künstler und Publizisten 

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Kranken-
häuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesät-
ze (Krankenhausfinanzierungsgesetz — KHG) 

Gesetz über Maßnahmen zur Bewältigung der finan-
ziellen Erblasten im Zusammenhang mit der Herstel-
lung der Einheit Deutschlands, zur langfristigen Si-
cherung des Aufbaus in den neuen Ländern, zur 
Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzaus-
gleichs und zur Entlastung der öffentlichen Haushal-

te (Gesetz zur Umsetzung des föderalen Konsolidie-
rungsprogramms — FKPG) 

Gesetz zu dem Vertrag vom 18. Mai 1990 über die 
Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik 

Gesetz zu dem Vertrag vom 31. August 1990 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik über die Herstellung der 
Einheit Deutschlands — Einigungsvertrag — 

 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache  12/7130  

Anhang 

Auszug aus dem Materialband 
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Tabelle I-1 

Sozialbudget in Milliarden DM, Sozialleistungsquote in %') 2 ) 

Sozialbudget 
Bruttosozialprodukt 

Jahr insgesamt pro  nachrichtlich 

Mrd. DM Veränderung 
in %3) 

Quote4) 
Einwohner 

DM Mrd. DM Veränderung 
in % 3 ) 

1960 69,2 . 22,8 1248 303,0  
1961 76,3 10,3 23,0 1348 331,4 9,4 
1962 84,7 11,0 23,5 1480 360,5 8,8 
1963 93,9 10,9 24,6 1623 382,1 6,0 
1964 103,3 10,0 24,6 1763 419,6 9,8 
1965 114,6 10,9 25,0 1931 458,2 9,2 
1966 126,9 10,7 26,0 2 122 487,4 6,4 
1967 136,1 7,2 27,6 2270 493,7 1,3 
1968 145,1 6,6 27,2 2 400 533,7 8,1 
1969 157,1 8,3 26,3 2 567 597,8 12,0 
1970 179,2 14,1 26,5 2 954 675,7 13,0 
1971 204,8 14,3 27,3 3 343 750,4 11,1 
1972 232,7 13,6 28,2 3 771 824,6 9,9 
1973 262,8 12,9 28,6 4 239 918,8 11,4 
1974 303,0 15,3 30,8 4 881 983,7 7,1 
1975 348,1 14,9 33,9 5 629 1027,7 4,5 
1976 375,3 7,8 33,4 6 095 1 123,8 9,4 
1977 399,6 6,5 34,0 6 506 1 175,6 4,6 
1978 420,3 5,2 32,6 6 851 1289,4 9,7 
1979 445,3 6,0 32,0 7 255 1393,8 8,1 
1980 479,8 7,7 32,5 7 798 1477,4 6,0 
1981 513,6 7,0 33,4 8329 1539,6 4,2 
1982 529,8 3,1 33,3 8 600 1590,3 3,3 
1983 541,1 2,1 32,3 8 815 1675,7 5,4 
1984 560,0 3,5 31,8 9161 1763,3 5,2 
1985 578,8 3,4 31,5 9 492 1834,5 4,0 
1986 610,5 5,5 31,5 10 007 1936,1 5,5 
1987 638,7 4,6 31,9 10458 2003,0 3,5 
1988 664,6 4,1 31,5 10 815 2108,0 5,2 
1989 682,9 2,8 30,4 11003 2 249,1 6,7 
1990p 742,9 . 29,2 . 2 545,0 . 
1991p 893,5 . 31,4 11 171 2 843,8 . 
1992p 1005,3 12,5 33,0 12 473 3 044,1 7,0 
1993s 1062,6 5,7 34,0 13 083 3122,5 2,6 
1997s 1205,9 3,2 31,4 14 663 3 842,5 5,3 

1) Stand Ende 1993. 
2) Ab 1990 (2. Halbjahr) einschl. neue Bundesländer. Angaben ab 1990 nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. 
3) Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent; 1997: durchschnittliche Veränderung p. a. seit 1993. 
4) Sozialleistungen im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt in Prozent. 
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Tabelle I-la 

Sozialbudget in Milliarden DM (gesamt und direkte Leistungen), Sozialleistungsquote in %1) 2) 

Sozialbudget 

insgesamt pro  direkte Leistungen Jahr 

Mrd. DM Veränderung 
in %3) 	

g Quote4) Mrd. DM Veränderung 
in %3) 

4 Quote 4 ) 
Einwohner 

DM 

1960 69,2 22,8 1248 58,6 19,3 
1961 76,3 10,3 23,0 1348 
1962 84,7 11,0 23,5 1480 
1963 93,9 10,9 24,6 1623 
1964 103,3 10,0 24,6 1763 . 
1965 114,6 10,9 25,0 1931 95,0 10,2 20,7 
1966 126,9 10,7 26,0  2 122 
1967 136,1 7,2 27,6 2 270 
1968 145,1 6,6 27,2 2 400  
1969 157,1 8,3 26,3 2 567 
1970 179,2 14,1 26,5 2 954 155,4 10,3 23,0 
1971 204,8 27,3 3 343 14,3 

 
180,0 15,8 24,0 

1972 232,7 13,6 28,2 3 771 206,5 14,7 25,0 
1973 262,8 12,9 28,6 4 239 234,7 13,7 25,5 
1974 303,0 15,3 30,8 4881 272,4 16,1 27,7 
1975 348,1 14,9 33,9 5 629 319,4 17,2 31,1 
1976 375,3 7,8 33,4 6 095 344,0 7,7 30,6 
1977 399,6 6,5 34,0 6 506 364,7 6,0 31,0 
1978 420,3 5,2 32,6 6 851 383,9 5,3 29,8 
1979 445,3 6,0 32,0 7 255 406,7 5,9 29,2 
1980 479,8 7,7 32,5 7 798 437,5 7,6 29,6 
1981 513,6 7,0 33,4 8329 469,3 7,3 30,5 
1982 529,8 3,1 33,3 8600 486,3 3,6 30,6 
1983 541,1 2,1 32,3 8 815 495,1 1,8 29,5 
1984 560,0 3,5 31,8 9161 511,3 3,3 29,0 
1985 578,8 3,4 31,5 9492 530,2 3,7 28,9 
1986 610,5 5,5 31,5 10007 554,2 4,5 28,6 
1987 638,7 4,6 31,9 10458 580,6 4,8 29,0 
1988 664,6 4,1 31,5 10 815 608,5 4,8 28,9 
1989 682,9 2,8 30,4 11003 624,6 2,7 27,8 
1990p 742,9 29,2 688,8 27,1 
1991p 893,5 31,4 11 171 832,5 29,3 
1992p 1005,3 12,5 33,0 12473 935,3 12,4 30,7 
1993s 1062,6 5,7 34,0 13 083 991,6 6,0 31,8 
1997s 1205,9 3,2 31,4 14 663 1124,6 3,2 29,3 

1) Stand Ende 1993. 
2) Ab 1990 (2. Halbjahr) einschl. neue Bundesländer. Angaben ab 1990 nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. 
3) Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent; 1997: durchschnittliche Veränderung p. a. seit 1993. 
4) Sozialleistungen im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt in Prozent. 
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Tabelle I-2 

Grunddaten des Sozialbudgets - Bundesrepublik Deutschland 

1987 1988 1989 1990 1991p 1992p 1993p') 1997s2 ) 

Bruttosozialprodukt 
- in Milliarden DM3 ) 2 003,0 2108,0 2 249,1 2 545,0 2 843,8 3 044,1 3122,5 3 842,5 
- Veränderung in % 3,5 5,2 6,7 . . 7,0 2,6 5,3 
Bruttolohn- u. -gehaltsum. 
- in Milliarden DM3 ) 912,81 948,87 992,81 1 135,9 1311,4 1412,2 1436,8 1649,9 
- Veränderung in % 7,7 4,0 4,6 14,4 15,5 7,7 1,7 3,5 
Bruttolohn- u. -gehaltsum. 
je abhängig Beschäftigten 
- in DM monatlich3 ) 3 151 3 245 3 343 3 204') 3 302 3 634 3 789 4 297 
- Veränderung in % 3,1 3,0 3,0 -4,2 3,1 10,0 4,3 3,2 
Preise Bruttosozialprodukt 
Veränderung in (/0 1,9 1,5 2,4 2,9 4,2 5,3 4,2 3,0 
Preise privater Verbrauch 
Veränderung in % 0,5 1,3 2,9 2,2 4,2 4,7 4,5 3,0 
Bevölkerung in 1000 61077 61449 62 063 71297*) 79 984 80 595 81218 82 240 
Erwerbstätige in 1 000 3 ) 27 157 27 366 27 761 32 716') 36 502 35 850 35 102 35 074 
Arbeitslosenquote 3) 4 ) 7,6 7,6 6,8 6,0 6,7 7,7 8,9 9,0 

1) 1993: Stand Oktober 1993. 
2) Eckwerte Oktober 1993, mittelfristige Projektion vom Frühjahr 1993 daran angepaßt. 
3) 1990: Einschließlich 2. Halbjahr neue Länder. 
4) Bezogen auf die Erwerbspersonen. 

*) Die Jahreszahlen der neuen Länder sind - da ab 1. 7. 1990 einbezogen - bei der Aggregation mit dem Gewicht 0,5 
berücksichtigt worden. 
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Tabelle I-2 

Grunddaten des Sozialbudgets - Früheres Bundesgebiet 

1987 1988 1989 1990 1991p 1992p 1993p 1 ) 1997s 2 ) 

Bruttosozialprodukt 
- in Milliarden DM 2 003,0 2108,0 2 249,1 2448,2 2 653,7 2 798,8 2 832,2 3 377,5 
- Veränderung in % 3,5 5,2 6,7 8,9 8,4 5,5 1,2 4,5 
Bruttolohn- u. -gehaltsum. 
- in Milliarden DM 912,81 948,87 992,81 1069,65 1 155,53 1225,55 1233,4 1388,2 
- Veränderung in % 7,7 4,0 4,6 7,7 8,0 6,1 0,6 3,0 
Bruttolohn- u. -gehaltsum. 
je abhängig Beschäftigten 
- in DM monatlich 3151 3 245 3 343 3 501 3 711 3 915 4 021 4 526 
- Veränderung in % 3,1 3,0 3,0 4,7 6,0 5,5 2,7 3,0 
Preise Bruttosozialprodukt 
Veränderung in % 1,9 1,5 2,4 3,1 3,9 4,4 3,4 2,5 
Preise privater Verbrauch 
Veränderung in % 0,5 1,3 2,9 2,7 3,7 4,0 3,7 2,5 
Bevölkerung in 1000 61077 61449 62 063 63 253 64 074 64 865 65 584 66 769 
Erwerbstätige in 1000 27 157 27 366 27 761 28 486 28 993 29141 28 621 28 660 
Arbeitslosenquote 3 ) 7,6 7,6 6,8 6,2 5,5 5,8 7,3 7,7 

1) 1993: Stand Oktober 1993. 
2) Eckwerte Oktober 1993, mittelfristige Projektion vom Frühjahr 1993 daran angepaßt. 
3) Bezogen auf die Erwerbspersonen. 
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Tabelle I-2 

Grunddaten des Sozialbudgets - Neue Bundesländer 

1990 1991p 1992p 1993p 1 ) 1997s 2 ) 

Bruttosozialprodukt 
- in Milliarden DM3 ) 96,8 190,1 245,3 290,3 465,0 
- Veränderung in % . 29,1 18,3 12,5 
Bruttolohn- und -gehaltsumme 
- in Milliarden DM3 ) 66,2 155,9 186,6 203,4 261,7 
- Veränderung in % 19,7 9,0 6,5 
Bruttolohn- und -gehaltsumme 
je abhängig Beschäftigten 
- in DM monatlich3 ) 1 355 1 817 2 469 2 805 3 677 
- Veränderung in % 35,8 13,6 7,0 
Preise Bruttosozialprodukt 
Veränderung in % 17,0 12,0 5,5 
Preise privater Verbrauch 
Veränderung in % 10,1 8,0 4,5 
Bevölkerung in 1 000 16 089 15 910 15 730 15 634 15 471 
Erwerbstätige in 1 000 8 459 7 509 6 709 6 481 6 414 
Arbeitslosenquote3 ) 4 ) 4,9 10,8 14,8 15,1 14,6 

1) 1993: Stand Oktober 1993. 
2) Eckwerte Oktober 1993, mittelfristige Projektion vom Frühjahr 1993 daran angepaßt. 
3) 1990: Zweites Halbjahr. 
4) Bezogen auf die Erwerbspersonen. 
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Tabelle I-3.1 

Leistungen nach Funktionen in Milliarden DM und Struktur in %') 
Bundesrepublik Deutschland 

1960 1970 1980 1985 1987 1990p 1991p 1992p 1993s 	1997s 

Milliarden DM 

Sozialbudget 	 69,16 179,19 479,85 578,77 638,73 742,90 893,53 1005,32 1062,6 1205,9 

Ehe und Familie 	 14,34 30,77 68,62 71,81 85,03 91,73 115,57 129,65 132,0 164,3 
Kinder, Jugendliche 	 7,23 15,98 39,74 38,41 50,16 57,17 75,82 86,64 88,2 110,2 
Ehegatten 	  6,49 13,50 25,13 29,79 31,52 29,90 34,43 37,25 37,7 47,0 
Mutterschaft 	  0,61 1,30 3,76 3,62 3,36 4,66 5,32 5,77 6,1 7,1 

Gesundheit 	  18,61 52,40 155,14 190,11 210,82 256,21 306,61 345,45 352,2 412,5 
Vorbeugung, Rehabilitation 	 1,43 3,96 9,76 11,05 12,69 17,22 19,90 22,62 24,5 30,0 
Krankheit 	  12,13 36,29 113,23 137,66 152,88 181,99 216,57 245,13 243,8 280,4 
Arbeitsunfall, Berufskrankh 	 1,69 4,85 12,02 14,09 15,19 17,08 19,73 21,65 22,6 25,4 
Invalidität (allgemein) 	 3,36 7,30 20,14 27,31 30,07 39,92 50,41 56,06 61,2 76,8 

Beschäftigung 	 1,80 5,74 27,92 45,69 52,16 60,51 89,87 108,65 125,5 124,2 
Berufliche Bildung 	 0,48 2,28 8,17 8,62 11,60 16,05 22,46 30,92 30,4 28,8 
Mobilität 	  0,25 1,71 5,95 6,03 7,46 8,24 15,14 21,25 20,9 18,9 
Arbeitslosigkeit 	 1,07 1,75 13,80 31,03 33,09 36,22 52,28 56,48 74,2 76,4 

Alter und Hinterbliebene 	 28,43 72,51 188,65 232,77 253,34 300,10 344,62 380,46 411,3 464,9 
Alter 	  26,95 68,20 176,82 219,81 239,58 286,50 330,63 365,75 395,9 448,6 
Hinterbliebene 	 1,47 4,31 11,83 12,96 13,77 13,60 14,00 14,71 15,4 16,3 

Übrige Funktionen 	 5,98 17,78 39,52 38,39 37,38 34,35 36,85 41,11 41,6 40,0 
Folgen polit. Ereignisse 	 3,11 4,73 8,18 5,66 4,62 4,26 4,34 4,50 4,7 4,8 
Wohnen 	  0,72 5,95 10,38 11,67 12,96 11,80 12,91 15,66 15,0 12,2 
Sparen/Vermögensbildung 	 1,13 6,05 18,71 17,45 17,32 15,23 16,38 17,32 18,3 18,6 
Allgemeine Lebenshilfen 	 1,02 1,06 2,25 3,62 2,48 3,06 3,23 3,63 3,6 4,4 

Struktur in 

Sozialbudget 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ehe und Familie 	 20,7 17,2 14,3 12,4 13,3 (12,3) 12,9 12,9 12,4 13,6 
Kinder, Jugendliche 	 10,5 8,9 8,3 6,6 7,9 (7,7) 8,5 8,6 8,3 9,1 
Ehegatten 	  9,4 7,5 5,2 5,1 4,9 (4,0) 3,9 3,7 3,5 3,9 
Mutterschaft 	  0,9 0,7 0,8 0,6 0,5 (0,6) 0,6 0,6 0,6 0,6 

Gesundheit 	  26,9 29,2 32,3 32,8 33,0 (34,5) 34,3 34,4 33,1 34,2 
Vorbeugung, Rehabilitation . 2,1 2,2 2,0 1,9 2,0 (2,3) 2,2 2,2 2,3 2,5 
Krankheit 	  17,5 20,3 23,6 23,8 23,9 (24,5) 24,2 24,4 22,9 23,2 
Arbeitsunfall, Berufskrankh 	 2,4 2,7 2,5 2,4 2,4 (2,3) 2,2 2,2 2,1 2,1 
Invalidität (allgemein) 	 4,9 4,1 4,2 4,7 4,7 (5,4) 5,6 5,6 5,8 6,4 

Beschäftigung 	 2,6 3,2 5,8 7,9 8,2 (8,1) 10,1 10,8 11,8 10,3 
Berufliche Bildung 	 0,7 1,3 1,7 1,5 1,8 (2,2) 2,5 3,1 2,9 2,4 
Mobilität 	  0,4 1,0 1,2 1,0 1,2 (1,1) 1,7 2,1 2,0 1,6 
Arbeitslosigkeit 	 1,5 1,0 2,9 5,4 5,2 (4,9) 5,9 5,6 7,0 6,3 

Alter und Hinterbliebene 	 41,1 40,5 39,3 40,2 39,7 (40,4) 38,6 37,8 38,7 38,6 
Alter 	  39,0 38,1 36,8 38,0 37,5 (38,6) 37,0 36,4 37,3 37,2 
Hinterbliebene 	 2,1 2,4 2,5 2,2 2,2 (1,8) 1,6 1,5 1,5 1,3 

Übrige Funktionen 	 8,7 9,9 8,2 6,6 5,9 (4,6) 4,1 4,1 3,9 3,3 
Folgen polit. Ereignisse 	 4,5 2,6 1,7 1,0 0,7 (0,6) 0,5 0,4 0,4 0,4 
Wohnen 	  1,0 3,3 2,2 2,0 2,0 (1,6) 1,4 1,6 1,4 1,0 
Sparen/Vermögensbildung 	 1,6 3,4 3,9 3,0 2,7 (2,1) 1,8 1,7 1,7 1,5 
Allgemeine Lebenshilfen 	 1,5 0,6 0,5 0,6 0,4 (0,4) 0,4 0,4 0,3 0,4 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
1) Ab 1990 (2. Halbjahr) einschl. neue Bundesländer. Angaben ab 1990 nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. 
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Tabelle I-3.2 

Leistungen nach Funktionen in Milliarden DM und Struktur in % 
Früheres Bundesgebiet 

1960 1970 1980 1985 1987 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Milliarden DM 

Sozialbudget 	 69,16 179,19 479,85 578,77 638,73 716,46 767,69 826,05 859,3 981,9 
Ehe und Familie 	 14,34 30,77 68,62 71,81 85,03 91,45 98,17 108,32 109,4 140,4 

Kinder, Jugendliche 	 7,23 15,98 39,74 38,41 50,16 57,04 60,58 68,43 68,9 91,1 
Ehegatten 	  6,49 13,50 25,13 29,79 31,52 29,90 32,71 34,69 35,0 43,1 
Mutterschaft 	  0,61 1,30 3,76 3,62 3,36 4,52 4,88 5,20 5,5 6,2 

Gesundheit 	  18,61 52,40 155,14 190,11 210,82 244,30 271,19 295,67 298,0 342,6 
Vorbeugung, Rehabilitation 	 1,43 3,96 9,76 11,05 12,69 16,71 18,60 20,42 21,9 25,4 
Krankheit 	  12,13 36,29 113,23 137,66 152,88 172,39 190,37 208,15 205,0 231,6 
Arbeitsunfall, Berufskrankh 	 1,69 4,85 12,02 14,09 15,19 17,08 18,76 19,92 20,6 22,6 
Invalidität (allgemein) 	 3,36 7,30 20,14 27,31 30,07 38,11 43,46 47,18 50,5 63,0 

Beschäftigung 	 1,80 5,74 27,92 45,69 52,16 57,97 59,14 65,96 80,0 78,0 
Berufliche Bildung 	 0,48 2,28 8,17 8,62 11,60 15,85 16,72 17,42 16,4 15,6 
Mobilität 	  0,25 1,71 5,95 6,03 7,46 8,11 9,39 9,75 9,6 8,2 
Arbeitslosigkeit 	 1,07 1,75 13,80 31,03 33,09 34,01 33,03 38,79 54,0 54,3 

Alter und Hinterbliebene 	 28,43 72,51 188,65 232,77 253,34 288,43 304,19 319,95 335,7 385,6 
Alter 	  26,95 68,20 176,82 219,81 239,58 274,92 290,49 305,68 320,7 369,9 
Hinterbliebene 	 1,47 4,31 11,83 12,96 13,77 13,51 13,70 14,27 15,0 15,7 

Übrige Funktionen 	 5,98 17,78 39,52 38,39 37,38 34,31 35,00 36,16 36,3 35,3 
Folgen polit. Ereignisse 	 3,11 4,73 8,18 5,66 4,62 4,26 4,22 4,34 4,4 4,3 
Wohnen 	  0,72 5,95 10,38 11,67 12,96 11,80 11,84 12,07 11,6 10,2 
Sparen/Vermögensbildung. . 1,13 6,05 18,71 17,45 17,32 15,23 15,90 16,49 17,1 16,8 
Allgemeine Lebenshilfen 	 1,02 1,06 2,25 3,62 2,48 3,02 3,04 3,26 3,3 4,0 

Struktur in 

Sozialbudget 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ehe und Familie 	 20,7 17,2 14,3 12,4 13,3 12,8 12,8 13,1 12,7 14,3 

Kinder, Jugendliche 	 10,5 8,9 8,3 6,6 7,9 8,0 7,9 8,3 8,0 9,3 
Ehegagen 	  9,4 7,5 5,2 5,1 4,9 4,2 4,3 4,2 4,1 4,4 
Mutterschaft 	  0,9 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Gesundheit 	  26,9 29,2 32,3 32,8 33,0 34,1 35,3 35,8 34,7 34,9 
Vorbeugung, Rehabilitation 	 2,1 2,2 2,0 1,9 2,0 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 
Krankheit 	  17,5 20,3 23,6 23,8 23,9 24,1 24,8 25,2 23,9 23,6 
Arbeitsunfall, Berufskrankh 	 2,4 2,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 
Invalidität (allgemein) 	 4,9 4,1 4,2 4,7 4,7 5,3 5,7 5,7 5,9 6,4 

Beschäftigung 	 2,6 3,2 5,8 7,9 8,2 8,1 7,7 8,0 9,3 7,9 
Berufliche Bildung 	 0,7 1,3 1,7 1,5 1,8 2,2 2,2 2,1 1,9 1,6 
Mobilität 	  0,4 1,0 1,2 1,0 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 0,8 
Arbeitslosigkeit 	 1,5 1,0 2,9 5,4 5,2 4,7 4,3 4,7 6,3 5,5 

Alter und Hinterbliebene 	 41,1 40,5 39,3 40,2 39,7 40,3 39,6 38,7 39,1 39,3 
Alter 	  39,0 38,1 36,8 38,0 37,5 38,4 37,8 37,0 37,3 37,7 
Hinterbliebene 	 2,1 2,4 2,5 2,2 2,2 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 

Übrige Funktionen 	 8,7 9,9 8,2 6,6 5,9 4,8 4,6 4,4 4,2 3,6 
Folgen polit. Ereignisse 	 4,5 2,6 1,7 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 
Wohnen 	  1,0 3,3 2,2 2,0 2,0 1,6 1,5 1,5 1,3 1,0 
Sparen/Vermögensbildung 	 1,6 3,4 3,9 3,0 2,7 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 
Allgemeine Lebenshilfen 	 1,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
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Tabelle I-3.3 
Leistungen nach Funktionen in Milliarden DM und Struktur in % 

Neue Bundesländer 

1991p 1992p 1993s 1997s 

Milliarden DM 

Sozialbudget insgesamt 	  125,84 179,28 203,2 224,0 
Ehe und Familie 	  17,40 21,34 22,6 23,9 

Kinder, Jugendliche 	  15,24 18,21 19,3 19,1 
Ehegatten 	  1,72 2,56 2,7 3,9 
Mutterschaft 	  0,44 0,57 0,6 0,9 

Gesundheit 	  35,42 49,78 54,1 70,0 
Vorbeugung, Rehabilitation 	  1,30 2,20 2,6 4,6 
Krankheit 	  26,20 36,98 38,8 48,8 
Arbeitsunfall, Berufskrankheit 	 0,97 1,73 2,0 2,8 
Invalidität (allgemein) 	  6,95 8,87 10,7 13,8 

Beschäftigung 	  30,74 42,69 45,5 46,1 
Berufliche Bildung 	  5,74 13,50 13,9 13,3 
Mobilität 	  5,75 11,50 11,3 10,7 
Arbeitslosigkeit 	  19,25 17,69 20,2 22,1 

Alter und Hinterbliebene 	  40,44 60,51 75,7 79,3 
Alter 	  40,14 60,07 75,2 78,7 
Hinterbliebene 	  0,30 0,44 0,5 0,6 

Übrige Funktionen 	  1,85 4,96 5,3 4,7 
Folgen politischer Ereignisse 	 0,12 0,17 0,4 0,5 
Wohnen 	  1,07 3,59 3,5 2,0 
Sparen/Vermögensbildung 	  0,48 0,83 1,2 1,8 
Allgemeine Lebenshilfen 	  0,19 0,37 0,3 0,5 

Struktur in % 

Sozialbudget insgesamt 	  100,0 100,0 100,0 100,0 
Ehe und Familie 	  13,8 11,9 11,1 10,7 

Kinder, Jugendliche 	  12,1 10,2 9,5 8,5 
Ehegatten 	  1,4 1,4 1,3 1,7 
Mutterschaft 	  0,4 0,3 0,3 0,4 

Gesundheit 	  28,1 27,8 26,6 31,2 
Vorbeugung, Rehabilitation 	  1,0 1,2 1,3 2,1 
Krankheit 	  20,8 20,6 19,1 21,8 
Arbeitsunfall, Berufskrankheit 	 0,8 1,0 1,0 1,2 
Invalidität (allgemein) 	  5,5 4,9 5,2 6,2 

Beschäftigung 	  24,4 23,8 22,4 20,6 
Berufliche Bildung 	  4,6 7,5 6,9 5,9 
Mobilität 	  4,6 6,4 5,6 4,8 
Arbeitslosigkeit 	  15,3 9,9 10,0 9,9 

Alter und Hinterbliebene 	  32,1 33,8 37,3 35,4 
Alter 	  31,9 33,5 37,0 35,1 
Hinterbliebene 	  0,2 0,2 0,2 0,3 

Übrige Funktionen 	  1,5 2,8 2,6 2,1 
Folgen politischer Ereignisse 	 0,1 0,1 0,2 0,2 
Wohnen 	  0,8 2,0 1,7 0,9 
Sparen/Vermögensbildung 	  0,4 0,5 0,6 0,8 
Allgemeine Lebenshilfen 	  0,1 0,2 0,1 0,2 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
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Tabelle I-3.4 
Leistungen nach Funktionen') 

Durchschnittliche jährliche Veränderung in (Y0 und Anteile am Bruttosozialprodukt in % 
Bundesrepublik Deutschland 

1960 1970 1980 1985 1987 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Durchschnittliche jährliche Veränderung in %2) 

Sozialbudget insgesamt 	 10,0 10,4 3,8 5,1 12,5 5,7 3,2 
Ehe und Familie 	 7,9 8,4 0,9 8,8 . 12,2 1,8 5,6 

Kinder, Jugendliche 	 8,3 9,5 -0,7 14,3 . 14,3 1,8 5,7 
Ehegatten 	 7,6 6,4 3,5 2,9 . 8,2 1,3 5,6 
Mutterschaft 	 7,8 11,2 -0,8 -3,7 . 8,5 5,6 3,9 

Gesundheit 	 10,9 11,5 4,1 5,3 . 12,7 1,9 4,0 
Vorbeugung, Rehabilitation. . 10,7 9,4 2,5 7,2 . 13,6 8,4 5,2 
Krankheit 	 11,6 12,1 4,0 5,4 13,2 -0,5 3,6 
Arbeitsunfall, Berufskrankh. . 11,2 9,5 3,2 3,8 . 9,7 4,4 2,9 
Invalidität (allgemein) 	 8,1 10,7 6,3 4,9 11,2 9,2 5,8 

Beschäftigung 	 12,3 17,1 10,3 6,8 . . 20,9 15,5 -0,3 
Berufliche Bildung 	 16,8 13,6 1,1 16,0 . . 37,7 -1,8 -1,3 
Mobilität 	 21,3 13,3 0,3 11,3 . . 40,4 -1,7 -2,5 
Arbeitslosigkeit 	 5,1 22,9 17,6 3,3 . 8,0 31,5 0,7 

Alter und Hinterbliebene 	 . 9,8 10,0 4,3 4,3 . 10,4 8,1 3,1 
Alter 	 9,7 10,0 4,4 4,4 . 10,6 8,2 3,2 
Hinterbliebene 	 11,3 10,6 1,8 3,1 . 5,1 5,0 1,3 

Übrige Funktionen 	 11,5 8,3 -0,6 -1,3 . 11,6 1.2 -1,0 
Folgen polit. Ereignisse 	 . 4,3 5,6 -7,1 -9,7 . 3,7 5,1 0,2 
Wohnen 	 23,5 5,7 2,4 5,4 . . 21,3 -4,1 -5,0 
Sparen/Vermögensbildung . . 18,2 12,0 -1,4 --0,4 . 5,7 5,4 0,4 
Allgemeine Lebenshilfen 	 . 0,3 7,9 10,0 -17,2 . 12,5 -1,0 5,4 

Anteile am Bruttosozialprodukt in % 

Sozialbudget insgesamt 	 22,8 26,5 32,5 31,5 31,9 29,2 31,4 33,0 34,0 31,4 

Ehe und Familie 	 4,7 4,6 4,6 3,9 4,2 3,6 4,1 4,3 4,2 4,3 
Kinder, Jugendliche 	 2,4 2,4 2,7 2,1 2,5 2,2 2,7 2,8 2,8 2,9 
Ehegatten 	  2,1 2,0 1,7 1,6 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Mutterschaft 	  0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Gesundheit 	  6,1 7,8 10,5 10,4 10,5 10,1 10,8 11,3 11,3 10,7 
Vorbeugung, Rehabilitation. 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 
Krankheit 	  4,0 5,4 7,7 7,5 7,6 7,2 7,6 8,1 7,8 7,3 
Arbeitsunfall, Berufskrankh. 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Invalidität (allgemein) 	 1,1 1,1 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,8 2,0 2,0 

Beschäftigung 	  0,6 0,8 1,9 2,5 2,6 2,4 3,2 3,6 4,0 3,2 
Berufliche Bildung 	 0,2 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 0,8 
Mobilität 	  0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,7 0,5 
Arbeitslosigkeit 	 0,4 0,3 0,9 1,7 1,7 1,4 1,8 1,9 2,4 2,0 

Alter und Hinterbliebene 	 9,4 10,7 12,8 12,7 12,6 11,8 12,1 12,5 13,2 12,1 
Alter 	  8,9 10,1 12,0 12,0 12,0 11,3 11,6 12,0 12,7 11,7 
Hinterbliebene 	 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

Übrige Funktionen 	 2,0 2,6 2,7 2,1 1,9 1,3 1,3 1,4 1,3 1,0 
Folgen polit. Ereignisse 	 1,0 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
Wohnen 	  0,2 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 
Sparen/Vermögensbildung . 0,4 0,9 1,3 1,0 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 
Allgemeine Lebenshilfen 	 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
1) Ab 1990 (2. Halbjahr) einschl. neue Bundesländer. Angaben ab 1990 nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. 
2) Veränderung gegenüber dem ausgewiesenen Vorjahr in Prozent; Angaben für 1990 und 1991 nicht sinnvoll. 
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Tabelle I-4.1 
Leistungen nach Institutionen') 2) 

in Milliarden DM 
Bundesrepublik Deutschland 

1960 1970 1980 1985 1987 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Sozialbudget insgesamt 	 69,16 179,19 479,85 578,77 638,73 742,90 893,53 1005,32 1062,6 1205,9 

Allgemeines System 	 33,08 88,50 281,95 353,79 384,84 464,73 574,52 658,06 705,4 787,1 
Rentenversicherung (RV) 	 19,59 52,22 142,57 175,22 185,84 229,22 262,63 290,08 317,7 383,7 
- RV der Arbeiter 	 12,16 31,90 80,22 96,00 100,17 122,23 138,95 153,45 167,9 199,6 
- RV der Angestellten 	 5,73 16,43 57,12 77,43 80,96 98,84 114,26 127,93 156,2 183,4 
- Knappschafliche RV 	 2,63 6,13 13,32 14,72 15,34 18,21 20,41 22,11 24,0 26,6 
Krankenversicherung 	 9,66 25,64 90,07 114,40 125,37 152,27 183,46 210,86 209,7 242,5 
Unfallversicherung 	 1,75 4,24 10,02 11,65 12,23 13,63 15,72 17,82 18,9 21,7 
Arbeitsförderung 	 1,21 3,88 23,10 39,38 45,51 51,82 87,81 111,76 131,9 112,1 
Kindergeld 	  0,92 2,89 17,61 14,47 14,05 14,62 20,48 21,99 21,9 20,4 
Erziehungsgeld 	 . 3,13 4,60 5,92 7,23 7,0 8,6 

Sondersysteme 	 0,22 1,10 3,68 4,74 5,43 6,47 7,00 7,70 8,3 9,9 
Altershilfe für Landwirte 	 0,18 0,89 2,76 3,33 3,78 4,44 4,83 5,34 5,7 6,5 
Versorgungswerke 	 0,05 0,20 0,92 1,41 1,65 2,03 2,18 2,37 2,6 3,4 

Beamtenrechtl. System 	 9,61 24,03 46,33 52,43 57,22 63,78 68,78 71,80 73,7 82,4 
Pensionen 	  6,78 15,83 32,95 36,96 39,56 43,79 46,27 48,23 49,2 54,2 
Familienzuschläge 	 2,17 6,22 7,62 8,20 9,22 9,77 11,67 12,14 12,5 13,9 
Beihilfen 	  0,65 1,98 5,77 7,27 8,44 10,23 10,85 11,44 11,9 14,3 

Arbeitgeberleistungen 	 4,96 18,80 45,29 53,79 61,62 73,39 83,12 88,70 90,3 100,6 
Entgeltfortzahlung 	 3,00 12,50 28,22 27,76 31,73 37,52 45,05 48,43 48,6 54,0 
Betriebl. Altersversorgung 	 1,19 3,05 8,10 13,13 15,51 19,55 21,24 22,33 23,1 26,1 
Zusatzversorgung 	 0,34 1,73 5,88 8,73 9,63 11,05 11,61 12,47 13,1 14,7 
Sonst. Arbeitgeberleistungen 0,43 1,52 3,09 4,17 4,75 5,27 5,22 5,47 5,4 5,8 

Entschädigungen 	 8,24 11,55 17,76 17,15 16,81 16,80 17,61 18,33 18,8 17,6 
Soz. Entschädigung (KOV) 	 3,95 7,49 13,48 13,47 13,33 13,00 13,73 14,50 15,3 14,7 
Lastenausgleich 	 2,03 1,78 1,71 1,39 1,22 1,10 1,02 0,91 0,8 0,6 
Wiedergutmachung 	 2,12 1,97 2,16 1,97 1,88 1,76 1,92 1,93 2,0 1,9 
Sonstige Entschädigungen. . 0,15 0,31 0,41 0,32 0,38 0,94 0,94 0,99 0,7 0,5 

Soziale Hilfen und Dienste 	 2,76 12,15 43,89 49,84 56,45 65,68 83,64 93,10 97,5 129,7 
Sozialhilfe 	  1,32 3,55 14,98 23,01 27,33 33,77 40,64 44,99 48,0 62,9 
Jugendhilfe 	  0,60 2,10 8,92 10,27 11,34 14,21 21,15 23,27 24,5 42,9 
Ausbildungsförderung 	 0,09 0,63 3,15 0,47 0,48 0,81 2,59 2,49 2,5 2,2 
Wohngeld 	  0,00 0,66 2,01 2,71 4,03 3,90 4,92 7,42 7,3 5,3 
Öffentl. Gesundheitsdienst . 0,31 0,76 1,67 1,91 2,06 2,40 3,13 3,29 3,5 4,0 
Leist. z. Vermögensbildung 	 0,45 4,46 13,17 11,47 11,21 10,59 11,21 11,65 11,7 12,4 

Direkte Leistungen insgesamt 58,60 155,42 437,52 530,17 580,57 688,83 832,47 935,34 991,6 1124,6 

Indirekte Leistungen 	 10,55 23,77 42,33 48,60 58,16 54,08 61,06 69,98 71,0 81,3 
Steuerliche Maßnahmen 	 10,46 19,72 36,37 43,04 52,05 48,02 54,86 63,67 65,5 75,5 
Vergünst. i. Wohnungswesen 0,09 4,05 5,96 5,56 6,11 6,06 6,20 6,31 5,6 5,8 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
1) Bei der Summenbildung heben sich die Zahlungen der Institutionen untereinander (Verrechnungen) auf. 
2) Ab 1990 (2. Halbjahr) einschl. neue Bundesländer. Angaben ab 1990 nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. 
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Tabelle I-4.2 

Leistungen *) nach Institutionen') 
in Milliarden DM 

Früheres Bundesgebiet 

1960 1970 1980 1985 1987 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Sozialbudget insgesamt 	 69,16 179,19 479,85 578,77 638,73 716,46 767,69 826,05 859,3 981,9 
Allgemeines System 	 33,08 88,50 281,95 353,79 384,84 438,41 471,92 510,87 537,3 602,8 

Rentenversicherung (RV) 	 19,59 52,22 142,57 175,22 185,84 215,64 228,63 241,22 256,7 300,1 
- RV der Arbeiter 	 12,16 31,90 80,22 96,00 100,17 115,30 122,00 128,70 136,9 156,9 
- RV der Angestellten 	 5,73 16,43 57,12 77,43 80,96 93,17 99,63 100,50 121,0 135,8 
- Knappschaftliche RV 	 2,63 6,13 13,32 14,72 15,34 17,23 17,99 18,60 19,5 20,6 
Krankenversicherung 	 9,66 25,64 90,07 114,40 125,37 142,07 160,19 177,18 174,4 198,9 
Unfallversicherung 	 1,75 4,24 10,02 11,65 12,23 13,63 14,41 15,47 16,2 18,0 
Arbeitsförderung 	 1,21 3,88 23,10 39,38 45,51 49,28 49,29 55,19 68,7 64,5 
Kindergeld 	  0,92 2,89 17,61 14,47 14,05 14,62 15,29 17,01 16,8 15,6 
Erziehungsgeld 	 . . . . 3,13 4,60 5,60 6,45 6,1 7,5 

Sondersysteme 	  0,22 1,10 3,68 4,74 5,43 6,47 7,00 7,70 8,2 9,7 
Altershilfe für Landwirte 	 0,18 0,89 2,76 3,33 3,78 4,44 4,83 5,34 5,7 6,4 
Versorgungswerke 	 0,05 0,20 0,92 1,41 1,65 2,03 2,18 2,36 2,6 3,3 

Beamtenrechtl. System 	 9,61 24,03 46,33 52,43 57,22 63,78 67,36 70,22 71,9 80,2 
Pensionen 	  6,78 15,83 32,95 36,96 39,56 43,79 46,26 48,22 49,2 54,1 
Familienzuschläge 	 2,17 6,22 7,62 8,20 9,22 9,77 10,30 10,68 10,9 11,9 
Beihilfen 	  0,65 1,98 5,77 7,27 8,44 10,23 10,79 11,32 11,8 14,1 

Arbeitgeberleistungen 	 4,96 18,80 45,29 53,79 61,62 73,39 78,69 82,74 83,8 91,8 
Entgeltfortzahlung 	 3,00 12,50 28,22 27,76 31,73 37,52 40,70 42,89 42,8 45,9 
Betriebl. Altersversorgung 	 1,19 3,05 8,10 13,13 15,51 19,55 21,19 22,28 23,0 26,0 
Zusatzversorgung 	 0,34 1,73 5,88 8,73 9,63 11,05 11,61 12,14 12,6 14,2 
Sonst. Arbeitgeberleistungen 0,43 1,52 3,09 4,17 4,75 5,27 5,19 5,43 5,4 5,8 

Entschädigungen 	 8,24 11,55 17,76 17,15 16,81 16,80 16,84 16,91 16,6 15,3 
Soz. Entschädigung (KOV) 	 3,95 7,49 13,48 13,47 13,33 13,00 13,31 13,43 13,4 12,6 
Lastenausgleich 	 2,03 1,78 1,71 1,39 1,22 1,10 1,02 0,91 0,8 0,6 
Wiedergutmachung 	 2,12 1,97 2,16 1,97 1,88 1,76 1,76 1,78 1,8 1,8 
Sonstige Entschädigungen. . 0,15 0,31 0,41 0,32 0,38 0,94 0,75 0,79 0,6 0,4 

Soziale Hilfen und Dienste 	 2,76 12,15 43,89 49,84 56,45 65,55 70,55 75,41 78,7 111,4 
Sozialhilfe 	  1,32 3,55 14,98 23,01 27,33 33,65 36,29 40,18 42,8 55,9 
Jugendhilfe 	  0,60 2,10 8,92 10,27 11,34 14,21 14,88 15,61 16,3 36,2 
Ausbildungsförderung 	 0,09 0,63 3,15 0,47 0,48 0,81 1,87 1,99 1,9 1,7 
Wohngeld 	  0,00 0,66 2,01 2,71 4,03 3,90 4,15 4,00 4,1 3,4 
Öffentl. Gesundheitsdienst . 0,31 0,76 1,67 1,91 2,06 2,40 2,53 2,66 2,8 3,2 
Leist. z. Vermögensbildung 	 0,45 4,46 13,17 11,47 11,21 10,59 10,83 10,98 10,8 11,0 

Direkte Leistungen insgesamt 58,60 155,42 437,52 530,17 580,57 662,39 710,26 761,64 794,3 908,7 
Indirekte Leistungen 	 10,55 23,77 42,33 48,60 58,16 54,08 57,43 64,41 65,0 73,2 

Steuerliche Maßnahmen 	 10,46 19,72 36,37 43,04 52,05 48,02 51,50 58,24 59,6 67,5 
Vergünst. i. Wohnungswesen 0,09 4,05 5,96 5,56 6,11 6,06 5,93 6,17 5,4 5,7 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
1 ) Bei der Summenbildung heben sich die Zahlungen der Institutionen untereinander (Verrechnungen) auf. 
*) Ohne Finanztransfers nach Ostdeutschland (ab 1991). 
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Tabelle I-4.3 

Leistungen nach Institutionen') 
in Milliarden DM 

Neue Bundesländer 

1991p 1992p 1993s 1997s 

Sozialbudget insgesamt 	  125,84 179,28 203,2 224,0 
Allgemeines System 	  102,60 147,19 168,2 184,3 

Rentenversicherung 	  34,00 48,86 61,0 83,6 
- Rentenversicherung der Arbeiter 	 16,95 24,75 31,0 42,7 
- Rentenversicherung der Angestellten 	 14,63 27,43 35,2 47,7 
- Knappschaftliche Rentenversicherung 	 2,42 3,51 4,5 5,9 
Krankenversicherung 	  23,27 33,68 35,4 43,6 
Unfallversicherung 	  1,32 2,35 2,7 3,6 
Arbeitsförderung 	  38,52 56,57 63,2 47,6 
Kindergeld 	  5,18 4,98 5,1 4,8 
Erziehungsgeld 	  0,31 0,79 0,9 1,1 

Sondersysteme 	  0,00 0,01 0,0 0,1 
Altershilfe für Landwirte 	  0,0 
Versorgungswerke 	  0,00 0,01 0,0 0,0 

Beamtenrechtl. System 	  1,42 1,58 1,7 2,3 
Pensionen 	  0,01 0,01 0,0 0,1 
Familienzuschläge 	  1,37 1,46 1,6 2,0 
Beihilfen 	  0,05 0,11 0,1 0,2 

Arbeitgeberleistungen 	  4,43 5,96 6,5 8,8 
Entgeltfortzahlung 	  4,35 5,54 5,9 8,1 
Betriebliche Altersversorgung 	 0,05 0,05 0,1 0,1 
Zusatzversorgung 	  0,00 0,33 0,5 0,5 
Sonstige Arbeitgeberleistungen 	 0,03 0,04 0,0 0,1 

Entschädigungen 	  0,77 1,42 2,2 2,3 
Soziale Entschädigung (KOV) 	 0,41 1,07 1,9 2,1 
Wiedergutmachung 	  0,16 0,15 0,2 0,1 
Sonstige Entschädigungen 	  0,19 0,20 0,1 0,1 

Soziale Hilfen und Dienste 	  13,10 17,69 18,8 18,3 
Sozialhilfe 	  4,35 4,81 5,2 7,1 
Jugendhilfe 	  6,27 7,66 8,2 6,7 
Ausbildungsförderung 	  0,72 0,50 0,6 0,5 
Wohngeld 	  0,77 3,42 3,2 1,9 
Öffentlicher Gesundheitsdienst 	 0,60 0,63 0,7 0,8 
Leistungen zur Vermögensbildung 	 0,38 0,67 0,9 1,4 

Direkte Leistungen insgesamt 	  122,21 173,71 197,3 215,9 
Indirekte Leistungen insgesamt 	 3,63 5,57 6,0 8,2 

Steuerliche Maßnahmen 	  3,37 5,43 5,8 8,0 
Vergünstigungen im Wohnungswesen 	 0,27 0,14 0,2 0,1 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
1) Bei der Summenbildung heben sich die Zahlungen der Institutionen untereinander (Verrechnungen) auf. 
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Tabelle I-4.4 
Leistungen nach Institutionen') 2 ) 

Struktur in % 
Bundesrepublik Deutschland 

1960 1970 1980 1985 1987 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Sozialbudget insgesamt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Allgemeines System 	 47,8 49,4 58,8 61,1 60,3 (62,6) 64,3 65,5 66,4 65,3 
Rentenversicherung (RV) 	 28,3 29,1 29,7 30,3 29,1 (30,9) 29,4 28,9 29,9 31,8 
- RV der Arbeiter 	 17,6 17,8 16,7 16,6 15,7 (16,5) 15,6 15,3 15,8 16,6 
- RV der Angestellten 	 8,3 9,2 11,9 13,4 12,7 (13,3) 12,8 12,7 14,7 15,2 
- Knappschaftliche RV .. , 	 3,8 3,4 2,8 2,5 2,4 (2,5) 2,3 2,2 2,3 2,2 
Krankenversicherung 	 14,0 14,3 18,8 19,8 19,6 (20,5) 20,5 21,0 19,7 20,1 
Unfallversicherung 	 2,5 2,4 2,1 2,0 1,9 (1,8) 1,8 1,8 1,8 1,8 
Arbeitsförderung 	 1,7 2,2 4,8 6,8 7,1 (7,0) 9,8 11,1 12,4 9,3 
Kindergeld 	  1,3 1,6 3,7 2,5 2,2 (2,0) 2,3 2,2 2,1 1,7 
Erziehungsgeld 	 0,5 (0,6) 0,7 0,7 0,7 0,7 

Sondersysteme 	 0,3 0,6 0,8 0,8 0,9 (0,9) 0,8 0,8 0,8 0,8 
Altershilfe für Landwirte 	 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 (0,6) 0,5 0,5 0,5 0,5 
Versorgungswerke 	 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 (0,3) 0,2 0,2 0,2 0,3 

Beamtenrechtl. System .. 	 13,9 13,4 9,7 9,1 9,0 (8,6) 7,7 7,1 6,9 6,8 
Pensionen 	  9,8 8,8 6,9 6,4 6,2 (5,9) 5,2 4,8 4,6 4,5 
Familienzuschläge 	 3,1 3,5 1,6 1,4 1,4 (1,3) 1,3 1,2 1,2 1,1 
Beihilfen 	  0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 (1,4) 1,2 1,1 1,1 1,2 

Arbeitgeberleistungen 	 7,2 10,5 9,4 9,3 9,6 (9,9) 9,3 8,8 8,5 8,3 
Entgeltfortzahlung 	 4,3 7,0 5,9 4,8 5,0 (5,1) 5,0 4,8 4,6 4,5 
Betriebl. Altersversorgung 	 1,7 1,7 1,7 2,3 2,4 (2,6) 2,4 2,2 2,2 2,2 
Zusatzversorgung 	 0,5 1,0 1,2 1,5 1,5 (1,5) 1,3 1,2 1,2 1,2 
Sonst. Arbeitgeberleistungen 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 (0,7) 0,6 0,5 0,5 0,5 

Entschädigungen 	 11,9 6,4 3,7 3,0 2,6 (2,3) 2,0 1,8 1,8 1,5 
Soz. Entschädigung (KOV) . 5,7 4,2 2,8 2,3 2,1 (1,7) 1,5 1,4 1,4 1,2 
Lastenausgleich 	 2,9 1,0 0,4 0,2 0,2 (0,1) 0,1 0,1 0,1 0,0 
Wiedergutmachung 	 3,1 1,1 0,4 0,3 0,3 (0,2) 0,2 0,2 0,2 0,2 
Sonstige Entschädigungen. . 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 (0,1) 0,1 0,1 0,1 0,0 

Soziale Hilfen und Dienste 	 4,0 6,8 9,1 8,6 8,8 (8,8) 9,4 9,3 9,2 10,8 
Sozialhilfe 	  1,9 2,0 3,1 4,0 4,3 (4,5) 4,5 4,5 4,5 5,2 
Jugendhilfe 	  0,9 1,2 1,9 1,8 1,8 (1,9) 2,4 2,3 2,3 3,6 
Ausbildungsförderung 	 0,1 0,4 0,7 0,1 0,1 (0,1) 0,3 0,2 0,2 0,2 
Wohngeld 	  0,0 0,4 0,4 0,5 0,6 (0,5) 0,6 0,7 0,7 0,4 
Öffentl. Gesundheitsdienst . 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 (0,3) 0,4 0,3 0,3 0,3 
Leist. z. Vermögensbildung . 0,6 2,5 2,7 2,0 1,8 (1,4) 1,3 1,2 1,1 1,0 

Direkte Leistungen insgesamt 84,7 86,7 91,2 91,6 90,9 (92,7) 93,2 93,0 93,3 93,3 

Indirekte Leistungen 	 15,3 13,3 8,8 8,4 9,1 (7,3) 6,8 7,0 6,7 6,7 
Steuerliche Maßnahmen 	 15,1 11,0 7,6 7,4 8,1 (6,5) 6,1 6,3 6,2 6,3 
Vergünst. i. Wohnungswesen 0,1 2,3 1,2 1,0 1,0 (0,8) 0,7 0,6 0,5 0,5 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
1) Bei der Summenbildung heben sich die Zahlungen der Institutionen untereinander (Verrechnungen) auf. 
2) Ab 1990 (2. Halbjahr) einschl. neue Bundesländer. Angaben ab 1990 nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. 
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Tabelle I-4.5 

Leistungen nach Institutionen 1) 2) 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 3 ) 

Bundesrepublik Deutschland 

1960/70 1980 1985 1987 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Sozialbudget insgesamt 	 10,0 10,4 3,8 5,1 . . 12,5 5,7 3,2 
Allgemeines System 	 10,3 12,3 4,6 4,3 . . 14,5 7,2 2,8 

Rentenversicherung (RV) 	 10,3 10,6 4,2 3,0 . . 10,5 9,5 4,8 
- RV der Arbeiter 	 10,1 9,7 3,7 2,2 . . 10,4 9,4 4,4 
- RV der Angestellten 	 11,1 13,3 6,3 2,3 . . 12,0 22,1 4,1 
- Knappschaftliche RV 	 8,8 8,1 2,0 2,1 . . 8,3 8,4 2,6 
Krankenversicherung 	 10,3 13,4 4,9 4,7 . . 14,9 -0,5 3,7 
Unfallversicherung 	 9,3 9,0 3,1 2,5 . . 13,3 6,0 3,5 
Arbeitsförderung 	 12,4 19,5 11,3 7,5 . . 27,3 18,0 -4,0 
Kindergeld 	  12,2 19,8 -3,9 -1,4 . . 7,4 -0,6 -1,7 
Erziehungsgeld 	  . . . . . . 22,3 -3,1 5,1 

Sondersysteme 	  17,3 12,9 5,2 7,1 . . 9,9 7,4 4,5 
Altershilfe für Landwirte 	 17,5 12,0 3,8 6,5 . . 10,5 6,7 3,4 
Versorgungswerke 	 16,3 16,3 8,9 8,3 . . 8,7 8,8 6,8 

Beamtenrechtl. System 	 9,6 6,8 2,5 4,5 . . 4,4 2,6 2,8 
Pensionen 	  8,8 7,6 2,3 3,5 . . 4,2 2,0 2,5 
Familienzuschläge 	 11,1 2,0 1,5 6,0 . . 4,0 3,2 2,6 
Beihilfen 	  11,8 11,3 4,7 7,7 . . 5,4 4,4 4,6 

Arbeitgeberleistungen 	 14,2 9,2 3,5 7,0 . . 6,7 1,8 2,7 
Entgeltfortzahlung 	 15,3 8,5 -0,3 6,9 . . 7,5 0,4 2,7 
Betriebl. Altersversorgung 	 9,9 10,3 10,1 8,7 . . 5,1 3,3 3,1 
Zusatzversorgung 	 17,6 13,0 8,2 5,0 . . 7,4 5,4 2,9 
Sonst. Arbeitgeberleistungen 	 13,5 7,4 6,2 6,7 . . 4,8 -0,7 1,8 

Entschädigungen 	  3,4 4,4 -0,7 -1,0 . . 4,1 2,6 -1,6 
Soziale Entschädigung (KOV) . 6,6 6,1 0,0 -0,5 . . 5,6 5,3 -0,9 
Lastenausgleich 	 -1,3 -0,4 -4,1 -6,4 . . -11,2 -7,9 -9,4 
Wiedergutmachung 	 -0,7 0,9 -1,8 -2,4 . . 0,5 3,3 -1,8 
Sonstige Entschädigungen 	 7,6 3,0 -5,0 9,6 . . 5,7 -27,6 -9,6 

Soziale Hilfen und Dienste 	 16,0 13,7 2,6 6,4 . . 11,3 4,7 7,4 
Sozialhilfe 	  10,4 15,5 9,0 9,0 . . 10,7 6,7 7,0 
Jugendhilfe 	  13,3 15,6 2,9 5,1 . . 10,0 5,2 15,1 
Ausbildungsförderung 	 22,0 17,5 -31,7 1,0 . . -4,0 0,9 -2,8 
Wohngeld 	  78,6 11,8 6,2 21,8 . . 50,6 -1,4 -7,9 
Öffentlicher Gesundheitsdienst 9,4 8,2 2,7 3,7 . . 5,1 5,2 3,4 
Leist. zur Vermögensbildung 	 25,8 11,4 -2,7 -1,1 . . 3,9 0,8 1,4 

Direkte Leistungen insgesamt 	 10,2 10,9 3,9 4,6 . . 12,4 6,0 3,2 
Indirekte Leistungen 	 8,5 5,9 2,8 9,4 . . 14,6 1,5 3,4 

Steuerliche Maßnahmen 	 6,5 6,3 3,4 10,0 . . 16,1 2,8 3,6 
Vergünst. im Wohnungswesen . 46,2 3,9 -1,4 4,8 . . 1,9 -12,0 1,3 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
1) Bei der Summenbildung heben sich die Zahlungen der Institutionen untereinander (Verrechnungen) auf. 
2) Ab 1990 (2. Halbjahr) einschl. neue Bundesländer. Angaben ab 1990 nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. 
3) Veränderung gegenüber dem ausgewiesenen Vorjahr in Prozent; Angaben 1990 und 1991 nicht sinnvoll. 
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Tabelle I-4.6 
Leistungen nach Institutionen') 2 ) 
Anteile am Bruttosozialprodukt 
Bundesrepublik Deutschland 

1960 1970 1980 1985 1987 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Bruttosozialprodukt 
(Mrd. DM) 	  303,0 675,7 1477,4 1834,5 2003,0 2545,0 2843,8 3044,1 3122,5* 

3842,5 

Anteile am Bruttosozialprodukt in 

Sozialbudget insgesamt 	 22,8 26,5 32,5 31,5 31,9 (29,2) 31,4 33,0 34,0 31,4 

Allgemeines System 	 10,9 13,1 19,1 19,3 19,2 (18,3) 20,2 21,6 22,6 20,5 
Rentenversicherung (RV) 	 6,5 7,7 9,6 9,6 9,3 (9,0) 9,2 9,5 10,2 10,0 
- RV der Arbeiter 	 4,0 4,7 5,4 5,2 5,0 (4,8) 4,9 5,0 5,4 5,2 
- RV der Angestellten 	 1,9 2,4 3,9 4,2 4,0 (3,9) 4,0 4,2 5,0 4,8 
- Knappschaftliche RV 	 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 (0,7) 0,7 0,7 0,8 0,7 
Krankenversicherung 	 3,2 3,8 6,1 6,2 6,3 (6,0) 6,5 6,9 6,7 6,3 
Unfallversicherung 	 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 (0,5) 0,6 0,6 0,6 0,6 
Arbeitsförderung 	 0,4 0,6 1,6 2,1 2,3 (2,0) 3,1 3,7 4,2 2,9 
Kindergeld 	  0,3 0,4 1,2 0,8 0,7 (0,6) 0,7 0,7 0,7 0,5 
Erziehungsgeld 	 . 0,2 (0,2) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sondersysteme 	  0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 (0,3) 0,2 0,3 0,3 0,3 
Altershilfe für Landwirte 	 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 (0,2) 0,2 0,2 0,2 0,2 
Versorgungswerke 	 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 (0,1) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Beamtenrechtl. System 	 3,2 3,6 3,1 2,9 2,9 (2,5) 2,4 2,4 2,4 2,1 
Pensionen 	  2,2 2,3 2,2 2,0 2,0 (1,7) 1,6 1,6 1,6 1,4 
Familienzuschläge 	 0,7 0,9 0,5 0,4 0,5 (0,4) 0,4 0,4 0,4 0,4 
Beihilfen 	  0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 (0,4) 0,4 0,4 0,4 0,4 

Arbeitgeberleistungen 	 1,6 2,8 3,1 2,9 3,1 (2,9) 2,9 2,9 2,9 2,6 
Entgeltfortzahlung 	 1,0 1,8 1,9 1,5 1,6 (1,5) 1,6 1,6 1,6 1,4 
Betriebl. Altersversorgung 	 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 (0,8) 0,7 0,7 0,7 0,7 
Zusatzversorgung 	 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 (0,4) 0,4 0,4 0,4 0,4 
Sonst. Arbeitgeberleistungen 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 (0,2) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Entschädigungen 	 2,7 1,7 1,2 0,9 0,8 (0,7) 0,6 0,6 0,6 0,5 
Soziale Entschädigung 
(KOV) 	  1,3 1,1 0,9 0,7 0,7 (0,5) 0,5 0,5 0,5 0,4 
Lastenausgleich 	 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Wiedergutmachung 	 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 (0,1) 0,1 0,1 0,1 0,0 
Sonstige Entschädigungen 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Soziale Hilfen und Dienste 	 0,9 1,8 3,0 2,7 2,8 (2,6) 2,9 3,1 3,1 3,4 
Sozialhilfe 	  0,4 0,5 1,0 1,3 1,4 (1,3) 1,4 1,5 1,5 1,6 
Jugendhilfe 	  0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 (0,6) 0,7 0,8 0,8 1,1 
Ausbildungsförderung 	 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 (0,0) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Wohngeld 	  0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 (0,2) 0,2 0,2 0,2 0,1 
Öffentl. Gesundheitsdienst . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 (0,1) 0,1 0,1 0,1 0,1 
Leist. z. Vermögensbildung . 0,1 0,7 0,9 0,6 0,6 (0,4) 0,4 0,4 0,4 0,3 

Direkte Leistungen insgesamt 19,3 23,0 29,6 28,9 29,0 (27,1) 29,3 30,7 31,8 29,3 

Indirekte Leistungen 	 3,5 3,5 2,9 2,6 2,9 (2,1) 2,1 2,3 2,3 2,1 
Steuerliche Maßnahmen 	 3,5 2,9 2,5 2,3 2,6 (1,9) 1,9 2,1 2,1 2,0 
Vergünst. i. Wohnungswesen 0,0 0,6 0,4 0,3 0,3 (0,2) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
1) Bei der Summenbildung heben sich die Zahlungen der Institutionen untereinander (Verrechnungen) auf. 
2) Ab 1990 (2. Halbjahr) einschl. neue Bundesländer. Angaben ab 1990 nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. 
*) 1993: Stand Oktober 1993. 
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Tabelle I-5.1 
Finanzierung nach Arten') 

Bundesrepublik Deutschland 

1960 1970 1980 1985 1987 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Milliarden DM 

Sozialbudget insgesamt 	 73,63 189,41 500,14 599,36 661,97 785,09 937,11 1024,90 1083,1 1244,4 
Sozialbeiträge 	  38,32 109,02 309,04 385,35 424,85 520,58 611,72 664,09 692,0 819,3 

der Versicherten 	 14,49 41,86 124,53 162,79 179,19 224,08 266,23 292,81 310,0 368,1 
- Arbeitnehmer 	 11,90 32,79 91,12 117,69 129,84 161,45 195,46 213,75 222,6 271,0 
- Selbständigen 	 0,37 1,05 4,98 6,37 6,99 8,42 9,16 9,93 10,3 11,9 
- Rentner 	  0,02 0,01 0,00 7,31 10,43 13,67 13,97 16,61 18,8 21,1 
- Sonstigen Personen 	 0,93 3,15 7,79 10,39 10,84 12,37 13,42 14,74 16,5 19,1 
- Sozialversicherungsträger 1,27 4,86 20,63 21,04 21,09 28,16 34,22 37,79 41,9 44,9 
der Arbeitgeber 	 23,83 67,16 184,52 222,56 245,66 296,50 345,50 371,28 382,0 451,2 
- tatsächliche Beiträge 	 15,09 37,79 110,16 139,75 153,58 189,44 228,38 247,70 257,5 311,6 
- unterstellte Beiträge 	  8,74 29,37 74,35 82,82 92,08 107,07 117,11 123,58 124,5 139,5 

 

Zuweisungen2 ) 	 33,21 75,67 180,36 199,75 222,47 245,19 302,18 336,04 366,7 397,7 
aus öffentlichen Mitteln 	 29,92 70,44 168,57 187,57 209,55 230,51 285,86 318,98 349,2 378,1 
sonstige Zuweisungen 2 ) 	 3,29 5,23 11,80 12,19 	 - - - - - 12,92 14,68 16,32 17,06 

 

17,5 19,5 

Sonstige Einnahmen 	 2,10 4,72 10,74 14,25 14,66 19,32 23,20 24,77 24,5 27,5 
 

Finanzierungssaldo 	 4,47 10,22 20,30 20,59 23,25 42,19 43,58 19,58 20,5 38,5 

Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 3 ) 

Sozialbudget insgesamt 	 . 9,9 10,2 3,7 5,1 . . 9,4 5,7 3,5 
Sozialbeiträge 	  . 11,0 11,0 4,5 5,0 . . 8,6 4,2 4,3 

der Versicherten 	 . 11,2 11,5 5,5 4,9 . . 10,0 5,9 4,4 
- Arbeitnehmer 	 . 10,7 10,8 5,3 5,0 . . 9,4 4,1 5,0 
- Selbständigen 	 . 11,1 16,9 5,0 4,8 . 8,3 3,5 3,8 
- Rentner 	  . -6,7 -10,4 375,8 19,4 . . 18,9 13,2 2,9 
- Sonstigen Personen 	 . 13,0 9,5 5,9 2,2 . . 9,8 11,7 3,8 
- Sozialversicherungsträger . 14,4 15,6 0,4 0,1 . . 10,4 10,9 1,7 
der Arbeitgeber 	 . 10,9 10,6 3,8 5,1 . . 7,5 2,9 4,2 
- tatsächliche Beiträge 	 . 9,6 11,3 4,9 4,8 . . 8,5 4,0 4,9 
- unterstellte Beiträge 	  . 12,9 9,7 2,2 5,4  	- . 	. 5,5 0,7 2,9 

Zuweisungen 	  . 8,6 9,1 2,1 5,5 . . 11,2 9,1 2,1 
aus öffentlichen Mitteln 	 . 8,9 9,1 2,2 5,7 . . 11,6 9,5 2,0 
sonstige Zuweisungen 	 4,8 8,5 0,7 3,0 . 4,5 2,3 2,8 

Sonstige Einnahmen 	 . 8,5 8,6 5,8 1,4 . . 6,8 -1,3 2,9 

Struktur in % 

Sozialbudget insgesamt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sozialbeiträge 	  52,0 57,6 61,8 64,3 64,2 (66,3) 65,3 64,8 63,9 65,8 

der Versicherten 	 19,7 22,1 24,9 27,2 27,1 (28,5) 28,4 28,6 28,6 29,6 
- Arbeitnehmer 	 16,2 17,3 18,2 19,6 19,6 (20,6) 20,9 20,9 20,5 21,8 
- Selbständigen 	 0,5 0,6 1,0 1,1 1,1 (1,1) 1,0 1,0 0,9 1,0 
- Rentner 	  . . . 1,2 1,6 (1,7) 1,5 1,6 1,7 1,7 
- Sonstigen Personen 	 1,3 1,7 1,6 1,7 1,6 (1,6) 1,4 1,4 1,5 1,5 
- Sozialversicherungsträger 1,7 2,6 4,1 3,5 3,2 (3,6) 3,7 3,7 3,9 3,6 
der Arbeitgeber 	 32,4 35,5 36,9 37,1 37,1 (37,8) 36,9 36,2 35,3 36,3 
- tatsächliche Beiträge 	 20,5 20,0 22,0 23,3 23,2 (24,1) 24,4 24,2 23,8 25,0 
- unterstellte Beiträge 	  11,9 15,5 14,9 13,8 13,9 (13,6) 12,5 12,1 11,5 11,2 

  

Zuweisungen 	  45,1 39,9 36,1 33,3 33,6 (31,2) 32,2 32,8 33,9 32,0 
aus öffentlichen Mitteln 	 40,6 37,2 33,7 31,3 31,7 (29,4) 30,5 31,1 32,2 30,4 
sonstige Zuweisungen 	 4,5 2,8 2,4 2,0 2,0 (1,9) 1,7 1,7 1,6 1,6 

Sonstige Einnahmen 	 2,8 2,5 2,1 2,4 2,2 (2,5) 2,5 2,4 2,3 2,2 

Differenzen in Summen sind rundungsbedingt. 
1) Ab 1990 (2. Halbjahr) einschl. neue Bundesländer. Angaben ab 1990 nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. 
2) Konsolidiert. 
3) Veränderung gegenüber dem ausgewiesenen Vorjahr in Prozent; Angaben 1990 und 1991 nicht sinnvoll. 
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Tabelle I-5.2 
Finanzierung nach Arten 
Früheres Bundesgebiet 

1960 1970 1980 1985 1987 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Milliarden DM 

Sozialbudget insgesamt 	 73,63 189,41 500,14 599,36 661,97 757,59 828,12 884,95 927,0 1058,7 
Sozialbeiträge 	  38,32 109,02 309,04 385,35 424,85 499,16 544,44 579,64 599,0 699,5 

der Versicherten 	 14,49 41,86 124,53 162,79 179,19 211,59 231,12 247,35 259,6 304,6 
- Arbeitnehmer 	 11,90 32,79 91,12 117,69 129,84 153,04 170,78 183,15 189,1 228,0 
- Selbständigen 	 0,37 1,05 4,98 6,37 6,99 8,31 8,72 9,39 9,7 11,1 
- Rentner 	  0,02 0,01 0,00 7,31 10,43 13,67 13,97 14,21 15,9 17,4 
- Sonstigen Personen 	 0,93 3,15 7,79 10,39 10,84 12,15 12,76 13,92 15,1 17,1 
- Sozialversicherungsträger 1,27 4,86 20,63 21,04 21,09 24,42 24,89 26,68 29,9 30,9 
der Arbeitgeber 	 23,83 67,16 184,52 222,56 245,66 287,56 313,31 332,29 339,3 394,9 
- tatsächliche Beiträge 	 15,09 37,79 110,16 139,75 153,58 180,50 200,73 214,50 221,0 263,9 
- unterstellte Beiträge 	 8,74 29,37 74,35 82,82 92,08 107,07 112,59 117,79 118,3 131,0 

Zuweisungen 	  33,21 75,67 180,36 199,75 222,47 239,36 261,70 282,64 305,8 333,8 
aus öffentlichen Mitteln 	 29,92 70,44 168,57 187,57 209,55 224,68 245,82 266,25 289,2 315,9 
sonstige Zuweisungen 	 3,29 5,23 11,80 12,19 12,92 14,68 15,88 16,39 16,5 17,9 

Sonstige Einnahmen 	 2,10 4,72 10,74 14,25 14,66 19,07 21,98 22,67 22,2 25,5 

Finanzierungssaldo') 	 4,47 10,22 20,30 20,59 23,25 41,13 39,95 19,99 19,4 37,4 

Durchschnittliche jährliche Veränderung in %2) 

Sozialbudget insgesamt 	 . 9,9 10,2 3,7 5,1 (4,6) 9,3 6,9 4,7 3,4 
Sozialbeiträge 	  . 11,0 11,0 4,5 5,0 (5,5) 9,1 6,5 3,3 4,0 

der Versicherten 	 . 11,2 11,5 5,5 4,9 (5,7) 9,2 7,0 5,0 4,1 
- Arbeitnehmer 	 . 10,7 10,8 5,3 5,0 (5,6) 11,6 7,2 3,2 4,8 
- Selbständigen 	 . 11,1 16,9 5,0 4,8 (6,0) 4,9 7,7 3,2 3,5 
- Rentner 	  . -6,7 -10,4 375,8 19,4 9,4 2,2 1,7 11,7 2,4 
- Sonstigen Personen 	 . 13,0 9,5 5,9 2,2 (3,9) 5,1 9,1 8,8 3,2 
- Sozialversicherungsträger . 14,4 15,6 0,4 0,1 (5,0) 1,9 7,2 12,0 0,9 
der Arbeitgeber 	 . 10,9 10,6 3,8 5,1 (5,4) 9,0 6,1 2,1 3,9 
- tatsächliche Beiträge 	 . 9,6 11,3 4,9 4,8 (5,5) 11,2 6,9 3,0 4,5 
- unterstellte Beiträge 	 . 12,9 9,7 2,2 5,4 (5,2) 5,2 4,6 0,5 2,6 

Zuweisungen 	  . 8,6 9,1 2,1 5,5 (2,5) 9,3 8,0 8,2 2,2 
aus öffentlichen 	 . 8,9 9,1 2,2 5,7 (2,4) 9,4 8,3 8,6 2,2 
sonstige Zuweisungen 	 4,8 8,5 0,7 3,0 (4,3) 8,2 3,2 0,9 2,0 

Sonstige Einnahmen 	 . 8,5 8,6 5,8 1,4 (9,2) 15,3 3,2 -1,9 3,4 

Struktur in % 

Sozialbudget insgesamt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sozialbeiträge 	  52,0 57,6 61,8 64,3 64,2 (65,9) 65,7 65,5 64,6 66,1 

der Versicherten 	 19,7 22,1 24,9 27,2 27,1 (27,9) 27,9 28,0 28,0 28,8 
- Arbeitnehmer 	 16,2 17,3 18,2 19,6 19,6 (20,2) 20,6 20,7 20,4 21,5 
- Selbständigen 	 0,5 0,6 1,0 1,1 1,1 (1,1) 1,1 1,1 1,0 1,1 
- Rentner 	  - - - 1,2 1,6 (1,8) 1,7 1,6 1,7 1,6 
- Sonstigen Personen 	 1,3 1,7 1,6 1,7 1,6 (1,6) 1,5 1,6 1,6 1,6 
- Sozialversicherungsträger 1,7 2,6 4,1 3,5 3,2 (3,2) 3,0 3,0 3,2 2,9 
der Arbeitgeber 	 32,4 35,5 36,9 37,1 37,1 (38,0) 37,8 37,5 36,6 37,3 
- tatsächliche Beiträge 	 20,5 20,0 22,0 23,3 23,2 (23,8) 24,2 24,2 23,8 24,9 
- unterstellte Beiträge 	 11,9 15,5 14,9 13,8 13,9 (14,1) 13,6 13,3 12,8 12,4 

Zuweisungen 	  45,1 39,9 36,1 33,3 33,6 (31,6) 31,6 31,9 33,0 31,5 
aus öffentlichen Mitteln 	 40,6 37,2 33,7 31,3 31,7 (29,7) 29,7 30,1 31,2 29,8 
sonstige Zuweisungen 	 4,5 2,8 2,4 2,0 2,0 (1,9) 1,9 1,9 1,8 1,7 

Sonstige Einnahmen 	 2,8 2,5 2,1 2,4 2,2 (2,5) 2,7 2,6 2,4 2,4 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
1) Nach Abfluß des West-Ost-Transfers. 
2) Veränderung gegenüber dem ausgewiesenen Vorjahr in Prozent. 
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Tabelle I-5.3 
Finanzierung nach Arten 

Neue Bundesländer 

1991p 1992p 1993s 1997s 

Milliarden DM 

Sozialbudget insgesamt 	  129,47 178,87 204,3 225,1 
Sozialbeiträge 	  67,29 84,45 93,0 119,8 

der Versicherten 	  35,11 45,46 50,4 63,5 
- Arbeitnehmer 	  24,68 30,60 33,5 43,0 
- Selbständigen 	  0,44 0,54 0,6 0,8 
- Rentner 	  . 2,40 2,9 3,7 
- Sonstigen Personen 	  0,66 0,82 1,3 2,0 
- Sozialversicherungsträger 	 9,33 11,11 12,0 14,0 
der Arbeitgeber 	  32,18 38,99 42,7 56,3 
- tatsächliche Beiträge 	  27,65 33,20 36,5 47,8 
- unterstellte Beiträge 	  4,53 5,79 6,1 8,5 

Zuweisungen 	  60,96 92,32 109,1 103,3 
Aus öffentlichen Mitteln 	  40,03 52,73 59,9 62,3 
Sonstige Zuweisungen 	  20,92 39,59 49,1 41,0 

Sonstige Einnahmen 	  1,23 2,10 2,2 2,0 
Finanzierungssaldo') 	  3,63 -0,41 1,1 1,1 

Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 2 ) 

Sozialbudget insgesamt 	  . 38,2 14,2 2,5 
Sozialbeiträge 	  . 25,5 10,2 6,5 

der Versicherten 	  . 29,5 10,8 6,0 
- Arbeitnehmer 	  . 24,0 9,5 6,5 
- Selbständigen 	  . 21,4 8,2 8,3 
- Rentner 	  . - 21,9 5,7 
- Sonstigen Personen 	  . 24,0 60,7 11,0 
- Sozialversicherungsträger 	  . 19,0 8,3 3,9 
der Arbeitgeber 	  . 21,2 9,4 7,2 
- tatsächliche Beiträge 	  . 20,1 10,0 6,9 
- unterstellte Beiträge 	  . 27,8 6,2 8,6 

Zuweisungen 	  . 51,4 18,2 -1,4 
aus öffentlichen Mitteln 	  . 31,7 13,7 1,0 
Sonstige Zuweisungen 	  . 89,2 24,1 -4,4 

Sonstige Einnahmen 	  . 71,5 5,9 -2,7 

Struktur in % 

Sozialbudget insgesamt 	  100,0 100,0 100,0 100,0 
Sozialbeiträge 	  52,0 47,2 45,5 53,2 

der Versicherten 	  27,1 25,4 24,6 28,2 
- Arbeitnehmer 	  19,1 17,1 16,4 19,1 
- Selbständigen 	  0,3 0,3 0,3 0,4 
- Rentner 	  . 1,3 1,4 1,6 
- Sonstigen Personen 	  0,5 0,5 0,6 0,9 
- Sozialversicherungsträger 	  7,2 6,2 5,9 6,2 
der Arbeitgeber 	  24,9 21,8 20,9 25,0 
- tatsächliche Beiträge 	  21,4 18,6 17,9 21,2 
- unterstellte Beiträge 	  3,5 3,2 3,0 3,8 

Zuweisungen 	  47,1 51,6 53,4 45,9 
aus öffentlichen Mitteln 	  30,9 29,5 29,3 27,7 
sonstige Zuweisungen 	  16,2 22,1 24,0 18,2 

Sonstige Einnahmen 	  0,9 1,2 1,1 0,9 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
1) Nach Eingang des West-Ost-Transfers. 
2) Veränderung gegenüber dem ausgewiesenen Vorjahr in %. 
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Tabelle I-6.1 
Finanzierung nach Quellen') 2 ) 

Bundesrepublik Deutschland 

1960 1970 1980 1985 1987 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Milliarden DM 

Sozialbudget insgesamt 	 73,63 189,41 500,14 599,36 661,97 785,09 937,11 1024,90 1083,1 1244,4 
Unternehmen 	  22,80 59,24 159,58 190,76 208,38 253,44 294,76 317,64 324,9 381,5 
Bund 	  18,67 46,19 112,04 122,45 133,28 147,95 185,50 203,43 228,6 223,8 
Länder 	  10,60 26,13 57,60 64,97 74,65 80,19 93,20 102,93 106,0 124,1 
Gemeinden 	  5,38 12,05 36,53 46,00 52,73 63,16 77,53 86,33 90,9 119,5 
Sozialversicherung 	 0,17 0,51 1,29 1,54 1,66 2,04 2,53 2,69 2,8 3,3 
Private Organisationen 	 0,70 1,35 3,32 3,96 4,49 5,27 6,12 6,74 7,1 8,0 
Private Haushalte 	 15,30 43,89 129,66 169,49 186,60 232,89 277,16 304,95 322,5 383,8 
Übrige Welt 	  - 0,05 0,12 0,19 0,20 0,14 0,31 0,20 0,3 0,4 

Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 3 ) 

Sozialbudget insgesamt 	 . 9,9 10,2 3,7 5,1 . . 9,4 5,7 3,5 
Unternehmen 	  . 10,0 10,4 3,6 4,5 . . 7,8 2,3 4,1 
Bund 	  . 9,5 9,3 1,8 4,3 . . 9,7 12,4 -0,5 
Länder 	  . 9,4 8,2 2,4 '7,2 . . 10,4 3,0 4,0 
Gemeinden 	  . 8,4 11,7 4,7 7,1 . . 11,3 5,3 7,1 
Sozialversicherung 	 . 11,9 9,8 3,6 3,6 . . 6,4 5,1 3,8 
Private Organisationen 	 . 6,8 9,4 3,6 6,4 . . 10,1 4,7 3,2 
Private Haushalte 	 . 11,1 11,4 5,5 4,9 . . 10,0 5,8 4,4 
Übrige Welt 	  . . 9,0 9,2 2,6 . -33,6 34,3 7,6 

Struktur in % 

Sozialbudget insgesamt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Unternehmen 	  31,0 31,3 31,9 31,8 31,5 (32,3) 31,5 31,0 30,0 30,7 
Bund 	  25,4 24,4 22,4 20,4 20,1 (18,8) 19,8 19,8 21,1 18,0 
Länder 	  14,4 13,8 11,5 10,8 11,3 (10,2) 9,9 10,0 9,8 10,0 
Gemeinden 	  7,3 6,4 7,3 7,7 8,0 (8,0) 8,3 8,4 8,4 9,6 
Sozialversicherung 	 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 (0,3) 0,3 0,3 0,3 0,3 
Private Organisationen 	 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 (0,7) 0,7 0,7 0,7 0,6 
Private Haushalte 	 20,8 23,2 25,9 28,3 28,2 (29,7) 29,6 29,8 29,8 30,8 
Übrige Welt 	  - 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
1) Ab 1990 (2. Halbjahr) einschl. neue Bundesländer. Angaben ab 1990 nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar. 
2) Konsolidiert. 
3) Veränderung gegenüber dem ausgewiesenen Vorjahr in Prozent; Angaben 1990 und 1991 nicht sinnvoll. 
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Tabelle I-6.2 

Finanzierung nach Quellen') 
Früheres Bundesgebiet 

1960 1970 1980 1985 1987 1990p 1991p 1992p 1993s 1997s 

Milliarden DM 

Sozialbudget insgesamt 	 73,63 189,41 500,14 599,36 661,97 757,59 828,12 884,95 927,0 1058,7 
Unternehmen 	  22,80 59,24 159,58 190,36 208,38 246,70 270,10 285,97 290,8 335,5 
Bund 	  18,67 46,19 112,04 122,85 133,28 142,01 157,07 169,01 188,3 182,7 
Länder 	  10,60 26,13 57,60 64,97 74,65 79,49 84,87 90,84 92,9 110,5 
Gemeinden 	  5,38 12,05 36,53 46,00 52,73 61,76 66,48 72,08 75,0 100,3 
Sozialversicherung 	 0,17 0,51 1,29 1,54 1,66 1,93 2,13 2,27 2,3 2,7 
Private Organisationen 	 0,70 1,35 3,32 3,96 4,49 5,15 5,69 6,05 6,2 7,0 
Private Haushalte 	 15,30 43,89 129,66 169,49 186,60 220,40 241,47 258,54 271,2 319,6 
Übrige Welt 	  - 0,05 0,12 0,19 0,20 0,14 0,30 0,20 0,2 0,4 

Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 2 ) 

Sozialbudget insgesamt 	 . 9,9 10,2 3,7 5,1 4,6 9,3 6,9 4,7 3,4 
Unternehmen 	  . 10,0 10,4 3,6 4,6 5,8 9,5 5,9 1,7 3,6 
Bund 	  . 9,5 9,3 1,9 4,2 2,1 10,6 7,6 11,4 -0,8 
Länder 	  . 9,4 8,2 2,4 7,2 2,1 6,8 7,0 2,3 4,4 
Gemeinden 	  . 8,4 11,7 4,7 7,1 5,4 7,6 8,4 4,1 7,5 
Sozialversicherung 	 . 11,9 9,8 3,6 3,6 5,3 10,3 6,9 2,6 3,6 
Private Organisationen 	 . 6,8 9,4 3,6 6,4 4,7 10,6 6,2 2,2 3,2 
Private Haushalte 	 . 11,1 11,4 5,5 4,9 5,7 9,6 7,1 4,9 4,2 
Übrige Welt 	.. 	. - . 9,0 9,2 2,6 -10,7 112,6 -34,9 23,2 10,1 

Struktur in % 

Sozialbudget insgesamt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Unternehmen 	  31,0 31,3 31,9 31,8 31,5 32,6 32,6 32,3 31,4 31,7 
Bund 	  25,4 24,4 22,4 20,5 20,1 18,7 19,0 19,1 20,3 17,3 
Länder 	  14,4 13,8 11,5 10,8 11,3 10,5 10,2 10,3 10,0 10,4 
Gemeinden 	  7,3 6,4 7,3 7,7 8,0 8,2 8,0 8,1 8,1 9,5 
Sozialversicherung 	 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Private Organisationen 	 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Private Haushalte 	 20,8 23,2 25,9 28,3 28,2 29,1 29,2 29,2 29,3 30,2 
Übrige Welt 	  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
j) Nach Abfluß des West-Ost-Transfers. 
2) Veränderung gegenüber dem ausgewiesenen Vorjahr in Prozent. 
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Tabelle I-6.3 

Finanzierung nach Quellen') 
Neue Bundesländer 

1991p 1992p 1993s 1997s 

Milliarden DM 

Sozialbudget insgesamt 	  129,47 178,86 204,3 225,1 
Unternehmen 	  24,66 31,68 34,1 46,0 
Bund 	  28,43 34,42 40,3 41,1 
Länder 	  8,33 12,09 13,1 13,6 
Gemeinden 	  11,05 14,25 15,9 19,2 
Sozialversicherung 	  0,40 0,41 0,5 0,6 
Private Organisationen 	  0,43 0,70 0,9 1,0 
Private Haushalte 	  35,69 46,41 51,3 64,2 
Übrige Welt 	  20,48 38,92 48,2 39,4 

Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 2 ) 

Sozialbudget insgesamt 	  . 38,1 14,2 2,5 
Unternehmen 	  . 28,5 7,8 7,7 
Bund 	  . 21,1 17,0 0,5 
Länder 	  . 45,1 8,4 1,0 
Gemeinden 	  . 28,9 11,4 4,9 
Sozialversicherung 	  . 3,8 18,9 4,9 
Private Organisationen 	  . 63,4 26,6 3,4 
Private Haushalte 	  . 30,0 10,6 5,7 
Übrige Welt 	  90,0 23,9 -4,9 

Struktur in % 

Sozialbudget insgesamt 	  100,0 100,0 100,0 100,0 
Unternehmen 	  19,0 17,7 16,7 20,4 
Bund 	  22,0 19,2 19,7 18,2 
Länder 	  6,4 6,8 6,4 6,1 
Gemeinden 	  8,5 8,0 7,8 8,5 
Sozialversicherung 	  0,3 0,2 0,2 0,3 
Private Organisationen 	  0,3 0,4 0,4 0,4 
Private Haushalte 	  27,6 25,9 25,1 28,5 
Übrige Welt 	  15,8 21,8 23,6 17,5 

Differenzen in den Summen sind rundungsbedingt. 
1) Nach Eingang des West-Ost-Transfers. 
2) Veränderung gegenüber dem ausgewiesenen Vorjahr in Prozent. 
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Tabelle IV-1 
Bruttolohn- und -gehaltsumme und Abzüge 1950 bis 1997 

Jahr') 
Bruttolohn- 

und -ge- 
Kaltsumme 

Abzüge 
Nettolohn- und 
-gehaltsumme Lohnsteuer') Sozialbeiträge der 

Arbeitnehmer 
insgesamt 

Mrd. DM Mrd. DM % 3) Mrd. DM 	% 3 ) Mrd. DM % 3) Mrd. DM % 3) 

Früheres Bundesgebiet 

1950 39,90 1,82 4,6 3,20 8,0 5,02 12,6 34,88 87,4 
1951 48,47 2,95 6,1 3,81 7,9 6,76 13,9 41,71 86,1 
1952 54,00 3,69 6,8 4,18 7,7 7,87 14,6 46,13 85,4 
1953 59,48 3,71 6,2 4,77 8,0 8,48 14,3 51,00 85,7 
1954 65,10 3,93 6,0 5,17 7,9 9,10 14,0 56,00 86,0 
1955 74,11 4,65 6,3 5,86 7,9 10,51 14,2 63,60 85,8 
1956 83,06 5,53 6,7 6,53 7,9 12,06 14,5 71,00 85,5 
1957 89,92 4,68 5,2 7,93 8,8 12,61 14,0 77,31 86,0 
1958 96,98 5,42 5,6 9,17 9,5 14,59 15,0 82,39 85,0 
1959 104,13 5,51 5,3 9,90 9,5 15,41 14,8 88,72 85,2 
1960 117,00 7,47 6,4 11,14 9,5 18,61 15,9 98,39 84,1 
1960 124,54 7,91 6,4 11,74 9,4 19,65 15,8 104,89 84,2 
1961 140,44 10,18 7,2 12,90 9,2 23,08 16,4 117,36 83,6 
1962 155,54 11,83 7,6 14,45 9,3 26,28 16,9 129,26 83,1 
1963 166,90 13,31 8,0 15,53 9,3 28,84 17,3 138,06 82,7 
1964 183,81 15,68 8,5 16,97 9,2 32,65 17,8 151,16 82,2 
1965 203,13 15,88 7,8 18,93 9,3 34,81 17,1 168,32 82,9 
1966 217,96 18,79 8,6 20,89 9,6 39,68 18,2 178,28 81,8 
1967 217,89 19,11 8,8 21,33 9,8 40,44 18,6 177,45 81,4 
1968 232,75 21,74 9,3 23,96 10,3 45,70 19,6 187,05 80,4 
1969 261,10 26,76 10,2 27,80 10,6 54,56 20,9 206,54 79,1 
1970 307,90 36,30 11,8 33,00 10,7 69,30 22,5 238,60 77,5 
1971 348,19 45,89 13,2 37,10 10,7 82,99 23,8 265,20 76,2 
1972 383,35 48,23 12,6 41,85 10,9 90,08 23,5 293,27 76,5 
1973 432,64 62,68 14,5 49,29 11,4 111,97 25,9 320,67 74,1 
1974 475,66 73,34 15,4 54,00 11,4 127,34 26,8 348,32 73,2 
1975 492,72 71,87 14,6 58,75 11,9 130,62 26,5 362,10 73,5 
1976 527,69 81,76 15,5 66,85 12,7 148,61 28,2 379,08 71,8 
1977 567,94 91,26 16,1 44,00 7,7 135,26 23,8 432,68 76,2 
1978 605,13 92,69 15,3 77,40 12,8 170,09 28,1 435,04 71,9 
1979 653,68 97,70 14,9 83,54 12,8 181,24 27,7 472,44 72,3 
1980 709,52 112,36 15,8 90,93 12,8 203,29 28,7 506,23 71,3 
1981 743,89 116,72 15,7 97,33 13,1 214,05 28,8 529,84 71,2 
1982 764,44 122,24 16,0 102,22 13,4 224,46 29,4 539,98 70,6 
1983 777,42 127,35 16,4 105,49 13,6 232,84 30,0 544,58 70,0 
1984 802,93 135,45 16,9 111,08 13,8 246,53 30,7 556,40 69,3 
1985 833,78 145,52 17,5 117,29 14,1 262,81 31,5 570,97 68,5 
1986 876,63 150,01 17,1 124,22 14,2 274,23 31,3 602,40 68,7 
1987 912,81 162,36 17,8 129,33 14,2 291,69 32,0 621,12 68,0 
1988 948,87 165,48 17,4 135,60 14,3 301,08 31,7 647,79 68,3 
1989 992,81 179,25 18,1 142,07 14,3 321,32 32,4 671,49 67,6 

1990p 1069,65 173,74 16,2 152,36 14,2 326,10 30,5 743,55 69,5 
1991p 1155,53 207,34 17,9 168,30 14,6 375,64 32,5 779,89 67,5 
1992p 1225,55 230,16 18,8 179,08 14,6 409,24 33,4 816,31 66,6 
1993s 1233,95 227,23 18,4 184,62 15,0 411,85 33,4 822,10 66,6 
1997s 1388,20 301,00 21,7 215,00 15,5 516,00 37,2 872,20 62,8 

Neue Länder4 ) 

1990p 66,20 . . . . . . . . 
1991p 155,90 13,63 8,7 24,85 15,9 38,48 24,6 117,42 75,3 
1992p 186,58 21,73 11,6 33,40 17,9 55,13 29,5 131,45 70,5 
1993s 201,18 24,74 12,3 35,36 17,6 60,10 29,9 141,08 70,1 
1997s 261,70 44,50 17,0 48,00 18,3 92,50 35,3 169,20 64,7 

Bundesrepublik Deutschland 4 ) 

1990p 1135,85 . . . . . . . . 
1991p 1311,43 220,97 16,8 193,15 14,7 414,12 31,5 897,31 68,4 
1992p 1412,13 251,89 17,8 212,48 15,0 464,37 32,8 947,76 67,1 
1993s 1435,13 251,97 17,6 219,98 15,3 471,95 32,9 963,18 67,1 
1997s 1649,90 345,50 20,9 263,00 15,9 608,50 36,9 1041,40 63,1 

1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin. 
2) Einschließlich Erhebung (1970, 1971) und Erstattung (1972) des Konjunkturzuschlags; einschließlich Stabilitätszuschlag 

(1973, 1974); vor Abzug der Arbeitnehmersparzulage (ab 1971). 
3) Der Bruttolohn- und -gehaltsumme 
4) 1990: Neue Länder zweites Halbjahr. 
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Tabelle IV-2 

Durchschnittsverdienste und Abzüge je beschäftigten Arbeitnehmer 1950 bis 1997 

Jahr') 

Bruttolohn- und 
-gehaltsumme Abzüge (jährlich) Nettolohn- und -gehaltsumme 

(jährlich) 

monat- 
lich jährlich Lohn- 

steuer3) 
Bei- 

träge4) insgesamt nominal real 

DM % 2 ) DM % 2 ) DM % 2 ) DM % 2 ) 

Früheres Bundesgebiet 

1950 243 2 918 - 133 234 367 - 2 551 - 7 730 - 
1951 283 3 393 16,3 206 267 473 28,9 2 920 14,5 8 224 6,4 
1952 305 3 660 7,9 250 283 533 12,7 3127 7,1 8 613 4,7 
1953 323 3 876 5,9 242 311 553 3,6 3 324 6,3 9 336 8,4 
1954 340 4 077 5,2 246 324 570 3,1 3 507 5,5 9 824 5,2 
1955 367 4 401 7,9 276 348 624 9,5 3 777 7,7 10 404 5,9 
1956 396 4 751 8,0 316 374 690 10,5 4 061 7,5 10 917 4,9 
1957 416 4 998 5,2 260 441 701 1,6 4 297 5,8 11308 3,6 
1958 444 5 332 6,7 298 504 802 14,5 4 530 5,4 11675 3,2 
1959 469 5 625 5,5 298 535 832 3,8 4 793 5,8 12 258 5,0 
1960 513 6155 9,4 393 586 979 17,6 5176 8,0 13 038 6,4 
1960 512 6148 -0,1 390 580 970 -0,9 5178 0,0 13 043 . 
1961 565 6 775 10,2 491 622 1 113 14,8 5 661 9,3 13 910 6,6 
1962 616 7 395 9,2 562 687 1250 12,2 6146 8,6 14 703 5,7 
1963 654 7 850 6,1 626 730 1356 8,6 6 494 5,7 15 066 2,5 
1964 713 8 556 9,0 730 790 1520 12,0 7 036 8,4 15 954 5,9 
1965 778 9 336 9,1 730 870 1600 5,3 7 736 10,0 16 966 6,3 
1966 835 10014 7,3 863 960 1823 13,9 8191 5,9 17354 2,3 
1967 862 10 349 3,3 908 1013 1921 5,4 8 428 2,9 17 596 1,4 
1968 916 10 988 6,2 1026 1 131 2157 12,3 8 830 4,8 18 207 3,5 
1969 1000 12 003 9,2 1230 1278 2 508 16,3 9495 7,5 19182 5,4 
1970 1 153 13 841 15,3 1632 1483 3115 24,2 10 726 13,0 20 989 9,4 
1971 1284 15 403 11,3 2 030 1641 3 671 17,9 11732 9,4 21847 4,1 
1972 1399 16 783 9,0 2112 1832 3 944 7,4 12 840 9,4 22 685 3,8 
1973 1553 18 631 11,0 2 699 2123 4 822 22,3 13 809 7,5 22 862 0,8 
1974 1721 20 649 10,8 3184 2 344 5 528 14,6 15121 9,5 23 443 2,5 
1975 1828 21931 6,2 3199 2 615 5 814 5,2 16117 6,6 23 563 0,5 
1976 1953 23 440 6,9 3 632 2 970 6 601 13,5 16 839 4,5 23 551 -0,1 
1977 2 086 25 035 6,8 4 023 3193 7 216 9,3 17 819 5,8 24 112 2,4 
1978 2196 26 355 5,3 4 037 3 371 7 408 2,7 18 947 6,3 24 996 3,7 
1979 2 321 27 849 5,7 4162 3 559 7 722 4,2 20128 6,2 25 575 2,3 
1980 2 474 29 691 6,6 4 702 3 805 8 507 10,2 21 184 5,2 25 584 0,0 
1981 2 593 31 116 4,8 4 882 4 071 8 953 5,2 22163 4,6 25156 -1,7 
1982 2 695 32 338 3,9 5171 4 324 9 495 6,1 22 843 3,1 24 642 -2,0 
1983 2 781 33 376 3,2 5 467 4 529 9 996 5,3 23 380 2,3 24 405 -1,0 
1984 2 865 34 385 3,0 5 801 4 757 10 558 5,6 23 828 1,9 24 314 -0,4 
1985 2 949 35 391 2,9 6177 4 979 11 155 5,7 24 236 1,7 24 236 -0,3 
1986 3 055 36 664 3,6 6 274 5195 11469 2,8 25194 4,0 25 245 4,2 
1987 3151 37 812 3,1 6 725 5 357 12 083 5,3 25 729 2,1 25 755 2,0 
1988 3 245 38 944 3,0 6 792 5 565 12 357 2,3 26 587 3,3 26 324 2,2 
1989 3 343 40114 3,0 7 242 5 740 12 983 5,0 27131 2,1 26113 -0,8 
1990p 3 501 42 013 4,7 6 824 5 984 12 808 -1,3 29 205 7,6 27 371 4,8 
1991p 3 711 44 531 6,0 7 990 6 486 14 476 13,0 30 055 2,9 27 199 -0,6 
1992p 3 915 46 981 5,5 8 823 6 865 15 688 8,4 31293 4,1 27 235 0,1 
1993s 4 020 48 239 2,7 8 883 7 217 16100 2,6 32138 2,7 26 939 -1,1 
1997s 4 519 54 227 3,0 11758 8 398 20156 5,8 34 070 1,5 25 873 -1,0 

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung Ta belle  IV-2 

Durchschnittsverdienste und Abzüge je beschäftigten Arbeitnehmer 1950 bis 1997 

Jahr') 

Bruttolohn- und 
-gehaltsumme 

Abzüge (jährlich) Nettolohn- und -gehaltsumme 
(jährlich) 

monat- 	jährlich Lohn- Bei- insgesamt nominal real 
lich Steuer) träge') 

DM % 2) DM 	 % 2 ) DM % 2 ) DM % 2 ) 

Neue Länder') 

1990p 675 8102 . 
1991p 1818 21813 169,2 1907 3 477 	5 384 	. 16 429 . 	15184 
1992p 2 469 29 625 35,8 3 450 5 303 	8 754 	62,6 20 872 27,0 	17 451 14,9 
1993s 2 778 33 341 12,5 4 100 5 860 	9 960 	13,8 23 381 12,0 	18101 3,7 
1997s 2 973 44 258 7,3 7 526 8118 	15 643 	11,9 28 615 5,2 	18 577 0,7 

Bundesrepublik Deutschland 

1990p . 	. . 
1991p 3 302 39 625 . 6 677 5 836 	12 513 	. 27112 . 
1992p 3 634 43 606 10,0 7 778 6 561 	14 339 	14,6 29 266 7,9 	. . 
1993s 3 783 45 395 4,1 7 970 6 958 	14 929 	4,1 30 467 4,1 	. . 
1997s 4 363 52 356 3,6 10 964 8 346 	19 309 	6,6 33 047 2,1 . 

1) 1950 bis 1960 (1. Zeile) ohne Saarland und Berlin. 
2) Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent. 
3) Einschließlich Erhebung (1970, 1971) und Erstattung (1972) des Konjunkturzuschlags; einschließlich Stabilitätszuschlag 

(1973, 1974), vor Abzug der Arbeitnehmersparzulage (ab 1971). 
4) Sozialbeiträge der Arbeitnehmer. 
5) In Preisen von 1985; deflationiert mit dem Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalten mit 

mittlerem Einkommen. 
6) Einschließlich Kindergeld: + 3,5 %. 
7) 1990: Zweites Halbjahr. 
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Rentenniveau 
in den alten Ländern ab 1957 

Jahre) 

Monatliche 
Rente') 3 ) bei 

Brutto- Netto- 

rentenniveau 1 ) 4 ) bei 

40 45 40 45 40 45 

anrechnungsfähigen Versicherungsjahren 

DM % 

1957 214,10 240,90 50,9 57,3 59,3 66,7 
1958 214,10 240,90 48,2 54,2 56,7 63,8 
1959 227,10 255,50 48,6 54,7 57,1 64,2 

1960 240,60 270,70 47,3 53,2 56,2 63,2 
1961 253,60 285,30 45,3 50,9 54,2 60,9 
1962 266,30 299,60 43,6 49,1 52,5 59,0 
1963 283,90 319,40 43,8 49,3 53,0 59,6 
1964 307,10 345,50 43,5 49,0 52,9 59,5 

1965 335,90 377,90 43,7 49,1 52,7 59,3 
1966 363,80 409,30 44,1 49,6 53,9 60,7 
1967 392,90 442,00 46,1 51,9 56,7 63,7 
1968 424,50 477,60 47,0 52,9 57,3 64,5 
1969 459,80 517,30 46,6 52,4 57,7 65,0 

1970 489,00 550,20 44,0 49,5 56,8 63,9 
1971 515,90 580,40 41,5 46,6 54,4 61,2 
1972 600,40 675,50 42,2 47,5 56,9 64,0 
1973 668,60 752,20 41,6 46,8 56,2 63,2 
1974 743,50 836,50 41,6 46,8 56,8 63,9 

1975 826,00 929,30 43,2 48,6 58,8 66,1 
1976 916,90 1031,50 44,8 50,4 62,4 70,2 
1977 1008,10 1134,10 46,3 52,1 65,1 73,2 
1978 1008,10 1134,10 46,1 51,9 64,1 72,1 
1979 1053,40 1185,10 45,7 51,4 63,2 71,1 

1980 1095,60 1232,50 44,6 50,2 62,5 70,3 
1981 1139,40 1281,80 44,2 49,8 62,1 69,9 
1982 1205,00 1355,60 44,9 50,5 63,6 71,5 
1983 1272,30 1431,30 44,6 50,2 63,4 71,3 
1984 1315,50 1480,00 45,3 50,9 64,0 72,0 

1985 1355,00 1524,40 45,4 51,1 63,8 71,8 
1986 1394,30 1568,60 45,0 50,7 62,4 70,2 
1987 1447,30 1628,20 45,2 50,8 62,7 70,6 
1988 1490,70 1677,10 45,3 51,0 62,5 70,3 
1989 1535,50 1727,40 45,3 51,0 62,9 70,7 

1990 1583,10 1781,00 44,6 50,2 60,1 67,6 
1991 1657,50 1864,70 43,8 49,2 60,8 68,4 
1992 1705,20 1918,35 43,1 48,5 60,7 68,2 
1993 1779,60 2002,05 43,5 48,9 61,0 68,6 

1) Altersrenten (Bestandsrenten) in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten. 
2) Angaben teilweise vorläufig. 
3) Für Juli; brutto; bei Durchschnittsverdienst (persönliche Bemessungsgrundlage von 100 %). 
4) Im Kalenderjahr; Brutto- bzw. Nettorente gemessen am Brutto- bzw. Nettoarbeitsentgelt. 
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Tabelle IV-3 
Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen 1949 bis 1997 

(DM/Monat) 

Gültig ab 

Beitragsbemessungsgrenze Versicherungspflichtgrenze 
für Angestellte 2 ) 

Rentenver- 
sicherungen 
der Arbeiter 
und Ange- 

stellten 

Knappschaft- 
liche Renten- 
versicherung 

Krankenver- 
sicherung) 

Bundesanstalt 
für Arbeit 

Rentenver- 
sicherung der 
Angestellten  

Bundesanstalt 
für Arbeit 

Früheres Bundesgebiet 

1. Juni 1949 600 700 375 375 600 600 
1. September 1952 750 1000 500 500 750 750 
1. März 1957 750 1000 500 750 1250 1250 
1. Oktober 1957 750 1000 660 750 1250 1250 
1. Januar 1959 800 1000 660 750 1250 1250 
1. Januar 1960 850 1 000 660 750 1 250 1 250 
1. Januar 1961 900 1 100 660 750 1250 1250 
1. Januar 1962 950 1 100 660 750 1 250 1 250 
1. Januar 1963 1000 1200 660 750 1250 1250 
1. Januar 1964 1 100 1400 660 750 1250 1250 
1. Januar 1965 1200 1500 660 750 1250 1250 
1. Juli 1965 1200 1500 660 750 1800 1800 
1. September 1965 1200 1 500 900 750 1 800 1 800 
1. Januar 1966 1300 1600 900 750 1800 1800 
1. Oktober 1966 1300 1600 900 1300 1800 1800 
1. Januar 1967 1400 1700 900 1300 1800 1800 
1. Januar 1968 2 ) 1600 1900 900 1300 
1. Januar 1969 1700 2 000 900 1300 
1. Juli 1969 1700 2 000 900 1700 
1. August 1969 1700 2 000 990 1700 
1. Januar 1970 1800 2100 1200 1800 
1. Januar 1971 1900 2 300 1425 1900 
1. Januar 1972 2100 2 500 1575 2100 
1. Januar 1973 2 300 2 800 1725 2 300 
1. Januar 1974 2 500 3 100 1875 2 500 
1. Januar 1975 2 800 3 400 2 100 2 800 
1. Januar 1976 3100 3 800 2 325 3100 
1. Januar 1977 3 400 4 200 2 550 3 400 
1. Januar 1978 3 700 4 600 2 775 3 700 
1. Januar 1979 4 000 4 800 3 000 4 000 
1. Januar 1980 4 200 5100 3150 4 200 
1. Januar 1981 4 400 5 400 3 300 4 400 
1. Januar 1982 4 700 5 800 3 525 4 700 
1. Januar 1983 5 000 6100 3 750 5 000 
1. Januar 1984 5 200 6 400 3 900 5 200 
1. Januar 1985 5 400 6 700 4 050 5 400 
1. Januar 1986 5 600 6 900 4 200 5 600 
1. Januar 1987 5 700 7 100 4 275 5 700 
1. Januar 1988 6 000 7 300 4 500 6 000 
1. Januar 1989 6100 7 500 4 575 6100 
1. Januar 1990 6 300 7 800 4 725 6 300 
1. Januar 1991 6 500 8 000 4 875 6 500 
1. Januar 1992 6 800 8 400 5100 6 800 
1. Januar 1993 7 200 8 900 5 400 7 200 
1. Januar 1997s 8 300 10 200 6 225 8 300 

Neue Länder 

2. Hj. 1990 2 700 2 700 2 025 2 700 
1. Januar 1991 3 000 3 000 2 250 3 000 
1. Juli 1991 3 400 3 400 2 550 3 400 
1. Januar 1992 4 800 5 900 3 600 4 800 
1. Juli 1992 4 800 5 900 3 600 4 800 
1. Januar 1993 5 300 6 500 3 975 5 300 
1. Januar 1997s 7 700 9400 5 775 7 700 

1) Gleichzeitig Versicherungspflichtgrenze für Angestellte. 
2) Vom 1. Januar 1968 sind alle Arbeiter und Angestellte versicherungspflichtig in der Rentenversicherung und bei der 

Bundesanstalt für Arbeit. 
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Tabelle IV-4 

Beitragssätze der Arbeitnehmer 1950 bis 1997 
in 

Jahr 

Beiträge der Arbeitnehmer') in Prozent des Bruttoarbeitsentgelts 2 ) 

Rentenversiche- 
rung 

Krankenversicherung') Bundesanstalt 
für Arbeit 

insgesamt')') 

Arbeiter 	Angestellte Arbeiter Angestellte 

Früheres Bundesgebiet 

1950 5 3 2,6 2 10 9,6 
1951 5 3 2,7 2 10 9,7 
1952 5 3 2,8 2 10 9,8 
1953 5 3 2,9 2 10 9,9 
1954 5 3,1 2,9 2 10,1 9,9 
1955 5,55 ) 3,1 2,9 1,55 ) 10,1 9,9 
1956 5,5 3,1 2,9 1,5 10,1 9,9 
1957 76 ) 3,9 3,0 16) 11,7 10,8 
1958 7 4,2 3,1 1 12,2 11,1 
1959 7 4,2 3,1 1 12,2 11,1 
1960 7 4,2 3,2 1 12,2 11,2 
1961 7 4,7 3,3 17) 12,3 10,9 
1962 7 4,8 3,4 0,7') 12,3 10,9 
1963 7 4,8 3,4 0,7 12,5 11,1 
1964 7 4,85 3,4 0,65 12,5 11,05 
1965 7 4,95 3,6 0,65 12,6 11,25 
1966 7 5 3,7 0,65 12,65 11,35 
1967 7 5,05 3,9 0,65 12,7 11,55 
1968 7,5 5,1 4,1 0,65 13,25 12,25 
1969 8 5,25 4,25 0,65 13,9 12,9 
1970 8,5 4,1 0,65 13,25 
1971 8,5 4,1 0,65 13,25 
1972 8,5 4,2 0,85 13,55 
1973 9 4,6 0,85 14,45 
1974 9 4,75 0,85 14,60 
1975 9 5,25 1 15,25 
1976 9 5,65 1,5 16,15 
1977 9 5,7 1,5 16,2 
1978 9 5,7 1,5 16,2 
1979 9 5,6 1,5 16,1 
1980 9 5,7 1,5 16,2 
1981 9,25 5,9 1,5 16,65 
1982 9 6,0 2 17,0 
1983 9,25 8 ) 5,9 2,3 17,45 
1984 9,25 5,7 2,3 17,25 
1985 9,35 5,9 2,2 17,5 

9,69) 2,059 )  
1986 9,6 6,1 2,0 17,7 
1987 9,35 6,3 2,15 17,8 
1988 9,35 6,45 2,15 17,95 
1989 9,35 6,45 2,15 17,95 
1990 9,35 6,3 2,15 17,8 
1991 9,35 6,1 2,15 17,6 

8,85 1 °) 3,4010 ) 18,35 
1992 8,85 6,35 3,15 18,35 
1993 8,75 6,7 3,25 18,7 
1997s 9,45 6,6 3,25 19,3 

Neue Länder 

1990 9,35") 6,4") 2,15") 17,9") 
1991 9,35 6,4 2,15 17,9 

8,85 10 ) 3,4010 ) 18,65 
1992 8,85 6,3 3,15 18,3 
1993 8,75 6,3 3,25 18,3 
1997s 9,45 6,5 3,25 19,2 

1) Ohne Bergleute, die in der knappschaftlichen Krankenversicherung versicherungspflichtig sind. 
2) Bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze. 
3) Gewogener Durchschnittssatz für Pflichtmitglieder. Die Aufteilung in Arbeiter und Angestellte bis einschließlich 1969 entspricht hier 

der Differenzierung der Beitragssätze nach dem Beginn des Krankengeldanspruchs (Arbeiter bis 1969: in der Regel sofortiger 
Anspruch auf Barleistungen; Angestellte und ab 1970 auch Arbeiter: in der Regel Anspruch auf Entgeltfortzahlung für mindestens 
6 Wochen). 

4) Für Entgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung. 
5) Ab April (kein Einfluß auf den Jahresdurchschnitt der Beiträge insgesamt). 
6) Ab März (Beiträge insgesamt = gewogener Jahresdurchschnitt). 
7) Von August 1961 bis März 1962 keine Beiträge (Beiträge insgesamt = gewogener Jahresdurchschnitt). 

8) Ab September (Beiträge insgesamt = gewogener Jahresdurchschnitt). 
9) Ab Juni (Beiträge insgesamt = gewogener Jahresdurchschnitt). 
10)Ab 1. April 1991. 
11) Zweites Halbjahr. 
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Höhe und Entwicklung der Renten 
in den neuen Ländern 

1. Eckrente 
Altersrente eines Durchschnittsverdieners mit 45 Versicherungsjahren') 

Netto2 ) Netto real')  
DM 

Eckrente 
in den 
alten 

Ländern 

Preise4 ) 

DM 
monat- 

lich 

% Ver- 
ände- 
rung 

2. Halb- 
jahr 
1990 

gleich 
100 

% der 
Eckrente 
in den 
alten 

Ländern 

DM 
monat- 

lich 

% Ver- 
ände- 
rung 

2. Halb- 
jahr 
1990 

gleich 
100 

Index 
% Ver- 
ände- 
rung 

2. Halb-
jahr 
1990 

gleich 
100 

1. Halbjahr 1990 (470-602) 	- 	(70-90) 	(29-37) (514-658) 	- 	(73-94) 1615,99 (91,5) 	- 	(95,7) 

2. Halbjahr 1990 672,00 (11,6-43) 	100,0 	40,3 702,9 	(7-37) 	100,0 1667,01 95,6 	(4,5) 	100,0 
1. Halbjahr 1991 773,00 	15,0 	115,0 	46,4 740,4 	5,3 	105,3 1667,01 104,4 	9,2 	109,2 
2. Halbjahr 1991 889,00 	15,0 	132,3 	50,8 791,6 	6,9 	112,6 1750,96 112,3 	7,6 	117,5 
1. Halbjahr 1992 992,77 	11,7 	147,7 	56,7 823,9 	4,1 	117,2 1750,96 120,5 	7,3 	126,0 
2. Halbjahr 1992 1119,73 	12,8 	166,6 	62,3 921,6 	11,9 	131,1 1798,46 121,5 	0,8 	127,1 
1. Halbjahr 1993 1188,00 	6,1 	176,8 	66,1 904,1 	-1,9 	128,6 1798,46 131,4 	8,1 	137,4 
2. Halbjahr 1993 1357,17 	14,2 	202,0 	72,7 1025,1 	13,4 	145,8 1867,92 132,4 	0,8 	138,5 
1. Halbjahr 1994 1406,53 	3,6 	209,3 	75,3 1867,92 
2. Halbjahr 1994 1451,17 	3,2 	215,9 	75,1 1931,31 

Jahres- 	1991 831,00 	- 	123,7 	48,6 767,3 	- 	109,2 1708,99 108,3 	- 	113,3 
durch- 	1992 1056,25 	27,1 	157,2 	59,5 872,9 	13,8 	124,2 1774,71 121,0 	11,7 	126,6 
schnitt 	1993 1272,59 	20,5 	189,4 	69,4 964,8 	10,5 	137,3 1833,19 131,9 	9,0 	138,0 

1994 1428,85 	12,3 	212,6 	75,2 1899,62 

Zahlen in Klammern sind wegen unterschiedlicher Währung nur eingeschränkt vergleichbar. 
1) Höhe und Entwicklung der Eckrente (Standardrente) allein durch leistungs- und beitragsbezogene Regelungen des 
Rentenrechts bestimmt, jedoch Versicherungsjahre einschließlich beitragsloser Zeiten (z.B. Ausbildung, Krankheit, Mut-
terschaft, Kindererziehung, Arbeitslosigkeit, Wehrdienst). 

2) Rentenzahlbetrag nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur Krankenversicherung. 
3) Netto nach Abzug des Preisanstiegs; DM-Betrag auf Preisbasis 2. Halbjahr 1990/1. Halbjahr 1991. 
4) Preise für die Lebenshaltung von Zwei-Personen-Rentnerhaushalten, Basis 2. Halbjahr 1990/1. Halbjahr 1991 = 100; 

1. Halbjahr 1990 geschätzt. 
Quellen: Statistisches Bundesamt (Preisindex); Berechnungen des BMA 
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2. Durchschnittliche Versichertenrente 
Durchschnitt der Renten von Männern und Frauen wegen Alters und verminderter Erwerbsfähigkeit 1) 

Netto 2 ) Netto real')  Preise4 ) 
DM 

Juli % der Juli Du. Rente Juli 
DM % Ver- 1990 Du. DM % Ver- 1990 in den % Ver- 1990 

monat- ände- gleich Rente in monat- ände- gleich alten  Index ände- gleich 
lich rung 100 den 

alten 
lich rung 100 Ländern rung 100 

Ländern 

Juni 1990 (474,82) - 	(80,5) (46,0) (518,9) - (83,4) 1033,01 (91,5) - (96,5) 

Juli 1990 590,06 (24,3) 	100,0 55,5 622,4 (19,9) 100,0 1063,89 94,8 (3,6) 100,0 
Januar 1991 697,30 18,2 	118,2 65,5 680,3 9,3 109,3 1063,89 102,5 8,1 108,1 
Juli 1991 801,53 14,9 	135,8 71,8 754,7 10,9 121,3 1116,74 106,2 3,6 112,0 
Januar 1992 880,58 9,9 	149,2 78,9 736,9 -2,4 118,4 1116,74 119,5 12,5 126,1 
Juli 1992 956,23 8,6 	162,1 82,4 788,3 7,0 126,7 1160,79 121,3 1,5 128,0 
Januar 1993 997,29 4,3 	169,0 85,9 764,8 -3,0 122,9 1160,79 130,4 7,5 137,6 
Juli 1993 1116,15 11,9 	189,2 92,5 843,7 10,3 135,5 1207,12 132,3 1,5 139,6 
Januar 1994 rd.1151 rd. 3,1 	rd.195 rd. 95,3 rd. 854 rd.1,2 rd.137 1207,12 134,8 1,9 142,2 
Juli 1994 rd.1181 rd.2,7 rd.200 rd.94,6 rd.1248 

Jahres- 1991 749,42 - 	127,0 68,7 692,0 - 	111,2 1090,32 108,3 - 114,2 
durch- 1992 918,41 22,5 	155,6 80,6 759,0 9,7 121,9 1138,77 121,0 11,7 127,6 
schnitt 1993 1056,72 15,1 	179,1 89,3 801,2 5,6 128,7 1183,96 131,9 9,0 139,1 

1994 rd.1166 rd.10,3 rd.198 rd.95,0 rd.1228 

Zahlen in Klammern sind wegen unterschiedlicher Währung nur eingeschränkt vergleichbar. 
1) Höhe und Entwicklung der Durchschnittsrente auch durch Struktureffekte beeinflußt; 1990 und 1991 nur Vollrenten nach 

altem Recht, ggfs. einschl. Freiwillige Zusatzrentenversicherung; ab 1992 alle Versichertenrenten der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, einschl. Auffüllbeträge und Rententeile aus ehemaligen Zusatz- und Sonderversorgungssystemen. 

2) Rentenzahlbetrag nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur Krankenversicherung; 1990 teilweise geschätzt; 1994 
geschätzt; ab 1992 bei freiwillig bzw. privat Krankenversicherten einschl. Eigenbeitrag und Zuschuß zur Krankenver-
sicherung. 

3) Netto nach Abzug des Preisanstiegs; DM-Betrag auf Preisbasis 2. Halbjahr 1990/1. Halbjahr 1991. 
4) Preise für die Lebenshaltung von Zwei-Personen-Rentnerhaushalten, Basis 2. Halbjahr 1990/1. Halbjahr 1991 = 100; Juni 

1990 mit dem geschätzten Durchschnitt des 1. Halbjahres 1990 angesetzt. 
Quellen: Rentenbestandsaufnahmen des VDR und des BMA; Statistisches Bundesamt (Preisindex); Berechnungen des BMA 
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Tabelle IV-14 

Anpassung ausgewählter Einkommensleistungen an die wirtschaftliche Entwicklung 

Jahr 
Zeitpunkt 

der 
Anpassung 

Rentenver- 
Sicherung 

Unfall

-

versicherung 

Altershilfe 
für 

Landwirte  

Soziale Ent- 
schädigung 

(Kriegsopfer- 
versorgung) 

Lasten- 
ausgleich 

% 

a) Früheres Bundesgebiet 

1960 1. Januar 5,94 . . . . 
1961 1. Januar 5,4 . . . . 
1962 1. Januar 5,0 . . . . 
1963 1. Januar 6,6 . . . . 
1964 1. Januar 8,2 9,0 . . 
1965 1. Januar 9,4 6,1 . . . 
1966 1. Januar 8,3 8,9 . . . 
1967 1. Januar 8,0 9,0 . . . 
1968 1. Januar 8,1 7,2 . . 
1969 1. Januar 8,3 3,3 . . . 
1970 1. Januar 6,35 6,1 . 16,0 2 ) 
1971 1. Januar 5,5 9,3 . 5,5 . 
1972 1. Januar 6,3 12,7 . 6,3 . 
1972 1. Juli 9,5 - . 3 ) 
1973 1. Januar - 11,9 9,5 9,5 
1973 1. Juli 11,35 - - - 
1974 1. Januar - 9,4 . 11,35 11,35 
1974 1. Juli 11,2 - - - 
1974 1. Oktober - - . 1 ) 11,2 11,2 
1975 1. Januar - 11,9 11,2 - - 
1975 1. Juli 11,1 - - 11,1 11,1 
1976 1. Januar - 11,7 11,1 - - 
1976 1. Juli 11,0 - - 11,0 11,0 
1977 1. Januar - 7,0 11,0 - - 
1977 1. Juli 9,9 - - 9,9 9,9 
1978 1. Januar - 7,4 9,9 - - 
1979 1. Januar 4,5 6,9 4,5 4,5 4,5 
1980 1. Januar 4,0 5,2 4,0 4,0 4,0 
1981 1. Januar 4,0 5,5 4,0 4,0 4,0 
1982 1. Januar 5,76 6,5 5,76 5,76 5,76 
1983 1. Juli 4,53 4 ) 4,8 5,59 4,53 4,53 
1984 1. Juli 1,31 1,31 3,40 1,31 1,31 
1985 1. Juli 1,41 1,41 3,00 1,41 1,41 
1986 1. Juli 2,15 2,15 2,90 2,15 2,15 
1987 1. Juli 3,03 3,03 3,80 3,03 3,03 
1988 1. Juli 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
1989 1. Juli 2,40 2,40 3,00 2,40 2,40 
1990 1. Juli 3,16 3,16 3,10 3,16 3,16 
1991 1. Juli 5,04 5,04 4,70 5,04 5,04 
1992 1. Juli 2,71 3,05 2,87 3,05 3,05 
1993 1. Juli 3,86 4,45 4,36 4,45 4,45 

b) Neue Länder5 ) 

1990 1. Juli rd. 30,00 
1991 1. Januar 15,00 15,00 15,00 
1991 1. Juli 15,00 15,00 15,00 
1992 1. Januar 11,65 11,65 11,65 
1992 1. Juli 12,79 12,73 12,73 
1993 1. Januar 6,10 6,10 6,10 
1993 1. Juli 14,24 14,12 14,12 

1) Bis 1974 unregelmäßige Anpassungen in Höhe von insgesamt rund 50 %. 
2) Witwenrenten wurden 1970 um 25 % erhöht. 
3) Unregelmäßige Anpassungen bis 1973. 
4) Von 1983 an unter Berücksichtigung des Krankenversicherungsbeitrags der Rentner. 
5) Von 1992 an unter Berücksichtigung des Krankenversicherungsbeitrags der Rentner. 
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